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Tagblatt
deö

Großen Rathes des Kantons Bern.

Außerordentliche Sitzung 18S«.

Kreisschreiben
an

sämmtliche Mitglieder des Großen Rathes.

Herr Großrath!

Der Unterzeichnete ladet Sie ein, MontagS den 29. dieß,
Morgens 10 Uhr, im gewohnten Lokale zur Sitzung des Großen

Rathes sich einfinden zu wollen.

Die Berathungsgegenstände sind folgende:
1) DtkretSentwurf über die Erneuerungswahlen der Bezirks-

beamten. — Entworfen durch den Regierungspräsidenten,

î) Gesetzesentwurf über die Besoldung der Staatsbeamte» ;

Abtheilung: Taggelder der Großrärhe, Besoldung der
Regierungsräthe, Oberrichter, Regterungsstatthalter,
Gerichtspräsidenten und Taggelder der Amtsrichter. —
Entworfen von der Ftnanzdirekiion.

s) Definitive Ernennung der Direktoren.

4) Vortrag des Regierungsrathes, betreffend den Rachlaß deS

letzten Zwölftheils drr Strafzeit auch in peinlichen Fällen.

5) Vortrag, betreffend den KantonnementSvertrag über den

Aefflichenschachen; von der Finanzdirektion. (Abtheilung
Domänen und Forsten.)

6) Vortrüge, betreffend Büß- und Strafnachlaßgesuche; von
der Justiz- und Polizeidirektion.

7) Vortrag deS Regierungsrathe», betreffend die Beschwerde
gegen die GcoßrathSwahlen des Kreises Pruntrut am 30.
Juni letzthin.

H Dekretsentwurf über die Form, betreffend die Bezirkswah¬
len und die Bezirksvorschläge. — Entworfen vom
Regierungspräsidenten.

9) Dekretsentwurf, betreffend die Gestattung von außerordent¬
lichen Armentellen für die Jahre 1819 und 1850.—
Entworfen von der Direktion des Innern.

10) Andere unterdessen noch einlangende Vorträgt.

An der Tagesordnung der ersten Sitzung steht Nr. 7:
Vortrag, betreffend die Beschwerde gegen die GroßrarhSwahlen
zu Pruntrut; dann folgt die Wahl der Direktoren (Nro. 3).

Für den Dienstag wird auf die Tagesordnung gesetzt:
DtkretSentwurf über die Erneuerungswahlen der BezirkSbeam-
teu (Nro. 1) und dann die übrigen Vorträge.

Tagblatt des Großen Sîathes. 18S0.

Da voraussichtlich dies« Session deS Großen RatheS nur
wenige Tage dauern wird und die Erledigung einiger
Berathungsgegenstände sehr dringend ist, so glaubt der Unterzeichnete,

im EinVerständniß mir dem Regierungsrathe, ungeachtet
der ungeeigneten Jahreszeit, die Einberufung des Großen
RatheS vornehmen zu können und auf zahlreiches Eintreffen
der Mitglieder dieser Behörde rechnen zu dürfe».

Bern, den 17. Juli 1850.

Der Großrathspräfident.

In dessen Abwesenheit:
Der Staatsschreiber,

A. Weyermann.

Erste Sitzung

Montag, den 29. Juli 1850.

Morgens um 10 Uhr.

Präsident: Herr Oberst Kurz.

Der Namensaufruf zeigt die Abwesenheit folgender
Mitglieder mit Entschuldigung: die Herren Känel zu Bargen,
Oberst Geiser zu Langenthal, I. U. Lehmann gew.
Regierungsrath, Hubler Fürsprecher zu Burgdorf und Major Roth
zu Wangen; ohne Entschuldigung: die Herren Fleury
PostHalter in Laufen, Grüring in Viel, Kanziger in Koppigen,
Knechtenhofer Hauptmann, Rickli von Wangen, Rüdi von
Bätterkinden, Marquis von Villars, Schmid Arzt von
Zweifimmen, Streit von Z'mmerwald, Teuscher von Thun und
Dr. TieHe von Reconvillier.

Herr Präsident eröffnet die Sitzung mit folgenden
Worten: Meine Herren! Einige dringende Geschäfte haben die
Zusammenberufung des Großen Rathes nothwendig gemacht.
Diese Zusammenberufung trifft zwar in eine Zelt, die Vielen
von Euch unangenehm ist, indem häusliche Geschäfte Euro
Thätigkeit vorzüglich in Anspruch genommen hätte. Mein eS
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hat nicht ander? sein könne». Ich hoffe jedoch, wir werden
dafür nicht lange bei einander bleiben müssen. Ich erkläre die
Sitzung alS eröffnet.

Angezeigt werden sodann eine Reihe eingelangter Zuschriften,

Strafuachlaß- und Begnadigungsgesuche.

ES folgt die Verlesung eineS Berichtes deö Negierung S-

valheS über die Ergänzung deS Großen RatheS.
SS hatten nämlich Wahlen zu treffen: 1) Bern, untere
Gemeinde, 2) Woblen, 3) Biglen, 4) Dießbach, 5)
ZvachSfelden, 6) Meiringen, 7) Pruntrut, 8)
B elp und 9) Rüer au. Alle außer Pruntrut, welches zwei
Wahlen zu treffen hakte, mußte nur eine treffen. Die Nrn.
à, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 9 geschahen am Sonntag den 30.
d. I., Nr. 3 hingegen erst am Sonnlag den 2l. d. M.
Gewählt wurden in Nro. 1) R. A. Tscharner, Stadtsäckelmeistev
în Bern, 2) R. Walk her in LanderSwyl, 3) I. RöthliS-
ierger in Walkringen, 4) N. G feller in Unterwichtrach,
S) A. G a n g uillet, Kommandant in Bern, 6) A. Brüg-
g er » alt-Reg.-Statthalter zu Meiringen, 7) Fr. F r i e dli,
alt-Großrath in Wynigen, 8) X. Stockmar, alt-Regie-
rungSrath und Al. Marquis, alt-Großrath daselbst, 9)
Rolli, alt-Großrath auf dem Belpberg. Nur gegen die
Wahlen von Pruntrut wurde innerhalb der gesetzlichen Frist
Einsprache erhoben. Die beiden der Gewählccn wurden
jedoch ebenfalls einberufen, unvorgreifllich der Entscheidung deS

Großen RatheS über die Gültigkeit von deren Wahl.

V. Känel, alt-RegierungSrath. Ich bitte um daS

Wort, um eine vorläufige Morion zu machen. Das Obergericht

kann nämlich bei Behandlung von gewissen Geschäften
eingeladen werden, an der Berathung Theil zu nehmen;
namentlich ist dieß bei Srlassung von Gesetzen der Fall. Ich
finde nun auf den Traktanden sehr wichtig« Geschäfte und
möchte daher nach dieser Einleitung den Antrag stellen: der
Große Rath beschließe jetzt schon, zu welchen Geschäften er daS
Obergericht einladen wolle. Damit verbind« ich den fernern
Antrag, daß als solche Gegenstände vor allen bezeichnet
werden: der Gesetzesentwurf über die Besoldungen und derjenige
über die Wahl der Bezirksbeamten.

Herr Präsident. Ich werde über diesen Antrag
entscheiden lassen, sobald die neueingetretenen Mitglieder beeidigt
fein werden. Ich ersuche, den Bericht deö RegierungöratheS
zu verlesen.

Folgt die Verlesung deS Berichtes, dessen Inhalt wir oben
angegeben.

Zur Beeidigung find sämmtliche M tglleder anwesend, außer
Herrn Abbe Belet.

Die Beeidigung der Neugewählten erfolgt.

S tâm p fli, gew. RegisrungSrath. Ich verlange die
Uebersetzung von dem Schreiben des Nuntius in Betreff deS
Abbe Belet, damit die Mitglieder wissm, woran fie find.

Herr Präsident übersetzt beide betreffenden Schreiben
selbst. Das erste ist vom 11 Juni dieses JahreS und an

Herrn Beftt selbst gerichtet; das zweite an Herrn Regierungs-
rath Glsäßer und v. 16, Juli d. I. Es geht aus demselben
hervor, daß Abbe Belet seine Demission als Kämmerer deS
PapsteS eingegeben, erhàn und zu diesem Ende auf Verlangen

deS päpstlichen Geschäftsträgers Boviere in Luzern
demselben daS Br?vet semer Ernennung eingeschickt hat.

Tagesordnung.
Beschwerde gegen die Wahlen von Pruntrut.
DaS Präsidium ersucht die betreffenden Gewählten, sofern

fie anwesend, abzutreten.

S t ockm a r. ES ist in allen Versammlungen Gebranch,
sobald Mitglieder persönlich bei einer Sache belheiligt sind,
fie vorerst anzuhören und erst nachher einen Beschluß zu fassen.

Herr Präsident. Da Herr Stockmar noch nicht Mitglied

deS Großm RatheS ist, so kann ich ihm daS Wort nicht
gestatten.

Stockmar. ES war auch noch Niemand Mitglied
dieser Behörde, alS man die gegen die ersten Wahlen gerichteten

Einsprachen behandelt hat.

Herr Präsident. Damals war der Große Rath noch
nicht konstituirt, jetzt aber ist er «S; ich kann daher da» Wort
unmöglich einer Person gestatten, bevor sie alS Mitglied des

Großen RatheS beeidigt worden; ich ersuche den Herrn Stockmar,

sich entfernen zu wollen.

Stockmar. Ich bin an die exzeptionellen Maßregeln g«-
wöhnt; damit man gegen mich nicht mit Gewalt verfahre, s»

will ich mich fügen. Allein es ist offenbar, daß

Herr Präsident. Herr Scockmar, ich ersuche Sie,
Sie möchten sich dem Reglement« unterziehen.

(Herr Stockmar entfernt sich.)

Herr Regierungspräsident. Ich kann die Aeußerung»

welche soeben gefallen ist, nicht unerwidert lassen, da
Herr Stockmar von einer ercep ionellen Handlungsweise spricht.
Wenn die Behörde eS verlangt, so hat er den ÄuS ritr zu
nehmen. Ich habe aber n chiS dagegen, wenn man zuerst die

Frag» behandeln will, ob derselbe vorläufig seine Anficht äußern
dürfe oder nicht; allein auch während dieser Berhantlung muß
er den Austritt nehmen, wie alle Andern.

Karlen, Majore. Auch in dieser Angelegenheit
erlaube ich mir daS Wort zu nehmen. Schon daS

erste Mrl war ich dafür, daß alle zusammen den AuSlritt
nehmen sollen; aber man wollte eS nicht. Ich denk«, Herr
Stockmar sollte doch wenigstens da» Recht haben, ein Wort
zu reden.

H;rr Regierungspräsident. Darin liegt eben
der Unterschied, daß hier sein eigenes Geschäft zur Behandlung

kommt, nicht ein anderes; darum darf er nicht missp echen.

S t â m p flt, gew. RegierungSrath. Ich stimme mit der
AuffassungSwetse de» Herrn Regierungspräsidenten übcrein,
hingegen möchte ich doch vernehmen » wecken Antrag Herr
Stockmar stellen will. Ich will nicht bestreiken, daß er nachher

abzutreten habe; aber die Unterbrechung ist eine voreilig«
gewesen. Ich möchte Herrn Styckmar zugeben, seinen Antrag
zu eröffnen.

Herr Präsident. Ich kann nicht zugeben, daß Herr
Stockmar seinen Antrag eröffne. Wenn er wünscht, irgend
welche Einficht in die Akten zu nehmen, so kann man es ihm
gestalten; dann aber muß Sie Behandlung deö Geschäftes vec«
schoben werden. Ich kann aber nicht zugeben, daß Jemand
rede, der nicht Mitglied deS Kroßen RatheS ist. Herr Stockmar

ist eS noch nicht. Ob Herr Stockmar nun Einsicht neh-
men dürfe, ist eine andere Frage, welche der Große Rath zu
entscheiden hat. Gestaltet man eS ihm, so ist die nothwendige
Folge die, daß daS Geschäft verschoben werden muß.

Bützb e r ger. Ich nehme das Wort, um einen Antrag
zu stellen- Darin bin ich einverstanden mit Herrn Präsident



Kurz, daß »in Gewählter, bevor er eigentliche» Mitglied der

Versammlung ist, weder einen Antrag, noch Eröffnungen
machen kann in der Versammlung selbst. Er muß da» in Zu-
schriften thun » wenn er e» thun will. Ich vertheidigte schon
tn der letzten Sitzung diese Ansicht. Freilich hat die Bersamm-
lung etwas Anderes beschlossen, fie hat anders progredirt.
Allein heute will ich den Antrag stellen, eine Kommission
niederzusetzen welche die Wahlakten untersuchen und nachher un»
Bericht erstatten soll. Bet den frühern Wahleinsprachen ist
man auch so verfahren, man hat sich durch eine Kommisston
Bericht erstatten lassen. Ich sehe nicht ein, warum dieses Ge-
schüft nicht so behandelt werden soll, wie die frühern. Ich
glaube daher, wir haben den Jnziyent, der sich uuS bietet,
einstweilen nicht zu erörtern.

Herr Regierungspräsident. Ich habe nur zu
erklären, daß die Regierung gegen diesen Antrag durchaus nicht»
einzuwenden hat. Ich habe erwartet, man werde eine
Kommission wählen wollen. Wenn das die Sache vereinfacht» so

habe ich nichlS dagegen. Es fragt sich nur, ob der Bericht
des Regierungsrathes auch verschoben werde» soll«.

v Srlach. Ich habe gleichzeitig mit dem Regierungspräsidenten

aufstehen wollen, um zu verlangen, daß vor Allem
au» der Rapport des RegierungSralhsS wenigstens verlesen
werde. Das nimmt dem Antrage des Heern Bützbergerr nichts.
Ich möchte daher darauf antragen.

Bützberger. Ich habe nichts dagegen, daß der Bericht
verlesen werde. ES ist mir ganz recht, damit man wisse,
worauf man abstellt.

Herr Präsident. Da der Vortrag der Regierung noch
in den Händen des Uebersetzers ist, so kann der schriftliche
Bericht nicht verlesen werben. Nun fragt eS sich: will man
den mündlichen Vertrag anhören Es scheint fast so

zweckmäßig, wenn man die Kommission wählte.

Karlen, Major. Ich verlange auch wenigstens den

mündlichen Vorlrag.

Funk. Ich stelle di, OrdnungSmotion, von aller
Verhandlung zu abstraptren. ES ist die Riedersetzung einer Kom-
miss on verlangt worden, und so wäre eS nichl» als Zeitverlust,

wenn man zwischen hinein rapporcire» ließe. Ich will
Sie nichl weiter aushallen und bemerke nur, daß der Herr
Regierungspräsident ja erklärt hat, die Regierung sei einver-
standen mit dem Antrage deS Herrn Bützberger. Greifen wir
also tn keiner Weise vor tn Bezug auf baS individuelle Urtheil
und auf die Hallung deS Großen Rathe» selbst. Ich stelle
daher den Antrag, zu fistiren.

v. Steiger von Riggisberg. Der Groß- Rath hat
vor Allem zu entscheiden, ob er wirklich der Anficht sei und
e» nöthig finde, daß so verfahren werde, indem man eine
Kommission niedersetze oder ob man nicht vielmehr regelmäßig
verfahren und den Antrag der Regierung erwarten wolle. Denn
das ist offenbar ein exzeptionelles Verfahren, so zu verhandeln,
»he und bevor man den Antrag der Regierung kennt. Das
habe ich noch nie gesehen.

Abstimmung.
Für Anhörung teS regierungsräthlichen Be¬

richtes 64 Stimmen.
Für Entscheidung der Frage: ob man eine

Kommission niedersetzen wolle Gr. Mehrheit.
Für Nieders-ßurig einer Kommission „ „
Dagegen 6 Stimmen.

Hebler. Ich erlaube mir den Antrag zn stellen, um
weitläufiger Zeitversäumniß durch langes Wählen zu entgehen,
die Sache durch die Bittschristenkommiffion begutachten zu lassen.
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Stooß. Ich beantrage, daS Geschäft der alten Groß.
rathSkommission zu überweisen.

Jmobersteg. Ich schlage eine besondere Kommissioa
vor. Denn dem frühern Borgang gemäß kann die Bittschrif-
tenkommission nicht dazu gebraucht werden; ebensowenig die
alte Kommission, da mehrere Mitglieder derselben in der
Regierung fitzen. Daher schnell zur Wahl geschritten!

Tscha rn « r von Kehrsatz. Um die Sache zu verkürzen,
schlage ich vor, die Wahl dem Herrn Präsidenten zu über-
lassen; ebenso zu bestimmen, au» wie viel Mitgliedern di»
Kommission bestehen soll, ob au» ö, 7 oder noch mehrern.

S t o o ß. Ich ziehe meinen Antrag zurück.

Abstimmung.
Für den Antrag deS Herrn Hebler 13 Stimmen.
Für die Wahl durch den Großen Rath 87 „Für die Wahl durch den Präsidenten 113

Herr Präsident. Ich muß nun anfragen, ob damit
auch gemeint ist, daß daS Präsidium auch die Zahl der
Mitglieder bestimme?

K a r rer. Ich schlage fünf Mitglieder vor und glaube,
die Zahl soll» jedenfalls von der Versammlung bestimmt werden.

Die Versammlung ist einverstanden.

Herr Präsident bittet sich einen Augenblick Zeit au«
und da Herr Abbe B elet unterdessen angelangt ist, so sin-
det dessen Beeidigung statt.

Herr Präsident. Nach dem Einberufungsschreibe»
würde jetzt die Wahl der Direktoren erfolgen. Ich weiß nicht,
ob man vorher irgend eine Erklärung der Regierung anhören
will. Offiziell ist mir di» jetzt noch keine Anzeige gemacht
worden, wie die Regierung ihre Direktionen vertheilte; doch
ist vielleicht der Herr Regierungspräsident im Falle, Aufschlüsse
zu geben.

Herr Regierungspräsident. Mit Bedauern muß
ich gestehen, daß die Anzeige allerdings nicht schriftlich
geschehen ist, wie in Bezug auf die beànstandeten Wahlen und
es ist insofern die Form nicht beobachtet worden. E» wäre
freilich das Anständigste gewesen, den Sachverhalt offiziell
mitzutheilen. Ich wiederhole es, ich bedaure, daß eS nicht geschehen
ist. Sie erinnern sich, daß Sie dem neugewählten RegierungS-
rathe in der letzten Sitzung die Autorisation ertheilten, provi-
sorisch die Geschäftsvertheilung vorzunehmen. Damals warm
noch zwei Mitglieder nicht beeidigt. Herr Regierungsrath
Slsäßer, der noch abwesend tn Pruntrut war, und Herr Re-
gierungSralh Sträub, welcher wegen Familienverhältnissen
ebenfall» abwesend war. Herr Elsäßer traf beiläufig 10 Tage,
Herr Sträub beiläufig 3 Wochen später ein, so daß die Ver-
«Heilung der Geschäfte noch die besondere Schwierigkeil hatte,
daß einstweilen auf zwei Mitglieder dab-i nicht konnte Bezug
genommrn werden. Wir waren daher angewiesen, ein — daß
ich diesen Ausdruck brauche — ein provisorische» Provisorium
zu treffen. Vorläufig wu>.den, in der Folge folgende Wahlen
getroffen. Als Nro. 1 wurde die Direktion deS Innern dem
Regierungspräsidenten übertragen, die Direktion der Justiz und
Polizei Herrn RegierungSralh Moschard, die Direkiion der
Finanzen Herrn Regierungsrath Fucrer, die Direktion de»
Militär» Herrn RegierungSrath Röthlisberger, die Direktion
der öffentlichen Bauten Herrn Regierungsrath Dähler und
die Direktion der Erziehung Herrn RegierungSrath Fischer.
Diese Verkeilung bestand, bi» Herr Regierungsrath Elsäßer
einer- und Herr Regierungsrath Sträub andererseits ih;e
Annahme erklärt, eingetroffen und beeidigt waren. DaraalS erst
konnte die eigentliche Verthetlung vorgenommen werden. Bi»
«uf den heutigen Tag wurden nun die Geschäfte so vertheilt,
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wie ich die Ehre habe, Ihnen auseinander zu setzen. Die
Direktion des Innern erhielt Herr Fischer, die Direktion der

Justiz und Polizei Herr Elsäßer, die Direktion der Erziehung
Herr Moschard, die Direktion deS Militärs Herr RöthliSberger,

die Direktion der öffentlichen Bauten Herr Dähler und
die Direktion der Finanzen Herr Fueter. Es sind nebst dem

mehrern Anordnungen getroffen worden, die aber heute nach der

Meinung deS RegierungSralheS nicht zur Sprache kommen

sollen. Nämlich eS ist die Direktion der Strafanstalten in
Folge einer Anordnung, welche auch die frühere Verwaltung
passend fand, einem jener Mitglieder übertragen werden, welche
keine Direktionen haben. Eben so ist taS Sirchenwesen, welched

früher mit der Direktion der Justiz und Polizei vereinigt
war, jedoch zu mehrfachen Reklamationen Anlaß gab, von
derselben getrennt worden. Dcßzleichen die Verwaltung der Forsten

und Domänen. Diese Anordnungen unterliegen dem
Entscheide deS Großen RatheS deßwegen nicht, weil das Gesetz

über die Organisation deS RegierungSralheS und der Direktionen

eine Bestimmung enthält» wodurch der RegierungSrath
ermächtigt ist, einzeln» Geschäfte unter Mitglieder, die keine

Direktionen haben, zu vertheilen. Heute also wären lediglich
die Wahlen der Direktoren definitiv vorzunehmen. Ich habe
im Namen der Regierung die bisher getroffene Vertheilung zu
empfehlen.

Wahl der Direktoren.
Nr. 1. Direktor des Innern.

Während die Stimmzettel ausgetheilt werden, eröffnet daS

Präsidium die Namen der von ihm ernannten Kommission
für die Untersuchung der Wahlen zu Pruntrut, nämlich
die Herren Weber alt-Reg.-Rath, Slämpfli alt-Reg -Rath»
Aubry alt-Reg.-Rath, Gauthier Großrath, und Boivin
Großrath.

Aubry begehrt seine Entlassung par äes raisons czue je
no veut pas Mtüguer ici (aus Gründen, die ich hier nicht
bezeichnen will).

Er wird ersetzt durch Herrn Großrath Nouvion.

Von 196 Stimmen erhalten im ersten Skrulinium:
Herr Regierungsrath Fischer 133 Stimmen.

„ „ Brunner 9 „
Blösch 5

„ „ Moschard 5 „
„ „ Sträub 4 »

Slsäßer 3

Ungültig 30 „
Erwählt ist somit Herr Regierungsrath Fischer.

5/

Nr. 3. Direktor der Finanzen.
Von 155 Stimmen erhalten im ersten Skrutinium:
Herr RegierungSrath Fueter 117 Stimmen.

Brunner 4 „
Moschard 4 „
Blösch 2
RöthliSberger 2 „
Sträub 1 «

Ungültig 17

Erwählt ist somit Herr RegierungSrath Fuerer.

Nr. 4. D irektor der Erziehung.
Von 146 Stimmen erhalten im ersten Skrutinium:

Herr RegierungSrath Moschard 140 Stimmen.

„ „ Sträub 1

Blösch 1

Ungültig 4

Erwählt ist somit Herr RegierungSrath Moschard.

D

5

Nr. 5. Direktor des M ilitärS.
Von 133 Stimmen erhalten im ersten Skrutinium:
Herr RegierungSrath RöthliSberger 103 Stimmen.

„ „ Sträub
„ „ Brunner

Ungültig
Erwählt ist somit Herr RegierungSrath RöthliSberger.

9
4
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Ne. 6. Direktor der öffentlichen Bauten.
Bon 146 Stimmen erhalten im ersten Skeutinium:

Herr RegierungSrath Dähler 117 S:immen.
Blösch 2

» „ Brunner 2 „
Ungültig 19 „

Erwählt ist somit Herr RegierungSrath Dähler.

Nr. 2. Direktor der Justiz und Polizei.
Während die Stimmzettel ausgetheilt werden, läßt daS

Präsidium, um Zeit zu gewinnen, einen Anzug deS Herrn
Kommandanten Karlen verlesen, dahin gehend : 1) Der Große Rath
möge die Dringlichkeit der Revision deS Gesetzes über daS
WirthschafkSwesen erkennen und den RegierungSrath anweisen,
einen Entwurf auszuarbeiten und mir möglichster Beförderung
vorzulegen. 2) Die Grundlage bezüglich der festzustellenden
Zahl der Wirthschaften soll nach dem zweiten Satz deS F. 79
der Verfassung so bestimmt werden: a. sämmtliche Kirchge-
meinden werden eingeladen, ihre Vorschläge zu machen; l». darauf

hat die Negierung selbst ihren Entwurf festzustellen.

Von 159 Stimmen erhalten im ersten Skrutinium:
Hzrr RegierungSrath Elsäßer 115 Stimmen.

„ Moschard 15 „
„ Brunner 10 „

Blösch 3

„ RöthliSberger 1 „
Ungültig 18 „

Erwählt ist somit Hr. Regierungsrath Elsäßer.

Herr Präsident. ES handelt sich jetzt noch um die
Frage wegen der Übertragung der kirchlichen Angelegenheiten
an den Präsidenten deS RegierungSralheS, ohne daß derselbe
zugleich die Direktion der Justiz und Polizei hat. Wenn ich
nicht irre, so ist durch einen Beschluß des Großen Rathes
festgesetzt worden, daß die kirchlichen Angelegenheiten der Direktton
der Justiz und Polizei zugetheilt seien. Ich glaube daher, daß,
wenn ein solcher Beschluß besteht, eS nicht lediglich dem Ne-
gierungsrathe überlassen bleiben könne, die Bertheilung auf
diese Weise vorzunehmen, und eS müßte ein neuer Beschluß
gefaßt werden darüber. Ich möchte Herrn Großrath Stämpsii
ersuchen, seine Ansicht zu eröffnen.

Stäm p fli, gew. RegierungSrath. DaS Verhältniß
ist folgendes in Betreff des Kirchenwesens: Dasselbe ist durch
das Direkrorialgesetz von 1847 als Theil der Direktion der
Justiz und Polizei erklärt worden. Eine Abänderung könn'.e
daher nur auf dem Wege der Gesetzesänderung geschehen.
Hingegen hat der RegierungSrath die BcfugniH, die Geschäfte zu
trennen und theilweiss andern Mitgliedern zu übertragen.

Herr Präsident. Da noch einige Zeit übrig bleibt
und viele Geschäfte vorliegen, so möchten noch eine Anzahl
Strafnachlaßgesuche behandelt werden, und zwar vorzüglich
solche, die vom Regierungsrathe bereits vorberathen worden

sind.

v. Kânel, gew. Regierungsrath. Nach Z. 5 des
Gesetzes vom 2. Juli 1846 wird am Anfang jeder Sitzung be-



stimmt, zu welchen Geschäften das Obergericht eingeladen
werden soll.

Herr Präsident. Vor Allem auS muß noch die
Beeidigung der neugewählten Direktoren stattfinden. (Stimmen:
Nein, nein!) Wenn ich nicht irre, so hat Herr v. Känel als
Gesetze, an deren Berathung daS Obergericht Theil nehmen
soll, bezeichnet: dasjenige über die Besoldungen und den De-
kretSentwurf über die Wahlen der Bezirksbeamten. (Der
Antragsteller erklärt seine Zustimmung, und auf eine Aufrage an
den Hrn. Regierungspräsidenten erhebt derselbe keine Einsprache.)

Die Versammlung ist einverstanden.

Durch daS Handmehr werden hierauf folgende Strafnachlaß-
und Begnadigungsgesuche ohne Einsprache in Uebercin-

stimmung nach dem Antrage der Direktion der Justiz und
Polizei und deS RegierungSratheS erledigt:

I. B. Käser von Kleindietwyl, wegen WiderHandlung
gegen daS Lotleriegesetz zu 300 Fr. Buße oder 75 Tagen
verschärfter Gefangenschaft verurlheilt, bittet um Nachlaß oder
Gemeindeeingrinzung. Antrag auf 14 Tage verschärfter
Gefangenschaft und 61 Tage Gemeindeeingrenzung.

A. Böfiger von Röthenbach, wegen Diebstahl zu 3 Jahren
Zuchthaus verurtheilr, bittet um Nachlaß des Reste« von
5 Monaten und 28 Tagen. Antrag auf Entsprechung. Ebenso
bet folgenden Sträflingen:

Mar. Gräub von Lotzwyl, wegen Diebstahl zu 12
Monaten Zuchthaus vermtheilt, bittet um Nachlaß der letzten
2 Monate und 11 Tage. I. Pfäuti von Wahlern, wegen
Diebstahl zu 2 Jahren Zuchthaus verurtheilr, bittet um Nach-
laß der letzten 4 Monate. I. I Tritten von St. Stephan,
wegen Diebstahl zu 2Vz Jahren Zuchthaus verurteilt, bittet
um Nachlaß der letzten 3 Monate und 24 Tage, M Hürner,
geb. Kißling, von Thun, wegen Hülfeleistung bei Dicbstählen
und Hehlerei zu 2 Jahren Zuchthaus verurtheilt, bittet um
Nachlaß der letzten 4 Monate. U. Meier von Nüschenz,
wegen Diebstahl zu 5 Jahren Zuchthaus verurlheilt, bittet um
Nachlaß der letzten ll'/z Monate. A. L. Charpillot von Be-
uilard, wegen Falschmünzerei zu 3 Jahren Ketten verurlheilt»
bittet um Nachlaß der letzte» 6 Monate und 28. Tage. L. Lerf
von Unterleibstadt, Kr. Aargau, wegen Diebstahl zu 2 Jahren
Zuchthaus verurthcllt. bittet um Nachlaß der letzten 4 Monate
und 17 Tage. M. I. Berrei von Courredour. wegen heimlicher

Niederkunft und Kindesmord zu 2^/z Jahren Zuchthaus
verurtheilt, bittet um Nachlaß der letzten 5 Monate und 21 Tage.
P. A. Maillat v. Courkedour, wegen Tödtung zu 2 Jahren
Gefängniß verurtheilr, bittet um Nachlaß der letzten 7 Monate
und 28 Tage.

G. Krähenbühl von Zäziwyl, wegen Mißhandlung zu 40
Pfund Buße und 1 Jahr Leistung verurtheilr, bit et »m Nach,
laß der Buße und Aufhebung eines Theils der Leistung. Der
RegierungSrath hat das Begehren um Nachlaß der Buße
abgewiesen, hingegen dem andern entsprochen, was zur Verfügung
mitgetheilt wird.

K. G. Bieri von Langnau, wegen Unterschlagung zu 6
Monaten Emzrenzung verurlheilt, bittet um Umwandlung der
letzten 3 Monate i» Kamonsverweisung. Antrag auf
Entsprechung.

P. Marti, Schuster, auf Leuenberg bei Affoltern » wegen
Scheltung und Beschimpfung zu 1 Jahr unabkäuflichzr Leistung
außer dem Amtsbezirk Aarberg, bittet um Umwandlung in
Gemeindeeingrenzung. Da die Strafe in keinem Verhältniß
zum Vergehen ist, so geht der Antrag auf Umwandlung in 6

Monate Etngrenzung.
L. Ledermann von Madiswyl, vom Obergericht im Aargau

1833 wegen DiebstahlS zu 6 Jahren Zuchthaus verurlheilt,
bittet um Rehabilitation. Aulrag auf Entsprechung.

I. I. Amman von Herzogenbnchsee. gew. Amtsgerichts-
schreiber von Niedersimmenthal, wegen Unterschlagung zu 4>/z
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Jahren ZuchtbauS verurtheilt, bittet um Nachlaß von 3 Jahren

und 7>/2 Monaten. N. Weber von In«, wegen Münz,
fälschung zu 3 Jahren und 9 Monaten Zuchthaus verurtheilt,
bittet um Nachlaß von 1»/« Jahren. Bei beiden der Antrag
auf Abweisung.

I. I. Garnier von Petignat, wegen Mißhandlung zu
15 Monaten Zuchthaus verurtheilr, bittet um Nachlaß deS

Ganzen. Antrag auf Abweisung.
U. Burkardt im Wyler bei Sumiswald, wegen Kartoffelbrennens

zu 30 Fr. Buße verurtheilr. bittet um Nachlaß
derselben. Deßgleichen N. Collan, Negotiant in Neuenstadt,
wegen Zoll- und Ohmgeldverschlagntß zu 99 Fr. und
nachträglich zu 122 Fr. Buße verurlheilt. Deßgleichen S. Tuini
und M. Möschberger in JnS, wegen Bau ohne Bewilligung
zu 10 Fr. Buße verurtheilt. Deßgleichen I. Großenbacher
von Trachselwald, Schmidlehrling, wegen Abreißung eines
Bundesgesetzes zu 25 Fr. Buße verurlheilt. Deßgleichen K.
Flieger in Thun, wegen Verstoß gegen daS Lotleriegesetz zu
25 Fr. Buße verurtheilt. Deßgleichen I. Bültikofer auf dem
Holzhof bei MadiSwyl, wegen KartoffelbrennenS zu 30 Fr.
Buße verurlheilt. Deßgleichen T. Seg'sser in Langenlhal,
wegen Mißhandlung zu 30 Pfund Buße verurlheilt. Bei
Allen der Antrag auf Abweisung.

Chr. Klauscner von Rüggisberg, wegen GemeindSbelä-
stigung zu 10 Tagen Gefangenschaft verurtheilt, bittet um
Nachlaß. Antrag auf Abweisung.

A. Jost, Gemeindrath, von Fellenberg, wegen unbefugten
Brennens zu 100 Fr. Buße verurlheilt, bittet um ganzen oder
theilweisen Nachlaß. Antrag auf Abweisung.

Eh. Hirter von Mühlethurnen, wegen Diebstahls zu 4
Jahren Zuchthaus verurtheilt, bittet um Nachlaß der letzten
12 Monate und 13 Tage oder Umwandlung. I Dubach von
Trachselwald, wegen DiebstahlS zu 5 Jahren Zuchthau« ver-
urtheilt, bittet um Nachlaß der letzten 1 Jahr, 11 Monate
und 15 Tage. Fr. Mosimann von Trub, wegen DiebstahlS
zu 7 Jahren Ketten verurteilt, billet um Nachlaß von 1 Jahr,
5 Monaten und 23 Tagen. G. Brügger, geb. Schneider,
von Roggwyl, wegen Hehlerei zu 12 Monate» Zuchthaus
verurtheilt, bittet um Nachlaß von 2 Monaten und 5 Tagen.

I. Maurer von Balligen, wegen DiebstahlS zu 4 Jahren Ketten

verurtheilt, bittet um Nachlaß von 12 Monaren und 25
Tagen. G. Opplizer von Buchholterberg, wegen Falschmünzerei

zu 4 Jahren Zuchthaus verurtheilt, bittet um theilweisen
Nachlaß. L. Choffat von Unter-Tramelan, wegen DiebstahlS
zu 2 Jahren ZuchihauS verurtheilt, bittet um Nachlaß von 4
Monaten. Bei allen der Antrag auf Abweisung.

I. Benkert von Sumiswald, wegen Falschmünzerei und
Ausgeben falschen Geldes, und dessm Sheftau, der erstere zu
5, die letztere zu 3 Jahren AanronSverweisung verurtheilt.
Der Pfarrer von Morset, KamonS Waadt, bittet für sie um
theilweisen Nachlaß. Abweisung.

F. Muhmethaler von Langenthal, wegen Wegnahme eines

gepfändeten Gegenstandes zu 2 Monaten Einsperrung v-rur-
theilt, bitter um Umwandlung in Eingrenzung. U. Bei uns
seine Frau von Nürau, wegen Hülf-leistung bei einem Betrug,
ersterer zu 3, letztere zu 2 Monaten Einsperrung vsrurlheiit,
bitte» um Umwandlung in Eingrenzung. Abweisung.

N. Baumann von Oberdießbach, wegen Begünstigung deS

DiebstahlS und Hehlerei und wegen Beschädigung fremden

Eigenthums zu 30 Tagen verschärfter Gefangenschaft verurtheilt,
bittet um Nachlaß oder Umwandlung. F. Aebischer, Metzger

zu Aarberg, wegen Widersetzlichkeit gegen einen Beamten in
Ausübung seiner Pflichten zu 20 Tagen Gefangenschaft ver-
urtheilt, bittet um Nachlaß oder Umwandlung. Bei beiden

Abweisung.

Die wegen Sinschmuggelung von Branntwein P. Traufer
zu Unterstocken zu 32 Fr., M. Nägeli von Hasligrund zu 10

Fr., C. Huber von Büren zu 66 Fr. und H. Roth von

HaSligrund zu 34 Fr. Buße und Alle zur Konfiskation der

Waare verurtheillen, bitten um gänzlichen oder theilweisen

Nachlaß und Aufhebung der Konfiskation. Abweisung.
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I. HirSbrunner, Speisewirth in Walkringen, wegen
unbefugter Brennung geistiger Getränke zu 500 Fc. Buße ver«
urtheilt, bittet um lheilweise Rückerstattung derselben. Abweisung.

verlesen wird sodann eine Anzeige deS RegierungsrathcS
vom 18. Mai d. Z., daß Ingenieur Wagner mit seinem
Gesuche um einen unvertinS.ichen Borschuß von 200 Fr. abge-
wieseu worden sei.

Herr Präsident. Ich habe in die Kommission, welche
die Wahlakten von Prunlrur zu prüfen hat, Hr. Boivin ge-
wählt und zwar absichtlich deßwegen, weil er in dieser Sache
alS Kommissär gehandelt hat und daher, wenn nöthig, der
Rommission allenfalls Auskunft ertheilen könnte. Hr. Boivin
wünscht aber gerade deßwegen entlassen zu werden, indem er

erklärt, er sei dennoch bereit, Aufschluß zu geben.

Zweite Sitzung.

Dienstag den 30. Juli 1850.

MorgcnS um 8 Uhr.

Präsident: Herr Oberst Kurz.

Beim Namensaufruf erzeigen sich alS abwesend mit Snt-
schuldigung: die Herren Geiser Oberst zu Langenthal, Hub-
ler Fürsprecher zu Burgdorf, Känet zu Bargen, Lehmann I. U-
gew. RegierungSrarh zu Lozwyl, Roch Major zu Mengen, verdat

Arzt in Bern; ohne Entschuldigung: die Herren Beutler
Ioh. zu Heimenschwand, Fleury Dominik PostHalter zu Lausen,
Gerber Christian Handelsmann zu SteffiSdurg. Knechtenhofer
Wilhelm Wielh iu Thu», Ràedt Notar in Bältelkinden, Schmttz
Arzt zu Zweisimmen, Streit zu Zimmerwald.

Auf die Tagesordnung von Morgen wird gesetzt: der
DekrelSenlwurf über die Wahlen der Bezirksbeamten, und auf
mehrseitig und wiederholt geäußerten Wunsch, eventuell:
Bericht und Antrag der Kommission über die Wahlen von Prun-
trut, sofern der Bericht erstattet werden kann.

Schluß der Sitzung Mittag! 2 Uhr.

Berichtigungen.
In den Großra'HSVerhandlungen vom 8. Juni letzthin,

Seite 744, haben Sie in dem von mir Angebrachten ein paar
Irrthümer aufgenommen, die ich hiermit berichtige.

Ich habe nämlich nicht gesagt, daß der Sekretär, der die
Hauptanzeige gemacht, zugleich auch die Akten geschrieben, sondern
derselbe habe Akten geschrieben, die sich in der Hauptunter-
suchungSprozedur befinden. Dann nannte ich nicht Herrn Oberst
Wagner, sondern Herrn Oberst Pfande Großratp (anwesend),
als Zeugen.

Belp, den 4. Juli 1850.

B. Sträub, Großrath.

Auf Seite 777 befindet sich eine Auslassung ; eS soll heißen:
„daß der Präsident deS Großen RalheS und der
Präsident deS RegierungSrathe« ermächtigt seien, da»
Protokoll zu genehmigen.

Kurz. GroßrathSpräfident.

Für die Redaktton:

Karrer, Fürsprecher.

DaS Protokoll wird abgelesen und bestätigt.

Nig geler. Ich bin so frei, den Herrn Präsidenten um
daS Wort zu ersuchen, um eine Interpellation an den Regie-
rungSralh zu machen. Wie ich auS den Zeitungen entnommen,
so ist vom NegierungSrach nach Prunlrut ein eigener Regte-
rungSkommissär gesandt worden. Der Große Rath ist von dieser
Sendung durch den RegierungSraih bis jetzt offiziell nicht in Kenntniß

gesetzt worden, so daß ich dasjenige, waS ich vorzubringen
habe, nicht mit Bestimmtheit weiß» sondern nur vom Hörensagen.

Ich habe nun vernommen, daß der RegierungSralh vor
kur-er Zerr, und zwar nur wenige Zeit vor den letzten Wahl.«
zu Prunlrut, einen außerordentlichen Kommissär dorthin abge-
sandt habe, und zwar nicht nur mit dem bestimmten Auftrage,
eine Untersuchung gegen den dortigen Regierungsstatrhalter zu
führen, sondern um die Funktionen desselben in jeder Beziehung
zu übernehmen. Wenigstens scheint auS dem» waS ich vernommen

habe, hervorzugehen, und ich habe der Sache elwaS nähe«
nachgeforscht, daß der abgesandte RegierungSkommissär alS
eigentlicher Bezirksbeamter fich benimmt. Die Ursache dieser
außsrorden'lichen Maßregel soll folgende sein. Kurze Zeit vor
Erneuerung der Regierungsbehörde sollen von Pruntrut auS
Beschwerden eingelangt sein wider den dortigen RegierungS-
statthalter Braichet. von diesen Beschwerden hat man viel
Wesens gemacht, namentlich sagte man, eS habe dieselbe 72
Beschwerdepunkte entHallen und eS sei dieselbe hier in Bern
unterschlagen worden. Um solche, gegen den dortigen Re-
gierungsstalthalter erhobene Beschwerden zu untersuchen,
wurde Herr Boivin als außerordentlicher Kommissär dorthin
gesandt, ohne daß man doch schon dannzumal die Einstellung
hätte verhängen dürfen. Während Herr Boivin in Pruntrur
war, wurde von einem Tag zum andern die Einstellung deS

Herrn Braichet in Aussicht gestellt, ja von gewisser Seite her
von Tag zu Tag mit Bestimmtheit vorausgesagt; fie erfolgte
indessen erst einige Tage vor der Wahl, welche den 30. Juni
staltfand. Um dieselbe zu erhalten, soll von dem RegierungSkommissär,

Herr Boivin, etue Sstaffette mit einem Bericht nach
Bern abgegangen, und dann vom RegierungSrathe die Einstel-
lung erfolgt sein, und zwar den Tag vor der Wahl, nämlich
am Samstag Nachmittag. Herr Boivin soll seine Sendung
benutzt haben, um die GroßrathSwahlen zu Pruntrut nach
seinem Sinne ausfallen zu machen. So wird namentlich erzählt,
er habe sämmtlichen Bezirksbeamten bis zum Wegmeister
herunter wissen lassen, daß, wenn fie nicht in seinem Sinne wählen,

solches ihnen nachgetragen werden würde. Dieß find in-
dessen alleü Sachen, weiche mir meiner Interpellation in keinem
wesentlichen Zusammenhange stehen. Aber wesentlich ist daS,
daß nach der Einstellung deS Herrn R.'gierungSstatthalter Braichet,

die regierungSstatlhalcerlichen Funklionea nicht etwa, wie
eö gesetzlich vorgeschrieben ist, dem Amtsverweser übertragen



worden find, sondern daß der außerordentliche Regierungskommissär,

Herr Boivin, die ganze Bezirksverwaltung selbst über-
»ommen HU und der AmtSverweser einzig in Abwesenheit deS

Herrn Boioin die Stellvertretung be>orgr. Dieses Verfahren
scheint mir nun nicht in der Ocdnung. Ebenso ist eS nicht in
der O dnunz, daß der Untersuchung gegen Herrn Braichet nicht
die gehörige Folge gegeben zu werden scheint, indem bis auf
den heutigen Tag keine U-b«rweisung an die Gerichte stattge-
funden und eS so daS Ansehen hat, als wolle man die Sache
auf die lange Bank schieben. SS fällt diese Läßigkeil um so

mehr auf, al» die Resultate der Untersuchung gegen Herr Braichet

nicht sehr gravirend sein sollen, obschon man sagt, Herr
Boivin habe nach seiner Ankunft in Pruntrut alle aufgefordert,
und zu diesem Ende auch an mehrere Unlerbeamte Briefe
geschrieben, gegen Herr Braichet beschwerend aufzutreten. Und
dennoch soll nicht» wesentliche» zum Vorschein gekommen sein.
ES wird nämlich Herrn Braichet vorgeworfen, er sei in der
Verwalkung nachläßig gewesen, namentlich seien die GemeindS-
rechnungen nicht in Ordnung und davon viele rückständig. ES
hat sich nun erzeigt, daß zwei einzige Gemeindsrechnungen vom
Jahr 1819 im Rückstand sein sollen Ja wenn die» der Fall
ist, so würden wahrscheinlich wenig Amtsbezirke sein, wo nicht
so Viel oder noch mehr Rechnungen im Rückstände wären, un)
wenn die» ein Grund ist für so außerordentliche Maßregeln,
so könnten diese noch an vielen andern Orten in Anwendung
kommen. Ueber andere Punkte will ich nicht eintreten, da mir
natürlich die Aktenlage nicht genau b kannt sein kann.
Jedenfalls ist e» wichtig, daß der Untersuchung gegen Herr Braichet

schleunige Folge gegeben werde, indem bekanntlich die
Wtedererwählung der Regierungsstatlhatter in nächster Zeit
stattfinden soll. WaS di« Absenkung eines außerordentlichen
RegierungSkommissarS betriff., so bestreike ich tem RegierungS-
ralh da» Recht dazu keineswegs; aber da» bestreike ich, daß
der Regierungsralh da» Recht hat, einen RegierungSkommissäc
mit solchen Vollmachten abzusenden, wie fie gegenwärtig von
Herrn Boivin ausgeführt werden. Allerdings ist die Thalsache
richtig, daß seit dem J .hr 1831 bis zum Jahr 1830 vom Re-
gierungSrath bei gegebenen Anlässen außerordentliche Kommis-
lär« in die Amtsbezirke abgesandt worden find, jedoch stelS mit
besondern Vollmachren, und nur in solchen Fällen, wo der
ordentliche Beamte nicht mehr funklioniren konnte, so z. B. für
Untersuchung von Wahlbeschwerten, wo der Regierungsstatt-
haller selbst beklagt oder sonst dabei beihe ligt war und der
AmtSverweser au« ähnlichen Gr inden die Unlersuchung nicht
führen durste. Herr Großralh Zeerleder bat seinerzeit gegen
die Absendung solcher auß rordemltcher Kommissäre, welche stelS
bestimmte Aufträge hatten, sehr geeifert, und fie sogar eine Vec-
fassungSverletzung genannt, ich will sehen, ob er sich jetzt kon«

sequent bleibt. Wie gesagt, ich halre die Absendung solcher
Kommissäre für keine Verfassungsverletzung und glaube, die

Regierung sei dazu berechtigt, aber dazu ist fie nicht berechtigt,

einen RegierungSkommissäc abzusenden, welcher mit
Umgehung der ordentlichen Beamten ö er Stellvertreter, die ge-
sammle BezirkSvtrwaltuug an si H reißt. Nach Verfassung und
Gesetz kann ferner die Regierung einen Regierungsstatthaltee
einstellen, aber daS berechtigt fie nicht, an dessen Stelle eine
Art von Gouverneur hinzusenden, sondern wenn der Regie-
rungSstatthalter eingestellt wird, so ist der AmtSverweser der
gesetzliche Vertreter desselben, und er soll die ordentliche B.'-
zirkêverwalcung übernehmen. Solche Komm ssârs, solche
Gouverneur oder solche „außerordentliche Bezirksvcrwalter" wie sich

Herr Boivin unterzeichnen soll, mögen allenfalls in Monarchien
angehen, niemals aber in einer Republik. Ich frage Sie. Herr
Präsident, meine Herren, wo würde ein solches Verfahren
hinführen, müßt« nicht konsequenter W ise so wie in Pruntrut
auch an anoern Orten verfahren werden. W-r haben gegen-
wältig noch mehrere Amtsbezirke, wo in Folge Ver lenten Way-
len keme R»gicrungsßatthaller sind. So in den Amtsbezirken
Kreibergen, Laupcn, Signau, Airberg, Niede.simmenchal.
Teach selwald, deren bisherige Regierungsstatlhatter hier im
Großen Rathe sitzen. Hat etwa der RegierungSrath in diese

Amtsbezirke auch außerordentliche Komnttssäre gesandt?
Rein! in allen diesen Amtsbezirken funklioniren die Amis-
Verweser als di» durch Verfassung und Gesetz bestimmten
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Stellverlreter. Warum macht man denn jetzt bei Pruntrut
einzig eine Ausnahme? Ich begreise solches nicht, e«

sei denn, man habe etwas ganz besonder» im Auge, wie B.
die nächsten« stattfindenden Wahlen. Dieß find die Gründe,
welch- mich veranlassen, folgende Fragen an den Regierung»-
rath zu stellen: 1) Welches sind die Gründe der Einstellung
deS Herrn Regierungsstatthalter» Braichet zu Pruntrut. 2)
Welche Vollmachten hat der RegierungSkommissäc Boivin vom
RegierungSrath erhalte«. 3) Hat man dem RegierungSkommissäc

Boivin insbesondere zur Uebernahme der Bezirksverwaltung

daseibst bevollmächtigt? Wenn ja» wa« hat den
Regierungsrath zu einer außerorventlichen Maßregel veranlaßt, und
weßhalb ist der gesetzliche AmrSverlreter, nämlich der AmtSverweser,

übergangen worden. 4) Hat man der vom Kommissär»
Herrn Roiviu, gegen den Regierungsstatthalter von Prunrruc
geführten Untersuchung Folge gegeben und sie den Gerichten
überwiesen? Wenn nicht, waS ist überhaupt in dieser Sache
geschehen?

Blösch » P äfident deS RegierungSraths. Jede» Mitglied

deS Großen RalheS hat das Recht, an den RegierungSrath

Interpellationen zu stellen, und aus diesem Recht folgert
für den RegierungSrath di« Verpflichtung Auskunft zu geben.
Der RegierungSrath ist nun auch bereit, in vieler Sache
Auskunft zu ertheilen, aber um solche» thun zu können, stelle ich
den Antrag, eS möchte diese» Geschäft besonders auf die

Tagesordnung gesetzt werden. Etwa« ist mir jedoch au der
Interpellation aufgefallen: daß nämlich auf einer Seite über
verschiedene Punkte Auskunft verlangt wird, während auf der
andern Seite eine Menge Thalsach en angeführt und darüber
Urtheile gefällt werden, freilich immer mir dem Beisatz: „wie
man vernommen h de-, „man glaube," „eS soll" u. s. w. Was
die Richtigkeil der oben angeführten Thatsachen betrifft, so

will ich j-tzt darüber nicht eintreten; ich will jedoch nur eine

Thatsache herausheben, welche mir sehr aufgefallen ist. Der
Antragsteller hat über den Inhalt und da» Resultat der Un-
tersuchung gesprochen. Eö fällt mir dieß um so mehr aus,
als die UnlersuchunaSakten erst gestern Morgen hier angelangt
sind, und noch kein Mitglied des RegierungSrath» in selbig- einen

Blick hat werfen können. Wie nun der Antragsteller über den Inhalt
der Akten unterrichtet sein kann, ist bei diesem Sachverball etwa»
sonderbar. Richtig ist es indessen, daß in den Akten etwa«
von Gemeindsrechnungen vorkömmt, u-id richtig ist eS, daß

dabei di« Zahl 2 erscheint; aber ein gewaltiger Irrthum ist

es, wenn man sagt, eS seien 2 Gem-indSrechnungen von 1849
im Rückstand; dagegen ist richtig, daß von zwei Gemeinden
seit 1845 keine Rechnung abgelegt worden ist. Ich will fe.-
ner bemerken, daß seit dem 6. Juni bi» zum 26. Juni 80 sol-
cher Rechnungen vom RegieruvgSstatkhilter zu Pruntrut im
Galopp passirl worden find. Näher will ich heute nicht ein-

treten, und da man heute nicht nur Auskunft verlangt, son-
dem eine Menge Anklagen angebracht hat, s» behalte ich mir
vor, am bestimmten Tage sowohl über dieß, als über Jene«
Auskunft zu ertheilen. Schließlich wünsche ich, daß die voa
dem Antragsteller ausgeworfenen speziellen Fragen m r schrifl,
lich mitgetheilt werden mögen.

Herr Präiid « nt. Ich bin auch der Meinung, daß

iür heute die Tagesordnung keine Veränderung erleiden, und

für Behandlung dieser Interpellation ein besonderer Tag
angesetzt werden soll.

Tagesordnung.
Dekret über die Form de« Vorschlags und der Wahl

der Bezirks beamren.

Blösch, Präsident deS Reg. NatheS, als Berichterstatter.
ES liegen zwei Dekrete vor über die BezirkSwahlen. Da« eine ist voa
Wichtigkeit, da« andere dagegen von geringerer Bedeutung.
Da« eine enthält eine nähere Ausführung der in der Verfassung

enthaltenen Grundsätze, während daS ankere nur die Form
bestimmt, in welcher die bevorstehenden Bezirkswahl-n
vorgenommen werten sollen. Schon seit Jahr?» hat eS sich erzeigt,
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daß unsere gegenwärtige Wahlordnung nicht mehr genügt,
sondern mehrerer Veränderungen bedarf. In jüngster Zeit hat
fich diese Nothwendigkeit auf» Evidenteste herausgestellt, und
die letzten Wahlen haven bewiesen, daß namentlich die Bezirkswahlen

auf dem Fuße, wie fie früher stattgefunden haben, in
Zukunft gar nicht mehr stattfinden können. Man ist unserm
Volke die Anerkennung schuldig, daß der größte Theil der

Beschwerden, welche in Folge der letzten Wahlen eingereicht worden

find, hauptsächlich ihren Grund haven in den Einrichtungen

und.Bestimmungen der Wahlordnung selbst. Schon die

abgetretene Verwaltung hat sich mit der Revision der bisherigen

Wahlgesetz- beschäftigt, und die hohe Behörde wird siT
erinnern, daß leiner Zeit ein daheriger Entwurf vor den Großen

Rath gelangt ist. Ueberhaupc find in Beziehung auf die-
sen Gegenstand eine Menge Materialien vorhanden, und ich

darf die Erwartung ausdrücken, daß im Lau^e dieses HerbsteS
die ganze Wahlordnung in einem bleibenden Gesetze dem Großen

Rath werde vorgelegt werden können. Sie werden indessen

begreisen, daß man auf dieses Gesetz nicht warten kannZ

sondern schon jetzt ein, wenn auch nur provisorisches, Wahl-
dekcel erlassen muß, und dieß aus zwei Gründen. Vorerst ist

in der Verfassung die Bestimmung enthalten, daß alle bleibenden

Gesetze einer zweimaligen Berathung durch den Großen
Rath unterworfen wervcn sollen, und zwar so, daß die letzte

Berathung wenigstens 3 Monate nach der ersten stattfindet.
Wenn man auch in der gegenwärtigen Session die Wahlord-
«ung zur Berathung gebracht hätte, so hätte man von der
ersten Berathung bis zur zweiten einen Zeitraum von drei
Monaten vorübergehen lassen müssen, ehe die zweite Berathung
hätte vorgenommen werden dürfen, und dann wäre für diese

zweite Berathung und für die Einführung der neuen Wahl-
ordnung wohl nur ein Monat oder mehr hinzugekommen. Unter

solchen Umständen ist eine interimistische Aushülse nothwendig,

sie ist nothwendig, auch wenn der AmrSanrrirc der neuen
BezirkSbeamtcn statt auf den 1. Oktober, wie eâ der Regie-
rungSrath vorschlägt, auf 1. Dezember gesetzt würde. Die
letzten Wahlen haben ferner die unumgängliche Nothwendigkeit

herausgestellt» den bisherige» WahlmoduS abzuändern, und
zwar geht der Vorschlag dahin, statt amrSdezirkSweise, kirch-
gemeindswcise abzustimmen. ES gibt in dieser Beziehung
verschiedene Arten, wie die Wahlen vorgenommen werden können.
Es handelt sich jedoch gegenwärtig nicht um die prinzipielle
Frage, welche Wahlart ist die bessere? ob diejenige, bei wel-
cher die Wähler in einem Lokale zusammentreten, und so vereint

daS Wahlgeschäfc zu Enve bringen, oder ob das Wahlsystem

welches bisher zu Pcuntrut gebräuchlich gewesen zu
sein scheint, uns welches darin besteht, daß jeder einzelne stimmfähige

Bürger innert einer bestimmten Frist seinen Stimmzettel
abgebe, ohne daß eine Versammlung der stimmfähigen Bürger
stattfindet. Die l-tzrere Art von Slimmgebung, welche in
Frankreich und andern großen Staaten gebräuchlich ist, wirb
nun hier nicht vorgeschlagen, sondern «ine Abstimmung, welche
kirchgemeindSweise stattfinden soll. Bisher fand die Abstimmung

in den Amtsbezirken, um den Wahlvorschlag von N:-
gierungSstatthalter und Gerichtspräsident an den Großen Rath
zu machen und die Mitglieder des Amtsgerichtes zu wählen,
in Bezirks Wahlversammlungen statt» bei welchen sämmtliche
Stimmberechtigte des betreffenden Amtsbezirks in ein Lokal
zusammenberufen wurden, an welchen Versammlungen jedoch
nie sehr viel W chler Antheil nahmen. D-r A-uheil, welchen die
Bürger an den letzten Wahlen genommen haben, machen es

aber für oie Zukunft phyfiich unmöglich, den bisherigen
Wahlmodus beizubehalten, indem wohl in wenig Amtsbezirken ein
h-iUa.'igtlch großes Lokal zu finden wäre, um die Masse der
Wähler zu fassen uns um die Wahlverhandlungen in gehöriger
Ordnung vor fich gehen zu lassen. Man wäre gezwungen, die

Wahloeihanelungên unter freiem Himmel zu halten uns sie so,

anderer Iukonvenienzen nicht zu gedenken, den Zufälligkeiten
der Witterung bloszustellen. AuS diesen Gründen st-U.' ich
daher in ver letzten Großrathsfitzung die Krage, ob eS nicht
zweckmäßig wäre, für die nächsten Bezirkswahlen «ine Abänderung

des bisherigen WahlmoduS eintreten zu lassen, und es

ist jtzlese Frag« von mehreren Mitgliedern dieser hohen Behörde
in entsprechendem Sinne beantwortet worden. Auf diese Vor¬

gänge hin ist dieses vorliegende Projekt ausgearbeitet worden.
ES ist dasselbe bloß eine Compilation bereits bestehender
Bestimmungen, indem neun Zehntheile davon aus zwei bereit?
bestehenden Verordnungen wörtlich herausgeschrieben find. Die
«ine dieser Verordnungen ist datirt vom 5. Herbstmonat 1846
und betrifft bis Wahl der Bezirksbeamten, die andere dagegen,
vom 26. Herbstmonat 1818, betrifft die NationalrathSwahlen.
Die Hauptabänderung, welche hier für die Bezirkswahlen
vorgeschlagen wird, ist aus dem Gesetze, betreffend die

NationalrathSwahlen, entnommen, und es soll bei den nächsten Wahlen
im Wesentlichen die nämliche Form wie bei den Nattional-
rarhswahlen beobachtet werden» indem man geglaubt hat, es

sei diese Form als entsprechend befunden worden, und eS habe
selbige allgemein befriedigt. Zwar steht daS Gesetz über die

Narionalrathswahlen in einer natürlichen Beziehung zu der
Größe der Wahlkreise, und man war gezwungen, dieses
Verfahren einzuschlagen. Die nämliche Nothwendigkeit hat fich

nun auch für die Amlsbezirkswahlcn erzeigt, und eS soll iu
Zukunft auch bei diesen kirchgemeindSweise abgestimmt werden.
Beffsnungzachtet würde der Amtsbezirk, wie bis dahin, für die

Negierungsstarrhalter und Gerichtspräsidenten nur einen
doppelten Vorschlag abgeben. Der Unterschied würde einfach
darin bestehen, daß über diesen einen doppelten Vorschlag in
mehreren Lokalen abgestimmt würde, während dieß früher in
einzigen Lokale stattgefunden hat. Die gefallenen Stimmen
würden denn zusammengetragen und so in abgegebener Weis«
ausgemittelt, welche Person die meisten Stimmen aus fich
vereinigt habe. Nach der Erfahrung, die wir gemacht, ist es

wünschenSwerth, daß daS vorliegende Dekret nicht in globa,
sonvern artikelsweise behandelt werde, dann selten hat man bei
einer Behanvluag in globc, Zeit gewonnen. Ich trage daher
ans Eintreten und arctkelSweise Behandlung des vorliegenden
D.kcetes an.

Stampfli. ZH möchte bloß auf eine Vorfrage
aufmerksam machen, mir der Materie selbst bin ich durchaus
einverstanden. Wenn ich auch mit der Materie einverstanden
bin, so könnte ich doch nicht in allen Dingen mit dem Herr»
Berichterstatter übereinstimmen. Darin bin ich mit ihm einig,
daß das vorliegende Gesetz kein bl ibendeS ist, denn ein
bleibendes Gesetz soll einer zweimaligen Berathung durch den
Großen Nach unterworfen werden und zwar so, daß die zweit«
Berathung wenigstens drei Monate nach der ersten stattfindet.
Da nun baS vorliegend; Gesetz nur ein vorübergehendes ist,
so ist «ine zweimalige Bcra'hang nicht nothwendig. Aber etwas
anderes ist durch die Verfassung vorgeschrieben, nämlich, daß
jeder Gesetz.'Sentwurf vor seiner endlichen Berathung dem
Volke bekannt gemacht werde. Mag man nun, waS hier
vorliegt, Gesetz oder Dekret, oder Beschluß heißen, so hat der
Berichterstatter selbst zugegeben, daß eS die Natur deS Gesetzes
hat, und wenn dieß der Fall ist, so müsse« diejenigen
Vorschriften beobachtet werden, welche für Gesetze vorgeschrieben
find. Die frühere Verordnung über die Wahlversammlung
der OrtSbezirke ist überschrieben „Gesetz" u. s. w.; und wenn
nun hiev die Ueberschrift bloß lautet „Dekret" u. s. w, so ist
die Natur eines Gesetzes die nämliche geblieben. Der 8. 36
der Verfassung unterscheidet zwischen einfachen Gesetzen und
bleibenden Gesetzen. Bei ten einen schreibt er zweimalige
Berathung in einem gegebenen Zeitraum- vor, bet den andern
verlangt es unter allen Umständen vor der endlichen Berathung
Bekanntmachung an das Volk. Diese Vorchrifren haben bis-
her stets ihre Anwendung gefunden, und meiner Anficht nach
sollte es ferner noch geschehen. So ist z. B daS Gesetz über
die Pfandobligarionen, welches auch nur einer einmaligen
Berathung unterlegt worden ist, auch nur als ein vorübergehendes

Gesetz in Erwartung einer allgemeinen Hypothekarordnung
behandelt und erlassen worden. Ich glaube nun auS

diesen Gründen, eS sei der Fall, das vorliegende Dekret übe«
die Form des Vorschlags und der Wahl der Bezirksbeamten
ebenfalls dem Volk- bekannt zu machen. Dieß hindert nicht,
daß man jetzt schon dasselbe berathe, nur ist es dann nothwendig,

daß nach erfolgter Bekanntmachung noch eine Berathung,
nämlich die endliche stattfinde. An die Zeit von drei Monaten
wäre man deßhalb nicht gebunden, weil daS Gesetz ein vor-



übergehendes ist, und in diesem Falle diese Frist nicht zu
beachten ist. SS thut mir leid, daß ich gezwungen bin, mich
auf diesen Standpunkt zu setzen, aber ich glaube es auf der
andern Seite in meiner Pflicht, den Gro en Rath auf diese

Verfassungsbestimmung aufmerksam zu machen, um zu verhüten,

daß verfassungsgemäße Bestimmungen nicht umgangen
werden. Meiner Anficht nach würde eine Bekanntmachung
dieses Dekrets den Zeitpunkt, in welchem die Wahlen
vorgenommen werden sollen, nicht verändern, da die zweite
Berathung» weil daS Gesetz nur provisorisch ist, schon in 1ä Tagen
vorgenommen werden könnte. Freilich ist dann der Jnkon«
venienl vorhanden, daß der Große Rath noch einmal zusam-
menkommen müßte, allein ich bin gewohnt, von zweien Uebeln
daS kleinere zu wählen, und wenn ich zwischen einer Umge-
hung der Verfassung und einer nochmaligen Zusammenberufung
des Großen RaiheS zu wählen habe, so würde ich daS letztere
wählen, weil mir dieses Uebel daS kleinere schiene. Ich stelle

nun den Antrag, daß man eintrete, jedoch mit dem Vorbehalt,
daß vor der endlichen Berathung daS Gesetz dem Volke bekannt

gemacht werde. Seit dem Jahr 1843, denn erst seit diesem

Jahr ist der Art. 30 der Verfassung nach dem UebergangS-
gesetze in Kraft getreten, hat solche» immer stattgefunden, und
wenn man nachschlagen will, so wird man sich überzeugen
müssen, daß jeder Gesetzesentwurf mit dem Tagblatte dem

Volke bekannt gemacht worden ist.

Karlen, Hauptmann. Laut dem Traktandencirkular
ist für den heutigen Tag der Dekreisentwurf über die Erneue-
rungSwahlen der Bezirksbeamten auf die Tagesordnung gesetzt

worden. Nun wird aber ein andere» Dekret vorgelegt. Ich
glaube, daß es der Fall ist, die angesetzte Tagesordnung fest-

zuh.lten und will daher in den vorliegenden Entwurf nicht
eintreten.

Herr Berichterstatter. Was Herr Karlen sagt,
ist richtig; dagegen aber ist aber zu bemerken, daß gestern

vom Herrn Großrathspräfidenten am Schluss- der Sitzung
angezeigt worden ist, er gedenke die im Traktandencirkular an-
gezeigte Tagesordnung abzuändern und das vorliegende Dekret

zur Behandlung zu bringen. Da gestern Niemand dagegen

Einspräche erhob, so durfte man annehmen, der Große Rath
billige die angeführten Gründe und die Abänderung der TageS-
orbnung. Die Gründe waren nämlich die: Wie bekannt,
find die Wahlen von Prunlrut angegriffen, und eS können die

zwei daselbst gewählten Mitglieder des Großen Rathe» so lange
nicht sitzen, als über die daherigen Beschwerten nicht entschie-

den ist. Ueber die Wiedererwählung der Bezirksbeamten haben

wir nun zwei DekrelSenlwürfe, wovon der eine wichtiger, der

andere weniger wichtig ist. AuS diesem Grunde glaubte der

Herr Präsident, eS sei daher am Orte, das weniger wichtig,
Dekret an die Hand zu nehmen und daS wichtigere zu verschieben,

bis die Pruntruter Wahlen im «inen oder anderen Sinne
entschieden seien. WaS die von Herrn Slämpfli gemach,
ten Einwürfe betrifft, so bin ich weit entfernt, zu
behaupten, daß sie auS der Luft gegriffen find. Dagegen
kann ich ihm nicht ganz beipflichten, wenn er sagt, eS sei bt»

dahin immer so gehalten worden, daß alle Gesetz« vor ihrer
endlichen Berathung dem Volke bekannt gemacht worden seien,

und man ohne Ausnahme die daherige Verfassungsbestimmung

stets angewendet habe. Ich glaube im Gegentheil, eS

seien Fälle vorgekommen, wo diese Bestimmung nicht so genau
beobachtet worden ist. Ich will nur einen Fall anführen und

an das Gesetz erinnern über den Tarif der Advokaten, Agenten

u. s. w. So wie ich mich erinnere, wurde dieser Tarif
am Schlüsse der Verhandlungen über den Civilprozeß vorge-
legt und behandelt, ohne daß je von einer Bekanntmachung

an das Volk die Rede gewesen wäre- Und dennoch glaube
ich, es hätte dieser Tarif das Volk noch mehr interesfirt als
der vorliegende Dekreisentwurf, und wenn man damals ein«

Bekanntmachung nicht nothwendig gehalten hat, so sei «ine

solche im vorliegenden Falle noch viel weniger nothwendig.

Ich glaube wirklich, man dürfe einen Unterschied machen zwi-
sehen Gesetzen, welche in Folge ihrer Natur da» ganze Publi-
kum interessiren, und solchen, bei welchen diese» weniger der
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Fall ist; und da glaube ich, der Tarif hätte jedenfalls für daS
Publikum ein großes Interesse gehabt, und «» wären bei einer
Bekanntmachung mancherlei Bemerkungen eingelangt. Im
vorliegenden Fall dagegen zweifle ich, daß dieß der Fall
gewesen wäre. Würde dem Antrage deS Herrn Stämpfli Rechnung

getragen, waS wäre die Konsequenz davon? Die
Konsequenz wäre eine sehr wichtige, und zwar die, daß es rein
unmöglich wäre, die Bezirkswahlen auf die Epoche vorzunehmen,

auf welche fie vorgenommen werden sollten, selbst
wenn wir heule in die Berathung deS Dekrets eintreten unv
unmittelbar darauf dem Volke von dem Resultate Kenntniß
geben wollten. Sie werden mir zugeben, daß ein» Bekanntmachung,

bei welcher nach 14 Tagen die zweite Berathung
vorgenommen werden sollte, eine durchaus illusorische wäre,
und daß dieser Termin in keinem Falle könnte inne gehalten
werden. Ich mache Sie ferner aufmerksam, daß in einigen
Wochen die heilige Zeit eintritt und daß es sich nicht wohl
schicken würde, während der Dauer derselben die Wahlen
anzuordnen. Sie sehen, meine Herren, daß das von Herrn
Slämpfli vorgeschlagene Auskunftmittel die vorhandene Schwie-
rtgkeir nicht aufhebt, und daß, wenn wir die Bezirkswahlen in
der bestimmten Frist vornehmen wollen, wir heute in da» vor-
liegende Dekret endlich eintreten müssen. Ich mache dabei
noch einmal aufmerksam, daß dasselbe nur provisorisch ist, und
daß im Laufe tieseS Jahres noch eine eigene Wahlordnung
vorgelegt werden wird. Ich sehe nicht ein, daß die Verfassung
die Srlassung -imS solchen Gesetzes verbietet, denn nur da,
wo von einem bleibenden Gesetze die Rede ist, schreibt sie eine
förmliche Bekanntmachung vor, nicht aber, wo bloß von einem
provisorischen Gesetze die Rede ist. (Von verschiedenen Seiten
her werden verneinende Bewegungen gemacht und bemerkt, daß
die Verfassung elwaS anderes vorschreibt). Da man mir
widerspricht, daß die Berfassuug so laute, so bin ich
so frei, den betreffenden 8. 30 abzulesen; derselbe lautet:
„Jeder Gesetzesentwurf soll vor seiner endlichen Berathung
zu rechter Zeit dem Volke bekannt gemacht werden. DaS
Gesetz wird die förmliche Bekanntmachung bestimmen. Je-
der Entwurf «incS bleibenden Gesetze» soll überdieß einer
zweimaligen Berathung durch den Großen Rath unterworfen
werten, und zwar fo, daß die letzte Berathung wenigsten»
drei Monate nach der ersten stattfindet." Sie sehen, meine
Herren, daß nur bei einem bleibenden Gesetze eine zweimalig«
Berathung vorgeschlagen ist, und daß vor der zweiten oder
endlichen Berathung d>e Bekanntmachung erfolgen soll. Ich
glaube nicht, daß dieser Paragraph den Sinn hat, al» solle
jedes provisorisch« Gesetz von geringerer Wichtigkeit dem Volk«
vor seiner endlichen Berathung bekannt gemacht werden. Ich
mache nochmals aufmerksam, daß, wenn wir im vorliegenden
Falle dieß thun wollen, die Bezirkswahlen zu gehöriger Zeit
gar nicht vorgenommen werden könnten. Ich mach« ferner
nochmals aufmerksam, daß neun Zehntel de» vorliegenden
Gesetze» eine bloß« Kompilation bereits bestehender
Gesetzesbestimmungen enthält, und daß nichts Neues darin ist, alS da»
Prinzip der ktrchgemeindweisen Abstimmung. Wollen Sie
heute einen Beschluß fassen, welcher die Wahlen verzögert?
Ich zweifle daran und trag« auf Eintreten in den vorliegenden
DekretSenlwurs an.

Stämpfli. Ich erlaube mir eine Berichtigung. D-v
Herr Regierungspräsident har gesagt, eS sei das von mir
beantragte Verfahren vom früheren Großen Raihe nicht immer
eingehalten worden, und führt a!S Beweis den Tarif an,
welcher endlich berathen worden sei, ohne vorherige
Bekanntmachung. Der Herr Regierungspräsident ist hier im Irrthum.
Der Tarif wurde als Anhang zum Civilprozeß behandelt und
wurde mit diesem bereits im Jahr 1847 dem Volke zur Kennr-
nißnahme vorgelegt. Erst nach dieser Bekanntmachung wurde
er in endliche Berathung genommen.

Herr Berichterstatter. Ich bin weit entfernt,
in dieser Beziehung der früheren Verwaltung den Vorwurf
einer Verfassungsverletzung zu macheu, ebenso bin ich weit
entfernt, sämmtliches von ihr eingeschlagene Verfahren absolut
zu loben oder zu tadeln. Ich wellte nur bemerken, daß man
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den gefunden Menschenverstand berücksichtigen soll und daß
Fälle vorgekommen find und noch voikommen können, wo der
Große Rath wohl thut, wenn er wie im vorliegenden darauf
Rücksicht nimmt.

Abstimmung.
1) Für das Eintreten
2) Sofort einzutreten, vorbehalten die

spätere Bekanntmachung
3) Den Entwurf später noch einmal zu

berathen und vor der endlichen
Berathung dem Volke vorzulegen
Dagegen

4) Für artikelweise Behandlung

Der Große Rath deS Kantons Bern,
in Ausführung der §8- 47, 58 und 59 der Staalsverfassung
und de» Dekrets vom — Juli 1850 über die Erneuerung
der Bezirksbeamlen und erwägend, daß es unmöglich ist,
sämmtliche Stimmberechtigte der verschiedenen Amtsdezirk« an
einer Stelle zu versammeln,

beschließt:
8. 1.

Die Stimmgebung für die den Amtsbezirken Kcaft der

§K. 47, 58 und 59 der Staatöverfassnrg zustehenden Vorschläge
und Wahlen von Bezirksbeamlen wird bis zur Erscheinung
etneS allgemeinen Wahlgesetzes kirchgemeindweise geschehen.

Herr Berichterstatter. Dec §> 1 enthält die

wesentlichste Abänderung des ganzen Entwurfes. Es frägt
sich dabei, wollen Sie das bisherige System beibehalten oder
wollen Sie die kirchgemeindliche Abstimmung anwenden-
Bereits im Eingangsrapporl habe ich die Gründe angegeben,
wißhalb statt der bisherigen Amlsversammlungen, die Nbstim
mung kirchgemeindsweise vorgeschlagen worden, und gesagt,
daß eS physisch unmöglich wäre, das bisherige System
beizubehalten. Ich will einen einzigen Amtsbezirk anfuhren, wel-
cher zwar der größte oder wenigstens der bevölkertste ist. Der
Amtsbezirk Bern hat eine Bevölkerung von zirka 50,000 Seelen.

Bei den letzten GroßrathSwahlen hat durchschnittlich von
5 Seelen eine an den Wahlverhandlungen Theil genommen,
ja in einigen Wahlkreisen, wie z. B. in Schupfen, war daS

Verhältniß der Stimmenden zu der Bevölkerung noch größer.
Ich will nun zugeben, daß bei den Bezirkswahlen die

Theilnahme nicht so groß sein wird, indessen werden die
Wahlversammlungen dennoch sehr zahlreich besucht werden. Würden
im Amtsbezirk Bern von 5 Seelen eine an den Wahlverhandlungen

Theil nehmen, so gäbe dieß eine Versammlung von
10,000 Seelen. Wo ist nun eine Lokalität, welche »ine so

große Versammlung aufnehmen könnte, und wie wäre eS

möglich, sollte sich auch daö Lokal finden, gehörige Ordnung
und Kontrolle zu hallen. ES wäre nicht zu vermeiden, daß
selbst gegen Willen der Versammlung Unregelmäßigkeiten zum
Vorschein kämm, und daß deßhalb jede Versammlung
angegriffen werden könnte und auch angegriffen würde. Eine
andere Frage ist die, ob die hier vorgeschlagene Abstimmung
mach Kirchgemeinden verfassungsgemäß ist. Der s. 47 lautet:
„Der Groß; Rath erwähllauf einen zweifachen Vorschlag der
Wahlversammlung des Amtsbezirks und einen zweifachen
Vorschlag des NegierungSrathes für jeden Amtsbezirk euien Ne-
kierungsstalchalter." Wenn man mich nun auf mein Gewis-
sen frägt, welches der Sinn dieses Paragraphen gewesen sei,
so müßte ich die Aniwvrr dahin geben, daß man nicht kirch-
gemeindweise Abstimmungen, sondern allgemeine große Wahl-
Versammlungen, wo die Leute eines Bezirks an einem Orte
zusammen kommen, im Auge hatte. Ich habe nun aber
bereits gezeigt, daß bei gegenwärtigen Verhältnissen solche
Wahlversammlungen zu den physischen Unmöglichkeiten gehören, und
wenn die Veifassung eine Auslegung zuläßt, in Folge welcher
die Wahlen leichter und mit mehr Ordnung vorgenommen

werden könnten,so wüßte ich nicht» warum man solches nicht
thun sollte. Die Verfassung will nun nichts anderes, als daß
jeder Amtsbezirk seine Vorschläge mache, und dieß wird durch
vaS Dekret auf eine zweckmäßigere Weise erreicht. Die K>rch-
gemeinden erscheinen in dieser Beziehung nicht als selbflständ-ge
Wahlversammlungen, sondern als Fraktion der AmiSwahlsec-
sammlung, indem die Stimmen der verschiedenen Kirchgemeinden

zusammengetragen werden sollen. Dieses Zusammentragen
der Stimmen hat eben den Charakter einer Amrswahl,

und eS wkd auf diese Weie der Vorschrift der Verfassung
keinerlei Gewalt angethan. Ich füge noch bei, daß die ad-
getretene Verwaltung seiner Zeit den nämlichen MovuS
vorgeschlagen pal.

Friedli. Ich mache auf eine Lücke aufmerksam. ES
ist in diesem Paragraph dl» Rede von einer kirchgemetndweisen
Abstimmung, während eS Kirchgemcinden gibt, welche in
mehrere politische Gemeinden eingetheilt find. ES wird nun
wohl den Verstand haben, daß nur da kirchgemeindweise
abgestimmt werden soll, wo da» Kirchspiel nichl in mehrer«
politische Gemeinden abgetheilt ist. Zn diesem Snni« wünsche
ich eine S gänzung.

Revel. Ich bin mit dem in diesem Dekrete enthaltenen
Grundsätze ganz einverstanden; ich hatte ihn bereits im Ver-
fassungSrathe von 1840 vorgeschlagen. Ich will nur eil?«

kleine Modifikation beantragen. Zn der französischen Übersetzung

drückt man sich im Imperativ aus, während der deut-
sehe Text mehr fakultativ lautet; ich trage demnach darauf
an, den Imperativ beizubehalten, und daS deutsche Wort
„wird" durch „soll" zu e» fitzen.

Karlen, Major. Ich empfehle ebenfalls die kirchgs-
meindweise Abstimmung, aber ganz aus einem andern Grunde
als der Hr. Berichterstatter. Ich empfehle sie auS Rücksichten
der Moral, indem ich VA einer Archgemeindweisen Avsttmmung
voraussetze, daß auch arme Leute, welchen sonst nicht zuzu-
muihen ist 7 bis 8 Stunden weit ohne Speise und Trank zu
laufen, um an einer Wahlverhanblung Antheil zu nehmen,
dann an den Wahlverhandlungcn Antheil nehmen können, ohne
daß durch Srlheiimig von Speise und Trank dazu bestimm!
werden. Man hat auf diese Weise unser Volk temoralisirt und
diesem Uebetstano, hoffe ich, wird durch die kirchgemeindweise
Abstimmung, wo fie ohne Auslagen an den Wahlen Antheil
nehmen, großenrheitS abgeholfen werde» können.

Thönen. Ich mache aufmerksam, daß wenn die

kirchgemeindweise Abstimmung angenommen wird, bann auch
bestimm! werden sollte, daß die BezirkSgenossen, d. h. alle
diejenigen Bürger, welche im Amtsbezirke wohnen und stimm»
sahig find, in dieser oder finer Gememee stimmen können. ES
ist nämlich nicht selten der Fall, daß die Kirchgemeinden üoer-
und ineinander greifen, und daß eö in diesem Falle dem eiu-
zelnen Bürger bequemer ist, in dieser aiS in jener Kirche an
der Abstimmung Theil zu nehmen.

Mützenberg. Ich beantrage die Streichung deS

Satze» „biS zue Erscheinung eines allgemeinen Wahlgesetzes."
Es versteht sich dieß von selbst.

S t à m p fli. Es gibt Kirchgemeinden, welche in mehrere

politische Gemeinden abgetheilt sind, und da paßt denn
der Ausdruck „kirchgemeindweise" nicht. Ich glaube daher,
eS sei zweckmäßig, wenn gesagt werde, die Abstimmung finde
wie bei den NationalrathSwahien in den polnischen
Versammlungen stall.

Blösch, RegiKUngspräsident. Die Anträge der Herren
Frie li und Stawpsi. fiav richtig, eS ist dieß nur eine Omission,
welche korrigirt werben muß. Ebenso richtig ist ere Bemerkung

deS Herrn Thonen, indem «S Kirchspiele gibt, Ver n
Grenzen „griulige" üderetnanbergreifen und mit den AmlS-
wahlvezirksgrmzen nicht übereinstimmen. Herr Revel tcägl
sn statt „wird" zu sagen „soll". Ich möchte aber den Aus-

Handmehr.

Große Mehrheit.

84 Stimmen.
113 Stimmen.

Handmehr.



druck „wird" beibehalten, denn die» ist die wahre Art und Weise,
wie man in Gesetzen sich ausdrücken soll. Auf die Streichung
der Worte: „biS zur Erscheinung eines allgemeinen Wahlgesetze»,"

wie fie von Herrn Mützenberg beantragt wird, setze

ich keinen großen Werth; ich wollte bloß andeuten, daß da»
Gesetz ein provisorisches sei, und es ist gut, wenn man darüber
keine Zweifel läßt; eS ist büß ein Titel, für den Großen Rath
eki Wahlgesetz zu verlangen.

Mützenberg und Revel ziehen ihre Antrage zurück.

Abstimmung.
Für den Paragraphen mit den vom Bericht¬

erstatter angegebenen Abänderungen Handmehr.

S 2.

Zu dem Ende versammeln sich die stimmfähigen Bürger
jeder Kirchgemeinde in der Pfarrkirche, oder in einem andern»
von dem Regierungsstatthaller des Bezirk» zu bestimmenden
Lokale.

H-rr Berichterstatter. Es versteht sich von selbst,
daß die soeben angenommenen Modifikationen dr» K. 1 im § 2
berücksichtigt weren müssen.

RöthliSberger von Münfingen. ES gibt Amtsbezirke,

welche sehr groß find und wo einzelne Kirchgemeinden
sehr entfernt vom Amtssitze sind. Da scheint e» mir nun nicht
zweckmäßig, daß der Regierungsstatthalter da» Lokal bestimme»
sondein ich trage darauf an, daß das Lokal vom Einwohner-
gemeinderalhspräfidenlen bestimmt werde.

Karlen, Major. Ich bin der Meinung, daß sammt-
licke stimmfähige Bürger an den Wahlen Antheil nehmen, ohne
baß sie durch Geld und andere Versprechungen dazu veranlaßt
werden. DKß ist nur dann möglich, wenn jeder Bürger
verpflichtet wird, unter Androhung einer Buße z. B. von Btz, 2
an ven Wahlversammlungen Theil zu nehmen. In diesem
Sinne stelle ich einen Antrag.

He»r Präsident. SS ist die» Gegenstand eineS Zu-
satzartikels.

Karlen, Major. Ich bin damit einverstanden.

v. Er lach. Zch will keinen Antrag, sondern nur die
Frage stellen, weßhalb der RegierungSralh nicht die Einrichtung
von Stimmregistern vorschlägt, indem einzig auf diese Weise
eine richtige und geordnete Abstimmung vor sich gehen kann,
und man nur auf diese Weise fich überzeugen kann, ob Alle,
welche stimmen wollen, stimmberechtigt find Meiner Anficht
nach sollte eS ungefähr eingerichtet sein, wie eS hier in Bern
bei den Einwohnergemeindsversammlungen eingerichtet ist, wo
jeder, welcher an der Versammlung Theil nehmen will, vorher
eise Karte lösen muß.

Mützenberg. Ich unterstütze thellweise den Antrag
deS Herrn RöthliSberger und zwar in der Weise, daß der
Regierungsstatthalter vorläufig das Lokal bestimmen soll, daß es

dann aber dem Präsidenten der Versammlung frei stehe, wenn
das angewiesene Lokal nicht ausreichen würde, oder sonst
unzweckmäßig wäre, ein anderes Lokal zu bestimmen. Dee Fall
ist nicht unmöglich, daß ein Regierungsstatthalter, wenn ihm
die Bestimmung des Lokals unbedingt überlassen bliebe, eine

Versammlung, wenn er bösen Willen Härte, plagen könnte.

Aubry. Wir haben soeben den ersten Paragraphen
berathen, welcher die Grundlage deS Gesetz-S bildet. Wir sollten

demnach alle andern Paragraphen iu globo behandeln,
indem dieselben nur das wiederholen, wa» das frühere Gesetz

mittheilt.

739

Herr Berichterstatter. Der Antrag des Herrn
Aubry kann nicht berücksichtigt werden, weil die artikelweise
Berathung geschlossen und somit die Sache abgethan ist. Herr
RöthliSberger will die Bestimmung des Lokals dem Einwoh-
nergemeindspräsidenten überlassen. Dieser Antrag ist wohl
gemeint, aber nicht wohl überdacht. Warum soll der Regierungsstatthalter

daS Lokal bezeichnen und nicht de» Gemeindspräfi-
denl? Weil eS Kirchspiele giebt, wo eine Menge GemeindS-
Präsidenten sind, und «S fich dann fragen würde, welcher Ge-
meinderathspräfidenl den Versammlungsort bestimmen soll. Der
Antrag deS Herrn Mützenberg ist etwa» ander», er setzt den
Fall voran», wo das vom RegierungSstatthalter angewiesene
Lokal nicht ausreicht. Ich wüßte nun nicht, weßhalb die Kirchen

nicht ausreichen sollten, sämmtliche Wähler in der Kirch-
gememde zu fassen. Dieser Zweifel fällt mir sehr auf, denn
ich sctze voraus, die Kirche sei für den Gottesdienst groß
genug, während sie dagegen für Wahlversammlungen zu klein sei,
odschon die eine Hälfte der Bevölkerung, nämlich alle Frauen,
und ein anderer großer Theil der Bevölkerung, nämlich alle
Kinder und jungen Leute, welche daS stimmfähige Alter nicht
haben, wohl am Gottesdienst, nicht aber an den Wahlver-
handlungen Theil nehmen können. Herr Mätzenberg scheint
die letzten Wahlversammlungen im Kopfe zu haben; man muß
sich aber da nicht täuschen, denn diese geben keinen richtigen
Maßstab, indem meh.er« Kirchgemeinden einen GroßrathS-
wahlkcei» bilden, und einzig aus diesem Grunde die Kirchen

hie und da nicht ausgereicht haben. Es ist nothwendig,
daß zum Boraus daS Lokal bestimmt werde, und da ist

N.emand geeigneter, als der Regierungsstatthalter. Käme dann
der Fall wirklich vor, daß da» angewiesene Lckal nicht
ausreichen würbe, so wäre eS dann an der Versammlung, ein
andere» Lokal zu wählen, und nicht am Präsidenten derselben.
Herr Major Karle« beantragt ZwangSwahlen und eine Buße
von Btz. 2. Diese Frage wird heute nicht zum ersten Male
aufgeworfen, und es läßt fich über dieselbe unstreitig viel sagen,
dagegen möchte ich heute davon abstrahiren, und zwar auS dem
bere.l» angeführten Grunde, daß wir heute kein n:uss Wahlgesetz,

sondern nur die in verschiedenen Gesetzen enthaltenen
Bestimmungen iu ein Ges.tz zusammentragen wollen. Die
Verpflichtung, an den Wahioerhandlungen Theil zu nehmen, ist
übrigens so wichtig, daß eS gerade hier der Fall sein muß,
ein daherigeS Projekt vorher dem Volke bekannt zu machen.
Herrn v. Erlach antworte ich auf seine Frage, betreffend die
S-immregister, daß man eben keine Neuerungen wollte, und
daß bei einem spätern Wahlgesetze sein Antrag wohl zur Sprach»
komme» wird. Sollten Ihnen so wichtige Neuerungen belieben,
ja so wäre ich dann mit Herrn Skämpfli einverstanden, daß
ein daheriges Gesetz vorher dem Volke vorgelegt werden müßte.
Uebrigen» ist die Einrichtung von Stimmregist rn keine so
leichte Sache, und die Einführung derselben könnte man nicht
in so kurzer Zeit zu Ende bringen. Hier in Bern wäre e»
leichter, al» an andern Orten, weil man bereit» etwa»
Derartige» hat. Aber da wo keine Srimmregister sind, müssen
dieselben ausgezogen werden au» dm verschiedenen Kontrollen,
auS den Burgcrrodeln, Pfarrrodeln u. f. w. Dann müssen sie

erst noch in der Gemeindsschreiberei aufgelegt und dem Publikum

zur Kenntniß gebracht werden, und erst nachher könnte
man selbiges annehmen und als Grundlage bei den Wahl-
operation«» brauchen. Dazu, Herr Präfisent, meine Herren!
ist nun nicht Zeit und ich könnte einem solchen Antrage nicht
beistimmen, odschon ich mit dem Grundsätze einserstan?en bin.

Karlen, Major, und v. Er lach ziehen ihre Anträge
zurück.

Abstimmung.
1) Für den Paragraphen unter Vorbehalt von

Abänderungen Handmehr.
2) Für den Antrag de» Herrn RöthliSberger ä Stimmen.
3) Für den Antrag des Herrn Mützenberg 6 „

too*
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8. 3.

Die Verhandlungen in jeder Kirchgemeindsversammlung
werden durch den Präsidenten deS EinwohnergemeinderarhS der
OrtSgemeinde, in welcher daS Versammlungslokal gelegen ist,
oder durch ein anderes, von dem Gemeinderarhe zu bezeichnendes

Mitglied eröffnet.

Boivin. Der §.3 der französischen Uebersetzung ist
nicht deutlich genug; ich wünschte einig» Erläuterungen.

Helg. Damit kein Zweifel obwalte, wünschte ich, daß
die Worte «als provisorischer Präsident" dem Paragraphen
beigefügt würden.

Herr Berichterstatter. Herr Helg will, daß bei«

gefetzt werde, der Präsident deS Einwohnergemeinderaihs oder
ein vom Gemeinderath zu erwählendes Mitglied eröffne die

Versammlung alS „provisorischer Präsident." ES ist dieß
unmöglich, indem eS sich von selbst versteht. Anders verhält eS

sich mir dem Antrage deS Herrn Boivin. Ich habe den 8. 3
der Verordnung vom 20. Herbstmonat 1858 einfach kopirt und
wollte nicht davon abweichen; aber richtig ist eS, daß sich eine

Zweideutigkeit darin befindet, und daß eS sich fragen kann, ob
der Gemeinderath von sich auS ein anderes Mitglied mit der
Eröffnung der Versammlung beauftragen könne, selbst wenn
der Gemeindrathspräsident nicht verhindert wäre. Um dies«

Zweideutigkeit zu heben, schlage ich vor, einzuschalten: „im
Verhinderungsfalle, " so daß der Gemeinderath nur dann ein
anderes Mitglied bezeichnen würde, wenn der Präsident
verhindert wäre.

Abstimmung.
1) Für den Paragraphen mit oder ohne

Abänderung Handmehr.
2) Für den Antrag deS Herrn Helg 1 Stimme.
S) Für den Paragraphen mit dem vom Be¬

richterstatter zugegebenen Antrag Gr. Mehrheit.

Herr Präsident. SS ist mir von Herrn Fürsprecher
Gottfried Müller eine Broschüre zugestellt worden, betitelt:
„Die Strafanstalten deS Kanton« Bern," mir dem Ansuchen,
selbige den Mitgliedern des Großen Rathes auszutheilen. Ich
habe diesem Ansuchen entsprochen und glaube Ihnen davon
Mittheilung machen zu sollen.

8- 5.

Die Eröffnung geschieht durch Verlesung der §§. 3, 4,
4ä>, 47, 67, 58, 59 und 69 der StaatSverfasslmg, gegenwärtiger

Verordnung und deS Beschlusses des RegierungSrarheS,
welcher den VersammlungStag festsetzt.

Ohn« Diskussion durchS Handmehr angenommen.

8. 5.

Hierauf fragt der provisorische Präsident die Versammlung
an, ob Jemand anwesend sei, der da« Srimmrecht nicht besitze.
Ueber allfällige Reklamationen entscheidet die Versammlung
sofort und endlich durch offene« Slimmeumehr.

Karlen, Major. Ich habe mehrere Male Verhand-
lungen beigewohnt, an welchen Besteuerte und Kriminalisirre
Theil genommen haben, ohne daß die Versammlung selbige
hinauSgewiesen hätte. Zwar wurde mehrere Male dagegen
reklamtrt, doch dessen ungeachtet hat die Versammlung erkannt,
daß sie mitstimmen können. Ich finde solche« in klarem Wi-
derspruche mit dem Gesetz und glaube, die Wahlversammlung
solle nicht befugt sein, durch bloße Abstimmung Nichtstimm-
fähige stimmfähig zu erklären. Ich mache daher die Mitglie-

der darauf aufmerksam und trage daher an, daß ein« Bestimmung

angenommen werde, durch welche diesem Uebelstande
abzuhelfen ist.

Helg. Ich wünsche, daß auch die Stimmregister abgelesen

werden.

Herr Berichterstatter. Dem Antrage deS Herrn
Helg kann deßwegen nicht entsprochen werden, weil keine

Stimmregister vorhanden find. WaS den Antrag deS Herrn
Karlen betrifft, so wird später bei Verhandlung der vorzulegenden

Wahlordnung eine gründliche Behandlung über den von
ihm angeregten Gegenstand erfolgen. WaS Herr Karlen
angeführt hat, ist richtig, eS hat Fälle gegeben, wo die
Versammlung in letzter Instanz und ohne alle Möglichkeit einer
Appellation entschieden hat, daß solche, welche nach dem Wahlgesetz

wirklich nicht stimmfähig sind, doch mitstimmen dürfen,
wie z. B. Bevogtete und Ausländer. Es ist dieß ein Uebelstand,

daS kann nicht bestricken werden, aber eS wird schwer
sein, ein Mittel zu finden, welches diesen Uebelstand auf geeig-
nete Weise beseitigen würde. ES fragt sich einfach, wenn die
Wahlversammlung nicht entscheiden darf, wer soll dann
entscheiden? Nun mach« ich aufmerksam, daß seit 20 Jahren der
Grundsatz unabänderlich festgehalten worden ist, daß die
Wahlversammlung über alle Reklamationen, betreffend die Stimm-
fähtgkeit, endlich entscheide, und ich zweifle daran, ob man
irgend ein geeigneteres Mittel finden könne, wenn man die
Sache genau in'S Auge faßt, welches dem Uebelstande wirklich
abhilft. Für die Beibehaltung der bish-rigen Bestimmung
sind materielle und formelle Gründe. Die Bestimmung, daß die

Versammlung endlich entscheidet, scheint mir sehr wohl
überdacht. Wer kann vorerst bessere Kenntniß haben von den ein-
z-lnen Individuen und deren Verhältnissen, als gerade die

Versammlung selbst, welche aus Bürgern desjenigen Bezirk«
besteht, wo das betreffende Individuum sich aufhaltet? W:r
kann z. B. besser wissen, ob Jemand von der Gemeinde be-

steuert ist oder nicht, ob ihm die Wirthshäuser verboten sind,
ob er krtminaliflrt, bevogtet oder nicht alt genug ist? Kann
etwa der Große Rath, wenn mau ihn als Appellalions-Jnstanz
nehmen wollte, solche» wissen, oder irgend eine andere Be-
hörde. Offenbar ist die Versammlung, wo sich die Schwierig,
keil erhebt, wohl die geeignetste Behörde, um in dieser Begehung

ein kompetentes und richtiges Urtheil zu fällen. Und
der formelle Punkt, wenn die Versammlung nicht endlich
entscheiden soll? An wen soll appellirt werten? Und wenn ap-
pellirt werde» könnte, soll dann die ganze Wahlverhandlung,
an welcher Nichtstimmberechligle Theil genommen haben,
ungültig erklärt, und dann daS ganze Wahlverfahren wieder
von vorn anfange»? Würde man ein solches Verfahren an-
nehmen, so käme man niemals auS den Wahlen heraus, und
eS müßte sich der Große Rath beständig mit derartigen Din-
gen abgeben, ohne daß man die Garantie hätte, daß der
Entscheid richtiger ausfiele. Sie sehen, meine Herren, daß wirklich
ein Ucbelstand da ist, daß aber kein Mittel ausfindig gemacht
werden kann, welches nicht noch größere Jnkonve.iienzen nach
sich ziehen würde. Ich möchte deßhalb den Paragraphen
annehmen, wie er vorliegt.

Karlen, Major. Ich möchte nur für solche Fälle eine

Appellation zulassen, wo aklenmäßig erwiesen ist, daß Solche
an den Wahlverhandlungen Theil genommen haben, welche
nicht stimmberechtigt gewesen find. ES dünkt mich, die Schwierigkeit

wäre da nicht so groß, indem der Große Rath in diesem

Fall nach den vorhandenen Akten zu entscheiden hätte.

Helg zieht seinen Antrag zurück.

Abstimmung.
1) Für den Artikel mit oder ohne Abänderungen Handmchr.
2) Für den Antrag deS Herrn Karlen 5t Stimmen.

Dagegen Große Mehrheit.



§. ß.

Sodann erwählt die Versammlung durch offenes Stimmenmehr

einen Präsidenten, wenigstens zwei Sekretäre und zwei
Stimmenzähler.

Bützberger. Ich vermisse eine Bestimmung, daß
nämlich gesagt ist, ob das absolute oder relative Mehr Regel
machen soll. Bei den letzten Wahlverhandlungen bat man an
einigen Orten daS relative, an andern das absolute geltend
gemacht, und z. B. von den Vorgeschlagenen denjenigen
angenommen, welcher die meisten Stimmen aus sich vereinigt hat.
Ich sûr mich bin der Ansicht, daß daS absolute Mehr vorhanden

sein soll, und stelle demnach den Antrag, zu sagen: „Sodann

erwählt die Versammlung durch offenes absolutes
Stimmenmehr u. s. w."

Karlen, Major. Ich stelle den Antrag, daß dem
provisorischen Präsidenten die Vollmacht gegeben werde, ein
provisorisches Büreau von sich aus zu bestellen. ES ist dieß noth-
wendig, indem z. B. in Sr. Stephan deßhalb Streitigkeiten
gewesen sind.

Bühlm ann. Ich unterstätze diesen Antrag, indem ich
ebenfalls finde, daß eine derartig« Bestimmung zweckmäßig ist,
nach welcher der provisorische Präsident da» provisorische Büreau
bestimmt. Dagegen kann es sich fragen, ob der von der
Versammlung ernannte wirkliche Präsident unmittelbar nach
seiner Ernennung daS Präsidium übernehmen und die Wahl
deS Bureau'S leiten, oder ob dieß der provisorische Präsident
thun soll. Zn der Versammlung, welcher ich beiwohnte, hat
der provisorische Präsident die Wahlen deS Büreau'S geleitet
nnd erst nachdem dieselben beendigt waren, hat der eigentliche
Präsident daS Präsidium übernommen. Ich glaube, eS solle
in ersterem Sinne eine Bestimmung aufgenommen werten.

v. Er lach. Diesem Antrage kann ich nicht beistimmen,
indem ich glaube, der eigentliche Präsident solle unmittelbar
nach seiner Ernennung da» Präsidium übernehmen. Dagegen
stimme ich zu dem Antrage deS Herrn Karlen.

Helg. Ich wünschte» daß die Stimmen auch exakt
gezählt würden, um die vom Präsidenten vereinigte Majorität zu
konstatiren; eS wäre dann nicht der Wilckür deS provisorischen
Präsidenten anheimgestellt, zu sagen: Dieser und dieser hat
die Mehrheit der Stimmen vereinigt. Durch die Abzählung
der Stimmen wurden viele Schwierigkeiten vermieden.

Herr Berichterstatter. In dem Wahlgesetz vom
5. September 1846, §. 4, ist nicht vorgeschrieben, daß das
absolute Mehr bei Ernennung de» Bàreau'S Regel mache, wohl
aber in der Verordnung vom 20. Herbstmonat 1818, K. 11.
Ich stimme dem Antrage des Herrn Bützberger bei, daß hiev
daS Wort „ahsolul" aufgenommen werde. Ebenso bin ich mit
dem Antrage deS Herrn Karlen einverstanden, daß der
provisorische Präsident da» Recht habe, ein provisorisches Büreau
von sich aus zu bezeichnen, indem beide Anträge nichts NeueS
enthalten, sondern ein bereit» Bestehendes bezeichnen. Den
Antrag deS Herrn Helg dagegen geb« ich nicht zu. Man
darf in solchen Dingen nicht allzuviel Kleinigkeiten aufnehmen,
namentlich wenn sie an sich nicht viel sagen. Namentlich
nützt es nicht», wenn man sagt, die Stimmen sollen exakt ge-
zählt werden. ES genügt, wenn eS heißt, daß daS absolute
Mehr Regel mache.

A bsttmmung.
1 Für den Artikel mit oder ohne Abänderungen Handmehr.
2) Die Bestellung de» provisorischen Büreau'»

dem provisorischen Präsidenten zu
übertragen Große Mehrheit.

3) Für den Paragraphen mit diesem Zusatz Große Mehrheit.
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Der Präsident zeigt der Versammlung die zu treffenden
Wahlvorschläge und Wahlen an, ermahnt sie der Wichtigkeit,
der Verhandlungen eingedenk zu sein und die Stimme nur
solchen Männern zu geben, welchen sie vertraut, daß sie die
zur Verwaltung der Stelle erforderliche Kenntniß und Recht-
schaffenheit besitzen.

Durch'» Handmehr angenommen.

§. 8.

Die Verhandlungen selbst geschehen in geheimer Abstimmung

und in folgend.r Reihenfolge:
s) Zuerst der doppelte Wahlvorschlag an den Großen Rath

für die Stelle de» Regierungsstatthalter».
d) Dann der doppelte Wahlvorschlag an den Großen Rath

für die Stell« deS Präsidenten deS Amtsgerichts,
c) Hierauf die Wahl der Mitglieder deS Amtsgerichts.
6) Endlich die Wahl der Ersatzmänner deS Amtsgerichts.

Z e e rle der. Ich bitte ab, wenn ich die Versammlung
in Etwa» aufhalte, ich glaube eS indessen in meiner Pflicht,
hier einen Gegenstand zur Sprache zu bringen» welcher den

Amtsbezirk Bern zunächst berührt, und da» BorschlagSrecht.
berreff-nd eine» Beamten, zu verlangen, welcher ausnahmsweise
für den Amtsbezirk Bern aufgestellt ist. ES ist dieß die
Beamlung etneS Untersuchungsrichter». Ich will deßhalb kein«

Diskussion provoziren, sondern stelle einfach den Antrag, daß
der Herr Berichterstatter das, wa» ich sage, seiner Zeit
berücksichtig«. Ich glaube, es sei der Fall, für den Untersuchungsrichter

in Lern da» BorschlagSrecht in Anspruch zu nehmen.
Anfangs hatte der Untersuchungsrichter nicht die unabhänzige
Stellung, welche er jetzt einnimmt, sondern er war Adjunkt
de» Gerichtspräsidenten, erhielt j-doch später durch ein besonderes

Gesetz eine ähnliche Stellung, wie sie der Gerichtspräsident
in Kriminal- und Polizeiuntersuchungen hat. Der

Untersuchungsrichter ist eine sehr wichtige Beamtunq, denn er
hat da» Recht, in Hauptuntersuchungen Beschlusse zu fassen,
welche die Einstellung der Ehrenfähigkeit der Bürger und deren

Verhaftung zur Folge haben; er darf requisicorische Verfügungen
treffen u. s. w. Die Verfassung gibt nun den Bürgern

d,»S Recht, Vorschläge für die RegierungSstuchalter und
Gerichtspräsidenten zu machen; konsequenlerweise, glaube ich,
sollte ihnen daS Recht ebenfall« zustehen, den Untersuchung«,
richter, welcher in Polizei- und Kriminalsachen gleich« Kom-
perenz hat, wie der Gerichtspräsident, ebenfalls vorschlagen zu
dürfen. Ich verkenne jedoch nicht, daß dip Sache ihre Schwierigkeit

hat, und ich din deßhalb weit entfernt, jetzt schon einen
Enticheid provoziren zu wollen, sondern mein Antrag geht
einfach dahin, daß der Regierungsralh dies, Angelegenheit begutachte

und bei definitiver Berathung deS Gesetze» Anträge
bringen soll. Die Schwierigkeiten liegen in den 47, 58

und 59 der Verfassung, in wckch n de» Untersuchungsrichter«
nicht erwähnt ist, und wir würden, falls minem Antrage
Rechnung getragen würde, den Bürgern ein Recht einräumen,
welches nicht in der Verfassung steht. Eine fernere Schwie-
rigkeit ist die, daß der Untersuchungsrichter nicht vom Großen
Rath ernannt wird, sondern vom RegierungSrath. Wir würden

demnach den Bürgern ein Vorschlagsrecht einräumen von
einem Beamten, welcher von d«in Regierungsrathe ernannt
wird Ein« dritte Schwierigkeit besteht darin, daß der

Untersuchungsrichter nicht nur für Untersuchungen im Amtsbezirke
Bern, sondern für Untersuchungen vom ganzen Kanton ver-
wendet wird. Dessenungeachtet glaube ich, mein Aulrag sei

der Art, daß er einer Borberathung werth sei.

H:rr Berichterstatter Gegen die Erheblichkeit
dieses Antrages habe ich nicht» einzuwenden, jedoch nur in
dem Sinn, daß derselbe dem RegierungSrath überwiesen und
von diesem berathen werde» nicht aber in dem Sinn, daß vie

Srheblichkeils.'rklärung al» eine wirkliche Annahme diese»

Grundsatzes zu bittachten sei.
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Abstimmung.
Für den Paragraphen mit der vom Berichterstatter zugegebe¬

nen Erheblichkeit " Handmehr.

§ 9.

Für den Wahlvorschlag deS NegierungSstatthalterS schreibt

jeder Stimmende die Namen von zwei Personen auf den Stimmzettel.

Daß gleiche Verfahren findet stall für den Wahlvorschlag

deS Gerichtspräsidenten.

Ohne Abänderung durch das Handmehr genehmigt.

8. 10.

In gleicher Weise schreibt jeder Stimmende für die Wahl
der Mitglieder des Amtsgerichts vier und für die Wahl der

Ersatzmänner deS Amtsgerichts zwei Personen auf den Wahlzettel.

Ohne Abänderung durch daS Handmehr genehmigt.

8- 11.

Jede der 4 im §. 8 bezeichneten Verhandlungen wird
getrennt vorgenommen.

Herr Berichterstatter. Die Bemerkung, welche Herr
Großraih Helg gemacht hat, beweist mir, daß eS nicht
unwichtig sei, wenn hier ein kleiner §. etngeschoben ist, der sich

in der frühern Verordnung nicht findet. Herr Helg befindet
sich im Zweifel, wie eS bei der vierfachen Wahloperalion
hergehen soll. Ich antworte ihm präzis darauf, waS im F. 1t
vorgeschrieben wird. Die erste Verhandlung ist der doppelte
Wahlvorschlag für die Stelle eines RegierungsstatthallerS.
Nach dieser Operation kommt die zweite, nämlich der doppelte
Vorschlag für die Wahl eines Gerichtêprâfidcmen. Sodann
die Vorschläge für die Mitglieder deS Amtsgerichts und endlich
die Bezeichnung der zwei Ersatzmänner.

Ohne Abänderung durch das Handmehr genehmigt.

8 12.

Die Austheilung und Einsammlung der Stimmzettel
geschieht durch die Sltmmenzâhîcr. Kommen mehr Stimmzettel
ein als ausgetheilt worden, so ist die Abstimmung ungültig
und muß von neuem begonnen werden.

Ein Stimmzettel, auf welchem mehr Namen stehen als im
betreffenden Wahlgange Personen vorzuschlagen oder zu wählen
find, ist ungültig.

Ohne Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

8. 13.

Die Stimmzettel weide» von den Slimmerzählern öffentlich
verlesen und sollen durch die Sekretäre im Protokoll genau
angemerkt werden.

v. Gonzenbach. Herr Präsident, meine Herren! Ich
erlaube wir, eine ander« Fassung vorzuschlagen. Der K. sagt:
(siehe oben). Statt dessen erlaube ich mir vorzuschlagen» w«S
folgt: Die Stimmzettel werden von den Etimmenzählern öffentlich

gezählt unch die Zahl der eingelangten Stimmen soll durch
die Sekretäre im Protokoll bemerkt werden ; die einzelnen Stimmzettel

aber dürfen nicht verlesen, sondern sollen ungelesen
besiegelt werden. Der Grund, welcher mich zu diesem Antrage
veranlaßt, ist folgender. Ein Bejirkèbeamter soll, wo möglich,
der Ausdruck seines Bezirkes sein, nicht der Rusdluck jeder

einzelnen Gemeinde. Bei GroßrathSwahlcn ist eS zwar anders.
Der Kanton besteht au» einer bestimmten Anzahl von Gemeinden.

Wenn daher jede einzelne Gemeinde sich hier vertreten
läßt, so kommen die Gewählten hier zusammen und der Kanton

ist dennoch auch vertreten. Die Stellung tes Bezirksbe-
amtcn ist eine andere, denn er soll, wo möglich, den Bezirk
venrelcn. Nach dem Vorschlag des Entwurfs würde der
Betreffende fast immer wissen, wer ihn gewählt hat und wer nicht.
Ich habe mich überhaupt gewundert, daß man über den Grundsetz

der Abstimmung nach Knchgemeinden so schnell hinweggegangen

ist. Die Wahlen würden offenbar einen ganz andern
Charakter erhallen als man beabsichtigte. In Frankreich z. B.
wählt man jetzt auch in k einen BczirkSgemeinden und die

gegenwärtige Nationalversammlung trägt ganz einen gemeinde-
weisen Charakter. DaS nämliche Verfahren wird auch in
andern republikanischen Staaten beobachtet. So in Nordamerika.
Dort wird der Präsident durch die Gesammtheit gewählt, weil
er tie Gesammtheit vertreten muß. Wenn Sie die Stimmzettel

nicht verlesen, nur versiegeln und an die zuständige Behörde
Versenden lassen, so weiß der Betreffende nicht, wer ihn
gewühlt hat. Der zweite GrunS, warum ich diesen Vorschlag
gemacht habe, ist der. Ein solcher Bezirksbeamter, zugegeben,
er sei der gerechteste und unbefangenste Mann, ist eben auch
ein Mensch. Denjenigen, welch« ihm wohlwollen» will er auch
wieder wohl. Aber auch angenommen, «r sei darüber erhaben,
so entsteht in denjenigen, welche ihm nicht gestimmt haben, ein
gewisses Mißtrauen, weil sie dem Manne nicht diese Höhe und
Unbefangenheit zutrauen. Und ich möchte mir zudem die Frage
erlauben: ist damit irgend welche Gefahr verbunden? Ich sehe

durchaus keine. Die jetzige Gemeinde-Abstimmung nach den
Bänken in der Kirche ist ganz analog damit. Auch jetzt kommt
eS Niemanden in den Sinn, bei jeder Bank die Zettel abzählen
und verlesen zu lassen, sondern man legt sie zusammen und fi«
welden erst beim Bureau zusammengestellt und verlesen. ES
ist daher am besten, wenn die Zettel eingesammelt, gezählt,
geschlossen und an den Hauptorr deS Bezirks verschickt werte«,
um dort eröffnet zu werden.

Karlen, gewes, NegierungSstakthalttr. Ich könnte zu
diesem Antrage auch stimmen; allein ich finde ihn ganz illusorisch.

Denn die Stimmzettel sagen nachher auch, wie sie

überschrieben seien und der Gewählte weiß somit auch, woran «»

ist. Ich bleibe daher beim Artikel des Entwurfs.

Stâm p fli. Ich hingegen möchte den Vo-schlag empfehlen.

Allerdings können dabei Fälle von Mißbräuchen vorkommen,

dock schon seltener. Daß es gur sei, wenn der Betreffend«
nicht wisse» von welchen Gemeinden er gewählt worden, ist

ganz richtig, damit man nicht »sfiziel sogen kann: in d«n und
den Gemeinten Hot der Negierungsstatlhatter die Mehrheit, in
den übrigen die Minderheit.

Herr Berichterstatter. Ich habe gegen die Erheblich-
keitSerklärung deS Antrages nichts einzuwenden. Doch glaube
ich, der Vortheil, welchen man an demselben heraushebt, s«t

einigermaßen ein eingebildeter. Wenn ich recht Verstanten habe,
so beruht der Vorschlag auf einem M ßverständnisse, indem man
vorgab: da» Ablesen der Stimmzettel, wie es gemeint sei, sei

ein Ablesen der Namen der Stimmenden. Das ist unrichtig.
Ich finde den Antrag an fich als mehr im Geiste der Verfassung,

oder im Geiste dessen, waS fie im Auge hat, wenn fi«
von Gemeindeversammlungen spricht. Nur möchte ich dann
einen Schritt weiter gehen und die Stimmzettel in der Gene-
ralvcrsammlung nicht gemcinteweise verlesen. Doch findet fich
dabei auch ein Uebelstand ein und man dark nicht nur von
einer Sonnenseite sprechen» sondern muß auch die Schattenseite inS
Auge fassen. Das Verlesen der Stimmzettel in der Kirche hat
den Vortheil, daß darüber keine Zeit verloren gehl, wenn ein
undeutlich beschriebener Zettel zum Vorschein kommt, und daß
die Versammlung gleich vorüber entscheiden könne, ob sie den

Zettel anerkenne oder nicht. Ich erlaubte mir schon im Schooß«
deS Regierungsralhes b.i der Vorbcrathung ein Beispiel
anzuführen und der Zufall traf es, daß ein gegenwärtig«s Mitglied
dessen faktische» Bestand bezeugte, wie ich cS alF geschehen an-
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führte. In der Kirchgrmeinde Belp kam ein Stimmzettel zum
Vorschein mit dem Namen deS Herrn Oberst Pfänder. ES
fragte sich: ist er genügend bezeichnet oder nicht? Wer soll
entscheiden? Die Bevölkerung, unter welcher er lebt, oder
diejenige, von der er gewählt wird? Die erste, weil sie viel
kompetenter ist. «nderS gestaltet eS sich, wenn die Zettel erst auf
dem Amt Verlesen und entschieden werden. Allein wenn der

Vorschlag seine Sonnen- und Schattenseiten hat, so soll man
abwägen und den Vortheil, wenn er überwiegend ist, adop-
tiren.

Nach einiger Diskussion über die Art nnd Weise der

Abstimmung wird dieselbe folgendermaßen vorgenommen:

Für den unveränderten §. deS Entwurfs 85 Stimmen.
Für etwas Anderes 71 Stimmen.

Herr Berichterstatter. Ich muß gegen diese Abstimmung

reklamiren. Wir sehen nun, wohin wir damit kommen.

Ich habe gewünscht, daß der 8. 13 ins Mehr komme mit der
Erheblichkeilserklärung deS Antrage» von Herrn Gonzenbach.
Ich muß daher wünschen, daß die Sache wenigsten» durch
einen Zusatz gut gemacht werde.

Mützenberg. Ich erkläre zum VorauS, daß ich unter
der Voraussetzung gestimmt habe, der Antrag deS Herrn von
Gonzenbach werde erheblich erklärt.

Abermalige Abstimmung.
Für das Sifliren bei obiger Abstimmung
Für eine fernere Abstimmung
Fur Srheblichkcitserklärung deS Antrages

von. Herrn Gonzenbach
Dagegen

44 Stimmen.
Mehrheit.

Sl Stimmen.
32 Stimmen.

8 14.

Nach Beendigung der Srimmenzählung werden die ven
den Sekretären nach den gedruckten Formularen ausgefertigten
Prolokolle öffentlich verlesen und von dem Präsidenten, den
Sekretär» und den Stimmenzählern unterzeichnet.

Herr Berichterstatter. Ich habe nur zu
erinnern, daß für den Fall der Annahme des Antrages von Hrn.
v. Gonzenbach der Z. 14 keine Aenderung erleidet.

v. E r l a ch. Ick erlaube mir, den Antrag zu stellen,
daß die 88- 14 und 15 verschoben nnd erst dann behandelt
werden, wenn der Regicrungsrath über den 8 13 seinen zweiten

Rapport gebracht hat. Ich glaube, eine nunmehrige
Behandlung dieser Paragraphen sei vollkommen überflüssig, da
fie einige Aenderung erleiden werten.

Herr Berichterstatter. Dieser Antrag würde
vielleicht bei folgenden Paragraphen begründeter sein. Denn
mögen die Protokolle der Gemeinden die Srimmenzählung
enthalten oder nicht, so ändert das an der Sache nichts. Herr
v. Gonzenbach will in seinem Vorschlage auch solche Protokolle.

Für alle Fälle, welche hier in Frag« kommen, hindert
der Entscheid über den §. 13 garnicht. Spätere Artikel
hingegen erleiden vielleicht emige Aenderung. Ich glaube daher,
wir können darüber hinweggehen.

Der Paragraph wird unverändert durch das Handmehr
genehmigt.

Z. 15.

Die Protokolle nebst sämmtlichen Stimmzetteln werden
sodann auf Orr und Stelle versiegelt, und die einen und die
andern dem Präsidenten der Versammlung eingehändigt. Die
Stimmzettel von jeder besondern Wahlvêihandlung sind
getrennt zu versiegeln.

Herr Berichterstatter. Nur zur Verdeutlichung
der Sache wurde diese Vorschrift aufgenommen, und dieselbe
ist noch viel nöthiger, wenn der Antrag deS Herrn v.
Gonzenbach angenommen wird.

Durchs Handmehr angenommen.

8 16.

Am folgenden Tage treten sämmtliche Präsidenten jede»
Amtsbezirk» zu der vom Regierungsstatthalter zu bestimmenden
Stunde am Hauptorte deS Bezirks in dem vom gleichen
Beamten zu bezeichnenden Lokale zur AuSmittlung deS Gesammt-
ergebnisse» der Abstimmung zusammen. Die Versammlung
hat daS Recht, dem Präsidenten noch Jemanden beizuordne».
Im Verhinderungsfalle deS Präsidenten bezeichnet da» Bürea«
au» der Zahl der Anwesenden einen Stellvertreter.

Helg. Der Artikel läßt mich im Zweifel, unter
welchem Präsidenten die Versammlung stehe, ob unter dem
Alterspräsidenten oder einem andern.

V. S r l a ch. Ich erlaube mir nur, eine kleine Redak-
tionSbemerkung anzubringen. ES heißt hier: „Die Versamm-
lung hat da» Recht" lc. Darunter ist natürlich die Perlon
verstanden, welche die politische Versammlung präfidirt. Ich
glaube, eS wäre vielleicht gut, wenn man bei dem AuSdruck
„beizuordnen" eine nähere Bezeichnung anbringen würde.

K o h l i. Verschiedene Uebelstände, welche namentlich
auch im Amte Schwarzmburg eingetreten, veranlassen mich,
den Vorschlag zu machen, man möchte in Bezug auf die Ge-
meindspräsidenten irgendwelche V-rsügung treffen, und denselben

mehr als nur «ine Person beiordnen.

Herr Berichterstatter. Herr Großrath Helg hat
gesagt, §. 16 lasse ihn im Zweifel, unter wessen Vorfitz die
Versammlung stattfinden soll«, ob unter dem Vorsitze eines
Alterspräsidenten oder eines andern. Mir scheint, die Ant-
wort darauf sei im §. 17 enthalten. Denn dorr steht eS aus-
drücklich: „In dieser Versammlung" w WaS die Bemerkung
deS Herrn v. Erlach betrifft, so überrascht fie mich nicht. Ich
habe mir dieselbe schon vorgestellt, glaubte aber, da die
Bestimmung im Wortlaute deS bisherigen Wahlgesetzes enthalten
ist, so werde die Schwierigkeit nicht gar groß sein. ES ist
indessen leicht abzuhelfen, wenn man sagt: „Die Versammlungen"

re. Betreffend die in Schwarzenburg vorgekommenen
Uebelstände habe ich zu bemerken, daß solche ziemlich allgemein
vorgekommen. Ich deute hier auf «inen zweiten Uebelstand an,
welchen der Antrag deS Herrn v. Gonzenbach hat. ES könnte
geschehen, daß das Büreau einer Versammlung auS sehr
wenigen Personen, vielleicht zwei oder drei, besteht. In diesem
Falle könnte der Regierungsstatthalter die nöthigen Personen
beiordnen. Ich empfehle die Bemerkung deS Herrn v. Erlach
zur ErheblichteitSerklärung. Diese mag auch in Betreff
derjenigen deS Herrn Kohli erfolgen.

Der Paragraph wird durch daS Handmehr genehmigt.

8. 17.

In dieser Versammlung wird zuerst unter dem Vorfitz de«
ältestm Mitgliedes zur Wahl deS Präsidenten und der
erforderlichen Zahl von Sekretären und Stimmenzähler geschritten.

Unverändert durch daS Handmehr genehmigt.

§. 18.

Hierauf werde« die Protokolle
einzelnen Kirchgemeiuden entsiegelt.

und die Stimmzettel der
Erheben sich Neklamatio-
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nen, so werden die Protokolle in Entgegenhaltung mit den

Stimmzetteln geprüft. Ueber die Richtigkeit der Reklamationen
und die Erheblichkeit allfälliger Bemerkungen wird von

der Versammlung abgestimmt, wobei jeder Kirchgemeindeversammlung

nur eine Stimme zukommt. Bemerkungen, welche
die Mehrheil erheblich findet, find im Prolokolle bestimmt
anzugeben.

Herr Berichterstatter. ES läßt sich fragen, ob
»S nicht am besten sei, daß dieser Paragraph zurückgewiesen
werde, bis über den Antrag deS Herrn v. Gonzenbach
entschieden ist. Ich bin so frei, darauf anzutragen.

Stâm p fli, gew. Regierungsrath. Ich hingegen
erlaube mir. unmaßgeblich darauf anzutragen, daß fortgefahren
werde. 8. 13 ist ja angenommen, und auf den erwähnten
Antrag können wir in der Folge zurückkommen, und diesen

Paragraphen unter Vorbehalt annehmen.

v. Gonzenbach Auch ich halte diesen letztern Modus

für den richtigern. Man kann den Paragraphen unter
Vorbehalt annehmen.

v. S tei gerV. Riggisberg. Ich bin so frei, nur die

Frage aufzuwerfen, wie eS gehalten sei, wenn — waS bekanntlich

häufig geschieht — Stimmzettel eingeh-n, auf denen der
Rame der betreffenden Person nicht hinlänglich deutlich bezeichnet

ist? Soll dann in solchen Fällen, wenn Jemand eine
Bemerkung macht, eine Centralversammlung stattfinden, um zu
entscheiden? Ja oder nein. Wenn ja, so scheint eS mir, eS

sollte in diesem Paragraphen oder in irgend einem andern
bestimmt und deutlich ausgedrückt werden. In frühern Fällen
find viel und oft arg« Mißbräuche getrieben worden, indem
man bei Personen, die nicht beliebten, gar oft fand, ihr Name
sei nicht deutlich genug bezeichnet, und auf dià Weise eine
Menge Stimmen verloren gingen durch die willkürlichste
Ausscheidung. Ich möchte daher Vorsorge treffen.

B ü h l m a n n. Dieser Paragraph ist analog mit 8. 5,
ich möchte ihm daher etwa» beifügen. So, wie er lautet, weiß
man fast nicht, wie über allfällige Reklamationen abgestimmt
werden soll. In §. 5 heißt eS, diese Abstimmung soll öffentlich

sein. Eine Hinweisung darauf könnte daher nur zweckmäßig

sein.

Herr Berichterstatter. Gegen dielen Antrag
habe ich nichts. Ich glaube, dieß sei auch der Sinn des
Paragraphen. WaS die Bemerkung deS Herrn Steiger betrifft,
so wird fie davon abhängen, welche» daS Schicksal deS

Antrage« von Herrn v. Gonzenbach sein werde. Wird er
angenommen so ist eS klar, daß die Entscheidung der Versammlung

de» ganzen Amtsbezirk» zukommt. Wenn hingegen die
Stimmzettel in den einzelnen Kirchgemetnden nicht nur gezählt,
ionvern auch verlesen werden, so wird der Entscheid über die
allfällige Deutlichkeit oder Undeutlichkeit eine» Zettels der
Wahlversammlung der Kirchgemeind« unterliegen; nur noch
forrn.ll hätte sich die Versammlung deS Amtsbezirks allfällig
noch dabei zu bethätigen.

Der Paragraph wird unter Vorbehalt angenommen.

8 19.

Sodann werden die Namen der Personen mit der
Stimmenzahl, welche fie auf sich vereiniget haben» öffentlich verlesen

und aufgezeichnet. Wer die absolute Mehrheit der Ge-
sammtzahl der Stimmen deS Bezirks für »ine Wahl oder einen
Vorschlag erhalten hat, ist gewählt oder vorgeschlagen.

H elg. Die Anstände, die sich bei Gelegenheit der letz-
ten Wahlen erhoben, veranlassen mich, zu verlangen, daß in
diesem Paragraph gesagt werde, ob die absolute Mehrheit nach
den ausgetheilten oder nach den eingegangenen Stimmzetteln
berechnet werden solle.

B ü h l m a n n. Wenn ich nicht irre, so enthielt die
frühere Wahlverordnung über die Art und Weise der
Festsetzung deö absoluten MehrS eine Bestimmung, und zwar deS

Inhalts : daß dieselben nach der Zahl der ausgetheilten Stimmzettel

berechnet werde. ES ist jedenfalls zweckmäßig, wenn
elwaS darüber gesagt wird.

Der Paragraph wird unverändert durch daS Handmehr
angenommen.

8- 20.

Erhält bei einer Wahl oder bei einem Wahlvorschlag «ine

größere Zahl von Personen, als zu wählen oder vorzuschlagen
war, die absolute Mehrheit, so find diejenigen als gewählt oder
Vorgeschlagen zu betrachten, welche die größere Zahl von Stimmen

auf sich vereiniget haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet

daS LooS.

Unverändert durch daS Handmehr genehmigt.

8. 21.

Kommen bei der ersten Abstimmung keine oder nicht all«
Wahlen oder Wahlvorschläge heraus, so bleiben für jede der
»»beendigten Verhandlungen von denjenigen Personen, welch«
die meisten Stimmen erhalten haben, doppelt so viele auf dem

Vorschlage, al« noch Wahlen zu treffen oder Wahlvorschläge
zu machen sin».

Ohne Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

8 22.

DaS Protokoll über die Verhandlung der Amtswahlv«?-
sammlung ist öffentlich zu verlesen und nach dem gedruckten
Formular zweifach auszufertigen, sodann von dem Präsidenten,
den Sekretären und den Srimmenzählern zu unterzeichnen, und
durch den Ersteren ohne Säumniß ein Doppcl davon dem

Regierungsstalthalter zur Niederlegung in daS Archiv deS

Amtsbezirk», daS andere Doppel sammt den Protokollen d-r
Kirchgemeinveversammlungen dem Regierungsrathe zu über-
senden.

Ohne Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

8. 23.

In der folgenden, durch den RegierungSrath anzuordnenden

Abstimmung find diejenigen Personen ober AmtSkandida-
ten erwählt, welche für die betreffende Stell« die größte Zahl
von Stimmen auf sich vereinigen, bis die dem Bezirk« zukommende

Zahl von Beamten oder AmtSkandidaten vollständig ist.

Unverändert durch daS Handmehr genehmigt.

8- 24.

Die Protokolle sollen enthalten: die Zahl der ausgetheilten
und der eingelangten Stimmzettel, die Namen der erwählten

Personen und die Kandidaten, welche für die zweite
Abstimmung im Vorschlag bleiben, die Stimmenzahl, welche jede
Person erhielt und die Angabe der erheblich erklärten Bemerkungen

in Betreff der Richtigkeit der Protokolle der Kirchge-
meindSversammlungen.

Ohn« Einsprach« durch das Handmehr genehmigt.



8. 25.

Die Personen, auf welche die Wahl zu einem Bezirksamt
gefallen, erhalten durch den Regierungsralh davon schriftliche
Anzeige und haben fich binnen acbt Tagen bei der nämlichen
Behörde über die Annahme oder Ablehnung der Wahl zu
erklären.

DaS Stillschweigen wird alS Annahme ausgelegt.
Die Personen, auf welch» bloß der Borschlag zu einem

Amte g-fallen ist, erhalten davon kein« Anzeige und haben fich
üb« den Vorschlag nicht zu erklären.

Herr Berichterstatter. Zch erlaube mir bloß eine

Bemerkung über den dritten Satz. Man hat damit eine

Zweideutigkeit vermeiden wollen, und ich glaube, eine passende

Borschrift aufgestellt. ES heißt in der alten Verordnung, daß

jeder der Gewählten in Kenntniß zu setzen sei und derselbe

innerhalb einer bestimmten Frist fich über die Annahme zu
erklären habe. Ich erlaube mir nun die Frage: wie soll es

bei bloßen Vorschlägen gehalten sein? Es ist zu wünschen,
daß in dieser Beziehung eine bestimmte Vorschrift aufgenommen

werde. Es ist daher zweitens zu sagen: daß solchen
Personen, welche nur vorgeschlagen find, keine Anzeige qemacht
werde, sondern daß man zuwarte » ob die Wahl auf fie falle.

Der Paragraph wird durch daß Handmehr genehmigt.

8 26

Da wo der Amtsbezirk auS einer einzigen Kirchgemeinde
besteht, erleiden die Vorschriften dieses DekrerS folgende
Modifikationen :

Erhalten im ersten Wahlgang für den Vorschlag des

RegierungsstalthallerS oder des Gerichtspräsidenten nicht
zwei Personen die absolut« Mehrheit; so wird sofort zu
einem zweiten Wahlgang geschritten, in welchem von den

übrigen Personen, welche im ersten Wahlgang die mehr-
sten Stimmen erhalten haben, doppell so viele in der
Wahl bleiben, alS Vorschläge für die Stelle zu machen
find. Im zweiten Wahlgang entscheidet die relatise
Mehrheit. ^

b) Die Wahl der Mitglieder und Ersatzmänner des

Amtsgerichts wird für jede Stelle einzeln vorgenommen. Die
Stimmenden schreibt» jew-ilen nur den Namen einer
Person auf den Stimmzettel. Erhält im ersten Wahlgang

Niemand die absolute Mehrheit, so erfolgt im zweiten

Wahlgang, in welchem diejenigen zwei Personen in
der Wahl bUiben» welche im ersten Wahlgange die mehrst-«

Stimmen auf fich vereinigt haben. Ich zweiten
Wahlgang ist diejenige Person, welche die mehlsten Stimmen

«hält, gewählt.
c) Ist ein Gewählter in der Versammlung anwesend, so

hat er fich sofort über die Annahme der Wahl zu erklären.
Die Annahme wird zu Protokoll genommen. Im Falle
der Nichlannahm« wird für die betreffende Stelle zu einer
neuen Wahl geschritten.

äz Ist der Gewählte nicht anwesend, so gibt ihm der Präsi¬
dent der Versammlung sogleich von der Wahl Kenntniß,
mit der Weisung, binnen acht Tagen, vom Tage der

Verhandlung an gerechnet, dem Regierungsralhe die all-
fällige Nichtannahme schriftlich anzuzeigen.

e) In allem Uebrigen kommen die allgemeinen Bestimmungen
des gegenwärtigen Dekretes in Anwendung.

Nachdem der Herr Berichterstatter litteraweise Behandlung
dieses Paragraphen beantragt hatte, allein Niemand daö Wort
begehrte, so wird derselbe ganz und unverändert durch das

Handmehr genehmigt.

8 27.

Einsprachen gegen die Gültigkeit der Wahlverhandlungen
find binnen acht Tagen, von dem Tage der Verhandlung an

gerechnet, an den Regierungsrath zu richten, zur Untersuchung
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und Berichterstattung an den Großen Rath, welcher darüber
endlich entscheidet.

Unverändert durch daS Handmehr genehmigt.

8- 23.

BiS zur Erscheinung deS allgemeinen Wahlgesetzes findet
gegenwärtiges Dekret auch auf allsällige Wahlen von Mitgliedern

d-S Großen RathS Anwendung » und zwar in der Weise,
daß in denjenigen Wahlbezirken, welche eine einzige Kirchgemeinde

begreifen, von allem nach den Vorschriften t>, c und à
vom §. 26 und, so weit diese schweigen, nach den Bestimmungen

der übrigen Paragraphen, in Wahlbezirken hingegen, welche
auS mehreren Kirchgemeinden bestehen, mit Ausschluß deS §. 26
nach denjenigen allgemeinen Vorschriften deS Dekretes zu
Verfahren ist, welche aas die Wahl der Mitglieder des Amtsgerichtes

Bezug haben.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph ist nicht
ohne Bedeutung. Bei der Vorberathung darüber waren die
Stimmen getheilt. Persönlich habe ich für die Annahme nicht
gestimmt, obwohl ich ganz überzeugt bin von der Zwickmäßig-
keil der Vorschrift. Diese Wahlvorschrtft will auch auf all-
fällig« Großrathswahlen angewandt werden, während doch
alle übrige» Bestimmungen deS Dekrete? sonst lediglich bei
Wahlen deS RegierungSstatthalrerS, der Gerichtspräsidenten,
der Amtsrichter und ihrer Ersatzmänner betreffen. Von den
Großräthen ist dabei keine Rede. Der Uebelstand ist zwar
sehr untergeordnet, und man kann auch darüber im Zwe fel
sein. Als Berichterstatter muß ich den Paragraphen empfehlen.

Karlen, Regierungsstatthaltllalter. Ich möchte nur
fragen, ob eS nicht möglich wäre, daß die betreffenden
Paragraphen der Verfassung näher bezeichne?

Der Herr Berichterstatter erklärt, eS sei keine
Schwierigkeit vorhanden und hierauf wird der Paragraph durch
das Handmehr genehmigt.

8- 29.

Der RegierungSrath ist mit der Vollziehung dieser
Verordnung beauftragt. Dieselbe tritt sofort an der Stelle der
Verordnung über die Wahlversammlungen der Amtsbezirke
vom 5. September 1346 in Kraft.

Sie soll in beiden Sprachen gedruckt, öffentlich angeschlagen»

durch die Regierungsstatthalter an die Einwohnergemeind-
räthe ausgetheilt und in die Sammlung der Gesetze und
Dekrete aufgenommen werden.

Ohne Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

Nach einiger Diskussion über daS Datum de» Dekret»
und nachdem Slämpflt, gew. R R., den Unterschied zwi-
schen bleibenden und bloß vorübergehenden Dekreten hervorge-
hobm, wird auch der Eingang deS Dekretes durch daS Handmehr

genehmigt und eS wird die Diskussion über die Zusatz-
anlräge eröffnet.

Wein g art. Wenn eö erlaubt ist, Zusatzartikel zu
beantragen, so möchte ich zu 8 5 einen solchen vorschlagen.
Der Paragraph sagt: „Hierauf fragt der provisorische
Präsident lc." Da nun lein Antrag des Herrn Major Karlen
nicht angenommen wurde, so bin ich so frei, einen Nachsatz
deS Inhaltes vorzuschlagen: „Wobei jedoch diejenigen
Personen, deren Stimmfähigkeit bestritten wird, nicht mitstimmen
sollen." Man sollte glauben, ein solcher Nachsatz sei zwecklos,
weil er fich von selbst verstehe. Allein das ist bei den letzten
Wahlen nicht der Fall gewesen. ES ist vielmehr vorgekommen,
daß zahlreiche Arbeiter bei Verhandlunge» zugegen waren und
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als Reklamationen erhoben wurden, daß flch darunter viele
nicht Stimmfähige befinden, hat die Versammlung allerdings
darüber entschieden, allein diejenigen, deren Stimmbcrechtigurg
in Zweifel gezogen war, stimmten mit, und das mrchl unter
Umständen einen wesentlichen Unterschied. Das ist namentlich
in Könitz und an andern Orten vorgekommen, und auS diesem

Grunde möchte eS nicht ganz unzweckmäßig sein, einen solchen

Nachsah beizufügen. Ferner sollte der Antrag des Herrn
Gonzenbach zum Beschluß erhoben werten; ich möchte auch

da nur einen kleinen Zusah vorschlagen, so lautend:
„Sogleich nach der Wahl sollen die Stimmzettel in Dnllmanns-
Hand gelegt werden." Herr Präsident, meine Herren! Wir
müssen die Leute in der Welt nun einmal nehmen, wie sie

find. Nicht alle find redlich. Es könnte so geschehen, daß so

ein Präsident, im EinVerständniß mit zwei oder dr«i Personen,
die das Büreau ausmachen, vielleicht 20 oder 30 oder noch

mehr BilletS davon nähme und andere dafür substituirte, die

nicht die gleichen Namen trugen. AuS diesen Gründen beantrage

ich diese beiden Zusätze.

Herr Berichterstatter. WaS den ersten Antrag
betrifft, so habe ich nichts dagegen. Nur hat eS mir geschienen,

als verstehe dieß sich von selbst. Ich wenigstens bin noch

nie dabei gewesen, daß die Betreffenden, deren Slimmsähigkeit
angefochten war, mitgestimmt hätten. Dem letztern Antrag
jedoch könnte ich nicht beipflichten, weil man dadurch in Wi-
verspruch käme mit 8. 15, den Sie bereits angenommen haben.
Dort heißt e« ausdrücklich, wenn die Stimmzettel eingehändigt
werden sollen. Ich wüßte auch nicht, ob man einem einzelnen
Drittmann mehr Zutrauen schenken würde als der Versammlung

selbst.

v. Er lach. WaS den ersten Punkt des Antrages von
Herrn Weingart betrifft, so ist nicht» mehr darüber zu sagen,
da dessen Erheblichkeit zugegeben ist. In Betreff deS zweiten
Punktes glaube ich, Herr Weingart hab« im Auge, zu verhindern,

daß die nämliche Person, welche die P,ckete der Stimmzettel

zugeflegelt hat, dieselben auch aufbewahr«. Zch glaube,
der Zweck könne auch auf andere Weise erreicht werden, wenn
nämUch, sofern der Präsident die Zettel aufbewahrt, ein
Anderer daS Siegel dazu hergibt.

Fischer, gew. Schultheiß Obschon die erste Bemerkung
deS Herrn Weingart zugegeben wurde, so habe ich dennoch elwaS
dagegen einzuwenden. Herr Weingart selbst ha? bemerkt, die
Menschen seien nicht, wie fie lein sollen. ES ist dieß wichtig
unter Umständen, wo zwei Parteien einander gegenüberstehen»
die fast gleich stark sind, und eS kommt Jemanden in den

Sinn, ein halbes oder ein Dutzend der mißbeliebigen Partei
anzufeinden unv fie zum Austritt zu zwingen, während eS

ihren Gegnern frei steht, sie von der Slimmgebung
auszuschließen. Ich möchte daher davon abstrahtren.

Stäm p flt, gew. R R. Ich mußte den einen Antrag
des Herrn Weingart unterstützen, zwar nicht dem Wortlaute
nach, sondern damit dadurch ein bestimmter Zweck erreicht
werde für den Fall, daß des Antrag des Herrn Gonzenbach
angenommen werde. Denn so sehr ich mich dazu bekenne, so

muß man doch auch gestehen, daß Uebelstände damit verbunden

find. Ich möchte dahec die Aufmerksamkeit der Regierung
namentlich auf diesen Punkt hinlenken, daß sie untersuche, auf
welche Weise für unverletzte Aufbewahrung der Stimmzettel
am meisten Garantien erhältlich seien.

Karlen, Major. Ich könnte dem ersten Antrage deS

Herrn Weingart nicht beistimmen, hingegen dem zweiten für
Fall, daß der Antrag des Herrn Gonzenbach angenommen
würde.

v. Er lach. Ich glaube, eS wäre dem Jnkonvemeut deS

Herrn alt. Schultheiß Fücher abzuhelfen, wenn über jede Per»
son, deren Stimmfähigkeit angestcitten ist, besonders abgestimmt
würde und sie den Austritt alsdann nähme.

Herr Berichterstatter. WaS den Punkt d-S
Austrittes anbetrifft, so ist gewiß Jedermann damit einverstanden.
Ein Austritt muß im Allgemeinen stattfinden. Es gibt Fälle,
wo ein einzelnes Individuum anstreten muß. Wenn ich Einen
angreife, weil er devogtet, oder weil er fremd » oder mincer-
jä'xiz, oder vergeldstagt ist, so müssen nicht alle miteinander,
welche in dieser Eigenschaft angefochten sind, auscreren, sondern
Jeder einzelne. Aber wie, wenn eine Kompagnie Soldaten in
eine Versammlung dringt und ihre Slimmbereckcigung wird
angefochten: ist man dann auch der Meinung, daß nur Einer
hinaus solle und die Andern mitst.mmen dürfen. Offenbar
nicht. ES gibt also Fälle, wo ganze Klaffen austreten müssen
und Fälle, wo der Austritt nur auf Einzelne fällt. Es ist
vielleicht am best n, wenn man die Bestimmungen des AuS-
trilles an die allgemein geltenden gesetzlichen Vorschriften knüpft.
Wir haben für tea Groß-n Raid auch Vorschriften. Auch fast
in jeder Gemeinde Jedenfalls kann man den Antrag erheblich
erklären. Was die Frage der Versiegelung der Zettel betrifft,
so ist es möglich, daß die Idee des Herrn We ngart mit
derjenigen deS Herrn v. E-lach übereinstimmt, so, wie er von
Herrn Sàpfli modifi irt aufgefaßt wurde. Denn wenn di«
Zettel nicht in der Kirchzemnnde verlesen, sondern eintach
besiegelt verschickt und aus dem Am-e vielleicht von 3, 4, 5,
meinetwegen auch von 15 Männern verlesen werten, so könnte
auch Mißtrauen entstehen, indem dieselben auch nicht so viel
Garantie darböen, als eine ganze Gemeinde.

Beide Zusatzartikel deS Herrn Weingart werden durch das
Handmehr erheblich erklärt.

Karlen von Diemtigen« Ich bin so frei, aus einen Zu-
satzartikel hinzuweisen» der einigermaßen schon bei Behandlung
deS 8 5 zur Sprache gekommen ist. Ich möchte nämlich nicht,
daß ein Mitglied bei einer Versammlung anwesend sei, daS
vergeldstagt oder devogtet ist. DaS ist der Verfassung zuwider.

Ich stelle daher den Antrag zu 8 5: „Wird der Ber-
sammlung durch vorzulegende amtliche Aktenstücke erwiesen,
daß Jemand anwesend ist. ohne stimmfähig zu sein, so hat er
sogleich und ohne vorherige Entscheidung durch die Versammlung

den Austritt zu nehmen.

Herr Präsident. ES kommt mir vor, als wenn dies«
Frage bereits entschieden wäre.

Herr Berich terstatter. Ich bin ganz einverstanden.
Der Ankrag hat bereits seine Erledigung gefunden durch einen
ähnlichen bei z. 5 verworfenen. M-r ser Intention deS
Antrages bin ich einverstanden. Ich wünsche nicht nur, daß kein«
Vngeldsragten an der Wahlversammlung Thftl nehmen,
sondern auch daß man die Umgehung von Verfassung und Gesetze»
in anderer Weise unmöglich mache. Durch diesen Antrag ist
aber die Schwierigkeit nichl gehoben. Die Versammlung hätte
dann erst noch zu entscheiden: was ist ein aulhenlisches Aktenstück?

und inwiefern enthält es den Beweis? Ich will nur
an ein Beispiel erinnern, das schon vorgekommen ist. Ich setz»
den Fall, es fticn Mitglieder anwesend, die von einem Armen-
Verein unterstützt werden. Ich will voraussetzen, der vorzulegende

AuSzvg des Verzeichnisses krage ganz den Charakter der
Au hentizirät; der betreffende Verein ist aber ein Privatverein.
Lftgt nun darin der Beweis, daß die Betreffenden wirklich be-
steuert werden? Es hängt davon ab, ob man der Unterstützung
den Charakler einer amtlichen giebt oder nickt. Ich habe
gegen den Antrag nichts; allein es beseitigt die Schwierigkeiten
nicht. Wenn man indessen etwas vorschreiben will, so möchte
eS das Weste sein, solche Individuen, welche vergeldstagt und
kriminirc sind und trotzdem sich in eine Wahlversammlung
drängen, mit einer Strafe zu belegen.

Abstimmung.
Für Erheblichkeit des Antrages 9 Stimmen»



Trachsel. Ich möchte einen Zusatz zu 8 7 beantragen.
Es ist bekannt, daß während der Zeit, wo daS Büreau gewählt
wird, gewöhnlich noch Personen eintreten, die vorher nicht
dagewesen, und an der Abstimmung Theil nehmen, obwohl über
deren Stimmfähigkeit noch nicht entschieden worden ist. ES ist
aber nicht j?des Mal d»r Fall, daß solche Personen warten,
bis die Abstimmung zu Ende ist. ES kann nun diesem U-bel-
stand auf zwei Arten abgeholfen werden: entweder wirb nach
dem Beginne der ersten Abstimmung Niemand mehr hereingelassen,

oder das Präsidium hat, bevor zur Abstimmung geschritten

wird, noch anzufragen, ob Jemand Reklamationen
anzubringen habe.

Herr Berichterstatter. Ich glaube, das Erste, nämlich

der Schluß der Thüre nach der ersten Abstimmung würde
sich schwerlich rechtfertigen lassen. Ich weiß nicht, wie eine
Versammlung vsn 10 Uhr Morgens bis 5 Uhr des Mittags
dauert, mit welchem Recht man sagen dürfte: du mußt bis >/«

»ach 10 Uhr da sein, oder wirst nicht mehr hineingelassen.
Was die zweite Manier betrifft, so mag dieselbe vielleicht
einigermaßen Abhülfe gewähren; ober ich zweifle daran, ob fiesehr
wirksam sein werde- Wenn nach der ersten Abstimmung
Personen nachträglich kommen, und irgend Jemand glaubt, sie
seien nicht stimmberechtigt, so hat Jedermann das Recht zu re-
klamiren. Die Maßregel scheint daher unndthig. Ich hätte
vielmehr «inen Vorschlag in dem Sinne erwartet: daß von
dem Augenblick an, wo die Stimmzettel ausgetheilt sind bis zu
deren vollendeter Einsammlung die Thüren geschlossen werden.
Ich könnte daher den Zusatzanlrag als unnöthig nicht empfehlen.

Niggeler. Ich möchte doch den Antrag von Herrn
Trachsel unterstützen, zwar nicht wörtlich, wie er gestellt worden

ist, sondern in dem Sinne, wie ihn der Herr Rapporteur
modifizirt hat, in der Weise nämlich: daß, wenn gegen neu
hinzugekommene Personen Reklamationen erhoben werden, dann
darüber abgestimmt werden soll. Dieß soll aber nur neu htn-
zugekommene Mitglieder betreffen.

Trachsel. Ich kann mich dieser Modifikation anschließen.

S t ä m p f l i. Diese verschiedenen Anträge beweisen,
daß bisher Mißbräuche getrieben worden, und daß denselben
durch Maßregeln abgeholfen werden muß. Der Herr
Rapporteur hat ausgesprochen, eS sei nicht wohl anders möglich,
alS der Versammlung die Entscheidung zu überlasse«. Ich
mache auf den Vorschlag aufmerksam, den die abgetretene Re-
gierung brachte: vor jeder Gemeindeversammlung Stimmregister

aufzulegen und abzuschließen. Es ist auch möglich, daß
die Versammlung einer Person den Eintritt verwehrt. In
dieser Beziehung wurde eine Art von Appellation an die
Regierung zugelassen. Wenn Beschwerde geführt wird, so

entscheidet der Große Rath Wird gefunden, ja, die Beschwerde
sei gegründet, so ist deßwegen noch nicht nöthig, daß die Wahl
kassirl werde, sondern eS maß untersucht werden, ob die
betreffenden Personen, um die eS ßch handelt, den AuSschlag
gegeben. Im andern Falle müßten dann nur die Stimmregister

bereinigt werden. Das Verfahren durch Stimmreqister
wurde vor ungefähr einem Jahre vorgeschlagen, um den
Uebelständen entgegenzutreten. Ob nun der gestellte Antrag ganz
zweckmäßig ist, weiß ich nicht; aber ich sage: das Alles
beweist die Nothwendigkeit, daß das allgemeine Wahlgesetz bald
erlassen werd«. Das ist mein dringender Wunsch.

Herr Berichterstatter. So, wie Herr Niggeler
den Zusatzantrag modifizirte, adoptire ich denselben.

Die Genehmigung erfolgt durch das Gegenmehr.

Vo r t r a g der Direktion der Justiz und Polizei über
daS Begnadigungsgesuch deS M. Vernier, gew. Korporal des
Bataillons Nr. 13, wegen grober Insubordination, Mißhandlung

eines Offiziers und Widersetzlichkeit gegen eine Patrouille
zu 1 Jahren Ketten verurtheilt. Entgegen dem Antrage der
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frühern Juflkzdirekckon, auf Gewährung deS Gesuchs um Nachlaß

deS ResteS von 12/z Jahren der Strafzeit, geht der Schluß
deS frühern und des gegenwärtigen NegierungSrathes auf
Abweisung.

Garnier. Es seien mir in Betreff des Gesuchs deS
Verrier einige Bemerkungen zur Widerlegung der Anträge der
Regierung «rlaubr. Diese Sache ist einigermaßen bekannt,
und zwar daher: zufällig war ich in der Audienz, in welcher
dieselbe behandelt wurde; a!S ich nun die Thalsachen angehört,

war ich über die Härte dèr Urtheile erstaunt. Die
Thatsachen, wie sie sich zugetragen, find ungefähr folgende. (Herr
Garnier setzt die Thalsachen auseinander und fährt also fort) :
Herr Präsident, meine Herren! Die Eindrücke, die diese Sache
auf mich gemacht, bewegen mich, daS Gesuch dieses unglücklichen

jungen Mannes zu empfehlen.

Brunner, NR., alS Berichterstatter. Dieser Fall
wurde schon von der abgetretenen Regierung behandelt. Schon
sie brachte den Antrag auf Tagesordnung, und die
gegenwärtige wiederholt denselben nach nochmaliger Prüfung der
Sachlage. Ich gebe zu, daß man etwas für Begnadigung
anführen kann. Allein ich gehe von dem Gesichtspunkt aus:
Gehorsam ist die erste Pflicht unserer Milizen. Der Verur-
theilte hat noch 20 Monate zumachen; eS sind also noch nicht
drei Viertheile der Strafzeit verflossen. Schon unter der
abgetretenen Regierung ist man in solchen Fällen auf Nachlaßgesuche

nicht eingetreten. Ich bleibe bei meinem Antrag.

v. Kânel, gew. RegierungSrath. Ich hatte seiner Zeit
daS Gesuch vorzuberathen, und trug, im Widerspruch mit dem
Regierungsrath, auf Begnadigung an, und zwar nicht deßwegen,

weil ich die Handlungsweise deS Vernier als entschuldbar
in Schutz nehme, sondern weil bekanntlich dieser Vorfall

zur Zeit deS SonderbundSkriegeS und unter dessen Eindrucke
stattgefunden hat. Damals hat man allgemein Begnadigungen

eintreten lassen. Schon Herr General Dufour hat allen
Verurtheilren drei Vieriheile der Strafzeit nachgelassen, welche
durch eidgenössische Kriegsgerichte behandelt wurden. Auch
die von kantonalen Kriegsgerichten Beurtheilten fanden Gnade;
nur Vernier soll nun die ganze Strafe aushalten. Ich halte
eS für unbillig, wenn so verfahren wird; denn Vernier hat
unter demselben Eindruck sein Bergehen begangen, wie die
Andern auS dem Jura, welche du SonderbundSkrieg bekanntlich

alS einen Religionskrieg betrachteten. Ich stelle daher
auch heute den Antrag auf Begnadigung.

Herr Berichterstatter. Ich müßte sehr davor
warnen. Ein Anderes wäre eS, wenn Vernier, wie meistens
dir Uebrtgen, wegen politischen Vergehen verurtheilt worden
wäre. Allein das Vergehen desselben ist der Art, daß er an
andern Orten zu einer viel größern Strafe, wohl gar zum
Tode verurtheilc worden wäre. DaS Kriegsgericht urtheilte
sehr milde.

G v g a r- Ich kenne den Vernier nicht, auch den Fall
nicht näher; aber eS scheint mir doch, wenn daS richtig ist,
was Herr Garnier auseinandergesetzt hat, derselbe verdiene
Gnade. Ich mache darauf aufmerksam, daß damals Herr
Lutstorf noch nicht Militär wär, weil er, wenn er schon die
Uniform früher anzog, den Befehl erst am folgenden Tag
erhielt. ES könnte noch Mancher in Uniform herumspazieren
und sich in den Epauletten spreizen, soll ich denn deßwegen
vor ein Kriegsgericht gestellt werden, wenn ich mit einem
Andern Händel habe? Nein. Noch EinS. ES wird bei den
bernischen Truppen viel weniger Sorge getragen, daß sie sich

nicht berauschen, als dafür, daß man die Berauschten bestrafe.
Wenn man vorgesehen hätte, daß die Soldaten nicht biS 10
oder halb 11 Uhr sich herumtreiben dürfte, so wäre der Fall
gar nicht vorgekommen. UebrigenS möchte ich auch wissen,
was Herr Lutstorf nach 10 Uhr noch auf der Straße zu thun
hatte?

K a r rer. Ich erlaube mir in dieser Sache auch einige
Bemerkungen, auö dem Grunde, weil ich bei Behandlung die-
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seS Falles als Mitglied deS Kriegsgerichtes anwesend war.
Der Fall von Vernier ist einer der allergravirendsten. die im
bernischenKriegSgerichte vorgekommen sind. Vernier hat sich in einer
Weise gegen eine Patrouille und einen Offizier vergangen, die unter
andern Umständen und an andern Orten die vier bis fünffache,

ja gar diejenige Strafe nach sich gezogen hätte, von der der

Herr Berichterstatter sprach. DaS Kriegsgericht hat schon

damals erwogen, unter welchem Eindrucke die Truppen standen,

wie Herr v. Känel bemerkte. Man wußte, daß die

katholischen Truppen, welche im Dienste standen, den Sonder-
bundSkeieg« theilweise als einen Religionskrieg betrachteten.
Darauf sowohl, als auf die Begnadigungen, welche Herr
General Dusour schon halte eintreten lassen, hat da« Kriegsgericht

schon Rücksicht genommen. Aus diesen Gründen und
im Interesse des Kriegsgerichte» und der Disziplin, wenn wir
sie auf die Stufe bringen wollen, auf der sie sein soll, müßt«

ich beim Anträge deS RegieruugSratheS bleiben und zur
Tagesordnung schreiten.

Tieche empfiehlt ebenfalls daS Begnadigungsgesuch deS

Vernier.

Richard. SS ist allerdings zu bedauern, wenn Offiziere

sich scandalöS in den Straßen herumschlagen. DaS ist
zedoch nicht maßgebend, daß Herr Lutstorf nichl im Dienste
war. Der Soldat hätte die Uniform respektiren sollen. Man
weise daher heute da« Gesuch zurück; vielleicht findet man sich

später im Falle, zu entsprechen.

Aubry. AuS einer Thatsache, welche ich soeben
privatim von Herrg Aarrer vernommen, kann man schließen, e«

habe Herr Luistorf seinerseits ebenfalls gefehlt, weßhalb ich

auf Zurücksendung deS Begnadigungsgesuchs zur Bertchterstar-
tung durch den RegierungSrath stimme.

Herr Berichterstatter. Ich könnte diesen Ansichten
nicht beipflichten. Wir müssen doch dem Kriegsgericht so viel
Zutrauen schenken, daß es die Akten geprüft habe. Im Ueb-
rigen kommt «S auch viel darauf an, ob sich ein Sträfling
empfiehlt, oder ob er vom Verwalter der Strafanstalt
empfohlen wird. DaS ist hier nicht der Fall. Verrier hat sich

mittelmäßig, also so viel als schlecht benommen.

Herr Präsident. Ich erlaube mir auch ein Wort,
denn ich kann al« Militär nicht so leicht über die Sache
hinweggehen. Ich bedaure, daß die Akten nicht vorliegen. Man
hat sich darauf gestützt, Herr Lieutenant Lutstorf sei gar nicht
im Dienste gewesen. Aber wohin kommen wir, wen» wir eS

darauf ankommen lassen wollen, daß ein Soldat seinem Offizier

zuerst daS Brevet abfordern dürfe, um ihm dann einen
Stich zu versetzen? DaS kann nicht angehen. Der Soldat soll
die Epauletten respektiren, sonst sind wir bald weit mit dem

Militär. Doch daS ist gar nicht einmal der Hauptumstand,
um den eS sich handelt. Sein Hauptvergehen bestehr darin,
daß der Mann sich gegen eine Patrouille verfehlt hat. AlS
Korporal hat er gewußt, wie er sich vor einer Patrouille
zu benehmen hat, welche die Pflicht hat, Polizei zu üben.
Dessenungeachtet widersetzte er sich. WaS ist daS für ein«
Ordnung, wenn man solche Dinge entschuldigt? Laßt die ganz«
Geschichte aus dem Spiel mit Herrn Lieutenant Lutstorf und
nehmt nur das Sreigniß mit der Patrouille, so ist Grund ge-
nug vorhanden zur Abweisung. Ich kann nicht einsehen, wie
man von Subordination sprechen kann, wenn man Jemanden
begnadigt, von dem daS Kriegsgericht findet» er sei sehr milde
beurtheilt worden. Ich halte darauf, eS soll wesentlich Rücksicht

genommen werden, daß Vernier Korporal war und sich

schlecht aufführte. Will man eintreten, so lasse man die Akten
Herkommen, damit nicht Dinge behauptet werden können, die
sich daraus gar nicht ergeben oder doch sehr problematisch sind.

Karr er. Nur eine kurze Berichtigung. Herr Aubry
hat nämlich aus einem Faktum, das ich ihm erzählte, geschlossen,

Herr Lutstorf habe sich verfehlt. Ich erinnere mich an
den Hergang im Einzelnen nicht mehr ganz genau; allein so¬

viel erinnere ich mich, daß das Benehmen des Herrn Luistorf
auch zur Sprache kam und daß daS Kriegsgericht dasselbe
einstimmig gebilligt hat. Ich möchte daher nicht, daß alllällig
in den Verhandlungen zum Vorschein käme, alS hätte sich Her»
Lutstorf dabei verfehlt ; im Gegentheil, er hat seine Pflicht gethan.

Aubry. Ich hatte keineswegs die Absicht, von eine,
Privatmittheilung deS Herrn RegierungSstatthalterS Karree
Mißbrauch zu machen, sondern ich benutzte selbige bloß, um
nähere Untersuchung über daS Thalsächliche zu verlangen.

Abstimmung durch Ballolirung.
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DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und durch
das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung.
Blös -H, Regierungspräsident. Es wurde gestern von

Herrn Großrath Niggeler an den Regierungsralh eine
Interpellation gemacht und demselben vier Fragen zur Beantwortung
vorgelegt. Es beziehen sich die vier gestellten Fragen aus»
schließlich auf den Amtsbezirk Pruntrut und auf den vom Re-
gierungSrath dorthin gesandten außerordentlichen Kommissär.
Sie werden sich aber «rinnern. daß die Molivirung dieser vier
Fragen weiter gegriffen hat, und daß überhaupt die Absenkung
von außerordentlichen Kommissarien durch den RegierungSrath
in Frage gestellt worden ist. ES wird Sie daher nicht wundern,

wenn ich mich nicht auf die Absendung des Herrn Boi-
vin nach Pruntrut beschränke, sondern einen Uebervlick w.rfe,
was überhaupt seil dem Antritte der neuen Verwaltung von
der Regierung zur Handhabung von Ruhe und Ordnung im
ganzen Kanton geschehen ist. Ich bemeike Ihnen zum Voraus,
daß ich zu diesem End« «twaS weit ausholen werte, und bitte
zum Boraus ab, wen» ich in meinem Vortrage etwa» länger
bin, als eS mir und Ihnen lieb ist Ich habe hier zwei Akten-
bänv« vor mir. Der eine enthält die Untersuchung und den

Bericht des nach Jnterlaten gesandten außerordentlichen Kom-
missärs. Diese Akten sind schon seil 8 Tagen eingelangt und
da hatte ich hinlänglich Z«it, um von demselben vollständig
Kenntniß zu nehmen. Was dagegen die Akten, betreffend die

gegen Herrn Regierungsstatthalrer Braichel in Pruntrut und
über die dortigen Zustände geführte Untersuchung betrifft, so

sind dieselben erst vorgestern eingelangt, und eS hat biS auf
den heutigen Tag, wie ich bereits gestern zu bemerken die Ehre
hatte, kein Mitglied des RegierungSralhcS von denselben Kenntniß

nehmen können. Mir kamen sie auch erst gestern AbendS
5 Uhr in die Hände und ich hatte deßhalb auch nicht diejenige
Muße, welche nothwendig ist, um von einem solchen Geschäft«
vollständige, delaillirte Kenntniß zu nehmen; dennoch glaube
ich Ihnen, Herr Präsident, meine Herren, die verlangte
Auskunft ertheilen zu können. Ich bitte Sie ferner» um Entschuldigung

wenn ich während meine» VortragS fitze und nicht
stehe; cS geschieht dieß deßhalb, meil ich in den vorliegenden
Aklenheften eine Menge Nachschlagungen und Citate alS
Belege zu meinem Vorlrag machen muß, und ich solche« nicht
wohl stehend thun kann. Vor allen Dingen erlaube ich mir
einen Ueberblick über den Zustand des Kantons, wie derselbe
bei Uebernahme der Verwaltung war und seither sich gestaltet
hat. Im Amtsbezirk Schwarzenburg war der bisherige Regie-
rungstatthalrer in Folge einer Verfügung der abgetretenen
Regierung in semen Funktionen eingestellt. In einer Reche

von Amtsbezirken, so in Laufen, Laupen» Neuenstadt, Signau,
Niedersimmenthal. waren keine RegierungSstatthalter, indem
dieselben in den Großen Rath gewählt worden waren» und
in Folge dessen ihre Stellen niederlegen mußten. In den
Amtsbezirken Jnterlaken und Pruntrut befanden sich die Bezirksbe-
amtcn noch an ihrer Stelle; es lagen aber eine Menge
Beschwerden und Klagen von Seite eines Theiles der Bezirksbevölkerung

gegen sie vor. In Frmigen waren die Verhältnisse
eigenthümlicher Natur; das.lbst wurden gegen den RegierungS«
stallhalt-r und den Gerichtspräsidenten bittere herbe Klagen
laut, während von Seite deS Regierungsstatthalters gegen einen

Theil der Bevölkerung ebenfalls Klage geführt wurde. Nach
dem Antritt der neuen Verwaltung gestalteten sich die Zustände
in einem großen Theile deS KantonS noch bedenklicher. Während

bis zum Zeitpunkt der Wahlen im Ganzen die öffentliche
Ruhe und Ordnung ungestört geblieben war, fielen nach
denselben an vielen Orten in Folge der Verschiedenheit der
Ansichten in politischen Dingen abscheuliche Ercesse, Prügeleien,
Beleidigungen in Wort und That vor. So in Znterlacken,
Thun, Laufen, Pruntrut und Courtelary kamen grobe
Schlägereien vor. Bei solchen Verhältnissen Halle die Regierung das
Recht und die Pflicht, alle g-eigneten Mittel anzuwenden, um
für die Zukunft solche grobe Ruhestörungen zu verhindern und
übzrhaupt wieder einen normalen Zustand im Kanton herzu-
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stellen. Ich will nun von einem Amtsbezirke zum andern
übergehen, Ihnen, Herr Präsident, meine Herren! mittheilen, was
die Regierung gethan hat, um dielen Zweck zu erreichen. Der
Amtsbezirk Schwarzenburg befand sich, wie bereits gesagt, ohne
R gierungêstatthaUer, indem die abgetretene Regierung
denselben eingestellt urd eine Untersuchung gegen ihn eingeleitet
hatte. Die neue Regierung fand sich nicht veranlaßt, daselbst
etwa» Weiteres vorzukehren; fie begnügte sich, die Akten dem
Gerichte zu überweisen und gewärtiget daS daherig« Urtheil.
Ich enthalte mich eineS Urtheils über die Ursachen, weßhalb
die Einstellung erfolgt ist, weil ich nicht gewohnt bin, über
Dinge ein Urtheil zu fällen, die Gegenstand gerichtlicher
Untersuchung find. In den Amtsbezirken Niedersimmenthal, Laupen,

Laufen un? Signau — und da eS mir in Sinn kömmt,
daß ich den betreffenden Beamten soeben neben mir habe —
auch in Trachselwald waren keine Regierungsstatthalter.
Dessenungeachtet ließ man die Verwaltung in den Händen der
betreffenden A-mSverweser, indem man bei dem ruhigen Zustand
dieser Amtsbezirke erwarten durfte, daß die Verwaltung wenigstens

erträglich bis zu Ernennung der neuen RegierungSstatthalter
werde besorgt werden. Nach Lauf-n dagegen hat man

einen Kommissär gesandt, in Bezug auf dessen Persönlichkeit
man die Regierung ohne Tadel lassen wird und auch gelassen
hat. Man sandte nämlich dorthin Herrn Carlin, welcher zwar
bei den letzten Großraihswahlen alS Gegner der jetzigen
Verwaltung vurchgesallen ist, aber von Jedermann für einen
Ehrenmann gehalten wird und welchem wir gerne diesen
Beweis von Zutrauen ertheilt haben. Ueberdieß hat der betreffende

Beamte von Laufen die Absendung eineS außerordentlichen
Kommissärs verlangt, indem er offen gestand, er finde sich nichr
in der Lage, die Untersuchung über die vorgefallenen Unordnungen

uav Erc.sse selbst zu führen. Wa» den Amtsbezirk
Fruligen betrifft, so waren die Klagen daseldst, wie schon
gesagt, gegenseitig indem ein Theil der Bcvö kerung sich über
die BezirkSbeamcen, und Hinwider der R.gierungSstatthalter sich

üver einen Theil der Bevölkerung und auch über einige Ge-
meindöbehörven beklagte. Die Regierung sandle dorthin ebenfalls

einen außerordentlichen Kommissir » und zwar deßhalb,
weil der RegierungSstatthalter den Wunsch ausgesprochen batte,
e« möchte ihm die Regierung unterstützend zur Seite stehen.
Mit dieser Sendung wurde Herr Mützenberg beauftragt. Die
Weisung, welch« er erhalten, ging nicht dahin, die BezirkSver-
Wallung zu übernehmen, nichr einmal ein einzelner Zweig
derselben wurde ihm übertragen, sondern er erhielt bloß den
allgemeinen Auftrag, im EinVerständniß mit den Bezirksbe»
a-nlen Ruhe und Ordnung herzustellen und die gegenseitig
aufgeregten Gemüther zu beschwichtigen. Auch hier glaube ich
nicht, daß man der ueuen Verwal ung einen Vorwucf machen
werde, um so weniger, als sich der Kommissär veranlaßt
gesehen hat, gegen Anhänger der neuen Ordnung der Dinge
einzuschreiten, nämlih gegen den Gemeinderalh von Frutigen
und zoar in RechnungSangelegenhciren. Ich will jedoch hier
nicht weiter «inteeken, indem gestern über diesen Punkt nichts
bemerkt worden ist Was den Amtsbezirk Thun betrifft, so

ist Ihnen bekannt, daß bei „Ooerherren" eine blutige Schlägerei

stattgefunden hak, daß das Haus selbst förmlich gestürmt
wurde, unv daß daS Unglück sehr groß hätte werden können,
wenn nicht von den eidgenössischen Militärbehörden daielbst
noch zu rechter Zeit kräftig inlervenirt worden wäre. Zwar
fanden mehrere Verwundungen statt, jedoch glücklicher W ise

keine von Bedeutung- Der RegierungSstatthalter hat auch
über diese Vorfälle die Voruntersuchung angehoben, jedoch, wie
es scheint, etwas spät und etwas träg. Da man üb-rdieß
Vernahm, daß ein Reffe deS Regie.ungSstatthalterS einer der

Haupldeklagten sei; so werden Sie sich nicht Verwundern, wenn
der Regierungsrarh es zweckmäßig fand zu Führung dieser

Untersuchung ebenfalls einen außerordentlichen Kommissär
abzusenden. In wie weil der Regierungsralh, wie eS ihm
vorgeworfen worden ist, einseitig, unbedacht, leidenschaftlich
gehandelt hat, mögen Sie beurtheilen; ich glaube vielmehr,
derselbe habe alleS, und zwar ganz minulioS beobachtet, um diesen

Borwurf nicht zu verdienen. AlS Kommissär wurde
abgesandt Hrn. Fürsprech Rassi» mit dem Auftrag, am Platze
des RegierungSstalthalterS die Voruntersuchung über die er-
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wähnten Vorfälle zu fähren. Als derselbe in Thin angekommen

» die Akten übernehmen un» die Untersuchung anheben
will, ergab sich, daß die Voruntersuchung bereit» an daS
Richteraml zur weiteren Verfügung überwiesen war. Dumannun
auS dem Berichte, welchen Hrn. Russi über die Angelegenheit
dem RegisrungSrath von Thun aus schrieb, niche genau entnehmen
konnte, wie sich die Sache verhütte, namentlich ob vielleicht die
Ueberw.-ikung deS RegierungSstatthalter» vielleicht verbaliflrt,
die Akten avec noch in den Hmven deS RegierungSstatthulterS
seien, oder ob der Attendant, mir der Ü berweisung wirklich
schon in den Händen deS Richters sich befänden; so gab der
Rigierungsraly dem Kommissär die bedingte Weisung: wenn
die Akten noch in den Hänsen deS R-gierungssta rhalterS sich

befinden, so b-händiget Ihr selbe und progrediret mir der
Untersuchung wenn aber die Akten mit der Ueberweisunz sich
bereits in den Händen deS Richters befinden, so ist Sure Aufgabe

volle idet und Jh? kommt zurück. DaS letztere war nun
der Fall, und es Hit sich demnach die Regierung in d?cOber-
herrcngeschich e keine Einwirkung mehr erlaubt. O'o st- ferner
in der Lage fein wird, der Untersuchung den Lauf zu lass?»,
dieß konnte noch in Z vettel gezogen w.'rven, indem nach Pci-
vatmitiheilungen a!S möglich erscheinen muß, daß nachträglich
auch hinsichtlich der gerichtlichen Untersuchung außerordentliche
Verfügung nö'hig wrden möchte. Die Regierung wollte
indessen wenigsten» einstweilen bei der erwähnten Sachlage
nicht weiter eingreifen, und der vom Gerichtspräsidenten ange-
hsbenen Hauptuntersnchung ihren Lauf lassen. Ich komme
nun zum Amtsbezirke Znterlaken, wohin Hr. Oberst Grwer
alS Kommissär abgesandt worden ist. Der Austrag, welchen
er erhielt, ist nicht gleich, w-e er sä? Fruligen oder für Thun
ertheilt worden ist, sondern er erhielt die Weisung, sich mit
den Bezirksbehörden in'» Einverständniß zu setzen, um gemeinsam

mit ihien Ruhe und Ordnung wieder herzustellen und
fernere Ruh.störungen zu v rhindern. Zugleich erhielt er den
Auttrag, die Bezirksverwa'tung zu prüfen und üver deren
Zustano B richt zu erstatten. Den Auttrag an die Stelle d-S
RegierungSstatthalter» zu treten und an seiner Statt zu funk-
lioniren, echi lt er nicht, sondern im Gegentheil, wurde er
angewiesen. dem Regierungsstakt.ntter hülfreich an die Hand
zu gehen bei H rndhadung von Ruhe und Ordnung, und dann
sernerS über den Stand der ganzen Bezirksadministration eine
«jênaue, gewissenhafte u:d stcenge Untersuchung zu führen.
U ber daS Reiultac derselben werde ich später Auskunft geben.
Ich komme nun zu der Absenduig eines außerordentlichen
Kommissärs na H Pruntrut. In Bezug auf die BezirkSver-
waltung von Pruntrut ist eS nun richtig, daß der RegierungS-
stalthalter eingestellt ist, daß die gewöhnliche BezirkSverwaltung
nicht durch den Amisv-rwesec besorgt wird, sondern daß der
a ißero deutliche Kommissär, Hr. Boivin, vollständig an die
Stelle deS Nezierungsstatthaltecö getreten ist und die gesammt«
Äezttksoerwatrung besorgt. Ja dieser Beziehung gebe ich auf
die gestern gestellten Frugen also die ganz bestimmten
Antworten: Ja, Hr. RegierungSstatthalter Braichet von Pruntrut

ist eingestellt in Folge vieler, gegen ihn eingelangten
Beschwerden; die ganze Bezirksverwaltung wird nicht durch den
Amtöoerwesec, sondern durch den außerordentlichen Kommissär,
Hr. Boivin, besorgt, derselbe vertritt vollständig den R-gie-
rnn^sstattoalter, unb hak überdieß den Auftrag, über die gegen
letzteren eingelangten Beschwerden die Voruntersuchung zu
führen. Warum wird jetzt im vorliegenden Falle abweichend
v rühren? Warum wird hier die ganze Bezirksverwaltung
> em außerordentlichen Kommissär übertragen, während in den
i brigcu Bezirken die ordentlichen Beamten oder deren ordentliche

Stellvertreter beibehalten worden find? Herr Präsident,
me.ne Herren! dieß ist deßhalb geschehn, weil nach der
Ueberzeugung deS Reg'ecungSraihS dieses abweichende Verfahren
fur den Amtsbezirk Pruntrut durch die bestehenden Verhält.
Nisse absolu, geboren war, um den Zweck zu erreichen, nämlich
um die noth ge Ruhe und Ordnung in allen Theilen der
Bevölkerung und der Berwaiiung wieder herzustellen. Um dieß
zu crr chen, wollte der Regierungsralh nicht mehr machen alS
no hwen ig. aber auch nicht weniger. In Bezug auf die Be-
zir ever valtung von Pruntrut war eine ganze Uederschwem-
mung von Beschwerden vorgelegen. Ich weiß nicht, ob die

fcüh.-re Verwaltung, wie bereits gestern berichtet worden ist,
72 Beschwerden gegen Hrn. RegierungSstatthalter Braichet
erhalt«» hat, welche man nun vermisse. Ich zweifle daran,
obschon eS in einer Beschwerde heißt, man erwarte, daß fie
nicht da» gleiche Schicksal habe, wie die 72 an die frühere
Regierung eingesandten Beschwerden, welche irgendwo in einer
Schieblade schlafen werden. Ich glaube der Ausdruck, oder
vielmehr die Zahl 72 sei nicht wörtlich aufzufassen, sondern
eS verhalte sich mit derselben so, wie im deutschen mit der
Zahl 17 und bedeute ganz einfach eine größere Zahl von
Beschwerden. Ich glaube dieß um so mehr, weil von der
früheren Verwaltung viele Beschwerden gegen Hrn. Braichet
verhandelt, und nicht immer zu seinen Gunsten erledigt worden
sind. So langten unter der neuen Verwaltung ebenfalls
Beschwerden ein, welche der Art waren, daß die Regierung die
Einstellung verhängen mußte. Ich bin so frei, auS einer der
eingelangten Beschwerden den Schluß vorzulesen. Dieser lautet

: „Wir kommen, um von Ihrer Gerechtigkeit die sofortige
Einstellung deS Hrn. Braichet zu erbitten, indem wir Ihnen
die Sorge überlassen, ferner die Maßregeln zu treffen, die bei
dieser Sachlage zu ergreifen sind." Im Eingang dieser
Vorstellung welche von zirka 50 Bürgern unterzeichnet ist, heißt
eS wörtlich: „Wenn keine Insurrektion auSgebrochen ist, so

kommt eS daher, daß die Bevölkerung wußte, der Tag sei

bestimmt an dem sie, innert den Schranken der Gesetzlichkeit
bleibend, eine eiserne Hand brechen konnte, die, besonder» jetzt,
unerträglich geworden war." Die Schrift fährt dann weiter
fort: „Es wäre darum nicht zum Verwundern, wenn
Versuche mit bewaffneter Hand gemacht würden, um den Präfek-
ten auS seinem Hotel zu verjagen. DaS ist so wahr, daß
sowohl au den Wochen - alS an den Jahrmarkttagcn, wenn
eine große Anzahl Bürger in Pruntrut sich vereinigt findet,
der Präfekt sich von den Lindjägern deS Distrikt» und seinen

wenigen Freunden hüten läßt, und au» dem Regierungshause
eine Art Kaserne macht, wo eine Waffenablage und eine
Kugelgießerei sich befinden." SS folgt noch «ine S elle, welche
ich Ihnen ablesen will: „Darf man sich darüber wundern?
Herr Braichet hat in der Ausübung seines AmleS so viel
Partheilichkeir gezeigt, er hat sich so oft der Heftigkeit seines
Charakters hingegeben, daß seine Verwaltung nichiS als eine
Reihe von ungerechten, gehässigen, aufreizenden, empörenden
und tyrannischen Thaten war und noch ist, wo daS Treiben
deS Privatmannes mit seinen Leidenschaften, seinen gemeinen
Schlechtigkeiten überall durchblickt, und wo der gemessene Ver-
stand, die weise Güte, die wohlmeinend« Vermittlung deS

Beamten eine so bedauerliche Leere zurücklassen." Diese Vor-
stellung ging der Einstellung deS Hrn. Braichet voraus. Sie
werden einverstanden sein, daß dies« Schrift solchen Inhalts
war, daß der Regierung die Pflicht oblag, die Beschwerdepunkle
einer genauen Untersuchung zu unterwerfen. ES hat jedoch
nicht dieser Akt die Einstellung bewirkt, sondern nur den Re-
gierungSrath veranlaßt, Hr. Boivin nach Pruntrut abzuordnen,
und zu untersuch«», ob für eine Einstellung Gründe wirklich
vorhanden seien. Der Auftrag, welcher Hr. Boivin erhalten,
lautet wörtlich also:

Or. Lehmann. Ich wünsche, daß die Namen der
Unterzeichner dieser Vorstellung abgelesen werden.

Herr Berichterstatter. Die Vorstellung ist unterzeichnet
von 30 Staatsbürgern, und da eS verlangt wird, so will ich
sie ablesen.

Fischer, alt-Schultheiß. Ich protestire gegen eine Ab-
lesung. Schon in einer frühern Sitzung wurde verlangt, daß
die Unterschrift eines Briefes, betreffend die Wahlen zu Laufen,
mittgetheilt werde. Dieß geschah. Wa» war die Folge davon?
Eine horrible Mißhandlung der betreffenden Person und eine

Beschädigung und theilweise Zerstörung ihreS Eigenthum».

Heer Präsident. Ich glaube, man solle den Berichterstatter

machen lassen. Ich gestatte überhaupt über die ganze
Interpellation keine Diskussion, und noch wmiger werde ich
zugebe, haß man den Berichterstatter unterbricht. Sollte



Jemand aus der Versammlung späterhin Auskunft verlangen
oder wegen irgend einer Sache reklamiren wollen, so muß er
dieß auf dem Wege eineS AnzugeS thun.

Zmobersteg. Herr Präsident! Ich glaube dennoch, daß
ein Mitglied berechtigt ist —

Herr Präsident. Ich gebe durchaus keine Diskussion

zu.

Herr Berichterstatter. Auf die soeben erfolgte
Unterbrechung gebe ich keine Antwort, und ich werde nun keine
Namen nennen, eS sei denn, daß cie Versammlung darüber
entscheide. Der Auftrag, welchen Herr Boivin vom RegiecungS-
rath erhalten hat, lautet wie folgt: „In der heutigen Sitzung
hat die Regierung die Absendung eines SpezialkommissärS nach
dem Amtsbezirk Pruntrut beschlossen und Sie zu einem solchen

bezeichnet mit dem Ersuchen, sich alsogleich dahin zu begeben.
Sie wollen im Einserständniß mit den bestehenden Behörden
alle nothwendigen Maßregeln zu Aufrechthaltung der Ruhe und
Ordnung in diesem Amtsbezirk treffen, sowie auch für die Sicher-
heil aller Bürger ohne Ausnahme der Person sorgen und zu
diesem Ende von allen denjenigen Rechten Gebrauch machen,
welche nach dem Gesetze den Regierungsstatthaltern zusteht. Sie
find im Fernern beauftragt, die Bezirksverwaltung in allen
ihren Theilen auf'S Genauste zu prüfen, und insbesondere werden

Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die beiliegenden Aktenstücke
verwenden, welche auf eine doppelte Verrechnung sich beziehen,
die in den Rechnungen der V«r»altung deS Kollegium» zu

Pruntrut, bei welcher der gegenwärtige RegierungSstatthalter
vor seiner Ernennung Kassier war, vorkommen soll. Sie werden

auch den Ursachen nachforschen, welche diese Rechnungslegung

verzögert hat ; Sie werden mit einem Wort« die Begründtheil
aller der diesem Beamten gemachten Vorwürfe im

Allgemeinen untersuchen und uns darüber genauen Bericht erstatten,
damit wir daS Fernere verfügen können. Wir zählen auf
Ihre Vaterlandsliebe» um in jenem Bezirk den Frieden und
unter den dortigen Bürgern aller Klassen das gute Einver«
ständniß wieder herzustellen. Alle bürgerlichen und militärischen
Angestellten werden angewiesen, auf Borweisung gegenwärtigen
Schreibens Ihnen die Hand zu reichen und Ihnen zu gehorchen
in Allem, um die Erfüllung Ihrer Sendung zu erleichtern."
Mit diesem Auftrage reiSte Herr Boivin nach Pruntrut und
sandte später einen Bericht an den Regierungsrath ein, auf
welchen die Einstellung deS Herrn Braichel erfolgte. Ich will
vorläufig in die Thalsachen, auf welche sich die Einstellung
gründet, nicht eintreten, sondern werde dieß später thun, wenn
ich aus die Verwaltung deS Amtsbezirkes Pruntrut im Speziellen
zu sprechen komme, und gche jetzt zu den Resultaten über,
welche die Untersuchung zu Jnterlaken zu Tage gefördert hat.
Wi« schon bemerkt, harre der Kommissär, Herr Oberst Gerwer,
nicht den Auftrag, die BezirkSverwaltung dieses Amtes zu
übernehmen, sondern er hatte bloß den doppelten Auftrag:
erstens im EinVerständniß mit den Bezirksbeamten Ruhe und
Ordnung herzustellen, und dann über Sie bisherige Bezirksver-
waltung, sowie über den Zustand der Gemü-Her im Ganzen
einzuberichten. ES geht dieß noch deutlicher auS einem
doppelten Umstände hervor: Einmal fragte nämlich der Regie-
rungsstatthalter bei'r Ankunft des Kommissärs diesen, ob er
die Bezirksverwaltung an ihn zu übergeben habe, was
verneint wurde; anderseits bezeichnete der Herr Kommissär selber
in einer Zuschrift an die Negierung vom 25. Juni als seine

Aufgabe wörilich: „Sorge für strenge Handhabung des Gesetzes

durch die Beamten und die Behörden," welche Auffassung durch
die Antwort vom 27. Juni gebilligt wurde. Der Bericht deS

Herrn Oberst Gerwer zerfällt in 3 Theile. Wen« ich in
denselben und die ihm zu Grunde liegenden Akten etwas
weitläufiger eintrete, so geschieht eS deßhalb, weil er für die

Regierung ein erwünschter Anlaß ist, Ihnen, Herr Präsident,
meine Herren! genaue Auskunft zugeben, in welchem Zustande
der neue Regierungsrath bei seinem Antritte dm Kanton
gefunden hat; denn es geben die zwei Amtsbezirke Pruntrut und
Jnterlaken ein grelles Bild desjenigen Zustandes, in welchem
sich mehr oder weniger dlr ganze Kanton befunden hat, und

S0t

eS bieten die Zustände der beiden Amtsbezirke nur in
gesteigertem Maße die gleichen Erscheinungen dar, welche sich, freilich

in geringerem Maße, auch im übrigen Kanion zeigten.
Herr Oberst Gerwer bemerkte in seinem Bericht, er habe vorerst

Kenntniß genommen von den eingelangten Anzeigen, nicht
über gemeine Bergehen, Diebstähle» Frevel u. s» w, sonder«
über die Vorfälle in letzter Zeit, welche mit der poliiischen
Aufregung im Amt Jnterlaken in näherer Beziehung standen.
AuS dieser V0:läusigen Untersuchung hat sich ergeben, daö in
den letzten vier Monaren nicht weniger als 56 Anzeigen über
Störungen der öffentlichen Ruhe, über Beleidigungen uns
Mißhandlungen von Personen, über EigenkhumSbeschädigungeu,
über Fenster,inwerfen, Nachstarrn u. s. w. eingelangt sind.
Von diesen waren einige ohne allen Zweifel unb.grüntet und
wurden vom Regiernngsstauhàr nicht beachtet. Von den

übrigen erledigte der RegierungSstatthalter einige ganz gehörig,
während wieder andere unerledigt auf dem T-sche lagen. Zu
diesen bereits eingelangten Anzeigen kamen dann noch eine
Menge andere, welche dem NegterungSkommissär eingereicht
wurden, von denen die Leute sagten, si- hätten sie deßhalb nicht
früher eingegeben, „weil es doch nichts genützt hâte." Di«
Zahl dieser Anzeigen beträgt 37. Ueberdieß f nd dann der
RegierungSkommissär am letzten Tage seiner Anw senheit in
Jnterlaken noch 7 Anzeigen, welche längst vorlagen, aber wahr,
scheinlich in andern Akten verschoben und ihm deßhalb nicht
zur Kenntniß gebracht worden waren. Ganz besonders, sogt
der Kommissär, habe ihn ein Auftritt beschäftigt, welcher in
den 56 Anzeigen nicht inbegriffen ist. ES hat d-eft: Auftritt
Anlaß gegeben zu Einsendungen in öffentliche Blätter, und ich
benutze den gegenwärtigen Anlaß, um Ihnen den wahren Sache
verhall mitzutheilen. Es wurde nämlich im Amtsbezirk Jnterlaken

ein Hans gebaut, welches bis zur sogenannten „Aufrichli"
fertig war. Die Zimmerleuts begnügten sich nun nicht, wie eS

gebräuchlich ist, ein Tannbuschlt oder einen M ien aufzustecken,
sondern sie befestigten auf der First einen hölzernen Mann,
welchen sie schwarz anstrichen und ihm überdieß eine roth und
schwarze Fahne in die Hand gaben. Am Abend versammelten
sich Vor diesem Haus« bei 20V Personen, meist Weiber und
Kinder, machten vor selbigem einen großen Lärm und drangen
am Ende in das Haus. ES war dieß eine grobe Verletzung deS

HausrechlS, und wohl war eS ein Glück, daß die Zimmerleuke
in diesem Augenblicke nicht zugegen waren, sonst hätte eS einen
Zusammenstoß gegeben, welcher leicht von den bedauernswerthe,
sten Folgen hätte sein können. Es begnügte sich indeß der
BoikShaufe nicht mit dem bloßen Eindringen kn'S HauS, sondern

er riß den schwarzen Mann sammt der Fahne herunter
und wälzte beide im Korh herum Später «folgte dann noch
eine Publikation, daß der schwarze Mann am folgenden Tag
beerdigt werden solle. In Bezug auf den Zustand deS

Amtsbezirks, gebe ich Keinrniß von ei-iem offiziellen Aktenstücke.
GS ist dasselbe glücklicherweise in deutscher Sprache abgefaßt,
so daß ich mir eine Uebersetzung ersparen kann. DaS Aktenstück
ist datirt von Bönigen, 26 Juni 1S50, und ist unterschrieben
vom Präsidenten und Sekretär deS dortigen GemeindratheS.
Die Namen will ich nicht nennen, eS ist übrigens auch nicht uötbig;
den» Jedermann wird wissen ober kaun erfahren, wer damals
in jener Gemeinde Präsident gewesen ist. Diese Borstellung lautet:
„Wenn man sich der Hoffnung hingab, daß nach stattgehabter
Wahlbewegung wieder Ruhe, ordentlicher Gang der Geschäfte

u. s. w. zurückkehren würde, so scheint man sich im Amte
Jnterlaken und besonders in unserer Ortschaft getäuscht zuhaben.
Die Parteistellung, welche unsere Beji-kSbeamte» bei dieser

Bewegung von vorne herein eingenommen, scheint dieselben in
die Unmöglichkeit versetzt zu haben, den Gesetzen Achtung zu
verschaffen und die lang zerrüttete Ordnung wieder herzustellen,
gesetzt sie hätten auch noch den Willen dazu. Abgesehen von
vielen früheren Ordnungsstörungen, die wir hier wegen ihrer
Weitläufigkeit übergehen, fielen in jüngerer Zeit eine Menge,
die Ruhe und das Eigenthum der Bürger verletzende Thatsachen

vor, die in einer andern Zeit vielleicht weniger Bedeutung,

jetzt aber bei solcher Aufregung der Gemüther, nach un.
serm Dafürhalten sehr wichtig «nd für die Zukunft Besorgniß
erregend erscheinen müssen. Wi» bekannt wurde sogleich am
5. Mai Abends Militär, d- h. nicht kompagnien- und korps-
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weise, sondern nur gefällige Gesinnungsgenossen, und zwar
auch solche, die nie Militär oder AuSzüger gewesen sind,
aufgeboten. Bon der Disziplin und der eingenommenen Parlei-
stellung dieser Aufgebotenen sollen wir bemerken, daß sie sich

wiederholt VerhaflungSdrohungen gegen andersgesinnte ruhige
Bürger erlaubten; daß am 8. Mai eine Schaar solcher, wie
eS scheint, unrer Anführung des Lieutenants Johann Urfer
von hier, mit Musik und lärmend unser Dorf durchzogen; daß
von diesem Lieutenant Urfer zwei Männer uns eine Frau, wir
Wissen nicht, ob vor das Amt oder da» Militärkommando,
wenn ein solche» bestanden hat, auf denselben Tag, AdendS
8 Uhr, cirirt wurden, und dieses in einer Form, daß wirklich
einer der Vorgeladenen und die Frau sich auf den Weg nach
Jnterlaken begaben, und glaubten erscheinen zu müssen, wenn
sie nicht unterwegs besser berichtet worden wären. Dieser frevelhafte

Mißbrauch der Gesetze ist, soviel wir Hörren, nie geahndet,

hingegen beeilte sich der Herr Regie ungsstatthalter Seiler
kurz vor dem 5. Mai (erscheint uns sehr auffallend) vier
Trompetern, von denen man freilich glauben konnte, für äußer«
E.nflüss-, auch von oben herab, seien duselben nicht empfänglich,

ihre Trompeten durch seinen AmtSweibel und einen Landjäger

wegnehmen zu lassen. Ob nun die regierungsstatthalter-
amtliche Maßregel, die uns, wir können es nicht bergen, an
und für sich lächerlich erscheint, dazu dienen sollte, den
sogenannten Schwarzen beim Aufziehen zum Wahlplatze daS
Begleit dieser Musikanten zu verwehren und nur der Regierungspartei

da» Aufziehen in die Kirche mit Musik, Fahnen, Dähl-
grozen und Knittelstccken gönnen mochte oser nicht, darauf
legen wir keinen Werth- Daß aber, um diese regierungsstalt-
haltcrliche Maßregel einigermaßen zu beschönigen, diese Trompeter

dcS NachtlärmenS angeklagt, wegm Blasen einiger Stückchen

an einem Abend vor zwei FreundeShäuse n, ohne daß
Jemand dabei beleidigt worden, vom R gierungsstatlhalrer diese

Anzeige bereitwillig zur Hand genommen, dem Richter
überwiesen und jetzt, wie man hört, vom Amtsgericht beurtheilt
werden sollen, und dagegen anderseits lobender Nachtlärm mit
Eigenthumsverletzungea, wi« eS fast die ganze Nacht vom 15.
uns den 16. Juni geschah; Schießen vor den Häusern ruhiger
Bürger; Losbrennen von einem scharf geladenen Schusse, der
zum Glück nur in einem Speicher fuhr, welcher aber von
Wohnhäusern rings umgeben ist, nächtliches Hineinrufen voa
Schmäh, unv Schimpfwörtern, Drohungen verschiedener Art,
wie dief«S alleS in der Nacht vom 7. Mai geschehen ist;
Mißhandlung der Dorfpolizei in seinen Funktionen von mehrgedachtem

Lieutenant Urfer am Abend des 12. Juni; Eintringen
in fremd« Häuser, wo der Mann zuerst nicht zu Hause

war; tobende Mißhandlung der Bewohner dieses HauseS:
dieses AlleS und noch viel Anderes scheint unS, es solle
ungeahndet bleiben." ES ist dieß die erste Hälfte der Vorstellung.
Die Ablesung der zweiten Hälft« will ich Ihnen «sparen, eS

würde mich sonst zu weit führen. Ferner führt der RegierungS-
kommissär in seinem Bericht eine E klärung von Bewohnern
von Unterseen an, welwe lautet: „Wir verdanken der Regierung

die genommenen Maßregeln aus'S innigste; «S war an
der Zeit, so einzuschreiten, wir wissen, waS uns begegnet wäre,
vätte nicht «ine höhere Macht für unS gesorgt. Auch wir
streben nach Freiheit, abcr nach Freiheit mit Ordnung,
nicht nach Freiheit, die man mir Knitleln einbläut." Der
Kommissär geht dann noch auf die eigenen Beobachtungen über.
Ich führe «in« einzige an, sie bezieht sich auf die Rational-
rathswahlen vom 7. Juli. Der Herr Rcgierungkommissär sagt:
„Da gieng es sehr lebhaft, ja wild zu, und dennoch sagte man
m-r, da« sei noch nich-s, gegen frühere Male." Er fügt fer-
nsr bei : „ Eins waS mir bedeutend auffallen mußte,
ist, daß die ganze Versammlung in der Kirche, wie in
einer Pinte rauchte, und daß damit der Herr Pfarrer und
die Bezirksbeamtcn mit gutem Beispiels vorsugiengen." —
Am 7. Juli fanden dann noch drei Schlägereien statt und noch
am Abend vom 6. Juli wurde einem Geistlichen auf offener
Straße ein Beil nachgeworfen, welches ihn, odichon nur
unbedeutend doch verletzte. Nachdem der Bericht alle diese ein-
zelnen Vorfälle und Er,esse berührt, geht er über zu den
Ursachen deS Uebels und findet sie vor All-m auS im Hang zur
UnZàde-'heit, welche sowohl durch Schule als Kirche bisher

genährt worden sei. Er sagt in dieser Beziehung: „Im Oberland

namentlich im sogenannten „Böveli" scheint mehr als
irg-ndwo in der jüngeren Generation ein Saamm aufzugehen,
der vielleicht in guter Absicht, aber jedenfalls in Mißkennung
aller Grundbedingungen wahrer bürgerlicher Freiheit und
menschlichen Glücks gepflanzt worden ist, und dessen Früchte
nun eine gesellschaftliche Demoralisation, nur nicht mehr zu
sagen fins, die bei jeder Gelegenheil gegen die gesetzliche und
die allgemeine Sicherheit störend Hervorlritt." Als zweite»
Grund führt er an — und ich will eS dahin gestellt und dem
Gefühle der ganzen Versammlung überlassen, ob dieser Grund
nicht richtig ist, und ob dieß nicht auch auf manche ander«
Bezirke paßt, der Mangel an persönlich geachteten Beamten,
in welcher Be.ichung der Herr Kommissär ganz richtig bemerkt:
Da, wo diese Bedingung fehle, da schade die Persönlichkeit
des Beamten viel mehr, als die amrliche Stellung gut mache.
S neu dritten Grund finder bec Berichterstatter in der nach,
läßigen Pflichterfüllung der Beamten. Ec bemerkt in dieser
Beziehung: „Ich berühre eine der Hauptwunden deS Ober-
lanseS, an der eS schon seil Jahren blutet und die sich dermal
so vereitert hat, daß nur durch eine tiefgreifende Operation
geholfen werden kann." Al» vierten G.und führt der
Kommissär an, die allgemeine Begriffsverwirrung, welche durch
Lesen unv Beispiel zuerst von unreu nach oben und dann von
oben nach unten verbreitet worden, und dann fünftens endlich
die Parreistellnng, welche die beiden obersten BezirkSbeamrea
eingenommen haben. In dieser Beziehung sagt ee: «Mir
kann eS keinem Zweifel unterliegen, daß wenn Herr Regie-
rungsstatthal er Seiler nicht Parleimann und sogar Partei-
fährer gewesen, wenn er den Anzeigen von Unordnungen und
Gesetzwidrigkeiten, die in den letzten Monaten an ihn gelangten,

sogleich selbst die gesetzliche Folge geg-ben und dafür ge-
sorgt Härte, daß auch das Richreramr daS Nämliche thue,
gewiß viele der Bergehen unterblieben wären, welche die Be-
treffenden nun noch zu büßen haben werden." Wohin führt
nun ein solcher Zustand von gänzlichem Nachlassen und Gehenlassen

aller Springsede n der Ruhe und Ordnung? Er führt
zu einer vollkommenen Anarchie und dazu, daß man es machen
muß wie ein schwacher Schulmeister, welcher seinen Kindern
AlleS nachläßt, bis eS bann endlich so weit kommt, daß er
dareinschlagen muß. Dieß war der Fall bei Herrn RegierungS-
statthalier Setler. Weil er alle Springfedern der Ruhe und
Ordnung erschlaffen und verrosten ließ, mußte er, als bei
Anlaß der Wahlen die Gefahr von Exzessen dringender wurde,
Truppen aufbieten, um die Nutze und Ordnung zu handhaben.
Er bot nämlich 436 Mann aas mit 16 Pferden und verur-
sachte dadurch ein« Ausgabe von Livr. 544, welche seiner Zeit
vom Großen Rathe nachträglich bewilligt worden sind. Was
der Herr Komm ssär für Mittel angewendet hat, um die Ruhe
und Ordnung wieder herzustellen, will ich nicht anführen, eS

würde mich dieß zu weil führen, nur will ich noch fcifügen,
waS er in Betreff der Willkürlichkeit der Straßenaufseher sagt,
welche ihre Stellung ebenfalls gänzlich mißkannl zu haben
scheinen. Ec sagt nämlich in seinem Berichte: „SS zeichneten
sich hierin? im Amte Jnterlaken, wie in andern Aemtern,
ganz besonders die Aufseher der Straßenarbeiren auS. ES
wurde mir darüber beinahe Unglaubliches berichtet, und wen»
auch Vieles übertrieben s«in mochte, so mußte denn doch
immer mehr als genug Wahres bleib n. Die Srraßenaufseher
schalteten und walleren sowohl in Bezug auf die Anstellung
der Arbeite?, als daS Wahlrecht derselben, mit einer Partei-
lichen Willkürlichkeit, die nothwendig gehoben w-rdeu mußte."
Ich gehe über zum Eczebniß des Untersuchung, welche der
Kommissär in Betreff der BezirkSverwallung geführt hat, und
da bin ich so frei, einige Z-Hlen anzuführen. Auch hier zeigt
sich ein grelles Bild desjenigen Zustandes, wie er sich im
ganzen Kankon mehr oder weniger, t» höherem oder geringerem
Miß: vsrsi ldet. Der Herr Kommissär hat bezüglich der
BezirkSverwallung vor Allem auS einen gänzlichen Mangel an
anregend-r Thätigkeit von S iten deS RegierungTstatthalterS
gesunden, indem sich in den Wissvenbüchern nuc zwei einzige
Aktenstücke finden, wonach der Regierungsstattllalter die Initiative

gezenüder den GemeindSdehörden «griffen hat, und wo
er fiy bemühte, bei diesen einige ThäligkUt zu erwecken. Ich



gehe über zu der Handhabung der Bormundschaftspolizei.
Man muß bei dem VormundschaslSwcien nicht vergessen, daß

den Wittwen und Waisen ihr Vermögen weggenommen und
einem Andern zur Verwaltung übergeben wird, ohne ihren
Willen und ohne daß fie gefragt werden. Dieser Zwang,
welchen die Behörden gegenüber den Bevormundeten ausüben,
berechtigt diese letzrern, zu verlangen, daß ihr Vermögen mit
der größten Gewissenhaftigkeit und Genauigkeit verwaltet
werde, und daß die Behörden, welche den Zwang ausüben, bei
der Verwaltung ihres Vermögens nicht durch die Finger sehen.

Es ist dieß eine Forderung, welcher mit der größten Genauig.
keil nachgelebt werden soll. Wie verhält es sich nun in dieser

Beziehung im Amtsbezirke Intcrlaken? Die Untersuchung
stellte heraus, daß über nicht weniger als 1273 Verwaltungen
nicht Rechnung gelegt, und demnach ebenso viel verfallene
VogtSrechnungen rückständig waren. Daß 1077 VogtSrech-
nungen schon verfallen waren, als der gegenwärtige
Regierungsstatthalter sein Amt antrat, und daß unter seiner
Verwaltung noch 196 VogtSrechnungen hinzukamen. Darunter
find Rechnungen, die seit dem Jahr 1828 ausstehen. An
Mahnungen von Oben herunter hat eS nicht gemangelt; es

wurden von der abgetretenen Regierung zu verschiedenen Malen
sehr bestimmte Mahnungen erlassen; namentlich im Jahr 1816
zwei Schreiben, welche sehr strenge und zweckmäßige Weisungen

in Betreff des BormundschaflSwcsens enthalten. Was hat
Herr Regierungsstatthalter Seiler auf diese Schreiben gemacht?
Nicht das Geringste, wenigstens fand man davon in den

Manualen keine Spur. Im Jahr 1819 gab die Regieeung in
Betreff des VormundschaftSwesenS eine neue Weisung. Der
Regietungsstatthalter von Intcrlaken erließ hierauf an vier
Gemeinden eine Mahnung; aber die übrigen 2l Gemciiiben
blieben auch jetzt noch ungemahnt. Anfangs Jennecs 1650
erschien wieder eine Verfügung der Regierung. Allein auch

jetzt blieb der Hr. R-gicrungsstatthalter unthätig bis Ende

Mai, wo er ebenfalls nur an einzelne Gemeinden Mahnungen
erlnß, während andere damit verschont blieben, so z. B. die

Gemeinde Matten, obschon fie nicht weniger als 74 rückständige

Rechnungen hat. Ich gehe über zu den Gemeintsverwaltun-
gen. In Betreff der Gcmcindsrechnungen cristiren bestimm e

Vorschriften, wonach sowohl die Einwohner- als die Burger-
gemeinden Jahr für Jahr Rechnung legen und diese Rechnun-
gen jeweilen vom Regierungsstatthalter passirt werden sollen.

Dieß letztere ist im Gemeindsgesetze von 1833 ausdrücklich
vorgeschrieben. Zudem eristirl ein Kretsschreiben » welches
vorschriebt, daß die Bezirksbeamten dieser nicht unwichtigen Branche
alle Aufmerksamkeil zuwenden sollen. Es heißt in selbigem:
„Bei wiederholten Anlässen haben wir den schlechten Zustand
vieler GemeindSverwallungen, besonders in Bezug aus daS

Rechnungswesen in Erfahrung'bringen und uns überzeugen

müssm, daß diese Unordnungen wesentlich von der geringen
Aufmerksamkeit herrühren, die viele Regierungsstatthalter
diesem wichtigen Theile ihreS Wirkungskreises schenken, indem
sie versäumen, darüber zu wachen, baß ihnen alle GemeintS-
rechiluvgen regelmäßig zur Prüfung und Passation eingesandt

wurden:c. Auf angehörten Vortrag finden wir unS demnach

bewogen, durch gegenwärtiges Kreisschreiben sämmtlichen
Regierungsstatthalter» vufmtragen, der ihnen nach 8. 17 des

G-weindsgesttzeS obliegenden Aufficht über die Gemeinbsverwal-

tuugen die größte Sorgfalt zu widmen w." Wie verhält es

sich uun in dieser Beziehung? Am 20. Juni 1850 hat Herr
Regie-ungSstatthalter Seiler die erst- und letzte Mahnung er-
lassen, und diese bloß an Unlerseen und Schwanden, während
„och andere Gemeinde» mit ihren Gemeindtrechnungen im
Rückstände waren. Am 5. Juli lagen 40 GemcindsreHnungen
zur Passation vor; 209 waren rückständig und noch gar nicht

eing langt, und darunter solche, welche dtreitS seit 8 Jahren
ausstehen Ich komme zum Bußemotel. Da besteht die Vor-
schr.ft, daß dem Amtsschaffne- von Zeit zu Zeit ein Tableau
der vom Richter verhängten Bußen zur Einkassirung übcrsandt
werden soll. Da findet fich nun, daß nicht weniger als 743

Bi-ßurlheile unvollzogen find, und zwar 155 vom Jahr 1816,
301 vom Jatzr 1817 287 vom Jahr 1818. Di, Bußenrodel
vom Jahre 1846 und 1817 wurden erst im Jahre 1848 an
den AmtSschaffner geschickt, und eS gelangten die Verzeichnisse

Tagblatt deö Großen Rathes. 1830.
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der unbezahlten Bußen der Jahr« 1316, 1347 und 1348 erst
im Juli 1819 an daS Richteramt zurück, um selbige in
Gefangenschaften umzuwandeln. Die Gesammlsumme ausstehen-
der Bußen beträgt circa Livr. 3000. Ich gehe über zur Ar-
m-npolizei. Bekanntlich ist der Amtsbezirk Intcrlaken einer
derjenigen, welcher unter der Armenlast gar sehr zu leiden
hat, und da findet fich in dem Missvcnbuch während der
Dauer von vier Jahren eine einzige Weisung wegen deS
Straßenbettels. Was die Vollziehung der Strafurtheile
betrifft, so weiSt die Kontrolle 71 nicht vollzogene Strafurtheile
aus, nämlich 16 aus dem Jahr 1850, 13 au» dem Jahr 1819,
10 aus dem Jahr 1843, 14 auS dem Jahr 1347, 5 aus dem
Jahr 1846 u. s. w. In den Mandarenbüchern findet fich'
nicht» als einige Kceisschreiben, ebenso ist die Vagabunden-
kontrolle, welche bis zum Jahr 1816 in der Ordnung geführt
wurden, nickt nachgetragen, die letzte Eintragung daiirt vom
August 1816 ; wohl aber ist die Fremdenkonrrolle in einem
leidlichen Zustand und daS Amtarchiv gehörig nachgeführt.
Die Anzeigcnkomonlrolle dagegen ist wieder nicht in der besten
Ordnung. Dieselbe weist seit 1816 eine Zahl von etwa mehr
als 500 Anzeigen aus. Daß eine große Zahl von Anzeigen
nicht gehörig eingetragen ist, ergibt sich daraus, daß dem Re-
gierungSkommissäc eine Reihe von Anzeigen nicht bekannt
wurden, obschon selbige dem Regierungsstatthalteraml seiner
Zeit eingereicht worden find. Die Ueberweisungen an den
Richter zeugen ebenfalls von großer Irregularität, indem die
Überweisung in vielen Fällen später erfolgte, als es bei einer
geordneten Verwaltung hätte der Fall sein sollen; so erfolgte
in 20 Fällen die Überweisung erst ein bi» zwei Monate nach
Eingabe der Anzeige; in 3 Fällen erst 3 bis 1 Monate nach-
her; in 1 Fällen erst nach vier bis fünf Monaten; in 2 Fäl-
len erst neun bis zehn Monate nachher. Zum Schlüsse will
ich daS Verfahren des Herrn RegierungsstatthalterS gegenüber
dem Herrn Zuchthaussiceklor Michel mit einigen Worten
berühren. Die Sache gehl bi» in taS Jahr 1846 zurück.
H.-rr Michel wurde für eine Summe von circa Livr. 1000
bettseben, und es veranlaßte diese Betreibung und die Art und
Weise, wie sich Herr Michel dabei benahm, zwei obergericht-
liche Urtheil-, nämlich eines vom 23. Mai und eineS vom
6. Juli 1846. welche Herrn Michel au» dem Amte Jnterlaken
verwiesen. Beide Ultheil- blieben bis zum Jahr 1849 unvoll-
zogen. Blieben etwa die Mahnungen von oberer Behörde
auS? Nein; zwar finde ich in den Jahren 1346 und 1847
keine Mahnung, dagegen wurde der Regierungsstatthalter im
Jahre 1818 nicht weniger alS 5 Mal vom Regierungsrathe
selber gemahnt, daS Unheil gegen Herrn Michel zu erequiren
und 6 Schreiben ergiengen deßhalb im nämlichen Jahre von
der Justizdirckrion. Endlich erfolgte im Z.nner 1349 die AuS-
schwörung mir der Klausel, daß der Eintritt in den Amtsbezirk

nur dann stattfinden könne, wenn Herr Michel nachweise,
daß er sich mit seinen Gläubigern abgefunden habe.

Reich en bach. Ich möchte wirklich bitten, etwas mehr
bei der Sache zu bleiben.

Blösch, Regierungspräsident. Ich verbitte mir solche
ungeziemende Bemerkungen. — Wie bekannt, hat nun der Re-
gierungsstatthalrcr Kompetenz, solchen Personen, welche leisten
müssen, den Eintritt in den verbotenen Bcz-rk bei gegebenen
Anlassen zu gestatten. Da nun bekannt war, daß Herr Michel
zu verschiedenen Malen seit der Vollziehung des Urtheils in
Jnterlaken sich aufgehalten, so untersuchte der NegierungS-
kommissär, ob der Herr Regierungsstatthalter jedesmal die
Erlaubniß dazu ertheilt habe. ES fand sich nun. daß Herr
Michel die Erlaubniß erhalten hatte im Jenner 1849 für drei
Tage, im März 1819 für 7 Tage, im September für 4 Tage
und im November für 3 Tage. Weitere Bewilligungen fan-
den fich k-ine. Dessenungeachtet war bekannt, daß Herr Michel
sich bei Anlaß der Wahlen mehrere Male nach Intcrlaken
begeben und sich dorr aufgehalten Halle. Wie es scheint, hat
nun Herr Regierungsstatchaller Seiler diese Bewilligungen
während der Dauer des letzten Nationalrarhs nachträglich in
die Kontrolle eingetragen, wenigstens finden fie sich jetzt in
dem Protokolle eingeschrieben, während früher nichts darin
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stand. Ueber ein solches Benehmen erlaube ich mir keine

weitere Bemerkung. Ich gehe nun über zu Pruntrut. Ich
unterscheide hier zwei Epochen, nämlich dasjenige, waS ver

Einstellung deS Herrn Regierung«statthalterS Bratchet voraus-
gegangen ist, und dann den Sachverhalt, wie er sich heule

auS den Akten herausstellt. Ich hatte schon früher die Ehre,

zu bemerken, daß Herr Boivin vorerst nicht mit der Ueber-

nähme der Bezirksverwaliung beauftragt wurde, sondern daß

er lediglich zwei Austräge hatte, nämlich Herstellung der Ruhe

und Ordnung und Untersuchung der gegen den Hrn. Regie-
rungèstatthalter eingelangten Beschwerden. Insbesondere dann

sollte er untersuchen, wie e» sich mit dem »äouble emploi" in
der BerwaltungSrechnung deS Kollegiums zu Pruntrut
verhalte, wo der RegierungSstatlhalter vor Antritt seincS AmteS

Kassier und Rechnungsführer gewesen ist und nach Antritt
seines AmteS diese Funktion beibehalten hat. Am 22. wurde

Herr Voisin nachträglich der Akt zugesandt, wodurch die Ein-
stellung de» Herrn Braichet verhängt worden ist. Nach dem

ersten Bericht deS Herrn Boivin vom 26. Juni war der Stand
der Dinge im Amtsbezirk Pruntrut bei seiner Ankunft daselbst

so: eS sei auf dem Lande überall Ruhe, dagegen aber in der

Stadt Pruntrut eine große Aufregung uns ziemliche Gereizt-
heil der Gemüther, er sei ferner im eigentlichen Sinn deS

Worte» überschwemmt worden mit Beschwerden aller Act gegen
den Regierungsstallhalter. In seinem Bericht vom 26. Juni
sagte Herr Boivin ferner im Eingang: Der Grund der Auf-
regung liege ersten« in dem allgemeinen und tiefen Haß gegen
die Person deS Präfeklen und dann zweiten» in der Annäherung
der Großrathowahlen, welche dieser gereizten Stimmung neu»

Nahrung gebe. Da« erste Bedürfniß sei daher Herstellung
und Kräftigung der Polizei, von welcher gegenwärtig wenig

Spur vorhanden, und welche auffallend, wenn nicht gänzlich,
verschwunden sei. Dieß zeige sich am Deutlichsten bei der

Wi thschaftspolizei, wo gar keine Ueberwachung mehr stattge-
sunden habe; eS sei dieser U nstavd eine» dec Hauptmotive der

Unordnung in Pruntrut. Bon da g-hl der Kommissär in
seinem Be tcht über zu mehreren Einzelnheiten, und diese Sin-
»elnheiten bin ich so tret, hier zu erwähnen. In Betreff deS

Unwesen» im Wirthschaflswesen heißt e» : „Des membres äs

ì'autocits locale et äes gensä'srmes sont unanimes äans leur
tlèposbions." Der Hr. RegierungSstatlhalter anerkennt selbst,

daß öfters überwirlhel worden sei, er sagt aber, er habe stets,

wie eS in seiner Kompetenz liege, Bewilligungen ertheilt. ES

ist aber hiebei der fatale Umstand, daß die betreffenden Bewil-
l-gungen nicht zum BorauS und auf vorhergegangene Anfrage
der betreffenden Wirthe ertheilt worden ist, sondern entweder
im Moment der Ueberwirthung selbst, oder sogar hintenher,
wenn selbige bereit« geschehen war und bestraft werden sollte.
Sin anderer Umstand, welchen der Kommissär erwähnt und
über den sich da» Publ kum allgemein beklagt, ist die seltene

Rohheit, Ungeduld und ungebührliche Haltung deS Präfeklen
gegenüber dem Publikum. In dieser Beziehung hat schon die

frühere Behörde Anlaß gefunden, dem Hrn. RegierungSstarc-
Halter rügende Bemerkungen zu machen, so namentlich die

Justizdirektton unterm 22. März 1848 Waö die rohe
Behandlung seiner Untergebenen und deS Publikums überhaupt
be.'riffc. so sa,t der Bericht in dieser Beziehung: „à cet

c^srä le cri public est unanime est plusieurs personnes attacbêss

su parti auquel sppartient le preist n'ont pu en disconvenir."
Sie erlauben mir, ein einziges Belege anzuführen. In der

Armenanstalt zu Pruntrut befand sich ein Frauenzimmer, Na-
menS Bach, gebürtig von Freiburg, a's Lehrerin angestellt.

I n Jenner dieseS JahreS erschien Herr RegierungSstatlhalter
Braichet in der Anstalt und ertheile der Jungfer Bach den

Befehl, sogleich aufzupacken, er werde sie durch einen Landjäger
zum Lande hinausschaffen lassen. Es geschah dieß auch wirk-
l ch. Das Frauenzimmer wurde im Herden Winter auf einen

offenen Schlitten gesetzt, und, von einem Landjäger begleitet,
bis zum Posten in Saignelegier geführt. Daselbst angekommen,
wurde ihr nach einiger Zeit gesagt, sie sei frei, sie könne jetzt
wieder nach Hause gehen, ohne daß ihr der Grund einer solchen

Behaudlung angegeben, oder sie auf irgend eine Weise für die

ausgestandenen Leiden und die ausgestandene Angst entschädigt
ws.den wäre. Die Person wurde in Folge dieses Auftrittes

krank, ja sie starb sogar späterhin, und der Staat ist
gegenwärtig rechtlich um Schadenersatz belangt. Sin anderer Fall.
Im Jahre 1847 erhielt ein blinder Schullehrer, der in de«

Armenanstalt im Schlosse Pruntrut verpflegt wurde, 8 Tage
Gefangînschaft wegen angeblicher Unordnung, und diese an sich

vielleicht begründete Strafe wurde in den Gefängnissen d«S

RegierunzsstarrhaiteramleS vollzogen. Ferner wurden zwei
Landjäger der eine mit 8, der andere mit 12 Tagen
Gefangenschaft bestraft, der Eine, weil er mit Personen gesprochen,
welche in ihren politischen Ansichten mit dem Herrn R-gierungS-
stttthalter nicht übereinstimmten, der Andere, weil er ein
Wahlprotokoll von einer Gemeinde gebracht hatte, die nicht
so gewählt hatte, wie der Hr. Reqiernngsstarthalter «s wünscht».
Dieß ist die Angabe der Betreffenden, und ob sich die Sache
wirklich so verhalte, ist noch zu untersuchen, aber jedenfalls
werden Sie mir zugestehen, daß bei solchen Angaben hinlänglicher

Grund war, eine Untersuchung anzuordnen. Der Landjäger.
Wrchtmeist-r (brigadier) erklärte übrigens dem Herrn Kommissär;
„qu'il avait aussi la conviction, que la sévérité äs U. le prèlet äani
cette circonstance ävvail ötre attribués à la passion politique."
Ein fernerer Klaggrund bewffr die willkürlichen Haftveclàn-
gerunge« welche sich der Herr RegierungSstatlhalter zu Schulden

kommen ließ, indem Personen längere Zeit sich in
Untersuchungshaft befunden haben, ohn» abgehört zu werden. So
soll ein gewisser Humaire 23 Tag» ohne Abhörunz sich in
Gefangenschaft befunden haben. Der Verwalter der Zuchtanstalt
zu Pruntrut sagt ferner auS, eS hab- der RegierungSstatthal-
ler die Gefangenschaften niemals besacht. Ich erlaube mi»
nun noch einige Worte über da» bereits erwähnte „doubl«
einploi". Herr Braichet war, bevor er Präfekt wurde
Verwalter am Gymnasium m Prnnlrul gewesen. In seiner Rechnung

für daS Jahr 1839 harte er eine AuSgabe von Fr. 3363
verrechnet, und den nämlichen Ansatz in einer späteren Rech-
nunz wieder in R-chnung gebracht. Späterhin wurde er Pcà-
fekl, ohne die daherige Verwaltung an jemand Anders zu über-
geben, und als sich späterhin der Irrthum erzeigte, war eS

beinahe unmöglich, den Herrn Rezierungsstttthalter zur
Berichtigung dieie» Irrthums zu bringen. Ueber die Detail»
dieser Angelegenheit will ich später Auskunft g ben. Nu- will
ich hier bemerken, daß eS nicht in der Stellung eines
RegierungSstatlhalter» war, eine Verwaltung, wckch- er früher, al»
er noch nicht Beamter war, bekleidete, zu behalten. üb-r die
der RegierungSstatlhalter Aufsicht und Kontrolle führen soll.
Dieß, Herr Präsisenl, meine Herren! sind die Angaben und
Thatsachen, w lche bei Fassung de» EinstellungSbeschlusseS
vorlagen Der Kommissär schloß seinen daherigen Bericht mit
der Bemerkung: ,,l'elo!>;nemsnt sussi prompt que possible äe
U. Braicbct äs l'aämiaistration c'est one mesure que commands
et ì'intcrêt às son äistrict et äu canton et l bonncur äu gouver-
ncment." Heute sind wir in einer andern Stellung ; die
Untersuchung ist nun vervollständigt, und ich will nun kurz auch
die Thalsachen angeben, wie sie sich nach derselben h«ute dar-
stellen. Ich beginne zunächst mit der allgemeinen Polizeiver-
waltunz. Diese war sehr schlaff und nachläßig. So würd«
längere Zeit vor den jüngsten Wahlen den eingelangten
Anzeigen keine Folge gegeben und selbige nicht überwiesen. Da-
gegen erfolgten nach den Wahlen die Ueberweisungen massenhaft.

In dieser Beziehung sagt der Andienzsekretär: ,,àe ns
puis atürmer, si M Lraicbct Iss retenait à äessein, ou si lui, ou
ses emploies, occupes prèsqu'exclusivemeat d'affaires électorales

n'ont pas eu le tems äe les expedier plustât.Bet einer
nähern Prüfung der Anzeigenkonrrolle finden stch sehr viele
ungebühilich verzögerte Anzeigen. So wurde z. B- eine
Anzeige vom 22. November 1849 erst am 31. Mai 1850 dem
Richter überwiesen, obschon die Voruntersuchung am 23.
Dezember 1849 bereits geschlossen worden war. Eine Anzeige
vom 18. August 1349 wurde, ohne alle Voruntersuchung, am
31. Mai 1850 überwiesen; eine andere, ebenfalls ohne Vor-
Untersuchung, am 2. Juni 1850, eine vierte, auf einen D>et>-
stahl bezüglich, in welcher die Eingabe am 11. Oktober 1349
erfolgt und die Voruntersuchung schon am 20. gleichen Mo-
nats beendigt worden war, ebenfalls erst am 2 Juni 1850.
Nebstdem, daß die Polizei sehr mangelhaft gehandhabt wurde,
beklagen fich überdieß die unter dem Regierurigöstalthailep



stehenden Polizeibeamten über barsche Behandlung und über
eigentliche Beleidigungen. So wird angeführt, daß er einen
Landjäger „Kanaille" geheißen habe. Im Wirthschaflswesen
insbesondere stand eS in Pruntrut sehr schlimm. So, wie in
Jnterlaken —um sich eines bekannten Ausdrucks zu bedienen —
eine mehr „gemüthliche Anarchie" herrschte, war dagegen in
Prunrruc Anarchie, gepaart mit Gewaltthätigkeit und
Brutalität. Ein Polizeibeamter sagte in dieser Beziehung: ,,I>e-
puis plus gu'une snnêe Is police des auberges est lout-s-lsil re-
lscbêe ; on reste à ces établissements jusgu'sprès minuit et mêine
jusqu'à deux beures du matin. Leux gu'on ^ rencontre le plus
souvent, ce sont les employés du bureau de la prefecture."
Wenn ich solche Stellen ablese, so werben gewiß Mehrere von
Ihnen meinen, ich rede von Ihrem Bezirke. und doch kann
ich Sie versichern. daß ich hier b?oS vom Amtsbezirk Prun-
trut rede. Zn dieser Beziehung steht mir wieder ein Aktenstück

zu Gebot, welches den Zustand der Wirthschaftkpol zei

treffend zeichnet. ES ist dieses Aktenstück von einem öffentli-
chen Beamten, und ich bin so frei, auch dieses abzulesen:
„Seit sehr langer Zeit — sagt der EinwohnergemeiuderarhS-
präsident in einem Berichte — wird dem Theile dcS WirthS-
hauSgeictzeS, welcher die Polizei dieser Anstalten betrifft, in
der Stadt Pruntrut keine Folge mehr gegeben. Die Orte,
wo geistige Getränke ausgeschenkt werden, bleiben während
eines großen Theils der Nacht auf, und eS erschallen darin
Lieder und Geschrei, welche die öffentliche Ruhe stören. Da sich
die Regierung die polizeiliche Überwachung dieser Anstalten in dieser

Ortschaft vorbehalten hat, so sind die Bemühungen des
Unterzeichneten um die öffentliche Ordnung in der Straße
aufrecht zu erhalten, in welchen Bemühungen ihm übrigens der
Regierungsstatthalter heftig entgegenarbeitete, nothwendigerweise

unfruchtbar geblieben. Die Gensdarmerie thut in dieser

Hinsicht keineswegs ihre Pflicht; zudem scheinen die
Landjäger, die jetzt auf hiesigem Posten find, eher dazu auserwählt
worden zu sein, um sich den Lärmmachern beizugesellen, alS
um ihnen entgegenzutreten." ES ist ferner ein andere» Aktenstück

da, welches ich Ihnen ebenfalls zur Kenntniß bringen will,
nämlich eine Anzeige deS LandjägerkorporalS Stegmanu;

dasselbe lautet: „Ich Endsunterzeichneter, Stegmann, Landjäger-^
korporal auf dem Posten von Pruntrut, erkläre hieckit der ^

Behörde, daß nachdem ich von mehreren Personen dieser Stadt
vernommen hatte, daß im Gasthofe zum weißen Rosse bet Hr.
Grenouillât, am Abend deS 20. laufenden Monatö Unordnungen

vorgefallen waren, Herrn Antoine, Mitglied deS Großen
Raths, mir in Gegenwart mehrerer Zeugen erklärt hat, daß
in der Nacht vom 20. auf den 21. laufenden MonatS die
Herren Braichet, Regierungsstatchalrer, Lardon, Redaktor der
Zeitung „Helvetie", Trincanot, Sohn, Karl Kohler und er
sich noch gegen Mitternacht in besagtem Wirthspause besän-
den und tranken, alS genannter Herr Braichet anfing, Streit
zu suchen, indem er Gtichelreden auSstieß. AlS ihn Herr An-
toine fragte, ob er ihn meine, erhielt derselbe von ihm einen
Faustschlag, daß da» Blut zur Nase heraukstürzte und sein
Geficht eine Contusion erlitt." Der Korporal Stegmann hatte
den Muth, diesen Prozeßverbal niederzuschreiben, obschon der
Herr RegierungSstatthalter bei dem Auftritte der Hauptschuldige

war. WaS geschieht aber? Ich will auch hier den
Bericht deS Korporal» Stegmann, welcher dieser Thatsache halber

befragt wurde, ebenfalls wörtlich ablesen: „Diese Scene
hat in der That stattgefunden, aber jes ist mir nicht bekannt
worden, daß der Herr Gerichtspräsident dabeigewesen sei. Ich
habe darüber einen Bericht geschrieben, den ich an das Re-
gierungSstatthalteramt gesandt habe, sowie eine Abschrift an
die Centralpolizei; ich lege eine neue Abschrift dieses Bertch-
teS nieder, damit sie meinem Verhöre beigefügt werde. AlS
ich nach Einsendung deS genannten Berichtes zum ersten Male
auf seinem Büreau in Begleitung des Landjägers Gognat
erschien, um ihm Papiere, die ich in der Hand hielt, zu
übergeben, hieß er mich hinausgehen, sobald er mich erblickte; als
ich ihm bemerkte, daß ich ihm Papiere zu übergeben hätte,
kam er mit drohender Miene auf mich zu; ich zog mich zurück,
und er schloß die Thüre seines Büreau's nach mir zu. Ich
glaube, daß diesem Berichte kein« Folge gegeben worden ist,
denn ich habe nichts davon gehört." Späterhin mußte der
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Landjäger, weil er seine Pflicht gethan, den Amtsbezirk quit-
tiren. WaS die Gemeinde« und VormundlchaftSverwaltung
betrifft, so ist auch hier ebenso wenig Ordnung. Der Amtsbezirk

Pruntrut enthält 37 Gemeinden. Bon 234 rückständigen

Rechnungen find 27 eingelangt, aber noch nicht passirt;
207 Gemeinderechnungen stehen noch aus; nebstdem muß ich
erinnern, daß Herr R-gierungêstatthalter Braichet in der letzten

Zeit, nämlich vom 10. auf den 26. Juni bei 80 Rechnungen

im Galopp passirt hatte, und dies», streng genommen, noch
zu den 234 zu rechnen wären. Von zwei Gemeinden wurden
seil dem Jahr 1844 keine Rechnungen passirt, von 5 Gemeinden

seit 1845, von 6 Gemeinden seit 1846, von 8 Gemeinden
seit 1847, von 11 Gemeinden seit 1843 keine. BloS von 4
Gemeinden stehen kein« Rechnungen aus. Es ist ferner zu
erwähnen, daß in Folge dcS erwähnten Kreisschreibens über
dies« Rechnungen eine eigene Kontrolle geführt werden sollte.
Diese Kontrolle wurde seiner Zeit durch Herrn Chauffat
eingerichtet und genau geführt. Seit dem Jahr 1846 aber ist
dieselbe nicht mehr geführt worden. Ich will noch einige
Beispiele anführen, welche Ihnen zeigen mögen, welchen Mißbrauch
seiner Amtsgewalt Herr Braichet sich hat zu Schulden kommen

lassen. So blieb ein Individuum» welches der
Falschmünzerei beklagt war, 406 Tage in der Gefangenschaft, und
war erst auf eingelangte Beschwerde im Stande, seine
Befreiung zu erwirken, obschon er am Ende vom Gericht
freigesprochen wurde. Sine andere Person blieb 23, eine dritte
27, eine vierte 8 Tag« in Gefangenschaft, ohne verhört
zu werden, und eine fünfte Person wurde zwei Tage in
Gefangenschaft geworfen» weil sie übel über den RegierungSstatthalter

gesprochen hatte. Nach 2 Tagen wurde sie wieder frei
gelassen, ohne Untersuchung und ohne Urtheil. Sin Bürger,
der über eine erlittene Mißhandlung Anzeige machte, gibt an,
Hr. Braichet habe ihm «msuvsis sujel» und «eocbon» gesagt.
Ein anderer behauptet, eS sei ihm verweigert worden, einer
ähnlichen Anzeige Folge zu geben, weil daS Zeugniß über die
erlittene Mißhandlung von einem konservativen Arzte ausgestellt

gewesen. Ein Mitglied deS Gemeindraths, Hr.
Eichelbrenner, sagt : «lin jour il m'» lait assigner par le gendsrme
pour comparaître immôdistemeut devsnt lui. à lieu àe m'in-
terroger et «le me?t«odre convenablement, il me traita 6e
menteur et äs jésuite st ine mil à la porte en nie saisissant

par le bras.» Landjäger Theurillat deponirt, seiner Zeit habe
er Anzeige gemacht über eine stattgefundene Schlägerei, bei
welcher Jemanden ein Bein verrenkt oder zerschlagen wurde.
Hr. Braichet habe aber keine Untersuchung eingeleitet und auf
erfolgte Mahnung zur Antwort gegeben: «Le n'est yue du
cancan, d. h. : das ist nichts als Lumperei." Nach den nämlichen
Zeugen soll Hr. Braichet einem Wirthen, welcher eine
Tanzbewilligung wollte, zur Antwort gegeben haben: .-Vous
n'svex pas besoin de permis, si le gendarme Ibeurillat se
presents, prene? le et f.... le a la porte.» In St. Urfitz
wurde von den Leuten geschrien: „ES lebe der Regierungsstalthalter

und die Unordnung! Nieder mit dem Meyer und
der Polizei!" Einem Zeugen, welcher von Hr. Braichet in
einer Untersuchung abgehört wurde und seine Sache vollständig

sagen wollte, sagte er mit barschen Worten: «L'est asse-
êcrit, «zue peut-oo compter sur les dépositions de ces gens;
tas de canaille et do brigands, on l'apprendra à vous autre»
132 signataires, je vous kerai marcber.» Ich komme NUN zu
zwei Verhältnissen und will in selbige etwas näher eintreten,
weil sie in ihrer Bedeutung alle andern weit überragen.
Nämlich erstens zu dem «double emploi» und zweitens zu der
Flüchtlingssache. Im Jahr 1839 war Hr. Braichet Verwalter

deS Gymnasiums zu Pruntrut, und verrechnete als solcher
eine Ausgabe von Fr. 3363 Rp. 74. Im Jahr 1845 legte
er wieder Rechnung und brachte die gleiche Summe wieder in
Rechnung. Damals war Hr. Chauffat Präfekt. Er prüfte
die Rechnung, fand diesen doppelten Ansatz, glaubte eS sei
ein« bloße Irrung, und machte Hr. Braichet darauf aufmerksam.

Dieser fand aber nicht für gut, dem Irrthum abzuhelfen.

Auf Hrn. Chauffat folgte Hrn. Elsässer als RegierungSstatthalter.

Dieser macht» Hr. Braichet ebenfalls aufmerksam
und forderte ihn zur Berichtigung dieses Irrthums auf, jedoch
ebenfalls vergeblich. Run wurde Hr. Braichet jeibst Präfekt.

402»
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Bon diesem Augenblicks an unterblieben natürlich fernere
Mahnungen; denn nun Härten sie von ihm selbst ausgehen
müssen. UebrigenS befand sich die betreffende Rechnung in
seinen Handen, ebenso sämmtliche B.lege. Die Seche blieb
daher so bis zum Jahre 1317. ES war währen» dieser Zeit
von dem «double emploi» keine Rede mehr, und eine auffeilende

Thatsache ist noch, daß so wie H'- Bcaichet Pcäfekt
wurde, er drei der bisherigen Mitglieder deS Verwaltung»,
rathe» deS Gymnasiums beseitigte uns durch neue ersetzte. Im
September 1819 wurde ein neuer Maire gewählt, welcher sich

noch dunkel an diese Vorgänge erinnerte. Dieser suchte die
Akten, fand fie aber nirgends. Im Jänner 1819, also vier
Jahre nachdem der Jcrchum begangen worden war, machte
endlich der Maire von Pruntruc der Erziehnngsdirekcion von
diesem Sachoerhalt Anzeige. Diese versäumte durchaus nichrS,
sondern verlangte alsoglnch von der damaligen Verwaltung
deS Gymnasiums Einsendung der Rechnungen. Die Verwaltung

antwortete nicht. Am 39. Av-il 1819 erfolgte von
Seiten der ErziehunzSdireklion eine Mahnung, fie erhielt aber
wiederum keine Antwort. Im Juli 1319 erfolgte die dritte
Mahnung mir der Drohung, daß wenn man die Akten nicht
sogleich einsende, die Abfindung eine» Kommissärs erfolgen
werde. Daraus wiederum keine Antwort, nicht einmal eine

Entschuldigung. So ging eS bis zum Mai 1859, wo eine
Vierte Aufforderung von Seiten der ErzichungSdirekiion erfolgte
und zugleich eine Fcist von 6 Tagen b.stimmt wurde. Aste
dies« Aufforderungen waren an die Verwaltung adress.rt. Nan
kömmt mit einem Male «in Pack Schriften, mit dem
Poststempel Pruntrut, aber ohne ein Begleitschreiben. Wie kam
eS nun, daß man vier Mal an die Verwaltung schreiben
konnte, ohne eine Antwort zu erhalten? Ganz einfach daher,
daß der Hr. Pcäfekt Bcaichet die verschiedenen Briefe, welche

an die Verwaltung gerichtet waren, behändigr und im Sacke
behalten hat» der Verwaltung selbst waren alle diese
Aufforderungen unbekannt geblieben. Dabei blieb eS jedoch nicht,
sondern eS erlaubte sich der Hr. P.äfekc gegen den Maire die
allerbelcidigenste Behandlung, indem er ihm unter anderem
einen Brief schrieb, welchen ich Ihnen hier ablesen werde,
damit Sie ein Mästerlein haben deS StylS, dessen sich der

Hr. RegierungSstatthallec Braichet zu bedienen pflegte: «d«

vous prie äe remarguer gu'à tonte êpogue j'ai assisté aux assena-
blèes lie la commaue cles babitans >1s porrentru^ comme simple
citoyen et contribuable, Les Renonciations et delations anssi
viles czue mensongères dont j'ai ète l'objet me lout nn devoir
de n'acceptèe aucune proposition cpai vieane d'un taoname dont
je dois suspectée la bonne loi et la loyauté.» Dazu kömmt
ein fernerer Umstand. Die Rechnung gelangte endlich zum
Vorschein, aber Herr Präsident, meine Herren! ist eS die gleich«
Rechnung, welche seiner Zeit vorgelegen ist? N in, meine

Herren, die Rechnung ist von einer ganz andern Hand als die

frühere geschrieben, und eS ist also nicht die gleiche Rechnung.
Dieß ergiebl sich auS einer Vecgleichnng der Handschrift. Ein
fernerer Umstand! Endlich gibt die Verwaltung der Sache
Folge, aber eS fehlten ihr ihre Protokolle; unterm 39.
Dezember 1319 versammelte sich deßhalb die Verwaltung und
verlangte von Hrn. Bcaichet Aushändigung dieser Protokolle.
Vergeblich, die Aufforderung blieb unbeantwortet. Im Hor-
nung 1859 erfolgte eine neue Aufforderung, und auch diese

wird von Hrn. Bcaichet unerwidert gelassen; statt dessen kömmt
eine dritte Person zum Maire von Pcunrrur, welche halb bit-
rend, halb drohend, Bereinigung der Sache anbietet, bemerkend,

der Prälckc anerkenne daö «double emplol», man möge
daher die Rechnung passiren und von der Sache nicht mehr
reden. Der Maire gieng auf den Antrag ein und sagt in
dieser Beziehung: «II ms conseille d'accepter cette transae-
tion, vu me disaut (pa'il savait de bonne source czue le con-
seil èxecutik et Nr. Lloclcmar en particulier etaient bien
décidés à soutenir Nr. Lraicbet.» Ich will hier êlne Bemerkung

beifügen. Ich will nicht annehmen » daß diese Angabe
Wahrheit enthalte, denn waS den Regierungsrath betrifft, so

stehen seine Verfügungen mir denen der ErziehungSdirekciou
nicht im Widerspruch, und letztere hat in der Sache gethan,
waS siî sollte, nur hätte fie vielleicht etwas strenger über die

Vollziehung ihrer Weisungen wachen können. Aber Sie sehen,

waS für Mittel man in Pruntrut anwenden durfl«, «nd wie
sehr daselbst der Namen der Regierung mißbraucht und diesem

M ßbrauch Glauben geschenkt worden ist. Der Maire fügt
dann bei: «Noiazieur le directeur, lorsgug le premier sons-
tionnaire d'un district se rend coupable de telles malversations,
peut-il dignement représenter un gouvernement? Lt ne croies
point gue ce soit là le seul kail à la ckargs, dans toutes les
brancbes de son administration vous dècouvrià, par uns
enguZle severs, des laits non moms révoltants.» Ich will cS

üvec diesen Punkt genügen lassen, obschon noch ein beachcenS-
w-rthsr Umstand darin zum Vorschein kommt, übee den aber
die Akten kein Licht enthalten. Nur so viel will ich bemerken,
daß ein von Hrn. Bcaichet vor mehreren Jahren vorgelegter
Etat über die Kasse der Verwaltung deS Gymnasiums einen
Akrivüberschuß von Fe. 2999 erzeigt, daß von diesem Ü ber»
schaß späterhin keine Rede mehr gewesen ist, und daß man zur
Stunde noch nicht weiß, ww sich die Sache verhaltet. ob eS

ein Irrthum ist oder nicht. Ich komme zum letzten Punkt, er
ist nicht unwichtig, und Sie werden daran» ersehen, warum
eS den BundeSbeharven in gegebenen Fällen oft unmöglich
war, ihren Beschlösse i, betreffend die Ausweisung von gesâàr-
lichen Flüchtlingen» gehörige Folge zu geben. Ein gewiss.»
Flüchtling, Namens Psi ezee, hielt sich mit einigen
Unterbrechungen, seit 15 Monaren in Pruntrut auf. In Bezug auf
diesen Flüchtling wuroe am 27. Dezember 1319 vom BnndeS-
rath beschlossen, eS solle derselbe 8 Stunden von der Gränze
weg internirc werden. Diese Beifügung wurde der abgetretenen

Regierung, und von dieser dem R gierungsstalchalter zu»
Vollziehung überwiesen, jedoch von diesem nemal» vollzogen.
Ist etwa hie Schuld davon an den oberen Behörden? Den
Akten nach durchaus nicht, denn eS hat die Regierung
alsogleich uns ohne Verzug die nöthige Weisung ertheilt. Abes
der H wc P.ätekl Bcaichet fand nicht für gut, fie zu beachten.
Er erhielt am 27, September 1819 dm Befehl, den betreffenden

Flüchtling von Peuntrut zu entfernen, er antwortete aber
unterm 9. Oktober, derselbe sei nicht mehr da und man wisse
nicht» wo er sich aushalte. Währen» er dieses einberichcec,
kömmt ein Schreiben des französischen Gesandten an den Bun-
desrach, wosin es heißt, man wisse, daß Pfliegec sich in
Pcnatrut aufhalte, ja man nannte sogar die Wirthschaft, wo
er lsgire. Auf vieles hin erhielt der Pcäfekc am 1. Februar
1859 neue Weisung, worauf am 3. Februar nochmals die
Antwort kam, er wisse nicht wo der Flüchtling sei, derselbe halt»
sich nicht in Pcuntrnt ans. Unterm 7, Horaang 1859 erhielt
Herr Beaichet eine dritte Weisung, aber auch diese war
vergeblich. Unterm 23. Februar 1859 drang das eidgenössisch»
Justiz- und Polizeideparrement neaieding» auf Entfernung
PsiiegecS von Pruntrut, unter Kenntnißgabe vvn einer
Beschwerde deS französischen Gesandren, welche die wiederholt»
Erklärung enthielt, er wisse ganz bestimmt, daß Herr Pflieger
im weißen Rsßli zu Pruntrut logire, und daß er keine Pässe
mehr über Kolmar visiren werde, so lange derselbe nicht von
dort in das Innere der Schweiz entfernt werde Auch jetzt
blieb die Justizdirekciou nicht säumig; sie erließ einen neuen
Befehl an den RegiernngSstatthalcer. Aber zwei Tage darauf
berichtet dieser wiederum, Herr Pfl-eger wohne nicht in Peuntrut,

er sei wohl durchgereist, aber sei jetzt nicht mehr da.
WaS sagt aber jetzt der Maire von Pruntrut? Er erklärt:
«Le séjour de Nr. ?lliezer à ?orrentru^ ètait parfaitement
comme de Nr. le preset Lraicbet. Le citoyen rekuj-ie log«
à l'butel du cbeval blanc oû Nr. Lraicbet u établi sou club,
lis prennent le case dans la même salle, toutes !es semaines.
B'ailleur Nr. pilieAsr a des relations journalières avec Nr.
'Irincano, commis de la prélecture.» Ebenso erklärt Landjäger

Macabre von Psiieger: «de l'ai vu très souvent à

Lorrentru^ oû il résidait a l'bâteì du cbeval blanc.» Die
neue Jastizdirekcion harre auch Hen. Psiieger bald entdeckt.
Erne Weisung, welche sie an denselben ergeben ließ, wr mir
einer Empfangsbescheinigung, von H m. Pfliegec selbst untee-
schrieben, uns gegenwärtig ist der Beschluß, welchen, seiner
Zeit der BundeSralh faßte, vollzogen. Was sagt nun der
Pcäfekc, darüber zur Rede gestellt, zu dem allem. Es ist des

Mähe werch, das zu wissen, indem daraus sich ergibt, b S zu
weicher Demoralisation öffentliche Beamr» gelangen konnt«».



Der Präfekt sagt nämlich: »llzms!» je vs ma «uis irouvä
«n public ou autrement avee es rêtugiê, comme fonctionnaire. >>

Uno an einem andern Ocle sagt er: «Ousnà je prenais Is
tkasse, je Is prenais comme komme et non comme fonction-
osire » Hier sehen wir, Herr Präsident, meine Herren! Deßhalb

eS seiner Zeit hieß, der französische Gesandte wolle keine
Pässe mehr n ich Frankreich visiren. M,n konnte sich damals
den Grund gar nicht denken, während er jetzt klar ist. Das Ur-
theil über ein solches Benehmen eines obersten BezirkSbeamten
mögen Sie seilst lallen, ich sage darüber kein Wort mehr.
Zum Schlüsse erlaube ich mir nur noch einige Worte im
Allgemeinen über die Kompetenz deS Regierungsraths. Man hat
die Behauptung aufgestellt. eS sei der RegierungSralh nicht
kompetent, einen eigenen Kommissar abzusenden mit den Boll-
machten, welche Herr Boivin erhallen hat. Ueber einen Punki
scheint der Herr Antragsteller einverstanden, daß die Regierung

daS Recht habe, für einzelne spezielle Fälle und Aufgaben
Kommissäre abzusenden. ES hat auch die abgetretene Regierung

von dieser Kompetenz largement Gebrauch gemacht. So
hat sie unterm 7. Mai dieses IahreS Herrn RegierungSralh
Jmobersteg in's Oberland geandt, unterm 8. Mai Herrn Bot-
tereau nach Courtelary. unterm 11. Mai Herrn Feune nach
Pruntrut, unterm 17. Mai Herrn Amstutz nach Hasli, unterm
15. Mai Herrn Hudler nach Bern und Herrn Carlin nach
Laufen. D>eß alles geschah in jüngster Zeit, unmittelbar nach
den Wahlen. Wollen Sie frühere Erempel? Auch mit diesen
kann ich dienen. Ich erinnere an die Adsendung teS Herrn
RegierungSstatthalle s Sybols nach Freibergen; aber, meine
Herren! er ging nicht alkin, sondern ec war begleitet von
einem Bataillon und einer Kompagnie Scharfschützen. Ich
erinnere an die Adsendung d«S H rrn Kernen a!S Kommissar
in den gleichen Amtsbezirk, an die Absensung des Herrn R--
gierungSstatthalters Nufener nach Schwarzenburg u. s. w.
Wollen Sie, meine Herren! noch weiter zurück? Auch da kann
ich dienen. So finde ich, daß im Iahe 18iZ6 die damalige
Regierung drei Kommissäre in den Jura abgesandt hat, welchen
sie die volle R giernngsge-vair, mit einziger Ausnahme der Be-
fugniß, Beamte abzuberu'en, einräumte. Ich erinnere an die
Adsendung des Herrn Mûllw nach P uucruc, des Herren
Etraub nach Konolfingen, um daselbst eine gerichtliche
Untersuchung über den verbrannten Wagen zu Hochstellen zu führen.
Wo nahm nun die Regierung die Kompetenz he-, überhaupt
Kommissäre abzuschicken? Wo ist ihr in der V-rfassung ober
in den Gesetzen das Recht gegeben, sü: einzeln« Geschäfte
außerordentliche Kommissäre avzusenden? Die Kompetenz liegt
in dem Umstand, daß die Regierung die Pflicht hak, Ruhe und
Ordnung zu handhaben und dafür die nöihigen Maßregeln zu
treffen. Man hat besonderes Gewicht daraus gelegt, «aß der
nach Pruntrut gesandte Kommissär keinen speziellen Auftrag
erhalten, sondern die ganze Lezicksverwaltung an der Stelle
deS Herrn Präfekten übernommen habe. Ich will vorerst
fragen, hatten diejenigen Kommissäre, welche die frühere Regierung

absandte, auch immer spezielle Aufträge, und wurde dabei
der ordentliche Stellvertreter des RegierungsstalthafterS, nämlich

der Amrsverweser, niemals übergangen? Ich erwähne hier
einfach der Ab endnng des Herrn Hublec nach Bern. Wurde
etwa dieser mit einem speziellen Auftrag abgesandt, ec solle
über dielen oder jenen Vorfall oder gegen diese oder jene Person

eine Untersuchung einleiten? Durchaus nicht. Er hatte
zwar einen besondern Auftrag in Betreff der Wahlvsrhandlun-
gen im Amtsbezirk Bern; aber diesem speziellen Auftrag folgte
der allgemeine, dem Regierungsstatlhalter in alle» Untersuchungen

an die Hand zu gehen, und besonders in solchen,
welche politischer Ratur seien. BaS war auch ein allgemeiner
Auftrag, und wenn man darüber ein Urtheil fällen will, jo
muß man sich ganz einfach fragen, haben die Umstände eine
solche Maßregel gerechtfertigt? und da bin ich der Ansicht,
daß wenn die Umstände die Absendung eineS außerordentlichen
Kommissärs erfordern, sei es mir dieser oder jener Vollmacht,
so ha? die Regierung dazu nicht nur das Recht, sondern sogar
d-e Pflicht, und wenn sie diese Pjftchl nicht erfüllt, so wäre ihr
deßhalb mit Recht «in Vorwurf zu machen. Weßhald hat man
in Pruntrut den Amtsverwestr übergangen? Ich könnte ebenso

gut fragen, weßhalb hat man in Bern und in andern Orten
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seiner Zeit den Amtsverweser übergangen und außerordentliche
Kommissäre hingesandt? Die Regierung hat einfach gefunden,
daß der Amrsverweser schwerlich auf eine befriedigende Weise
den Zweck erreichen könnte, welchen die Regierung erreichen
wollte, nämlich die Herstellung von Ruhe und Ordnung und
die unparteiische, aber streng- und genaue Führung der
Untersuchung der Verwaltung des Herrn Braicher. Wenn die
Regierung glaubt, der Amrsverweser sei geeignet, in gegebene»
Fällen, wo der Regierungsstatthalter nicht funktioniren kann,
dessen Stelle zu vertreten u. s. w., so wird sie dazu auch den
AmlSverweser bezeichnen; aber wenn fie glaubt, derselbe sei
dazu n'cht geeignet, so ist sie ohne Zweifel befugt, «inen besondern

Kommissär abzusenden. Ich mache deßhalb der abgetretenen

Regierung keinen Vorwurs, daß sie in gegebenen Fällen
statt deS Amtsverwesers besondere Kommissäre abgeordnet hat;
aber ich verlange für die gegenwärtige Regierung das näm-
liche Recht. Ich erlaube mir noch einige allgemeine Bemerkungen

über die AmtSverweser im Allgemeinen. WaS sind die
Amtsverweser? Darf man ihnen im Allgemeinen diejenigen
Fähigkeiten zutrauen, welche man von einem RegierungSstarr-
balter fordert? Sieht man bet ihrer Ernennung aus alle
diejenigen Erfordernisse, welche bei einem Regierungsstatlhalter»
welcher die ganze Bezirksverwaltung leiten soll, vorausgesetzt
werden? In der Regel ist dieß nicht der Fall, sondern man
sieht bei der Wahl der Amtsverweser darauf, Männer zu haben,
welche im Siande sind, den Regierungsstztthalter während
seiner Abwesenheiten für kürzere Zeit zu vertreten, so daß,
wenn der Regierungsstatthalter für ein paar Tage fortgeht
oder wenn er an ein« Taufe muß, Jemand da ist, welcher
ihn für die gewöhnlichen laufenden Geschäfte vertritt, und an
welchen sich die Leute in seiner Abwesenheit wenden können.
In Pruntrut waren aber die Verhältnisse ganz anders, und
jedenfalls so, daß, wenn auch der Amtsverweler die erforderlichen

Fähigkei-en gehabt hätte, dennoch durch ihn der Zweck,
nämlich H indhabung der Ruhe und Ordnung und genaue
unparteiische Untersuchung der Bezirksverwaltung, nicht mögliB
gewesen wäre. Bei der gänzlichen Erschlaffung aller gesetzlichen

Bande, bei der Stellung, welche Herr NegierungSstatt-
haltec Braichet eingenommen hatte, bei der Gereiztheit der
Gemüther, welche bei der dortigen Bevölkerung herrschte, durfte
man nicht erwarten, daß der gewöhnliche Stellvertreter d-S
RegierungsstalthalterS, nämlich der AmtSverweser, auf eine
energische Weise einschreiten werde, noch daß er selbst in der
Sache ganz vorwurfsfrei sei. Deßhalb sandte die Regierung
einen außerordentlichen Kommissär nach Pruntrut, und deßhalb
ertheilte sie auch diejenigen Vollmachten, welche er wirklich
erhalten hat. Welchen Gebrauch Herr Boivin von seinen
Vollmachten gemacht, darüber will ich hier nicht eintreten. Es gibt
vielleicht späterhin Gelegenheit » wo sich die Bevölkrung von
Peunlrut selbst darüber auSsprechen wird. Ich bitte um
Entschuldigung daß ich in dieser Angelegenheit etwas weitläufig
gewesen bin. Unprovozirt würde ich diesen Vortrug nicht
gehalten haben; so aber war ich gezwungen, Bescheid zu geben.
Ich benutzte diesen Anlaß, um mich üser den Zustand deS

Kantons im Allgemeinen bei Uebernahme der Verwaltung aus.
zusprechen, indem ich wiederhole, daß de beiden Amtöbeznke,
welche ich insbesondere behandelt habe, ein zwar grelles, aber
im Ganzen treues Bild des ZustaubeS darbieten, in welchem
mehr oder weniger sich der ganze Kanton befunden hat. Zum
Schlüsse noch über Jnterlaken ein kurzes Wort. Ist es möglich

daß bei einer solchen Verwaltung im Armenwesen etwas
Ersprießliches geleistet werde? Ich bezweifle eS. Mir ein paar
tausend Franken mehr oder weniger wird in der Armenfrage
nicht geholfen; mit Batzen ist es überhaupt in dieser Sache
nicht gethan, den Armenverhäitnissen wird nu? durch Hebung
der Moralität geholfen. Sollen sich die Zustände im Amie
Jnterlaken bessern, so ist Herstellung gesicherter Ruhe und Oro-
nung und st-enger Gesetzlichkeit das erste Erforderniß, und was
von Jnterlaken gilt, gilt vom ganzen Kanton.

Niggeler. Ich erkläre, daß ich mich in Bezug auf die

Absendung deS Herrn Boivin alS außerordentlicher Kommissär
nach Pruntrut uud die Uebernahme der ganzen Verwaltung
daselbst nicht befriedigt erkläre. Ich will keine Diskussion ver-
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anlassen, sondern einen Anzug stellen, welcher dann seiner Z?it
zur Behandlung kommen wird.

S t ä m p s l i. Nach ich bin im Fall, «ine kurze
Erklärung zu geben, weil im Vortrage deS Herrn Blösch Thatsachen

berührt sind» welche die abgetretene Regierung speziell
betreffen. Herr «lösch hat angeführt, eS seien der abgetretenen
Regierung über Herrn Regierungsstatthalter Braicher eine Menge
Beschwerden eingelangt; zwar glaube er nicht, daß die Zahl
72 wörtlich zu nehmen sei, sondern es möge sich damit
verhalten» wie im Deutschen die Zahl 17, welche einfach eine
große Menge andeuten wolle. Diese Beschwerden sollen
vermißt werden, und das Gerücht geht, als wären sie unterschlagen.

Herr Blösch hat sich nun darüber nicht ausgesprochen,
wie es sich mit der angeblichen Unterschlagung verhalte. Al»
Mitglied der abgetretenen Regierung kann eS mir nun nicht
gleichgültig s.in, ob der Borwurf der Unterschlagung so

dahingestellt und kinerörtert bleibe, um so weniger, alS derselbe auch
in öffentlichen Blättern enthalten gewesen ist. Ich fordere daher
die gegenwärtige Regierung auf, zu berichten, ob ihr irgend
eine Thatsache bekannt ist, welche eine solche Anschuldigung
auch nur annähernd rechtfertigen würde. Ich fordere die
Regierung auf, diese Anschuldigung amtlich zu untersuchen, und
darf voraussetzen, daß die Gerechtigkeit deS gegenwärtigen Re-
gierungsrathe« diesen meinen Antrag ohne Anstand entgegennehmen

werde.

Blösch, Regierungspräsident. Ich thu« dieß sehr gerne.
Ich glaubte, mich über dielen Punkt hinlänglich geäußert zu
haben ; jedenfalls find die Vorwürfe, welche in den öffentlichen
Blättern enthalten sind, in dieser Beziehung übertrieben. Ich
war weit entfernt, der abgetretenen Regierung in dieser
Beziehung »inen Borwurf zu machen, und ich glaube, die
gegenwärtige Regierung solle die verlangte Auskunft geben.

Herr Präsident. Da der Herr Präsident der Regierung

durch seinen langen Vortrag etwas ermüdet, einiger
Zeit bedarf, so wird wohl Jedermann einverstanden sein, daß
man ihm einen Augenblick Muße vergönne, wenn nämlich
heute noch die Wahlangelegenheil von Pruntrut vorgenommen
werden soll.

Dekrets - Entwurf
Der Große Rath deS KantonS Bern,

In Erwägung, daß die Einführung des unterm 2. Merz
1350 promulgirten Strafprozesses und des Gesetze» über die
GerichlSorganisation vom 31. Juli 1847, die nöthigen
Räumlichkeiten für die Geschwornengerichle, so wie geräumigere
Gefangenschaften an den Hauptorten der verschiedenen Bezirke
erfordert; daß nach dem angeführten Gesetze vom 31. Juli
1847 die Kriminalkammer den Sitzungsort der Assisen, welcher
so viel als möglich in der Mitte dlS Geschwornenbezirks
gelegen sein soll, zu bestimmen hat;

Daß eS also, um defer Vorschrift nachzukommen,
unumgänglich nothwendig ist, an jedem Hauplorte eineS Bezirks
die zur Abhaltung der Assiseuversammlung erforderlichen
Einrichtungen zu treffen;

In Betracht jedoch, daß die Kosten, welche die zu obigem
Zwecke zu treffenden Einrichtungen verursachen werden,
einstweilen so gemäßigt und beschränkt alS möglich sein sollen;

beschließt:
8- 1.

Die nöthigen Einrichtungen zur Abhaltung der Assisen
sollen nur in Thun, Bern, Burgdorf, Rivau und Delöberg
getroffen werden.

8. 2.

Der RegierungSrath ist mit der Vollziehung dieses Dekrets
beauftragt; dasselbe soll durch das Amtsblatt bekannt gemacht
und in die Sammlung der Gesetze und Dekrete aufgenommen
werden.

Gegeben :c. :c.

vom RegierungSrath« genehmigt und mit Empfehlung
vor den Großen Rath gewiesen.

Bern, den 29. Juli 1850.

Namens des RegierungSrathes:
Der Präsident,

Blösch.
Der RathSschreiber:
M. v. Slürler.

Moschard, Reg.-Rath, als Berichterstatter. Herr
Präsident, meine Herren! ES ist Ihnen bekannt, daß der
Große Rath im März letzthin beschlossen hat. den Kriminalprozeß

mit dem 1. Januar 1851 in Kraft treten zu lassen.

In Folge dieses Beschlusses müssen Einrichtungen zu Abhaltung

der Assisen getroffen werden. DaS Gesetz über die
GerichlSorganisation vom 31. Juli 1847 schreibt vor, daß die
Kriminalkammer die zu Abhaltung der Assise» nöthigen
Verfügungen anordnet, mit und bei den Sitzungen festsetzt. Wenn
j. B. mehrere Fälle im Bezirke Pruntrut zu beurtheilen sind,
so ist eS zweckmäßig, daß die Versammlung in Pruntrut
zusammen komme; stehen dieselben unter der Gerichtsbarkeit der
Behörden von Delsberg, so geziemt es sich, daß die Assisen in
Delsberg einberufen werden ,c. SS ist demnach wichtig, daß
im Mittelpunkte aller Bezirke die nöthigen Einrichtungen
getroffen werden, wa» jedoch bedeutende Kosten nach sich ziehen
wird. Um diese Kosten so viel alS möglich zu ermäßigen, so

hat man gefunden, eS seien einstweilen die nöthigen Einrichtungen

nur in Thun, Bern, Burgdorf, Nidau und Delsberg
zu treffen; später wird man andere Verfügungen anordnen.
Ich trage darauf an» eS möchte in dieses Dekret eingetreten
und dasselbe ia glubo behandelt werden.

Das Eintreten wird ohne Einsprache durch das Handmehr
genehmigt.

Karlen von Di-mtigen. Ich möchte nur eine kleine
RedaklionSverbefferung beantragen, nämlich bei 8- 1 vor dem

Wörtchen „nur" daS Wort „vorläufig" einzuschiebeu.

Aubry, der bei der SintretenSfrage nicht zugegen war,
führt mehrere Gründe gegen daS Eintreten an.

Herr Präsident. Ich muß dem Redner nur bemerken,

daß, wenn er sagt, daS Dekret werd« zu frühzeitig
hierhergebracht, sein Antrag zu spät kommt. Das Eintreten ia
globo ist bereits erkennt. Nach meinem Dafürhalten kann der

Antrag deS Hrn. Aubry gar nicht mehr zur Sprache kommen,
denn er hätte bei der EintretungSfrage in Behandlung kommen
sollen. Er ist aber damals nicht gestellt worden.

Gigon verlangt, entgegen der Ansicht deS Hrn Aubry,
daß die Verhandlung in globo stattfinden, gemäß dem Antrag«
deS Berichterstatters.

R. E. T scha r ner. Wenn schon daS Eintreten in
das Dekret erkannt worden ist, so scheint es mir doch, eS könne
ohne Aenderung des Beschlusses der Antrag gestellt werden,
daß vorerst die nöthigen Pläne und Devisen über die Einrichtungen

vorgelegt werden sollen. Man muß nämlich zuerst
wissen, ob diese Anstalten in größerem >der geringerem
Umfange gemacht werden müssen, und ob dieselben mit mehr oder
weniger Kosten verbunden find. Das soll indessen durchaus
keine Verzögerung in die Sache bringen. Allein nach Allem
anzunehmen, sind die daherigen Ausgaben sehr bedeutend, und



ei kann daher nur zweckmäßig sein, wenn man uni Pläne und
Devise vorlegt, damit der Groß« Rath in den Fall gesetzt ist,
von der Größe der Kosten K nnrniß zu nehmen und zu bestimmen,

ob etwas zu reduziren sei, oder vielleicht auch, ob die
Sache nicht genüge. Alsdann kann man um so umfassender
eintreten. Mein Antrag gehl also dahin: eS sollen Pläne
und Devise vorgelegt werden, .bevor zum Konstruiren selbst
geschritten wird.

S t â m p f l i. SS ist zwar vorhin schon bereit?
bemerkt worden, daß diese Anträge der Form nach nicht mehr
stattfinden können ; allein auch in Betreff de» Materiellen halte
ich diese Ansichten für unrichtig. Mao hat sodann von einem
vorzulegenden Fmanzetat des KanlonS gesprochen. Ich bin
mit Herrn Aubry ganz einverstanden, daß «in solcher, und
zwar mit möglichster Beförderung, vorgelegt werde, damit der
Zustand der Finanzen öffentlich bekannt werde. Die abgetretene

Regierung hat ihrerseits auch einen Bericht gemacht, und
ei ist derselben nicht gleichgültig, daß die neue Verwaltung
ganz darüber schweige, und daß nur in öffentlichen Blättern
verdächtigende Bemerkungen darüber bekannt gemacht werden.
Wai die spezielle Frage betrifft, so verhält sich die Sache so:
die Regierung muß «ine Vollmacht haben. SS ist kein Gesetz,
dai wir zu erlassen haben, nur eine vorläufige Vollmacht, die
wir ausstellen sollen, daß die Regierung die baulichen
Einrichtungen vor der Hand nur in 5 Lokalitäten mache»
währenddem vielleicht später mehr nöthig werden. Nach dem
Gesetze vom Zahre 1817 baile die Anklagekammer zu bestimmen,
wo die Sitzungen staltfinden sollen. Die Regierung hat
nothwendig. daß sie vom Großen Rathe in Bezug auf den Kostenpunkt

gedeckt ist. Ich bin der Anficht, daß, wenn die Regierung

die Sache untersucht und «S sich erzeigt, daß diese Ein-
richtungen mehr als 5000 Fr. kosten, oder daß kein Kredit
auf dem Budget dafür ausgesetzt ist, daß fie alidann einen
Kredit verlangen soll. Man macht sich wohl eine zu große
Vorstellung von den Kosten. Ja, wenn man von Justizpalä-
sten sprechen wollte mir großen Lokalitäten für die Gefangenen,
großen Sälen wie allenfalls in Frankreich. Aber wenn wir
unS darauf beschränken, dafür Einrichtungen zu treffen, daß
die Geschwornen ihre Sitzungen halten können, und etwa ein
Zimmer, in das sie sich zurückziehen, ferner einige Räumlichkeiten

für Aufbewahrung der Gefangenen in der Zwischenzeit,
dann bin ich überzeugt, daß eS im Kanton gewiß 5 Orte gibt,
wo die Lokalitäten schon vorhanden find, oder wo man höchsten»

eine Wand herausbrechen muß. Deßhalb möchte ich
nicht einen großen Kostenaufwand befürchten. Man mache sich

nur keine Illusionen. Wenn auch die Geschwornen nicht zur
Sprache kämen, so müssen dessen ungeachtet Veränderungen
getroffen werden in Betreff der Gefangenschaften an einigen
Orten, wo es die Menschlichkeit ledigerving» gebietet. Schon
die abgetretene Regierung ist bei Untersuchung der Sache zu
dieser Ansicht gekommen. Wir hätten also ohnedieß Kosten.
Allein zweitens, wenn Herr Aubry bemerkt, da» Gesetzbuch
selbst wà große Kosten zur Folge haben, so erinnere ich ihn,
daß er diese Bemerkung bereits bei der Berathung des
Gesetze» selbst angebracht hat. Damals sagte man ihm: daS
entscheide nicht; die Verfassung gebiete eS. ES ist übrigens
unrichtig, wenn er meint, die Kosten der Geschwornen werden
sich in die Hunderttausende belaufen. Ich führe nur das
Beispiel deS Kanrons Waadt an, der im Vergleich mit früher,
wo er noch keine Geschwornen hatte, kaum eine Differenz von
jährlich 10,000 Fr. hat. Auch im Kanton Bern wird es
keinen großen Unterschied machen, da die Geschwornen nicht ein
Taggeld von 10 Fr. » sondern ein viel geringeres beziehen.
Die Vorstellungen, welche man sich von großen Kosten macht,
find also nicht richtig. Ich glaubte, diese Bemerkungen machen

zu sollen, damit man nicht etwa glaube, man tappe da
ins Ungeheure hinein, wenn man endlich daS Institut der
Geschwornen verwirklicht. Zum Schlüsse erlaube ich mir, vom
Herrn Berichterstatter noch Auskunft zu verlangen, ob der
Druck des Gesetzbuches selber vollendet ist. Der Zustand, in
welchem die alle Regierung dasselbe ließ, ist der, daß die
endliche Berathung durch d<» Großen Rath vollendet war; nur
einzelne Redakiionsverbesserungen mußten noch angebracht wer-
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den, die indessen Herr Moschard, als der Verfasser dei
Gesetzbuches. nicht lange werden aufgehalten haben. Ich hoffe,
da» Werk werde nun vollendet sein und bereit zum veröffentlichen.

Mützenberg. Wenn ich im Anfang aufmerksamer
gewesen wäre, so würde ich auch auf Verschiebung angetragen
haben. Ich begreife da» Dekret schon; es ist vorzüglich der
kurzen Zeit zuzuschreiben, die wir noch haben, bis die Einführung

der Geschwornen stattfinden soll. Allein eS ist diese
Einführung fast nicht möglich bis zum 1. Januar 1851. Nun
schreibt der ß. 1 vor: (s. §. 1 te» obigen DekretScntwurfeS.)
Diese Stellung der Regierung scheint mir für den Großen
Rath eine elwaS dunkle. Die Regierung soll die nöthigen
Vorkehren treffe». Allein wir können Bauten anordnen, dir
später vielleicht gar nichts mehr nützen. Wir sollen nun Auslagen

bewilligen, ohne daß wir eigentlich wissen, wie viele
Lokalitäten nothwendig find, wie viele Ortschaften solche erfordern;

wir sollten doch nothwendig wissen, ob die Gebäulich«
leiten in größerem oder geringerem Umfang zu treffen find.
Ferner wissen wir nicht einmal, ob an einz.lnen Orten neue
Gebäulichketten nöthig find, während man eS anderwärts mit
Reparaturen machen kann. Wenn daS Dekret einmal erlassen
ist, so ist der RegierungSrath nicht mehr frei; er muß Hand
anS Werk legen. Da gegen daS Eintreten nichts mehr gesagt
werden kann, so beantrag« ich den Zusatz, daß, bevor zur
Ausführung geschritten wird. dem Großen Rath ein Bericht
vorgelegt werde über die finanzielle Seite der Frage, über die
Oertlichkeiten, welche eS betrifft, und über die Gebäulichkeiten
selbst, damit man weiß, woran man ist.

Sträub, RegierungSrath. In Betreff der Finanzen
wird in den nächsten Ta^en ein volluäntiger Bericht vorgelegt
werden. In Betreff dess-n, wa» jetzt vorliegt, so geht der
RegierungSrath von der Ansicht au» : wenn daS Gesetz auf
den 1. Januar 1851 in Kraft treten soll, so müssen vorläufig
einige Orte bezeichnet werden, wo die Geschwornengerichte
abgehalten werden sollen, und man hat geglaubt, die bezeichne-
tkü Orte seien die, wo mit den wenigsten Kosten Einrichtungen

getroff n werten können, welche hinreichen. ES ist nicht
richtig, wenn gesagt wird, daß an allen Orten die gleichen
Gebäulichkeiten hergestellt werden müssen. Denn eS kann der

Fall eintreten, daß die Verhandlungen ganz klein find, und
nicht große Räumlichkeiten bedürfen; aber eS kann auch der

Fall eintreten, wo vielleicht -10—50 Gefangene vorhanden sind
und ein ganzer Haufe von Z ugen, wo also da» Lokal groß
sein muß. Die Absicht war nun die: für die größeren
Verhandlungen ein Lokal anzuweisen, wo die Regierung schon
Gebäude Vorfand, und wo man mit den wenigsten Kosten die
Sache einrichten kann, damit man nicht in Verlegenheit komm»,
wenn die Geschwornen sich versammeln. Man hat sich einfach
in denjenigen Aemtern umgesehen, wo größere Lokale vorhanden

find. Später, wenn man Erfahrungen hat, wird eS sich

zeigen» ob Vielleicht im Oberland oder im BiSthum noch
andere Einrichtungen zu treffen find. Vorläufig möchten Sie
also den RegierungSrath dazu autorifiren.

I m o b e r st e g. Herr Präsident, meine Herren Wenn
eS dem Großen Rathe und auch der Regierung wirklich damit
Ernst ist, die Verfassung zu halten und die Geschwornen
einzuführen, so kann nichts Andere» angenommen werden, als
was von der Regierung dem Großen Rathe vorgeschlagen wird,
nämlich voe Allem die nöthigen Einrichtungen zu treffen. ES
ist bereits bemerkt worden, daß nach dem Gesetz vom Jahrs
1347 über die Gerichlsorganisation die Anklagekammer zu
bestimmen hat, wo die Sitzungen stattfinden sollen. Nun liegt
eS auf der Hand, daß wenigsten» an einigen größern Orten
ein Lokal eingerichtet werden muß, wie die Regierung richtig
beantragt hat. Es find dieß die Orte, die sich nach der Sache
ergeben. Für das Oberland zunächst Thun. Man kann die
Assise» nicht in abgelegene Thäler verlegen. Im speziellen
Fall halte ich dafür, daß die Kosten nicht von großer Bedeutung

sein werden, wenn man nicht, wie Herr Stämpfli richtig
bemerkt hat, Justizpaläste bauen will, und da» sollen wir frei-
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lich nicht thun. Denn selbst in andirn Ländern find dafür
nicht allmgroße Räumlichkeiten vorhanden, selbst wo Justiz«
Paläste sinv, wie in Paris. In den genannten Orten lass-n
sich in den schon vorhandenen Gebäuden leicht Einrichtungen
treffen. So dient in Burgdorf der Schloßsaal und der Rittersaal

ganz gut dafür. In Thun hat man ebenso zunächst den

großen Saal im Schlosse, dann auch daS Ralhhaus, und ich

din überzeugt, die dortigen Behörden werden sehr gerne daS

Nöthige einräumen. Da braucht man nicht andere Lokalitäten
herzustellen, eS find da alle Räumlichkeiten hinreichend vorhanden,

und man braucht vielleicht keinen Stuhl auf die Seile zu
stellen. Auch der große Falkensaal würde sich dazu eignen.
Dieß bemerke ich nur für den Fall, wo nichts Anderes mehr
vorhanden wäre. In Nidau find die Einrichtungen wieder
leicht zu treffen. Auch dort hat man einen Schloßsaal, und
hätte man für die Gefangenen zu wenig Raum, so ist Biel
ganz in der Nähe, wo man namentlich in den 30ger Jahren >

Lokale für Gefangene hergestellt hat. Auch in dieser Beziehung

wird also Alle« ausreichen. Ebenso hoffe ich, man werde
auch in Bern Räumlichkeiten genug finden, um die Geschwornen

zu empfangen. Für den Jura ist DelSberg mehr alS

genug in Betreff der Räumlichkeiten. Sowohl im Kollege
werden ganze Abtheilungen nicht einmal benützt, alS auch im
Schlosse selbst. Ich stimme daher unbedingt zum Antrag, wie

er Von der Negierung gestellt worden ist. Hingegen müßte
Ich mich gegen den Antrag deS Herrn Mützenberg auslprecken,
zuerst in allen Amtsbezirken nachzuforschen, wo sich etwa
Einrichtungen vorfinden. Die Regierung weiß daS schon. Sie
verlangt auch nicht weitere Aufschlüsse, sondern nur vorläu»
fige Autorisation. Wenn also die Regierung für sich im Kla-
ren ist. so werden sich auch die Einrichtungen leicht treffen lassen

; sollten diese die Summe von 5000 Fr. übersteigen, so

mag sie wieder hieher kommen und einen neuen Kredit
verlangen.

Herr Berichterstatter. Da der Große Rath daS
Eintreten beschlossen hat, so will ich mich mit der von Herrn
Aubry aufgeworfenen Frage nicht beschäftigen ; übrigens schreiben

die Verfassung und die angeführten Gesetze die Einführung

der Geschworncngerichte vor, und zwar aus den 1

Januar 1851. (Der Redner widerlegt im Ucbngen die gemachten

Einwürfe und trägt auf Annahme des Dckce.S an.)

Abstimmung.
Der Herr Präsident bemerkt, ter von Herrn Mützenberg

beantragte Zusatz könne nicht in Abstimmung kommen. Werde
e» aber ausdrücklich verlangt, so habe die Versammlung dar-
über zu entscheiden.

Für den Dekrelöentwurf mit oder ohne
Abänderung Große Mehrheit.

Für den Reeaklionszusatz von Herrn
Karlen 64 Stimmen.

Dagegen 45 Stimmen.
Für den Antrag deS Herrn Tscharner 50 Stimmen.
Dagegen 73 Stimmen.

Um nicht wegen deS kleinen Redaktionszusatzes eine noch,
malige Berathung nothwendig zu machen, erstattet der Herr
Berichterstatter darüber seinen Rapport, und 8 1 würde da-
her lauten, wie folgt: „§ 1. Die nöthigen Einrichtungen
zur Abhaltung der Assisen sollen vorläufig nur in Thun, Bern,
Burgdorf, Ridau und DelSberg getroffen werden."

Für definitive Annahme: Große Mehrheit.

Angelegenheit der Wahlen von Pruutrut
am 3V. Juni letzthin.

Vom Präsidium wird bemerkt, daß vorerst der
Bericht deS RegierungsralheS verlesen werde, und dann derjenige
der Kommission, alsdann habe der Berichterstatter deS Rcgie-
rungsralheS daS Wort, und hierauf derjenige der Kommission

Bützberger. Ich möchte fragen, warum heute zwei
Berichterstatter auftreten sollen?

Herr Präsident des RegierungSrathes. Wie» mau
will die Regierung in dieser Sache gar nicht anhörcn? —
Dagegen müßte ich mich feierlichst verwahren.

Bützberger. Ich möchte den Herrn Blcsch nur
fragen, ob ich nicht in der letzten Sitzung die Frage an ihn
gerichtet habe: ob nicht zuerst der RegierungSrath über die
Wahlanstände zu rapportircn habe, und dann erst die
Kommission, und ob er mir nicht geantwortet habe: es sei nicht
üblich, daß man zwei Berichterstatter habe?

Herr Präsident deS RcgierungSrathcS. ES handelt
fich vorerst nur um Verlesung deS Berichtes. Z weitens, wea«
erwaS der Art geäußert worden ist, ss bezicht es fich auf den

Schlußrapport.

Slämpfli. Ich will durchaus der Regierung daS

angesprochene Recht, Bericht zu erstatten, nicht bestreiken. Ich
habe schon damals g-sazt, das Recht der Berichterstattung
gebühre ihr, ich wolle aber nicht daraus beharren. Allein Herr
Blöl'ch entgegncre: es sei nicht üblich. WaS H,rr Blösch da-
her soeben ge'agl hat, ist nicht richtig. Doch, wie schon
gesagt, ich bestreike der Regierung daS Recht der Berichterstattung

nicht.

Es folgt nun die Verlesung deS folgenden Berichtes des

Regierungsrath-S:

Vortrag
an den Großen Rath deS KantonS Bern über die Verhandlungen

deS Wahlkreises Prunlrut vom 30. Juni 1850.

Herr Präsident!
Herren Großräthe!

Der auf Sonnrag, den 30. Juni zu neuen Wahlen ver-
sammelte Wahlkreis Prunlrut, begreifend die Kirchgemeinden
Pruntrut und FonlenoiS, hat, nach dem eingelangten gedruck-
ten Protokolle, bei einer Zahl von 567 Anwesenden, gewählt:

1) Herrn Xaver Stockmar, gcwes. RegierungSrath.
2) „ Aler. Marquis, „ Großralh.

Beide Wahlen erfolgten im ersten Wahlgang,
diejenige deS Herrn Stockmar mit 305 Stimme»,

„ „ „ MarquiS mit 237 »
jene also mit einer Mehrheit von 21. Diese mir einer solchen
von bloß 3 Stimmen über die absolute Mehrheit.

Unterm 6. Juli übermittelte daS Tit. Präsidium deS

Gcoßen RakheS dem Regierungsralhe eine vom 1. Juli datirte,
von 30 Staatsbürgern unterzeichnete Beschwerte gegen beide

Wahlen, worin angeführt ist:
1) Selen die Stimmzettel bei der AuStheilung nicht gezählt

worden.
2) Zwölf Personen hätten an der Verhandlung Theil genommen,

welche am 5 Mai in andern Bezirken ihr Wahlrecht

bereits ausgeübt.
3) 31 andere Individuen seien zur Slimmgebung zugelassen

worden, odschon sie ohne Domîcil in Pruntrut und die
mehrsten sogar völlig unbekannt seien.

4) Ebenso hätten sechs Zöglinge der Normalschule mitge¬
stimmt, welche die Schlußprüfung bestanden und Pruntrut
vor dem Wahltag verlassen hatten.



K) Deßgleichen zwei infolge von Strafurlheilen der Ehren-
fähigkeit verlustige Personen.

6) Einer, der weder KantonSbürger, noch Schweizerbürger, und

7) ein solcher, welcher außerhalb dem Wahlbezirke wohnhaft
und erst 18 Jahre alt sei, endlich

s) s.ien die beiden Namensverzeichnisse über die Stimmgeben,
den nicht übereinstimmend, das eine enthalte fünf Namen
mehr als daS andere.

Diese Beschwerde ward am 10. Juli zur Berichterstattung
uach Pruntrut gesandt, und daS Eegebniß der erst am 27. Juli
zurückgelangten Untersuchung ist in faktischer Beziehung fol-
gendes:

1) Es ist wahr, daß die Stimmzettel bei einer AuStheilung
nicht gezählt wurden. Die Zählung erfolgte nur einmal,
bei einer Zurückgabe der überschricbenen Zettel an daS

Büreau, wobei die Namen der Träger protokollirl wurden.

2) SS haben wirklich am 30. Juni in Pruntrut einige
Personen mitgestimmt, welche bereits am 5. Mai anderwärts
daS Stimmrecht ausgeübt halten.

Z) s. ES ist wahr, daß auf den Namensverzeichnissen derje-
jenigen, welche gestimmt haben, zwölf Individuen
erscheinen, von denen sowohl der Gemeinderach von
Pruntrut, als deljenige von FonteuoiS erklären, fie
seien ihnen gänzlich unbekannt.

Nicht weniger wahr ist, daß unter den im dritten
Klagepunkt bezeichneten 31 Individuen fich ferner finden :

t». 6 solche, welche zwar vor dem 30. Juni ihre Papiere
behufs der Ansäßigmachung abgegeben hatten, am Tage
selbst aber noch ohne Aufenrhaltsbcwilligung waren,

o. 6 andere, welchr uicht einmal ihre Papiere abgegeben
hatten, und

0 zwei solche, welche faktisch und rechtlich außerhalb
dem Wahlkreise domizilirl find,

a. Dagegen scheint einer der Genannten an der Wahl
keinen Theil genommen zu haben,

f. Bei Einem ist die Slimmberechrigung zweifelhaft, weil
er — ein Küher — bald im Bezirke Pruntrut, bald
außerhalb desselben wohnte, und

<g, vier andere waren in Pruntrut domizilirt und
stimmberechtigt.

4) Bon den 0 Zöglingen der Normalschule war einer in
Pruntrut wohnhaft und insofern stimmberechtigt; die 5

übrigen hingegen hatten schon am 23. Juni die Normalschule

auf immer und spätesten» am 28. Juni auch Pruu-
irul verlassen.

s) Daß zwei Kriminalifirt« mitgestimmt, ist nicht hergestellt.
Die Betreffenden haben verneint, kriminalifirt worden zu
sein, und Beweis liege keiner vor.

6) Der im Kien Klagepunkt Genannt« ist kein Ausländer;
er besitzt daS Bürgerrecht von Bonfol.

7) Der im 7len Klagepunkt Genannte, bloß 18jährig«, außer¬

halb dem Bezirke wohnende Jüngling verneint, au der
Wahl Theil genommen zu haben. Dennoch erscheint sein

Name auf beiden Verzeichnissen der Stimmenden. Entweder

hat er also, troß seines Leugnen«, doch gestimmt,
oder ein Dritter hat e» fälschlich unter seinem Namen gethan.

8) Es ist richtig» daß die beiden Namtnöverzeichnisse der

Stimmenden von einander abweichen, daS eine enthält
503, daS andere bloß 563 Namen.

Bei diesem SaHverhalt hat der Regierungörath die Ehre,
sein Urtheil über die Gültigkeit der Wahlverhandlung von

Prust!ut abzugeben, wie folgt:
». Drei der auSgehobenen Klagpunkte, der 5te, der 6te

und 7re find faktisch unrichtig, oder muß er doch als
unrichtig angesehen werden, fallen also außer Betracht.

5 Die übrigen 5 Punkte find dagegen faktisch ganz oder

größtentheils gegründet, und eS ergeben fich daraus,
zusammengehalten mit den Vorschriften dl» Wahlgesetzes,

folgende Resultate.

Tagblatt des Sroßeu RatSeS. IZS«.
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1. Die Richtübereinstimmung der beiden
Ramensverzeichnisse erscheint, so auffallend
fie an sich sein mag, ohne Bedeutung: denn da»
Gesetz kennt diese Verzeichnisse nicht. DaS
gedruckte Wchlprotokoll, welches vom ganzen Büreau
überschrieben ist, gibt die Zahl der Stimmenden
auf 567 an.

2. Bedeutender ist die Unterlassung der Zählung
der Stimmzettel bei der AuStheilung.

Der 8 3 des Wahlgesetze» sagt, nachdem er die Sammlung

der Stimmzettel den Slimmenzählern übertragen:
„Finden fich m ehr eingelangte als ausgetheilt«
Stimmzettel vor, so ist die Abstimmung ungültig
und muß von Neuem begonnen werden." ^

Daraus folgt:
Einmal, daß eS im Willen deS Gesetz»? liegt, daß die

Stimmzettel bei der AuStheilung gezählt werden, da ohne-
dieß die Verglcichung der Zahl der eingelangten mit derjenigen
der ausgetheilten nicht möglich ist.

Zweiten», daß die Uebereinstimmung der ausgetheilten
mit denjenigen der eingelangten Stimmzettel eine Bed in-
gung der Gültigkeit der Wahl ist; und daß somit dieser
Coarakter auch den beiden Zählungeu der Stimmzettel bei der
Austheilung und bei der Einsammlung zukömmt, weil sie ihrer-
sei-» Bedingungen der Möglichkeit find, zu erkennen, ob die
Verhandlung gültig sei oder nicht. — Hier liegt also allerdings

eine Ungesetzlichkeit, gegen welche der Einwurf nicht
Stich hält, daß die Zählung der ausgetheilten Stimmzettel
überflüssig werde, durch die am 30. Juni in Anwendung
gekommene Protokollirung sämmtlicher Wähler bei der Abgabe
der Zettel, welche die Möglichkeit der Benutzung mehrerer
Stimmzettel durch eine Person ausschließe. Denn diese
Operation garantirt nur gegen die Abgabe mehrerer Stimmen auf
den nämlichen Namen, nicht aber gegen die Abgabe von
Zetteln auf fingirte Namen, in welcher Hinficht der Umstand,
daß die Verzeichnisse den Namen eines ManneS enthalten, der
ausdrücklich verneint, an der Wahl Theil genommen zu haben
und daß außerdem 12 Namen darauf erscheinen.

3. Noch bedeutender ist der dritte Punkt, die Theilnahme

Unberechtigter an der Wahl.
a. Nach dem Gesetze sollten alle Reklamationen, be¬

treffend daS Stimmrecht vor der W a h l v e r h an d-
lung entschieden werden. Der 8- 5 lautet
ausdrücklich :

„Reklamationen, die deßwegen erfolgen, werden
von der Versammlung sofort durch
offenes Stimmenmehr entschieden."

d. Dieß geschah in Betreff einiger Anwesenden, die
schon am 5. Mai, und zwar anderSwo, gestimmt
hatten; da gegen fie bestm Beginn der Verhandlung

reklamier wurde, so schritt die Versammlung
zu einer Abstimmung und 212 gegen 200

Stimmen anerkannten fie als stimmberechtigt.
s. Diese Entscheidung gab denselben unzweifelhaft kür

den Wahltag Stimmrecht mit Recht; denn die Jr-
regularität besteht nicht darin, daß sie am 30. Juni
in Pruntrut stimmten, wo sie Stimmrecht harten;
sondern daß sie am 5. Mai anderSws gestimmt
haben, wo sie ohne Stimmrecht waren.

ä. Allein über alle übrige als unberechtigt bezeichnete

Individuum ergieng, obschon auS den Akten
hervorgeht, daß noÄ mehrfache Reklamationen erhoben
wurden, keine Abstimmung der Versammlung;
und diese betragen noch immer 38.

e. Von diesen mögen abgerechnet werten:
1, der nicht gestimmt.
5, die mir Recht gestimmt.
1, dessen Domizil zweifelhaft ist» und wenn man

weit gehen soll, vielleicht nicht.
6, die ohne Aufenrhaltsbcwilligung waren, aber

doch ihre Papiere abgegeren halten, zusammen

13.
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k. Aber selbst dann noch bleiben

<Z, welche weder Papiere hinterlegt, noch die Auf-
enlhaltsbewilligung erhalten hatten.

2, welche faktisch und rechtlich außer dem Bezirke

wohnten.
5, welche früher in Pruntrut wohnhaft gewesen,

aber vor dem Wahlrag fortgezogen waren.
12 gänzlich Unbekannte. Zusammen

25"Individuen, denen daS Stimm?echt unzweifelhaft
abgieng, während, wie gesehen worden, die Mehrheit

bet der neuen Wahl nur 21, bei der andern

gar nur 3 Stimmen betrug.

g. Zur Entschuldigung dieser Irregularität wird an¬

geführt : über die daherigen Reklamationen iei
abgestimmt worden, und für die Abstimmung statt
von der Versammlung bloß vom „Bureau"
ausgegangen weil nach erfolgter Austheilung der
Stimmzettel die Versammlung sich zerstreut habe.
Allein das Gesetz sagt nun einmal ganz bestimmt,
die „V e r s a m m lu n g" habe über Reklamationen,
betreffend das Stimmrecht, zu entscheiden, und eine
Ueberlragung dieses Rechtes auf daS bloße Büreau
kann um so weniger zuläßig erscheinen, weil das
Gesetz keine Appellation gestattet. Zudem ist eS

irrig, anzunehmen, die Versammlung exìstire nicht
mehr, weil ein großer, vielleicht der größte Theil
der Wähler sich entfernt hat. Die Versammlung
besteht, bis die Verhandlung, für welche sie berufen
wurde» beendigt ist, oder der Präsident sie aufhebt,
und wenn im gegebenen Momente Niemand mehr
zugegen gewesen wäre, als die Mitglieder des
Büreau so halten sie zu entscheiden, nur sollten sie

auch «S thun als „Versammlung" und nicht
als „Büreau."

d. Ebenso wenig dient die Berufung zur Rechtserti.
gung, daß angeblich bis jetzt in Pruntrut stets so

verfahren worden. Denn entweder hat dieß bloß
den Sinn, daß in Pruntrut, wie anderwärts, nach
einmal eingeleiteter Verhandlung ein groß-r Theil
der Versammlung sich entfernt habe; dann ist der
Umstand ohne alle Bedeutung; oder es ist eine
wirkliche Entlassung der Versammlung gemeint;
dann heißt eS lediglich eine Unförmlichkeit mit
einer andern entschuldigen.

Auf diese Ausführung gestützt, trägt der RegierungSrath
darauf an:

Er möchte der Großes Rath beschließen, die Verhandlung

des Wahlbezirks Pruntrut d. d. 30. Juni 1850 sei

ungültig.

Bern, den 2g. Juli 1850.

(Folgen die Unterschriften.)

Hierauf folgt die Verlesung des Kommissionalberichtes,
welcher in seiner Mehrhnt wesentlich aus den gleichen Grün
mit dem vorhergehenden Berichte in Bezug auf Kassation einig
geht. Mir einer Mehrheit von drei Stimmen gegen zwei hatte
die Kommisston diesen Beschluß gefaßt, wogegen die Minderheil

auf Aufrechthaltung der Wahlen schließt.

Herr Negier ungspräsident, als Berichterstatter Herr
Präsident, meine Herren! Diese Verhandlung ist für Ihren
Rapporteur um so unangenehmer, als er sich mit Ihnen am
Sâlusse der letzten GroßrachSsessien in Betreff Prumruls dee

Hoffnung überlassen hat, daß, wenn euch die Wahlen, die in
diesem Bezirke noch vorzunehmen waren, nicht in allen und
jeden Beziehungen den strengsten Anforderungen des Gesetzes

der Form nach Genüge leisten sollten, sie doch der Art seien,

um sie ungeachtet der allfälligen Anstände heute genehmigen zu
können. AuS gemachten Erfahrungen durften wir erwarten,
daß diese und jene Uebelstände, die sich im Jura vorfinden, im
Allgemeinen gerne von der gesetzlichen Form abzuweichen, eini-
maßen wieder zum Vorschein kommen würden. Insofern wa»
ich darauf gefaßt, daß auch dieses Mal die Wahlen nicht
vollkommen so ausfielen» wie ich gewünscht hätte; oder daß die

Uebelstände der Art seien, daß sie auch heule einen Antrag aus
Kassation veranlaßten, daS habe ich von ferne nicht erwartet.
Ich kann im Allgemeinen sehr kurz sein, und in meinem
übersichtlichen, kurzen Vortrag werde ich mich bemühen, nichts
vorzubringen, als was die allerstrengste objektive Auffassang
erfordert. Die Wahlversammlung von Pruntrut vom 30. Juni
letzthin war von 567 Wählern besucht. Davon fielen auf Hrn.
Srockmar 305 Stimmen, auf Herrn MarquiS 237, mithin aus
den einen der Gewählten 21 Stimmen über die Hälfte, auf der
andern 3 über die Hälfte, indem das absolute Mchr 281 Stimmen

betrug. Innerhalb der gesetzlichen Frist ist gegen dies»

Wahlen nun eine Beschwerde eingegangen, welche folgende
Punkt« enthält. (Der Redner führt die in obigem Vortrag
des Regierungsrathes aufgezählten Beschwerdepunkle an.) Dieß
sind also die Beschwerdepunkle. Was ist nun alö ermittelt
anzunehmen und was nicht? Was den ersten Punkt betrifft,
so ist er vollkommen wahr Man hat die Stimmzettel nur einmal

gezählt, nämlich beim Wiedereinsammeln. ES würd« nämlich

so verfahren: wie Jeder einzeln sein Billet gebracht hat,
wurde dasselbe in ein Namensverzeichniß eingetragen, daS von
beiden Sekretären geführt wurde, und am Ende wußt« man,
wie viele Stimmzettel eingelangt waren. Bei der Austheilung
aber wurden dieselben nicht gezählt. W»s den zweiten Punkt
detriffr, so verhält sich die Sache so: allerdings hat eine An-
zahl Personen, ob eS aber 12 oder einige weniger gewesen, ist
nicht genau ausgemittelt, am 30. Juni in Pruntrut gestimmt,
die am 5. Mai bereits an andern Orten ihr Stimmrecht
ausgeübt halten. An sich ist also diese Beschwerde auch wahr.
Drittens wird behauptet, eS seien 31 Personen noch über diese

12 anwesend gewesen, die kein Srimmrecht gehabt hatten. Es
verhält sich damit nach genauer Prüfung der Akten so. Vier
davon waren ohne Zweifel in Pruntrut wohnhaft und haben
gültig gestimmt, 1 erklärte» er habe nicht g-stimntt, 1 ist Küher,

als solcher bald im Bezirk Pruntrut, vald außerhalb des»

selben; darüber also ist man im Zweifel. K Personen hatten
ihre Papiere bereits abgegeben, allein di« AufenrhatlSbewilli-
gung noch nicht erhalten; 6 Andere hatten noch nicht einmal
ihre Papiere abgegeben; 2 sind ohne Zweifel außeihalb deS

Wahlkreises. Die Herren wissen, daß man in Frankreich zweierlei
Domizil hat, ein wirtliches, wom an wirklich wohnt, und ein

rechtliches, wo man zensirr wird. Beide betreffende Individuen
waren in beiden Beziehungen außerhalb deS Wahlkre is Pruntrut.

12 Individuen waren vollkommen unbekannt. WaS die
K Zöglinge der Norwalanstrit betrifft, so war Einer von ihnen
(sie hatten alle ihre Gchlußprüfung bereits bestanden) am 30.
Juni noch in Pruntrut wohnhaft; die 5 andern hatten am 23.
Juni die Anstalt qnjttirt, am 23. gleichen MonatS auch Pruntrut

verlassen und waren daher am 30. nicht mehr dort wohnhaft.

Der 6te Punkt betrifft einen gewissen Gutzn. Bürger

des Kanrons Neuenburg. Der 7ce Punkt betrifft einen
18jährigen jungen Mann, welcher außerhalb deS Wahlbezirkes
wohnhaft ist. Er erklärte es als eine irrige Voraussetzung,
wenn man behaupte, er habe gestimmt. Man fragte auch
seinen M-ister und derselbe bestätigte, sein Lehrling habe nicht
gestimmt. Dieser Punkt ist also ziemlich gleichgültig. Ich
bitte jedoch, diesen Umstand nicht aus den Augen zu verlieren,
daß der Name Frossard, nämlich der Name dieses jungen Mannes,

auch bet den Rammsverzeichnissen steht. Darum heißt es
im Rapport mit Grund: von Zweien müsse EinS angenommen
werden: entweder habe Frossard gestimmt und läugner eS nun,
oder er hat nicht gestimmt und ein Anderer hat seinen Namen
fälschlich mißbraucht. Auch der 8ls Punkt ist faktisch richtig.
Auf dem einen Verzeichnisse befinden sich nämlich 257 Namen,
auf dem andern 252, also eine Differenz von 5 Stimmen. Dieß
sind die Klagepunkt und daS faktische Ergebniß der Unters»,
chung. Jetzt könnte ich im Grunde schließen und sagen: dar-



«ach könne sich Jeder das Urtheil selber bilden, ob die Wahl
eine gesetzliche sei oder nicht. Ich erlaube mir, auch diesen

Punkt sehr kurz zu berühren und hoffe, N emanben Grund zu
geben, daß man mir vorhalten könnte, ich hätte die Personen
im Auge gehabt. W-nn man den Sachvechalt vergleicht, so

hat es der Regierung geschienen, sie solle nur drei Punkte der
Beschwerde im Auge behalten. Der erste Punkt ist das Nicht-
übereinstimmen von beiden Namensverzeichnissen. Es ist in der
That sehr auffallend, daß zwei Sekretäre, welche am nämlichen
Tische sitzen, jedes Individuum mit seinem Namen in daS Vsr-
zeichniß eintragen und eine Rummer zu jedem Namen setzen,

am Ende, wenn fie fertig sind, nicht übereinstimmen sollen.
Allein der Regierungsraih legt auf diesen Punkt kein besonderes

Gewicht, weil solch« Verzeichnisse nicht vorgeschrieben find.
Wenn also in dieser Beziehung ein Mangel vorgefallen ist, so

mag es gleichgültig sein, und eS schadet der Wahl nichîs. Nur
noch einen andern Punkt bringe ich in Erinnerung, der eine
ebenso unerklärliche Differenz betrifft. Ein und dasselbe
Individuum trägt in einem Verzeichnis die Nummer 30 und ungerade,

und im andern die Nummer 200 und ungerade. Es ist
allerdings nicht wohl denkbar, wie hier die Differenz entstehen
konnte. Allein ich sage: auch dieses schadet der Wahl nichiS.
Nicht so gleichgültig erscheint dem Regierungsraih der andere
Punkt, daß nämlich die Stimmzettel bei der AuStheilung nicht
gezählt worden sind. Dabei darf ich mich auf sämmtliche
Mitglieder dieser Versammlung berufen, ob in irgend einer andern
Wahlversammlung, wenigstens im alten Kanron kenneich keine,
wo nicht die Zählung der Stimmzettel vorgenommen wurde bei
der Austheilung und wieder bei der Einsammlung. Und der
Grund davon ist ein sehr natürlicher. Der Z. 8 vom einschlagenden

Gesetz sagt ausdrücklich: wenn eine größere Anzahl von
Stimmzetteln eingehen als ausgetheilt worden ist, so ist die
Verhandlung ungültig. Wenn nun Einwendungen entstehen,
ob dieselbe gültig sei, so muß darüber entschieden werden und
zu diesem Ende werten die zwei Zahlen, nämlich die Zahl der
ausgecheiltm Stimmzettel und diejenige der eingelangten, mit
einander verglichen; um sie aber vergleichen zu können, muß
man die Stimmzettel auch bet der AuStheilung gezählt haben.
Also, Herr Präsident, meine Herren, war es schlechterdings
unmöglich, über die Gültigkeit oder Ungültigkeit der Wahl-
Verhandlung zu entscheiden, weil bei der AuStheilung keine
Zähluag stattgefunden hat. Von diesem Standpunkte ausgehend,

mußte die Regierung anerkennen, es ergebe sich hier
unzweifelhaft eine Irregularität und zwar eine wesentliche. Man
sagt zwar zur Entschuldigung: ja, wenn man es so nehmen
will, so hat man beim AuScheilen durch die Srimmenzähler
auch keine Garantie vor Mißbräuchen, wenn schon die
Stimmenden gezählt werden, während beim andern Verfahren die
Namen in das Protokoll eingetragen sind. Daran ist
allerdings etwas. Man hat daiür keine Garantie, daß ein
Stimmenzähler, wenn er unredlich sein will, beim Austheilen nicht
Jemanden zwei StirnwZkttel giebt. Insofern bietet dieß so wenig
Garantie, als wenn man die Stimmen nicht zählt und insofern
läßt sich dieses einwerfen. Wenigstens bei der Abgabe der
Stimmzettel kann bei dem welschen Verfahren Niemand einen
Zettel abgeben und einen zweiten daneben haben. Denn da
man Alle mit Namen in das Protokoll einträgt, so müßte das
Büreau daraus kommen und würde sagen: Kamerad, du hast
schon einen Zettel abgegeben. ES ist also daran etwas Wahres.

Indessen kann man eS nicht ganz zugeben. Einmal,
Herr Präsident, meine Herren, ist die Beschwerde deßwegen
nicht beseitigt, weil die gesetzliche Vorschrift vorhanden ist: die
Zählung soll geschehen. Die Zählung der ausgetheilten Stimmzettel

soll verglichen werden mit derjenigen der eingelangten
und die Verhandlungen find nur dann gültig, wenn sich

ergiebt, daß die Zahl der eingelangten Stimmzettel nicht größer
ist olS diejenige der ausgetheilten. Der zweit« Einwurf besteht
darin: wenn es auch ganz richtig wäre, daß ein und dasselbe

Individuum schwerlich zwei Stimmzettel auf einmal abgeben
könnte bei einer Namenkontrolle» wie fie anderwärts geführt
wird; so haben wir doch keine Garantie dafür, daß das gleiche
Individuum am Morgen einen Ztttel auf seinen und am Abend
einen andern auf einen fremde» Namen abgeben könnte. Die
meisten Mitglieder des alten Kantons werde» sich kaum einen
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richiigen Begriff von dem Verfahren machen, welches man in
Pruntrut angewendet hat, ein Verfahren, das nach meiner
Ansicht in vielen Beziehungen dem unsrigen vorzuziehen ist,
aber auch ein Verfahren, da« aller Garantie entbehrt, wenn
man nicht gültige Slimmregister hat, und die hatte man nicht-
An andern Orten bleiben die Versammlungen meistens beisammen,

biS die Verhandlung-« zu Ende sind; in 'Pruntrut ist es
anders. Dort beginnt man zwar auch zur festgesetzten Stunde
und die Versammlung wird eröffnet, wählt das Büreau; dann
fliegt aber der ganze Schwärm wieder aus und nur daS
Büreau bleibet Stunden lang, oft bis am Abend versammelt,
jeder Einzelne bringt seinen Stimmzettel wenn er will und sein
Name wird zu Protokoll genommen. Darum ist es sehr denkbar,

daß, wer unredlich genug ist, fich solcher Mittel zu bedienen,

Jemand am Morgen seinen Zettel bringt und seinen Namen

angiebt und in 3, 4 Stunden wieder kommt und einen
andern Namen angiebt. Es wurde daher mir Recht ein Gewicht auf
den Umstand gelegt, daß der Frossard ausdrücklich erklärt,
keinen Zettel abgegeben zu haben, und daß sein Meister diese
Aussage bestätigt. Wie bereits bemerkt worden ist, führt das
zur Alternative: entweder läugnct er seine S-immgebung oder
sein Name ist mißbraucht worden. Jedenfalls ist es auch höchst
auffallend, daß außer dem Namen des Frossard auf beiden
Verzeichnissen noch 12 Individuen erscheinen, die gar Niemand
kennt. In dieser Beziehung hat man fich bei den Gemeinderäthen

von Fontenay und Pruntrut erkundigt; aber beide
erklären übereinstimmend, die 12 fraglichen Personen seien ihnen
vollkommen unbekannt. DaS ist der zweite Punkt, von welchem

die Regierung glaubt, er komme in Frage. Wenn auch
der erste ganz gleichgültig wäre, so ist hingegen der zweite sehr
relevant. Der dritte Punkt ist: daß eine Anzahl Individuen
an der Wahl Theil genommen, welche nicht stimmberechtigt
waren. Ich muß hier auf einen Punkt aufmerksam mache»,
der heute noch nicht erwähnt wurde, der aber gestern mehrmals
zur Sprache kam. Sie erinnern fich, daß gestern ausdrücklich
und wiederholt gegenüber Herrn Regierungsstatthalter Karlen
bemerkt wurde, daß die Wahlversammlung bei allfälligen
Reklamationen gegen die Wahlfähigkeit eineS Mitgliedes inapel-
label erkenne. Wenn d Hhalb die Wahlversammlung von
Pruntrut über die 31 Individuen abgestimmt hätte, ob fie zu
stimmen berechtigt seien oder nicht, abgesehen davon, ob ste

auswärts domizilirt, oder in Pruntrut, ob bekannt oder nicht,
wenn die Wahlversammlung nach Z. 5 über fie erkannt hätte,
dann wäre die Sache abgethan, w r hätten über diesen Punkt
«ich.S zu entscheiden, sondern einfach insofern die Wahl alS
regelmäßig zu betrachten, so fatal eS allerdings wäre. Aber,
Herr Präsident, meine Herren! da liegt just der wichtigste
Punkt. Nämlich über diese Personen hat die gesetzliche
Abstimmung vor der Versammlung gar nicht stattgefunden. In
dieser Beziehung muß ein Unterschied gemacht werden mit dem
zweiten Klagepunkt, d'ß nämlich Personen Theil genommen,
welche bereits am 5. Mai schon anderwärts gestimmt haben.
Es wurde beim Beginne der Versammlung darüber reklamirt
und abgestimmt, und wir hätten den Entscheid der Versammlung

anzuerkennen, wenn er auch noch so krumm herausgekommen

wäre, während hierin die Versammlung richtig
entschieden hat. Die Vetrifftndcn Alle, welche an zwei verschiedenen

Orten ihr Stimmrecht ausgeübt, find zu Pruntrut
stimmberechtigt gewesen. Der Borwurf fällt also dahin, daß ma»
sie am 3. Mai anderswo habe stimmen lassen ; denn dieser
Umstand benahm ihnen das Recht nicht, am 30. Juni dort zu
stimmen, wo sie dazu berechtigt waren. In Bezug auf diese
12 oder weniger ist alles in Ordnung. Es wurde reklamirt
und darüber abgestimmt. Die Versammlung hat ihnen daS
Scimmrecht gegeben und ihre Stimmen find gültig. Aber
wenn auch diese 12 beseitigt find, so haben wir immer noch
37, in Bezug auf welche eS fich anders verhält. In Bezug
auf alle Uebrigen nämlich, welche in Frage stehen, hat die
Versammlung nie abgestimmt — das ist der größte und außer
allen Zweifel gesetzte Fehler — sondern die Abstimmung hat
nur durch daS Büreau stattgefunden, während das Gesetz nur
der Versammlung dies<S Recht giebt. Die Versammlung konnte
aber ihre impellabele Entscheidung nicht dem Büreau übertrage».
Sin Umstand könnte vielleicht hier das Urtheil über diese»
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Verstoß einigermaßen mildern, wenn angenommen werden könnte,
daß die gegen daS Stimmrechl die betreffenden Personen
angebrachten Reklamationen, nach Untersuchung der Sache alS
unbegründet befunden würden. So z. B. wenn man annehmen
könnte, daß von 12 unzweifelhaft stimmfähig wären. Zu die-
sen 4 würde man den Frossard zählen und den Küher, von dem
eS zweifelhaft ist, wo er angesessen ist. In solchen Fällen
glaube ich, man entscheide im Zweifel mit Grund für die
Gültigkeit. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir wollen
auch die abziehen, welche zwar noch nicht angesessen sind, die
aber ihre Papiere hinterlegt haben. Aber wenn man diese Alle
abzieht, abgesehen davon, ob die Versammlung darüber abge-
stimmt habe oder nicht, so bleiben immerhin noch 25, bei denen
keine Abstimmung erfolgte und deren Slimmrechr daher nicht
anerkannt wurde. Wir haben 6, die nicht nur keine Aufent«
haltöbewilligung, sondern nicht einmal ihre Papiere abgegeben
halten. Ferner 5 Zöglinge der Normalschule, von denen eS

konstatirt ist, daß sie am 23. Juni die Anstalt verlassen haben
und am 28. gleichen Monats P.untrur, daß sie also am 30 dort
nicht mehr stimmen konnten. Sodann diejenigen 12, von denen

man nicht einmal weiß, ob sie wirklich eristiren. In Bezug
auf alle diese ist das Entscheidende das, Herr Präsident, meine
Herren! daß von der Versammlung nicht nur nicht abgestimmt
wurde, sondern daß Reklamationen erfolgten und sodann durch
das Büreau entschieden worden find. Wenn es sich nach den
Akten ergäbe, daß gar nicht reklamirt worden wäre, so könnte
sich die Frage darbieten: sind die Betreffenden vielleicht schon

von Anfang da gewesen? Dieser Zweifel wäre wenigstens
erlaubt, erhoben zu werden. Aber Sie sehen, daß gerade beim
successiven Eintreten der Einzelnen Reklamationen erhoben worden

find, daß ein Entscheid stattgefunden hat, aber nicht von
Seite der Versammlung, sondern nur durch daS Bureau. DaS
find die Gründe, auf welche ich näher eintreten zu sollen glaubte;
in alle persönlichen Betrachtungen gehe ich nicht ein, denn ich
halte dafür, man solle sich rein an die Sache halten. Ich
wiederhole also den Antrag des Regierungsrathes und erlaub»
mir, denselben zu empfehlen: Sie möchten die Wahlen von
Pruntrut als ungesetzlich aufheben.

Weber, alS Berichterstatter der Kommission. Ich beginn»
damit, der Versammlung anzuzeigen, daß ich mich lieber reku-
sirt hätte, daß ich im Schooße der Kommission zweimal bat,
alS Präsident ersetzt zu werden, allein ohne Erfolg. Was die
Kommission Ihnen pcoponirt, ist soeben abgelesen worden;
darüber also kein Wort. Gestern Abend wurde der Kommission

von Herrn Stockmar ein Memorial eingereicht; die
Kommission hat davon Kenntniß genommen, ohne in irgend eine
Berathung darüber einzutreten. Sie hat in Betreff der darin
enthaltenen Anschuldigungen deS Herrn Boivin demselben ebenfalls

Kenntniß gegeben. Die Bemerkung erlaube ich mir noch
beizufügen, daß eâ am Herrn Präsidenten deS Großen RacheS
sein wird, zu entscheiden, inwieweit dem Großen Rathe davon
Kenntniß zu geben sei. DaS Memorial war an die Kommission

adressirt und der Schluß des Herrn Stockmar geht dahin

: der Große Räch möchte davon Kenntniß nehmen. WaS
nun die Anträge der Kommission betrifft, so theilt sie sich in
eine Mehrheit und eine Minderheit. Die Mehrheit, bestehend
auS den Herren Bernard, Nouvion und meiner Wenigkeit, geht
mit dem Antrag« des RegierungSrathes einig. Die Minderheit,

bestehend auS den Herren Stämpfli und Gauthier, beantragt

AusrechtKaltung der Wahlen. Es sei mir erlaubt, den
Meprheilsantrag kurz zu begründen. Der erste Kassalionêgrund
ist unstreitig der, daß die Stimmzettel nicht gezählt wurden,
alS sie ausgetheilt worden waren, daß es daher unmöglich war,
die positive Vorschrift deS Gesetzes: wenn mehr einlangen, alS
ausgetheilt worden, so ist die Wahl ungültig, zu einer Wahr-
heil werden zu lassen. Es ergiebt sich nicht auS den Akten,
ob mehr Stimmzettel eingekommen find, alS Anfangs ausgetheilt

wurden. DaS Büreau war von Morgens 10 Uhr bis
Nachmittags um 4 Uhr immer aus dem Platze. Man hat
während dieser ganzen Zeit immer Stimmzettel^ gebracht und
geholt. ES ist erklärt worden, Nachmittags um 3 Uhr seien
voch 7 Personen gekommen, um ihre Stimme abzugeben. Man
wieS sie an daS Büreau. ES ist ferner klar, daß, wenn über

die ersten Reklamationen 200 und 212 Anwesende waren, mithin

im Ganzen 412, nachher,^ wo 537 einlangten, 155 Zettel
mehr eingekommen waren, alS im Anfange sind ausgetheilt
worden. Wir haben unS nun gestern in der Kommisston g»-
fcagt, ob im Anfang, wo man über die Gültigkeit derjenigen
Personen abstimmte, welche am 5. Mai anderS-vo gestimmt
hatten, ob dabei Alle micgestimmt haben, uns es ist erklärt
worden : ja. Ein Mitglied dieser Versammlung » daS
gegenwärtig war, Herr Großralh Chevrolet, bestätigte dieß. Und
heule ist mir dasselbe wiederholt von einer Perlon bestätigt
worden, die wahrscheinlich eben so viel Glaubwürdigkeit
verdient. Jedenfalls ist rich ig, daß die anfänglich auSgeiheil«»«
Stimmzettel 155 weniger waren, als nachher einkamen. Run
wollen wir untersuchen, ob dieß im S nn und Geist und nach
dem Buchstaben deS Gesetzes sei, daß man von Vormittag 1.0

Uhr bis Nachmittag 4 Uhr an einem fort die Sache so vor sich

gehen lasse. DaS G-setz sagt im 8. 3 : Jeder Anwesende
erhält einen Ssimnzettel. Die Abwesenden also keine Ferner:
Die Slimmenzählec sammeln die Zettel von jedem Stimmenden

persönlich «in. Nun will ich auch zugeben, obschon eS

nicht meine Pcivatmeinnng ist, daß man auch nachher noch
Zettel begehren könne, wenn dieAuZlh ilung statrg-funden hat;
aber wenn sie einmal eingelamm stc sind, so kann dieß nicht
mehr gestattet werden, sonst würde ja die Kontrolle unmöglich.
Ein fernere? Grund, wenn auch untergeordneter Natur, ist der:
der Präsident soll alle Wähler ermähnen, nur würdigen Männern

ihre Stimme zu geben und diese Anwesenden müssen diese

Mahnung anhören. Wenn wir nun annehmen, daß man dort
den ganzen Tag über Zettel holen läßt uns wieder bringt, s»

müssen wir auch annehmen, daß diejenigen, welche nicht fleißig
dem Gesetz folgen, eine Mahnung nöthig haben und daß die-

jenigen, welche sich rechtzeitig «infinden, auch die gewissenhas-
tern Leute sind, daß daS Gegentheil aber nicht im Geiste eineS

geregelten WesenS liegt. ES heißt ferner im Ges-tz», daß die

Siimmenzähler allein die Zettel austheilen und einsammeln.
ES ergiebt sich aus den Akten nicht, ob Anfangs die Zettel
regelmäßig ausgetheilt und eingesammelt wurden. Später
jedoch hat jeder Einzelne seinen Zettel dem Präsidenten oder dem
Büreau abgegeben. DaS ist jedenfalls gegen die positive
Vorschrift des Gesetzes. Nun heißt eS, dieses Verfahren sei ein
sehr regelmäßiges; wenigsten» sei eS nichr möglich, daß
Jemand zweimal unter gleich»», Namen stimmen könne. Ich will
Ihnen zeigen, wie regelmäßig eS da zugehr. Der Herr Prä-
fisent deS RegierungSratheS hat bereits ein Beispiel angeführt;
ich will Ihnen noch viel Auffallenderes zeigen. Beide Namenregister

find vom ganzen Büreau unterschrieben, und man sollt,
daher annehmen, sie seien richtig. Die Register wurden von
beiden Sekretären geführt, und auch nach diesem sollte man daher

annehmen» sie seien richtig. Wenn man ab-r diese Register
vergleicht, so finden Sie bei der ersten Nummer, daß beide mit
verschiedenen Namen anfangen. Wollten Sie in der Begleichung

noch weiter gehen und will man geneigt sein, denselben

so große Gewissenhaftigkeit beizulegen, so mache ich ei«««

Wette, so werden Sie noch sehr viele finden. Ich will Ei»
jedoch nicht damit aushalten. Leicht werden dabei auch ander»
Stimmen singirt. So z. B. kann einer seinen Zettel mit einem
andern vermischen, auf den er dann einen andern Namen setzt.
Daß dieses geschehen, ist wahrscheinlich, wenn man annimmt,
der X. Frossard habe nicht gestimmt. Er erklärt eS so. Mir
ist heute daS Gegentheil erklärt worden; indessen muß ich
annehmen, der Gemeinderath von Fontenay habe das Richtige
angegeben. Eine Behö de, welche eS wissen muß, sollte wenigstens

sagen, ob cS wahr sei oder nicht. Wie schon bemerkt,
mir ist heute daö Gegentheil von seh? glaubwürdiger Seite
versichert worden. Auch steht fest, daß der Betreffende nur 18
Jahre alt ist. ES ist immerhin eine auffallende Erscheinung.
Es ist auch bemerkt worden, eS seien dort gar erakre Scimm-
register vorhanden, und da habe man schon gesehen, ob die
Betreffenden stimmfähig waren oder nicht. In Fontenay sei das
der Fall gewesen, aber in Pruntrut sagt das Bureau selber,
daß man in Betreff einer Anzahl Personen, welche stimmen
wollten, und die nicht auf der Liste waren, dm Greffier von
Pruntrut befragt habe. Damit man also weiß, ob Jemand,
der in den Registern nicht enthalten ist, stimmfähig sei, mußte



»an erst fragen: Herr Gemeindeschreiber, ist derselbe stimm,
berechtigt oder nicht? Jetzt noch etwa? Interessanteres. Dieser
Gemeindeschreiber ist beim Bureau gewesen, und als dasselbe
den Bericht abgegeben, sagte er mit demselben, es sei nicht
möglich. daß Jemand unter fremdem Namen seinen Stimmzettel

abgegeben habe. Nachher schreibt der Kommissär an den
Gemeinte alh, um sich zu erkundigen, wohrr eine Anzahl In-
dividuen sei, und der G.meinterarh sagt ihm jetzt, die 12 seien
ihm gänzlich unbekannt. Der gleiche Gemeindeschreiber, welcher

vorher die Genauigkeit seiner Kontrolle pruS, weiß jetzt
nicht mehr, woran er ist. Ich begreife nichts davon. Der
zweite Beschwerdepunkt, Herr Präsident, meine Herren! ist der,
daß die angefochtene Sttmmfähigkeil einer Anzahl Personen
nicht auf die Manier ermittelt wurde, wie eS borg schrieben ist,
mit Ausnahme vom Anfang. Im Anfang fragte eS sich, ob
die 12, welche am 5. Mai anderswo gestimmt haben, nun auch
mitstimmen dürftn. Diese Reklamationen hat der Präsident in
aller Form zur Sprache gebracht. Von diesen 12 sind 3 aus-
getreten. Die 2 andern blieben. Das eigentliche Verhältniß
zur Beschwerde erg'edt sich nicht genau auS den Akten ; indessen
wird versichert, einige seien bei der Verhandlung zugegen
gewesen. Ich glaube jedoch, dieser Umstand sei nicht so erheb-
lich. Die Versammlung hat darüber abgestimmt und war
kompetent dazu. Ob die 52 Uebrigcn, nach Abzug dieser 12,
ob dieselben im Anfang zugegen waren, als der Präsident
fragte, ob Jemand Reklamationen zu erheben habe, daS
ergiebt sich nicht klar aus den Akten. ES ist dieß aber ein sehr

wichtiger Umstand. Denn waren sie zugegen, so wird man
sagen, wo Niemand reklamirt, ist AUcS anerkannt. Höchst
wahrscheinlich aber waren sie nicht zugegen. Das ergiebt
sich auS dem Rapport des Herrn Kommissärs und aus
andern Umstände». In Betreff der Normalschüler verhält eS

sich so: sie kamen, von zwei Lehrern begleitet, vor daS
Bureau, und dieselben «.klärten, sie seien stimmberechtigt»
weil sie noch in Pruntrut domilizirt seien. Wären sie

nun auch im Anfang da gewesen, und man wäre stillschweigend
über sie weggegangen, so glaube ich. es hätte dieser besondern
Erklärung gar nicht mehr bedurft. Später hat jedoch daS

vüreau in Betreff aller 52 entschieden, ob dieselben zuzulassen
seien oder nicht. Es würd n 5 hinweggeschickc, die andern alle
zugelassen. Wenn nun die Betreffenden Anfangs dagewesen
wären und die Versammlung hättest illschweigend deren Stimm-
berechtigung anerkannt, so hätte nachher das Bureau» gegen
alle Begriffe der Erhabenheit einer Behörde über eine andere,
sich alS höchste Instanz die erfolgten Verfügungen angemaßt,
wie man eS noch nirgends erfahren hat. Während die einzelnen

Wähler ten Tag über aufmarschirten mit ihren Zetteln,
hat daS Büreru eine doppelte Mission erfüllt. Erstens wenn
Reklamationen kamen, so entschied eS, ob dieselben berücksichtigt
werden sollen oder nicht. Man könnte nun einwenden: die
Versammlung kann dieses Recht delegirt haben. Aber ich
erwidere: erstens kamen die Betreffenden nicht mehr zur rechten
Zeit, und zweitens hat dem Vüreau dieses Recht nicht
übertragen werden können; und warum nicht? Die Versammlung
hat das schöne Recht der definitiven Entscheidung über An-
ständ« gegen die Slimmfähigkeit einzelner Mitglieder, und wenn
fie entschieden hat, so geht die Sache den Großen Rath nichts
mehr an. Allein ein solches Recht wird eine Wahlversammlung

nicht einigen Wenigen übertragen können. DaS Gesetz

ist hierüber deutlich genug. Aber daö Büreau hat nicht nur
über Reklamationen entschieden,; auch ohne Reklamationen.
Es hat sich in einzelnen Fällen diese Befugniß angemaßt.
Gerade die oben berührten 5 hat eS hinweggeschickc, andere ad-
mitlirt, die nicht reklamirt hatten. Es ist dieß ein Recht,
welches nicht einmal die Versammlung hat. Man würde vom
Präsidenten einer Wahlversammlung, der solches hingehen ließe,
eine sonderbar» Meinung bekommen. Nun ist eS aber ein
allgemein anerkannter Nêêgrundsatz: Niemand kann mehr Recht
übertragen, als er selber hat. Wenn also die Versammlung
kein Recht hatte, so zu verfahren, noch viel weniger das
Büreau. Ich habe bereits dargelhan, wie oberflächlich das
Büreau verfahren ist, wie unregelmäßig die Kontrolle geführt
wurde; nur noch etwas über die Unregelmäßigkeit der Stimmregister.

Es ist heute einmal erklärt worden, nicht einmal der

LlÄ

Präsident befinde sich auf dem Stimmregister. Wie viel Einfluß

nun die Admission derjenigen, die gesetzwidrig zugelassen
worden, auf das Resultat hatte, weiß ich nicht. DaS ist mir
auch ziemlich gleichgültig. Ich weiß nicht, ob dadurch daS
Nesulmt ein anderes geworden sei. Ebenso weiß ich nicht, ob
daS Bureau der einen oder andern Partei angehört. Ich will
nicht darnach fragen und mich namentlich hierüber nicht ferner
auSsprechen. Allein ich glaube, man sollte daS Partei-veien
nicht so weit treiben, daß Gesetze und Neglemenre auf die Seite
gesetzt werden. Sodann will ich mich noch auf einige Billig-
keitSgründe rcassumiren. Es ist heute ein Grund angeführt
worden in dem Sinne: weil ein Reg ecungêkommissâr bei der

Verhandlung zugegen gewesen sei, so hätte er bessere Ordnung
halten sollen; warum habe man einen Kommissär hingeschickt
und wolle nun doch wieder kassiren. Ob der Herr Kommissär
hätte strenger und eingreifender fich zeigen sollen, oder aber
nicht; darüber will ich mich nicht weiter aus prechen. Ich hätte
eS vielleicht gethan. Aber der Herr Kommissär hat ja die
Versammlung gewarnt und zwar bei jedem Punkt, wo fie fehlte.
AlS man die Stimmzettel nicht zählte, bemerkte er, das sei gc»
gen das Gesetz Auch bei der Art und Weise, wie über die

später Hinzugekommen«« abgestimmt wurde» erklärte derselbe
sehr bestimm?: eS sei gegen das Gesetz. Er hat sie also
gewarnt und ihnen gesagt, wie fie fehlten; sie gingen darüder
hinweg. Die Versammlung hat also wissentlich das Gesetz

verletzt, und wenn man hervorgehoben hat» daß es in Miecourr
auf ähnliche W-ise h.rgezangen, so sage ich: der große Unter-
schied besteht darin, daß diese Leute, gewarnt und wissentlich,
Gesetz und Reglement verletzt haben, während die Andern von
Niemanden gewarnt worden waren. Ein fernerer Grund, Herr
Präsident, meine Herren, ist der: das letzte Mal war die

Versammlung noch nicht konstituirt, damals war es billig, über
Manches hinwegzugehen. Man kann nicht läugnen, daß manche

Unföcmlichketren vorgefallen waren; allein die Versammlung

hätte noch lange markten können, wenn sie nicht in Etwas
darüber hinweggehen wollte. Aber damals hat man hier auch
offen erklärt: eS soll keine Konsequenz bilden für die Zukunft;
es »st daS erste und letzt« Mal, daß wir so handeln. Man
kann sich daher nicht aus den frühern Vorgang berufen, weil
man dannzumal über andere Verhältnisse hinwegzuschreiten und
offen erklärt hatte: in Zukunft streng nach dem Gesetze sein zu
wollen Nun wissen wir aber, daß in Pruntrut Unserm-
lichkeiten wiederholt vorgefallen find. Ich glaube daher, daß
solche, nachvcm die Leute gewarnt, nachdem sie aufmerksam
gemacht worden sind, daß der frühere Großrathsbeschluß einmal
strenge Ges-tzlichkeit befohlen hat. nicht mehr erlaubt skien.

Ich halte auch dafür, die organischen Gesetz« sollen im ganzen
Kanton in Uniformität beobachtet werden. Erlauben Sie mir
nur noch die Frage: soll die Wahlversammlung von Pruntrut
ein Borrecht haben gegenüber andern Gemeinden des KantonS
Glaubt man etwa, Pruntrut sei nicht schuldig, Gesetze und
Reglemente zu vollziehen? — Ich will Eie nicht länger
aushallen, sondern schließe zum Antrage der Regierung.

Stâm p fli, gewes. Regierungsrath. Erlauben Sie mir
nun auch einige Bemerkungen als Berichterstatter der Minderheit.

Herr Präsident, meine Herren! Nach den angeführten
Voten sollte man glauben, eS sei k«in gute» Wort mehr zu

sagen über die Wahlen von Pruntrut. Dessenungeachtet ver-
sichere ich Sie, daß ich mit ebenso guter Ueberzeugung für
Anerkennung der Wahlen stimme, als meine Gegner für Kassation.

Ich versichere Sie, daß ich die Akten auch ziemlich ge-
nau gelesen habe. Zwar will ich mir nicht anmaßen, daß ich

sie genauer kenne, als meine Herren Vorgänger, aber gelesen

habe ich dieselben ziemlich genau. Man hat mit gar hohem

Ernste hervorgehoben: Ja, die Gesetze müssen gehandhabc wer-
den! Ich will diesen Standpunkt auch annehmen und sagen:

wenn man an einem Ort« so streng sein will, so sei man es

auch am andern. Und ferner: find die eingelangten Beschwerden

der Form gemäß? ES liegen eigentlich zwei Beschwerden

vor, die eine mit 30 Unterschriften, die andere vom 6. Juli
und von einem Mitgliede dcS Bureaus, ein Herr Administrateur,

ein Titel, den fich auch Herr Boivin beilegt, indem er fich

bekanntlich ailmimslraleur provisoire àe korrenlruz» nennt. Es
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ist NUN gesetzlich vorgeschrieben, daß Beschwerden innerhalb s
Tagen nicht nur am betreffenden Orte der Wahl, oder dem

beireffenden RegierungsstaNhalter eingereicht werden müssen,
sondern dem Regicrungsrathe selbst, und insofern läßt sich

nachweisen daß die letztere Beschwerde verspätet ist. Ich erinnere
nur an einen Borgang. Bei der Wahlverhandlung über In.
terlaken wurden zwei Be chwecden ausdrücklich deßwegen als
ersessen abgewiesen, weil sie innerhalb dieser Zeit wohl dem

RegicrungSstatthalter eingehändigt wurden, nicht aber dem Re-
gcirungSrathe. So weit eS also Wahlbeschwerden betriff?, so

ist deren Eingabe an eine bestimmte Frist gebunden; nur den
Bestechungsanzeigen wird auch nach Verfiuß derselben noch

Folge gegeben, weil das Gesetz in dieser Beziehung keine F-ist
kennt. Zweitens fällt die eine dieser Beschwerden dahin, weil
sie nicht auf Stempel geschrieben ist. Ich erinnere Sie nur
daran, daß der Präsident des Großen Rath.s gerade heute
zwei Beschwerden abgewiesen hat, weil sie nicht auf Stempel
geschrieben waren. Dieß in Bezug auf die eine Beschwerde,
welche also nicht berücksichtigt werden kann. WaS den Inhalt
dieser Beschwerde betrifft, so enthält sie einen Umstand, welcher
in der andern nicht angeführt ist. Sie kann aber jedenfalls
keine Berücksichtigung mehr finden; ich protestire dagegen; sie

ist ersessen. Di- andere Beschwerde ist an den Großrathspräsidenten

gerichtet, und dieser wi.S sie an den Regierungsraih.
Die Überweisung ist vom 8. Juli datirt. und ich nehme an,
dieselbe sei zur rechten Zeit geschehen. Aber es ist noch ein
anderer Umstand, ich sag«, ein formeller, aber wen« man so

fotmcll verfährt, so will ich es auch thun. Die fragliche
Beschwerde zählt 30 Unterschriften. Dieselben sind allerdings
legalisirt, aber vom Gemeindspräsiventen Trouillat von Prun-
tritt, und dieser selbst von einem Mitglied des Großen Rathes.
DaS genügt nicht. ES cristirl darüber eine positive Borschrift,
wie solche Unterschriften legalisirt werden sollen, nämlich nach
dein Gefttze vom 3. Dez. 1831, Art. 17. Die Legalisation
hat zu geschehen von einem Mitgliede des Großen Raths, oder
von einem Regierungsstatthalter, oder Gerichtspräsidenten, oder
Notar, von einem Gemeindspräsidenten steht nichts. Sind
solche Eingaben nicht legalisirt, so sollen sie nicht abgenommen
werden. DaS Gcsetz spricht zwar nur von „'Vorstellungen",
allein es stützt sich auf §. 17 tec Verfassung, welche? „Vor-
stcllungen und Beschwerden" dieser Legalisation unterwirft.
Nun w„iß ich ganz gut, daß diese Borschrift nicht immer
beobachtet worden ist. Allein die Elle soll für Alle gleich lang
sein. Ich finde es nicht in Ordnung, wenn man am einen
Orte so viel hingehen läßt, und am andern plötzlich so streng
verfährt. Da indessen der Regierungsrakh nur vocberathcnde
Behörde ist, so hat der Große Rath auch das Recht, die
Formalitäten zu unkersuchen und eine Zurückweisung aus formellen
Gründen zu beschließen. Indessen bin ich namentlich in
politischen Dingen nicht gerne zu formell; aber wenn auf der
einen Seite nur auf Verletzung von Gesetzesvorschriften
abgestellt wird, so werden Sie es auf der andern auch dem
Berichterstatter der Minderheit zu gut halten, wenn er
Formalitäten anruft. Ich will nun versuchen, zu zeigen, daß die
zweite Beschwerde, von der ich gesprochen habe, nicht richtig
ist, und zwar zunächst in Folge von einigen Personalsorma-
litäten. Wenn ich nicht irre, so sind unter den Unterzeichnern
der zweiten Beschwerde Verwandle oder Verschwägerte Von
Personen, welche an den Verhandlungen darüber Theil
genommen. So namentlich zwei Schwäger des Herrn
Regierungsraih «lsäßer. Ich glaube deßhalb, cS sei nicht am Orte,
wenn er an den Verhandlungen über diese Angelegenheit Theil
genommen hat. Ich kann mich vielleicht irren; allein eS thut
mir leid, daß man überhaupt auf solche Dinge zu sprechen
kommen muß. Ferner befindet sich unter den Unterzeichnern
der Beschwerde ein Verwandter oder Verschwägerter des Herrn
Aubry. Ich führe dieses nur an, damit er sich erklären und,
sosern er im Fall ist, den Austritt nehmen kann. Wie gesagt,
ich theile dieses mit, weil eS von Einfluß auf die Verhandln«,
gen sein kann, wenn heute beteiligte Personen daran Theil
nehmen. Drittens muß ich schließlich noch einige Bemerkungen
über die polirischen Verhältnisse, namentlich des Büreau'S, an-
bringen. ES ist zwar heute hier erklärt worden, und ich stimme
damit überein, wir sollen uns hei unsern Abstimmungen nicht

durch Parteirückflchlen leiten lassen; aber es ist doch wichtig,
zu wissen, welchen politischen Charakter die leitenden Personen
hatten. DaS Bureau war seiner politischen Farbe nach
gemischt und, wie bereits mitgetheilt wurde, der Mehrheit nach
konservativ. ES waren nämlich 5 konservative Mitglieder
neben 4 liberalen oder radikalen. ES ist dieß deßhalb von
Interesse, um zu sehen, daß, wenn eiwaS Ungerechtes
zugegangen ist, dieß u»ter den Augen und vor dem in seiner Mehrheit

konservativen Büreau geschah. Da nun b-ssenungeachtet
die andere Parter reklamirt, so konnte ich nicht stillschweigend
darüber hinweggehen. GS ist mir ferner ein Umstand aufgefallen.

Es haben nämlich die Beschwerde der 30 u. A. auch
3 Mitglieder des Büreau's, die theils als Sekretäre oder als
Slimmenzähler funklionirt harren, unterzeichnet. Dieser
Umstand mußte um so mehr auffallen, daß nämlich, nachdem sämmtliche

Mitglieder deS Büreau'S die Richtigkeit der Protokolle
durch eine übereinstimmende Deklaration behauptet hatten,
von diesen Mitgliedern Niemand sich zu einer Reklamation
veranlaßt fand, daß nachher die gleichen Mitglieder, welche kurz
vorher demKommissär e> klärt hatten : ja, es sei AlleS tnder Ordnung
vorgegangen, nach 8 Tagen eine Beschwerde unterzeichneten,
wo eS heißt: nein, eS ist unregelmäßig hergegangen DaS
beweist, daß einzelne Mitglieder de« Büreau'S nicht ganz loyal
gehandelt haben. Ich erlaube mir nun noch im Allgemeinen
den Standpunkt anzugeben, welch?« die Wahlen von Pruntrut
einnehmen gegenüber den andern Wahlen deS Kantons. Man
kann nun allerdings sagen: daß, wenn man auch bei Prüfung
der letzten Wahlen über manchen Umstand hinweggegangen,
dieß nicht die Regel machen solle für die Zukunft. Ich mache
indessen darauf aulm-rksam, daß die Wahlen von Pruntrut noch
zu der ganz gleichen Kategorie gehöre», wie diejenigen, welche
wir letzthin behandelt haben. Wir kennen nämlich nur zwei
Kategorien von Wahlen: entweder sind die Wahlen jeweilen
GesammtcrneuerunzSwahlen, oder dann Ergärzungswahlen,
wenn ein Mitglied irgend einer Behörde ersetzt werden soll. Nun
hatten wir letzthin Gesammterneuerungswohlen vorzunehmen,
und unter di-se fällt auch Pruntrut, dessen Wahlen nicht als
Ergänzungs rahlen betrachtet werden können; letzteres deßwegen
nicht, w-n sie nicht als Ersatzwahlen gestorbener od. ausgetretener
Mitglieder angesehen werden können. W r stehen also in
Betreff Pruntruls mit den heuligen Wahlv-rhondlungeu ganz
auf dem nämlichen Boten, wie vor 5 Wochen in Bezug auf
die anderen Wahlen. Und deßhalb soll man nach m^ner
Ansicht die Sache mir Rücksicht behandeln, und wenn man
damals fünf hat gerate sein und Unregelmäßigkeiten hingehen
lassen, welche eine viel strengere Behandlung verdienten, als
die heutigen; so soll man heute nicht sagen: wir wollen kas-
siren. Die Gründe der Billigkeit gebieten unS eine andere
Handlungsweise. Dann sollen wir noch eine Rücksicht nicht
vergessen: Pruntrut hat nun bereits zweimal gewählt. Die
erste Wahlverhandlung wurde kassirt, weil tumulluarlsche Auftritte

dabei stallfanden. Die zweite Kassation soll stattfinden,
wo die ganz gleichen Normen und Formen innegehalten wurden,

wie bei der ersten, ungeachtet also die Form die gleiche
war, wie bei der letzthin kassirren Verhandlung, einzig mit
Hinweglassnng der Gewaltthätigkeiten vom 5. Mai. DaS
heißt: Pruntrut hat nach zweimaligen Verhandlungen nicht
recht wählen können, eS hat eS nicht recht treffen können;
daher kassirt man noch einmal, und zum dritten Mal, wenn
wieder solche Unförmlichkeiren vorfallen, wird wieder kassirt.
Ich glaube nun aber, es liege im Interesse eines Amtsbezirks,
den Zustand der Leidenschaft und Aufregung möglichst früh zu
heben, wenn es nicht die traurigsten Folgen haben soll für die
moralischen und polirischen Zustände einer solchen Gegend.
Was die Beschwerde selbst anbetrifft, so ist der erste Grund,
daß die ausgetheilten Stimmzettel nicht gezählt wurden, aller-
dings richtig. ES ist auch richtig, daß nach dem Gesetze die
Wahlverhandlung ungültig ist, wenn mehr Stimmen eingehe»,
als ausgetheilt worden sind. Aber eine direkte Vorschrift,
wonach die Zählung vorgeschrieben wäre, ist nicht vorhanden;
dieß ergibt sich jedoch aus einer Folgerung der Gesetzesvorschrift

von selbst. Nun frage ich: wenn der Gesetzgeber eins
Förmlichkeit vorschreibt, welches ist der Zweck, den er dabei
im Auge hat? Und wenn dieser durch die gleiche Vorschrift,



oder durch eine andere vollständig erreicht werden kann, so

fällt nach meiner- Anficht der Nichtigkeilsgrund weg. Welche?

ist also der Zweck der Zählung? Daß nicht »ine Person
zwei Stimmzettel erpalten könne; einen andern Zweck könnte
ich mir wenigstens nicht denken. Der kann eS nicht sein, daß
man fingirte Personen verhindert, Betrügereien zu machen,
sonst würde daS Gesetz eine persönliche Kontrolle verlangt
haben. Es wollte blos verhindern, daß Jemand mehr als einen
Stimmzettel erhalte. Ist nun dieser Zweck erreicht worden?
Ich will die Akten reden lassen und das Verfahren selbst, welches

angewendet wurde. Welches ist nun dieses Verfahren?
Man hat allerdings keine Stimmzettel ausgetheilt, aber jeder
Theilnehmende hat seinen Zettel persönlich abgeholt. Die
Stimmgebung hat so stattgefunden, daß wieder jeder Einzelne
persönlich seinen Stimmzettel dem Präsidenten deS Bureau's
abgegeben hat. Bet dieser Abgabe wurde er individuell und
genau kontrollirt; es wurde dabei gefragt: ist er im Slimm-
register? u. s. f. Außerdem also wurde dabei auch die
Stimmberechtigung selbst in Betracht gezogen. Wenn Sie nun dieses

Verfahren vergleichen mit demjenigen, welches im alten
Kanton angewandt wird, so möchte ich dann sehen, ob dabei
nicht größere Garantien sind, als bei der unsrigen. Ist eS

bet unserm Verfahren — wenn man doch von Möglichkeiten
sprechen will — nicht auch möglich, daß ein Stimmenzähler,
wenn er gewissenlos sein will, Jemanden, der mit ihm
einverstanden ist, zwei Stimmzettel abgeben kann? Noch leichter ist
dieß beim Austheilen möglich, da namentlich dabei verschiedene
Dislokationen der Theilnehmenden stattfinden können. Ich
sage, wenn man von bloßen Möglichkeiten sprechen will, so

tritt dieser Uebelstanv bei unserm Verfahren sehr leicht ein.
Deßhalb, wenn man nicht halsstarrig an der Form festhalten
will, ist der Umstand, daß bei Austheilung der Stimmzettel
dieselben nicht gezählt wurden, nicht so unbedingt entscheidend,
um so weniger, weil in der Versammlung selbst Niemand
dagegen reklamirt hat. Ich weiß gar wohl, man muß die
Förmlichkeiten ex oüicio anerkennen; allein der Umstand, daß nicht
reklamirt wurde, ist auch zu berücksichtigen; daS ist bei mir
entscheidend. Dasselbe hat auch schon stattgefunden. Ich
erinnere nur an die Nationalrathswahlen im Jura, wo drei
Mitglieder gewählt werden mußten. Damals wurde auch ge-
gen dieses Verfahren reklamirt und behauptet, es haben
Unregelmäßigkeiten stattgefunden, weil auch damals die Zettel
beim Austheilen nicht gezählt wurden » und daS Büreau den
Tag über offen stand. Dessen ungeachtet ist der Nationalrath
darüber zur Tagesordnung geschritten. Bei Miecourt hatten
wir bekanntlich eine» ähnlichen Fall. Am Morgen wurden
die Zettel ausgetheilt, und den ganzen Tag so fortgefahren,
ohne daß eine Zählung stattgefunden hätte. Man soll sodann
nicht glauben, daß dort allein so verfahren wurde. Das Nämliche

geschah noch in mehreren andern Wahlkreisen deS Jura.
Nun glaube ich wieder, so lange man andere bei ihrem
Verfahren läßt und nichts zu kassiren findet, so solle man eS auch
hier nicht thun. So viel über den ersten Punkt. Ich führe
darüber blos noch daS an: nämlich die Anficht des Büreau'S
selbst, ob wirklich auf diese Art Unterschleife haben stattfinden
können. DaS Büreau wurde ausdrücklich befragt: ob ein
Unterschleif allfällig stattgefunden habe? und eS erklärte
ausdrücklich daS Gegentheil ('er Redner führt aus den Akten die
daherige Aussage des Güreau's an, woraus hervorgeht, daß
zwar bei der Ausheilung die Zählung unterblieb » daß jedoch
bei dem angeführten Verfahren kein Unterschleis habe statisin«
den können). Ferner wurde erklärt, es sei nicht möglich, daß
zweimal dieselbe Person auf der Liste figurire, weil das Büreau
die Betreffenden persönlich gekannt habe. Wenn nun alle 9
Mitglieder von einem Bàreau offiziell vor Verhör eine solche
Erklärung abgeben, wie kann man noch annehmen, daß
Unterschleife stattgefunden haben! Ich komme vielleicht später auf
diesen Punkt zurück. BlS zweiter Grund für Kassation wurde
sodann angeführt, daß Nichlstimmberechtigte an der
Wahlverhandlung Theil genommen haben. Es ist vor Allem zu
untersuchen, wie die Frage der Stimmberechtigung kontrollirt
und erledigt werden soll. Soll dieses durch die Versammlung
geschehen? Ich bin damit einverstanden, daß die Versammlung
die Frage zu erledigen hat, und wenn sie Jemanden stillschwei¬

gt?

gend anerkennt, d. h. wenn er nicht ausgewiesen wird, so ist
er als berechtigt anzusehen. Im Anfang hat eine Abstimmung
stattgefunden, die gesetzlich vorgeschrieben war über die Frage :
ob Jemand anwesend sei, der nicht berechtigt sei. E» stimmten

im Ganzen 412 Anwesende. Es wurde gegen 12 reklamirt,

weil fie angeblich anderswo gestimmt haben sollen. Mit
212 gegen 200 Stimmen wurde aber entschieden, fie seien

stimmberechtigt. Nun bildet sich die Frage: hat in der Folge ein
Zuwachs staltgefunden? In dieser Beziehung geben die Akten
nicht ganz sichern Aufschluß. Indessen erklärt Herr Boivin: er
glaube, daß im Anfange wirklich nur 412 Anwesende waren, und
daß in der Folge noch mehr hinzukamen. Wir wollen annehmen,
eS habe wirklich Zuwachs stattgefunden. Ist derselbe erlaubt,
oder will man gegen später Ankommende daS System der
verschlossenen Kirchthüren anwenden? In Bern z. B. hat man
dieses System angewendet, und es wurde festgestellt, eS dürfe
Niemand mehr hinein, wenn einmal die Versammlung konstt-
tuirl war. Nun glaube ich ebenso, daß an vielen andern Orten

daS entgegengesetzte Verfahren stattgefunden, und ich glaube,
eS können auch sparer Hinzukommende noch Einlaß begehren;
nnr muß dann nicht vergessen werden, daß die gleiche Kontrolle

über die Stimmfähigkeil derselben geführt werde. Warum?
Es soll der Versammlung die Möglichkeit gegeben werden,
gegen Einzelne zu reklamtren. Nun kann dieß auf zwei
Systeme geschehen, entweder frägt der Präsident ausdrücklich an,
ob Jemand zu reklamiren habe oder nicht; oder wenn der
Betreffende sich öffentlich unter die Augen deS Büreaus stellt und
dort namentlich reklamirt wird. Beim Mangel an positiven
Vorschriften glaube ich nun, man soll die mildere VerfahrungS-
weise annehmen. ES war dennoch nicht nöthig, daß noch eine
positive Anfrage an die Versammlung gerichtet wurde. So
ungefähr muß man hier räsonniren. Nun fragt es sich: ist
daS in Pruntrut geschehen? Ich sage unbedingt: ja; denn die
Art und Weise der Abstimmung hat es mit sich gegeben, daß
alle neu Hinzugekommenen unter den Augen deS Büreaus ihre
Stimme deponiren mußten, und daß daher in demselben Augenblicke

die Frage ihrer Stimmberechtigung entschieden wurde.
War er stimmfähig, so wurde er ohne Weiteres zugelassen;
wurde das Gegentheil gefunden, so ward er abgewiesen. Die
negative Kontrolle ist auch von der Versammlung geführt worden.

Denn wenn Jemand neu hinzugetreten, und sowohl gegen
diesen Umstand, als gegen den Entscheid deS BüreauS Niemand
reklamirt hat, so war anzunehmen, die Versammlung habe seine
Stimmberechtigung annkannt. DaS Büreau hat 5 Personen
fortgewiesen; es war dazu nicht kompetent; aber wenn nicht
dagegen erklamirt wurde, so haben eS die Betreffend.» sich

zuzumessen. Die Sache ist so aufzufassen: wenn ich an der
Thüre zurückgewiesen werde, und ich lasse eS mir gefallen, so

kann ich später nicht mehr kommen und reklamiren, sondern
ich hätte eS früher thun sollen. Das geschah auch an andern
Orten. Wenn ich den Entscheid deS Büregus nicht anerkenne,
so habe ich sofort dagegen zu reklamiren. Dieß in Bezug auf
diejenigen, denen daS Stimmrecht genommen wurde, mit denen
es sich gleich verhält, wie mit denjenigen, welche zugelassen
wurden Wenn also keine Reklamationen erfolgten, so war
negativ die Stimmberechtigung der Betreffenden anerkannt und
die Wirkungen und daS Verhältniß bleiben sich gleich, wie bei
jedes andern V-rsammlung, welche über die Slimmberechtigung
zu entscheiden hat. Uebrigens muß ich noch daS b.-merken,
daß man allenfalls sagen könnte, es sei ein Parteimanöver
gewesen. Die Liberalen oder die Schwarzen hätten gesucht,
im Laufe des TageS noch mehr Leute herbet zu bringen.
Untersuchen wir nun, inwiefern auch das Zahlenverhältniß von
Einfluß war. Im Anfang waren Konservative 200, Liberale
212. Nun wenn man annehmen will, die übrigen 155 seien
auf diese Weise hinzugekommen, so kann man füglich schließen,
dieselben werden sich ungefähr zu zwei Hälften auf beide Parteien

vertheilt haben. Das scheint selbst die Kommission
anzunehmen. Wenn also auch wirklich ein Parteimanöver statt-
gefunden hat», so würde der Vortheil beider Parteien ungefähr
gleich gewesen sein. Nun glaube ich, könne man füglich
annehmen, die Frage der Slimmberechtigung sei recht erledigt
worden. Sie hat stattgefunden durch eine Kontrolle, welche
von Anfang an geführt wurde und zu Pruntrut, wie iu den
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meisten andern Wahlkreisen des Znra kennt man nur dieses

Verfahren. Man sagt nun» es seien keine regelmäßigen Stimm-
register vorhanden, und man habe daher keine Garantie. In
Bezug auf dieses bin ich einverstanden; aber eben so gut kann
im allen Kanton Unterschlagung stattfinden, weil man dort
nicht die individuelle Kontroll« hat, wie im Jura, da man im
alten Kanton meistens in globo abgestimmt. ES fragt sich

nun, ist eS materiell richtig, daß die Betreffenden das Stimm-
recht nicht besaßen? Sehen wir auf die Kategorien in ihrem
Rapport. Sie sagt, eS seien 25 gewesen, welche nicht
stimmberechtigt waren, davon 6, welche ihre Papiere hinterlegt, aber
noch keine slufenthaltsbewtlligung harten, 6, die nicht einmal
ihre Papiere abgegeben u. s. f. Diese 25 find also nicht
stimmberechtigt nach der Anficht der Regierung, und weil Herr Stock-
mar über das absolute Mehr nur 21 Stimmen harte, so war
Einfluß auf daS Resultat vorhanden. Untersuchen wir die
Sache näher. Muß man, um ein Domizil zu haben, die
Papiere unumgänglich nothwendig beponirc und eine AufenrhaltS-
dewilligung von der Polizei haben? Nein! Wenn daS
nothwendig ist, so habe ich auch kein Domizil. Die Hinterlage
von Schriften geschieht nur zu dem Zwecke, um eine polizeiliche

Kontrolle zu haben, und die betreffenden 6 Individuen find
als stimmfähig zu betrachten, wenn nicht behauptet werden
kann, fie haben ihr faktisches Domizil nicht in dieser Gemeinde.
ES ergibt sich nicht aus den Akten, daß fie ihr Domizil nicht
dort haben. Es muß also angenommen werden, sie hatten dort
ihr rcch-licheS und faktisches Domizil. ES kann somit dort
jeder derselben vor Gericht geladen, betrieben werden u. s. w.,
und daS Gericht würde ihn gewiß mit sonderbaren Augen
ansehen, wenn er sich damit entschuldigen wollte, er habe daselbst
kein Domizil. In Betreff der 6 Zöglinge der Normalschule
ist bei der Versammlung selbst ihre Stimmberechltgung untersucht

worden. Der Präsident fragte sie, ob sie vaZ Skimmrecht
haben und zwei Professoren deS Kollegiums, welche st- begleiteten,

bejahten eS. Damit ist jedoch sie Frage, ob sie abwesend
gewesen oder nicht, faktisch noch nicht entschieden. AuS den
Ak.en selbst gehl es nicht hervor. Der Gemeindecath von
Pruntrut gibt einige Auskunft. Als Herr P quignot
einvernommen wurde, sagte derselbe, sie hä-ten die Normalschale
quittirt gehabt. Aber nun läßt fich fragen: ist daS dasselbe,
wie daS Domizil aufgegeben? Ich habe zwar die moralische
Ueberzeugung dafür, daß sie auch daS Domizil aufgegeben
hatten. Aber wenn man nun einmal alles nach den Akcen
entscheiden will, so können und sollen wir auch nur dasjenige
als wahr annehmen, was in den Akten erwiesen ist Ja den
Akten ist also nur entschieden, daß st« die Schule v rlaffea
haben, aber wenn man streng formalistisch, wenn man rigo-
ristisch sein will, so ist dabei nicht auch entschieden, ob sie daS
Domizil aufgeg ben haben, Ich frage noch einmal: ich habe
die moralische U berzeugung dafür, aber ich halte mich nun
auch streng an die Akte«. Sie warden bei der Versammlung
ausdrücklich als stimmberechtigt zugelassen. Dieser Behauptung
wird alS Beweis, daß die Zöglinge Pruntrut wirklich verlassen
hatten, einfach entgegen gehalten die Behauptung der 30
Beschwerdeführer. Allein was der Kläger behauptet, ist darum
noch nicht immer wahr; es muß sich aus den Ak.en ergeben.
Dieß bezüglich auf die andern 5 Zöglinge, deren Stimmfähig-
keit bestcitten wird. Nun find noch 2 Individuen, von Venen
behauptet wird, daß sie faktisch und rechtlich nicht im Bezirke
wohnen. So viel ich mich erinnere, hat sich jedoch in den
Akce» herausgestellt, daß sie zwar, materiell genommen, nicht
stimmberechtigt wären, bei der Stimmenabgabe jedoch ein
Entscheid über ihre Stimmfähigkeit erfolgte und keine Reklama-
tionen erhoben wurden. Run die 12 Inconnus, und dieser
Punkt ist wirklich interessant. Ich will versuchen, ihn von
einer andern Seite her darzustellen. ES ist gesagt worden,
die fragliche» Namen erschienen ausser Liste der Stimmenden,
und bet nachheriger Erkundigung habe es fich gezeigt, daß sie
weder der Gemeinderath von Pruntrut, noch derjenige von
Fontenay kenne. Das Faktische davon ist richtig. Wie verhält

eS sich aber mit der Angabe der Beschwerdeführer? Sie
sagen, eS haben eine Anzahl Personen an den Wahlverhand-
lungen Theil genommen, die nicht dazu berechtigt waren. Auch
ein Etat, welcher diese Lente in Kategorien theilt, ist beige¬

fügt (der Redner Verli-St diese Kategorien auS den

Akten). Aber bei der Aufzählung dieser einzelnen 12
sogenannten Inconnus ist es auffallend, daß bei den meisten
derselben beigefügt ist, wer sie gewesen, wessen Berufes, woher
u. s. w. Ich sage nun: entweder — oder. Entweder haben
die Beschwerdeführer diesen Etat auS der Liste der Stimmenden
enthoben oder nicht. Ob nun dieses der Fall sei, darüber hab«
ich Folgendes zu bemerken: die Listen der Stimmenden sind so

beschaffen, eS ist einfach darauf geschrieben der Geschlechts- »nd
der Taufname; aber weder der Wohnort, noch der Name der
Eltern, noch sonst eine genauere Bezeichnung. Schon dieser
Umstand beweist also, daß die 30 Beschwerdeführer ihren Etat
nicht auS den Listen der Stimmenden entnommen haben, weil
sie sonst einfach darauf angewiesen waren, die einfachen Namen
zu schreiben. Aber sie haben die 12 deutlich qualifizirt in ihrer
Beschwerde. Wie so haben nun die 30 Beschwerdeführer dieleS
thun können? ES beweist dieß offenbar, daß die 30 ihre 1Ä

Inconnus haben kennen müssen. Noch m hc: ein Beweis, daß
diese 12 Individuen von denselben gekannt sein mußten, ist te»
Umstand, daß davon die Namen dreier Personen auf dem Etat
der Beschwerdeführer standen, die nach mein-r Verifikation weder
auf der einen, noch auf der andern Liste der Stimmenden sich
befinden. Ferner sind einzelne Taufnamen davon anders
geschrieben, alS aus der Liste — wieder ein Beweis, daß die
Beschwerdeführer nicht auS der Liste geschöpft, sondern fie müssen
diese 12 Personen wirklich gesehen und gekannt haben. Dieß
ist daS Resultat genauer Prüfung der Sache. Dieser Thatsache

gegenüber ist «S nun in hohem Grade auffallend, daß d«r
Gemeindecath von Pruntrut erklärt, er kenne die 12 Individuen

nicht, während sie auch den 30 Beschwerd führern bekannt
sind. Roch andre Umstände beweisen, daß diese Erklärung
deS GemeinderatpeS von Pruntrut eine im höchsten Gabe
leichtsinnige ist Er hat jedenfalls fich nicht näher erkundigt.
Es betrifft wahrscheinlich Personen, die kurze Zeit Vorher nach
Pruntrut gekommen waren. Ader Thatsache ist nun einmal,
daß diese Personen eristiren, daß sie, mit Ausnahme von Dreien,
an der Abstimmung Theil genommen haben. N n fragt «s

sich, sind nun diese 12 Inconnus, well sie der Gcmeinderath
von Pruntrut und Fontenay nicht kenn n will, auch nichl
stimmberechtigt? Diesen Schluß der Reg erung g-be ich nicht
zu. Wenn richtig ist, daß diese Personen exist ircn, und wenn
der Gemeinderalh nicht das bestimmte Zeugniß bringt, dieselben
seien nicht im Bezirke dom zilict oder nicht stimmberechtigt, so

müssen wir annehmen, sie seien eS. Man stüßt fich sosan»
auch darauf, daß auch der Gemeindsrath von Fontenay dieses

Zeugniß ausstellt?. Allerdings ist die Gemeinde von Fontenay
sehr klein und insofern mag man eS auffallend finden, wem»
der Gemeinderakh nicht die kleine Zahl von Einwohnern kennt;
allein daS ändert nicht« an unsern Verhältnissen. Es läßt fich
auch daraus erklären, weil Niemand behauptete, daß die 12 t»
Fontenay ansäßig seien, so konnte es ganz natürlich geschehen,
daß sie der Gemeinderakh nicht kannte, auS dem einfachen
Grunde, weil sie sich im Bezirke verloren, ewa in der Stadt
Prunirut, oder anderSws JH nehme also die 12 Inconnus
ais Stimmberechtigte an, bis mm mir daS bestimmte Gegentheil

dargcthan hat. Ich will nun erwarten, ob man mir a^
den Akten erw-is-n kann, daß diese 12 nicht eristiren. ES ist
aber noch bemerkt worden, eS habe J?m»nd aus der Versammlung

Reklamationen erSoben. Das Bureau habe über die

Slimmb.rechligunz entschieden und deßwegen sei dieser Ent-
scheid ungültig. Die Sache verhält sich so: das Bureau hat
jedesmal nach der Sachloge entschieden. Nicht an die
Versammlung war die P otcstation ober Reklamation gerichtet
worden, sondern einfach an das Büreau. Die eiste Protestation

wurde von einem Herrn Gensn erhoben über die bekannten

Individuen, welche am 5. Mai anderswo sollten gestimmt
haben und über die im Ansang abgestimmt worden war. Gegen

diesen Entscheid hat Herr Genon reklamrt, also gegen
die Versammlung selbst, und das ist nicht statthaft, weil des

Entscheid der Versammlung inappellabel ist. Ein Bürger rekla-
mirte gegen einen Entscheid des Büreau, welches, ungeachtet
erhabener Einsprache, ein Individuum zuließ. Hier sage ich,
daS Bureau hat gefehlt. Abc? der Name dieses Individuums
erscheint unter den 5(1, welche die 30 Beschwerdeführer mit



Namen angeben, nicht. Eine zweite Protestation eines Herrn
Fater, welcher gegen einen Beschluß der Versammlung rekla-
mirt hatte, konnte nach meiner Anficht gar nichl berücksichtigt
werden. Er protestirte gegenüber allen denjenigen, welche früher
waren zugelassen worden. Eine solche Protestation ist hinten»
drein unstauhaft, nachdem die Zulassung der Betreffenden unrer
den Augen der Versammlung und deS Bureaus stattgefunden
hatte; es hätte während der Behandlung der betreffenden Fälle
selbst reklamirt werden sollen. Ich bemerke ausdrücklich, die
drei Beschwerden wurden am Ense vor daS Bureau gebracht;
während der Verhandlungen selbst wurden nicht im Geringsten
darüber Reklamationen erhoben. Nach diesem Resultate bletöen
im Ganzen also nur z vet übrig, wo nach den Akten nachgewiesen

ist, daß fie wirklich nicht stimmberechtigt waren. Ich
bitte nun ab, wenn ich Sie zu lange aufgehalten habe und
trage mit inniger Ueberzeugung aus Anerkennung der Wah»
len an.

Elsâßer, RegierungSrath. Herr Präsident, meine Herren

Ich habe mich wirklich überzeugt, daß in der Thar die

Unterschriften von zweien meiner Schwäger unter denjenigen
der Beschwerdeführer fich befinden; daS habe ich aber früher
nicht gewußt. Eine balbe Stunde vor der Versammlung des

Großen Rathes am 29. d. M. find die Akten erst angelangt.
Die Beschwerde wurde wohl verlesen, aber die Unterschriften
Nicht. Ein Mitglied hatte es verlangt, allein es wurde ihm
versagt. Ferner sagt man also : ich hätte den Austritt nehmen
sollen im Regierungsrathe, als diese Frage behandelt wurde,
da ein Urtheil gefällt worden s.i. Allein ich war wiiklich nicht
im Falle, den Austritt zu nehmen, weil kein Urtheil gefällt
wurde. Ich betrachte dies« Vorberathung durch den RegierungS-
rath slS eine Art von Gutachten, welche« für die Versamm-
lung durchaus nicht bindend ist, indem dieselbe möglicher Weise

unter Umständen von den Ansichren des RegierungSralhcS
abweichende Urtheile fällen kann. UebrtgenS wenn ich gewußt
hätte, daß zwei Schwäger von mir dabei be heiligt seien, so

würde ich, obwohl es fich nur um Handhabung der Gesetze

handelt, den AuSlrttt genommen haben. Man hat zweitens
gesagt: es liegen zwei Beschwerden vor, die eine von Herrn
Ganon, die andere von 3V Andern. Das ist ganz unrichtig.
Es ist nur eine Beschwerde bei den Akten, nämlich diejenige
mit den 30 Unterschriften. Die sogenante Beschwerde des Hrn.
Ganon ist -in bloßeS Schreiben, in welchem er nur sagt: daß

wenn die Sache vor den Großen Rathe komme, angeführt
werde, er habe prottstkt gegen die Entscheidung des Büreau.
ES ist also keine Beschwerde. ES kann ihm also kein
Vorwurf d ßwegen gemacht werden, daß dieses Schreiben nicht auf
Stempel ist. Ich bin überzeugt, Herr Stämpfli würde in diesem

Falle seinen Brief auch nicht auf Stempelpapier gelchrie-
den haben. Herr Stämpfli hat ferner gesagt: diese Beschwerde
sei dem RegierungSrath nicht zu gehöriger Zeit übergeben worden.

Ich muß ihm aber auch hier erwidern: eS ist keine
Beschwerde. Sie sehen also, daß alle diese Vorwürfe wegfallen.
Drittens wurde gesagt: die Unterschriften seien nicht gehörig
nach dem Gesetz legalifirt. Daran ist elwaS richtig. Allein
wenn Sie die Unterschriften prüfen, so finden Sie, daß unter
den Unterschreibende» selbst zwei Notarien fich befinden, ein

Gerichisschreiber u. s. f. Auch ich war Notar seil 1829 und
lange Mitglied des EraminalorenkollegiumS. Ich habe nie
meine Unterschrift legalifiren lassen. Denn es begreift sich von
selbst, daß, wenn ein Notar die Unterschrift eines Andern, er
auch seine eigen? legalifiren kann. Abgesehen von den 28 übrigen

Unterschriften, befinden sich also doch noch 2 gültige unter
der Beschwerde. Es handelt sich aber um eine ganz andere

Frage, nämlich darum, ob ein Gectz verletzt worden sei oder
nicht? Um die Zahl der Beschwerdeführer handelt es fich nicht.
Denn d-e Beschwerde hat dieselbe Gültigkeit, ob 2, oder 4 oder
30 Namen darunter stehen. Das find die Gründe, welche ich

gegenüber dem Volum d«S Herin Stämpfli anführen zu sollen

geglaubt haben. In die übrigen Punkte will ich mich nicht
einlassen.

Bützberger. Herr Präfldent, meine Herren! Ich will
Sie nicht lauge aufhallen. Ich erkläre, daß ich zur Minder«
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heit der Kommission stimme und werde kurz die Gründe
angeben, warum. ES liegt eine Beschwerde vor unS, in welcher
Unförmlichke>ten als KassationSgrund gegen die Wahlen von
Pruntrut angeführt werden. Ich will die Unförmlichkeit nicht
bestreiken; ich gebe sie zu. Allein, wenn ich dieses zugebe, so
frage ich: welchen Grund von Unförmlichkeit wollen wir
annehmen, um Kassation zu beschließen? Dieser Punkt ist für
uns maßgebend. Sie wissen noch Alle, daß wir vor einigen
Wochen eine ganze Masse von Wahlbeschwerden erledigt haben
nach einem gewissen Maßstabe, und eS wurde gesagt : über
Beschwerden untergeordneter Natur, über Jnformalitäten wollen
wir zur Tagesordnung schreiten. Beide Parteien haben sich
dazu verständigt. Ich frage nun einfach: will man die
Beschwerde von Pruntrut behandeln wie die frühern? Allein es
scheint, man wolle nicht mehr den gleichen Maßstab anlegen.
Der Berichterstatter der Mehrheit sagte ausdrücklich, man Hab-
früher einen larern Maßstab angelegt, allein er erklärt, man
wolle ihn für die Zukunft nicht mehr. Der Berichterstatter
der Regierung aber sagt nicht ausdrücklich, man wolle in
Zukunft strenger sein. Ich behaupte nun: es liegen unS hftr
nicht größere Unförmlichketlen vor, als in Betreff anderer
Wahlkreise unS vorlagen. Wir behandeln aber heute die
vorliegende Frage noch in einer andern Beziehung nicht gleich.
Während uns heute der Regierungsrath weitläufig die Gründe
auseinandersetzt, warum er den Antrag auf Kassation stellt,
fand diese« Verfahren früher nicht statt, sondern eS erstattete
nur im Namen der Kommission ein Referent und ein Korreferent

Bericht. Herr Regierungspräsident Blösch sagt zwar: es
sei diefts nicht richtig. Ich kann aber nicht begreifen, wie
mich Herr Biösch der Unrichtigkeit zeihen kann. In den Ver-
handlungsblättern vom 4. Juni kommt zuerst in Behandlung
die Wahlb-schwerde von DachSfelden und da heißt eS nun:
„Bützberger (siehe Tagblatt der Verhandlungen deS Großen
Rathe« von diesem Tage).* Auf diese Bemerkung hin, Herr
Präsident, meine Herren, haben wir uns zufrieden gegeben und
memeS Wissens war der RegierungSrath durch keinen Rappoc-
teur vertreten, sondern nur die Kommission und der Bericht
des Erstem wurde einfach verlesen. Ich fsihre dieses nur an,
weil man mir bemerkt hat, eS sei nicht richtig, waS ich gesagt
habe. Aber ich sage: wir wollen alle Geschäfte gleich behan-
deln. Ich frage alio; liegen hier größere Jnformalitäten vor,
alS früher? Es wird nämlich zweierlei hervorgehoben. Einmal
seien die Stimmzettel beim Austheilen nicht gezählt worden.
Das ist richtig ; allein wir müssen nachsehen, ob dieses gar ein
wichtiger Grund sei und wichtiger, alS solche an andern Or-
ten vorgekommen sins. Herr Stämpfli hat bereits darauf auf-
merksam gemacht, daß, wenn man streng nach den Bestimmun,
gen de» Wahlgesetzes hätte verfahren wollen, sich nicht viele
Wahlen gefunden hätten, wo man nicht einzuschreiten nöthig
gesunden haben würde. Ich mäche nur auf K. 8 deS
Wahlgesetzes aufmerksam, welcher daS Einsammeln der Stimmzettel
durch die Stimmenzähler persönlich vorschreibt. Ich behaupte
nun: am 5. Mai ist nichl eine einzige Wahlversammlung im
ganzen Kanton gehalten worden, wo alle Stimmzettel von den
Stimmenzäplern persönlich eingesammelt wurden. Wenn
der Wähler seinen Zettel beschrieben hatte, gab er ihn seinem
Nachbar und dieser wieder weiter, entweder dem Skimmenzäh-
ftr oder auf da» Büresu. Ich führe dieses nur an. um zu
zeigen, daß. wenn man Haare spalten wollte, man weiter kom-
men würde, als man selbst wünscht. D-r Umstand, welcher
ss sehr hervorgehoben wird, ist daher nicht von so großem
Gewicht. Weil es in mehreren Gegenden des Jura so üblich ist,
die Zettel beim Ausweiten nicht zu zählen, so könnte man -s
stillschweigend sanktioniren » und zwar a»S dem Hauptgrunde:
wetl eS das Gesetz nicht verlangt. Ich weiß schon, eS ist de«
Wille des Gesetzes; aber ausvrückUch hat es dee Gesetzgeber
nicht verlangt. Aver, H rr Präsident, meine Herren, wenn
man gesagt hat und wenn namernlich Herr Moschard in der
letz en Sitzung hervorgehoben hat, das Gesetz sei sehr unvoll-
ständig, so soll man den Vorwurf dem Gesetze selbst machen,
nicht dies,m Wahlbezirke. Wir müssen daher Vergleichen. Ich
beruft mich auf daS Votum des Herrn Mvschard, das ganz
gewiß manches Mitglied bestimmt hat, milder zu stimmen.
Habt« wir in der letzten Sitzung nicht viel frappantere Ver-
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letzungen deS Gesetzes sanktionirt? Ich erinnere nur an die

Wahlbestechungen, welche in Oberhasle vorkamen, wo zudem'
«och eine Masse von Nichtstimmberechligten an den verhand.
lungen Th.tl nahmen. Zu Oberhasle aber wurde in der «er.
sammlunz selbst geg n die Zulassung gewisser Individuen re-
klamirt. DaS Büreau schlug vor, man wolle über jeden Ein.
zelnen abstimmen; allein man sand, e» gehe zu lang« und
stimmte über die Zulassung von allen zusammen ab. WaS
liegt in diesem ModuS des Verfahrens? Was anders, alS daß
eS einer Nichtabstimmung ganz gleich kommt? Wenn von den

Betheiligten nur Einer ist, von dem ich weiß, daß ihm Unrecht
geschieht, so kann ich nicht für Fortweisung Aller stimmen und
ebensowenig für Zulassung ders-lben, wennauch nur Einer von
ihnen wirklich nicht berechtigt ist, zu stimmen. Wenn man da«

her so genau sein will, so hätte man dieses auch bei OberhaSle
herausheben sollen, da dort bekanntlich einige wenige Stimmen
den Ausschlag gaben. Ich gebe ferner zu bedenken, wie bet

den Wahlverhandluogen von Könitz verfahren wurde. Dort
ist eS aktenmäßig erwiesen, daß zwei Wähler jeder zwei Stimm-
zettel erhalten und abgegeben hat. ES ist ferner erwiesen, daß
die Slimmenzahl dort auch nicht kontrollirt wurde, indem einem

Stimmenzähler eine Anzahl Zettel auf den Boden fielen und
Zeder davon nehmen konnte, wie eS ihm beliebte. ES ist nicht
konstatirt, wie viele ausgetheilt wurden, man hätte also dort
auch kassiren sollen. Dessenungeachtet hat man für gut befunden,

über eben so große Unförmlichkelten, alS in Pruntrut
vorgekommen find, hinwegzugehen. Wenn man sagt, eS seien

Reklamationen Vorgekommen, allein nicht die Versammlung
habe darüber abgestimmt, sondern das Bureau, so sage ich :
entweder sei man hier nicht so streng nach dem Gesetze, oder
dann sei man eS auch an andern Orten. Allerdings, wenn
wir eS streng auslegen wollen, hatte die Versammlung zu
entscheiden und ihr Spruch ist inappellabel. Wenn aber das
Büreau über die allfälligen Anstände entschieden hat und Niemand
auS der Versammlung reklamirt gegen seinen Entscheid, so kann
ich wirklich nicht einsehen, warum man hier so streng sein will,
um so weniger, weil dort ein Regierungskommissär zugegen
war und alS solcher seinen Einfluß ausüble. Ich erkläre nur
«och, daß ich einzig aus dem Grunde bei Pruntrut für
Anerkennung der Wahlen stimme, weil ich den Maßstab auch hier
anwenden möchte, den man bei den andern Wahlen brauchte.

Kaiser. Ich muß gestehen, daß mich der Antrag auf
Kassa>ion einigermaßen frappirl hat. Wir haben in der letzten
Sitzung so viele Unförmlichkeiten mit Tagesordnung beseitigt
«nd ich erwartete, man werde auch hier darüber hinweggehen.
Allein ich muß mich schnell überzeugen, daß ich mich in meinen
Erwartungen getäuscht habe. Ich habe seitdem oft den
Gedanken nicht unterdrücken können, daß man von gewisser Seite
«icht ohne Leidenschaftlichkeit zu Werke gegangen ist. Es ist
«ämlich in Pruntrut ein Mann gewählt worden, der zu gut
die Machinationen einer gewissen Partei im Jura zeichnen» der
daher Vielen in der Versammlung nicht gar lieb sein kann.
ES war bei der Wahlverhandlung ein Regierungökommissär
zugegen, der, wie allgemein gesagt wird, nach alter Landvögte
Weise zu handeln versteht.

Stimmen. Zur Ordnung! Zur Ordnung!

Herr Präsident. Ich kann nicht zugebe^, daß man
sich solche Anzüglichkeiten erlaube.

Kaiser. ES wäre in der Pflicht des Kommissärs ge-
Wesen, die Versammlung aufmerksam zu machen, fie mehr oder
weniger anzuhalten, das Gesetz zu beobachten. Der gleiche
Herr versteht eS sonst sehr wohl, die Angelegenheiten nach
seinem Willen zu leiten und nachher zu sagen, eS sei nicht
gesetzlich hergegangen. Visseilen gelingt es ihm; aber nicht
immer. Dießmal, hoffe ich wenigstens, nicht. Ist eS vielleicht
wieder ein Schlag für die katholische Bevölkerung? Die
Männer von Pruntrut find ebenso gute katholische Christen
als andere, aber eS sind eben liberale Männer, und darum
haßt man fie ärger als Heiden. Ich will nicht erwarten, daß
geschehe, waS man von verschiedenen Seilen gehört hat, man
bezwecke von gewisser Seile her, in Pruntrut durch eine zweite

Kassation eine Insurrektion hervorzurufen, um die liberale
Partei im Jura mir Militärmacht zu erdrücken. Sollte eS

dennoch im Plane liegen, so gebe ich den betreffenden Herren
mein« Zusicherung, daß fie sich in ihren Erwartungen täuschen.
Auf gesetzlichem Boden werden di, Liberalen im Jura ihren
Stimmen G-lrung zu verschaffen w ss-n. Ich stimme zu«
Antrage der Minderheit und kann mir nicht verhehlen, daß
ich eS nicht gar sehr bedauern würde, wenn am Ende auch
der Beschluß auf Kassation lauten sollte.

Fischer, Regierungsrah. Nach dieser langen, mià.
unter ziemlich heftigen und ermüdenden Verhandlung würde eS

unbescheiden von mir sein wenn ich Ihre Ungeduld noch lang«
in Anspruch nähme. Ich erlaube mir daher nur einige ganz
kurze und, wie ich hoffe, nicht leidenschaftliche Bemerkungen.
ES ist heule dem Herrn Berichterstatter deS RegierungSratheS
ter Vorwurf gemacht worden, heute werde neben dem Berichte
der Kommission noch ein solcher von der Regierung, im
Gegensatze von früher, verlangt. WaS dazumal für Aeußerungen

gefallen find, ist mir nicht genug bekannt, nur habe ich
in jenem Moment gefunden, die Stellung der Regierung sei
eine etwas verschiedene geworden. Ich betrachte nämlich den

gegenwärtigen RegierungSrarh, als gewählt von dieser

Versammlung, gewissermaßen auch alS Organ, wenigstens der
Mehrheil derselben, währenddem die frühere Regierung vom
abgetretenen Großen Rath gewähr worden und dessen Organ
war. Ich fand damals auch, weil der Große Rath noch nicht
konstiluirl sei, so sei eS in seiner Stellung» sich vorzugsweise
von seinem O-gan, nämlich von seiner Kommission Bericht
erstatten zu lassen. Das ist indessen ein Nebenpunkt, dm ich
kurz berühren zu sollen glaubte. Nan zur Hauptsache! Daß
heute nicht ganz der gleiche Maßstab angelegt werden kann,
wie in der frühern Session, ist richtig. Es frägt sich sodann
auch: welche» ist die Stellung deS RegierungSratheS in diese»

Sache gewesen? Und hier kann ich mir nicht verbergen, daß
dieselbe einerseits eine sehr erschwerte war. ES hat ihn fast
in Zweifel gesetzt, wenn er bedachte, wie bei den frühern
Wahlverhanvluttgen zu Werke gegangen wurde und noch mehr,
da man voraussehen mußte, daß, wenn wir den Antrag ans
Kassation bringen, eS von verschiedenen Seiten heißen werde:
eS sei aus persönlichen Rücksichten geschehen, wie vom Herrn
Peäopinanten nicht nur angedeutet, sondern sehr deutlich aus-
gesprochen wurde. ES ließ sich also fragen: wie soll der An-
»rag gestellt werden? Diese Frage mußt« deutlich erörtert

werden. Man fand vor Allem, e» sei einmal a«
der Zeit, daß Gesetz und O dnung gehandhabt werde. Gerade
w-il diese Irregularitäten stattgefunden haben unter den Augen
«ineS RegierungSkomm ssärS, der davor warnte» fand man, eS

sei nicht ver Fall, daß diese Irregularitäten noch von derselben
Behörde, welche ihn abgisch ckt hatte, sanktionirt w:rsen sollen.
Der vorlie ende Fall ist ein ganz anderer, als di« frühern.
Die frühern Wahlen haben nicht unter den Auzm eine»
KommissärS stattgefunden, hingegen hier wohl, und in so weit
ist ein Unterschied zu machen, und die Regierung hat geglaubt,
fie sei eS Ihnen, Herr Präsident, meine Herren, schuldig un»
sich selber auch, die Sache genau zu prüfen. Weil die
Versammlung also unter den Augen eines besondern Abgeordneten
stattgefunden hat, so soll fie auch Stand halten vor dem
Gesetze. DaS ist eines der Hauptmotive» weiche den Rezie-
rungörath bei seinen Bergthungen leiteten. ES ist endlich
aber auch noch ein anderer Grund dafür. Sie haben heute
im Eingang der Sitzung einen sehr umständlichen, auf den
Sachverhalr gestützten Rapport der Herrn Regierungspräsidenten

vernommen, der Ihnen Auskunft gab über manche
bisher noch wenig bekannte Zustände, namentlich auch über
den Amtsbezirk Pruntrur. Mau war schon im RegierungS-
rathe überzeugt, daß dorr, wenn je an einem Orte cS dringend
nöthig war, dort der Anfang damit gemacht werden müsse»
daß das Gesetz gehandhabt werde. Das Faktum ist positiv,
daß man in Pruntrut mehr als einmal das Gesetz sich selber
gemacht hat und zwar nicht etwa allein bei diesen Wahlen,
sondern auch noch in mehrern Sachen. Es wird sich dann
wahrscheinlich noch später zeigen. Ich will nicht von bölem
Willen sprechen, will auch nicht antworten auf Anzüglichkeiten,



denen von mehreren Herren Präopinanten gerufen wurde. Ich
will darüber hinweggehen, nicht etwa deßwegen, weil ich in
Verlegenheit wäre, zu antworten, sondern weil der Herr Prä-
stdênr darauf aufmerksam machte, man möcht» sich nicht auf
diesen Boden verleiten lassen. Nur das erlaube ich mir zu
bemerken, daß ich den Borwurf der Leidenschaftlichkeit in
Betr.ff der Behandlung dieser Irregularitäten am allerwenigsten
aus dem Munde des Präfek.'en von demjenigen Orte erwartete,
gegen den hier vor kurzer Zeit so schwere Anklagen vorgebracht

wurden Ich führe dieses nur an, um anzudeuten,
wohin wir kommen würden, wenn wir uns auf dieses Feld
lassen wollten.

Gigon. Ich will nicht versuchen, diese Frage vom
Gesichtspunkte der Regelmäßigkeit der Verhandlungen auS in
Betrachtung zu ziehen; sie ist schon hinreichend besprochen
worden. Ich will sie von einem andern Gesichtspunkte auS,
von demjenigen der Moral betrachten. Sie wissen, daß in der

letzten Sitzungsperiode der Große Rath zu Beurtheilung
zahlreicher, verschiedene Wahlen angreifender Reklamationen sich

berufen fand, und daß, um mit der Sache fertig zu werden,
der Große Rath mit Nachsicht zu Werke gieng. Doch schon

zu dieser Zeit wollte der Groß« Rath eine Beschränkung
gegen die Wahlen des KreiseS Pruntrut anbringen, und unterwarf

denselben einer auSnahmsweisen Maßregel, obschon man
weit bedeutendere Unregelmäßigkeiten, als die zu Pruntrut
stattgefundenen, sanklionirt hall«, z. B. im Kreise Mieeourt,
wo die Stimmenzähler massenhaft Stimmzettel zur Erde
geworfen hatten. Man kassiere damals die Wahlen von Pruntrut,

und man schlägt auch heute wieder die Kassation vor,
auS dem Grunde vorgegangener Unregelmäßigkeiten. Ader
ich glaube, Tit., wir können auf diesem Fuße nicht mehr fort-
fahren, d. h. wir können nicht dulden, daß Pruntrut länger
das Opfer einer AusnahmSregel bleiben soll. WaS hat man
gethan, um dieses Ausnahmssystem fortzusetzen? Die Wahlen
e«s Kreises Pruntrut waren auf den 16. Juni festgesetzt. Aber
diese Frist schien der Regierung zu kurz, freilich harre sie nicht
Zeit zu Ergreifung der geeigneten Maßregeln, um daS Wahl«
res»l?at dem von der Reaktionspartet so betitelten Frftdens-
systeme günstig zu machen. Schon vor dem 30. Juni waren
die Liberalen unterrichtet, die Regierung werd« die auf der
Straße nahe bei Pruntrut beschäftigten A better zur Ndstim-
mung führen; aber sie sagten: wir sind stark genug, laßt die
Konservativen nur machen, so wird ihre Enttäuschung um
so bitterer sein. Und jetzt suchen die Konservativen diesen Um-
stand, dessen Urheber sie allein sind, auszubeuten, um daS

Beclangen nach Ungültigkeitserklärung der Wahlen stellen
zu können. Ist dieß nicht unmoralisch? Ich will, damit man
mich nicht romanhafter Darstellung beschuldige, auf einen b-
sondern Fall zurückkommen. Man sagt, eS finden sich Ver-
z.ichmss« vor, die nicht mit einander übereinstimmen; daS eine

enthalte 567, daS andere 562 Namen; man führt zur
Unterstützung des KassationSvorschlagS noch mehrere Beweggründe
an, z. B. die Stimmzettel seien nicht gezählt worden, ver-
sch ed ne nicht stimmfähige Personen hätten an der Wahl Theil
genommen. Ich muß von vorn herein eine Bemerkung in
Betreff der Führung der Verzeichnisse machen. Einerseits hat
man ge^agt, diese Verzeichnisse seien nicht gesetzlich vorgeschrie-
b>«, und eS könne ihnen zu Erweisung der Zahl der Glimmenden

kein Glauben beigemcssen werden, man verwirft sie also
hier, andererseits ruft man sie zu Erweisung einer
Unregelmäßigkeit in ihrer Führung wieder an. Ist dieß konsequent,
ist es vernunftgemäß? UebrigenS wurde die Liste, welche nur
562 Namen hat, durch den der konservativen Partei angehörenden

Schreiber gefertigt, und ich will diese Verschiedenheit
einem Irrthum, nicht einem absichtlichen Handeln zuschreiben.
Erl «b n Sie mir, Tit., Ihnen im Vorbeigang von der
Weift der B-stellung deS Büreau Kenntniß zu geben. Es
beftn -n sich in> demselben 4 Liberale und 5 Konservative;
denn w r wollten ihnen diese Freude machen. Das Büreau
anerkannte tie Regelmäßigkeit der Verzeichnisse wie der Wahl-
Verhandlung,. da eS daS Wahlprotokoll unterzeichnete; woher
kömmt nun, daß drei Mitglieder dieses Büreau gegen daS,
was fie früher alS regelmäßig anerkannten, protestirend ein-

g-kommen find? Herr Boivin könnte uns, ich denke eS wenig,
siens, den Schlüssel zu diesem Räthsel verleihen. Und ich
wäre neugierig, die Erklärung hievon zu erhalten. Freilich
find die Stimmzettel nicht gezählt worden. Aber WaS will
daS Gesetz? Es schreibt vor, wenn mehr Stimmzettel eingehen,

alS ausgetheilt worden seien, so solle man von vorn
anfangen, daS heißt zu einer neuen Wahl schreiten. DaS Gesetz
verlangt, daß man nicht mehr alS einen Stimmzettel abgeben
könne; eS bezeichnet die Weise, in welcher die Kontrolle statist

.den müsse, nicht. Aber was geht uns die Zahl der ausge-
iheilteu Stimmzettel an, sobald nicht mehr Stimmzettel
einlangen alS nach der Zahl der Bürger einlangen sollen, und
nichiS ist zu diesem Zweck geeigneter als die Anfertigung von
Verzeichnissen, und h-edurch erfüllen sie den Zweck d«S GefttzeS.
Herr Bo.vin war zugegen; er ließ daS Büreau, er ließ den
Prâsi:en en mache«, wahrscheinlich um später, wenn daS
Wahlergebniß den Konservativen ungünstig sein sollte, Gelegenheit
zu erhalten, diese vorgebende Unregelmäßigkeit zu einem Proteste

gegen die Wahlen zu benutzen und dieselben annulliren
zu lassen. Will man so handeln, so ist gerade so gut zu er-
klären, der KretS Pcualrut dürfe nur von Konservativen oder
Uilcamontanen vertreten werden. Herr Boivin suchte sich
damit zu rechtfertigen, daß er in seinem Berichte vorschützte,
er sei nicht mit der Lei-ung der Wahlen beauftragt gewesen.
„Ich habe," sagte er, „mich enthalten zu sollen geglaubt.
Ich war »icht da, um in die Freiheit der Wahlen einzugreifen,
ich war bloß da, um Unordnungen vorzubeugen." Aber ich
frage Sie, meine Herren, heißt da» den Unordnungen vorbeu-
gen, wenn er ein Wahlsystem duldet, das er mißbilligen muß,
und daS verursacht, daß wir heute noch einmal mit dieser
unglücklich.» Angelegenheit beschäftigt sind. Herr Boivin war
mit den ausgedehntesten Vollmachten nicht bloß zur Verhütung
vo.i Streit, sondern zu Ausübung aller VecwalrungSgeschäfte
ausgestaltet; ee war in einer sehr günstigen Stellung, um
die Wahlen auf die gehörige Weise zu leiten; vor ihm gtengen
die Landjäger deS Bezirks Pruntrut einher; er hatte so zu
sagen Pruntrut in Belagerungszustand versetzt; er hätte somit
die Unregelmäßigkeiten hindern können, wenn er eS gewollt
hätte, und wenn er eS nicht gethan hat, so ist man versucht,
zu glauben, er habe eS absichtlich nicht gethan. Aber von da
an wo ein Regierungskommissär den Wahlen beiwohnte,
müßte Jedermann glauben, eS werde keine Klage gegen die
Verhandlungen einlaufen. Der Regierungskommissär hätte
sich'» zur Ehrensache machen sollen, daß die Wahlen von
Pruntrut bestätigt würden; aber man sagt, daS Ehrgefühl sei
ein sehr relatio.s. Bemerken wir im Vorbeigehen, daß es so
der Fall gewesen wäre, wenn die Konservativen ein günstige»
Ergebniß erlangt hätte» ; dann würde nicht einmal keine Klag«
stattgefunden haben, und wenn etwa eine staltgefunden hätte,
hätte der Bericht deS Herrn Boivin auf Uebergehnng zur Ta-
gesvednung hingelauret. Die Protestation behauptet im Weitern,

33 Stimmende hätten an den Wahlen unberechtigt Theil
genommen. Die Akten erweisen, daß die Versammlung über
ihre Zulassung befragt worsen ist, uns daß die Versammlung
sie mit 212 gegen 200 Stimmen zuließ. Mrn behauptet, diese
Abstimmung habe bloß 12 Personen betroffen; aber warum
wurde bezüglich der andern keine Bemerkung gemacht? Es
ist somit erwiesen, daß die Versammlung über die Reklamationen

befragt worden ist, uno daß sie berechtigt war, selbst-
ständtg zu entscheiden; wenn man aber kein» Reklamation
erhebt, glaube ich nicht, daß die Versammlung zu entscheiden
nöthig habe, und Niemand erhob eine Reklamation gegen die
übrigen Personen. Ich habe Ihnen schon bemerkt, ein
Konservativer habe dem Büreau vorgestanden, und 4 andere
Mitglieder deS Bureau's seien Konservative gewesen; die Konservativen

haben somit über alle Operationen entschieden. Und
nach Unterzeichnung deS Protokolls langen sie mir einer
Prolestation ein gegen das, waö sie selbst machten; ist hierin
irgend eine Konsequenz? Sie sehen die Moralität einer solchen
Aufführung ein. UebrigenS hat d.r Regierungsrath selbst
entichieden, die Klage gegen die 12 Wähler sei unbegründet;
öS bleiben somit 25 Personen, deren Wahlrecht man bestreiket.
Man sagt, 6 derselben hätten ihre Papiere nicht hinterlegt.
Sagt daS Gesetz irgeghwo, um stimmfähig zu sein, müsse

tl>4«
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man seine Papiere hinterlegt haben? Der Aufenthalt wird
nicht durch diese Hinterlegung konstatirt. Man sagt ferner,
zwei seien außerhalb deS Bezirkes seßhaft; nichts beweiset es.
Man sagt, andere halten am 3. Mai in andern Bezirken ge-
stimmt; wenn sie mit Unrecht in andern Bezirk n abgestimmt
haben, schließt dieß sie aus den Operationen von Prunirut
nicht aus, übrig-ns hat in Beziehung aus dieselben die
Versammlung sich ausgesprochen, und der Große Rath bat sich

hiemit nicht mehr zu beschäftigen. Bezüglich der Zöglinge,
welche Pruntrut sogleich nach der Prüfung verlassen haben
sollen, so haben diese jungen Leute unter Leitung des Herrn
Pequignot nach alter Uebung eine Spazierreise gemacht, das
Elsaß durchstreift und sind über Basel, Solothurn und den
Weißenstein nach Pruntrut zurückg-k-hrt. Wollen Sie diese

Bürger ihres StimmrechtS eine? Bergnügensreise willen
berauben? Hätte daS Büreau gefunden, sie seien nicht st mmbe-
rechtigt, so hätte es sie nicht zugelassen. Aber andererseits,
während diese Jünglinge ihren Spaziergang machten, schrieb
der eifrig« Konservative, Herr Barrot, Unterdirektor der
Normalschule, den Aeltern dieser Zöglinge, und gieng sie an. sie

möchten diese letztern dahin vermögen, ihre Stimmen in
konservativem Sinne abzugeben; die Regierung hätte ihr Aug«
auf sie geworfen; ihre Zukunft hänge von der Weise ihrer
Stimmenabgebung ab. Dieß kann bewiesen werden; eS ist
leicht, die Briefe deS Herrn Barrot sich zu verschaffen. Ich
habe besonders dieses Faktum zirirt, um zu zeigen, daß man
diesen Jünglingen daS Slimmrecht zugestanden hatte, sonst
hätte man sie nicht dazu eingeladen. Aber ich glaube auch,
Herr varcot habe durch solch« Drohungen sich der Wahlbe-
stechung schuldig gemacht, und verdiene, vor das korrektionelle
Gericht gezogen zu werde». Man spricht noch von 12
Unbekannten. Ist die Eeklärung zweier Gemeinderäthe, sie kennen
diese Individuen nicht, hinreichend zum Beweise, daß diese

letztern daS Slimmrecht nicht hätten? Ich könnte Ihnen die
Umtriebe anführen, welche die Konservativen mit den auf der
Pruntruterstraße beschäftigten Arbeiter bcgiengen; aber waS
hiebet am unmoralischsten ist, ist, daß diese gleichen Ordnung?-
männer, FriedenSmänner, diese gleichen Konservativen behusS
der Annullirung der Wahl die Handlungen verzeigen, die sie

selbst begiengen. Heißt dieß nicht die Unmoralirär allzuweit
treiben? Tit! Ich habe Ihnen schon bemerkt, drei Mitglieder

deS Büreau hätten, nachdem sie durch Unterzeichnung deS

Protokolls die Regelmäßigkeit der Operationen anerkannt
harten, nachher durch Unterzeichnung der Petition anerkannt, die
Wahlvorgänge seien nicht in der Ordnung gewesen Woher
sich dieß erklären? haben sie cS nicht auf das Verlangen deS

Herrn Boivin gethan? SS ist im Fernern nicht wahr, daß
im Grunde nur 412 Wähler da gewesen seien; ich will Ihnen
daS Gegentheil beweisen. Als die Stimmen gezählt wurden,
zählte man zuerst die Konftrvaliven; eS fanden sich derselben
200 vor, darnach kam die Reihe an die Liberalen oder
Radikalen, und alS man 212 gezählt hatte, sagte Herr Boivin:
das ist genug, sie haben die Majorität, es ist unnütz, weiter
fortzufahren. Ich habe bei mir einen Brief deS Herrn Stockmar,
wo alle diese Sinzelnheiten erklärt sind, ich erlaube mir,
denselben vorzulesen. (Herr Gigon liest diesen Brief vor.)
Anerkannt ist, daß man nicht das Recht, daS strenge Recht im Auge
hat, noch das Gesetz, sondern die Personen. Wen» nicht Herr
Stockmar erwählt wäre, so würde Herr Boivin einen sehr
umständlichen Bericht über die Regelmäßigkeit der Verhandlungen

abgestattet haben. Ich will nichts Weiteres beifügen,
und stimme gegen den Vorschlag der Regierung und der Kom-
missionsmehrheit.

Karlen von Diemtigen. Es ist eigentlich über die
Sache selbst nicht viel mehr zu sagen. Nur muß ich cmfmerk-
sam machen, daß eS mir etwas sonderbar vorkommt, obschon
cS insoweit auch schon begegnet ist, uny auch ferner begegnen
wird, daß zwei Juristen über die nämlich« Sache verschiedener
Ansicht sind. So Herr Boivin und Herr Blösch über das
Sreigniß mit einem gewissen Herr Tisat. Ich dedaure
übrigen?, daß nicht ein Mann von Geist und Energie dem
Regierungsstatthalter zur Seite stand, daß ein besonderer Abgeordneter

nothwendig wurde, und baß die Regierung gerade einen

Mann wählen mußte, der nicht Keaft genug besaß, die Sach«
so zu führen, wie sie eigentlich hätte geführt werden sollen.
ES thut mir selbst leid, daß eS so gegangen ist. Hält« der
RegierungSrath einen Mann bezeichnet, der Kraft genug hatte,
die Sache auf gesetzlichen Weg zu bringen, so bin ich
überzeugt, diese ganze Diskussion hätte erspart werden können,
und wir wären nicht wieder in den Fall ges«tzk, was
möglicherweise geschehen kann, die Wahloerhandlungen von Prunirut

noch einmal vor unS zu sehen. Was die Sache selbst
bîtrifft, so ist eS nach meiner Ansicht nicht gerecht, wenn nicht
mir der gleich?» Elle, wie früher, gemessen wird. In Bezug
auf den 5. Mai haben wir Wahlen anerkannt, deren Uebel-
stände weit grandioser waren. alS die Formfehler von Pruntrut.

Warum? Herr Präsident, meine Herren! weil wir unS
von beiden Seiten sagten: eS gibt auf beiden Seiten Leute,
welche einmal Rnhe und Ordnung wollen, welche wollen, daß
sich Aufregung und Leidenschaften legen, und die Gemüther
sich besänftigen, damit beide Parteien sich mehr nähern können.

Ist daS nun der W g dazu? Nein! Wir sollen gleichmäßig

verfahren, wie früher mit andern noch größern
Fehlern; denn eS ist «ine ganz gleiche W ihlserhandlung in Frage,
wie diejenigen vom 5. M it. Ich stimme daher zum Antrag«
der Minorität der Kommission.

Jmobersteg. Herr Präsident, meine Herren! Ich
will mich auf einige wenige Bemerkungen beschränken, um
einem Mitglied? der Negierung Einiges zu entgegnen. Zunächst
sage ich mit meinem Herrn Präopinanten, daß ich mir Herrn
RegierungSrath Fischer einverstanden bin, wenn man die Par-
teileidenschaften beseitigen und die Gemüthe? einmal befriedigen

will, so muß man nicht solche Brocken bringen, wie solche

von einem Redner dieser Versammlung gebracht warden sin».
Ich bin auch dieftr Meinung. Aber wenn man doch auf diesen

Boden zurückkommen wlll Und alce Dinge auftischt, dann
wollen wir auch mit der gleichen Elle messen, wie früher. I ch

hab« die volle Ueberzeugung, kein M rglied dieser Versamn-
lung könne eS bestreiken, daß die heutigen Wrhlbesch verden
weit weniger g avirend sind, als viele, welche wir in der letzten

Großrathssitzunz behandelten. Man braucht nur die da-
herizen Protokolle zu veriflziren. DaS muß auch das Mitglied

der Regkerung zugeben, welches zuletzt gesprochen hat.
Und doch hat da» gleich« Mitglied heute dem Herrn Reg.-
Statth. Kaiser vorgeworfen. eS hätte nicht erwartet, daß ans
diesem Munde solche Bemerkungen füllen würden. Ich glaub«
aber, er hat mit Recht gsantwort-t. uud durne um so weniger
schweigen, als «ine Menge gravirender Angriffe von jener Seite
her gemacht wurden. Man soll auch anSern M tgliedera
Vorwürfe machen, einmal über die Sache hinwegzugehen; denn
eS schickt sich nicht mehr, die Sache neu auftufcischen. DaS
gliichs Mitglied der Regierung hat sodann noch gesagt, es

gestehe, daß man heute strenger sei, als früher; ein Hauptgrund

davon sei, weil die Versammlung nun konstituict sei,
während sie es früher nicht war. Auch ich will Strenge» aber
man sei auch gerecht und billig. Lasse man hier zuerst den

ganzen Kanton vertreten, lasset auch Pezlntrut in die gleiche
Reihe eintreten, wie die Andern, dann sei» streng, ich bin auch
dabei. ES ist mir auch leid, daß solche Unförm'.ichkeiten
vorgekommen sind. Ich glaubte, dieses einigen Rednern gegenüber

erwidern zu sollen. In Bezug auf die Sache selber muß
ich eine Seite hervorheben, die in der heutigen Versammlung
noch zu wenig hervorgehoben wurde, nämlich der Umstind,
daß man heute nicht mit dem gleichen Maß messen wolle, wi«
früher. Herr Fürspreche? Gigon hat schon darauf aufmerksam

gemacht. SS scheint, man könne es nicht meh? über daS

Herz bringen, zu thun, was man vor 3 Wochen gethan hat.
Bor 5 Wochen, als es sich um die Wahlanstäude von Ober-
haSle handelte, hat man da genehmigt, obschon eS dort
vorgekommen war, daß Personen stimmten, die nicht berechtigt
waren; es stimmten sogar Vergeldstagte und Krim'ualisirte.
Es ist ferner aktenmäßig erwiesen, daß Personen, welche
bereits als nicht stimmberechtigt ausgewiesen worden waren,
wieder hineingingen und stimmten. Es ist dort vorgekommen,
daß die Versammlung auf die Pcotestationen von 7 Mitgliedern

hin erklärt hat, sie wolle jetzt nicht mehr über R kiamr-



tlonen abstimmen, sie habe jetzt genug. Dessen ungeachtet ist
die Sache so erledigt worden. Ich bemerke dieses nicht, um
alte Dinge wieder hervorzuziehen, sondern nur, um zu zeigen,
daß auch anderswo sehr starke Unregelmäßigkeiten vorgefallen
sind, nicht nur etwa in Pcumrut. Aber noch mehr. Was
ist in Kon tz geschehen? Der Präsident und die Hälfte vom
Büreau waren bereits gewählt, ohne daß der provisorische
Präsident der Versammlung etwas davon sagte, wer gewählt
worden sei. Es ist ferner aklenmäßig konsta irt, daß die
Versammlung verfassungswidrig e kannt hat, sämmtliche Besteuerte
zuzulassen. Sind diese etwa bei diesem Entscheid ausgetreten?
Nein, fie wollten auch selber mitstimmen. Das, Herr Präsident,

meine Herren! sind doch gewiß Fehler, welche den kleinen

Unförmlichkeiten, welch; uns heute vorliegen, an die Seile
gestellt werden können: daß die Stimmzettel nicht gezählt wur.
den, daß drei Mitglieder des Büreau das Protokoll nicht
unterzeichneten, daâ Protokoll selbst kein Datum trägt u. s. w.
Wenn man glaubt, es sei damals Alles legal zugegangen,
nur heute müsse mau kassiren, so erinnere ich daran, daß in
Könitz Leute, die bereit» ihre Stimmzettel erhalten hatten,
über die Kirchmauer wieder hineinstiegen, andere Stimmzettel
beschrieben und abgaben. ES ist ferner konstatirt, daß zwei
Wähler zwei Stimmzettel erhielten, beschrieben und abgaben.
SS ist durch zwei Augenzeugen konstatirt, daß bereit» lange
vor der Wahl Zettel ausgetheilt wurden. Wenn diS nicht
deutlich genug ist, um zu zeigen, daß man in Betreff P.un-
trials nicht so streng sein könne, so will ich noch mehr sagen.
In Thierachern h .r sich erzeigt, daß eine bedeutende Anzahl
Nichtstimmberechkigter an den Verhandlungen Theil genommen
hat, wo ferner das Bureau über Reklamationen entschieden
hat. Ich r tire noch Rûegsau, wo eine Menge erst nach der
allgemeinen Abstimmung hinzukam. Warum hat man nicht
auch da auf Kassation anzerrazen? Es sin» dieß Thatsachen,
die auf das Gesammtresulrat von Einfluß waren. Und bei
den Wahlen von Miecourt? Ist da nich s GravirendeS
vorgefallen? Es wurde dorr vom Präsidenten aus, ohne vorherige
Anfrage an die Versammlung, diese auf den folgenden Tag
verschoben. Am folgenden Tag erschienen l6 Wähler mehr
in der Versammlung, als den Tag vorher, und diese, obwohl
sie vorher nie in der Versammlung waren, stimm en mit.
Wenn an diesen Orten solche Unregelmäßigkeiten vorkamen,
und man hat dennoch nicht kassicl, so dürfte man wenigstens
erwarten, man werde auch hier nicht kassiren wollen Ich
erinnere noch an einen andern Fall, an Laufen. Ich sage eS

unumwunden: der Große Rath hat erkannt, diese Wahlen,
wo, vergleichsweise mit den heutigen, ungeheure Irregularitäten

vorgefallen sind, zu admittiren; aber heute will man eS

Pruntrut gegenüber nicht thun. Damals hat man geglaubt,
namentlich von unserer Seite, haß Pruntrut und Lausen
einander gegenübergestellt werden sollen; man hat Laufen admit-
tirt, Pruntrut hingegen kassirt. Damals hat man dieß
begriffen, heute aber begreift man dieses nicht mehr, wenn die
Stellung recht aufgefaßt wird. Nur noch zwei Worte in Bt-
zug auf das eigentliche Verhältniß von Pruntrut. Welches
sind die Haupcbeschwecdepunkie von Pruntrut? Mau hebt nur
3 hervor. Ich verwunderte mich, als ich den Rapport deS
Regierungsrathes ablesen hörte. Die Nichtübereinstimmung
Von ein paar Namen ist e n bloßer Irrthum, aber kein Grund
zur Kassation. Wenn man so bei allen hätte verfahren wollen,

so hätte man über fast keine der früheren Beschwerden so
leicht hinweggehen können. Und bet Könitz, wo das
Wahlprotokoll gar nicht einmal datirt war? Daß eS untetlassen
worden, die Stimmzettel beim Austheilen zu zählen, darüber
will ich nicht eintreten. Ei» fernerer Punkt ist: daß Nicht-
berechtigte an der Wahl Theil genommen haben. Wie viele?
Ich weiß nicht, ob 33 oder ö3 angeführt worden. Aber es
ist nachgewiesen, daß auch an andern Orten Unberechtigte an
der Wahl Theil genommen haben, und zwar an O.ten, wo
man Reklamationen dagegen erhob. Hier hat Niemand pro-
testirt, weder beim Büreau, noch bei der Versammlung. WaS
sodann im Speziellen dies« mehrfach erwähnten Zöglinge der
Normalschule betrifft, so kann ich darüber einige Auskunft
geben, um so mehr, als ich bet dieser Gelegenheit in den Fall
kam, Verfügungen zu treffen. ES ist bei diesen Zöglingen so

825

Brauch —> wenigstens theilte der Semiiardirektor dieses mit,
als er um Bewilligung nachsuchte — daß er am Ende einer
Serie mit den Zöglingen eine kleine Tour macht, um zu bo-
taniflren, eigentlich aber mehr zu einer kleinen Besprechung.
Dafür wird jeweileu von der GeziehungSdirekrion ein ganz
kleiner Kredit bewilligt, etwa von 43. 30 b s 30 Fr. Allein
ich müßte mich sehr irren, wenn die e Zöglinge, obschou sie seit
dem 23 Juli die Normalschale quittirr ha ten, und nicht mehr
aus dem Tableau derselben waren, nicht dessen ungeachtet noch
in Pruntrut gewesen sind. Daß sie dort wirklich stimmten,
ist der beste Beweis dafür. Allein wenn such das nicht der
Fall wäre, so maß man sich auf die Akten berufen. DaS
Bureau ist nämlich gefragt worden, ob Reklamationen deßwegen

erhoben worsen seien, und eS hat e» verneint. Herr
Präsident m ine Herren! DaS Bureau selbst sagt, daß, als die
Zöglinge Stimmzettel halten, die szwet Professoren, die Herren
Pacot und Feusi c, welche dieselben begleiteten, erklärten, sie

seien stimmberechtigt. Wä.e das nicht der Fall, so würden
diese Herren gewiß nicht so schlecht gewesen sein, etwas
Unwahres zu erklären. Wenn ich nicht irre, so gibt der Ge-
mein:erath selbst die Auskunft, daß nach einer Information
von Seite deS Herrn Pequinot erklärt wurde, die Zöglinge
seien am 22 Juni von Pruntrut verreist und am 28. bereits
daheim gewesen. Was beweist aber dieß materiell? Kein Jota.
Zudem liegt der Bericht des Herrn Pequignot nicht vor. Die
Aussage rührt auch meisten« von Herrn Trouillat her, der ein
erklärter Feind des H rrn S ockmar ist und bekanntlich auch
Konkurrent war bei Besetzung der R-gierungsstatthalrerstelle,
ein Mann, der von seinen Obern schon bedeutende Verweise
erhalten hat. Au? diese E klärung g be ich aber gar nichts.
Die Hauptfach: ist, daß kein- Reklamationen erhoben wurden.
Kanu mau das von andern Oecen auch sagen? Zum Schluss:
miß ich nur noch auf 2 Punkte aufmerksam machen. W l-
ches ist die Art und Weise der Beschwerdefühcung? Die Mehrheit

vom Bureau, der Präsident und 4 Mitglieder» waren
bekanntlich kanie.vativ. Ein Hauptpunkt der Beschwerde geht
nun dahin, das Bureau habe selbst über einige Beschwerde-
pa-.kce entschieden. Und von demselben Bureau unterzeichnen
3 Mitglieder die Beschverd-; sie treten also gegen ihre eigene
Handlung auf. Ist das loyal? J H glaube, nicht sehr. Ein
anderer Punkt, den ich nicht unberüzrt lassen kann, ist der:
er ist zwar schon wiederholt berührt worden» nämlich die Stellung

d:s Kommissars. AlS die frühere Regierung bei Anlaß
von Unordnungen nach Jezenstorf und Schwarzenburg
Kommissäre sandte, um die neu vorzunehmenden Wahlen zu
beaufsichtige» hat man da auch von Kassation gesprochen? Man
hat vielmehr gesagt: davon ist keine Red«; die Wahlv.-rhanS-
luug ist unter der Aufsicht eines Regierungskommissärs vor
sich gegangen, und wir müssen daher annehmen, fi: sei richtig.
So, Herr Präsident, meine Herren! haben wir es früher v?r-
standen» und ich glaube, so sollen wir eS auch heute verstehen.
Eine Versammlung, welche unter öffentlicher Aufsicht gehalten
worden, wo das ganze Büreau das Protokoll alS richtig
unterschrieben hat, sollen wir nicht m:hr kasswen. Ich gestehe

nun offen, baß ich diese Bemerkungen nicht gemacht habe, we l
ich etwa glaubte, man werde die Wahlen von Pruntrut nicht
kassiren, sondern ich glaube vielmehr, wenn wieder gewählt
wird, so wird mau auch wieder kassiren, bis die Wahl nach
Wunsch ausfällt.

B râg ger. Ich ergreife das Wort nur deßwegen,
weil behauptet wurde, eS seien in OöerhaSle noch viel gra-
virendere Fehler vorgekommen, als in Pruntritt, so daß die dortige

Wühl jedenfalls hätte kassirt wwden sollen. E» ist na-
mentlich angeführt worden, eS Härte eine groß: Anzahl Vec-
geldsragter nicht nur an der V-rsammlung Theil genommen,
sondern sie seien sogar, ungeachtet aller Reklamationen geblieben.

Ich bin damals auch bei diesen Verhandlungen gewesen,
doch bin ich damals nicht gewählt worden, und also auch mehr
betheiligt. Es ist dabei ganz anders hergegangen, als von
Herrn Jmobersteg gesagt worden ist. Die Kirche war von
Lenten vollgepfropft. Die Wähler waren in zwei Lager
getheilt : auf der einen Seite die Konservativen, auf der andern
die Radikalen. Zum Präsidenten der Versammlung wurde der
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von dir radikalen Partei vorgeschlagene Herr Schild gewählt,
und ich muß ihm da» Zeugniß geben: er hat seine Pflicht»
soweit ich ihn beobachtet have» schr brav erfüllt. Er Hai
angefragt : ob sich unter den Anwesenden etwa Nichtstimmberech-
tigle befinden? ES flnd Reklamationen erfolgt, entschieden und
Mehrere, vielleicht 15 bis 20, ausgewiesen worden. Al» da»
erfolgt war, wurde bemerkt: beide Parteien sollen nun einander

säubern und untersuchen, ob bei der einen oder der andern
Seit« noch Unberechtigte anwesend seien. Man sah aber ein,
daß dieser Vorschlag nicht ausführbar sei. Denn ich frage
Sie: wa» halte da» für eine Historie gegeben, wenn beide

Parteien so aneinander gerathen wären? Auf diese» hin hat
Herr Präsident Schild gefunden, es fei unmöglich, diesem

Borschlag Folge zu geben. Reklamationen find keine mehr
erhoben worden» sondern man hat, wahrscheinlich in der
Meinung, e» möchten vielleicht noch einige Nichtstimmberechligte
in der Versammlung sein, mehrseilig begehrt, die Parteien sollen

eine die andere säubern. S» gab nun einigen Tumult,
und der Präsident steigt auf diese» hin auf die Kanzel, damit
man ihn besser verstehen könne. Denn wir halten kein Theater
oder Thron, den er hätte besteigen können. Von der Kanzel
herab erklärte er der Versammlung, e» sei rein unmöglich, daß

mm auf diese Wise nur anfangen könne. Die Versammlung
beschloß hierauf einstimmig, daß man fortfahren wolle. Dieß
nur zur Berichtigung, damit man den Oberhaslera nicht mehr
zur Last lege, als wäre eS nirgend» so hergegangen, wie dort.

B o i v i n. Ich hatte nicht im Sinne, da» Wort zu
ergreifen, aber e» find so schwere Anklagen gegen mich erhoben
worden, daß ich genörh'gt bin, mich zu vertheidigen. Zuerst
hat man eine allgemeine Ankiage begonnen, ich hätte meine
Pflicht nicht erfüllt, indem ich die Versammlung nicht
abgehalten, Unregelmäßigkeiten bei ihrer Wahloerhandlunz zu be-
gehen. Auf dieß antworte ich, ich kenne kein Gesetz und habe
keine Weisung erbat en, die mich zur Einmischung in die Wayl-
v.'rhandlung bevollmächtigten. Warum bar dis R gierung
einen Kommissär nach Prunlrut geschickt? Weil bei den ersten
Wahlen Unordnungen und sogar Gewaltthätigkeiten stattfanden.

E» ist somit der Kommissär abgesendet worden, um die
Wiederkehr dieser Unordnungen zu verhüten. Auf der andern
Seite frage ich Sie, würde diese'be Partei, die mich heule
des GehenlassenS willen anklagt, mich nicht anklagen, wenn
ich mir in die W-Hlen eine Einmischung erlaubt hätte? Würde
iîe mich alsdann nicht anklagen, sage ich, ich hätte die Bürger

gehindert, ihr Srimmrechr so auszuüben, wie fle eS gut
finden? Ich verstand eS daher so: mein Mandat sei,
Gewaltthätigkeiten zu verhindern, die Versammlung zu ihrer Pflicht
zurückzurufen; aber ich glaubte nicht, daS Recht zu besitzen,
zu erklären, daS Ges-tz heißt euch dieß thun, ihr habt nicht
vaS Recht, jenes zu thun. Hätte ich meine Sendung in
diesem letzter» Sinn« verstanden, so harre ich fie nicht angenommen,

und mich dafür bei der Regierung bedankt. Ich wollte
nicht, daß man sagen könne, ich hätte auf die Versammlung
irgend einen Zwang ausgeübt. So habe ich also meine Stel-
lung verstanden. DaS ist die Antwort, die ich auf die
allgemeinen Anklagen zu geben hatt«. WaS die speziellen Klagen
betrifft, so muß ich bemerken, daß wenn gest rn die Diskussion
eröffnet worden wäre, als Herr Niggeler mich angriff, ich die
böswilligen Zulagen zurückgewiesen hätte; ich will eS heue
mit wenigen Worten thun. Die Anklagen, welche Herr
Niggeler gegen mich gerichtet, find falsch. Heute hat man sich

überzeugen kö men, daß alle diese Anschuldigungen von Herrn
Slockmar herrühren; Herr Gigon hak vor Kurzem seinen Brief
vorgelesen. Bezüglich ans die darin angeführte Thatsache,
ich hätte die Konservativen influenzirt, so erkläre ich, eS
sei dieß eine infame Lüge. Wenn Personen mich befragten,
für wen sie stimmen sollten, so hade ich ihnen g-annvorr«:
wenn ihr glaubt. cS liege im Jntnesse deS Landes, daß ihr
für Herrn Storkmar stimmt, so habt ihr gar nisr nöthig,
euch zu geniren, ihr könnt für ihn sogar in meiner Gegenwart
stimmen. Man hat gesagt, ich hätte Leuten mit dem Verluste
ihres Prozesses gedroht, wenn fi.-nicht im regierungSrärhli^en
Sinne stimmten. Hat eine solche Anklage auch nur ken
gesunden Verstand für sich? E» ist dieß neuerding» eine infam?

Verleumdung. Man hat mir vorgeworfen, ich hätt« eine Art
Diktatur ausgeübt; ich Härte die Stadt Pruntrut in
Belagerungszustand versetzt. Wissen Sie, meine Herren! welche
Maßregeln ich ergriffen habe? Ich hatte 33 Mann Eliten, die ich
im Stadrhau» konsignirl hatte, und ich halte eingeschärft, daß
dies« Männer nur auf meinen Befehl sollten gebraucht werde»
können. Ich wollte nicht, daß diese Männer zum Polizeidienst
gebraucht würden, und deßwegen habe ich fle auf daS Rath-
hauS konfignirc. Diese ganze Erzählung ist eine neue Bosheit
deS Verfassers deS Briefes. Nein, meine Herren! wenn zu
P untrut eine Schreckensherrschaft bestanden hat, so war »S

vor meiner Ankunft; ich berufe mich hiebst auf die Bewohner
von Prutttrut; ich veru'e mich auf Herrn MarquiS, und auf
meine Ankunft hin hat diese Schreckensherrschaft aufgehört.
Der Präfekt war von Dem unterstützt, der Ihnen von Schrecken

zu sprechen wagt; durch Denjenigen, der so viele
Infamien gegen mich ausgesprochen hat. Und was hat dies«»

mein Ankläger gethan? Sie haben schon darauf geantwortet,
Sie wissen, welche Rolle mein Ankläger spielte; Sie
wissen, wie viel Unglück er auf den Jura h rbeirief. Und
dieser Mann ist eS, ver mich anzuklagen wagt; er, der ein«
böswillige Insinuation, die Herr Gigon wieverholte, gegen
mich erlassen hat, ich halte die Unregelmäßigkeiten geduldet,
um mich derselben später bedienen zu können; gerade, als härt«
ich daS Wahlergebnis voraussehen können. Glaubte nicht jede
Partei, die Majorität zu besitzen? U id wenn die Koase.Vattven
durchgedrungen wären, hätte» sich die Radikalen nicht d es«?

Unregelmäßigkeiten bemächtigt, um die Wahlen annulliert zu
machen? Eine solche Machination wäre mir nicht zu Sinn
gekommen, und ich gestehe eS, man muß ein sehr schlechtes Herz
haben, und glaube, man müsse selbst solcher Intriguen fähig
sein, um A idere derselben an,»klagen. (Herr Niggeler ver-
langt, daß der Redner zur Ordnung gewiesen werde. Der
Herr Präsident erklärt, der Redner thue sich nur gegen schwer»,
in »och heftigern Ausdrücken vorgebrachte Anklagen vertheidigen,

gleichwohl lade er den Redner zu Beobachtung der Formen

ein Wenn die Ausdrücke, deren ich mich bebient habe,
Ihnen anstößig scheinen» wenn ich etwa» zu weil gegangen
bin, so bitte ich um Entschuldigung dafür. Man hat ferne»
gesagt, Herr Frotte habe sich Waplbelrug zu Schulden kommen

lassen. Folgende» ist vorgegangen: Eine Person kommt
zu Herrn Frotte uns bittet ihn, ihren Stimmzettel auszufüllen;

sie gibt ihm die Namen der Herren Slockmar und Thm-
mann an; Herr Frotte schreibt diese Namen. Diese Person
zeigt ihren Stimmzettel andern Wählern, die sogleich sageu,
Herr Frotte habe die Kandidaten nicht b.sser bezeichnet, damit
der Stimmzettel für ungültig erklärt werde; es sei dieß «in
Wahlbelrug. DaS Bürean, sowie Jedermann sonst, sagte aut,
Herr Frotte, der fich entschuldigte, eS anS Versehen begangen
zu haben, hätte Achtung geben sollen. Aber Halle ich da»
Recht, ein von der Versammlung erwähltes Mitglied de»
Bureau's abzusetzen? Ein anderer Vorwurf ist der: die Stimmzettel

seien zum Voran» bereitet gewesen. Wirklich hatte Hr.
Frotte einige Stimmzettel ausgefüllt, indem er sowohl die
Namen der konservativen als der radikalen Kandidaten eintrug;
wenn dann ein Wähler sich zur Stimmabgebung bei ihm
einstellte, fragte er ihn: für wen stimmt Ihr? und je nach der
Antwort wechselte er dessen weißen Stimmzettel gegen einen
ausgefüllten ans. Ich sagte Herrn Frotte, dieß schicke sich

nicht, und er that es nicht mehr. Dieß ist es, waS vor sich

gegangen; und ich frage Sie noch einmal hiebei: hatte ich
das Recht, einen von der Versammlung gewählten Slimmzäh.
ler abzusetzen? Hätte ich eS thun wollen, so wäre ich der erste
Veranlasse- zu beseucenden Unordnungen geworden. Man hat
ferner gesagt, ich harre gelogen, weil ick gesagt, die Mitglieder,

welche an den Wahlen zu Bildung deS Bureau sTheil
genommen, seien nur 4l2 gewesen. Ich habe dieß nicht allein
gesagt» eS wurde dieß durch Herrn Chevrolet erklärt, uns ich
berufe wich auf Herrn MarquiS; die Konservativen warea
200 an Zahl, und als man die Radikalen abzählte, die in der
Zahl von 212 da waren, sagte Einer unter ihnen: Habt ihr
genug; wenn eS ihrer mehr bedarf, so haben wir noch. Sie
können nicht mehr als äl2 bei dieser ersten Operation
gegenwärtige Bürger annehmen. Man hat noch gesucht, eine Pro-



«enade j« erfinden, um zu rechtfertigen, daß die Zöglinge der
Normalschule ihr Domicil noch zu Pruntrut hatten. Einer
meiner Kollegen kennt diesen Umstand besonders genau, und
eS ist ausgemacht wahr, daß diese Jünglinge vor den Wahlen
nach Hause geganzen sind. DaS ist, wa» ich zu meiner Nicht-
fertigung und zur Zurückweisung so böser Anschuldigungen zu
sagen hatt«. WaS mein» Srimmgebung betrifft, so weiß ich,
waS ich bei der Abstimmung zu thun habe.

N i g g e l e r. Ich ersuche den H-rrn Präsidenten, daß
er auch Mitglieder der Rechten zur Ordnung weise, wenn sie

sich ungeziemende Aeußerungen erlauben.

Bernard. Auch ich hâ te von Ergreifung d?S WorteS
abstrahirt, wenn man nicht von einem Spapergange gesprochen
hätte, um zu beweisen, daß die Zöglinge der Normalschule ihr
Domicil am Tage der Wahlen noch in Pruntrut hatten.
Aber ich weiß bestimmt, daß i. dieser Zöglinge nach der Prüfung

nach Hause zurückgekehrt find, und daß sie von dorther
nach Pruntrut zurückkehrten, um an den Wahlen Antheil z»
nehmen; ich will auch dem Hrn. Srâmpflt bemerken, daß auS
den Akten hervorgeht» daß die 12 fraglichen Personen nicht
eristiren. Hr. Srämpfli frägt, wie die Klagenden diese
Individuen bezeichnen konnten, da sie doch unbekannt seien. Die
Sache ist sehe einfach. Die Namen dieser 12 Jndisiduen finden

sich auf dem Abkimmungsverzeichnisss vor und find von
da auS geschöpft worden. Denn sonst wäre eS schwierig
gewesen, fie zu finden, da fie nicht vorhanden sind. Man frägt,
warum Hr. Siimmenzähler Mauriz bei der Wahl erklärt habe»
er kenne diese Personen, und später eine Erklärung abgegeben,
daß er sie nicht kenne. Hr. Srämpfli sagt, er könne sich diesen

Widerspruch nicht erklären. Er braucht nur Akten auS
der von Hrn. Boivin geleiteten Untersuchung zu lesen. Herr
Kaiser ist noch dazu gekommen zu sagen, die Kassation der
Wahlen würde im Zura einen Übeln Einsruck hervorbringen.
Ich kenne die Stimmung der wahren katholischen Bevölkerung
im Jura auch, ich glaube darüber eben so viel als Hr. Kaiser,

aber daS Entgegengesetzte aussagen zu können. Ueber die
Unregelmäßigkeiten der Pruntruter-Wahl will ich nicht sprechen,
meine Meinung ist bekannt, da ich zur Kommissionalmehrhett
gehöre. Man hat sich zur Entschuldigung dieser Nichtbeachtung

deS Gesetzes zu Citationen herbeigelassen; ihr wißt, wa»
tm OberhaSle und zu Miecourt vorgteng. Man hat Ihnen
schon bemerkt, daß wir heute eine konstituirle Behörde sind;
wir müssen unS Achtung verschaffen, indem wir dem Gesetze
Achtung verschaffen. Aber wenn wir solche Thiten sanklioni-
ren würden, wären wir keine achtbare Behörde mehr. Ich
stimme mit gutem Gewissen zur Kommiss onSmehrheit.

Karlen, Major. Ich habe geglaubt, al» wir da»
letzte Mal auseinander gingen, wir hätten unS gegenseitig
genug durchgehechelt und beschuldigt; wir seien einmal dessen
enthoben, und können nun damit beginnen, die Ruhe und da»
Wohl deS Landes zu berathen. Allein eS scheint, mm zieh«
e» Vor, mit Vorwürfen und Leidenschaften aufzutreten. Ich
habe sehr bedauert, daß der Herr Regierunzspräsivent uns heute
ein solches Bild vom Kanton gemacht hat. An ihm war es,
vor dem Großen Rath Anzüge zu stellen und Vorschläge zu
bringen, um die Ordnung herzustellen, wo e» nothwendig war.
Auch hat er vergessen, daß hauptsächlich die schwarze Partei
e» war, die an den meisten Orten daS Meiste beitrug, um
Unordnungen zu schaffen. Wenn man überall hätte streng
verfahren wollen, wo die Schwarzen Unordnungen anstellten,
so wären die Regierungsstatthaller in arge Verlegenheit
gerathen; ich hab» daS auch erfahren, ich war auch Regierungsstatthaller

(mit Respekt zu melden) ; eS hätte geheißen : er
landvögtlet. Was die Wahlen von Pruntrut anbetrifft, so

kann ich nicht begreifen, wie man über die früheren Beschwerden

so leicht hinweggehen konnte und heute nun so streng sein
will. Ich denke jedoch, wenn ein Anderer gewählt worden
wäre an der Stelle deS Herrn Sleckmar, man wäre nicht
halb so scharf. Ich begreife auch nicht, wie ein RegierungS-
tommissär so hat handeln können. Wenigstens ich würde an
seiner Stelle glauben, ich wäre dafür da, und hätte die Pflicht,
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dafür zu sorgen, daß die Verhandlungen nach dem Gesetze
geführt weiden, nicht nur, um zuzuschauen, und dann hinren-
drein zu sa«en: ja, eS ist nicht gut gegangen. E» ist tm
Interesse der R"he und te» Friedens des Landes, daß dieses Zeug
einmal amhöre, daß man weniger leidenschaftlich verfahre.
Nach meiner Ueberzeugung erfordern es auch Recht und Billigkeit,

daß wir die Wahlen von Pruntrut anerkennen, weil wir
andere anerkannten, die viel g.avuendere Fehler aufzuweisen
hatten, als diese. Ich stimme daher zum Miàrh.-itSantrag.

Mützenberg. Wenn der letzere Redner nicht
ausgesprochen hätte, unsere Partei sei schuld an den meisten
Unordnungen, so hätte ich daS Wort nicht ergriffen. Da wir aber
aus dem gleichen Amtsbezirke sind, so kann ich nicht darüber
schweigen, sondern muß diese Beschuldigung zurückweisen. Da
ich nun daS Wort ergriffen habe, so will ich auch ein paar
Gründe angeben» warum ich in dieser Sache stimme, wie ich
stimmen werde. Wir wissen Alle wohl, daß bei der letzte«
Versammlung deS Großen RalheS all rdingS viele Wähle«
angenommen wurden, bet denen man beide Augen zudrücke«
wußte; allein eS waren Zeilumstände gewesen, wo wir dazu
gezwungen waren, vorwärts zu gehen, damit wir uns einmal
konstiluiren konnten. Aber schon damals hat man laut
gesagt das soll nicht mehr stattfinden. Die Bevölkerung von
Pruntrut hat das gewußt; sie ist mehrfach darauf aufmerksam
gemacht worden. Ein anderer Umstand ist der: dannzumal
waren wir noch durch keinen Eid gebunden. Man soll zwar
immer recht handeln; allein so lange man nicht durch einen
bestimmten Buchstaben gebunden ist, hat man immer noch mehr
oder weniger Freiheit. Wenn aber heule, nachdem wir kon-
stirulrt sind, eine solche Wahl angenommen würde, so möchSe

ich fragen, wann soll daS aushören? Könnte man nicht dana
unS der Beschuldigung aussetzen, wir brauchen die ungleiche
Elle? Bei allen andern Wahlen setzte unS noch gar kein« ia
diesen Fall. Alle haben mehr oder weniger daS bestehende Gesetz

als Richtschnur genommen; Pruntrut allein gieng geradezu
und absichtlich neben dem G-setz vorbei. Kann man eine einzige

Wahl vsrweisea, wo man so gehandelt hätte? Nein, durchaus

nicht Auf die andern Punkte ist bereits aufmerksam ge-
macht worden und kann mich daher auf die Bemerkung
beschränken, daß ich zum Antrage des RegierungSratheS stimme.

Mosch ard, RegierungSrath. Herr Präsident, meine
Herren! Ich will diese Angelegenheit nicht berühren rücksichtlich

der Form. Darin, glaube Ich, find wir All« «inverstau-
den daß die Wahlen von Pruntrut, g-stützt auf das Gesetz,
ungültig find. Sogar diejenigen, welche dieselben zu rechtfertigen

suchten, fühlten wohl, daß sie aus schlechtem Boden stehen.
Nur einen Umstand möchte ich berühren und fragen, find wir
in der gleichen Lige, wie damals, alS wir unS konstituirten?
Oder sollen wir die Wah'en von Pruntrut mit der gleichen
Elle messen» wie alle diejenigen Wahlen» die wir vor 5 Woche«
al» angefochten behandelten? Herr Präsident, meine Herren!
Wir wolle» unS ein Jahr zurückdenke« und annehmen, eine

Wahl, sie s»i da oder dort geschehen, sei vor den Großen Rath
gekommen, sich ans die nämlichen Mi tel stützend, wie die
heutige, hätte der Große Rath damals die Wahl bestätigt? Nein.
Warum? Weil er nicht hätte annehmen können, daß eine Wahl,
die auf solche Weise geschehen, gültig sei. Denn wie könnte
man annehmen, daß eine Wahlverhandlung gültig sei, wo die

Stimmzettel nicht gezählt wurde», in welcher daS Büreau über
die Srimmfähigkeit von Staatsbürgern von sich auS entschieden

hat, entgegen dem Gesetze, während die Versammlung allein zu
entscheiden hat? Nein, Herr Präsident, meine Herren! Man
hätte die Wahlversammlung von Pruntrut vor einem Jahre
offmbar kassirt, wenn sie unter diesen Umständen vorgekommen
wäre. Nun hat eine neue Konstituirung deS Großen Rathes
stattgefunden. Dabei sind sehr viele Wahlen angefochten worden,

tie in Verlegenheit setzten. Man hat gesagt, die und die
muß kassirt werden. Allein, obschon man wußte, daß dabei
daS Gesetz nicht streng befolgt worden sei, ist man darüber
hinweggeschritten und zwar auS mehr politischen Gründen.
Ich selber bin, so viel eS mir möglich war, nachsichtig
verfahren. Allein in welcher Stellung waren wir damals? Wir
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hatten unS erst zu konstituiren; eS wür gar keine gesetzliche

Behörde mehr da, kein Großer Rath; man hat mehrere Tage
lang darüber gekämpft und eingesehen, daß eS auf diese Weise
nicht gehen könne. DaS waren ungefähr die Gründe, welche
damals die Versammlung bestimmten, mit Nachsicht zu
verfahren. Ist dieses Verfahren aber eine bestimmte Regel für
die Zukunft? Nein, im Gegentheil. Der Große Rarh hat
förmlich protestier und gesagt: in Zukunft soll es nicht so

gehalten werden; daS Gesetz soll gehandhabc werden. Heute
wundert eS mich nun wirklich, daß man jetzt wieder dieß als
Vorwand dazu benutz'; ja, vor 5 Wochen war man nicht streng
nach dem Gesetz, man soll auch heute eS nicht sein. Mm hat
jene Wahlen aber nur angenommen, weil man in außerordentlichen

Umständen lebte- Toll heute mit der gleichen Elle
gemessen werden? Herr Präsident, meine Herren! Wir müssen

fortan alle mit der gleichen Elle messen, nämlich mit der Elle
d-S Gesetzes. DaS ist der Standpunkt, auf den ich mich stelle.
Und wenn die Regierung den Antrag auf Genehmigung
gestellt hätte, waS hätte mau ihr vorgeworfen? Sie sei über vaS

Gesetz hinweggegangen, und dieser Virwurf wäre begründet
gevesen. Diesen Vorwurf hat die Regierung nicht auf sich

laden wollen. DaS Gesetz muß einmil vollzogen wecdm und
zwar muß eS einmal in Pcuntrut vollzogen werden. Und ich
fasse eS darauf ankommen, eS find vielleicht 3l) Gesetze, die
der Große Rath erlassen hat, und die in Pcuntrut bisher nicht
vollzogen wurden. Sollen wir nun diesen Zustand fortdauern
lassen? Wie würde sich dieses herausnehmen gegenüber
denjenigen, welche den Willen haben, daS Gesetz zu vollziehen?
Ja, es war Z-it, daß ein Rezierungskommissäc nach Pcuntrut
geschickt wurde, um daS Gesetz zu vollziehen; und wenn sie es

nicht vollziehen wollen, so müssen wir sie dazu zwingen, wie in
andern Theilen deS KantonS auch der Fall sein mag.

Nig geler. Ich finde mich veranlaßt, in dieser
Angelegenheit auch ein paar Worte zu sprechen. Ich werde kurz
sein und suchen, mich aller Anzüglichkeiten zu enthalten. JH
will selbst nicht einmal den AuSvruck „Landvozt" brauchen,
weil eS beleidigen möchte. Bisher habe ich geglaubt, eS habe
Landvögte gegeben, wie andere Beamte, gute und schlimm?,
und wenn man dieses Wort brauche, so sei eS kein Schimpf.
In der Sache selber sind wir über zweierlei einig: darüber z

nächst, daß im Jura überhaupt und in Pcuntrut insbesondere
nicht ganz nach d.m Gesetz; gewählt worden ist. Darüber aber
sind wir eben so einig und die Herren RegierungSrälhe Fischer
und Moschard haben eS auch ausgesprochen, daß, wenn man
die gleiche Elle anwenden wollte, wie bei der Prüfung der
andern, unserer eigenen Wahlen, wir diejenigen von Prunlrut
bestätigen müßten. Heute findet man e« nun nicht möglich,
daß die gleiche Elle angewendet werde. Ich hingegen, Herr
Präsident, meine Herren! kann nicht begreifen, wie man auf
den heutigen Tag das Gegentheil behaupten kann. Man findet
nun auf einmal, nachdem man über «ine Menge Beschwerden,
j, üb-r die allerärgsten hinweggegangen, man müsse streng sein
»nd kassiren. Ich mache nämlich darauf aufmerksam, daß wir
hinsichtlich dieser Wahl auf dem gleichen Standpunkt stehen,
wie bei den frühern. Wenn eS eine EegänzungSwahl wäre,
wenn Pruntrut hier schon vertreten gewesen wäre und eS sich
darum handelte, ein abgegangenes Mitglied zu ersetzen, dann
würde ich auch sagen: wir befinden uns auf einem andern
Standpunkt, wir wollen strenger sein. Aber gerade daS ist
nicht der Fall. Die Wahl, welche wir zu beurtheilen haben,
ist nichts Anderes, als daß sie diejenige vertritt, welche am
5. Mai stattgefunden hat und auch hiec kassirt wurde. Es ist
also ursprünglich dieselbe, wie alle diejenigen, wo man alles
Mögliche zugelassen hat; namentlich im Bezirk Pruntrut hat
man die nämtichen Unförmlichkeiten gutgeheißen. Ader man
ist damals über die Wahlbeschwerden, üder alles Mögliche hin-
weggegangen und hat gesagt: ES ist gleich, wir wollen eS sein
lassen. Wenn man damals diesen Maßstab anwandte, wie kann
man dann einige Wochen später einen ganz andern bringen?
Ader man sagt: man wolle den Pruntrutern einmal den Meister
zeigen, namentlich will dieses Herr Moschard, damit sie sich

an daS Gesetz halten. Allein man weiß, daß im Jura
überhaupt, wie nun in Pruntrut die Uebung herrschte, die berni-

sch-n Gesetze nicht so gar streng beobachtet. Ich gebe zu,
daß daS Wahlgesetz, namentlich waS die Form betrifft, nicht
ganz streng beobachtet wurde. Ich gebe aber auch zu bedenken,

und bin überzeugt, daß seit 1830 im Jura keine einzige
Wahl getroffen wurde, der nicht derselbe Vorwurf hätte gemacht
werden können, wie der gegenwärtigen. ES herrschte noch bei
allen die Uànz, daß die Stimmzettel nicht ausgeiheilt wurden,

sondern min ist hingegangen und hat dieselben geholt.
So tm Jahre 1316 und seither. Aber auf der andern Seite
möchte ich daoor warnen, auf einmal gar zu streng zu sein,
und der Bevölkerung von Pruntrut Gelegenheit zu geben, zu
sagen, man behandelt uiS in Been nicht, wie andere Bezirke,
sondern alS SiSnahme! Min giebt aber Gelegenheit dazu,

wenn min vor einigen Wochen sagte: in Mêcourt
darf man so stimmen, hingegen in Pruntrut muß es anders
sein. Min gievl fern-r Grund zum Glauben an eine solche
Behandlung, wenn in der Art Verfahren wird, wie man bei
Ersetzung deS Prâfek en zu Werke gegangen ist. Ich will dicß
jetzt nicht untersuchen. Ich glaube jedoch, eS set allerdings
Anlaß gewesen, sich zu fragen, inwiefern die Einstellung des

RegiecungsstatthaltecS gerechtfertigt werden könne. Man muß
nach Allem annehmen, daß im Allgemeiner. Ruhe geherrscht
hat und nur in der Stadt Pcnntcnt v elleicht einige Ausregung
war. Das hâ te aber noch nicht nothwendig gemacht, daß man
so auffallende Maßregeln treffe, wie die Einstellung des Prä-
fekten, wie die Ernennung eines pcov sorischea Reg eeungs-
statthalterS. Ich glaube, eS war do t nicht mehr Unordnung,
alS anderswo. Ich sage nun, wenn jetzt noch etwas Nnd reS
dazu kommt, so wird die dortige Bevö-kerung m t Recht oder
wenigstens mit bedeutendem Schein von Recht sagen, man will
unS ander» behandeln, als andere Bezirke. Ich glaub« nun,
Herr Präsident, meine Herren! im vorliegenden Fall soll man
um so weniger kassiren, alS, wie bereits bemerkt worden, ein
Kommissär dabei ge^eien, dcr die Sache geleitn hat und daher
auch schuld daran ist, wenn nicht AlleS in Ordnung gegangen
ist. Im vorliegenden Fille sollte die streng- Elle n chr m-h«
alZ anderSwo angewendet werden, da die Fehler n cht derjenigen

Partei zur Last fallen, au? die man sonst imme: loSzieh?.
ES ist bekannt und nicht bestritten, daß in der Wahlversamm-
lung von Pcunwilt bei der Wahl des Bureaus dasselbe ge-
mischt ausfiel, und zwar überwiegend konservativ. ES waren
nur 4 radikale Srimmenzähler und S kr-täre da, der Präsident
nid 4 Stimmmzähler waren konservativ Der Präsident
namentlich hakte die Wahlverhandlung zu leiten, an ihm war
eS, aufmerksam zu mache», wenn nicht g-zählt wurde oder
wenn überhaupt Verstöße stallfanden, wenn all^ällig Personen
zugelassen wurden, welche nicht stimmberichtigr waren. Wer
ist also schuld au dem Geschehenen? Offenbar diese konservative
Mehrheit deS BüreauS, offenbar der Präsident, der diese
Unordnungen härre verhindern sollen. Bei diesem Stand de»

Sache schickt eS sich für die gegenwärtig- Mehrheit deS Großen
Rathes, da nun das Resultat nicht ganz so ausfiel, wie sie

gewünscht haben mochte, nicht gut, zu sagen, jetzt wollen wir
kassiren Ich glaube, man werde auf diese Art mit Recht
Beschwerden und Unzufriedenheit unter der Bevölkerung
erregen. Sin« solche Anwendung der ungleichen Elle, früher oder
später, sie rächt sich immer. Man sagt nun aber, ja, wann
sollen diese Unordnungen aushören? Darauf entgegne ich zweierlei.

Vorerst müssen wir den gleich«» Maßstab festhalten, so

lang eS sich um ursprüngliche Wahlen handelt. Diese find
mir derjenigen von Pmnttul beendigt. Im W-itsrn: wir
haben die Erfahrung gemacht, daß oas gegenwärtige Wahlgesetz

für so große Versammlungen, wie in letzter Zeit,
durchaus nicht laugt, es sei rein unmöglich, die strengen
Bestimmungen alle zu erfüllen; ja, wenn man überall so streng
hätte sein wollen, so hätten wir alle Wahlen kassiren müssen.
Ich möchte nun nicht so weit gehen; aber ich behaupte: selbst
die Versammlung hier in Bern in der Münsterkirche hätte man
kassiren können, und doch ist es vielleicht n rgendS anderswo
so regelmäßig zugegangen, wie in der Ministe.kirche, und ich
will nur zwei Punkte berühren. Es wurde in der Münstergemeinde

auch reklamirt gegen die Anwesenheit von Nichtstimm-
berechtigten (Stimmen: Ich verlange das Wort!). Ich bitte,
nicht zu unterbrechen. Es b-traf dieses einen Ngtionalrath
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auS den kleinen Kantonen. DaS Büreau hat dieß der
Versammlung nicht mitgetheilt, sondern einfach, und mit Recht,
Jemanden hingeschickt, den Betreffenden hinausgewiesen und er
ist gegangen. Nach der strengen Theorie, die man jetzt auf
Pruntrut anwenden will, müßten also diese Verhandlungen auch
ungültig sein. DaS Wahlgesetz sagt ferne? : die Stimmen-
zähler sollen die Stimmzettel persönlich einsammeln. Da» ist
hier auch nicht geschehen. Die Versammlung war so groß,
daß man damit an gar kein Ende gekommen wäre. Irgend
ein Mitglied nahm seinen Hut. sammelte ein und trug die

Zettel auf daö Büreau. Es würde die Leute gar zu s«hr er-
müden » w-nn man das Gesetz in allen seinen Bestimmungen
anwenden wollte. Daher die Ueberzeugung, daß da»
gegenwärtige Wahlgesetz nicht mehr rang». Gebe man nun die Zu-
sicherung daß man nächsten» eine neue, zweckmäßigere
Wahlverordnung haben werde, und wende man auf den heurigen
Tag die gleiche Elle an, wie für die Wahlen vom 5. Mai.
Ich wenigstens stimme mit voller Ueberzeugung zum Antrage
der Minderheit.

Dr. Schneider. Ich will nicht lange aufhalten, nur
mit einigen wenigen Worten die Gründe angeben, welche mich
bewegen, zum Minderheirsantrage zu stimmen. Ich hätte da»
nicht gethan, wenn nicht Herr Moichard gesagt hätte, wir seien

Alle darüber einig, daß die Minorität fühle, fie vertheidige eine
schlechte Sache. Unter diesen Umständen muß ich mich
aussprechen, warum ich so stimme, ohne zu einer schlechten Sache
zu stimmen. Erstlich scheint mir, man gehe von der Anficht
au», eâ sei im Gesetze bestimmt vorgeschrieben, die Stimmzettel
zu zählen. ES ist dieß im Gesetz nirgends gesagt. Es ist
darin nur gesagt: wenn mehr Zettel eingehen, als ausgetheilt
worden find, so muß die Verhandlung kassirt werden. Was
hat der Gesetzgeber eigentlich wollen? Er hat Garantien wollen,
daß nicht Leute stimmen, die nicht dazu berechtigt find. Ich
habe hauptsächlich den Zweck deS Gesetzes im Auge, ohne mich

streng an j-d« Form zu halten. Und wenn wir hundert
Wahlgesetze machen, so kommen wir hundert Mal in den Fall,
nicht alle Bestimmungen erfüllt zu sehen. ES find wesentliche'
Bestimmungen im Gemeindegesetz, und doch ist «S schon hundert

Male vorgekommen, daß Leute an den betreffenden
Verhandlungen Theil genommen haben, die nicht berechtigt waren,
dazu. Und was hat der RegierungSra-h in solchen Fällen
gethan? Er hat untersucht, ob die betr«ffenden Verstöße Einfluß
gehabt haben auf daS Resultat. So ist eS vor 1846 geschehen
und auch seither. Man hat kassirt, wo man fand, daß die
U-belstände von Erfolg auf da» Resultat waren, sonst aber
nicht, wenn auch 2 oder 3 Personen, die nicht berechtigt waren,
an der Gcmeind-verhandlung Theil nahmen. Gö ist übrigens
bei Pruntrut nicht einmal konstatirt, daß mehr Stimmzettel
eingingen, als ausgetheilt worden. Ich halte sogar dafür, der
eigentliche Zweck eines Wahlgesetzes sei auf dem Wege, wie ihn
die Prunlruter zu erreichen suche«, besser erreichbar, als bet
dem unsrigen, indem nichts sicherer sein kann, alS wenn Jeder
persönlich seinen Zettel abgiebl, seinen Namen angiebt, sich

einschreiben läßt und da» Büreau entscheidet, ob er stimmberechtigt
sei oder nicht. Dieses Verfahren ist weit zweckmäßiger,

al» dasjenige nach unserm Gesetz, welches gar nichts davon
kennt. Da nun dieses Verfahren, obwohl ich zuglbe, daß e»,
wie jedes andere, auch zu Mißbräuchen führen kann,
zweckmäßiger ist, als das andere, so ist dieß auch ein Grund für
mich. Ich habe aber noch einen weitern, und hier scheint mir
Herr Moschard in einem bedeutenden Irrthum zu sei». Nein,
Herr Präsident, meine Herren! ich kann Sie ganz bestimmt
versichern, daß schon vor 1846 in Pruntrut das ganz gleiche
Verfahren stattfand, wie jetzt. Aber wie bereit? gesagt worden,
der Zweck d-S Gesetzes wurde erreicht, und darum ist kein
hinreichender Grund zur Kassation vorhanden. Namentlich war
dieses auch bei den letzten NationalratKSwahlen der Fall. Daher
ist denn auch dieses Verfahren von frühern Behörden anerkannt
worden, und ich wüßte nicht, da man doch den Zweck des
Gesetzes erreicht, warum davon abgehen. Man hat nun von
Leuten gesprochen, die nicht stimmberechtigt seien. Vorerst von
^ Zöglingen. Ich gebe zu, daß fie nicht berechtigt sein mögen;
aber für mich ist die Frage maßgebend: hatten fie Einfluß auf
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daS Ergebniß? AuS den Registern geht dieses nicht hervor.
Ich kann daher auch diesen Grund nicht gelten lassen. Ich
komme noch auf einen andern Punkt. WaS nämlich die 12
Individuen betrifft » die man nicht kennen will, so habe ein
Herr Mauritz erklärt, er kenne fie. Uebrigens haben wir uns
in Bezug auf diese einfach an das zu halten, was daS Büreau
that, ohne daß dagegen rcklamirl wurde. Es ist möglich, daß
dieser Herr Mauritz Kenntniß von den Betreffenden halte,
bevor sie dem Gemeinderath selbst bekannt waren. Ich glaube,
dieses seien die wesentlichen Punkte, auf die sich die Majorität
stützt. Wenn fie andere Gründe angeführt hätte, so könnte
ich allfällig eher zur Kassation stimmen; allein da fie sich auf
dieses beschränken muß, und mit Rückficht auf. den Zweck, welchen

der Gesetzgeber bei Abfassung der betreffenden Paragraphen
im Buge hatte, stimme ich zur Minderheit.

' O brecht. Ich hatte im Sinne, heute nicht zu sprechen;
allein man hat uns zum zweiten, dritten, vierten Male vorge-
worsen, wir messen mir der ungleichen Elle. Aber, meine
Herren! wie verhält eS sich mit dieser ungleichen Elle? Wir
stehen heute nicht mehr auf demselben Boden, wie vor 5
Wochen. Hätte man dannzumal in Pruntrut den Fehler begangen,

der uns heute vorliegt, ich bin überzeugt, wir hätten
einhellig erkannt, die Wahlen sollen gelten. Aber damals
geschah elwaS ganz Anderes. Damals wählten die Pruntrutee
statt zwei Gcoßrälhen vier, und da sage ich: die Wähler in
der Jesuitenkirche hatten gefehlt und die auf dem Rath-
Hause auch; die in der Jeluitenkirche hatten auch in ErwaS
recht und die auf dem Rathhause auch, deßwegen konnt«
ke ne von diesen zwei Parteien bestätigt oder angenommen
werden. Heute Halter mich etwas Anderes ab, für Genehmigung

zu stimmen, und daS ist der Umstand: wir find heute in
ganz andern Verhältnissen. Dannzumal hatte ich den Eid
nicht geschworen auf strenge Handhabung der Gesetze, und ich
sage «och einmal: wenn am 5. Mai in Pruntrut der Fehler
begangen worden wäre, wie zum zweiten Mal und wie er unS
he«e vorliegt, so wären die Gewählten gewiß einhellig zuge-
^ssey^worden. Damals mochte es den Prunlrutern noch nicht

.ganz bekannt gewesen sein, daß man streng verfahren werde;
jetzt aber mußte «S ihnen bekannt sein, daß wir absolut streng
dabei bleiben. Ich möchte eS deßwegen fast für einen politischen

Kniff halten, mir tem man den Großen Rath versuchen
möchte: ob er bei seinem Worte und der vor 5 Wochen sank-
tionirten Elle bleiben wolle. Ich könnte unmöglich zur
Genehmigung stimmen. DaS letzte Mal mußte man sich fragen:
welche von den 4 sind die rechten Gewählten? und man mußte
fie deßhalb kassiren. Jetzt muß man es, weil die Pruntruter
genugsam gewußt haben, was fie machen. Denn der Herr
Komnnssär hat fi« gewarnt und aufmerksam gemacht, daß sie

gegen daS Gesetz Handellen. Aber diese Herren sagten: ja,
wir verstehen das Gesetz so gut, wie er. Der Herr Kommissär
war a!S solcher auch nur dort, um Gewaltthätigkeiten zu
verhindern ; aber daß er fie daS Gesetz hätte lehren sollen dafür
war er nicht da; sie aber auf dasselbe aufmerksam zu machen
und zu warnen, dieses hat er als Freund gethan. Herr
Präsident, meine Herren! Wir wollen nun auch einen Fortschritt
machen und die neue sanklionirte Elle Probiren; denn eS ist
dieses nach meiner Anficht eine Art Prüfung für den Großen
Rath: will er jetzt Wort halten? Ich wenigstens will es und
kann daher nicht für Genehmigung stimmen, nicht wegen Herrn
Stockmar, sondern wegen der Sache selbst.

Herr Regierungspräsident. Ich werde mich in
meinen Schlußbemerkungen einfach an die Sache halten und
im Uebrigen sehr kurz sein. Sine Bemerkung ist im Eingange
des Votums deS Herrn Slämpsti gefallen, die einige Erwähnung

verdient. Es wurde nämlich gesagt, die Beschwerde sei

verspätet, nicht gestempelt und nicht gehörig legalistrt. ES muß
hier einiges Mißverständniß obwalten Der Vorwurf dir
Verspätung fällt nicht auf die eigentliche Beschwerde, sondern auf
ein Schreiben des Herrn Bunon. Auf dasselbe ist im Vortrage

deßhalb keine Rücksicht genommen worden, sonst müßte
«S ja heißen, eS seien zwei Beschwerden eingelangt. Allein die

eigentliche Beschwerde ist gestempelt und rechtzeitig eingelangt.
10»
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vielleicht ließe fich etwas sagen wegen der Legalisation, und
man könnte allsällig fragen: ob nicht die erste Legalisation,
die unmittelbar von einem Großralh oder Notar Härte sein

sollen, unzureichend sei. Allein auch darüber können wir hin-
weggehen; denn es befinden fich unter den Unterschriften zwei,
welche Notarien angehören und daher keiner Legalisation
bedurften. Die eigentliche Beschwerde wäre also in Ordnung.
WaS nun die Sache selber betrifft, so habe ich mit Vergnügen
wahrgenommen, daß wenigstens die zwei ersten Redner, welche
diese Angelegenheit einläßlicher besprachen, beider Sache selbst

geblieben find und fich aller Persönlichkeiten enthielten. Damit
will ich nicht sagen, daß alle andern Rednern daS Gegentheil
gethan. In die verschiedenen Borwürfe, welche gemacht wurden,

trete ich nicht ein. Im Grund ist die ganze Angelegen-
heit von Herrn Bützberger in eine kurze Erklärung zusammengefaßt

worden. Seine Auffassungsweise lasse ich gelten. SS ist
auch ter einzige Sinwurf, der auf mich einigen Eindruck
gemacht hat, nämlich der, daß wir heute nicht so verfahren, wie
früher. Ich gestehe Ihnen, daß eS mir einigermaßen schwer

fiel, darüber zu entscheiden. Erst nachdem man fich über die

Borfrage geeinigt hatte: ob man noch in der Stellung sei,
wie am 10. Zum? hat der Regieruugsraih die Sache an die

Hand genommen. Die Ansichten von den Herren Moschard
und Obrecht zeigten Ihnen den eigentlichen Standpunkt an,
und geht man auf die Sache selber ein, dann sage man, so

viel man wolle, die Wahlen von Pruntrut find nicht zu
rechtfertigen. Ich mache über das Abzählen der Stimmzettel nur
kurz die Bemerkung: Ich muß gestehen, daß ich unter einer

Bedingung, an und für sich betrachtet, der Form, wie man sie

im Jura har, den Vorzug geben würde; nur ist fie nicht
gesetzlich und daS ist hier ein Hauptgrund. Ich könnte dem

Verfahren, wie es in Pruntrut üblich gewesen ist, dann den

Vorzug geben, wenn gehörig geführte Stimmregister vorhanden
find. Aber gerade dieser Mangel ist hier. Diese Register finden

fich nicht. WaS den andern Punkt betrifft, so ist Herr
vr. Schneider im Irrthum. Er har gelagt: wen« die Zrhl
derjenigen, welch« alS Nichtstimmberechligte Theil genommen
haben, Einfluß hätte auf die Wahl, so würde er zur Kassation
stimmen; und andererseits hat er behauptet, die 5 Zöglinge
hätten keinen Einfluß ausgeübt. In dieser Beziehung ist die Sache

nicht so, sondern es sind wirklich 25 solche, welche nicht stimmberechtigt

waren und darum von Einfluß aus daS Resultat sein konnten,

weil Hr. Stockmar nur 21 und Hr. Marquis nur 3 Klimmen
über daS absolute Mehr hatte. In Bezug aus die 5
Zöglinge der Normalschule ist viel gesprochen worden, ob fie noch

in Pruntrut gewesen seien oder nicht; es find Dinge angeführt
worden, welche den Akten ganz fremd find. Ich habe daher
alle Erzählungen von einer Tour u. dgl., welche die jungen
Leute unternommen haben sollen, nicht zu beachten, sondern
mich einfach an die Akten zu halten und diese entscheiden.

Aber eben in diesem Punkt ist Hr. Stämpfli im Irrthum und
ich glaube auch, er habe fich überzeugt davon. In den Akten
steht ausdrücklich, daß die Zöglinge am 23. Juni nicht nur
die Anstalt verlassen hatten, sondern auch, daß fie am 23.
gleichen Monats in daS väterliche Haus zurückgekehrt waren
(die betreffende Stelle auS den Akten wird verlesen). Nebst
diesen 5 (der 1 war noch in Pruntrut und wird alS berechtigt

in Abzug gebracht) werden noch in Abzug gebracht: 2,
von denen man überzeugt ist, daß fie auswärts domizilirt
waren; 6, die nicht einmal ihre Papiere hinterlegt hatten, 6,
die zwar ihre Papiere abgegeben, aber noch keine Aufenthaltsbewilligung

halten. Man sägt nun, das sei gleichgültig, daS

Domizil sei doch da. Unser Gesetz mag in dieser Beziehung
undeutlich sein. Im Zivilprozeß heißt eS irgendwo: daß
Personen, welche keinen festen Wohnort haben, da belangt werden
können, wo sie sich augenblicklich befinden. Herr Niggeler
hat ein Beispiel angeführt, das gerade für meine Behauptung
spricht. In der Münstergemeinde von Bern hat fich am 5.
Mai ein Mitglied des Nationalrathes präsentirt. Es wurde
fortgewiesen. Warum? Er war ja Schweizerbürger und
nach Eurer Ansicht domizilirt. Wollen wir aber diesen Grundsatz

annehmen? Jedenfalls ist eö ein Widerspruch mit dem,
was man anerkannt hat. Nebst diesen kommen aber immerhin
voch 12, die deßhalb, weil fie unbekannt find, kein Stimmrecht

haben. Man hat fich in Betreff dieser an die bestehenden
Behörden gewandt, an den Gemeinderath von Pruntrut und au
denjenigen von Fontenay und beide wußten keine Auskunft.
Diese 12 also, mit den S Zöglingen, mit den 2, welche
auswärts gewohnt haben und mir den 6, welche nicht einmal ihre
Papiere hinterlegt hatten, find jedenfalls alS nicht stimmberechtigt

zu betrachten und konnten daS Verhältniß ganz ändern.
Doch daS ist nicht der Hauptpunkt. Wenn über die Slimm-
berechtigung dieser Individuen gehörig wäre entschieden worden,

so wären wir bald am Ende. Aber eben in diesem Nicht-
entschieden wordensein liegt der Hauptpunkt. ES find noch zwei
konstatirte nachträgliche Spätlinge gekommen, gegen diese
haben sich Reklamationen erhoben (e» ist im Protokoll von einer
Reihe Reklamationen die Rede, wie man fie erledigt habe)
und eS wurde abgestimmt, nur nicht von der gesetzlichen
Behörde sondern nur vom Büreau. Ueber die Stellung des
Hrn. Kommissärs muß ich auch noch ein Wort sagen. Ja,
wie man fi« aufgefaßt har, ist es ein Irrthum, Hr. Boivin,
als Vertreter deS Hrn. Braichet, hatte kein Recht, fich in die
Wahlverhandlung einzumischen und ich weiß nicht, woher ein
Regierungsstatthalter dieses Recht nehmen wollte. Er harte
gar nichts anderes zu thun, als der Versammlung beizuwohnen.

E» ist ihm in den letzten Tagen vor der Wahl von der
Regierung nachdrücklich die Weisung zugekommen, der Ver-
sammlung beizuwohnen und dafür Sorge zu tragen, daß Ruhe
und Ordnung gehandhabt werden. Der Wahlversammlung
aber mußte er ihre vollkommene Freiheit lassen und durste fich
nicht im Geringsten einmischen. Ich habe begriffen, daß Hr.
Boivin etwaS lebhaft geworden ist. Ich begreife eS gegenüde?
den Anklagen, welche ihm gemacht wurden. Doch wäre ich
vielleicht etwas ruhiger gebliehen alS er und zwar deßwegen,
weil der eine Vorwurf seiner Gegner die Widerlegung deS
andern war. Auf der einen Seil« wirft man ihm TerroriSmuS
vor, aus der andern, er sei zu schonend, ja zu blöde gewesen.
Man hat ferner gesagt, um Hr. Boivin zu verdächtigen, man
habe von gewisser Seite her Leute htneingeschob««, «clch« niude
hinein gehörten. Dieß steht mir vem bestimmten Begehren d:S
Hrn. Boivin, die Kirche zu schließen, doch gewiß im Widerspruch.

Ich lese Ihnen die betreffende Stelle auö den Akten
vor (ver Redner verliest die Stelle, auS welcher dieß hervorgeht).

Er machte also, nachdem die ersten Reklamationen er-
lesigr waren, den Antrag, die Kicche zu schließen; aber man
erwiderte ihm, es sei nicht so gebräuchlich in Pruntrut.
Entweder oder, entweder sollt« man ihn mit der Insinuation
verschonen, man habe absichtlich gewisse Leute hineinzukommen
veranlaßt, oder dann sollte man ihm keine Vorwürfe machen,
daß er den Antrag stellte, die Kirche zu schließen. Hr. Gigon
hat fich auS lauter Eifer erschrecklich vergalloppirt. Er sagt,
die konservative Partei sei eS gewesen, welch« diese unfähigen
Leute kommen ließ, um Grund zur Klage zu haben; aber er
behauptet auch, die Radikalen hätten die Mehrheit gehabt.
Nichts war nun leichter, um die Mehrheit zu ermitteln, aiS
abzustimmen. Stimmet ab und weiset diese Leute hinaus;
aber wenn daS nicht geschieht, so macht unS hincenher den
Vorwurf nicht. Was mich betrifft, so bin ich Hrn. Boivin
sehr dankbar dafür, daß er seine Stellung erkannt und
beobachtet hat. Er halte die Weisung, allsällig durch militärisch«
Vorkehren Ruhe und Ordnung zu handhaben; aber in Bezug
auf die Wahlsersammlung hatte «r keinen andern Auftrag, als
beizuwohnen, di« Versarmnlung nicht zu Plagen und fie frei
wählen zu lassen, wie eS ihr beliebt«. Writer hatte er fich
nicht einzumischen.

Weber. Es ist ziemlich lange gesprochen worden.
Man hat fich über manchen Punkt gestritten. Es wurde unter
Anderm auch behauptet, eS sei nicht ausdrücklich verlangt
worden, daß nach Borschrift des Gesetzes abgestimmt werd,.
Ich habe nun die Aufgabe der Kommission so aufgefaßt, si-
habe zu untersuchen, ob das Verfahren von Pruntrut dem
Gesetze konform sei oder nicht. Das ist ihre ganze Aufgabe.
Daß Unförmlichkeiten und Gesetzwidrigkeiten stattgefunden
haben» ist hergestellt. Daß der Große Rath auch in der letzten

Sitzung beschlossen hat, in Zukunft streng zu sein, auch
das ist wahr. Es ist ferner bemerkt worden, eS seien bei der



Untersuchung mehr Fakten herausgekommen, alS die Anktage
enthalte. Ich glaube aber, das liegt gerade in der Stellung
einer Untersuchung. Was nun den Vorwurf betrifft, den ich
heute manchmal anhören mußte, daß, wenn die Wahl konservativ

ausgefallen wäre, man anders gehandelt hätte; so kann
ich mich nicht entHallen, mein« Verwunderung darüber auS-
zusprechen. Einer der Gewählten wird ja als konservativ
betrâchlet; von dem andern weiß man nicht recht, wohin er
gehört. Wenigstens sagte unS Hr. Carlin hier im Großen
Rache, die Liberalen im Jura rechnen ihn nicht zu den Jhri-
gen. Wären aber 2 Radikale gewählt worden, so hätte die

andere Partei dabei gewonnen. Man sagt viel davon, wie
Ordnung und Gesetz gehandhabt werden sollen. Soll dieses

wirken, so muß das Beispiel von oben herab gegeben werden,
sonst sagt unS daS Volk: Ihr seid um nichts besser alS wir!

Stimmen: Schluß! Schluß!

Stämpfli. Ich verlange daS Wort, um als
Berichterstalter der Minderheit noch einige Bemerkungen zu
machen.

Herr Präsident. Ich gestatte Ihnen das Wort, aber
ich will nicht, daß aus diesem Vorgang Konsequenzen gezogen
werden; weil eigentlich nur die Kommission alS solche einen
Berichterstatter hat.

Stämpfli. Ich will das Wort nicht aus Gnade,
sondern verlange es als ein Recht, gestützt auf daS Reglement»
nach welchem jedem Mitgliede einer Kommisson gestattet ist,
am Schlüsse der Diskussion noch etwas beizufügen, wenn eS

sich dazu veranlaßt findet- Indessen erlaube ich mir nur ein

paar Bemerkungen. Das Volum des Hrn. Moschard veranlaßt

mich zu einer Erwiderung. Er sagt nämlich, darüber sei

Alles einig, daß selbst diejenigen, welche einen der Ansicht deS

entgegengesetzten Antrag verfechten, von der
Unhaltbark.it ihrer Behauptung überzeugt seien- Eine solche
Zulage lasse ich mir wenigstens nicht geben. Das kann allenfalls

höchstens ein schlechter Advokat, gegen seine Ueberzeu-
gung eine Sache vertheidigen. Als Mitglied deS Großen
RalheS lasse ich mir dieses nicht nachreden und verbitte eS

mir. Ich muß übrigens Hrn. Moschard erinnern, daß er in
der lctzrm Session eine Sprache geführt hat, welche mit der
heutigen ganz im Widersprüche steht Er war damals namentlich

dasjenige Mitglied, welches di« Theorie vertheidigte: so,
wie das Wahlgesetz jetzt beschaffen sei, sei es gar nicht möglich,
daß die Regelmäßigkeit ganz könne befolgt werden. Heut»
kommt er nun und ruft mit sehr starker Stimme: ja, das
Gesetz, daS Gesetz soll befolgt werden. Man soll nicht glauben,

daß Hr. Moschard damals über die Wahlanstände
pinwegging weil eö vor oder im Begriffe der Konstituirung deS

Großen Rathes war, nein, er hat gesagt: das Wahlgesetz ist
so schlecht, daß eS nicht befolgt werden kann. Füni Wochen
später ist er nun auf einmal so entsetzlich streng mir demselben

Gesetz. Ich habe nur noch ein paar Punkte zu berühren.
Wegen der 5 Zöglinge ist eS allerdings richtig und eS steht
tu den Akten, daß Hr. Pequignot gesagt habe: dieselben haben
am 23. die Normalschule und am 28. auch Prumrut verlassen
und seien zu ihrem Heerde zurückgekehrt. Diese Ergänzung
habe ich beim Durchlesen der Akten nicht bemerkt gehabt und
bringe sie also. Aber wo ist dieser Foyer gewesen? Es^ ist
nicht in den Akten konstatirt, daß sie ihr Domizil auswärts
hatten. Ich sagte schon früher, ich habe die moralische Ueber-

zeugung, daß dieselben auswärts wohnten, aber wenn man
so auf den Formen herumreiten will, so ist es nicht erwiesen.

Ich bestreike nun den Grandpunkl des Hêrrn Regierungspräsidenten.

Denn die Stimmberechtigung wird als konstatürt
angenommen, so lange nicht das Gegentheil dewiesen ist. Nun
komme ich auf den andern Punkt, auf den des Domizils. Man
bat behauptet, man könne nicht zugeben, daß, wenn Jemand
seine Papiere nicht hinterlegt habe, er ein rechtliches Domizil
besitze und man hat alS Beleg Prozeßvorschriflen angeführt,
nach denen Jemand, der kein Domizil im Kanton hak, dort
belangt werden kann, wo er sich eben aufhält. Das beweist
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nichts. Ich bin auch der Ansicht, daß, wenn Jemand nur
vorübergehend seinen Aufenthalt in Pruntrut hat, durchreifend
ist u. f. f. nicht daS Recht hat zu stimmen, ich habe es dort
auch so aufgefaßt. Aber daS ist eben nicht dargelhan. Man
hat nicht behauptet, daß sie dort kein Domizil haben,
sondern nur, daß sie noch keine Papiere hinterlegt halten. Icy
appcllir« nun an alle Juristen und an alle juristischen Gewissen,
ob nicht ein faktisches und rechtliches Domizil eristiren kann,
ohne daß Jemand seine Papiere hinterlegt und ich führe auch
hier den Fall an, daß, wenn Jemand mich rechtlich belangen
will, er gewiß nickt erst fragt, ob ich meine Papiere hinterlegt
habe oder nickt. Der dritte Punkt find die sogenannten
Unbekannten. Ich glaube nun, dargethan zu haben, daß nach
den Akten eS jedenfalls juridisch ziemlich gewiß ist, daß diese
Personen eristiren. Herr Bernard hat in dieser Beziehung
etwas behauptet und ich wiederhole seine Behauptung, daß die
30 Beschwerdeführer ihre 12 JnconnüS nicht auS einer Liste
haben abschreiben können, weil sie denselben Qualitäten
beilegen, von denen in den Listen gar keine Rede ist — ein
Beweis, daß die Namen derselben nicht auS der Votantenliste,
sondern anderswoher g«schöpft wurden, nämlich aus der persönlichen

Kenntniß der Leute. Wenn 30 Personen von Pruntrut
sagen : wir kennen so und so viel Personen, sie haben gestimmt,
so ist auch anzunehmen, sie eristiren wirklich. Daß sie gestimmt
habe«, ist so ziemlich konstatirt. Die Reklamanren behaupten
eS und das Büreau selbst bestätigt eS mit seiner eigene«
Unterschrift, daß dieselben bet der Versammlung anwesend gewesen.

Wenn nun daS richtig ist, so kann man aus der andern
Seite nicht sagen, wenn eine Behörde später ein Zeugniß gibt,
sie kenne die Leute nicht, daß man dann folgern soll: ja, sie

find unbekannt. Mit andern Worten: um stimmen zu dürfen,
ist eS nicht nöthig, daß man ein LegirimalionSzeugniß vom
Gsmeinderalh eines OrteS braucht. Der Gemeinderath muß
aktenmäßige Gcünde bringen.

Stettler. Ich protestire nun gegen eine längere
Berichterstattung der Minderheit.

Stimmen: Zur Ordnung! zur Ordnnug! (AlS Herr
Stettler seine Protestation wiederholt, entsteht erwelcher
Tumult.)

Herr Präsident. Ich habe Herrn Stämpfli das Wort
gegeben und kann eS nicht zurückziehen. Ich protestire gegen
jede weitere Aeußerung und ersuche Herrn Stämpfli,
fortzufahren.

Stämpfli. Ich habe zu diesem Tumult nicht
Anlaß gegeben und lasse mir daS Wort nicht so abschriee,
den. Ich habe übrigens nur noch einige Bemerkungen zu
machen. ES ist behauptet worden, eS seien Reklamationen gemacht
worden und man beruft sich auf die Akten. Allerdings sagt
das Büreau im Verhöre vom Kommissär: es sei gegen Einzelne

reklamirt worden; aus den Akten ist nicht ersichtlich, ob
auS der Mitte der Versammlung oder nur beim Büreau. Aber
mir ist das gleichgültig, wen das Büreau ausgewiesen oder
zugelassen hat und sobald nicht eine Appellation an die
Versammlung selbst erfolgte, ist die Entscheidung recht und der
Betreffende hat auf weitere Reklamation verzichtet. Ein
ähnlicher Fall ist in Rüerau vorgekommen. Nach der Zädlung der
Versammlung kommen noch ungefähr 20 hinzu. Man ver-
langte Kassation, weil sie möglicher Weise nickt berechtigt
waren; der Regierungsrarh beantragte aber Tagesordnung. Denn
es war gar nicht reklamirt worden; ein Fall, der ungeheuer
ähnlich mit dem vorliegenden ist. Wenn Herr Bernard behauptet,

eS sei protestirt worden, so sage ich, den Akten gemäß er-
gibt sich zwar eine Protestation des Herrn Bunon, jedoch nur
gegen die G.sten, welche am S.Mai anderswo gestimmt haben
sollen. Eine zweite Protestation rührt von einem Herrn Farete
her und berührt zwei Punkte. Gegen daS Ende der Verhand-
lung sei ein Herr Maunile eingelassen worden, der nicht stimm-
fähig war. Ueber diesen Punkt ist bereits erwidert worden.
Als zweiter Grund, warum er prottstirte, gab er an, es seien
«ine Reihe von Leuten zugelassen worden, die nicht stimmfähig
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seien. Allein diese Protestation ist Verspätet. Man hatte die

Kontrolle üben sollen, während dem gestimmt wurde, wenn man
Grund zu Reklamationen zu haben glaubte. Deßwegen sehen wir
daS öffentliche Auftreten Einzelner vor dem Bureau und vor der

Versammlung und den Entscheid durch daS Büreau. Wenn
also eine Appellation an die Versammlung nicht stattfinder, so

ist anzunehmen, eS herrsche dort usu», nur durch daö Büreau
entscheiden zu lassen.

Abstimmung.
Für Kassation 107 Stimmen.

Dagegen und für Aufrechthaltung 87 Stimmen.

Verlesen wird sodann ein Anzug, unterschrieben von den

Herren Niggeler, Bützberger, Stämpfli, Reichenbach. v. Känel,
Karrer und Jmobersteg, dahin gehend: der Große Rath möge

beschließen, den Beschluß deS RegierungSratheS, wodurch Herrn
Großreth Boivin, mit Umgehung deS AmtSverwesers von Prun-
trut, die Verwaltung dieses Bezirkes übertragen wurde, al»

verfassungS- und gesetzwidrig zu kassiren.

Nachdem dieser Anzug auf den Kanzlcitisch gelegt worden,
wiederholt der Präsident in Bezug auf die Schlußberichterstat.

tung deS Herrn Stämpfli seine frühere Verwahrung, daß die-
selb» ohne Präjudiz für die Zukunft sein solle.

Tagesordnung auf morgen: DekretSentwurf über die Er-
neuerungSwahlen der Bezirksbeamten.

Schluß der Sitzung AbeudS 6 Uhr.

Für die Redaktion:

Karr er, Fürsprecher.

Streit HieronymuS zu Zimmerwald, Teuscher Oberst zu Thun,
Verdat Arzt in Bern.

DaS Protokoll wird abgelesen und bestätigt.

SS wird verlesen ein Anzug des Herrn Gonzenbach
und auf den Kanzleilisch gelegt, dahingehend: „ES möge der
Große Rath den RegierungSrcth einladen, beim hohen Bun-
deSrathe die nöthigen Schritte zu thun, aus daß. gestützt auf
Art. K3 der Bundesverfassung durch die Bundesbehörden ein
Debitpreis für das Kochsalz festgesetzt werde, unter welchem
in keinem Kanton das Kochsalz an Privaten abgegeben werden

darf.

Karlen. Major. Nach 8. 85, IV der Verfassung, soll
eine Hypothekar- und Schuldentilgungskasse für den ganze»
Kanton errichtet, und von dieler Kassa zum voraus drei viS
fünf Millionen Schweizerfranken in den Amtsbezirken Ober-
hasle, Jàlaken, Frutigen, Niederflmmenthal, Obersimmen,
thal und Saanen, zu 5 vom Hundtrl jährlich angelegt werden,
wovon jeweilen I'/, vom Hundert an die Tilgung deS Kapi»
talk verwendet wird. SS ist mir nun bekannt worden, daß
der Regierungsrath im Anfang deS MonatS Zuli, in Betreff
dieser Oberländerkasse einen Beschluß gefaßt haben soll, welch«
mit dieser Vorschrift der Verfassung nicht ganz übereinstimmt,
und in Folge dessen die Oberländerkasse beschränkt wurde. Da
bereits über 200 Begehren auS dem Oberland um Gelddarlehen

vorliegen» ohne daß ihnen entsprochen worden ist, und
da viele Leute deßhalb in großer Verlegenheit find, so wünsch«
ich über diesen Punkt von der Regierung Auskunft zu er-
halten.

Sträub, RcgierungSrath. I» Abwesenheit des Herrn
FinanzdireklorS bin ich so frei, vorläufig Auskunft zu geben.
Ein solcher Beschluß, wie Herr Karlen meint, ist in Betreff der
Oberländerkasse nicht gefaßt worden, dagegen aber wird morgen

ein Bericht der Finanzdireklion vorgelegt werden, in wel-
chem die Hypothekarkasse für daS Oberland speziell berührt ist.
Richtig ist es, daß über 200 Begehren in einem Betrage von
circa 000.000 Fr. vorliegen, und daß diese auf Geld warten.

Vierte Sitzung.

Donnerstag, den 1. August 1850.

Morgens um 7 Uhr.

Präsident: Herr Oberst Kurz.

Der Namensaufruf zeigt die Abwesenheit folgender
Mitglieder mit Entschuldigung: die Herren Affolter Amtsrich-
rtchler zu Rietwyl, Boivin Vicepräfident, Bühlmann Fürsprecher

zu Höchstekten, Hubler Fürsprecher zu Burgdorf, Känel
zu Borgen, Rickli zu Wangen, Roth zu Wangen, Schatter
Prokurator zu Münster, Lehmann I U. zu Lozwyl; ohne

Entschuldigung: die Herren Brüggemann zu Niederönz, Fleury
PostHalter zu Laufen, Kanziger zu Koppigen, Knechlenhofev

Wirth in Thun, Küng zu Lyß, Lehmann zu Rüedtligen, Rüedi
Notar zu Bätterkinden, Sahtt zu Orrschwaben, Schmid Arzr
zu Zweifimmen, Slettler Bezirkskommandant zu Lauperswyl,

Tagesordnung.
Vortrag des Regier» igSratheS betreffend ein Vergleich

mit der Güter- und Rechlsamegemsinheit von Aeffligen, Pfarr-
bezirkS Kirchberg, über den sogenannten Aeffligenschachen.

Der vorgelegte vergleich, nach welchem der Staat aus
sein« bisherigen Rechte gegen eine Summe von Fr. 350
verzichtet, wird ohne Diskussion durchs Handmehr angenommen.

DekretSentwurf über die ErneuerungSwah-
len ver B e zir k S be a m t e n.

Herr Regierungspräsident, al»Berichterstatter. Die-
ses Dekret steht in genauem Zusammenhang mit demjenigen,
welche» wir gestern berathen haben. Nach meiner Ansicht ist daS
gestern berathene Dtkret von untergeordneter Wichtigkeit, im
Vergleich mit dem heute vorliegenden, so kurz eS auch ist.
Das Dekret enthält nur vier Artikel, von welche» drei sehr
wichtig sind. Wie Sie bereits entnommen haben werden, sollen

in Zukunft alle BezirkSbeamten, nämlich die RegierungS-
statthalrer, Gerichtspräsidenten, Amtsrichter und AmtsgerichtS-
suppleanten mit dem Großen Rath und dem RegierungSralh
einer Zntegralerneuerung unterworfen werben. DaS Gesetz
bestimmte ferner, wann die BezirkSverwaltung an die neuen
Beamten übergehen soll. Schon der frühere Große Rath hat
unterm 7. August 1819 dasjenige grundsätzlich beschlossen, was



hier im Dekret des Weiteren ausgeführt ist. Der Beschluß
lautet also: „Der Große Rath deS Kanton» Bern beschließt
dem Grundsatze nach, daß daS, bei den obersten SlaatSdehör-
den (Großer Rath und Regierungsralh) bestehende System
der Jntegralerncuerung auch auf die Bezirksbeamten, nämlich
RegierungSstatthalter und Gerichtspräsidenten, Mitglieder und
Ersatzmänner der Amtsgerichte anzuwenden sei. Der Regie-
rungSrath ist mit einer beförderlichen Gesetzesvorlage in diesem

Sinne beauftragt." DaS vorliegende Dekret ist eine Folge
dieses Beschlusses. WaS die EintrelenSfrage überhaupt betrifft»
so zweifle ich daran, daß es Jemanden einfallen werde, zu
konlestiren, daß diele Verhältnisse regulirt werden müssen.
Wie diese Regulirung geschehen soll, ist dann Sache der
Diskussion. Zch trage auf das Eintreten an, und auf artikelweise
Behandlung, weil ich dafür halte, daß von zehnmal die artikel-
weis« Berathung besser ist, als die Behandlung in globo.

Bützberger. Ich bin im Fall, zwei Punkt« zu
berühren bei der Eintretensfrage. Der erste Punkc ist eine
Anfrage an den Berichterstatter, ob daS Gesetz zweimal berathen
werden soll, ehe eS in Kraft tritt. Sollte diese Frage
verneinend beantwortet werden, so wäre ich dann im Fall, einen
besonderen Antrag zu stellen. Der zweite Punkt ist ein
Antrag und dieser geht auf Verschiebung der Behandlung dieses

Gesetzes, gestützt auf 8. 3V der Staatsverfassung, welcher
vorschreibt, daß j-der Gesetzesenlwurf vor seiner endlichen
Berathung dem Volke bekannt gemacht werden soll. Wenn, was
hier vorliegt, auch nur Dekret betitelt ist, so hat es dennoch
die Eigenschafren eines Gesetzes und ist ein Gesetz. Sie,
mein» Herren, haben auch diese Eigenschaft b-reitS anerkannt,
indem Sie den Antrag auf Beiziehung deS ObergerichteS zum
Beschluß erhoben, und das Obergericht nur bei Behandlung
von Gesetzen zugezogen werden darf. Ich weiß wohl, daß eS

fatal ist, wenn man jetzt noch eine Publikation dieses

Entwurfs vorausgehen läßt, und ich zweifle nicht daran, daß mein
in d«r Minderheit bleiben wird. Ich betrachte auch

denselben m»hr alS eine Mahnung an den Großen Rath, und
ich bezwecke damit hauptsächlich, daß er kontrolirt werde. Die
Folgen, welche dieses Dekret haben wird, falls eS in dieser
Fassung angenommen werden sollte, darf man nicht außer
Acht lassen, und diese Folgen werden um so nachihetliger sein,
wenn daS Gesetz nicht aus eine verfassungsmäßige Weise
erlassen würde. Wenn Sie die Amlsdamr der gegenwärtigen
Bezirksbeamten auf 30. Septbr. zu Ende gehen lassen, so wird
eine solche Verführung eine ganze Menge Reklamationen und
gerichtliche Klagen zur Folge haben. Der Staat wird von
den Betreffenden auf dem Civilweg über Entschädigung
belangt werben, und da möchte ich, wenn möglich, den Staat
vor Prozessen bewahren. Der 8. 83 der Verfassung sagt:
„Alles Eigenthum ist unverletzlich. Wenn das gemeine Wohl
die Abtretung eineS Gegenstandes derselben erfordert, so
geschieht es einzig gegen vollständige und, wenn möglich,
vorherige Entschädigung. Die Frage der Busmittclung des
Betrags der Entschädigung gehört vor die Gerichte." Dann
heißt «S weiter, und dieß ist hier die Hauptsache: „Der
Staat ist schuldig, über jede gegen ihn angebrachte Klag«,
welche einen Gegenstand des Mein und Dein betrifft, vor den
Gerichten Recht zu nehmen, der Grund der Klage sei, welcher
er wolle." Am Schlüsse heißt eS dann «och: »Mit
Ausnahme jedoch des Falles, wo wegen eines verfassungsmäßig
erlassenen Gesetzes geklagt wird". Nun, meine Herren, schreibt
die Verfassung vor, daß ein Gesetz von der endlichen Berathung
dem Volke bekannt gemacht, und daß überdieß ein bleibendes
Gesetz einer zweimaligen Berathung unterworfen werden soll.
DaS vorliegende Dekret ist nun «in Gesetz, und überdieß ein
bleibendes Gesetz, daS wird mir Jedermann zugeben müssen;
aber dann wird man nun auch zugeben müssen, daß wenn
dasselbe hier behandelt und angenommen wird, ohne vorher
bekannt gemacht und einer doppelten Berathung unterworfen
zu sein, man den Z. 30 der Verfassung umgeht, und daß diese

Umgehung einer Menge Reklamationen Grund und Boden
geben wird. Diese Eivikklagen werden kommen, meine Herren,
und ich gestehe Ihnen, wenn ich Beamter wär«, und durch ein
solches Gesetz die verfassungsmäßige und mir zugesicherte AmtS-
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dauer mir verkümmert würde, ich würde ebenfalls auf
Entschädigung klagen. ES ist in der Verfassung ausdrücklich
gesagt, daß ein Beamter von seinem Amte nicht anders entfernt
werden könne, als durch einen richterlichen Spruch, und wenn
Sie, durch einen solchen Beschluß, einen Beamten zwingen,
vor Auslauf der verfassungsmäßigen AmtSbauer zurückzutreten,
so ist dieß eine Entfernung ohne Richterspruch. Die Amts-
dauer für die Beztrksbeamten ist in der Verfassung auf vier
Jabre festgesetzt. Ich gebe zu, daß man für die Zukunft ein
Gesetz erlassen muß, welches diese Verhältnisse reglirt, und bin
mit dem Grundsatze an sich durchaus einverstanden, daß mit
dem Großen Rathe auch die Bezirksbeamten, und zwar so qe«
schwind alS möglich, erneuert werden, aber der Art und Wei e,
wt« es hier geschehen soll, kann in aus den angegbenen
Gründen nicht beistimmen. ES ist mir leid, daß ich auf Verschiebung

antragen muß, und ich erkläre hier, e» geschieht dieß
nicht, um Opposition zu machen, sondern um den Staat, so

viel als möglich, vor Prozessen zu bewahren.

Herr Berichterstatter. Ich will auf die Anfrage
des Herrn Bützberger und auf den von ihm gestellten Antrag
antworten: DaS vorliegende Dek-et enthält drei Punkte, von
denen zwei der Art sins, daß sie Gegenstand eines bleibenden
Gesetzes bilden, und daher einer doppelten Berathung
unterworfen werden müssen. Der erste Punkt ist die Bestimmung,
daß die Regierungsstatthalter, Gerichtspräsidenten, Amtsrichter,
u. s. w. mit dem Großen Rath einer Zntegralerneuerung
unterworfen sein sollen; der andere Punkt ist die Vorschrift, daß
jeweilen die neuerwähiten RegierungSstatthalter u. s. w. auf
einen bestimmtin Termin ihr Amt antreten sollen. In
Betreff von diesen zwei Punkten bin ich mit Herrn Bützberger
einverstanden und will hier keine Einwendung machen. Bet
diesen beiden Punkten findet ber K 30 der Verfassung seine
Anwendung, dieselben werden jetzt berathen, dann da» Resultat
der Berathung dem Volke bekannt gemacht und dann nach Ablauf
von 3 Monaten nochmals berathen werden. WaS den dritten
Punkt betrifft, nämlich die Festsetzung deS Zeitpunkts, an
w-lchem die Administration in die Hände der neuen Bezirks-
beamten übergehen soll, so könnte ich hier dem Antrage deS

Herrn Bützberger nicht beistimmen, denn dieser bildet einen
einfachen Beschluß, ver nur für einen einzelnen Fall gefaßt
wird. Sollte man Bedenken haben, in daS D.kret in dem
Sinne eingetreten, daß die zwei e sten Bestimmungen in Form
eineS bleibenden Gesetzes, die letztere Bestimmung dagegen als
ein bloßer Beschluß behandelt werde, welcher alsogleich in
Kraft tritt, so würde ich eS dann vorziehen, den letzteren in
einem besonderen Dekrete zu bringen. Ich bin weit entfernt,
in dem, waS Herr Bützberger über die Jntegralernmerung der
Beamten gesagt hat, eine böswillige Opposition zu finden,
aber dennoch bin ich so frei, auf eine einfache Thatsache
hinzuweisen. Die abgetretene Verwaltung hat die gleichen drei
Punkte auch berathen und, gestützt auf den Beschluß der
Großen Rathes am 7. August 1849, unterm 19. Oktober ein
Geftzesprojekc vorgelegt, in welchem auch für die gegenwärtig?»

Bezirksbeamten nicht etwa der 1. Oktober, sonsern der
1. Heumonat 1850, alS AmtSauttilt bezeichnet ist. Wenn
daher die VerfassungSbeftimmungen, welche der Antragsteller
angeführt hat, wirklich den Sinn hätten, daß die Bestimm» ig
einer vierjährigen Amtsdauer ganz genau nach ihrem Wortlaut
ausgelegt werden müsse, so hat die damalige Regierung ebenfalls

und auf gleiche Weise eine Menge Prozesse riskirt. Und,
meine Herren! die Belorgniß ist nicht ganz ungegründet, denn
es sind in den letzten 3 Wochen eine solche Menge van Ent-
schädigungsssrderungen an die Regierung gemacht worden, daß

man im eigentlichen Sinne des Wortes sagen kann, sie 'ei damit

bombardirt worden. Aber über die Haltbarkeit solcher

Entschädigungsforderungen erlaube ich mir doch einige Zweifel,
und es scheint mir, der frühere Große Rath habe ebenso daran
gezweifelt. Oder hat etwa Herr Oberst Zimmerli, als er durch
ein einfache» Dekret des Großen RatheS von seiner Stelle
entfernt wurde, eine Entschädigung erhalten? Nein! im
Gegentheil, alS er sich über daS gegen ihn eingeschlagene
Verfahren beschwerte, sagte man einfach, die Stelle sei aufgehoben.
Aber da» Wichtigste ist nicht daS, sondern die Interpretation,
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welche man dem §. 33 gibt. Meine Herren! Soll etwa das
Obergericht untersuchen, ob ein Gesetz verfassungSgemäß
erlassen worden ist? Dieses Recht hat daS Obergericht nicht,
denn eS steht das Odergericht nicht über dem Großen Rath,
sondern unter ihm, und wenn der Große Rath «in Gesetz
erläßt so soll daS Obergericht eS anwenden, mag der Inhalt
sein, welcher er will. Ick weiß gar wohl, daß in dieser
Beziehung die allerehrlichsten Zweifel und Bedenken erhoben worden
find, aber ich kann nicht glauben, daß fie Grund haben
können. ES muß in letzter Instanz eine Behörde sein, welche
entscheidet, ob ein Gesetz VerfassungSgemäß sei oder nicht, und
diese Behörde ist der Große Rath selbst, welcher die Gesetze

erläßt, und nicht eine diesem untergeordnete Behörde. DaS
kann ich Sie versichern, durch Drohungen lasse ich mich nicht
bestimmen, gegen mein Urtheil und mein Gewissen zu handeln.
Indessen handelt eS sich gegenwärtig nicht um den Termin,
sondern um das bloße Eintreten.

Abstimmung.
1) Für Eintreten überhaupt

Dagegen
2) Für sofortiges Eintreten

Für Verschieben
3) Für artikelweise Berathung

132 Stimmen.
S0 „

112 „
63 „

Handmehr.

Der Große Rath deS KantonS Bern,
auf den Antrag deö NegierungsratheS,

Verordnet:

8. 1.
Der verlassungSgemäß alle 4 Jahre eintretenden Gesammt-

erneuecung deS Großen Rathes und deS RegierungsralheS folgt
jeweilen eine Srneuecuug sämmtlicher RcgierungSstatthalter,
Gerichtspräsidenten und Amtsrichter.

Herr Berichterstatter. Ich mach« vorerst auf
eine Omission aufmerksam. ES soll nämlich nach „Amtsrichter"

noch heißen „und Ersatzmänner deS Amtsgerichts". WaS
die Sache selbst betrifft, so ist sie nicht weniger als ohn«
Schwierigkeit. Der betreffende Paragraph der Verfassung,
nämlich 8 47, sagt einfach: „Die AmlSdauer des RegierungS-
statthalrc.s ist 4 Jahre." Ebenso sagt der 8> S9: „Die Amlsdauer

deS Präsidenten, der Mitglieder und Ersatzmänner deS

Amtsgerichts ist 4 Jahre." Wenn man nichts anderes im
Auge hat, als den dürren Buchstaben der Verfassung, so ist eS

schwer, zu einem andern Resultate zu kommen, als zu dem:
Die Bezirksbeamten haben auf 1. Dezember 1846 ihr Amt
anzutreten, und eS soll dasselbe mit 1. Dezember 1850 aufhören.
Dessenungeachtet hat der frühere Große Rath sich eine ander«
Auslegung erlaubt, und ich halte diese Auslegung durchaus
als dem Geist und dem Sinne der Verfassung entsprechend.
Die 8§ 47, 48 und 59 der Verfassung, welche von dem
Vorschlag, der Ernennung und der AmlSdauer der Bezirksbeamten

sprechen, stimmen darin überein mit dem 8> 21 der
Verfassung, daß die Nmtödauer auf 4 Jahre bestimmt ist, nur
steht dann im §. 21 noch der ergänzende Zusatz : „Die Amtsdauer

desselben (nämlich des Großen RatheS) fängt jeweilen
den 1. Brachmonat an und endigt den 31. Mai des darauf
folgenden 4len Jahres. Dann heißt es weiter: „Die erste AmlSdauer

endet mit dem 31. Mai 1850." ES ist also hier die
Schwierigkeit beseitigt, und das Verhältniß, welches bei den
BezirkSdeamten in Frage steht, für den Großen Rath erledigt.
Die Schwierigkeit besteht darin, daß eine ähnliche Bestimmung
in den Paragraphen, welche von den Regierungsstatthaltern
und AmiSrichtcrn reden, nicht enthalten ist. Analog mit der
Bestimmung über die AmlSdauer deS Großen RatheS hätte
eine ähnliwe Bestimmung auch iür die Bezirksbeamten
aufgenommen werden sollen. Den 3t. Mai hätte man zwar nicht
festsetzen können, weil die neuen Bezirksbeamten von den neuen
Behörden ernannt werden sollen; aber man hätte z. B. sagen
können: die erste AmtSdauer endigt einen Monat nach der Er¬

neuerung deS Großen Rathes, oder den 1. August 1850. Ueber
die grundsätzliche Frage der Jntegralerneuerung will ich hier
nicht eintreten. Wir halten früher ein entgegengesetztes System,
indem der Große Rath successiv erneuert wurde, und zwar alle
zwei Jahre zu einem Drillheile. Im Jahr 1816 hat man dieses

System verworfen, und eS hat sich dieser Grundsatz der
Jntegralerneuerung in den Verfassungen anderer Kantone ebenfalls

Geltung verschafft, so daß jetzt wenige Kantone sind,
welche den Grundsatz der Jntegralerneuerung nicht haben.
Man glaubte, eS liege dieß im Geist demokratischer Einrichtungen.

Nun muß, konsequent mit diesem Grundsatz, auch eine
Jntegralerneuerung der Bezirksbeamten eintreten, und dieß hat
die frühere Verwaltung gefühlt. Die jetzige Verwaltung fühlt
eS ebenfalls, daß es nothwendig ist, aus diesem unreglirten
Zustand« herauszukommen. Man ist allseitig einig, nur das
Wie ist streitig. Ich für meine Person halt« eS für ein»
Omission, daß in der Verfassung, in Betreff der Bezirksbeamten

über daS Aufhören der ersten Amtsdauer nichlS gesagt
ist, und ich glaube, wir sollen diese Omission ergänzen im
Geist und Sinn der Verfassung. Ich mache Sie aufmerksam
auf einen Umstand. Wenn Sie die Jntegralerneuerung der
Bezirksbeamten annehmen und den Termin festsetzen, so ist die
Schwierigkeit nicht groß, weil der größte Theil dieser Beamten
am 1. Christmonat 1850 ihre 4jährige Amtsdauer vollständig
vollendet hat; nur einige find in der Zwischenzeit gewählt worden,

wie z. B der RegierungsstatlhaUer von Aarberg, welcher
im Juni letzten JatzreS in Folge einer Beförderung d-S frühern
RegierzingsstatlhatterS ernannt worden ist. Würde der Grundsatz

der Jntegralerneuerung nicht angenommen werden, so lief«
für Herrn Regierungsstatlhalter Slämpfli die Amtsdauer mit
dem Juni 1853 zu Ende. Je länger man nun ansteht hier
zu regliren, desto größer wird daS Uebel und desto zahlreicher
werden die Fälle werben, wo Beamte zu verschiedenen Zenen
ihr Amt anlreien und abtreten würden, so daß wir nach mehreren

Jahren auf 1. Juni eine ganz neue Regierung erhallen
könnten, welche die frühern Bezirksbeamr-n bctb-h»lt«n müstec.
Deßhalb hat der frühere Groß-Nach diese Frage bereit? grundsätzlich

unterm 7. August 1819 entschieden, und ich empfehle
Ihnen diesen Antrag mit der Eingangs erwähnten Ergänzung
zur Annahme.

Nig geler. Ich verlange daS Wort nicht, um grundsätzlich

den Artikel zu bestreiken, denn ich bin in Bezug auf
die politischen Beamten einverstanden, daß mit der Srneueruug
deS Großen RatheS eine Jntegralerneuerung stattfinden müsse.

Ich muß jedoch bemerken, daß von Seite deS Herrn
Berichterstatters dem Beschluß vom 7. August 1849 eine zu groß«
Wichtigkeit beigelegt wird. Derselbe ist nichts anderes, als ein
erheblich erklärter Anzug, und hat durchaus keine gesetzlich«

Kraft, indem ein derartiges Gesetz nur nach einer zweimaligen
Berathung Gesetzeskraft erhält. Ich bemerke dies bloö im
Vorbeigehen, damit man nicht meine, wir seien unbedingt an
diesen Beschluß gebunden. Der 8 1 spricht von einer alle 4
Jahre eintretenden Gesammrerneuerung des Großen RatheS,
dagegen ist im 8- 22 der Verfassung auch von einer
außerordentlichen Gesammterneuernng deS Großen RatheS die Rede,
welche stattfindet, wenn sie mittelst einer Abstimmung in den
politischen Versammlungen, von der Mehrheil der stimmenden
Bürger begehrt wird. Ich glaube nun, der 8 1 solle so

abgefaßt werden, daß er auf die ordentliche und die außerordentliche

Erneuerung des Großen Rathes Bezug habe, indem eS

bet dieser eben so nothwendig ist, daß die Bezirksbeamten
erneuert werden, wie bei einer ordentlichen Erneuerung, denn
man kann einer Regierung nicht zumulhen, mit solchen
Bezirksbeamten zu regieren, welchen sie ihr Zutrauen nicht schenken

kann. Ich trage daher auf eine Ergänzung in diesem Ginn«
an. Es würde vielleicht genügen, wenn man sager würde:
„Der verfassungsmäßig alle 4 Jahre, so wie überhaupt jeder
Gesammterneuernng u s. w." Ich finde ferner hier im
Paragraphen noch eine Auslassung» nämlich die, daß von den
Amtsverwesern nichlS gesagt ist, während eS wohl im Sinne
des Gesetzes liegt, daß man nicht nur neue Regierungsstatthalter,

sondern auch neue Amtsverweser mache. Ich trage daher
darauf an, daß die AmtSverweser auch angenommen werden.



Dagegen möchte ich die Gerichtspräsidenten, Amtsrichter und
Ersatzmänner streichen. So wie ich ganz gut begreife, daß die

VollziehungSbeamten mit der Regierung einer Jntegralerneue-
rung unterliegen müssen, so sehe ich auf der andern Seile nicht
ei», daß dieß bei den richterlichen Behörden und Personen
zweckmäßig sei. Ich möchte in dieser Beziehung soviel als möglich
Vermeiden, die richterlichen Behörden in die politischen System»
hineinzuziehen. Ich möchte im Gegentheil möglichst dafür
sorgen, daß die Richter einfach Recht sprechen, und von jeder
politischen Farbe absehen sollen. So wie eS im Sinn und Geist
der Verfassung liegt, daß die VollziehungSbeamten mit dem
Großen Rath und dem Regierungsrath erneuert werden, so

liegt eS auf der andern S-ite ebenfalls im Sinn und Glist der
Verfassung, daß die richterlichen Beamten keiner solchen In-
tegralerneuerung uncerwoefen sein sollen. Es geht dieß schon
auS dem Umstände hervor, daß der Große Rath und der Re-
gierungSraih jeden Augenblick, der erste vom Volke und der
zweite vom Großen Rache, abberufen werden können, nicht aber
daS Obergerichr. Dieses bleibt, wenigstens theilweise, und «S

ist deßhalb die Amtsdauer der Oberlichter auf 8 Jahre gestellt.

Funk. Ich stelle den Antrag, die §8. 1 und 2 möchten

gestrichen werden. Vor Allem aus gebe ich Auskunft,
warum ich zum Eintreten, und zum sofortigen Eintreten
gestimmt habe. Wären die 88. 1 und 2 alleine da gewesen, so

hätte ich gegen das Eintreten gestimmt. Ich habe aber zum
Eintreten gestimmt in Bezug auf 8 3. Die §8-1 und 2 find
Gegenstand eines bleibenden Gesetzes, und müssen zweimal
berathen werden, nicht aber der §. 3, welcher den Charakter
eines einfachen Beschlusses hat und auch auf diesem Wege
erledigt werden muß. Wir können nun nicht wohl so progre-
diren, daß das nämliche Gesetz Bestimmungen hat, welche einer
zweimaligen Berathung unterliegen, und eine Bestimmung,
welche sogleich in Kraft tritt; daS ist ein unordentliches
Verfahre», welches seither niemals befolgt worden ist. Dieß find
die Gründe, warum ich die 88 1 und 2 streichen, und nur
den 8> 3 behalten will Was nun die Frage der Gesammt-
erneuerung betrifft, so erinnere ich mich noch ganz gut an den
Beschluß vom 7. August 1819 und an die darüber stattgesun-
dene Diskussion im Regierungsrath. Man war einverstanden,
daß eine Gesammrerneuerung des Großen Rathes und des
Regierungsrathes auch »ine solche der Regierungsstarthalter
nach sich ziehe. Für die Erneuerung der Gerichtspräsidenten
und der Amtsrichter was im Regierungsrathe eine entschiedene
Mehrheit gewesen. Was meine persönliche Ansicht betrifft, so

habe ich sehr erhebliche Bedenken dagegen, und ein anderes
Mitglied mit mir. Diese Bedenken wurden ausgesprochen in
der Vorberaihung der Verordnung am 3. April 1850. Der
8- 6 der Verordnung lautete: «Die Anordnung der Erneue-
rungSwahleu der Behörden und Beamten in den Amtsbezirken
geht von den neuen Behörden aus." Ursprünglich lautete der
Paragraph anders, aber wie? daS kann ich mich nicht ganz
genau erinnern. Ich wollte im Regierungsralh den Paragraphen

ganz streichen, waS jedoch nicht beliebte. Run betrachte
ich den §. 3 deS vorliegenden Entwurfs als ein« Folge der
Vom Großen Rathe erlassenen Verordnung vom 3. April 1350.
Ich trage auS den angegebenen Gründen auf Streichung deS

S. 1 an.

Herr Präsident. Der Herr Berichterstatter hat
bereits zugegeben, daß der Art. 3 als besonderer Beschluß redi-
girt werden soll.

Funk. Ich habe das überhört, und ziehe meine»
Antrag auf Streichung zurück.

Herr Berichterstatter. Ich finde mich nicht
veranlaßt, auf den Antrag des Herrn Funk einzutreten, da er
ihn zurückgezogen hat, sondern begnüge mich mit der Erklärung,

daß der Artikel 3 eine besondere Verordnung gibt. Es
ist keine Bemerkung gefallen, die ich nicht als erheblich
erklären könnt«. So gebe ich zu, daß die außerordentliche
Erneuerung des Großen Rathes, den §. 1 erwähnt, und der
Amtsverseser darin aufgenommen werden. Ebenso habe ich
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nichts dawider, daß der Antrag, betreffend die Gerichtsbehörden,

zu nochmaliger Berathung zurückgeschickt werde. ES find
für Streichung der Gerichtsbehörden zwei Hauptgründe
angebracht worden, mir welchen ich im Allgemeinen durchaus
übereinstimme. Man führte vorerst an, daß die Gerichte möglichst

unabhängig gestellt, und nicht durch gesetzliche

Bestimmungen in die polirische Strömung hineingerissen werden. ES
ist mir sehr erfreulich, dies« Anficht hier auSsprecSen zu hören.
Ein zweiter Grund, der angeführt worden ist, ist die AmtS-
dauer deS ObergerichtS, welche eben der Unabhängigkeit der
Gerichte zu lieb in der Verfassung auf 3 Jahre bestimmt ist.
Ich will jedoch auf zwei Uebelstände mit kurzen Worten auf-
merksam machen. Meiner Anficht nach sind die Gerichtsbehörden

bereits durch bestehende gesetzliche Bestimmungen in die

politische Strömung hineingezogen. Schon dadurch, daß die

Abberufung von politischen Beamten ihnen übertragen worden
ist, während dieß von politischen Behörden geschehen soll. Ein
anderer Uebelstand ist darin, daß wenn Sie die Gerichtsbehörden

von der Gesammterneuerung auSnehmen, eS für die Amtsbezirke

den Uebelstand hat, daß fie jedesmal in Fall kommen,
zu wählen, wenn die Amtüdauer deS einen oder deS andern
Mitgliedes oder Ersatzmannes des Amtsgerichts zu Ende geht,
so daß es möglich wäre, daß in einer Periode von 4 Jahren
7 verschieden« Male Versammlungen stattfinden und gewählt
werden müßte.

Abstimmung.
Für Annahme des §. 1 mit den vom

Berichterstatter als erheblich zugegebenen
Anträgen Handmehr.

8 2.

Die AmtSdauer der neuerwählten Regierungsstatthalter,
Gerichtspräsidenten und Amtsrichter beginnt jeweilen am 1.
August, und endigt am 31. Juli deS vierten darauf folgenden
Jahres.

Herr Berichterstalter. SS versteht sich von selbst,
daß hier der Art. 1, so wie er angenommen werden wird,
berücksichtigt werden muß. Wie Sie sehen, ist hier der Termin
zur Antretuug deS AmteS auf 1. August 1850 festgesetzt. Die
frühere Verwaltung halte den 1. Heumonat vorgeschlagen,
und auch die gegenwärtige theilte vorerst diese Anficht. Sie
hat jedoch bei einer nochmaligen Berathung gefunden, es sei
dieser Termin zu kurz. Wenn man die Gewißheit hätte, daß
der Groß« Rath jeweilen auf 1 Juni konstituirt wäre, so

wäre eS möglich, die BezirkSbeamten auf 1. Juli ihr Amt
antreten zu lassen; aber selbst da wäre es schwierig, alle die
Anordnungen zu treffen, welche nothwendig find. Für Zusam-
menberufung der Wahlkollegien muß man wenigstens 14 Tage
Zeit geben, dann ist eine Beschwerdefrist von weiteren 8 Ta-
gen nöthig, und dann erfordert die Berathung der Beschwerden
auch noch Zeit. Wenn man so dieß Alles in Erwägung zieht,
so ist der Termin zu kurz, um so mehr, als maw, wenn nach
3—4 Wochen die Beamten gewählt find, dz«se auch nicht
gerade vor der Thüre hat, und man ihnen auch einige Zeit
geben muß, um sich einigermaßen einrichten zu können. Jedenfalls

ist es wünschenswerth, daß der Wechsel so schnell als
möglich vor fich gehe, ohne daß man die Sachen allzusehr über-
stürze.

Funk. Der Zeitpunkt auf 1. August paßt auf eine
außerordentliche Erneuerung nicht, und eS muß daher so, wie
der §. 1 vervollständigt worden ist, auch hier ein-
Vervollständigung stattfinden. Es wurde vorhin darüber gesprochen,
ob die Wahlen der Gerichtspräsidenten u. s. w. eine politische
Bedeutung haben, und da bin ich der Anficht, daß in einer
Demokratie sämmtliche Volks wählen stets mehr oder weniger
einen polirischen Charakter an sich tragen. Ich werde auch
bet der endlichen Redaktion dafür stimmen, daß daS Gerichts,
personal zugleich mit den Regierungsstatthaltern «. s. w. er-
neuert werde.
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Fischer, alt-Schulkheiß. Ich weiß nicht recht, wie
eS gepalten sein sollte. Bei der gestrigen Berachung hat man
gar viel vom Zwecke eines Gesetze» reden hören, diese» fei

.hauptsächlich zu berücksichtigen, und man könne sich nicht
immer so starr am Buchstaben und den äußern Formen halten,
heute dagegen wird gesagt, der Beschluß vom 7. August 1849
sei nicht als ein Beschluß, sondern nur als ein erheblich er.
klârter Anzug zu betrachten. Ich will die gestern gefallene
Ansicht, daß der Zweck eineS Gesetzes hauptsächlich im Auge
behalten werden soll, für einen Augenblick aufnehmen. Ueber
diesem können die Verhandlungen des Verfassungsraths vom
Jahr 1846 wohl am besten Auskunft geben. Ja dem ursprüng-
lichen Verfassungsentwurfe war die Amtsdauer für den Großen
Rath» RegierungSrakh und die BezirkSbeamten auf 3 Jahre
festgesetzt, von dem Verfassungsrathe selbst aber wurde sie auf
4 Jahre verlängert. Als die AmiSdauer des Großen Ruhes
nach einer längeren Verhandlung von 3 auf 4 Jahre verlän-
gect worden war, wurde, als man zu den Regierungsstalthal-
rern kam, deren Amtsdauer ebenfalls auf 4 Jahre verlängert,
und zwar auf eine ganz kurze Bemerkung des Berichterstatters,
Herrn Och'enbein. Aehlich ging eS bei der Festsetzung der
AmtSdauer der Gerichtspräsidenten und der Amtsrichter. Da
sagt in Nr. 69 des TaMatieS Herr Wyß zu Alberstorf: „Ich
stimme also zum Paragraphen, wie er ist, jedoch mit einer
AmtSdauer von 4 Jahren, denn sonst müßte man für diese

Wahlen besondere Wahlversammlungen veranstalten, wäh end,
wenn 4 Jahr« gesetzt werden, diese Wahlen gleichzeitig mit den
Großrathswahlen vor sich gehen können." Der Zweck der
Feststellung einer Amtsdauer von 4 Jahren auch sür die Gerich 3

pesonen war also der: daß daS Volk nicht mit allzuvielen
Wahlversammlungen geplagt werde. Herr Berichterstatter
Ochsendem drückt« sich im gleichen Sinne aus, indem er sagte:
„Der Antrag, auch hier die AmtSdauer auf 4 Jahre zu setzen,
ist durchaus konsequent, und hat nainmtlich das Gute » daß
wenn er angenommen wird, nicht er.ra Wahlversammlungen
sür die AmrSwahlen stattfinden müssen, sondern daß es gleichzeitig

mir den übrigen Wahlen geschehen kann." Sie sehen

auch hier, daß man im VerfassungSrakhe konsequent an der
Meinung festhielt» und stetS von der Voraussetzung ausging,
daß sämmtliche Wahlen deS Großen RarheS, des Regierung».
ratheS und der Bezirksbeamten alle zu gleicher Zeit stattfinden;
mit andern Worten: daß für alle eine vollständige Integral»
erneuerung bestimmt sei. Ich wollte nur zeigen, baß man
nicht mir Unrecht Zweifel haben kann, waS man eigentlich
wolle, wenn man den einen Tag so, und den andern anders
reoen hört, und wenn man, wie eS gestern der Fall war,
hört, das Wahlgesetz sei so schlecht, daß es nicht könne angewendet

werden. WaS den Zeitpunkt betrifft, auf den die
gegenwärtig« AmtSdauer der BezirkSbeam-en auSlaufen soll, so

stimm« ich dazu» daß man vorsichtig sei, und daß eS bedenklich
wäre, wenn deßhalb eine Menge Reklamationen einlaufen würde.
Wir müssen nicht vergesse» daß wir nicht Richter über die
Verfassung sind, sondern daß die Verfassung einmal da ist,
und wir sie zu beobachten haben. Wenn diese Reklamationen
kommen, auf wen würde dann die Verantwortlichkeit fallen,
wenn die deutliche Bestimmung der Verfassung nicht befolgt
worden wäre? Ich stimme dazu, daß bei Aufstellung des
Termines der deutliche Zweck der Verfassung möchte im Auge
behalten werden.

Stâm p sli. Ich erlaube mir noch eine Bemerkung,
welche bei der definitiven Redaktion deS Gesetzes berücksichtigt
werden könnte. Nrch dem neuen Wahlverfahren soll kirch-
gemeindêwetse abgestimmt werden, und da ist es nun möglich,
daß zu gleicher Zeit mit der Wahl der Großräthe die Wahl-
vorschlage für die BezirkSbeamten gemacht werden können,
indem dann hier das Hinderniß nicht mehr eintritt, daß die
Wahlkreise für die Grvßrathswahlen nicht die gleichen find,
wie für die AmtSbezirkSwahlvorschläge. So wäre eS dann
auch möglich, den Amtsantritt der neuen BezirkSbeamten auf
1. Juli zu stellen. Das gleiche Verfahren könnte dann auch
dti einer außerordentlichen Jntegralerneuerung stattfinden.
Der alte Große Rath würde die Wahlen anordnen, uad so
der neuen Behörde die erforderliche Vorarbeit machen.

Mützenberg. Ich möchte den Paragraphen
beibehalten, wie er ist, in der Voraussetzung, daß der 8- 1 im
Wesentlichen auch beibehalten werde. Ich müßte sehr bedauern,
wenn für die richterlichen Behörden eine Ausnahme gemacht und
dieselben nicht mit den übriges BezirkSbeamten eeneuert werden

sollten. Man hat gesagt, die Richter sollen sich nicht in
die Politik mischen. Dieser Grundsatz ist ganz schön, aber
er ist unmöglich, ihn auszuführen. Ich kenne Amtsbezirke,
welche mit ihren Gerichtspräsidenten bis zu den letzten Wahl-
hewegungen sehr zufrieden gewesen sind, gegen welche aber
setzt, in Folge ihrer politischen Betheiligung, daS Zutrauen
gestört worden ist, und wo eine große Unbehaglichkeit eintreten

würde, wenn dieselben nicht erneuert würden. SS ist möglich,

daß eS in andern Amtsbezirken anders ist, aber da werden

dann gewiß auch die Wahlbezirke zu ihren Gunsten
entscheiden.

v. S rlach Ich begreife wohl, daß eS nach dem An-
trag deS Herrn Siämpfll mechanisch möglich wird, die BezirkSbeamten

am gleichen Tag mir den Großräthen zu wählen;
aber eS ist vielleicht ein anderer Grund, weßhalb eS gut ist,
wenn nicht beides zu gleicher Zeit geschieht. Wenn die Wahlen

der Großräkhe stattfinden, so wissen die einzelnen Wahlbezirke

nicht, in welchem Sinne die Mehrheil deS Großen Rathes

ausfallen wird, obschon zugegeben werden muß, daß da»
politische System» welches die Mehrheit erhält, gewiß einen
wesentlichen Einfluß auf die BezirkSwahlen leistet. Jedenfalls
scheint eS mir wichtig, daß die Bezirksbeamten im Geist des

Mehrheil gewählt werden, und das ist nicht möglich, wenn
die Wahlen zu gleicher Zeit mit den G.oßrathSwahlen vor sich

gehen. Sin anderer Uedelstans möchte dann der noch sein,
daß die Wähler, wenn allzuviel- Wahlen an eiuem Tage
vorgenommen werden, allzusehr ermüdet werden, und eS gibt
Bezirke, welche in diesem Falle dann 4—6 Mitglieder de» Großen

RatheS wählen, dann einen Vorschlag für den RegierungS-
stätthalker. einen für den Gerichtspräsidenten, Vorschlage
für Amtsrichter und S Vorschläge für Ersatzmänner machen
müssen.

Herr Berichterstatter. Wen» eS sich blos um
die Erheblichkeit von Anträgen hänselt, so stimme ich immer
bei» wenn der Antrag so ist, daß er einer näheren Untersuchung

werth ist. So asceprire ich jetzt, daß alle hier gefallenen

Anträge zur Untersuchung zurückgesandt werden sollen.

8. 3.

Ausnahmsweise endigt die AmtSdauer d-r gegenwärtigen
Regierungsstaithalter, Gerichtspräsidenten und Amtsrichter am
30. September und wird diejenige der neuen BezirkSbeamten
am 1. Oktober ihren Anfang nehmen.

Weil dieser 8. nach der Angabe deS Berichterstatters in
einem eigenen Dekret erscheinen soll, so wird die Berathung
desselben auf morgen verschoben.

8. 4.

Dieses Dekret soll durch öffentlichen Anschlag und Siu-
rückung ins Amtsblatt bekannt gemacht und in tie Sammlung
der Gesetze und Dekrete aufgeuommen werden.

Derselbe wird durchS Handmehr angenommen unter
Vorbehalt allfällig nothwendig werdender Redaktionöveränderungen.

Vortrag deS RegierungSratheS, dahingehend, daß auch
in peinlichen Fällen den Sträflingen der letzte Zwölsktheil ihrer
Strafzeit durch den Regierungsrath erlassen werden könne.

Herr Regierungspräsident, alSBerichterstatter. Ich
bin ersucht worden, die Berichterstattung zu übernehmen. Die-



fer Vorschlag ist veranlaßt worden durch eine Skrupel deS

Herrn Regierungsraths Brunner. Im Grunde ist die Frage
bereits durch eine gesetzliche deS Großen Raths vom 27.
Brachmonat 1833 entschieden, da aber diese Verfügung früher
datirr ist, al« die gegenwärtige Verfassung, und da die letztere
bestimmt vorschreibt, daß die Begnadigung in peinlichen Fällen
»nüberlragbar dem Großen Rathe zustehe, so glaubte es Herr
Regierungsraih Brunner am Orte, darüber beim Großen Rathe
anzufragen. Obschon nun der Regierungsralh die Anficht des

Herrn Brunner nicht theilte, sondern glaubte, eS sei die

betreffende gesetzliche Verfügung noch in Kraft, so wollte er
dennoch nicht von fich auS entscheiden, sondern unterlegt die
Sache Ihrer Verfügung. Das Begnadigungsrecht deS Großen
Rathes ist im ß. 27 der Verfassung I 9 enthalten und lautet:
.Die Amnestie und die Begnadigung in allen peinlichen Fällen
ohne Ausnahme ist dem Großen Rathe übertragen; während
tu allen korrektionellen und polizeilichen Siraffällen, der Re-
girruogsrath einen Vierchetl der Strafe nachlassen oder
umwandeln kann." ES frägt fich nun, ist der Nachlaß eines

ZwölfttheilS der peinlichen Strafe ein Akt der Gnade, oder ist
eS nur ein« disziplinarisch» Verfügung. Wird eS als ein Akt
der Gnade angesehen, so hat nur der Große Rath daS Recht,
darüber zu verfügen; ist eS eine disciplinarische Verfügung,
so kann dies, einfach von der Justizdirekrion vorgenommen werden.

St« werden zugeben, mein« Herren, daß der Erlaß eineS

viertheilS oder der Hälfte der Strafe nicht Gegenstand einer

diSciplinartschen Verfügung sein kann, sondern ein Akt der
Gnade ist. Wenn aber einem Sträflinge, welcher zu 15—20
Zahren Kettenstrafe verurtheilt worden, und fich während dieser

Zeit gut aufgeführt hat, der letzte Tag setner Strafe geschenkt
wird, so wird daS Niemand einen Akt der Gnade nennen. Es
handelt fich daher hier nur um die Festsetzung «iner Zeit, bis
zu welcher der Große Rath einen Scrasnachlaß alS eme rein
disciplinarische Verfügung anfleht, und da ich dafür halte, der
bisher beachtet ModuS sei angemessen, so empfehle ich den

Antrag deS RegierungSrathS.

Revel. E» ist dieß durchaus nichts Faktisches. Dieser
Nachlaß beruht auf einem Gesetze. ES ist das Gesetz vom 16.
Februar 1801 der helvetischen Regierung, wo förmlich ausg«.
sprochen wird, wenn die Verurtheillen fich gut aufführen, könne
man ihnen den letzten Zwölftheil der Straf« erlassen. Die
Regierung ist vollständig berechtigt, unS dieses Dekret
vorzuschlagen; aber ich finde eS unnöthig, da der Fall in einem
Gesetze vorgesehen ist.

Stämpfli. Wenn bloß daS Dekret vom Jahre 1833
wäre, so glaube ich nicht, daß, gestützt auf selbigeS, die Justiz-
direklion einen Zwölftheil der Strafe in peinlichen Fällen
«achlassen könnte; indem dieses Dekret durch die Verfassung
modifizirt worden ist. Dagegen aber besteht noch ein Gesetz
auS der Helvetik Von 1801 in K-aft, welches gegenwärtig noch
den Strafurlh eilen deS ObergerichlS zu Grunde gelegt wird,
in welchem eS heißt, daß einem Sträfling, wenn er fich gut
aufführt, ein Zwölftheil der Strafe könne nachgelassen werden.
Man kann daher annehmen ipso jure, daß daS Obergerichl alle
Strasurthell« unter diesem Vorbehalte fälle. Meiner Anficht
nach ist daher die Frage entschieden, aber nicht auS dem vom
Herrn Berichterstatter angeführten Grunde. Ich stimm« daher

zum Antrage des RegierungsralheS, nicht aber zu dem von
ihm aufgestellten Motiv.

Herr Berichterstatter Mit der Sache selbst ist
ma« einverstanden, nicht aber über daS Formelle deS

Antrages. Herr« R»vel bemerke ich, daß ich daS Gesetz,

welches er angeführt hat, bereits im Eingangsrapporte er.
wähnt, und überdieß den betreffenden §. in beiden Spra-
chen verlesen habe. WaS die Bemerkung deS Herrn Stämpfli
betrifft, so ist in derselben die Sache nicht erledigt, weil
in der neuen Versassung ein K. steht, daß nur diejenigen
Gesetze und Verordnungen, welche mit der Verfassung nicht
im Widerspruche stehen, bi» zu ihrer Aufhebung oder Abände.

rung in Kraft bleiben. Wenn daher der von Herrn Stämpfli
erwähnte Gesetzesartikel mir der Verfassung im Widerspruch

Tg«blatt des Großen vlatbe«. 1830

»5ö

ist, so ist er durch diese Verfügung alS aufgehoben erklärt; ist
er aber nicht im Widerspruch, so ist es nur das Dekret vom
27. Brachmonat 1833. Der Standpulike, welchen ich berührt
habe, wird daher wohl einzig richtig und maaßgebend sein, und
«s muß hier durch den gesunden Verstand und das eigen« Ge-
wissen eine vernünftige Grenze festgesetzt werden. Ich habe
nun das Bewußtsein, daß ein Zwölftheil der Strafe die recht»
Grenze hat und erkläre eS Ihnen auch.

Abstimmung.
1) Für den Antrag des RegierungSrathS mit

oser ohne Aufnahme deS beantragten Mo-
tivS Handmehr.

2) Für Aufnahme deS Motivs 49 Stimme».
Dagegen Mehrheit.

Der RegierungSrath macht die einfache Anzeige,
daß er daS Gesuch deS Joseph Zu m st ein in Seeberg, um di«
Erlaubniß zu eigenem Gebrauch Erdäpfel brennen zu dürfen,
vermöge seiner Kompetenz, von fich aus erledigt habe.

Herr Statthalter Weuzer nimmt den Präflventenstuhl ein.

In Genehmigung der vom RegierungSrathe mit
Empfehlung überwiesenen Anträge der Direklion der Justiz
und Polizei hat der Große Rath:

1) dem Jakob Liechti, UrsuS Sohn, von Lauperswyl,
vom Obergerichte am 7. April 1849 wegen intellektueller
Urheberschaft einer groben Mißhandlung an seinem Schwiegervater

peinlich zu 18 Monaten Einsperrung verurtheilt, welcher
diese Strafe am 28. gleichen MonalS angetreten hat, und

2) der Elisabeth Grüttev, von Roggwyl, vom
Obergerichte am 11. März 1850, wegen Hehlerei von Diebstählen»
die ihr Ehemann und dessen Bater begangen haben, peinlich
zu 12 Monaten Zachthausstrafe, wovon 6 Monate
Untersuchungshaft abzurechnen find, verurtheilt, welche diese Strafe am
21. gleichen Monats angetreten hat, den R-st ihrer Strafe von
nun an nachgelassen;

3) dem Andreas Gerber, JakobS sel. von Oberthal,
vom Obergerichre am 22. Februar 1845 wegen Diedstahls mittelst

Einbruchs peinlich zu 2 Jahren Ketlinstrafe verurtheilt,
wodurch er die bürgerliche Ehrenfähigkeit verloren hat, in
Betrachtung seiner Jugend und seiner bisherigen guten Aufführung,

die von ihm nachgesuchte Rehabilitation ertheilt;
4) dem Peter Blatter, von Niederried, vom

Obergerichte am 27. August 1849 wegen DiebstahlS peinlich zu 15
Monaten Zuchthaus verurtheilt,

5) dem Karl Bürklein, von Haltligen, Großherzog-
thumS Baden, vom Obergerichre am 26. Dez. 1846 wegen
Diebstählen peinlich zu 4 Jahren Ketten verurtheilt,

6) der Katharina Gerber, von Langnau, vom
Obergerichte am 20. Dezember 1845 wegen KinesmordS zu 6 Jahren

Ketten verfällt,
7) dem Christian Gilgen, von Rüggisberg, vom Ober,

gerichle am 16 Dez. 1843 wegen Diebstählen peinlich zu 2l/,
Jahren Zuchthaus verurtheilt,

8) dem Johannes Herrmann, von Signau, vom
Obergerichte am 21. Oktober 1848 wegen DiebstahlS peinlich zu 2
Jahren Zuchthaus verfällt,

9) dem Johannes J ost» von Wynigen, vom Obergerichte
am 10. Sept. 1842 wegen Versuchs eines Giftmordes zu 11

Iahren Keltenstrafe verurtheilt,
10) dem Friedrich Kipfev, von SumiSwald » vom

Obergericht am 14. August 1847 wegen Diebstählen zu 3>/z Jahnn
Kettenstrafe verfällt,

10«
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11) dem Johann Ulrich Klai, von SumiSwald, vom
Obergerichte am 5. Juli 1317 wegen Diebstahls zu 3'/, Jahren

Kettenstrafe verurthftlt,
12) dem Peter Ledermann, von LauperSwyl, vom Ober-

gerichke am 19. Juni 1817 wegen Diebstählen peinlich zu 3

Jahren und 6 Monaten Kettenstrafe verfällt,
13) dem Christian Pfäuti, von Wählern, vom

Obergerichte am 4. November 1848 wegen Diebstahls peinlich zu 2
Jahren Zuchthaus verurtheilt,

11) dem Johann Ulrich Schenk, von Eggiuyl, vom Ober-
geeichte am 11. November 1818 wegen Diedstählen peinlich ZU

3 Jahren und 3 Monaten Kettenstrafe verurrheilt,
15) dem Heinrich Schneider, von Pfàffikon, Kanton

Zürich, vom Obergerichte am 21. Mai 1849 wegen Betrüge-
reien peinlich zu 18 Monaten Zuchthausstrafe verfällt,

16) der Anna Stübi, geb. Aebischer, von Rüggisberg,
vom Obergerichte wegen DiebstahlS peinlich zu 1 Jahren
Zuchthausstrafe verurtheilt, die fie am 2. Juni 1847 angetreten hat,

17) dem Ulrich Wüthrich, von Trub, vnm Obergerichte
am 17. April 1847 wegen DiebstahlS peinlich zu 1 Jahren
Kettenstrafe verfällt,

18) dem Friedrich Zürcher, von LauperSwyl, vom
Obergerichte am 14. Oktober 1848 wegen Diebstählen zu 2 Jahren
und 6 Monaten Zuchthausstrafe verurtheilt, und

19) dem Peter Mo s er, von Grindelwald, vom Oberge»
richte am 11. Februar 1818 wegen Diebstählen peinlich zu 3

Jahren Zuchthausstrafe verfällt,

— den Rest ihrer Strafzeit von nun an nachgelassen.

Hingegen wird in Abweichung vom Antrage deS

Regierungsrathes, der auf Willfahr geht, in Bezug auf das
Strafnachlaßgesuch der Elis. Kalb. Marg. Metrner, von Gündli-
schwand, Kirchgemeinde Gst-ig bet Grindelwald, welche vom
Obergericht am 6 Mai 1848 wegen Diedstählen und Betrügereien

peinlich zu 3 Jahren Zuchthaus verurtheilt worden und
rückfällig ist, nach einer kurzen Diskussion, in welcher die

Herren Frtedli, Funk, v. Känel und Hiltbrunner,
weil die zu begnadigende Meirner gegenwärtig krank sei und
man fie in ihrem Krankheitszustande nicht fortschicken und der
Gemeinde aus den Hals laden, sondern auf Kosten der
Zuchtanstalt, wenn möglich, kuriren solle, für Abweisung des

Gesuchs, dagegen aber von Herrn v. Erlach, und vom
Berichterstatter, Herrn Regiecungsralh Brunuer, für die Begnadigung

gesprochen.

Es wird mit großer Mehrheit beschlossen, den Antrag an
den Regierungsrarh zurückzusenden, mit dem Auftrag, über
die Krankheit und die Vermögensverhältnisse der Mc-raer
Bericht zu erstatten.

Vertrag dB Regierungsrakhes über das Gesuch der

Amtsbürgen des gewesenen AmlSschaffuers Von Wangm, Fried.
Müdlechaler, welche« dahin geht, es möchte ihnen von der
geforderte'.: Amtsbürgschaftssumme von Fr. 12,009 ein Nachlaß
gestattet werden.

Es wird in demselben auf Abweisung der Petenten
angetragen.

F ueter Regierungsrakb, al? Berichterstatter. An dem

ausgetretenen Amtsschüffner Mnhlethaler verliert der Staat
eine Summe Von mehr als 20.090 Fr. Die Bürgschaft, welche

Mühlethaler eingehen mußte, betrug 12.000 Fr., nnd es wur-
den die Burgen für diesen Betrag belangt. Dieselben verlangen

nun einen Nachlaß. Die abgetretene und die gegenwär.
tige Verwaltung haben aber gefunden, man dürfe der Konsequenz

weacn nicht eintreten, indem in allen andern derartigen
Fällen von den Bürgen daS gleiche Versahren gegen fie ver-
langt werden würde. Zwar scheint sich wirklich zu ergeben,
daß an der Autssge der Bürgen, es sei die Kassavifitalisn nicht

mit der gehörigen Vorficht und Genauigkeit gemacht worden,
etwaS ist; eS ändert dieß aber an der Sache nichts, um so

mehr, als daS Urtheil darüber den richterlichen Behörden
zukommt. Ich trage auf Abweisung an.

M o s ervon Wangen. Ich trage darauf an, daß man
den Bürgen die Hälfte der Vürgschaftssumme schenke. Wenn
auch der Richter, gestützt auf die bestehenden Gesetze, die Bür-
gen zur Bezahlung der ganzen Summe verfällt, so hat der
Staat dagegen cine moralische Verpflichtung, gegen diese Bürgen

nicht mit der vollen Strenge zu Verfahren. Vorerst wurden

die Untersuchungen der Bücher und der Kasse des AmtS-
schaffaers nicht so oft vorgenommen, als eS daS Gesetz vor-
schreibt, und dann wurden die Untersuchungen auch nicht mit
der erforderlichen Sorgsalt und Genauigkeit gemacht. So ist
der Staat mehr oder weniger schuld, daß die Bürgen in'S
Unglück gekommen sind, und deßwegen glaube ich, eS solle der-
selbe hier nicht so streng sein. Bet Passation der Rechnungen
hat der Staat Alles in Ordnung gefunden, und erst nach der
Passatton hat sich erzeigt, daß Unterschlagungen stattgefunden
haben. Herr Amtsschaffner Mühlethaler halte überall sehr großen
Kredit, und dieser ist schuld, daß so viel Leute in'S Unglück
gekommen find.

F rie dli. E« ist ein alteS Sprüchwort, welches heißt:
„Bürgen soll man bürgen," und so ist es hier auch. Dennoch
wär« ich geneigt, hier der Billigkeit Rechnung zu tragen und
die Hälfte zu schenken, weil es richtig ist. daß der Staat die
Rechnungen paffirr und dabei zu wenig Sorgsalt angewendet
hat. Wenn Jemand Amtsbürge ist, so setzt er voraus, daß
der Staat diejenige Sorgsalt anwende, welche gesetzlich
vorgeschrieben ist, und wenn daS nicht geschieht und die Bürgen in
Schaden kommen, so ist der Staat mit schuld daran. Ich muß
hier noch beifügen, daß der Verlust, welchen der Staat an
Herrn Mühlethaler erleidet, in der Staaesrechnung bereits
unter den Ansätzen von Werth und Unwerth enthalten ist, und
daß man fich somit schon mehr oder weniger auf diesen Verlust
gefaßt gemacht habe. Ein fernerer Grund ist der, daß der eine
Bürge eine Wittwe mit vielen Kindern ist, welche durch
Bezahlung der Bürgschaftsschuld von HauS und Hof gestoßen
würde, und daß der andere Bürge ein haushälterischer Mann
ist, welchem sein Erspartes durch Bezahlung der Bürgschaft«,
schuld weggenommen würde. DaS wird nun Niemand wollen,
und ich glaube, der Staat, welcher den Verlust leichter ertra-
gen mag, solle hier etwas nachsichtig sein.

R e i ch e n b a ch. Ich möchte diesen Antrag ebenfalls
unterstützen, und zwar nicht nur aus Billigkeit, sondern aus
Rechtsgründen. Wenn ich den Rapport richtig aufgefaßt habe,
so ist von Seite der Bürgen gegen die Bezahlung der Bürg-
schaftsschuld Recht dargeschlagen und ' von Seile des Staates
eine Klage eingelegt worden, über welche noch nicht richterlich
entschieden ist. Nun giebt es eine gesetzliche Bestimmung, in
welcher es beißt, daß wenn der Kläger auf ein« Entschädigung
klagt, die durch eigen« Nachläßigkeit entstanden ist, so soll ev
mit seiner Entschädigungsklage abgewiesen werden. Wenn es
nun wahr ist, was der Herr Berichterstatter selbst zugegeben
zu haben scheint, daß sich der Staat bei Untersuchung der
Rechnungen Nachläßigkeittn habe zu Schulden kommen lassen,
so ist des Ausgang des Prozesses noch nicht gewiß, und eS

könnte da vielleicht auch ebenso im Interesse des Staates liegen,
den Streit auf freundliche Weise zu beseitigen. Der Herr
Berichterstatter hat zugegeben, daß Nachläßigksit vorhanden sei;
da würde dann diese dem damaligen Standesbuchbalter, Herrn
Rosselet zur Last fallen.

Funk. Ich bin sehr geneigt, billig zu sein; aber es
scheint wir jedoch bedenklich, jetzt schon einen Entscheid zu
fassen. Aus dem Munde des Herrn Rsichenbach vernehme ich
soeben, daß ein Prozeß obwaltet. Ich setze voran», die
Behörden werde» vorher ein Rechtsgutachten stch haben vorlegen
lassen. Wenn ich nicht irre, so verlangen die Bürgen
gänzlichen Nachlaß der Vürgschaftssumme und nicht nur einen Theil.
Wenn nun heute der Große Rath entscheidet, eS solle die Hälfte



nachgelassen werden, so ist damit der Prozeß noch nicht fertig,
weil man hier keine bestimmte Erklärung der Bürgen hat, daß
sie sich mit dem Nachlaß der Hälfte begnügen, weßhalb ich an»

trage, eS solle vorerst mit den Bürgen unterhandelt und erst

dann vom Großen Rathe entschieden werden.

F r i e d l i. Die Bürgen find geneigt, die zweite Hälfte
auf gütlichem Wege zu zahlen, so daß der Große Rath ganz
gut heute beschließen kann, er lasse denselben die Hälfte der
BürgschafrSsumme nach unter der Bedingung, daß fie die andere
Hälfte alsogleich bezahlen.

G y g ar. Mir scheint eS auch, wenn ich den Rapport
richtig verstanden habe, am Ort, daß der Staat den Verlust
mittragen helfe. Zum ersten ist der rechtliche Standpunkt ganz
einfach der: Herr Mühlethaler wurde zum Anusschaffner
ernannt unter dem Vorbehalt, daß er für 12,(100 Fr. Bürgschaft

leiste; eS haben fich auch zwei Bürgen gefunden, welche
für diese Summe gutgesprochen haben und deren Gutsprache
angenommen worden ist. Hätten fie für diese 12,000 Fr. nicht
gut gesprochen, so hätte Herr Mühlethaler die Kmtsschaffner-
stelle nicht bekommen. Hier frägt eS sich nun: waS eristiren
für Gesetze, welche den Bürgen gegenüber der Nachläßigkeit
der kontrollirenden Behörden Schutz gewähren? Nun eristiren
Gesetze, in welchen vorgeschrieben ist, daß der Staat jährlich
viermal nachsehe, ob die Einnahmen eines Amtsschaffaers und
die Ausgaben mit dem Kassrbestand im Einklang find. Die
Bürgen wissen, daß solche Gesetze eristiren, und gehen deßhalb
im Vertrauen auf solche Bestimmungen desto leichter eine Bürgschaft

ein, indem fle sagen, wenn gehörig und auf vorgeschriebene

Weise kontrollirt wird, so kann der Schaden nie groß
werden, sondern höchstens ein paar hundert Franken betragen.
Ich stelle nun die Behauptung auf, der Staat habe diesen
Vorschriften nicht nachgelebt. In den Jahren 1835 und 1836
wurden in den Amtsbezirken Wangen und Aarwangen die
Ehrschätze losgekauft. Ein Theil der Pflichtigen weigerte fich,
selbige zu bezahlen, weßhalb die Amtsschaffner den Auftrag
erhielten, die Säumigen zu betreiben. Im Anfang wurde dieser
Weisung streng Folge gegeben, und es hat die Strenge, mit
welcher der Herr Amlsschaffaer Verfahren ist, viele Klagen
hervorgerufen, um so mehr, als im Amt Aarwangen solches nicht
stattfand. Man beklagte sich deßhalb sowohl privatim in
Zeitungsartikeln und durch den Negierungsstatthalter, jedoch ohne
Erfolg. Was macht nun der AmtSschaffner, der diese Ehr-
schatzloskaufssumme auf solche Weise eingetrieben und ein-
kassirt hat? Er verrechnet dem Staat keinen Kreuzer, indiin
er fie in den Rechnungen gar nicht in's Einnehmen brachte.
Dafür sollen nun die Bürgen büßen, und das finde ich nicht
als billig. Ich stimme in erster Linie, daß man die Hälfte,
und in zweiter Linie, daß mau ein Viertel der Bürgschaftssumme

nachlasse.

Karlen, Hauptmann. Ich möchte einen Zwischman-
ttag stellen und die Sache der Finanzdirektion zurückweisen,
um zu untersuchen, ob möglicher Weise die frühere Verwaltung
gefehlt hat, und mit den betreffenden Bürgen über eine freundliche

Ausgleichung zu unterhandeln.

Karlen von der Mühlematt. Ich schließe mich diesem

Antrage an und wünsche» daß die Finanzdirektion die Angabe»
des Herrn Gygar genau untersuche.

O b r e ch t. Ich stimme ebenfalls zum Antrage deS Herrn
Gygar. Herr Mühlethaler hatte einen großen Kredit, und wenn
er gewollt hätte, er hätte mit seinem Kredit noch viel mehr
Leute anschmieren können. Bei den Kassauntersuchungen fehlte
jeweils» nichts; aber wie hat er's gemacht? Wenn er dachte,
eS werde bald rücken mit einer Untersuchung, so hat er dann
Geld entlehnt und eS in die Kasse gethan, und wenn dann die
Untersuchung vorbei war, hat er eS wieder herausgenommen
und für andere Sachen gebraucht. Mit den Ehrschätzen ist eS

wirklich so gegangen, wie Herr Gygar erzählt, und einzig daS

Bipperamt hat bei 23,000 Fr. bezahlt, welche der AmtSschaffner
im Einnehmen nicht verrechnet hat. Herr Mühlethaler ist

daraufhin fort, aber nicht nach Amerika nnd nicht auf die
Eisenbahn, sondern — ich mag selbst Nichtwissen, wohin. Die
Bürgen sind jedenfalls zu bedauern; dieselben mußten natürlich
die Sache gehen lassen und konnten nicht einsehen, waS der
AmtSschaffner für Kniffe gebrauche.

Knechtenhofer, Oberst. Ich stimme ebenfalls dazu,
die Sache an die Finanzdirektion zu fernerer Berichterstattung
zurückzuschicken. Es ist überhaupt eine strenge Sache, wenn
man Bürgen in Anspruch nehme» muß; aber man darf nicht
Vergessen, daß dieses von Seite deS Staates schon mehrfach
geschehen ist und daß die Bürgen unnachfichtlich zur Bezahlung
angehalten worden find. ES frägt fich nun: wolftn Sie im
vorliegenden Falle etwas Anderes, als waS früher befolgt
worden ist, und wollen Sie den einen Bärgen die BürgschafrSsumme

schenken, während andere bezahlen müssen? Ich will
nicht untersuchen, ob ein R-chtsgrund vorhanden ist, welcher
einen Nachlaß begründet; aber nach meiner Ueberzeugung sind
Ailligkeitsgründe da. Daß die Verhandlungen des Amcsschaff.
ners nicht genau untersucht worden sind, ist nicht ganz so. Ich
war früher auch AmtSschaffner, und da weiß ich, daß ein Reglement

existirt, welche« gestattete, daß ein AmtSschaffner
Ausstände von 3—4 Jahren als ausstehend verrechnen konnte,
während die Ausstände bereits eingegangen waren. Der große
Verlust, welchen der Staat durch Herrn Mnblechaler erlitten,
hat der Finanzdirektion Anlaß gegeben, das Reglement zu
vervollständigen und vorzuschreiben, daß keine Ausstände länger
als 2 Jahre lang verrechnet werden können. ES ist diese

Bestimmung eine Erleichterung gegenüber den Bürgen und setzt
fie keiner so großen Gefahr aus. ES ist noch ein anderer
Grund, um hier Billigkeit vorwalten zu lassen. Ich glaube
nämlich, man solle die Bürgschafren erleichtern, und mache
Sie aufmerksam» daß man ein Projekt hat, die Amtsschaff«
nereien den RegierungSstatthattern zu übertragen, und daß,
wenn die Bürgschaften nicht erleichtert werden, eS manchem
sonst tüchtigen Manne unmöglich würde, eine solche Stelle
anzunehmen weil er nicht im Falls wäre, Bürgen zu finden.
Ich stimme zu einer nähern Untersuchung durch die
Finanzdirektion.

Geiser, Oberst. Ich will, wie es meine Pflicht ist,
Niemandem zu lieb und Niemandem zu leid reden. Wenn man
bedenkt, welche Umstände zu Gunsten der Bärgen sprechen, so

kann man nicht wohl anders, als dieselben für einen Nachlaß
empfehlen. ES ist ganz richtig, daß Herr Mühlethaler großen
Kredit halte, und daß er diesen brauchte, um sowohl den Staat»
als andere Leute hinters Licht zu führen; auch ist eS möglich,
daß von Seite der aufsehenden Behörde nicht ganz gehörige
Kontrolle geführt worden ist, und da möchte ich die Bürgen
den Schaden nicht allein tragen lassen. Ich stimme ebenfalls
dazu, daß die Sache auf gütlichem Wege bereinigt werde.

Tscharn er, Stadtseckelmeister. Es ist freilich sehr zu
bedauern, wenn Amtsbürgen in den Fall kommen, für den

eigentlichen Schuldner, für den Beamten, zu bezahlen. Allein
wir müssen uns zur Sicherheit deS Staates an einen festen
Grundsatz halten und ich glaube, die AmtSbürgen seien unbedingt

verpflichtet, bis auf den Betrag ihrer Bürgschaft für die
Moralität des betreffenden Beamten zu bürgen, und ein all-
fälliger Mangel an Aufficht von Seite der jeweiligen Verwaltung

kann sie der Verpflichtung keineswegs entledigen. ES ist
just an den Amtsbürgen, sich der Moralität deS Betreffenden
zu versichern und nicht Bürge zu sein, wenn man nicht
vollkommen auf dessen Moralität vertrauen kann. Es ist unmöglich

für die Verwaltung, sich ganz sicher zu stellen, wenn ein
Beamter es eigentlich darauf abgesehen hat, fie zu hintergehe».
Um mehr oder weniger Kassmdefizit zu verhüten, kann durch
Aufsicht der Obern bis auf einen gewissen Grad geholfen werden,

nie aber ganz. Wenn daher der Staat nicht sicher sein
kann, daß, wenn irgend ein Schaden erfolgt, er versichert ist,
so hat er gar keine Garantie gegenüber solchen Beamten. Ich
mache darauf aufmerksam, wohin es kommen müßte, wenn in
einem jeden Falle man zuerst darüber streiten und prozediren
müßte, ob die Verwaltuug alle möglichen Kautelen angewen-
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det habe, sich zu versichern. Man hätte jedesmal einen Prozeß
mit den Amlsbürgen, bevor man auf die Bürgschaft greifen
könnte. Wir müssen daher etwas streng sein, um so mehr,
als uns die Finanzdireklion gesagt hat, sie komme ohnedieß in
bedeutenden Verlust.

Stâmpfli. Auch ich müßte entschieden den Antrag
des RegierungSratheS und der Finanzdireklion unterstützen. ES
sind seit 1831 bis 1846 mehrere solche Fälle vorgekommen.
Einige davon sind bereits beurtheilt, andere noch im Prozeß
begriffen. Der vorliegende Fall deS Hrn. Mühlethaler ist noch
im Prozeßstadium. Wenn Sie nun in diesem Falle sagen,
wir wollen Gnave für Recht ergehen lassen, so begehen Sie
gegen Alle ein Unrecht, die früher abgewiesen wurden, die

schon bezahlt haben und Übervortheilen diejenigen die sicher

find, verunhsilr zu werden, aber noch nicht bezahlt haben.
Wie verhält es sich z. B. mit dem Defizit Bützberger? Wir
müssen uns in Acht nehmen, heut« einen Beschluß zu fassen»

der in Widerspruch stände mit andern Fällen. Ich habe die
Ansicht, daß bei Behörden allerdings Fälle vorkommen
können, wo Rachläßigkeit der Verwaltung dem Vergehen ruft.
Allein daS macht daS Vergehen nicht kleiner. Beim Defizit
Bützberger erklärte daS Obergericht, eS falle den Aufsichtsbehörden

durchaus keine Rachläßigkeit zur Last. Man hat auch
solche Fälle den Regierungssystemen seit 1831 vorgeworfen.
Allein man muß eben unterscheiden zwischen solchen Gefallen,
wo die obern Behörden leicht konnten getäuscht werden und
solchen, die streng firirt sind. Die EhrschaflSgefälle z. B. find
alle solcher Natur, die sich nach den Handänderungen richten
und wo eine Kontrolle nicht ganz stattfinden kann. ES ist
also der Treue der AmtSschaffnee überlassen, daß nicht Defizits
entstehen, ohne den obern Behörden angezeigt zu werden. Nun
glaube ich» wenn ein Amtsschaffner die obern Behörden täuscht
und die Ausstände nicht gehörig verzeigt, so ist er untreu.
Derjenige, welcher Gefalle wie die EhrschaflSgefälle, welche
den obern Behörden nicht genau bekannt sind, nicht anzeigt,
ist wieder untreu. Deßwegen haben sich die Amtsbürgen
unbedingt für die Treue der AmlSschaffner zu verbürgen und sie

haben sich daher, bevor sie eine solche Bürgschaft eingehen,
vorzusehen, für welche Personen sie sich verbürgen und wenn
sie getäuscht werden, so müssen sie für den Schaden haften.
So muß oie Sache aufgefaßt werden, nicht daß «an sin all-
fälliges Begnadigungsgesuch auf den heurigen Vorgang stützen
könnte. Lißc dem Rechte seinen Lauf; daö Gericht wird ganz
sicher die Sache nach seinem Eide beurtheilen.

F riedlt. ES ist bereits von verschiedenen Seiten
bemerkt worden, daß Geld vorhanden gewesen sei bei Untersuchung

der Kasse. DaS ist nicht richtig. Die Kasse ist gar
nicht untersucht worden, bis Hr. Reg -Rath Jaggi die Sache
entdeckte. Sonst wäre eS vielleicht noch manches Jahr
gegangen bis eS aufgedeckt worden wäre. Hätte daher der
Staat die gehörige Aufsicht geübt, so wäre eS wahrscheinlich
nicht in dem Gcade geschehen.

O b recht. ES ist immer gut, wenn untersucht wird.
SS wird sich dann jedes Mal zeigen, wie sich die Sache
verhält.

v. Er lach. Eben sust aus diesem Grund, um den
Konsequenzen zu begegnen, stimme ich vollkommen zum Antrage
deS gewesenen Hrn. Finanzvirekror Stâmpfli. Ich kenne von
diesen Leuren Niemanden. Ader sobald wir einmal darüber
hinweggehen, die Amtsbürgen nicht zur Bezahlung angehalten
werden, so kommt der Staat konsequent in einen viel zu großen
Schaken und der ganze Werth der AmtSbürgschaften fällt
dahin. Wenn eS Personen gewesen sind, die nicht Vermögen
genug harren, die Bürgschaft zu halten, so Härten sie dieselbe

gar nicht eingehen sollen, und der Groß- Rath kann nichrS
dafür. Wenn es aber so ist, wie von verschiedenen Seiten
gesagt wird, daß der Staat nachlassen muß, so lasse man «S

durch daS Gericht entscheiden. Das Geeicht wird die Bürgen
nicht ungerechter Weise Verfällen.

Bützberger. Ich erlaube mir auch noch ein Wort zu
Gunsten der Bürgen MühlerhalerS anzubringen, nicht um Nach-

laß dessen, waS sie verlangen; denn ich habe für die Regierung
den Prozeß geführt und gewonnen. Nichtsdestoweniger glaub«
ich, zu Gunsten derselben einen Grund anführen zu können, der alle
Berücksichtigung verdient. Die Verpachtung der Amrsbürgea
ist unbestimmt. Die Summe sollen sie bezahlen, welche lev
entstandene Schaden fordert. Allein daS Gericht ist noch weirer
gegangen. ÄS hat die Bürgen nicht nur für die Summe
allein, sondern auch noch für 5«/o Zinse verurtheilc. Diese«
Punkt harten sie in erster Instanz gewonnen. Der Richt«
sagte : ich will nicht weiter gehen, als die Verpflichtung selber.
Das Obergericht hat durch Srichentscheid deS Präsidenten die
entgegengesetzte Ansicht ausgesprochen. Abgesehen nun vom
strengen Recht» so ist eS unbillig, daß sie die Summ« verzinsen

sollen, auch bevor sie nur gewußt, wie hoch sie sei. Räch
meinem Dafürhalten kann der Gesetzgeber auch damit strafen,
daß er den Zins fordert; aber wenn man noch nicht
bezahlen kann, weil man nicht weiß, wie viel man bezahlen muß»
so kann man schon einige Nachsicht üben. Ich möchte daher
die Bürgen für den Nachlaß deS ZinseS empfehlen.

Herr Berichterstatter. Darin find Sie wohl All«
mit mir einig, daß daS Eingehen von Bürgschaften eine ua-
angenehme Sache ist, am allerunangenehmsten, wenn «S zum
Bezahlen kommt. Herr Präsident, meine Herren! ich möchte
Sie mit Herrn Stâmpfli darauf aufmerksam machen, wohin
eS führen würde, wenn wir in solchen Fällen mitleidig sein
und nachlassen wollten. Ganz sicher würde dieß einen Voo-
wand bilden, daß man später käme» um der Verpflichtungen
auf leichte Weise loszukommen. Darüber habe ich nicht den
geringsten Zweifel, daß man in Zukunft solchen Dingen mehr
Aufmerksamkeit zuwenden werde. SS kommen vielleicht noch
andere Sachen. Bis einmal Alles untersucht und ausgeschieden

ist, glaube ich, können wir unS unmöglich in solche Nachlässe

einlassen. Herr Karlen hat bemerkt, es möchte gut s«in,
wenn die Sache noch einmal untersucht würde. Wenn ich
daS in einer Beziehung zugeben könnte, so muß ich den« doch
bemerken, daß dieses Geschäft sehr all ist, seil dem 10. Juni
1349. Zudem ist die Lage der Bürgen immer noch eine
ungewisse, wie die Sache entschieden werde. Es muß einmal ein
Entschluß gefaßt werden, und so habe ich geglaubt » eS sei
nicht unbillig, wenn es heut« vor den Großen Rath gebracht
werde. Durch eine Zurechtweisung würde sehr wenig gewonnen.

Ich will viel liebes, daß die Sache beute so oder so

entschieden werde. Sie haben sich nach angehörtes Diskussion
ein Urtheil gebildet. So viel an mir liegt, so will ich gern«
zugeben, daß nach dem Antrage deS Herrn Bützberger von den
Bürgen keine rückständigen Zinse, sondern lediglich daS Kapital
von 12,000 Fr. gefordert werde. Wenn ich meinen persönlichen
Gefühlen Gehör schenken dürfte, so wollte ich gerne daS Ganze
nachlassen; aber der Zustand der Kassen erlaubt eS nicht.

Abstimmung.
Für den Antrag deS RegierungSratheS mit der

Modifikation des Herrn Bützberger 121 Trim men.
Für etwas Anderes 36 „

Der Herr Präsident übernimmt wieder den Vorsitz.

Herr Finanzdirektor. Da vom Besoldungsgesetz
die Rede war und dasselbe gestern vom Herrn Präsidenten auf die
Tagesordnung von morgen angesetzt werde, es aber wünschenS-
werth ist, daß der Große Rath zuerst über den finanziellen
Zustand des KanlonS im Klaren sei; so hat sich der
Regierungsrath heule um 6 Uhr versammelt und den Bericht der
Direktion genehmigt. Derselbe ist im Begriffe der Erpedition
und kann der Versammlung bald vorgelegt werden.

Zur Behandlung folgt der Anzug deS Herrn Karlen
Von der Mühlematt.

1) SS möchte der Tit. Große Rath die Dringlichkeil der
Revision deS Ge'etzeS über daS WirthschaftSwesen erkennen
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und demgemäß den RegierungSrath anweisen, einen Entwurf
hierüber mit möglichster Beförderung auszufertigen, um
denselben, wo möglich, während der nächsten Sitzung des Großen
Rathe» zur Berathung vorlegen zu können.

2) ES möchte die Grundlage bezüglich der festzustellenden
Zahl von Wirthschaften nach Anleitung des zweiten Satzes
de» 8- 7S der Verfassung berathen und in dieser Rücksicht
beschlossen werden:

a. Sämmtliche Kirchgemeinden einzuladen, Vorschläge über
die durchaus nothwendige Zahl von Wirthschaften in ihren
Bezirken dem RegierungSrarhe zu Handen des Großen RatheS
einzureichen, und

l». den RegierungSrath aufzufordern, die Vorschläge der
Kirchgemeinden zu prüfen und dann auch seine selbstständigen
Vorschläge dem Großen Rathe behufs der endlichen Feststellung
der Zahl von Wirthschaften vorzulegen.

Karlen von der Mühlematt. Herr Präsident, meine
Herren! ES haben mich zwei Hauptgründe veranlaßt, die
Sache hier vorzubringen. Jedenfalls ist eS nicht geschehen,
weil ich etwa geglaubt habe, der Regierungsrath werde nicht
auch seiner Zeit einen Entwurf hierher bringen. Allein ich
hab» gedacht, es sei sehr nothwendig, vorläufig die
Hauptgrundlage zu einem zu machenden Entwurf« hier zu berathen.
Der andere Grund stützt sich einfach auf die Verfassung. Der
Verfassungsrath hat setner Z-ir, wenn ich nicht irre, auf einen
Antrag des Herrn Oberst Geiser hin den Schlußsatz
aufgenommen: das Wirthschafttgesetz soll neu erlassen oder revidirt
werden. Nun habe ich mehrmals schon beim letzten Großen
Rathe reklamirt, wenn nicht öffentlich, doch privatim; aber ich
glaube, auch öffentlich, allein ohne Erfolg. Nun glaube ich,
es sei, da der frühere Große Rath dieser Pflicht nicht
nachgekommen ist, Pflicht beS gegenwärtigen Großen RatheS, dieses
nachzuholen, um so mehr» als die meisten andern Gesetze
bereits erlassen sind. Ich bin überzeugt, die Mehrheit von dieser
Behörde, links so gut als recht», haben die Ueberzeugung von
der Nothwendigkeit einer Revision des WirlhschaflSgesetzeS. In
«ine weitläufige Motivirung des SnzugeS will ich nicht eintreten,

weil ich glaube, die Hauptviskuffion werde bei Vorlegung
deS Entwurfes selbst stattfinden. Ich will mich daher heule
darauf beschränken, die Hauptgründ» anzugeben, welche mich
bestimmten, darauf anzutragen, der Große Rath mög« die
Dringlichkeit erkennen. Ich glaube, Sie erstens an das
Geschichtliche der Frage erinnern zu sollen. Sie erinnern sich,
daß die Dreißigerregierung, resp. Regierung und Großer Rath,
auf eine frivole Weise mit dem Wirlhschafrswesen umgesprungen

ist. Diese Behörden find durch das indirekte Wahlgesetz
aus dem Volke hervorgegangen. Wie eS scheint, mochten sie

nicht ganz sattelfest sein; fie mußten also etwas hinauswerfen,
«m gutes Blut zu machen, besonders auf eine gewisse Klasse
Leute einzuwirken; man hat dabei gerade die hablichere Klasse
im Auge gehabt und geglaubt, ein Regiment sitz« dann schon
fest. Nach Abschaffung früherer Zustände kam man auf
den Gedanken, da» KonzeffionSiystem einzuführen; aber es

war schon ein ganz anderes System als das frühere vor
1330. Zusolgedem find eine große Menge Wirthschaften
entstanden. Vom Konzeffionssystem fiel man auf vaS Patentsystem,

auS Gründen einer gewissen Konsequenz, die man hat
geglaubt, im Worte „Freiheit" zu finden. Schon die Folge
dieser Aenderung, dieses Wechsels vom Konzessionssystem in
daS Patentsystem hat ungeheure Rachtheile nach sich gezogen.
DaS näher zu berühren » wird bei der eigentlichen Diskussion
Gelegenheit sein. Aber die Erlassung deS Patentsystems hat
die Moral der ganzen Geschichte nachgenommen und zwar in
allem möglichen Umfang. Nun gehl mein Antrag dahin, das
bestehende Patensystem auch nicht im Geringsten zu berühren.
Patente können ertheilt werden, gestützt auf Verfassung und
Gesetz. Ich will den Herren Interessenten keinen Grund geben,

za rektamiren gegen das System, das ich vorzuschlagen so frei
din. W>e ich auf §. 98 der SraalSverfassung die Dringlichkeit

der Revision deS WirlhichaflSgesetzes stütze, so glaube ich,
der Große Nalh könn« nach § 79, Satz 2 erkennen: eS

könne ein Gesetz erlassen werden, daß die Zahl der Wirthschaften

festsetze, eS könne ein Grundsatz adopttrl merdeu, der in

der Verfassung eristirt und derselben so gut entspricht alS da»
Patentsystem. Ich berufe mich auf die Wort« der Verfassung:
„Jedem Staatsbürger steht das Recht teS freien Landbaues,
Handels und Gewerbes zu, unter Vorbehalt gesetzlicher
Bestimmungen, welche das allgemeine Wohl, die Hebung der In-
dustrie und erworbene Rechte erfordert." Herr Präsident, meine
Herren, ich hoffe, Sie werden mich gut verstehen. Ich glaubte»
gestützt auf diese Worte der Verfassung, habe der Große Rath
durchaus daS Recht, in dieser Angelegenheit zum Voraus
ein« Grundlage für den zu machenden Entwurf festzustellen,
weil einleuchtend sei, daß unter den gegenwärtigen Umständen

wo kein Ziel firirt ist, daS allgemeine Interesse in
hohem Maße gefährdet und dem Ausdrucke der Verfassung durchaus

nicht entsprochen ist. In dieser Beziehung glaube ich
daher, eS sei sogar unsere Pflicht, diese Grundlage der Festsetzung
der Zahl der Wirthschaften in Uebereinstimmung mit der
Verfassung zu bringen, namentlich mit Z. 79. Ich wenigsten»
habe es für eine Pflicht angesehen, diesen Anirag hierher zu
bringen. Die Gründe find im Fernern auch folgende. Was
wird dadurch erreicht, daß man im Lande so viele Wirthschaften

hat? DaS sagt uns eine gewöhnliche, allgemein kursirende
Redensart: Gelegenheit macht Diebe. Je mehr also dem
Volke Gelegenheit gegeben wird, desto mehr ist dem Hang
Vorschub geleistet, das materielle und damit auch daS moralische

Wohl zu Grunde zu richten. Fassen wir es näher in'S
Auge: Was ist die erste Folge der Ausübung dieses

Gewerbes? Daß Leute, die zu faul sind, zu
arbeiten sich in irgend einem Winkel ein Lokal besitzen, ein
Patent zu erwerben suchen. Die Behörden müssen ihnen natürlich
ei» solches geben. Erhält also ein solcher das Patent, waS
ist die Folge davon? Er muß sich allerlei Intriguen
erlauben, und das Publikum mehr oder weniger veranlassen,
mehr Geld zu verthun, alS eben gut ist. In dieser Beziehung
sehe ich dieses Institut gerade so an, wie daS Institut der vielen

Schreiber; ähnlich ist auch daS Institut der Erdäpfelbrennerei,
alle diese find geeignet, ein Volk an den Rand deS

Abgrundes zu führen. In dieser Beziehung weiß ich aber auch
gar wohl, daß man auf Schwierigkeiten stoßen wird. ES
eristiren Institute in unserm Kanton, wie in der ganzen Schweiz,
vielleicht in ganz Europa keins; sie werden auf eine Weise
dirtgirt, die nicht gut ist. Ich erlaube mir, hier darauf
aufmerksam zu machen. Wenn so ein Antrag vor die oberste
Landesbehörde kommen will, der nicht im Einklang steht mit
einer vehementen Minorität; dann trommelt man die VolkS-
vereine zusammen, oder vielmehr, wie ich eS gegen die Schreiber

gethan, man hält Volksversammlungen. Bei solchen
Anlässen werden Bittschriften entworfen, nicht in den Sektionen
auf dem Lande, sondern hier in Bern, in toco deS ganzen
Wesens; dann wird versendet und unterschrieben. Nun in Wahrheit

sollte man glauben, daß (ich war auch Mitglied eineS
solchen VolkSvereinS) die 2—30V, die auf einer Liste stehen, den
Senf dazu geben und selbst unterschrieben haben. Allein dem
ist gar nicht so. Gerade ein paar Müßiggänger, die immer
bereit find, sitzen mir dem Präsidenten und Sekretär deS Vereins

zusammen, fassen einen Beschluß und so kommen leicht
zu Tausenden zusammen. Das ist nun allerdings ein fürchterlicher

Feind, der sich vielleicht wohl auch in dieser Frage meinem

Antrag entgegenwerfen wird. Ich mache nur darauf
aufmerksam, daß, wenn dieser Feind heranmarschirt, man ihm zu
begegnen weiß. Ein anderer Feind find die Interessenten.
Die werden sagen: WaS? Kann man sich so viel auf die
Behörden stützen, daß man von einem Jahr auf das andere

von seiner Sache weggewie en, möchte ich sagen, daS Gewerbe
untergraben und sich auf die Gasse gestellt sehen muß? Sie
werden freilich im höchsten Grade ungestüm thun, wenn eS dem

Großen Rathe belieben sollte, die Zahl der Wirthschaften
festzustellen. Denn sie wissen so gut, alS der Große Rath, daß der

Antrag eine Reduktion bezweckt. Sie werden also Gefahr
laufen, daß man vielen daS Patent zurückzieht, und daß sie

ihr Gewerbe aufsticken müssen. Allein auch diesem Feind ist

gar gut zu begegnen. In einer Repüblik ändern die Gesetze,
die Personen, und so muß man sich auch in diese» Verhältniß
finden. Jeder rechte Bürger sieht, wenn auch mit einigem
Schaden, ein, daß es ein Uebelstand war, dem man begegnen
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woll'e. Ein anderer Grund ist der deî eigenen Interesses
vieler der Belheiligten. Denn ich bin überzeugt, daß die Mehrheit

derselben nicht wohl fahren kann bei diesem Gewerbe und
froh wäre, wenn ihnen die Regierung irgendwie entgegenkäme.
Nach diesem Entwurf könnte man ihnen gar freundlich
entgegenkommen. Herr Präsident, meine Herren! Das Geld, so

lange wir eS haben, und so lange eS seinen illusorischen Werth
hat, daS Geld, das so unnütz verrhan wird, marschirt eben

zum Land hinaus und kommt nicht wieder, ja nichts kommt
dafür herein. Und die Folgen davon, daß jährlich so Hunderttausende

auf unnütze Weise zum Land hinausgehen, die Folgen
find bekannt und rufen einer Pflicht, ihnen zu begegnen. Ein
anderer Grund liegt in dem Umstand: der größte Widerspruch
herrscht seit lang«n Jahren schon dadurch, daß man einerseits
auf eine sehr kostspielige Weise Schulen zur Bildung deS Volkes

herstellt und auf der andern Seite, als wollte man den

Spruch geltend machen: wo Gott einen Tempel baut, stellt
der Teufel eine Kapelle daneben » der das Volk demoralisiren
läßt. Erakt nach diesem Grundsatz sind die Behörden bisher
verfahren. Auf der einen Seite also sehr kost pielige Schulen.
Wenn m?n auf das Land hinauskommt, einen schönen Stock
antrifft und fragt, was cö sei, so bekommt man zur Antwort:
es ist ein Schulhaus, oder dann ist eS ein Schreiberstock. Mit
allen möglichen Mitteln werden solche Institute hergestellt und
auf der andern Seite Institute, die das gerade Gegentheil der
Schulen bezwecken. Ist daS nicht ein unsinniger Widerspruch?
Ich führe dieß als Grund für den Anzug an, den ich die Ehre
habe, zu vertheidigen. Ein anderer Grund, Herr Präsident,
meine Herren! für Feststellung der Zahl der Wirthschaften,
glaube ich » liegt in dem Umstände, baß man nach meinem
Dafürhalten daS Gesetz als zu wenig wichtig behandelt. Ich
schlage daher vor, in dieser Beziehung die Gemeinden anzufragen,
wie vi.-l Wirthschaften sie unumgänglich nothwendig haben.
Es ist mir sodann ganz gleichgültig, ob man die Dorfgemeinden

oder die Kirchgemetnden befragen will, wenn man nur
zum Ziele kommt. Wir müssen den wahren demokratischen
Boden betteten und diejenigen Volksvereine anrufen, die ouf
natürlichem Boden stehen, die Gemeinden. Auf diese Weise
würde man tas Beste leicht herausfinden. Es würden also
nach meinem Vorschlage die Gemeinden eingeladen werden,
Versammlungen zu halten und dort ernst zu berathen, wie viele
Wirthschaften sie in ihren Bezirken nothwendig haben. Allein
ich möchte das Voescklagsrecht nicht einseitig ausüben lassen,
den Gemeinden den Vorschlag daher nicht definitiv überlassen,
überzeugt, daß da auch Mißbräuche stattfinden würden.
Deßwegen würde ich ein zweites Vorschlagsrccht dem Regierungsrathe

einräumen. Er hätte also die andern Vorschläge zu prüfen

und die Vorschläge in ihrer Gcsammkzahl vorzulegen. Der
Große Rath würde in Betreff dieser Gesammtzahl einen
Beschluß fassen und dem Regierungsralh in einzelnen Fällen eine
gewisse Kompetenz einräumen. Herr Präsident, meine Herren!
Ich glaube, wenn Sie den Antrag bezüglich lilt, a genehmigen
würden, so wäre eine feste Basis hergestellt für den zu machenden

Entwurf. Ich habe vernommen, daß die Regierung wirklich
einen Entwurf in Arbeit hat, aber ich habe dieses erst ver-

nommen, nachdem ich den Antrag bereits gestellt hatte, ohne
daß ich mich indessen bewogen fühlte, denselben zurückzuziehen,
indem ich glaube, es sei vorläufig wichtig, den Grundsatz zu
behandein, oo man die Zahl feststellen wolle, damit die
Diskussion dann bei der Hauptfrage kürzer wird und die Regierung
eine Norm für Ausarduiuug des Entwurfes habe. Der Re-
gierungsralh wird in die Lage gesetzt, seine selbstständige Meinung

über die Zahl der Wirthschaften abzugeben. Allein ich
habe gehört, einzelne Mitglieder desselben gehen von einer Anficht

aus, die ich nicht ganz dilligen könnte, nämlich den
Gemeinden ein seldsiständigeS Vorschlagsrechc zu lassen oder wenigstens

eine Konkurrenz zu eröffnen, deren Ertrag zur einen
Hälfte den Gemeinden, zur andern dem Staate zufiele. Ich
wünsche, daß auch darüber entschieden werde; doch glaube ich
nicht, daß Sie auf diese Weise geeignete Vorschläge erhalten
werden. Ich glaubte dieß auch im Vorbeigehen berühren zu
sollen. Ich w ll übrigens nicht länger sein. Wie gesagt, die
Sache wird dann, wenn ein Entwurf vorliegt, vollständiger
behandelt werden können, und ich beHalle mir dann auch vor,

einläßlicher einzutreten. Ich ersuche Sie also, fie möchten
beschließen, einerseits die Dringlichkeit der Revision auszusprechen
und andererseits den Grundsatz der Festsetzung der Zahl, und
erlaube mir, meinen Antrag zu empfehlen.

Fischer, Regierungsrath. Herr Präsident, meine Herren

Ich erlaube mir über diesen Punkt auS ein paar Worte.
In so weit daS Wirthschaftswesen einer Revision bedürfe und
zwar einer dringen Revision, darüber find wir wohl Alle einig.
Ich will auch darüber kein Wort verlieren. Auch darüber sind
wir einig, daß die Erheblichkeit dieses SnzugeS erkannt werden
soll und ich möchte denselben unmaßgeblich unterstützen. Allein
ich erlaube mir, Sie aus den einen und andern Punkt
aufmerksam zu machen. Vor Allem ist nicht ganz richtig, wenn
angeführt wurde, daß bereits ein neuer Entwurf vom Regte-
rungsra'he ausgearbeitet werde. ES ist richtig, daß im
Regierungsrath die Nothwendigkeit und Dringlichkeit der Sache
besprochen wurde und auf was für Grundlagen der Entwurf
sich etwa zu stützen habe; aber die betreffende Direktion hat
noch nicht einmal den Austrag zur Entwertung eines solchen
Entwurfs erhalten; die Sache ist noch ganz im Werden
begriffen. Ich muß ferner zu bedenken geben, daß eS von Wich-
ligkeit ist, bei Gesetzen, die so lief ins Volksleben eingreifen,
wie dieses, die Sache genau zu prüfen. Wir haben so viele
Erfahrungen gemacht, wie schädlich es wirke, wenn allzulcicht
zu Wecke gegangen wird bei Erlassunz von Gesetzen, während
man die größ e Sorgfalt anwenden muß, wenn man sich nicht
dem Vorwürfe aussetzen will, die Sache nicht genugsam geprüft
zu haben. Sodann mache ich darauf aufmerksam, baß verlangt
wird, mau solle sich bereits über einen Grundsatz verständigen,
wie verfahren werden soll. Ich glaube, wenn man die
Erheblichkeit erkennt, so ist noch nicht präjudizirt, waS die vor-
berathende Behörde in Bezug auf den Anzug selber bringen
wird. Es hat übrigens mit mehreren anderen Gesetzen die ganz
gleiche Bewandtniß, wie mit dem in Frage stehenden. ES
kommen fast jede Woche Klagen ein über den vollkommen
unleidlichen Zustand einzelner Gemeinden, weil noch kein
Gemeindegesetz erlassen ist. Ebenso liegt die Dringlichkeit einer
Revision deS AsftkuranzgesetzeS auf des Hand. Ebenso find
gegen eine Menge andere Klagen erhoben worden, die ebenso

dringend sind, als beim Wwrhsch tftsgesetz. Man kann mit
Recht verlangen, daß die Administration nach Kräften und mit
bestem Willen arbeite, ober ich bitte, nicht zu vergessen, daß
dieselbe mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, weil Vielen

Mitgliedern dieser Wirkungskreis ganz neu ist und
denselben nicht die Erfahrungen zu Gebote stehen, welche dabei
nothwendig sind. ES ist aber noch ein anderer Pnnkt, warum
ich eigentlich das Wort ergriffen habe. Es sei mir erlaubt,
die auweienden Mitglieder deS alten Großen RatheS auf die

großen Uchelstände aufmerksam zu machen, welche dadurch
entstanden sind, daß man so große summen auf das Stcaßen-
wesen verwendete, ohne daS System festzustellen. Man hat je-
weilen nach dem Bedürfniß einzelner Landesgegenden gehandelt
und, wenn ich mich eines etwaS trivialen Ausdruckes bedienen
darf, von der Hand in den Mund gelebt. Man hat sehr große
Summen ausgegeben, um sich später zu überzeugen, daß es

zweckmäßiger gewesen wäre, wenn vor Allem auS ein Straßennetz

entworfen, nach demselben dann systematisch verfahren und
ein Punkt nach dem andern in Angriff genommen worden wäre,
je nach der Dringlichkeit und dem Zusammenhang mit andern
Straßen. Diese Erfahrung haben wir nun. Ich weiß nicht,
ob sich in Bezug auf die Gesetzgebung daS gleiche Bedürfniß
geltend wacht. Wenn man die Bände der Gesetze durchli-st,
so findet man, daß allzusehr nach momentanen Bedürfnissen
Gesetze erlassen wurden, daher man auch immer und immer
zur Revision schreiten muß. Und warum verlangt man
diese Revisionen? Weil meistens nicht mit der gehörigen Gründlichkeit

zu Werke gegangen wurde. Es möchte daher weitaus
am Zweckmäßigsten sein, wenn der Große Rath mit der Frage,
welches die dringendsten Gesetze seien, die einer Revision
bedürfen, die weitere Frage behandeln würde, ob die Revision
nicht im Zusammenhang« vorzunehmen wäre, damit wir nicht
wieder in den Fall kommen würden, nur Bruchstücke zu
erhalten. So läßt sich nicht Verkennen, daß das Wirthschafts-



Wesen einigermaßen mit dem Gemeindewesen zusammenhängt.
Der Anzug selber geht dahin, die Gemeinden »n's Spiel zu
ziehen, da die Gemeinden Polizei zu üben» die Verantwortlichkeit

für gute Ordnung, für die Armen zu sorgen und Interesse
daran haben, daS Überhandnehmen von Instituten zu hindern,
die möglicherweise allen guten Anstrengungen in den Weg
treten. Besser« Ansichren vorbehalten, erlaube ich mir daher,
den Antrag zu stellen, vorerst die Frage zu behandeln: welche»
find die dringender»! Gesetze, welche einer Revision bedürfen?
und erst dann, wenn dieses ausgemacht ist, die weitere Frage:
welch« können im Zusammenhang zur Hand genommen werden?
Ich bin überzeugt, daß wenn wir mit diesem System«
fortfahre», nur den Bedürfnissen des Moments zu entsprechen suchen,
daß wir nicht auS der Gesetzmacherei kommen. Ich habe, wie
schon gesagt, nicht daS Wort ergriffen, um die Erheblichkeit
deS Anzuges zu bestretten, sondern ich möchte nur darauf
aufmerksam machen, daß man nicht gar zu rasch zu Werke gehe.

Ich bitt« ferner um Nachficht, wenn nach erkannter Erheblichkeit
nicht mit der Eile zu Werke gegangen wird, wie man

wünschen möchte. Indessen wiederhole ich, es läge im Interesse
des Landes und des Kredites der Behörde, vor Allem die Frage
zu entscheiden: welches find die wichtigern Gesetze, die einer
Revision bedürfen und kann diese nicht in einigem Zusammenhang

vorgenommen werden?

Beutler. Ich müßte den Antrag deS Herrn Karlen
sehr unterstützen, um so mehr, als ich im VerfassungSrath den
Antrag stellte, in Bitreff deS 8- 93, Ziffer 16 und dieselbe
sodann aufgenommen wurde. Ich habe es sehr bedauert, daß
dieser Punkt in den letzten 4 Jahren so im Hintergrund
geblieben ist. Ich habe zwar mehrfache Anlässe benutzt, darauf
hinzuweisen, allein sowohl der Regierungsrath, als auch die
gesetzgebende Behörde waren mit so vielen gesetzgebenden
Arbeiten überladen, daß nicht daran zu denken war. Damals
drang ich nicht sowohl darauf wegen meines Berufes; denn ich
darf in Betreff meiner Wirthschaft wohl an daS Urtheil deS

Publikums appelliren. Es läßt sich gewiß nicht verkennen,
wie unglücklich es auf eine Gegend wirken muß, wo oft in einer
Dorfschaft drei bis vier, ja oft fünf solche Wirthschaften find,
wo Dienstboten, Kinder mit ihren Eltern Hingeyen und ihren
letzten Kreuzer verschnapsen. Man sagt wohl» die Gemeinden
sollen Polizei üben; allein solche Schlupfwinkel find gewöhnlich

zu weil von aller Polizei entlegen. ES ist da von keiner
Polizeistunde die Rede. Bis tief in die Nacht hinein wird da
gesoffen, gespielt und unfircliche Sachen werden getrieben. Man
sagt nun, die Gewerbsireiheit würde verdrängt, wenn die
Wirthschaften auf andere Weise organisirt würden. Ich will
zugeben daß Besitzer von großen Wirthschaften dabei im
Vortheile sind. Allein, Herr Präsident, meine Herren! waS ist
am Ende nützlicher, wenn in einer Gegend eine Menge Wirch-
schaften sind und daS junge Volk ganz zu Grunde geht? Man
könnte nun zwar auch sagen, daß in größern Gasthöfen eben
so gut Unflttlichkeit getrieben werden kann. Allein im
Allgemeinen geht es nicht so arg her. Man kann die Sache überall
treiben; allein die kleinen Wirthschaften sind es, welche eine
ganze Gegmg zu Grunde richten können. Wenn so etwa 10
Pintenwirlhe zu Grunde gehen, wohin führt das? Nicht nur
dahin, daß die Wirthe oergeldstagen, sondern daß ganze Familien

dabei zu Grunde gehen. Und dann die Gelegenheit? Wenn
ein Taglöhner den ganzen Tag gearbeitet, um am Ende der
Woche noch eine halbe Stunde U "Weg zu machen, von einer
Pinte zur andern geht, da ein Gläschen, dort emS zu nehmen,
währenddem seine Familie zu Hanse fast zu Grunss geht und
verhungert. Die Jugend eilt i« die entlegenen Gegenden, wo
weit m<hr Pinken find, als sein sollten. Man übt sich im
Holzfreveln und Stehle», um nachher das so Erworbene zu
verspielen und zu verprassen. Ich möchte nur fragen, wie die

«eue Verordnung vollzogen wird, nach der um 10 Uhr die

Wirthschaften geschlossen werden sollen? Ist das auch möglich?
Man sagt, der Gemeinderath soll Polizei üben; aber wer ist
der Gemeinderath. Man hat ja Polizeidienss dafür und diesen

gelingt eS »ich; einmal. Sie bkschränken sich meistens darauf,
Anzeigen zu machen, wenn Jemand w eine Buße verfällt werden

soll. Die Polizei kann nicht viel machen, das Patent muß
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erhöht, oder die Pinten aufgehoben und nur Wirthschafte»
geduldet werden. So z. B. bei den Kellern festzusetzen, sie dürfen

nur so und so viel Wein ausschenke». Wenn einmal eine
solche Wirthschaft angefangen ist. so kan» man sie nicht auf
eine so schnelle Art wieder zurückziehen. Auf diesem Wege
könnte man den Unfug etwas verhindern. ES wäre dann nicht
Jeder im Stande, in jedem LumpenhäuSlei» eine Wirthschaft
zu errichten und schön anzustreichen, aber wenn man
hineinkommt, daß man nur in einen Lumpenwinkel geräth, wo man nur
«ine Schaar Kinder, aber keine Herberge findet. Ich müßte daher
diesen Anzug dringend empfehlen, um so mehr, als man während

der letzten Periode hat darauf warten müssen.

F rie dli. Was den ersten Theil betrifft, so stimme ich
für Erheblichkeit und Dringlichkeit deS AnzugeS; nicht aber
in Bezug auf den zweiten Theil. Denn dem, was er enthält,
nämlich die Einwohnergemeinden durch den RegierungSrath
anzufragen über die Zahl der Wirthschaften, steht die Verfassung

im Wege, die Jedem, wenn er die gesetzlichen Vorschriften
erfüllt, die Wirthschaft garantirt. Aber eS ist noch ein

anderer Grund. Wer soll in den Gemeinden angefragt
werden? der Gemeinderath, oder die politische Gemeinde, oder
die andere? Geschehe nun das Eine oder daS Andere, so werden

wir den Zweck nicht erreichen. Wir haben in jeder
Gemeinde wieder zwei politische Parteien; die eine will so viele
Wirthschaften, die andere so viele. Wir werfe» also den Streit
in die Gemeinden. Die Konzessionswirthe werden sagen: wir
haben nicht viele nöthig; die Pintenwirlhe : ja wohl, wir sollten

mehrere haben. Die Sache wird sich am Ende nach dem
bekannten Sprüchwort gestalten: gibst du mir die Wurst, so

lösch' ich dir den Durst.

G y g a r. Ich halte im Sinne, vor Herrn Friedli daS
Wort zu ergreifen. Ich bin im Wesentlichen mit dem
einverstanden, was er gesagt hat. Aber gleichwohl muß ich sagen,
daß ich nicht einer jener Gegner des AnzugS bin, die Herr
Karlen genannt hat; ich gehöre keinem Bolksverein an, und
bin auch nicht Wirth; allein ich gehör« auch nicht zu jenen
Freunden des Anzugs, d e Herr Karlen nicht genannt hat,
nämlich zu den Konzessionsbefitzern u. s. f. Im Uebrigen
wird sich daS Ding ganz gut machen, anzufragen. Die
Schwierigkeiten werden sich jeöoch anders gestalten, alS Herr
Friedli meint. Ich stelle mir die Sache so vor: An denjenigen

Orten, wo ein Tavernenwirth an der Spitze steht » wird
man antworten: wir haben genug an der Tavernenwirthschaft;
an denjenigen Orten, wo hingegen der Pintenwirth viel Einfluß

hat, werden die Leute sagen: wir müssen zwei-, drei- viermal

wenigstens so viel Wirthschaften haben, alS jetzt. Diese
Umstände werden im Allgemeinen den Ausschlag geben. Denn
jedes Wirth, um dessen Wirthschaft eS geht, wird am Abend
vor der Gemeindeversammlung eine Anzahl seiner Trinker
einladen und zu ihnen sagen: wir nehmen jetzt GinS vom
Bessern. Sodann wird er die Sache einzuleiten suchen, so daß
keine Rede davon sein kann, den Zweck wirklich zu erreichen.
Wenn Her? Karlen die Wichtigkeit der Revision des Gesetzes
einsteht, so gehe ich mit ihm einig, aber mit seinen Mitteln
und Wegen nicht, sowenig damit, daß er tadelt, daß eS in so

vielen Gemeinden so schöne Schulhäuser gibt. Ich begreife
daS nicht. Ich wenigstens rechne es jeder Gemeinde, die ein
schönes SchulhauS hat, zur Ehre an.

Karlen von des Mühlematt. Man hat mir eine Stellung

angewiesen, wo ich gar nicht Hin gehöre. Herr Gygar
hat mich zu den Interessenten gezählt; auch der Schweizerische
Beobachter hat vor einiger Zeit eine ähnliche Zulage gemacht.
DaS ist nun à irrig, oder besser gesagt, eS ist erlogen.
Sodann habe ich nicht eine so schlechte Anficht von der
Moralität der Vorsteherschaften der Gemeinden im Allgemeinen,
wie Herr Gpzax. Ich glaube nicht, daß eS einigen Wirthen
gelingen würde, den Hauptzweck zu beseitigen; im Gegentheil,
ich glaube, die Vorstcherschaften auf dem Lande seien im
Allgemeinen für eine Reduktion der Wirthschaften. Mißbrauch
ist übrigens schon mit Mem getrieben worden, am «nisten
mit dem Worte „Freiheit"-
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Herr Präsident de» Regierungsrathe». Ich erlaube
mir in dieser Sache auch einig« Wort«. ES haben sich im
Laufe der Berathung einige Mißverständnisse eingeschlichen.
Vorerst handelt eS sich nickt darum, über den Antrag einen
definitiven Beschluß zu fassen, sondern einfach darum, ihn
erheblich zu erklären. Deßhalb scheint eS mir, man könnte sich
der Mühe überheben, so heftig zu debattiren. Ueber die Sacke
selbst erlauben Sie mir auch zwei Worte. Die ganze
Wichtigkeit der Frage läßt sich nicht verkennen. Entwurf liegt noch
keiner vor. Dagegen möchte schwerlich ein zweiter Zweig der
Verwaltung zu finden sein, wo sich die Mitglieder, nicht zwar
in offizieller Berathung, aber in vorläusizer Besprechung so

geeinigt Härten, wie über daS Wirthschaftsgesetz. Es ist auch
ein Vorschlag gemacht worden, der im Wesentlichen in
Uebereinstimmung ist mir dem Anzüge. Man hielt es für unerläßlich,

die Zahl der Wirthschafren zu beschränken- Ich bin auch
keineswegs der Anficht, als wäre eS ein Unglück für die
Gemeinden, schöne Schulhäuser zu haben; es macht mir Freude,
wo ich eines sehe. Allein ich sehe eS nicht gerne, wenn gerade
daneben eine Wirthschaft st-hr, und so meinre eS auch Herr
Karlen. Nicht über die Schulhäuser hat er sich beklagt, son,
dern über die Kapellen, welche der Teufel gewöhnlich daneben
baut. Wenn ich auch seinen Vorschlägen nicht unbedingt bei-
stimme, so möchte ich doch bei Bestimmung der Zahl der
Wirthschaften die Gemeinden berathen; sie find die natürlichsten
Volksvereine. Ob nun die Orlsgemeinde oder die
Kirchengemeinde » ob der OrlS- oder der Kirchengemeinderath angefragt

werden soll, darüber können wir später eintreten. Nur
das erlaube ich wir, zu bemerken, daß die ganze Polizei nicht
der Gemeinde obliegt, sondern dem Gemeinderatv, im Sinne
deS Ge'etzes. Auf ihm liegt die Verantwortlichkeit. Es ist
mir leid, daß» gewiß nicht in einer bösen Absicht, aber in einer
Weise, die eine böse Interpretation zuläßt, in einer Weise,
au» der man böse Schlüsse ziehen kann, von den Gemeinderäthen

gesprochen worden ist. Wollen wir dieß dem Volke in
unsern Verhandlungen zu wissen thun? Wollen wir ihm sagen,
wir haben eine solche Meinung von seinen Vorstehern in den
Gemeinden, daß sie in Betreff des Wirthschaften, von denen
sie so viel zu leiden haben, noch sagen werden: eS sind noch
viel zu wenig? Ich habe eine weit bessere Meinung von den
Gemeinden und ihren Vorstehern. E» möchte mit vielen
Uebelständen verbunden sein, wenn den Gemeinden der definitive
Entscheid anheimgestellt würde. Daran hat nach meiner Ansicht

auch Niemand geglaubt. Die Gemeinde hat daS erste
Wort, sie macht den Antrag: der Regierungsstatthalter gibt
sein Gutachten ab darüber; der RegierungSrarh stellt AlleS
zusammen und der Große Rath entscheidet. DaS find auch
die Ansichten, welche bei unsern vorläufigen Besprechungen
geltend gemacht wurden. ES wird nicht lange gehen, bis ein
Entwurf, der dem Anzug entspricht, vorgelegt wird. Nun hört
man oft den Wunsch auSsprechen: eS möchte mehr Uebereinstimmung

in der Gesetzgebung herrschen. Aber nach meinem
Dafürhalten kann man hier nicht die nämlichen Proportionen
anwenden, wie bei den Straßen. Denn die verschiedenen Gesetze

passen nicht zusammen, wie die Straßen 1r, 2r und 3tev
Klasse. Schließlich nur noch die Bemerkung. WaS mich
betrifft, so habe ich die Ueberzeugung: da» erste Bedürfniß in
unserem Lande ist dasjenige, die Polizei herzustellen.

G y g ar- Ich habe Herrn Karlen nicht die Zulage
gemacht, als sei er Konzessionsbesitzer, sondern nur gesagt, eS
gebe unter denselben Freunde seines AnzugS. Auch habe ich
«S in Bezug auf die Gemeindebehörden nicht so gemeint,
sondern ich glaube nur, diese Folgen werden eintreten, wenn
man die Gemeinden anfrage.

Karlen von Diemtigen. Ueber die Erheblichkeit vom
Anzug will ich nichts sagen ; wir werden ohnedieß keine StaatS-
wirrhschafcen wollen. Allein über die Art und Weise, wie
Herr Karlen von den Volksvereinen gesprochen hat, kann ich
nicht schweigen. Er spricht davon, «S kämen nur einige Trinker

zusammen mit ein paar Schreibern, die dann Petitionen
machen und in die Welt hinaus schicken. Ich habe die Ehre,
Vizepräsident des VolkövereinS von Niedersimmenthal zu sein,

und widerlege diese Zulage, so viel sie meinen Verein betrifft.
Wenn wir zusammen kommen, kommen wir immer massenweise,
nicht etwa wie in Thierachern. Uebrigens muß ick gestehen,
daß »s mir etwas auffallend vorkommt, daß Herr Karleu mehrmals

seit 1846 über die schönen Schulhäuier losgezogen ist,
und einst sogar bei Gelegenheit der SintrctungSsrage über daS

neue Schulgesetz. Ick habe mich auch schon verwundert, warum
er seine Kinder nach Thierachern in die Schule schickt, und
nicht nach Thun.

Karlen von der Mühlematt. Ick habe «S nicht in
dieser Richtung gemeint, als wäre ich ein Verächter der Schute
und der Schulhäuser, sonvern ich habe nur von zwei Instituten

gesprochen, die in diesem direkten Widersprüche neben
einander bestehen. Ich bin ferne davon, die Volksbildung
nicht zu wollen; aber gerade dadurch werden diese Institute
gewinnen, wenn man die andern beschränkt.

Fischer, alt-Schultheiß. Indem ich Herrn Großrath
Karlen seinen wohlgestellten, wahrhaft vaterländischen Anzug,
der zu gleicher Zeit die Moralität des Volkes wahren will,
verdanke, möchte ich die ErheblichkeitSerklärung dieses Anzüge»
alS eine Warnung an diejenigen Leute bekannt machen, die
bis zur Erlassung des neuen Gesetzes allenfalls noch Patente
zu erwerben suchen, um hintendrein Entschädigung fordern zu
können. SS ist gut, daß die Leute gewarnt werden, und da»
ist der einzige Grund, warum ich noch ausdrücklich die Erheblichkeit

deS Antrages von Herrn Karlen unterstütze.

Karlen, Major. Ich bin mit der Erheblichkeit des

Anzüge» durchaus einverstanden. Der Zweck ist nur der: de»

Demoralisation entgegen zu treten, und da» Volk so moralisch
als möglich zu erhallen. Aus diesen und andern Gründen
stimme ich also für die Erheblichkeit. Ich bin überzeugt, daß
man keine politische Frag« daraus machen wird. Der
vorberathenden Behörde möchte ich hingegen nur zu bedenken
geben : der Anzug bezweckt also, die Moralität deS Volkes zu
heben; wenn dieß, so solle man auch darauf Bedacht nehmen, daß
man nicht bei gewissen Anlässen von oben herab zu trinken
gibt. Anstatt daß man den Uebelstand hebt, wird derselbe
sonst nur um so ärger herbeigeführt, wenn man z. B. bei
Wahlverhandlungen so für 3—4000 Fr. Wein ausschenkt.
Ich möchte also besonders dieß der vorberathenden Behörde zu
bedenken geben: sie möchte verhüten, daß man bei solchen
Anlässen wieder zum irregeführten Volke sagt: Trink!

Herr Regierungspräsident. Ich möchte den Hrn.
Karlen ersuchen, sich deutlicher auszusprechen, wen er gemeint
hat. Ich habe ihn nicht recht verstanden.

Karlen, Major. Ich wünsche, die vorberathende
Behörde werde verhüten, daß bei Wahlverhandlungen nicht weh»
zu Trinken bezahlt werde. Läßt man daS Volk bei andern
Anlässen bezahlen, so schenke man auch bei den Wahlen nicht
umsonst aus. DaS Volk kann seinen Wein schon bezahlen.

Herr Regierungspräsident. Ich bitte Herrn Karlen

noch einmal, den Fall oder die Behörde zu bezeichnen, wo
diese» geschehen ist.

Karlen, Major. Ich spreche nicht von den Behörde».

Herr R egi erungSpräsident. Doch; Herr Karl«
hat deutlich gesagt: von oben herab sei solche» geschehen und
er mag sich daher erklären, wen er mit dem »von oben herab-
gemeint hat.

Karlen, Major. Daß Oberste ist daS Volk.

Reichen bach. Die Rev sion deS WirthschaftSgesetze»
ist durch die Verfassung geboten und zwar dringlich. Ich glaub«
nun, eS sei dieß nicht eigentlich als Auzug, sondern vielmehr
alS Mahnung zu betrachten. Der Anzug ist nicht mehr nöthig,
und ich schlage daher vor, die Sache auch al» Mahnung zu
behandelu.



Stimmen: Schluß! Schluß! (Beutler spricht noch
einige Worte, kaun aber wegen mangelnder Stille nicht
»erstanden werden.)

Die Erheblichkeit deS Anzuges wird durch das Handmehr
be'chloffeu.

verlesen wird die Anzeige des RegierungSratheS, daß
er das an ihn gerichtete Gesuch deS Jos. Zumstei» in Seeberg
um die Erlaubniß, zu eigenem Gebrauch Erdäpfel brennen zu
dürfen, vermöge seiner Kompetenz von sich auS erledigt habe.
Dieselbe veranlaßt keine weitere Schlußoahme und geht einfach
au den Regierungsraih zurück.

Folgt der vor trag des RegierungSratheS über die
Vorstellung de» I. I. Christen, MüllerS zu Lyß, und deS Joh.
Hä^nt zu Suberg, sowie der Gemeinden Affoltern, Lyß und
Schöpfen, dahingehend: eS möchte die Lyß-Hindelbankstraße
sobald möglich gegen viel oder Bötzigen fortgesetzt werden. Der
Antrag geht für jetzt und bis nach Entscheidung der Angelegenheit

der Juragewässerkorrektion auf Tagesordnung.

Funk. Ich will nicht Opposition machen gegen den An-
trag dcö RegierungSratheS; doch glaube ich, wenn man die
Petentea aus dem Motiv vertagt, bis die Aufgabe der Ent-
sumpsung deö SeelandeS gelöst sei, so find dieselben schlechterdings

abgewiesen. Denn die Entsumpfung deS SeelandeS steht
in Frage schon seit vielen Jahrzehnden und vielleicht bleibt fie
noch ebenso viele Jahrzehnde in Frage. Davon bin ich fest

überzeugt. Ich bin der Meinung, daß, wenn der Plan in diesem

großen Umfange zu verfahren, auch ferner festgehalten wird,
das Seeland in 10 bis 15 Jahren noch auf dem gleichen Fleck
steht, wie jetzt. Diesen Straßenbau aber lo lange zu verschie-
den, ist rein unmöglich. Ich stimme daher für Schluß auf
Tagesortnung ohne diese Motivirung.

Herr Regierungsrath Dähler, als Berichterstatter. Die
Motive find nicht so auS der Luft gegriffen. Die Lokalität
zwischen Lyß und Bötzingen hat ihre Schwierigkeiten. Die
Breite des Aarenbettes ist dort sehr beträchtlich, wird sich aber
später zum großen Theil verlieren. Die Korrektion deS

SeelandeS hat auch großen Einfluß auf den Bau der Brück« über
die Zihl. Wird fie jetzt ausgeführt, so genügt fie ganz und
gar nicht, wenn die Korrektion eintritt. Ss sind aber noch
andere Motive. Es frägt sich namentlich, ob man nicht andere
dringendere Bauten vorzunehmen hat, wie die Engestraße. Ist
diese einmal vollendet, dann allerdings, wenn die Jura- und
BaSlerstraße alS Ganzes hergestellt werden soll, ist dieser Bau
nöthig und man kann dann die Straße von Lyß bis Bötzingen

oder Sonceboz ausführen. Ein fernerer Grund ist auch
der, daß vorläufig kein Geld dafür vorhanden ist.

Abstimmung.
Für den Antrag des RegterungsrakheS, wie

er mvtivirl ist Sä Stimmen.
Für den Antrag deS Herrn Funk 52 Stimmen.

Antrag des RegierungSratheS, dem Herrn H. I. Fa-
rine, gewesenem Pfarrer zu Grandsontaine, eine jährliche Pension

von 200 Schweizerfrankeu aus dem katholischen Kircheufo
ud zu ertheilen.

Herr Reaierung «Präsident, als Berichterstatter.
Der schriftliche Vortrag ist ziemlich umständlich. Ich habe
daher sehr wenig beizufügen. Ich erlaube mir nur, die beiden

angerufenen Gesetzesparagraphen der Versammlung zur Kennt-
«iß zu bringen. Der erste istZ S deS Gesetzes vom 14. März
1846 über die Besoldung der katholischen Geistlichen. AuS
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demselben gehl hervor, daß, wenn sich im katholischen Kirchenfond

ein Ueberschuß von 3300 Fr. vorfindet, derselbe zur
Unterstützung solcher Geistlichen verwendet werden kann, welch«
wegen NlterSgebrechen kein« Stelle mehr bekleiden könne«.
Der zweite ist §. à> des Gesetzes vom 2. März 1843. Der
Zweck dieses Gesetzes ging dahin, die Besoldung der katholischen

Geistliche» zu erhöhen; der Zweck deö angeführten g. ist
speziell der, Geistlichen, die altersschwach und ohne Mittel find,
zu helfen. Herr Farine ist nun 71 Jahre alt, hat bei vierzig
Jahren in seinem Amte zugebracht und ist ohne vermögen.
Zudem geht auS dem amtlichen Bericht hervor, daß die
Gebrechlichkeit desselben theilweise die Folge von der beschwerlichen
Pfarrei war. Ich glaube, wenn es je der Fall gewesen, ein
solche Pension zu ertheilen, so sei eS hier. Es ist übrigen?
eine sehr mä'ige Summe, bis er gestorben sein wird, jährlich
L00 Franken zu bezahlen. Ich erlaube mir daher, den Antrag
zu empfehle«.

Karlen, Major. Ich möchte nur fragen, wie viel
Besoldung der Staat ihm jährlich bezahlte?

Herr Berichterstatter. Wie viel speziell Hr. Farine
bezog, könnte ich nicht ganz genau angeben; aber bekanntlich
ist daS Verhältniß der Besoldung der katholischen Geistlichen
bedeutend tiefer, alS bei den protestantischen. Es find im Ganzen

30 Pfründen mit 1000 Franken und 42 mit 800 Franken,
nur eine einzige mit 1200 Franken Besoldung, so daß Herr
Farine, ich will annehmen, er habe in eine höhere Klasse
gehört, höchst wahrscheinlich uicht mehr als 1000 Franken bezog.

Karle», Major. In diesem Falle bin ich nicht dawider,

insofern er nicht in einem Kloster untergebracht werden
kann.

Herr Berichterstatter. Glücklicherweise, wenn ich so
sagen darf, habe» wir gar kein« Klöster.

Stämpfli. Ich habe nichts gegen den Kredit, insofern
die Summe hinreicht. ES ist nämlich die Besoldung der katholischen

und protestantischen Geistlichkeit nicht zu Verwechseln.
Bet den katholischen trifft daS Budget keine Vorschrift. DaS
ist zwar ein sehr minimer Punkt, aber von großen Konsequenzen.

Wir sollen nicht leichtsinnig Ausgaben dekretiren, bevor
man weiß, daß im Budget ein Kredit dafür vorgesehen ist.
Denn größere Summen ziehen auch größere Konsequenzen
nach sich.

Der Antrag des RegierungSratheS wird durch daS Handmehr

genehmigt.

Verlesen und auf den Kanzleitisch gelegt werden zwei
Mahnungen deS Herrn Bcutler, betreffend 1) die Besol-
düngen der GemeindSpräfideuten; 2) das Besoldungsgesetz
überhaupt.

Vor trag de« RegierungSratheS über eine unterm 12.
April und 17. Juni 1850 an den Große« Rath gerichtete
Vorstellung der Gemeinde GondiSwyl, Kirchgemeinde Welch-
nau, um Abhülfe gegen ihre abgeschnitten« Lage durch
Straßenbau. Der Antrag geht dahin: 1) In Beziehung auf
Anlegung einer Straße habe es beim Beschlusse vom 22, Februar
1847 sein Bewenden; 2) über daS Gesuch sei zur Tagesordnung

zu schreiten.

G i gar. Herr Präsident, meine Herren! Schon seit
längerer Zeit wurde der Wunsch geäußert, eine eigentliche Straße
anzulegen zwischen den Gemeinden GondiSwyl und Melchnau.
Im Jahre 1847 wurde deßhalb ein Plan aufgenommen, ober
so, daß die Straße ganz neben ReifiSwyl vorbeigeführt hätte.
Ss haben mich mehrere Bürger von dort aufgefordert, die
Sache anzusehen und ich habe mich an Ort und Stelle begeben.
Die Kosten sollten damals zwischen Melchnau und GondiSwyl
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und dem Staate getheilt, Reiflswyl aber, daS bei einer wirklichen

Benutzung der Straße auch den größten Beitrag zu geben

hätte, versprach nicht». ES ist nun schwer, der Sache eine

andere Richtung zu geben ; doch will ich «» versuchen. Ich stelle

daher den Antrag: «» möchte der Borlrag an den RegierungS-
rath mit dem Auftrage zurückgewiesen werden, zu untersuchen,
ob durch Aufnahme eine» andern Straßenprojekle» in anderer
Richtung (über Reifiswyl) al» da» frühere, der Gemeinde

Gondiswyl entsprochen werden könnte. E» ist höchst billig,
diesen Gemeinten dazu zu verhelfen, baß sie Straßen bekommen.

Wer nur einigermaßen dort bekannt ist, der weiß, daß
e» im Sommer bei schlechtem Weller und im Winter beim

Schnee fast nicht möglich ist, weder zu Fuß noch zu Wagen in
eine dieser O.tschaften zu kommen, die übrigen» seh- bedeutend

find. Ich möchte e» namentlich denjenigen Herren au» Herz
legen, die da« Glück haben, an guten Straßen zu wohnen, fie

möchten auf solche Gegenden auch Rücksicht nehmen. Ich trete
daher nicht darauf ein, einen höhern StaalSbeitrag zu erhalten,
sondern wünsche nur, daß man noch einmal untersuche. Man
wird damit eine ganze Bevölkerung befriedigen.

Kasser. Zch müßte diesen Antrag auch unterstützen, in-
dem diese Gemeinden kein« eigentlichen Verbindungswege
haben. Ich kenne zwar diese Gegend so genau nicht; aber ich

weiß, daß die Bewohner von Gondiswyl wcht im Stand« find,
ohne Hülse deS Staate» eine Straße bloß für sich herzustellen.
Den Antrag, zu untersuchen, inwiefern diese drei Gemeinden
durch eine Straße verbunden werden könnten, möchte ich daher

dringend unterstützen.

Geiser, Oberst. Auch ich muß diesen Antrag unterstützen

und erlaube mir kurz, die Gründe anzugeben, warum.
SS ist schon lange von dieser Straße die Rede gewesen. Sie
ist auch auf dem Netze als der Korrektion sehr bedürftig
bezeichnet. ES ist zwar «in Ingenieur dort gewesen, um «inen
Plan aufzunehmen, allein er scheint seine Zeit lieber anderswo
zugebracht zu haben. Es ist ein himmelschreiendes Bedürfniß
für dies« Gemeinden, endlich brauchbare Wege zu erhalten.
Wer die Lokalität kennt, weiß, daß es Zeiten giebt, wo diese
Gemeinden gar nicht zueinander kommen können, und daS sollte
in unserm Kanton nickt mehr sein. Zur Zeit haben Lokal- und
Privarinteiessen die Ausführung verhincert; in Folge deren
Bereinigung haben sich nun aber auch die 3 Gemeinden
vereinigt. Das Projekt, wie es vorliegt, genügt nicht, darum
ist eine nochmalige Untersuchung am Platze, wenn der Staat
nicht unnütze Kosten haben und die Gemeinden unbefriedigt
lassen will. Utbrigens ist hier noch ein andere» Verhältniß
zu berücksichtigen. Wir haben überall Verbindungsstraßen mit
andern Kantonen, auch diese kann eine >olcke werden, da die
Linie von Melchnau die kürzeste und frequenteste ist von allen.

Dâhl « r RegierungSrath, als Berichterstatter. Herr
Präsident, meine Herren! Was die Nothwendigkeit dieses Straßen-
dau-S betrifft, darüber kein Wort. Die Gemeinde Gondiswyl
ist so abgelegen, daß sie wirklich, von da aus betrachtet, in
großem Nachtheil ist gegenüber vielen anderen Gemeinden. Sie
liegt in der südöstlichen Ecke im obern Theil von Aarwangen.
Allein nach dem Gesetze von 1834 hat die Gemeinde Gondiswyl

nicht daS Recht, eine Straße und einen StaatSbeitrag dazu
zu erhalten. Man hat früher beschlossen, etwas mehr als
1600 F-. zu geben. Herr Gigar ist im großen Irrthum, wenn
er glaubt, eS sei einzig der Richtung zuzuschreiben, daß diese

Straße noch nicht hergestellt sei. Der Hauptumstand, welcher
den Bau verhinderte, ist der, daß GondiSwyl verlangte, er soll
ganz auf Staatskosten hergestellt werden. Wenn aber «ine
Straße zwei er Klasse, wie sie bisher verlangt worden, in die
Luzerncrstraße einmünden würde, dann wäre der Erfolg für
den Staat sehr groß Am Ort selber war die Auswahl der
L nie nicht so ausgefallen, wie einige Be heiligte haben wollten.

Zch würde mich der nochmaligen Untersuchung nicht
widersetzen, wenn Herr Gigar glaubt, die Gemeinde Gondiswyl

sei im Stande, da» Eriorderliche zu leisten, waS auS der
Vorstellung gar nicht hervorgeht: daher muß ich beim Antrage
des Regierungstâ heS bleibt«.

Gigar. Nur eine Berichtigung. Ich bin nicht im I r-
thum, wenn ich sagte, die Richtung der Linie sei schuld, warum
die Straße noch nicht ausgeführt wurde; denn wenn eine an-
dere Linie ermittelt wird, so wird auch die Last anders ver-
theilt werden.

Geiser» Oberst. Auch ich erlaube mir noch die Be-
merkung, daß die Ausfertigung vom Plan deßwegen nicht nach
Erwarten ausfiel, weil ein Ingenieur dort war, der nicht
befähigt und arbeitsam genug war und seine Zeit lieber mir etwas
Anderm zubrachte.

Abstimmung.
Für dm Antrag deS RegierungSrathcS Minderheit.
„ » „ Herrn G'gar Entschiedene Mehrheit.

Verlesen werden noch und auf den Kanzlcitisch gelegt:

1) Anzug von Herrn Karlen von D-emrigen und 32
andern Großräthen. betreffend die Herabsetzung des SalzpreiseS
auf 5 Rp. pr. Pfund.

2) Anzug von Herrn Scholl, betreffend eine zu gebende

Erläuterung über den heutigen Beschluß über die Fortsetzung
der Lyß-Hindelbankstraße.

Schluß der Sitzung um 2'/» Uhr.

Für die Redaktion:

Karr er, Fürsprecher.

Fünfte Sitzung

Freitag, den 3. August 1850.

Morgens um 3 Uhr.

Präfiseut: Herr Statthalter Wen g er.

Beim Namensaufruf zeigen sich abwesend mit Entschuldigung

: die HH. Boivin Vizepräsident, Bühler Amtsrichter zu
Heimenhausen, Hubler Fürsprecher in Lurgdorf, Känel zu
Bargen, Z. U. Ledmmn zu Lotzwyl, Mostr Handelsmann zu
Herzogenbuchsee, Rikli zu Wangen, Ritschard Handelsmann zu
Aarmühle, Roth zu Wangen, Schalter Pcokura'or zu Münster,
Zumstetn Amtsverweier zu Lotzwyl; ohne Entschuldigung:
die HH. Brüggemann zu Niederösch, Chevrolet Thierarzt zu
Delle, Eggli Amtsnotar zu Diettrswyl, Fleury Posthalter zu
Laufen, Kanziger zu Kopvigen, Knechrenhofer Wirth in Thon,
Moser gew. Gerichtspräsident zu Langnau, Schmid Arzt zu
Zweifimmen, Schürch Müller zu Madrestch, Stetster Bej>rks-
kommantant zu LauperSwyl, Streit zu Zimmerwald, Teuscher
Oberstlieutenant in Thun, Verdat Arzt in Bern, Küng zu
Lyß, Lehmann zu Rüstigen.



Tus Protokoll wird verlesen und genehmigt.

Es wird eine Mahnung mit Anzug verlesen,
unterzeichnet von Karleu Hauptmann, Karlen Major u. A., belref-
tend Abänderungen in verschiedenen SraatSverwaltungSzweigen
und veranlaßt du>ch eine frühere, aus dem Riedersimmenthal
eingelangte Lorstellung, den gleichen Gegenstand betreffend.

Dieser Anzug wird dem Regierungsrath zur Berichterstattung
übersandt.

Ferner werten vom Herrn Präsidenten angezeigt und dem
RegieeungSrath überwiesen: eine Borstellung von Thunstelten»
betreffend die Herabsetzung deS SalzpreiseS, und eine Vorstellung

von mehreren Gemeinden des Amtsbezirks Konolfingen,
wie Niederbühl, Skalden, Trinkstein u. s. w., dahin gehend,
diß die freie Presse beschränkt werden möge.

Tagesordnung.
Endliche Redaktion der ersten Berathung deS Dekrets über

die ErueuerungSwahlen der BezirkSbeamtev.

Blô sch Regierungsrathspräsident, als Berichterstatter.
Ich setze voraus, Sie werden den Entwurf, welcher der
gegenwärtigen Verhandlung zu Grunde liegt, vor Ihnen haben.
Ueber den §. 1 fielen verschiedene Bemerkungen, vorerst baß
die Ersatzmänner ausgelassen sind. Dann wurde gewünscht,
daß auch eine außorordenlliche Jntegralerneuerung des Großen
Rathes berücksichtigt werde; dann daß man der AmlSverwes-r
erwähne, und endlich daß die richterlichen Beamlungeo von
einer Jntegralerneuerung ausgeschlossen seien. Der Omission,
betreffend die Ersatzmänner, ist nachgeholfen, indem eS heißt:
„Amtsrichter und Ersatzmänner" ; ebenso ist die außerordentliche

Jntegralerneuerung berücksichtigt und dieselbe in den
Paragraph aufgenommen. Für die Amlsverweser ist ein eigener
Artikel im Dekret, dahin gehend, daß nach Ernennung des

neuen NegierungSstatthalter auch der Amtsverwes-r erneuert
werden solle, jedoch in dem Sinn, daß der bisherige Amlsver-
weser noch so lange funktioniren solle, bis die Negierung den
neuen Amtsverweser bezeichnet habe. WaS die Ausnahme, be.
treffend die richterlichen Beamten betrifft, so hat der Regie-
rungSrath dem daherigen Antrage nicht beigestimmt. JH habe
die Gründe» welche man für di«se Ausnahme angeführt hat,
mir Freudm angehört, unS es war das Motiv ein sehr ehren-
wertheS; denn niemals habe ich beipflichten rönnen, wenn die

richterlichen Beamten sich in das polirische Parttigetriebe
eingemischt haben, indem dieses die Unabhängigkeit und die
Unbefangenheit deS Richters gefährdet und den Leuten der einen
oder andern Partei gegenüber dem Nichter dos Zutrauen raubt.
Indessen wird man nicht übersehen können, daß eine solche
Bestimmung fatale Folgen hätte, und daß eS bei diesem Grundsätze
möglich wäre, daß der gleiche Amtsbezirk nur wegen der rich,
kerlichen Beamten sich innert 4 Jahren 8 verschiedene Male
versammeln müßt«. Jetzt freilich wäre der Jrckonvenient nicht
so groß, weil die meisten Gerichtspräsidenten und Amtsrichter
mit dem 1 Christmonat abtreten. Aber eS würde sich der
Uebelstand von Jahr zu Jahr vergrößern, und am Ende würde
dasjenige, waS jetzt als Möglichkeit vorausgesetzt wird, zur
Wirklichkeit werden. Sie werden nun mit mir einverstanden
sein, daß daS Publikum auf solche Weise nicht ermüdet werden

dcrf.

Niggeler. Ich bin, so viel an mir, so frei, meinen
flüheren Vorschlag zu reproduziren und dahin anzutragen, daß
die richterlichen Beamten von der Jntegralerneuerung
ausgeschlossen bleiben. Ich stütze diese meine Anficht aus die früher
von mir angebrachten Gründe. ES liegt eine solche Bestimmung

im Sinn und Geist der Verfassung, sowie eS im Sinn
und.Geist der Verfassung liegt, daß die Regierungsstatihalter
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mit dem RegtevungSrath und dem Großen Rath zu gleicher
Zeit sollen erneuert werden; denn ein« Regierung, welche in
ein andere« System übergeht, als da« bisher bestandene, kann
nicht bestehen, wenn man ihr solch, Werkzeuge in die Hände
giebt, die nicht ihrer Meinung sind und von welchen sie die
Ueberzeugung hat, daß sie nicht in ihrem Sinn wirken würden.
In dieser Hinsicht läßt sich die Jntegralerneuerung der
Administrativbeamten rechtfertigen. Allein mit den richterlichen
Beamten verhält es sich ganz ander«. Die richterlichen
Beamten haben mir der Verwaltung nichlS zu thun, sondern fi«
sollen einfach Recht sprechen, und da« zwar ohne all« Rücksicht

und namentlich ohne all« politische Rücksicht, und ich zweifle
auch nicht, daß die Amtsgerichte auch unter einer neuen Bir-
waltung fich'S zur Aufgabe machen werden, unparteiisch Recht
zu sprechen. DaS Obergericht ist ebenfalls keiner Jntegralerneuerung

unterworfen, sondern jeder Oberrichter wird für 8
Jahre gewählt, und alle 4 Jahre tritt eine Erneuerung zur
Hälfte ein. «S ist daher eine Jntegralerneuerung der
richterlichen Beamten nicht nur dem Buchstaben, sondern auch dem
Sinn und Geist der Verfassung entgegen. Ich habe auch einen
weiter» Grund. Wenn Sie die Gerichtspräsidenten, Amtsrichter
und AattSgerichtSsuppleanten nicht auSnehmen. so nehmen Sir
ihnen den Charakter ihrer Unparteilichkeit und machen sie eben
zu politischen Beamten, indem Sie dieselben nöthigen, sich in
daS Parteigetriebe hineinzuwerfen. Bereits jetzt wirft man
vielen Gerichtsbeamten vor, daß sie sich allzuviel in die Politik
gemischt haben; wie würde dieß dann erst der Fall sein, wenn
Sie diese durch ein Gesetz zwingen würden, mehr oder weniger
daran Antheil zu nehmen. Wa« aus einer solchen Justiz wer-
d n würde, daS will ich hier nicht weiter entwickeln. Sie mögen
es wohl bedenken. Man wendet für eine Jntegralerneuerung
der Richter und Beamten ein, eS habe dieselbe viel zu viel
Unbequemlichkeiten für daS Publikum, eS veranlasse eine Menge
Wahlversammlungen und ermüve so die Leute durch vieles
Wählen. Ich gebe zu, daß dieser Uebelstanv eintreten kann;
aber eS liegt schon in der Natur der Sache und in den
bestehenden Einrichtungen, daß er nicht so häufig eintreten wird.
Ich gebe aber Ihnen zu b-denken, daß, wenn dieß auch eia
Ued-lstand ist, ein anderer Uebelstand mir viel größer erscheint,
wenn die richterlichen Beamten einer Jntegralerneuerung
unterworfen werden sollen; das ist nämlich der, daß wir nicht
nur gegen den Buchstaben, sondern gegen den Geist und Sinn
der Verfassung handeln. Man kann übrigens bei einer
verständigen Er-kmisn des Gesetzes viel macheu; ebenso bestehr
eine Erleichterung schon darin, daß nicht mehr am Hauptort
des Amtsbezirks, sondern in den Kirchgeweinden und zwar
unmittelbar nach dem Gottesdienste abgestimmt wird. Die Leute
gehen dann etwas fleißiger in die Predigt, weil sie wissen, daß
nachher gestimmt wird, und da» ist eher ein Vortheil, als ein
Nachtheil. Ich wiederhole meinen Antrag.

Herr Berichterstatter. Ich bin mit dem Herrn
Antragsteller nicht einverstanden, daß eine Jntegralerneue
rung der richterlichen Beamten verfassungswidrig sei » denn
um ein« Bestimmung der Verfassung zu verletzen, muß vorher

eine solche da sein, und da glaube ich nicht, daß man mir
einen Ärtckel zeigen könn«, in welchem für die richterlichen
Beamten die Jntegralerneuerung verboten ist. ES kann sich

also hier bloS um den Geist der Verfassung handeln, und da
ist der beste Weg wohl der: wenn mau sich auf den Standpunkt

stellt, den der BerfassungSrath eingenommen hat. Wenn
ich dieß thue, so komme ich in den Fall, gerade daS Umgekehrte
von dem zu behaupten, waS Herr Niggeler behauptet. Die
Stellung, die man dem Gerichtspräsidenten und dem
Amtsgerichte angewiesen hat, ist das etwa ein« indepedente? Gewiß
nicht. Wir risknen keineswegs» die Richter zu politischen
Beamten zu machen, sondern man findet sie bereits als politische
Beamte. Wodurch? Daß man ihre Wahl von politischen
Versammlungen vornehmen läßt, und daß dieie Wahlversammlungen

eben auch auf politisch? Gründe Rückstchl nehmen.
Ich kenne Richter, denen man den Vorwurf, daß sie sich zu
sehr in die Politik mischen und sich mit Wühlen abgeben,
ohne ungerecht zu sein, machen darf. ES ist Ihnen Allen ja
bekannt, daß sogar der gegenwärtige Präsident deS Oberge-
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richtS fich in ein Centralkomite hat wählen lassen, dessen Zweck
war: die letzten Großrathswahlen im Kanton zu leiten. ES
sind Regierungsstatthalter und Gerichtspräsidenten, die fich Solches

nicht haben zu Schulden kommen lassen, und welche, ob-
schon sie wußten, daß ihre Wiedererwählung vor der Thür
war, zwar bet den Wahlen nicht theilnahmlo» geblieben find
— das muthe ich Niemand zu — doch aber fich nicht so

betragen haben, daß man sie der eigentlichen Wühlerei hätte
beschuldigen können. WaS den letzten Einwurf betnffc, daß
nach der neuen Wahlart daS Wählen leichter sei, indem die
Leute nicht so weit zu laufen haben, so ist dieß in einer Be-
Ziehung richtig. SS ist für da» Publikum angenehm, wenn
«S in seiner Kirchgemeinde stimmen kann, aber man darf nicht
vergessen, daß diese Wahlart eine weitere, wenn auch kleiner«
Wahlverhandlung zur Folg«, und daß man, statt 8 Verhandlungen,

26 haben kann. AuS diesen Gründen empfehle ich
den Paragraphen, wie er von dem RegterungSrath Ihnen
vorgeschlagen wird. Derselbe lautet nun: „Jeder verfaffungS-
gemäß eintretenden, ordentlichen oder außerordentlichen
Gesammterneuerung deS Großen RatheS und deS RegierungS-
ratheS folgt eine Erneuerung sämmtlicher Regierungsstatthalter,

Gerichtspräsidenten, Amtsrichter und Ersatzmänner der
Amtsgerichte.«

Abstimmung.
Für den Artikel, wie er vom RegieruugS-

rath vorgeschlagen ist 1S1 Stimmen.
Dagegen 21 Stimmen.

Herr Berichterstatter. Der §. 2 lautet nun
also: „Die neuerwählten Bezirksbeamten treten ihr Amt je-
weilen an: a. bet einer ordentlichen Erneuerung am 1.
Heumonat, d. bei einer außerordentlichen Erneuerung deS Großen
RatheS, einen Monat nach Konstituirung desselben. Im einen
wie im andern Falle erlöscht die AmtSdauer der alten Bezirks-
beamten mir dem Amtsantritt der neuen.« Diese Redaktion
unterscheidet sich wesentlich von der früheren dadurch, daß hier
ein Unterschied gemacht wird zwischen einer ordentlichen und
einer außerordentlichen Gesammterneuerung. Man wollte vorerst,

bei der außerordentlichen Gesammterneuerung sagen : „einen
Monat nach der Wahl" w., man hat aber diesen Ausdruck
zweideutig gefunden. So z. B. könnte man fragen : ist die
Wahl deS Großen RatheS gegenwärtig beendigt, obschon der
Bezirk Pruntrut »och gar nicht vertreten ist, und man könnte
hier ganz gut die Ansicht feststellen, daß die Wahl des Großen
RatheS nur dann beendigt sei, wenn sämmtliche Bezirke hier
Vertreten seien ; deßhalb hat man vorgezogen, zu sagen : „einen
Monat nach der Konstituirung«. Sine fernere Frage ist die:
sollen die Bezirksbeamten einen oder zwei Monate nach der
Konstituirung ihr Amt antreten? Vorgestern war man der
Ansicht, daß ein zweimonatlicher Termin besser sei; man hat
aber bei näherer Prüfung gefunden, daß nach dem neuen Wahl-
modus die Vorschläge und Wahlen ganz gut von der
abtretenden Negierung eingeleitet werden können, und so ein Monat

genüge.

F r i e d l i. Mir scheint ein Monat für eine
außerordentliche Erneuerung zu kurz, namentlich wenn die alle Regie-
rung zu der Wahl der BezirkSbeamren keine Einleitung macht.
Ich möchte daher auf eine Frist von 2 Monaten antragen.

Her? Berichterstatter. Es läßt sich allerdings
sagen, daß bei einer außerordentlichen Erneuerung die hier
vorgeschlagene Frist etwaS kurz sei. Dagegen dark man nicht
außer Acht lassen, unker welchen Umständen «ine außerordentliche

Erneuerung vor sich geht. Dieselbe kann nur dann
vorkommen, wenn im Volke eine große Unzufriedenheit und
Aufregung herrscht, und wenn diese da ist, so ist e» gewiß gut,
wenn die Bezirksbeamten so geschwind als möglich einer
Erneuerung unterworfen werden, und da wäre dann die Frist
von 2 Monaten wohl ziemlich lang. Wenn man die Frist zu
kurz findet, so könnte vielleicht der Ausweg genügen, daß bei

einer Jntegralerneunmng dann der neu« Große Rath die Frist
bestimme. In erster Linie empfehle ich den Paragraphen, wie
ich ihn abgelesen. In zweiter Linie dann würde ich dem
letzter« Vorschlage beistimmen, insofern derselbe von einem
Mitglied« der Versammlung aufgenommen ist.

F r i e dlt. Ich nehm« deu letzter« Vorschlag ans.

Stämpsli. In diese« Falle muß ich »in« zwett«
Umfrag« verlangen.

Herr Berichterstatter. Ich bin damit
einverstanden.

Stämpsli. Ja die vom Herrn Berichterstatter in
zweiter Linie vorgeschlagene Art ist «S geradezu unmöglich,
die BezirkSbeamren bei einer außerordentlichen Erneuerung
sogleich zu erneuern, während eS doch sehr wichtig ist, daß deren

Erneuerung so schleunig als möglich stattfinde. Bei eine,
solchen Bestimmung würden die alten Behörde» eS nie übe,
fich nehmen, die daherigen Wahlen von fich auS einzuleiten,
weil fie nicht wüßten, waS der neu» Groß« Rath in diese»

Beziehung verfügen würd«.

F r t e dlt. Herr Stämpsli hat Recht, und ich ziehe meinen

Antrag zurück. Dagegen find« ich noch immer die Frist
eiueS MoaatS zu kurz, uns trag» wenigstens auf 6 Wochen au.

V. Kâael. Ich kann gar nicht einsehen, warum bet
einer außerordentlichen Erneuerung für die Erneuerung de»

Bezirksbeamten mehr Zeit erforderlich ist, als bei einer ordentlichen

Erneuerung, indem ganz dieselben Umstände da find,
und daS Wablverfahre» gleich tst. Ich stimme daher zum
Antragt deS RegierrungSralhS.

Herr Berichterstatter. Ich empfehle, wie eS anch
mir alS Berichterstatter zukommt, den Antrag deS RegierungS-
rarhS, um so mehr, als dee Antrag deS Herrn Fri-dli auf
einem Mißverständnisse beruht, wenn er vorauSietzt, er find»
bei einer außerordentlichen Erneuerung nicht dasselbe Wahl-
Verfahren statt, wie bei einer ordentlichen. Die alten Behörden

sollen die nöthigen Vorbereitungen treffen, und wenn sie

hierin säumig wären, so würden fie sich großen Vorwürfen
aussetzen.

Abstimmung.
Für den Paragravhen, wie ihn der

Regierungsrath vorschlägt Große Mehrheit.

Herr Berichterstatter. Der § 3 lautet nun:
„Auf die Erneuerung der Regierungüstarchalter folgt jeweilen
auch die Erneuerung sämmtlicher AmlsverNeser. Bis fie
stattgefunden hat, bleiben die ältern Amlsverweler im Amte.«
Die Amtsverweser werden gewählt auf den Vorschlag der
Regierungsstatthalter, und da ist eS unmöglich, daß der
Regierungsstatthalter einen Vorschlag machen kann, ehe er sein
Amt angetreten hat.

DurchS Handmehr angenommen.

Hn-r Berichterstatter. Der 8.1 ist gleich geblieben
und lautet: „Dieses Gesetz soll durch öffentlichen Anschlag und
Einrückung inS Amtsblatt bekannt gemacht, und in die Sammlung

der Gesetze und Dekrete aufgenommen werden." Ich
bemerke hier bloß noch, daß jetzt dieses Gesetz gedruckt dem Volke
bekannt gemacht, und nach 3 Monaten einer nochmaligen Be-
rathnng unterworfen werben wird.

DurchS Handmehr genehmigt.



Detret über die AmtSdauer der gegenwärtigen
BezirkSbeamten.

Herr Berichterstatter. Es folgt nun da» kleine
Dekret, welches in Folge Streichung d«S §.3 des ursprüng-
lichen Dekrets vorgelegt wird. Dasselbe lautet: „Der Große
Rath deS KantonS Bern, auf den Ankrag dcS Regierung«-
rathe», in Ausführung deS §. 6 der Verordnung über die
Anordnung der Wahlen und die Konstituirung der neuen Behörden

vom 3. April 1850, beschließt: 8-1. In Folge der
eingetreteneu Erneuerung des Großen RatheS uns deS RegierungS-
rathe« unterliegen auch sämmtliche gegenwärtige RegierungS-
statthalcer, AmrSverweser, Gerichtspräsidenten, Amtsrichter und
Ersatzmänner der Amtsrichter einer Erneuerung. — §. 2. Die
neuen Bezirksbeamten treten da» Amt auf den 1. Oktober 1850
an, und mit dem nämlichen Tage erlöscht, die Amrsdauer der
gegenwärtigen Bezirksbeamten. — 8.3. Der Regiern» g Srath
wird die Bezirkswahlen zeitig genug anordnen, damit auf diesen

Zeitpunkt der Amtswechsel ohne Störung für die Verwaltung

vor sich gehen könne. — §, 4. Auf die Erneuerung
der RegierungSstaithalter folgt auch die Erneuerung sämmtlicher

AmtSvecweser. BiS sie staltgefunden hat, bleiben di«
gegenwärtigen AmtSverweler im Amte. — 8. 5. Der R--
gierungSralh ist mit der Vollziehung dieses Dekret« beauftragt.
Dasselbe soll in beiden Sprachen gedruckt, öffentlich bekannt
gemacht, und in die Sammlung der Gesetze und Dekrete
aufgenommen werden." — Zm ursprünglichen Dekret war, wie
gesagt» nur «in Paragraph; da man aber aus diesem ein
eigenes Dekret machte, so mußte man die in dem gestern
berathenen Gesetze aufgestellten G undsätze hier wiederholen und
fünf Paragraphen machen. Jedenfalls wird der 8. 1 kein«

Schwierigkeiten wehr haben, denn er applizirt sich auf diejenigen

Grundsätze» welche Sie gestern angenommen haben, und
eS Handell sich gegenwärtig bloß um den §. 1.

Nig g « l « r. Ich babe zwei Anträge zu machen in Bezug

auf da« vorliegende Gesetz, und ich finde mich genöthigt,
dieselben schon hier anzubringen, indem dieser Art. 1 nicht so
bleiben kann, falls der ein» oder der andere meiner Anträge
angenommen werben sollt«. Ich finde nämlich, man solle die
gegenüber den bestehenden Beamten eingegangenen Verpflichtungen

halten, und ich bin der Ansicht, daß man diese
vertragsmäßigen Verpflichtungen nicht ohne weicers durch ein
einfaches Dekret außer Kraft setzen kann. Nach den schon mehrmals

erwähnten Bestimmungen der Verfassung werden der
Grcß» Rath, der RegierungSrath und die Bezirksbeamten auf
eine Dauer von 4 Jahren erwählt, und alle diejenigen Beamten,

welche gegenwärtig angestellt find, find auf die von der
Beefassung aufgestellte Dauer von 4 Jahren gewählt. Die
Verfassung giebt aber den Beamten noch eine weitere Garantie,
daß fie nicht auf willkürliche Weise entfernt werden können,
indem fi« in Z 18 den Grundsatz aufstellt: „Kein Beamter
und Angestellter kann von seinem Amte entsetzt oder entfernt
werden, als durch ein richtsrl-ch:S Urtheil." Wenn eS nun
richtig ist, baß die Bezirksbeamten, d. h. die Regierungsstatt-
halter, Gerichtspräsidenten, Amtsrichter und Ersatzmänner «uf
eine Dauer von 4 Jahren erwählt sind, wenn eS ferner» richtig

ist, daß die Verfassung, nicht wie eS bei dem Großen und
Regierungsrathe der Fall ist, für die erste AmtSdauer «ine
Modifikation in Betreff der 4 ersten Jahre enthält, sondern
rein bloß sagt: „die AmtSdauer ist 4 Jahre." Wenn es
servers richtig ist, daß kein Beamter von seiner Stelle entfernt
werden kann, als durch ein richterliches Urtheil, so muß man bei
diesem Dekret untersuchen, ob dasselbe nicht, entgegen den Ver-
fassungSbesiimmungen, eine Entfernung ohne richterliches
Urtheil enthalte. Der größte Theil der gegenwärtigen
Bezirksbeamten haben mit dem 1. Christmonat 1846 ihr Amt
angetreten eine 4jährige Zuttsdauer läuft daher auf 1. Christ-
monst 1850 auS. Nach dem vorliegenden Dekret wird aber
vorgeschlagen, daß die neuen Bezirksbeamten auf 1. Oktober
ihr Amt antreten, »nd die gegenwärtigen daher auf 1. Oktober
entfernt werden, so daß ihr« Amtsdauer um volle 2 Monate
verkümmert wird. Es haben aber in der letzten Regierungs-
periode auch Ergänzungswahlen von VezirkSdeamtungen start-
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gefunden, und auch diese Beamten sind nach dem nackten Buchstaben

der Verfassung auf eine AmtSdauer von 4 Jahren
gewählt worden, so daß in diesem Falle eine Entfernung auf
I.Oktober noch greller fie verstoßen würde, wenn z.B. ein
Beamter, welcher vor einem Jahr gewählt worden ist, unter
der ausdrücklichen oder stillschweigenden Bedingung, daß er nun
4 Jahre lang in seiner Stelle bleibe, jetzt schon, nach einem
Jahr, durch einen bloßen Beschluß de» Großen RalheS
entfernt würde. Ich zweifle nun nicht, daß ein solche» Verfahren,

ein solche» Unrecht würde geahndet werden, denn ich bin
überzeugt, daß bei einem solchen Verfahren Reklamationen er-
folgen müßten, und daß die bestehenden Beamten sich solche»
nicht gefallen lassen, sondern den Staat anhalten werden, wegen
ihrer Verfassung und Gesetze verstoßenden Entfernung » den
Grundsatz der Entschädigung anzuerkennen, und daß der Staat
dazu verurtheilt werden wird, unterliegt wohl keinem großen
Zweifel. ES würden auf diese Weise der Sraat durch 50
Urtheile Verfällt werden, und die Ersparnisse, welche man in
dieser Beziehung beabsichtigt, giengen so auf einmal zu Grund.
Vorerst bin ich der Meinung, daß die Gerichte alllällige Ent-
schädtgungSklagen annehmen müßten, denn eS wird nicht
geklagt gegen ein nicht verfassungSgemäß erlassene» Gesetz,
sondern gegen einen einfachen Abberufungsbeschluß deS Großen
Rathes, welcher auf keiner verfassungsmäßigen Bestimmung
beruht. Der 8- 18 der Verfassung gibt dem Großen Rathe,
oder vielmehr der Behörde, unter deren Aussicht der Beamte
oder Angestellte steht, bloß daS Recht der vorläufigen Einstellung

nnd deS Antrages auf Entsetzung oder Entfernung,
nicht aber das Recht der Abberufung, Entsetzung oder
Entfernung sondern eS kann diese einzig und allein durch ein
richterliches Urtheil geschehen. Man darf nicht vergessen, daß
es sich in den deßhalb entstehenden Prozessen nicht um Kassation

deS großrälhlichen Beschlusse» handelt, sondern bloß um
die Entschädigungöfrage; denn der Richter steht nicht über dem
Große» Rathe; aber die Versassung steht über dem Gesetze,
und daö Obergericht und die Gerichte erster Instanz haben
auch geschworen, die Verfassung und verfassungsmäßigen Gesetze

streng zu befolgen Die Beamten werden demnach nicht
wieder in ihr« Stelle eingesetzt, aber der Richter wird sagen:
der Große Rath hat »mch die Abberufung der BeznkSbeamten,
ehe ihre verfassungsmäßige AmtSdauer vollendet ist, gegen einen
VerfassuvgSgrundsatz entschieden; die Beamten sind dadurch in
Schaden gekommen, und sie sollen auch dafür entschädigt werden.

Wir wollen einen Fall setzen. Im nämlichen Art. 83
haben wir die Bestimmung: „AlleS Eigenthum ist unverletzlich."

Ich will nun nur beispielsweise annehmen, e« falle dem
Großen Rathe ein, dem ersten besten von Ihnen, meine Herren,

sein Landgut durch einen Beschluß sich anzu-ignen, um
daraus eine Armenschule oder sonst waS zu machen, e» solle
jedoch dafür keine Entschädigung entrichtet werden, obschon der
K. 83 weiter lautet: „Wenn das gemeine Wohl die Abtretung
eine» Gegenstandes desselben erfordert, so geschieht es einzig
gegen vollständige, und, wenn möglich, vorherige Entschädigung."

Was meinen Sie, meine Herren! wenn der Betreffende
wir einer Entschädtgungsklage vor den Richter träte, würde
das Obergericht sagen: Ja, wir nehmen die Klage niât an;
der Große Rath steht über uns; was er erkennt, ist für uns
Gesetz, und wir haben nicht zu untersuchen, ob ein Beschluß
deS Großen Rathes verfassungSgemäß ist oder nicht? Ich zweifle
daran, daß da» Obergericht so räsonniren würde, sondern ich
mein» einfach, es würde so räsonniren: nach Verfassung und
Gesetz find die Beamten auf 4 Jahre gewählt, und können
während dieser Zeit nur durch ein richterliches Urtheil entfernt
werden. Nun kömmt der Große Rath und entfernt sämmtliche

Beamte zwei und mehr Monate vor Auslauf der AmtSdauer.

Dieß ist gegen die Verfassung und gegen die vom
Staat gegenüber den Beamten eingegangene Verpflichtung;
eS haben daher dieselben ein Recht auf Entschädigung, und wir
sprechen ihnen eine solche zu. Zu Begründung dieses Beschlusses
sagt man ferner, Sie alte Regierung habe da» nämliche wollen,
und sie habe einen ähnlichen Vorschlag dem Großen Rathe
vorgelegt. Ja, das ist wahr, eS hat der abgetretene
RegierungSrath dem Großen Rache einen ähnlichen Vorschlag
gemacht; aber es ist auch wahr, und das darf man r.ichr ver-
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gessen, daß damals im Schvoße de» Großen Rathe» die
nämlichen Einwendungen gemacht worden find, welche jetzt gemacht
«erde», daß man auch damals auf die SnlschädigungSprozeffe
aufmerksam machte, welche durch eine vorzeitige Entfernung
der Beamten angehoben würden, und daß dieß ein Hauptgrund
war, weßhalb in das Gesetz nicht eingetreten worden ist. Ich
gebe zu, und e» wurde auch damals gesagt, daß für die Zu-
kunfl diese Sache reglirt werden muß, und daß eS wünschenS-
werth ist, daß sämmtliche Administrativbeamten bei den Inte-
gralerneuerungen ebenfalls erneuert werden. Aber auf die
Weise, wie eS nun vorgeschlagen wird, geht solches nicht.
Dagegen mag e« angehen» wenn zum Voraus bestimmt wird,
daß die AmtSdauer der zu wählenden Beamten an einem
bestimmten Tage aufhört, dann haben sich wenigsten» diese nicht
darüber zu beklagen, weil ihnen gegenüber keine Verpflichtungen

eristiren, und ihnen zum Voraus gesagt worden ist, wie
lange ihr Amt dauern werde. Ich möchte demnach darauf
antragen, daß für die Beamten im Allgemeinen der Zeitpunkt,
wo daS Amt aushören soll, für alle diejenigen, welche am
1. Christmonat 1846 ihr Amt angetreten haben, auf 1. Christ-
monak 1850 festgesetzt werde, dagegen eine Ausnahme zu machen
in Betreff der Beamten, welche in der Zwischenzeit (seit der
Gesammlerneuerung von 1846) ernannt wurden. Dies«
Beamten sollen ihre AmtSdauer nach ihrem Anstellungspatente
vollenden.

Fischer, alt-Schultheiß. Herr Riggeler hat in seinem
Vortrage den Fall vorausgesetzt, daß der Große Rath daS
Eigenthum irgend eine» Bürgers ansprechen könnte, ohne ihm
dafür eine Entschädigung geben zu wollen. Ich muß erklären,
daß ich auch nur die Vorausseßung einer Möglichkeit, «S

könnte der Groß« Rath einen solchen Beschluß fassen, als eine
schwere Beleidigung für den Großen Rath ansehe, und ich
sehe mich im Fall, eine solche Voraussetzung als eine schwere

Beleidigung dieser Behörde von vorn herein zurückzuweisen.

Nig geler. Ich wollte nicht beleidigen, sondern ich
habe ein Beispiel gewählt, wie eS einem im Lauf der Rede in
Sinn kömmt, ohne dabei vorauszusetzen, daß da» angeführte
Beispiel eintrete; aber auch angenommen» ich wiederhole eS,
es könnte eintreten, so finde ich den Unterschied nicht so groß,
alS Herr Fischer meint, denn wenn man mir eine Beamlung
gibt, und mir sagt, dieselbe dauert 4 Jahre, und überdieß die
Verfassung sagt, dieselbe dauert 4 Jahre, und dann der Große
Rath kommt und sagt, ja» wir wollen ihn jetzt früher
wegschicken, uns zwar ohne Entschädigung» so ist da wohl freilich
da» Beispiel nicht so unnatürlich gewädlr. Ich nehm« daher
die Zurückweisung deö Herrn Fischer nicht an.

Bützberger. Ich habe mich ausgesprochen, der Große
Raih müsse die rermaligen Beamten ihre AmtSdauer ausmachen
lassen, indem die Verfassung obne weitere Beschränkung sagt:
die AmtSdauer ist 4 Jahre, und indem das auf diese Versas»
lungSbestimmung «lassen« Gesetz vorschreibt, daß der
Amtsantritt mit l. Dez 1816 anfange nnd mit 1. Dez. 1850
aufhöre. Ich will nicht wiederholen, waS Herr Riggeler so

eben gesagt hat, und waö ich gestern sagte, sondern ich will
mich beschränken nachzuweisen, daß, wenn der Große Rath
jetzt etwas anderes beschließt, Prozesse eintreten werden, welche
daS Obcrgcricht berücksichtigen wird. Der Herr Berichterstatter

hat gestern gesagt, da» Obergericht habe nicht zu unter,
suchen, od ein Ges-tz verfassungswidrig sei, sondern es seien

diejenigen Gesetze und Beschlüsse, welche vom Großen Rath
erlassen worden, von vorn herein als verfassungsmäßig
erlassen anzunehmen. Ich glaube nicht, daß diese Anficht richtig
ist, uns ich glaube dieß gestützt auf den klaren Buchstaben der
Verfassung. Der 8 96 lautet: „ die Verfassung ist da»
oberste Gesetz des Staates; ke-ne Gesetze, Verordnungen und
Beschlusse, welche mit ihr im Widerspruche stehen, dürfen
angewendet oder erlassen werden " Es find also hier zwei Fälle
vorausgesehen. Nämlich vorerst derjenige, daß keine Gesetze,
Verorknuiigen und Beschlüsse, welche mit der Verfassung im
W derspruche stehen erlassen werden. Wer erläßt nun
Gesetz», Verordnungen und Beschlüsse? Der Große Rath! und

t» ist daher dieser gebunden, keine Gesetze u. s. w. zu erlasse»,
deren Form oder Gehalt im Widerspruch mit der Versassung
steht. SS spricht aber der Z 96 nicht bloß vom Erlassen der
Gesetze, sondern auch vom Anwenden der Gesetze, und verbietet
in dieser Beziehung, daß Gesetze angewendet werden, welche
Verfassungswidrige» enthalten. SS genügt olio jedenfalls
nicht, daß, um ein Gesetz von vornherein al« verfassungsgemäß

anzuerkennen, selbigeS vom Großen Rath« erlassen iei,
sonst würde eS nicht heißen, daß kein verfassungswidriges Ge-
setz angewendet werden dürfe, denn der Große Rath wendet
keine Gesetze an. Man muß also annehmen, daß solche

Behörden, welche in Fall kommen, Gesetze anzuwenden, auch
untersuchen dürfen, ob ein Gesetz verfassvngSgemäß oder ver-
fassungswitrig sei, und hier ist gerade daS Obergericht am
ersten im Falle, solche» zu thun, indem eS bei jedem Urtheile
welche» eS erläßt, bestehende Gesetze aus einen gegebenen Fall
anwenden muß, und auf sich die eigentliche Verpflichtung hat,
kein Gesetz anzuwenden, welche» verfassungswidrig ist. Dieß
führt mich auf die zweite Bestimmung, welch« daszenige
rechtfertigt, waS ich so eben gesagt habe. Im Z. 99 ist der Eid
vorgeschrieben, welchen jeder Beamte, also auch daS Oberge-
richr, zu leisten hat. Dieser lauter: »Ich gelobe und schwöre,
die Rechte und Freiheiten deS Volke» und der Bürger zu achten,

die Verfassung und die verfassungsmäßigen Gesetze getreu
zu befolgen und die Pflichten meine» Amte» getreu und
gewissenhaft zu erfüllen.- Wenn nun der § 96 vorschreibt,
daß keine verfassungswidrige Gesetze angewendet werden dürfen,

und der Richter findet, daß in einem Gesetz, oder in einem
von der Administrativbehörde erlassenen Beschluß, eine Bestimmung

verfassungswidrig sei, so darf er, nach seinem Eid,
dieselben nicht anwenden, und ich möchte fragen, mit welchem
Grunde man einem Obergericht bei solchen Bestimmungen zu-
muthen will, nicht den Inhalt eines Gesetzes zu prüfen, son-
dern bloß darauf zu sehen, ob ein Gesetz vom Präsidenten d«S

Großen Rathe» und dem StaatSschreiber unterzeichnet ist, und
wenn diese Unterschriften da find, dann jede» Gesetz für «in
wahre» Evangelium zu halten. Neln, meine Herren, die
Unterschriften des Großrathspräfidencen und deS Sekretär» allein
machen kein Evangelium. Ohne mich weiter in die Sache
einzulassen, stimme ich zum Antrage deS Herrn Riggeler.

Friedli. Ich bin auch der Anficht, daß man die
gegenwärtig angestellten Beamten ihre AmtSdauer von 4 Jahren
vollständig ausmachen lassen solle, dann aber diejenigen Beam-
ten, welche jetzt gewählt werden, aus die, in dem gestern
berathenen Gesetze, angegebene Zeit, ihr Amt versehen lasse.
Dagegen könnte ich dem Antrage de» Herrn Riggeler nicht
beistimmen, daß die Beamten, welche in der Zwischenzeit gewählt
worden wären, auch 4 Jahre lang an ihrer Stelle bleiben
sollten. Dazu könnte ich nicht stimmen, sondern müßte darauf
dringen, daß fie mit den übrigen Beam'en bei der ordentlichen
Erneuerung abtreten; dieß war auch die Absicht des Großen
RarheS, wenn er in der Zwischenzeit einen Beziiksbeawten
wählte, und man ging ster» von dem Glauben auS, daß er
an die Stelle deS abgetretenen Beamten trete und mit den
übrigen Beamten einer Erneuerung unterworfen sei. Ich
erinnere mich noch ganz gut, daß die Frage im Kafinosaol vom
Großen Rath erörtert worden ist, und erinnere mich, daß Herr
Stäwpfli mit der Erneuerung deS Großen Rathes sämmiUche,
also auch die in der Zwischenzeit gewählten Beamten neu
wählen wollte, während Herr Riggeler die entgegengesetzte
Ansicht vertheidigte. Ich stimme nun zur Ansicht, welche
damals Herr Slämpfli vertheidigt hat.

Hiltbrunner. Ich hatte die Ehre, im Jahr 184Z
AmtSschaffner zu werden, und zwar auf eine Amtsdauer von
6 Jahren. Dieß hat jedoch n-chr verhindert, von der abgetretenen

Regierung im Jahr 1816 den Austrag zu erhalten, mich
bereit zu machen, um einem Nachfolger im Anne die Geschäft«
zu übergeben. Jetzt ist es halt gleich; wenn dieß damals
erlaubt war, so ist jetzt ein ähnliches Verfahren euch erlaubt,
und ich glaube, wir können den Amtsantritt der neuen Beamten

ganz gut auf 1. Oklbr. festsetzen.



V. Känel. Ich will daSj n!g», waö Herr Friedli ange-
bracht hat, zu widerlegen suchen, und zwar durch ein offfzieveS
Aktenstück de» abgetretenen Großen Rathes selbst» welche» ich
gegenwärlig bei mir habe. E» ist da» Erneuerungspatent,
welches ich al» Regierungsstakkhalter erhalten habe, und in
Welchem mit ausdrücklichen Worten steht, daß ich aus 4 Jahre
als solcher ernannt worden sei. Hier hat der Große Rath
ziemlich deutlich erklärt, wie er e» mit den Beamten und ihrer
AmtSdauer gehalten wissen will. Wenn nun der gegenwärtige
Große Rath heut und entgegen solchen Zustcherungen und
Beschlüssen einen Beamten entfernt, so wird die Bergletchung,
welche Herr Niggeler gemacht hat, und welche von Herîn
alt-Schultheiß Fischer al» eine arge Beleidigung zurückgewiesen

worden ist, doch nicht ganz so unpassend se n. Ich will
Jedermann fragen, ob bei einem solchen Aktenstücke noch
Zweifel vorhanden sein können. Nein, darüber kann man
nicht zweifeln, wenn man nicht juristische Klaubereien machen
will. Ich gebe auch zu, daß man für die Zukunft die Sache
regliren soll aber nicht, daß ein Gesetz mit rückwirkender
Kraft erlassen, und auf Beamte angewendet werde, welche
bereit» vor Erlaffung de» Gesetzes erwählt worden waren. Ich
setz« voran», man werde mir den Borwurf nicht machen
können, al» rebe ich zu meinen Gunsten. Jedermann weiß, daß
diese Frage meine Person nicht berührt.

Fischer, alt-Schultheiß. ES scheint mir, daß mit der
Stellung auch die Ansichten ändern, heute kann man wenigsten»

theilweise diese Bemerkung machen. Der Antrag» welchen

beute der RegierungSraih bringt, ist die Folge eine» Be-
schlusse» des abgetretenen Großen Rathe», und dennoch wird
diesem Anträge jetzt der Borwurf der BersassungSverletzung
gemacht. Sie wissen, meine Herren, daß unterm 7. August
1659 vom Großen Rathe dem Grundsatze nach beschlossen worden
ist, daß mit der Jntegralerneuerung de» Gr. Raths und de» Regie-
rungSraths auch die Erneuerung der sämmtlichen Bezirksbeamten
stattfinden soll. ES wurde nämlich seiner Zeit, im abgetretenen

Großen Rath, die Frage aufgeworfen, ob diejenigen
Bezirksbeamten, welche an die Stelle solcher erwählt wurden, die
in Folge von Tod, Entlassung oder Abberufung vor Ablauf
ihrer AmtSdauer auSgerreren find, nur auf den Rest der AmtSdauer

ihrer AmtSvorfahrer, oder aber auf 5 Jahr gewählt,
zu betrachten seien. Auf diese» erfolgte der erwähnte Beschluß
de» abgetretenen Großen Rathe», und auf diesen Beschluß
gestützt, liegt nun das gegenwärtige Dekret vor. Auch jetzt scheint
man über den Grundsatz einig zu sein, aber e» wird bestricken,
daß solches für jetzt auf die gegenwärtigen Beamten ihre
Anwendung finde. Daß man über diesen Punkt verschiedene
Ansichten baden kann, ist begreiflich, aber dieß kann den Gr.
Rath nicht abhalten, nach Verfassung und Gesetz zu prvgre-
diren, und was Verfassung und Gesetz ist, darüber wird wohl
er entscheiden müssen. ES ist dieß bei den Borgängen de»
abgetretenen Großen Rathes um so leichter. Der Grundsatz,
welcher im vorliegenden 8. 1 «»»gesprochen ist, ist bereit»
anerkannt, und ich begreife daher die gegenwärtige Diskussion
nicht. Ein andere» ist eS dann mit dem folgenden Paragraphen,
wo man Zweifel haben kann, ob al» Antrittstag der erste
Dezember oder der erste Oktober festgesetzt werden soll. Wenn
der Grundsatz» daß die in der Zwischenzeit erwählten Beamten

nicht von der Erneuerung ausgenommen seien, verfassungswidrig

wäre, so will ich aufmerksam machen — ich will nicht
drohen —daß ein solcher Vorwurf eher den früheren Großen
Rith alS den gegenwärtigen trifft.

Stâm p fli. Der letzte Redner veranlaßt mich, Aufl-
kunft zu ertheilen, wa» im abgetretenen Großen Rathe
vorgegangen, und wie der erwähnte Beschluß de» Großen Rath»
vom 7. August zu verstehen sei. Es wurde im frühern Gr.
Rath die Frage aufgeworfen, ob die RegierungSstatthaller und
Gerichtspräsidenten, welche in der Zwischenzeit, d. h. zwischen
dem 1. Dezember 1846 und dem 1. Dezember 1850, an die
Stelle solcher erwäh t wurden, die au» irgend einem Grunde
vor Ablauf ihrer Amtddauer, ausgetreten find, auf 4 Jahre,
oder nur auf den Rest der AmtSdauer gewählt seien. Damal»
hat man geltend gemacht, eS sei unzweckmäßig, wenn solche
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Beamten auf 4 Jahre gewählt werden, indem auf solch« Weise
da» System der Zntegralerneuerung gänzlich verrückt, und an
dessen Stell« da» System einer successiven Erneuerung eintreten

würde. Man hatte damal» ferner bemerkt, daß auf diese
Weise alle Monate Wahlversammlungen, bald in diesem, bald
in jenem Wahlbezirke, stattfinden müßten, und daß dieß
unzweckmäßig sei, und nicht im Sinne der Verfassung liege.
Ich namentlich, machte damal» diese Anficht geltend, und e»
beschloß dann der Große Rath, «s solle der RegierungSrath
ein Dekret über die Jutegralerneuerung der BezirkSbeamten
vorlegen. ES ist aber unrichtig, wenn daraus gefolgert wird,
dieser Beschluß de» Großen Rathe» habe bereit« bindend«
Kraft, sondern er wurde unter dem Borbehalte gefaßt, daß der
RegierungSrath ein Dekret vorlege, und daß dann bei dessen

Berathung ein endlicher Entscheid, in diesem oder jenem Sinne,
gefaßt werde. Der RegierungSrath brachte nun ein, durch
den damaligen Präsidenten, da» heißt durch meine Wenigkeit,
ausgearbeitete» Dekret, und in diesem war der Grundsatz
vorgeschlagen, daß je ein Monat nach Erneuerung de» Großen
RatheS, die Erneuerung der BezirkSbeamten vor sich gehen
solle. E» hat aber im RegierungSrath dieser Vorschlag nicht
die Mehrheit erhalten, indem man sagte, e» widerspreche dieß
den Bestimmungen der Verfassung, so weit wenigsten» der
Grundsatz auf die gegenwärtigen Beamten angewendet werden
soll. Ich glaube nun wirklich, e» könne auf dem Wege der
organischen Gesetzgebung eine solche Beränderung vorgenommen

werden, nicht aber auf dem Wege einer einfachen
Beschlußnahme. Meine Anficht ist nun immer noch die gleich»,
und ich finde nicht, daß ein Widerspruch durch die Verhält-
niffe eingetreten sei, und daß, wie »in verehrlicher Redner
bemerkt hat, man, je nach seiner Stellung, so oder ander» rede.
Der Borwurf kömmt mir dann sehr sonderbar vor» daß man
sich jetzt auf die abgetretene Regierung beruft, fie habe e» auch
so gemacht. So hat man zur Rechtfertigung der Absendung
eine« außerordentlichen BezirkSverwalter», vor einigen Tagen
sich darauf berufen, eS habe die abgetretene Regierung auch
Kommissäre abgesandt, und dann hinwiederum hat man vor
einigen Tagen gesagt, al» man sich darauf berief, daß man
«S bet früheren Wahlverhandlungm nicht so genau genommen
habe, und man eS bet Pruntrut auch nicht so ganz genau
nehmen soll, geantwortet: ja, Vorgänge machen kein« Regel,
«ine Unförmlichkelt entschuldigt die andere nicht. Man soll
darin konsequent sein, und entweder überall Vorgänge
anerkennen oder sich dann gar nicht auf fie berufen. Für was
hat man überhaupt eine andere Regierung gewolli? Damit
fie es besser mache, al» die alte! Herr Hiltbrunner sagt, auch
er sei al» AmtSschaffner entfernt worden, ohne daß die
verfassungsmäßige AmtSdauer von 6 Jahren zu Ende gegangen
sei. Ich mache Herrn Hiltbrunner aufmerksam, daß das
gegenwärtig« Verhältniß ein durchaus verschiedene» ist. Herr
Hiltbrunner wurde al» Amtsschaffner entfernt, weil die
Verfassung, unter der er ernannt wurde, vom Bocke abgeändert
und eine neue mit zirka 34 000 Stimmen gegen 1000
angenommen worden ist. Er wurde also entfernt durch da» Volt
und die, von ihm ausgegangene, Verfassung. Jetzt aber will
man Beamte entfernen, gegen den Willen dieser, vom Volke
ausgegangenen » Verfassung obschon diese über dem Große»
Rathe steht. ES wäre gewiß sehr wünschenswerlb, wenn die
Regierung in dieser Sache freie Hand hätte, indessen muß man
denn auch etngestehen, daß der Uebelstand so groß nicht ist,
wenn man die Verfassung buchstäblich handhabt» und annimmt,
daß jeder Beamte sein« 4 Jahre ausmachen solle In 25
Bezirken handelt eS sich in diesem Falle nur um 2 Monate mehr
oder weniger, und in den übrigen einzig um etwas mehr. ES
dünkt mich übrigen«, man solle nicht vergessen, daß die
politischen Ansichten im ganzen Lande getheilt find, und daß bei
den Bezirksbeamten deßhalb der politische Glaube nicht
ausschließlich Regel machen soll, im Gegentheil schien eS mir, eS

wäre am Ort, wenn der andern Hälfte de» Volkes, welche
mit der gegenwärtigen Ordnung der Dinge nicht in allen
Theilen einverstanden ist, ebenfalls Rechnung getragen würde.

Fischer, alt-Schultheiß- Herr Känel hat ein Patent
verlesen, welche», so viel ich habe vernehmen können, wirklich
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zu Gunsten seiner Meinung spricht; aber ich möchte fragen,
ob dasselbe publizirc worden ist, und da wird man mir mit
Nein antworten müssen. Dagegen aber will ich mich auf etwaS
berufen, das publizirt worden ist, und zwar auf die Verhandlungen

des VwfassungSralhcs. (Der Redner liest auS den

VerfassungsralhSverhandlungen mehrere Stellen ab, jedoch ohne

Angabe, wo dieselben zu finden seien) Da», meine Herren!
hat man gekannt, und ich glaube, es darf nur dieses einen

richtigern Maßstab geben, als daS von Herrn v. Känel
abgelesene Patent, welches Niemand kannte. Jedenfalls muß ich

jede Zulage zurückweisen, als wolle man aus Parteirückficht
die bestehenden Beamten entfernen. Sine solche Zulage lasse

ich mir nicht gefallen. Ich habe bereits zugegeben, daß man
verschiedener Ansicht sein kann, auch mit dem besten Willen,
daS Rechte zu wollen.

Stâm p fli. Ich kenne zufälligerweise die
Verfassungsverhandlungen auch. Es ist richtig, daß im ursprünglichen
Entwurf die AmtSdauer des Großen RathiS, deS Regierungs-
ralheS und der BeztrkSbeamten auf 3 Jahre vorgeschlagen war,
aber eben so ist e« richtig, daß für den Beginn der AmtSdauer
des Großen Rath» und des RegierungSralhS eine gewiss« Frist
festgesetzt war, nicht aber für die BeztrkSbeamten, wo einfach
ein« AmtSdauer von 4 Jahren bestimmt ist, ohne Angabe de»

Zeitpunkte», wann sie anfangen und wann sie aufhören soll.

In diesem Sinne würde auch in der vorberathenden Kommission

des Verfassungsrathes der Entwurf ausgearbeitet. Im
VerfassungSralhe selbst aber wurde die Amtsbauer deS Großen
RalheS und de» Regierungsrathes auf 4 Jahre gesetzt, und da

war die konsequente Folge davon die, daß auch für die Be-
zkksbeamten di, AmtSdauer auf 4 Jahre ausgesetzt wurde, wie
eS Herr olr-Schultheiß Fischer richtig bemerkt hat. Aber die

Frage, um die eS sich heute handelt, hat der V-rfassungöralh
fatalerweise unerledigt gelassen, und über den Ansang und daS

Ende der Amtsdauer der Bezirksbeamien keinerlei Bestimmungen,

wie beim Großen Rathe, beim Regierungöcathe und beim
Obergericht festgesetzt. Im Jahr 1846 hat der Große Ralh
durch ein eigenes Gesetz nachgeholfen und verfügt, daß die
Bezirksbeamien auf 1. Christmonat 1846 ihr Amt antreten sollen.
Daß der Antritt der Aemter nicht früher gesetzt wurde, als
den 1. Dezember, hat darin seinen Grund, baß der Große Ralh
sich erst den 1. August konstituiere, statt wie er «S ans 1. Juli
gethan hat. Es war auch der Amtsantritt, wegen der spätern
Konstituirunz deS Großen Rathes, ein abnormer, und sollte
in Zukunft ins Geleise gebracht werden, denn wünschenSwerlh
ist es, daß k«in zu langer Zwischenraum sei zwischen der Kon-
stituirung der neuen Regierung und dem Beamlenwesen. Für
dieses Jahr ist der Uebelstand nicht sehr groß, wenn man einen
Beschluß faßt, welcher zur Folge hat, daß die erwählten
Beamten ihre 4 Jahre fertig machen, und erst nach Ablauf
derselben erneuert werden. Ich habe übrigen» gehört, daß die

Herren Juristen über die Auslegung der Verfassung im Re-
gierungSrarhe nicht ganz einig gewesen seien, und eS wäre mir
lieb, wenn einer der Herrm Regierungsräthe auch für die
entgegengesetzte Ansicht auftreten würde.

M o schard, RegierungSrath. Auf diese Aufforderung
bin kann ich nicht wohl anders, al» ganz, kurz die Gründe
entwickeln, welche mich bestimmt haben, im RegierungSrath
dahin anzutragen, daß der Amtsantritt der neuen Beamte«
aus 1. Christmonat 1850 gestellt werde. ES ist ganz richtig,
daß die Verfassung sowohl für die Regierungsstatthalter und
Gerichtspräsidenten, als auch für den Großen Rath und
RegierungSrath eine AmtSdauer von 4 Jahren festsetzt, jedoch
mit dem Unterschied, daß «S beim Großen Rathe heißt: die
erste AmtSdauer endigt mit dem 31. Mai 1850, während bei
den RcgierungSstalthaltern und Gerichtspräsidenten nichts
andere» steht, alS: die AmtSdauer derselbe« find 4 Jahre.
Zudem heißt eS, daß aus da» Begehren der Mehrheit der Bürger

oußerordentlicherweise Gesammlerneuerungen deS Große«
Rathes stallfinden müssen. In Betreff de» RegierungSrath»
heißt eS dann, daß nach jeder Gesammterneuerung de» Großen

Rathe» auch eine Gesammterneuerung des RegierungSra-
lheS stattfinden soll, während von den Regierungsstatthaltern

und Gerichtspräsidenten in dieser Beziehung nicht» in der
Verfassung gesagt ist. Man ist nun so ziemlich einverstanden,
daß mit der Gesammterneuerung der obersten Landesbehörden
auch diejenige der obersten Bezirksbeamten stattfinden soll, und
daß eine solche Bestimmung im Sinn und Geist der Verfassung

liegt. Man darf aber nicht außer Acht lassen, daß der
Buchstabe der Verfassung solche« nicht deutlich sagt, und daß
eben in Folge dessen die bisherigen BezirkSbeamien allen Grund
hatten, anzunehmen. eS reiche die Dauer ihrer Beamtuvg vom
1. Christmonat 1846 dis zum 1. Christmonat 1850. Diese
Anficht wurde noch dadurch bestärkt, daß in einem Theil
wenigstens der ausgestellten Patente diese Anficht mit nackten
Worten ausgedrückt, und ihnen dieZusicherung ertheilt ist, daß
fie 4 Jahre lang ihre Stellung einzunehmen haben. SS
bezieht sich dieß jedoch metner Ansicht nach blo» auf diejenige«
Beamten, welche auf 1. Christmouat 1816 ihr Amt angetreten
haben, nicht aber auf diejenigen, welche in der Zwischenzeit
erwählt worden find; denn hätte eS den Sinn, als seien dies»
auch für 4 Jnhre, vom Datum ihre» Amtsantritts an gerechnet,

ernannt worden, so wäre eine Jntegralerneuerung im Sin»
und Geist der Verfassung nicht möglich. (DaS zunehmende
Geräusch im Saale ist Ursache, daß nicht alle Einzelheiten t»S
VortragS aufgefaßt werde» konnten.) Ich muß noch etwa»
bemerken. Der Anficht deS Herrn Bützberger, bezüglich de»
Erlassung und Anwendung von Gesetzen in dem Sinn, daß
da» Obergericht vor der Anwendung derselben zu untersuch»»
habe, ob ihr Inhalt nicht» Verfassungswidriges enthalte, kann
ich utchc beipflichten, indem ich der Anficht bin, daß alle
diejenigen Gesetze und Dekrete, welche von dieser Versammlung
ausgehen, von vornherein als verfassungsgemäß betrachtet werden

sollen, indem der Volkswille, welcher im Großen Rath«
repräsentirt ist, und welcher sich in Betreff der Erlaffung von
Gesetzen einzig durch den Großen Rath geltend machen kann,
anch einzig kompetent ist, über die VerfassungSmäßigkeit «ine»
Gesetzes u. s. w. zu urtheilen, und über seinem Urtheil keine
andere Potenz anerkennen kann. H.rr Bützberger beruft sich
auf den §. 96, welcher sagt, daß keine Gesetze, Verordnungen
und Beschlüsse, welche mit der Verfassung im Widerspruch
stehen, dürfen augewendet werten. SS ist nun richtig. daß
in diesem Paragraphen zwei Momente enthalten sind, nämlich
vorerst die Anwendung, und dann die Erlaffung von Gesetzen.
Aber wie ist die Anwendung zu verstehen, und auf welche Gesetze

bezieht sie sich? Sie bezicht sich gewiß nur auf solch«
Gesetze, Dekrete und Beschlüsse, welche vor der Jnkraftlretung
der Verfassung bereits erlassen waren. Man darf dieß um so
eher annehme«, alS eS nicht heißt, erlasse« und anwenden,
sondern anwenden und erlassen, und eS deutet diese Stellung
der Worte unzweifelhaft dahin, daß der Ausdruck „anwenden«,
blo» auf vor der Verfassung erlassene Gesetze sich bezieht.
Würden Sie den entgegengesetzten Grundsatz annehmen, sö

würde nicht nur daS Obergericht über die Verfassungsmäßig-
keit eineS Gesetzes zu urtheilen haben, sondern auch da»
Amtsgericht, der Gerichtspräsident, der Friedensrichter und
überhaupt jeder Beamte, welcher in Fall kömmt, ein Gesetz
anzuwenden. DaS gäbe nun eine kuriose Regierung und eine
kuriose Rechtsprechung, wenn der einzelne untergeordnete Beamte
oder Richter eine solche Kompetenz hätte. Ich stimme dazu,
daß die Dauer der gegenwärtigen Bezirksbeamten auf 1. Christmonat

1350 aufhöre, und sämmtliche neue BezirkSbeaml« mit
diesem Tage ihr Amt antreten.

RöthliSberger, Regi-rungSrath. Hwr Stâmpsti
hat angeführt, daß der Beschluß deS abgetretenen Großen Rathes

vom 7. August 1319 nur als «in erheblich erklärter Aa-
zug zu betrachten sei, und nicht diejenige Bedeutung hade,
welche man ihm unterlegt. Ich bin so frei, eine andere
Behauptung aufzustellen, und zwar die, daß der Große Rath
wirklich einen Grundsatz aufgestellt, und dann den
Regierungsrath beauftragt hat, diesem Grundsatze gemäß ein Deket
vorzulegen. Nun steht der RegierungSrath unter dem Großen
Ralh, und eS hat der Erstere die Befehle des Letzteren lediglich

zu vollziehen. Von dieser Anficht nun ging man im Re-
gierungSrathe auS. Was sagt nun der Beschluß vom Jahr
134S? Er stellt kinen Grundsatz auf, und dieser lautet: „Deì



Große Rath beschließt dem Grundsatze nach, daß daS bei den
obersten Staatsbehörden bestehende System der Jntegralerneue-
rung auch auf dieBezirksbeamteu, nämlich Reg.-Statthalter und
Gerichtspräsidenten, Mitglieder und Ersatzmänner der
Amtsgerichte anzuwenden sei." Und zum Schlüsse heißt eS dann
«och : „Der RegierungSrath ist mit einer beförderlichen Gesetzesvorlage

in diesem Sinne beauftragt." Wenn man diesen
Beschluß alS Basts deS vorliegenden Gesetzes nimmt, so kann eS

wohl keinem Zweifel unterworfen sein, daß daS vorliegende
Dekret einfach ein« Folge dieses, vom frühern Großen Rathe
aufgestellten Grundsatzes ist, und von diesem Standpunkte
ausgehend, habe ich mit voller Ueberzeugung zu dem Dekrete
gestimmt. Ich finde auch, die Jntegralerneuerung der Beamten
sei bei einer Jntegralerneuerung der obersten Landesbehörden
ganz am Orr, denn beide Beamtungen müssen, wenn «twaS
Ersprießliches gedeihen soll, Hand in Hand miteinander gehen,
und um dieses zu erreichen, muß der Zeitpunkt, wo die neuen
Beamten ihre Funktionen antreten, so kurz alS möglich nach
Erneuerung deS Großen RathcS gestellt werden.

Hiltb r u n ner. Ich sehe mich im Fall, auf die
Bemerkungen deö Herrn Slämpfli zum zweiten Male daS Wort
zu ergreifen. Er hat gesagt, meine Entfernung alS AmtS-
schaffner habe nicht unter den gleichen Umständen stattgefunden,

welche bei der jetzigen Verhandlung vorwalten, weil ich
entfernt worden sei durch den in der Verfassung und dem
Uebergangögesetz ausgesprochenen Volkswillcn, während die
gegenwärtigen Beamten «infach durch den Großen Rath
entfernt würden. Nun frage ich, durch welche Verfassung und
welches Uebergangsgesetz soll ich entfernt worden sein? Wohl
unter der nämlichen Verfassung und dem nämlichen Ueber-
gangSgesetz, unter welchen auch die gegenwärtigen Beamten
stehen, und unter welchen der Große Rath arbeitet. Wie ist
«K nun möglich, daß, gestützt auf die nämliche Verfassung, ich
auf eine ganz gesetzliche Weise entfernt worden sein soll, während

man nun die Entfernung der gegenwärtigen BezirkS-
beamten eine widerrechtliche nennt?

Stämpflk. Da Herr Hiltbrunnev nicht zu wissen
scheint, welche Verfassung bei seiner Entfernung gegolten hat,
so bin ich so frei, ihm zu antworten, daß die Verfassung vom
13. Heumonat 1816 und das darin enthaltene UebergangS-
gesetz gegolten hat. In letzterem sagt nun der §. 9: „Alle
öffentlichen Stellen unterliegen » in Folg» der Einführung der
neuen Verfassung, der Wiederbesetzung. Die dermaligen
Behörden und Beamten setze« jedoch ihre Amtsverrichtungen unter

der gleichen persönlichen Verantwortlichkeit wie bisher fort,
bis st« durch diejenigen abgelöst werden, welche an ihre Stelle
tre en." Ich mache übrigens Herrn Hiltbrunner aufmerksam,
daß eine Verfassung Bestimmungen enthalte, und nicht eine
gleich sei, wie die andere.

W ild b olz. Ich wünsche, daß die bereits sehr lange
Diskussion abgekürzt werde. ES ist für jede Anficht etwas zu
sagen, und so viel an mir, kaun ich zu derjenigen, welche Hr.
Moschard soeben geäußert hat, ganz gut mich bekennen. ES
scheint mir übrigens die heutige Frage weniger eine Grundsatz-,

als eine Geldfrage, indem der Staat, wenn er die AmtS-
dauer früher als dem 1. Dez. aufhören läßt, riskirt, von den

betheiligteu Beamten SntschädigungSreklamationen zu erhalten,
und vor den Gerichten dafür belangt zu werden. ES liegt
nun im Interesse der Regierung, solche Anstäade Von
vornherein zu beseitigen und ich halte das Jnkonvenient, welches
daraus entsteht, daß die gegenwärtigen Beamten bis 1. Dez.
bleiben, für geringer, als die Riskirung, mit einer Menge
Reklamationen behelliget zu werden.

Aubry. Ich will den Bemerkungen, welche der ehren-
werlhe Herr Präopinant soeben gemachthat, Rechnung tragen
und kurz sein. ES kömmt mir zu Sinne, daß wenn der Große
Rath nur die Grundsätze im Auge hätte, und nicht die Geld-
intereffen (nehmen Sie dieses Wort nicht übel auf), die Frage,
die unS beschäftigt, schon lange erledigt wäre. Man hat von
verfassungsmäßigem Recht« gesprochen. Welches ist das im

Tagblatt des Großen Rathes. 18S0.

Söi

Kanton Bern zu Kraft bestehende verfassungsmäßige Recht?
Seil 1830 hat es so oft geändert, daß kS sehr schwer sein
dürfte, bei seiner Definition das Rechte zu treffen; aber man
kam dahin zu erkennen, daß die Jntegralerneuerung nöthig sei,
um dem souveränen Volke da« Mittel zu gewähren, seine
Verwaltung von Beamten, welche die politische Meinung der Ma-
joriläl repräsenlicen, führen zu lassen. Nun frage ich Sie.
Tit., wenn es fich um die Frage handelt, wem das Recht, die
AmtSdauer festzustellen, zukömmt, so ist es, meiner Meinung
nach, der Große Rath, dem eS hier zukömmt, Bestimmungen
zu treffen. Man sagt uns : Blos dem Volke allein gehört dieses

Recht zu; daS Volk kann AlleS. Erlauben Sie mir einer
andern Meinung zu sein. Wenn da« Volk selbst die Formen
festgestellt hat, so hat eS nicht daS Recht, dieselben zu verletzen.
Sonst wären wir unter dem Faustrechre. Ich weiß, daß leider
diese verderblichen Grundsätze 1816 in Ausübung gebracht wor-
den find. Wir haben büß in bewegten Zeiten gethan; öffentliche

Beamte find auf die Seite geschoben worden, Niemand
kam zu Sinne, Entschädigungen zu verlangen; habe ich solche
verlangt? Würdet Ihr, die Ihr heute dieses Recht grundsätzlich
aufstellet, sie gewährt haben? M.hrere Redner haben die Frag,
sehr gut aufgefaßt, ste haben daegethan, daß der Geist de«
Gesetzes uns hierbei leiten soll, so wie er auS der Verfassung
hervorgeht. Aber waS mir am schlaqendst-n scheint, ist die
Bemerkung deS Hrn. Fciedli über das 3le Alinea deS Art. 18,
da« sagt: „DaS Gesetz wird die weitere Anwendung dieser
Grundsätze feststellen." Man will heute die deutsche Theorie
aufstellen, welche die richterliche Behörde über die gesetzgebende
Gewalt stellt; man will auch, aber auf indirekte Weise, die
Fünfsrankenrhalerfrage ins Spiel ziehen. Meine Herren, wenn
wir heute eine Entscheidung fassen, so denke ich nicht, daß daS
Obergericht eS auf sich nehmen werde, derselben nicht nachm.
kommen; eS wird sich wohl hüten, auszusprechen, der Große
Rath habe nicht das Recht gehabt, hierüber Bestimmungen zu
treffen. Wenn man nicht alle Präfekten wieder erneuern könnte,
was ginge daraus hervor, wenn alle im Amt bleibenden
Präfekten den Präfekten von Pruntrut und Jnterlaken glichen,
deren Aufführung Ihnen durch den beredten Mund deS Herrn
Regierungspräsidenten geschildert worden ist? Man käme zu
einer vollständigen Auflösung der Verwaltung, zu einer Art
Vernichlungsprozeß jedes gesellschaftlichen Zustandes. Sine
andere Regierung, andere Beamte, daS ist im Kanton Bern
alS Regel aufgestellt worden; wir müssen unS- einer solchen
Theorie unterziehen. Es ist klar und ausgemacht, daß der
Große Rarh von Bern über diese Schwierigkeiten eine
maßgebende Bestimmung treffen muß, bis wir ein Gesetz besitzen,
das die zitirten Artikel der Verfassung in Kraft erwachsen läßt.
Zieht darüber das Recht der Franzosen, der Engländer zu Rathe,
die älter al« wir unter den konstitutionellen Formen geworden
find. Dem Obergericht stünde e« übel an, unfern Entscheid
nicht zu respektiren. Herr Moschard verlangt, daß man den
Amtsantritt auf den 1. Dezember feststelle. Ich will ihm
bemerken, daß eS im Interesse einer guten Verwaltung ist, daß
die Beamten so schuell wie möglich erneuert werden. Ich stimme
für den Vorschlag der Regierung.

Beutler. Ich bin ebenfalls der Meinung, daß man die
Beamten nicht früher entfernen soll, als bis ste die, ihnen durch
Verfassung und Gesetz zugesicherte AmtSdauer vollendet haben.
Mir kömmt eS vor, alS habe man gegen die gegenwärtigen
Beamten, von Seite der Regierung, einen schweren Argwohn,
und man wolle fi- deßhalb früher von ihrem Amte entfernen.
Ich bin kein Jurist, und verstehe mich nicht so gut wie diese auf die
Auslegung von Gesetzen. Man hat gesagt, es sei gut, daß
mir den obersten Lanvesbehörden auch neue Bezirksbeamten
gewählt werden. Ich glaube, dieser Grundsatz sei gut. Ich will
aber bemerken und fragen. Gegenwärtig ist hier im Großen
Rathe ein« konservative Mehrheit, aber ich nehme an, eS wäre
eine liberal« Mehrheit und eine konservativ« Minderheit, so
würde man hier ganz anders reden. Ich finde nun: einem
billig, dem andern recht, und da scheint mir der Antrag deS
Herrn Moschard der beste, welcher die gegenwärtigen Beamten
die zwei streitigen Monate noch ausmachen lassen will. Wenn
diese nun früher entfernt, und deßhalb mir Gntschädigungsfor-
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derungen einlangen würden, wer müßte dann anders bezahlen
als der FiêkuS, ich wüßte keine andere Spendekasse, wenigstens
glaube ich nicht, daß sich in diesem Fall Leute finden würden,
welche, wie eS bei Bestechungen der Fall gewesen, 15 Batzen-
flücke geben würden.

Mützen berg. Ich begreife auch, daß man verschiedener

Ansicht sein kann, und kann mich ebenfalls der Ansicht
anschließen, daß der Amtsantritt auf l. Dezember stair auf 1.
Oktober gesetzt werde. Anders verhält cS sich dagegen mit
denjenigen Amtsbezirken, wo die Bezirksbeamren in den Großen
Rath gewählt worden, und diese jetzt eigentlich ohne Beamten
find. Da schiene es mir am Ort, daß man sogleich die Wahl-
Vorschläge und die Wahl selbst vor sich gehen lassen könnte.
Was diejenigen Beamten betrifft, welche während der 4,ährigen
AmtSdauer an die Stelle anderer getreten find, so halte ich
dafür, daß dieselben die frühern Beamten nur abgelöst haben,
und nicht für länger alS die andern erwählt worden sind.

Herr Berichterstatter. Diejenigen Mitglieder, welche
die Ansicht deS Herrn Mützenberg theilen, müssen zum F. stim-
men wie er vorliegt, indem eS sich dann erst im 8- 2 um den

Zeitpunkt handelt, an welchem die neuen Beamten ihr Amt
antreten sollen. Bei der ganzen langen und einläßlichen
Berathung ist der Umstand übersehen worden, daß eS sich hier
nicht darum handelt, ob der 1. Oktober oder der 1. Dezember
angenommen werden soll, sondern es handelt sich blos darum,
ob daS Prinzip der Gesammterneuerung im Allgemeinen ange->
uommen werden soll. Die gegenwärtige Berathung hat einen

ganz befriedigenden Gang gehabt, wenn sie auch hie und da
etwas derber wurde, so fielen doch keine Beleidigungen, außer
von Herrn Beutler, welcher hier wieder von Bestechungen und
von Leuten sprach, die 15 Batzeu zahlen. Ich möchte Herrn
Beutler ernstlich ersuchen, eher die Leute zu nennen, welch« er
der Bestechung zeiht, als solche Behauptungen ins Blaue
hineinzureden, ohne daß man dieselben nachzuwei'en im Stande
ist. WaS die Sache selbst betrifft, so habe ich meine Ansicht
darüber bereits offen ausgesprochen, und ich war der Erste, welcher

die Schwierigkeit einsah, und seine Bed nkeu äußerte.
Man ist damit nicht fertig, wenn man den Termin, starr auf
1. Oktober auf 1. Dezember fetzt; dadurch ist daS Prinzip noch
lange nicht entschieden, und über dieses haben sich verschiedene
Ansichten geltend gemacht. Am konsequentesten ist die Anficht,
welche sagt, die Virfassung setzt für die Bezirksbeamren eine
4jährige AmtSdauer fest, und da nimmt man den Kalender in
die Hand und zählt vom Tage des Amtsantrittes 4 Jahre.
Von diesem Standpunkt auS, ist die Anficht deS Herrn von
Känel ganz richtig, und eS würde dann auch Herr Negierungs-
statthalter Slämpfli von Aarbcrg, welcher vor einem Jahee
gewählt worden ist, erst in 2 Jahren der Wiedercrwählung
unterworfen sein. Inkonsequent Vagegen ist die Anficht, welche
dafür hält, eS sollen dis am 1. Christmonat 1816 eingclrete-
«en Beamten bis zum 1. Chnstmonac 1850 im Amte bleiben,
dagegen aber die in der Zwischenzeit erwählten Beamten ebenfalls

am 1. Christmonar 1850 aushören. Die Inkonsequenz
besteht darin, daß man sich scheut, die erster« Beamten, gestützt
auf die Verfassung, 2 Monate früher abtreten zu lassen, während

man sich nicht scheut, andere Beamte, welche noch 3 Jahre
bei Anwendung des dürren Buchstabens der Verfassung, im
Amt zu bleiben halten, ebenfalls auf 1. Dnember 1850 einer
Erneuerung zu unterwerfen. Dagegen ist wieder die Anficht
konsequent, welche sagt, cS liege in Sinn und Geist der
Verfassung, daß mit den obersten Landesbchördcn auch die oberste»
Bezirksbeamten erneuert werden, und daß die Regulimng dieser

Erneuerung Sache der Gesetzgebung sei; es müssen -u diesem

Ende die beiden §s. der Verfassung, welche von der Ämls-
dauer der Bezirksbeamren sprechen, im gleichen Sinne ergänzt
werden, wie der §., welcher von der Erneuerung de« Großen
Rathes spricht und für die erste Amtsdauer «in« Ausnahme
macht. Herr Srämpfli anerkennt daS Prinzip der Jnr^raler-
veuerung der Vezk'kêbcamleu, aber m der Anwendung'd-e-es
Prinzipes kömmt er nicht so weit wie ich. Es ist dies eine
erlaàe Ansicht, aber ich finde deu» doch, daß, wenn man auf
der einen Seite den dürren Buchstaben des Verfassung ins Auge

faßt, man dieS auf der andern Seite auch thun sollte, und da

wiederhole ich, daß, wenn der dürre Buchstabe der Verfassung
für die Bczirksbeamten eine AmtSdauer von 4 Iahren vorschreibt,
und man diesen befolgen will, eine Jntegralerneuerung niemals
möglich ist. Herr Mützenberg hat nichts dagegen, wenn man
festsetzt, daß stall dem 1. Oktober der 1. Dezember alS
Amtsantritt der neuen Beamten festgesetzt werde, indem dann, wenn
für die neuen Beamten die Amlêdauer mit dem 1. Juli 1854
aufhöre, diese keinen Grund hätten, sich zu beklagen, weil si«

unter dieser Bedingung daS Amt angetreten hätten. Aber hie«
frage ich » gilt dann für die neuen Beamten die Verfaffung
nicht ganz gleich, wie für die bisherigen, und haben diese, ge-
stützt auf die Verfassung, nicht daS gleiche Recht, daß man sie

4 Jahre im Amte lasse Ja wohl, meine Herren, wenn man
auf diese Weise konsequent sein will, so gilt für die neu zu
wählenden Beamten die Verfassung gleich wie für die bisherigen

und es würde sich auf dies« Weise der Uebclstand,
den man vermeiden möchte, verewigen. Und doch find wir
darüber einverstanden, daß die Sache auf die «ine oder
die andere Weise rcglirt werden soll, und deßhalb hoff«
ich auch, daß der §. 1 keinen Austand erleiden werde, denn
man ist einverstanden, daß die Regierung in Zukunft nicht
gezwungen sei, mit Leuten zu fuhrwerken, zu denen sie nicht
das erforderliche Zutrauen hat. Herr Bützberger hat angeführt,

und dieß ist der ailerwichtigste Punkt, daß daS Odergc-
rtcht zu beurtheilen habe, ob ein Gesetz verfassungsgemäß sei
oder nicht, und daß es verneinenden Falls das Recht habe, ein
solches Gesetz nicht anzuwenden. Gewiß hat man nicht an
alle Konsequenzen einer solchen Behauptung gedacht. Ich will
die hauptsächlichsten davon anführen, damit Sie sehen, was
an der Frage hängt, und zwar mehr als die dachten, welch«
sie verfochten haben. Man sagt, die Verfassung schreibe vor,
es dürfe kein Gesetz, welches der Verfassung entgegenstehe,
angewendet und erlassen werden, folglich müsse daS Obergericht

stets untersuchen, ehe eS ein Gesetz anwendet, ob solches
versassungsgemäß sei. Wir sind nun alle Menschen, und
können unS irren, aber ich frage: ist das Obergerichc nicht
auch aus Menschen zusammengesetzt, und können diese nicht
auch irren, und wie soll eS gehalten sein, wenn der Groß«
Rath findet, dieses oder jenes Gesetz ist verfassungsgemäß, unv
das Obergerichl dann sagt, nein, es ist dieses Gesetz nicht
versassungsgemäß? Welch« Ansicht soll dann die geltende sein,
diejenige deS Großen Raths mit 227 Mitgliedern » oder
diejenige deS Obergerichls mit seinen 1l Mitgliedern? und wie
soll, wenn ein solcher Konflikt vorbanden wäre, derselb»
entschieden werden? Ader ich gehe noch weiter. Wenn die
Ansicht des Herrn Bützberger richtig wäre, so hält« nicht nur
das Obergerichc, sondern auch daS Amtsgericht, die
Gerichtspräsidenten, die Friedensrichter das Recht, zu untersuchen, ob
ein Gesetz versassungsgemäß sei. Und wenn ein Gerichtspräsident

findet, daß z. B. die Hundslare verfassungswidrig sei,
er sagen dürfe, ich urtheile nicht, ich wende das Gesetz nicht
an. Aber ich gehe noch weiter. Nicht nur die Gerichtspersonen,

sondern auch der Negierungsrath und die übrigen Ad-
ministrativbeamten haben den nämlichen Eis geschworen, und
wären im Sinn deS Herrn Bützberger verpflichtet, kein G>fttz
anzuwenden, welches sie für verfassungswidrig halten. Nun
hat der Eine diese, der Andere eine ander« Ansicht. Wenn de?

Negierungsrath die Befehle des Großen Raths unbedingt voll-
ziehen soll, so kann nmhwendigerweise eine solche Auslegung
nicht stallfinden, oder man muß dann dem Negierungsrath die
nämliche Kompetenz einräumen wi« dem Obergerichc. Ja, wo
stünden wir dann? Ginfach da, daß der RegierungSrath ob
dem Großen Rath wäre, und daß der Große Rath beschließen
könnte, was er wollte, der Kegierungsrath sagen würde: ja,
wir vollziehen nicht, denn Ihr hab! etwas Verfassungswidriges
beschlossen, und Ihr habt uns in dieser Sache nichts zu
befehlen, indem wir uns lediglich an die Verfassung halten und
an den von uns auf selbige gAchworntn Eid, welcher uns
verbietet, verfassungswidrige Gesetze anzuwenden. Herr
Bützberger sagt, nur das Obergerichc könne hier befragt werben,
denn es wende die Gesetze an. Ader auch da frage ich, o»
nicht der fragliche Artikel 0g auch von Dekreten uns Beschlüssen

handelt, und ob das Obergerichc in Fall kömmt, Beschlüsse



anzuwenden? Nein, nicht das Obergericht werdet die Beschlüsse

an, sondern der Regierungsrath, uns alle Beamten und
Angestellten, von oben herunter biS auf den Wegmeister! Wollen
Sie nun den Wcgmeistern auch die Kompetenz geben, die

Versassungsmäßtgkeit eines Gesetzes, Dekrets oder Beschlusses

zu prüfen? Das Urtheil will ich Ihnen überlassen. Die
grösre Schwierigkeil habe ich noch gar nicht berührt. Ich will
annehmen, das Obergericht habe über irgend einen Fall sein

Urtheil gefällt, und übersendet das Urtheil dem
Regierungsrathe zur Vollziehung, der Regierungsrath aber voll«
ziehe nicht, weil er findet, daS Urtheil fei nicht
Verfassung?- und gesetzgemäß. Sie sehen, meine Herren, daß
wir bei konsequenter Durchführung dieses Grundsatzes zu einer
gänzlichen Verwirrung und Vermischung der verschiedenen
Staatsgewalten kämen, wenn wir nicht annehmen, daß der

Große Rath die oberste Behörde ist, und sowohl Regierungs-
rath als Obergericht unbedingt unter ihm stehe, so daß, wenn
der Greße Rath ein Gesetz oder ein. Dekret erläßt, oder einen
Beschluß faßt, Ncgicrungsrath und Ooergericht unbedingt daran
gebunden find. Es ist dieß nicht nur meine Anficht, sondern
eS ist dieselbe ausdrücklich in der Verfassung enthalten, indem
der Z. 27, II der Verfassung sagt: „Dem Großen Rath
steht die Oberaufsicht über die ganze Staatsverwaltung zu,"
also auch die Oberaufsicht übcr daS Obergericht, denn auch
dieses gehört zur Staatsverwaltung. Sie wollen mir es zu
Gare halten, wenn ich etwas weiter in diese Materie eingetreten

bin, als cs vielleicht am Platz gewesen wäre.

Abstimmung,
tz Für Annahme deS Paragraphen ohne

Abänderung 112 Stimmen,
êg Für Ausnahme des beantragten Zusatzes,

betreffend die Amtsdauer der in der
Zwischenzeit ernannten Beamten 56 „

8- 2

Herr Berichterstatter. Herr Präsident,
weine Herren! Die Bestimmung dieses Paragraphen ist

folgende : die Amtsdauer der neuen Bezirksbeamten beginnt
mit dem 1. Oklbr. 185!) und mit dem nämlichen Tage erlöscht
die Amisdaucr der gegenwärtigen Bezirksbeamten. Sie erinnern

sich, daß in einem frühern Entwurf der 1. Septbr. als
Tag des Antrittes ter Amtsdauer bezeichnet war. Nach
derjenigen Berathung, welche bereits stattgefunden hat, denkeich,
wir können ziemlich rasch zur Abstimmung schreiten. Was die

Regierung betrifft, so werben wohl beide Ansichten darin einig
sein, daß es der gegenwärtigen Verwaltung sehr daran liegen
muß, daß die BezirkSbeamtungen möglichst bald bestellt werden
können. Ich will offen erklären, daß, wenn die einzelnen
Beamten alle nach Wunsch ihre Stellen versehen, man
wahrscheinlich auf den 1. Dezbr. gefallen wäre. Daß aber viele
dieser Beamten Vieles zu wünschen übrig lassen, darf ich ganz
offen sagen und Sie werden mit mir darüber einverstanden

sein; nennen will ich Niemanden. Wenn ich die Frage der
SZerfassungsmäßigkeit oder Verfassungswidrigkeit überdachte, so

muß ich gest-hen, daß mir die Abstimmung über diese Bestimmung

schwer fiel; nicht, als wäre ich darüber mit mir nicht
im Rcinen. Ich individuell habe keine Skrupel; aber wenn
ich sah, daß eine ansehnliche Anzahl von Mitgliedern der ent-
geoengksetzten Ansicht sind, so fiel mir die Abstimmung schwer.

Denn ich bin nicht der Ansicht, daß die Mehrheit in solchen

Fragen rücksichtslos durch eine Handmehr entscheide. Nein,
Herr Präsident, meine Herren! wenn solche Prinzipien in
Frage stehen, dann soll die Mehrheit schonend sei» und den

Skrupeln so viel als möglich Rechnung tragen. Wenn daher

von weinen Herrn Kollegen keine Ginsprache erhoben wird, so

àpkire ick den Antrag. welcher den Antritt der Amtsdauer
aus den 1. Dezbr. festsetzt. Vorbehalten bleibt immerhin das,

daß, weun in der Zwischenzeit in einzelnen Aemtern grobe

Fehler oder andere Uebelstände zum Borschein kämen, die

Regierung das Recht und auch die Kraft haben wird, dort Ord«

nuns zu schassen, wo es nöthig ist. Aber in diesem Falle
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soll die Mehrheit nicht schroff sein. Ich muß meinen Herren
Kollegen vorbehalten, zu widersprechen, wenn sie wollen.

Nig g eler. Herr Präsident, meine Herren! Ich habe
vorhin den Antrag gestellt, daß für diejenigen Beamten, deren
Amtsdauer mit dem 1. Dezbr. angefangen hat, fie auch mit
dem 1. Dezbr. auskaufen soll. Im Weicern: daß man auch
die in der Zwischenzeit gewählten Beamten ihre Amtsdauer
ausmachen lasse. Es handelt sich, wie der Herr Berichterstatter

in seinem Schlußrapport sagt, um ein Prinzip. Wenn
der Grundsatz da einmal gebrochen ist, so ist eS ziemlich gleich,
ob man dann auch die übrigen ihre Amtsdauer ausmachen
lasse oder nicht. So viel an mir, könnte ich den Antrag
zurückziehen. Ich erlaube mir dagegen, nur mit einem Wort
ans den frühern Vortrag des Herrn Blösch zu erwidern. Er
ist nämlich meiner Theorie entgegengetreten, daß ein untergeordneter

Beamter, daS Obergericht, alliallig der Regierungs-
rarh das Recht habe, zu untersuchen, ob ein Beschluß deS
Großen Rathes verfassungsmäßig sei oder nicht, und nicht zu
vollziehen, wenn man findet, derselbe sei nicht Verfassungsmäßig.

In dieser Beziehung hat Herr Blösch auf die
Konsequenzen aufmerksam gemacht. Ich fürchte die Konjequenzln
nicht. Ich möchte nur an den E'ö erinnern, den die Beamten
bei ihrer Wahl ablegen. Es ist in demselben gesagt: fie
schwören, die Verfassung und verfassungsmäßigen Gesetze zu
Vollziehen. Also gegen Verfassung und Gesetz darf der Beamte
nicht vollziehen. Wenn es dazu käme, so würden wir sagen:
entweder ziehen wir unsern Beschluß zurück, wenn wir finden,
wir haben uns geirrt; finden wir aber, wir haben Recht, so
sagen wir: Ihr Herren Regierungsräthe oder Oberrichter,
oder welcher Beamter eS sei, möget Eure Ueberzeugung haben,
aber wir finden, daß wir im Rechte find, und wenn Ihr nicht
vollziehen wollt, so tragen wir auf Abberufung an. So
würden wir, denke ich, gegen die untergeordneten Beamten
verfahren. Aber wenn der Regurungsralh die Ueberzeugung
hat, wir haben die Verfassung verletzt und er vollzieht doch,
so hac er feinen Eid gebrochen.

Gigar. Zch erlaube mir auch, zu sagen, wie ich die
Sache amgesäßr habe. Ich hatt« auch die Ehre, im Versas-
sungsrath zu sitzen. Ich faßte die Sache so auf: ich glaub«
auch, es sei im Geiste, der damals geherrscht hat: die Beamten,

welche in der Zwischenzeit gewählt werden, treten an die
Stelle ihrer Vorgänger und machen deren Zeit aus. Deßwegen
stimme ich zum Ankrag der Regierung, jetzt zum 1. Dezbr.

Hiltbrnnner. Wenn ich richtig verstanden hab«, so

beginnt die Amtsdauer des neuen Beamten am nämlichen Tage,
an welchem diejenige des Abtretenden aufhört. Ist eS so, so
möchte ich nur fragen, ob für diesen Tag dann nicht ei»
àouble emploi entstehen könne?

Her Berichterstatter. Da ist keine Gefahr
vorhanden, da sich die Sache so verhält: mit dem gleichen Tage
beginnt für den einen Beamten, was für den andern erlöscht.
Der letzte Einwurf ist etwas drollig von Seite deS Herrn
Hiltbrunnee. Für den Einen beginnt die AmtSdauer mit der
ersten Sekunde deS 1. Dezbr. Wann sie also für den Ander»
erlösÄen ssll, ist ganz begreiflich. Wenn der 1 Dechr. der
erste Tag deS Amtes für den Einen, so ist der letzt« Tag des
Nsvbr. der letzte Tag für den Andern. Der Antrag des

Herrn N-ggeler beweist mir wieder, wie verschieden man die
gleiche Frage auffassen kann. Vsr einigen Tagen wollte man
es verfassungswidrig erklären, daß die Regierung, ungeachtec
der Thatsachen, welche vorlagen, einen Kommissär nach Prun-
trut schickte; jetzt will Mancher gar noch untergeordneten
Beamter; eine viel größere Kompetenz einräumen. Wenn allo
der Große Rath oder der R-gierungSralh einen Beschluß fassen
und der Amtsstatthalter findet: die Verfassung ist verletzt,
weil die Herren nicht die gleichen Köpfe haben, wie wir —
so vollzieht er nicht. Man sagt freilich: berufe man diese

Beamten ab, wenn man findet, man habe recht gethan. Allein
ist damit der Uebelstaud gehoben, wenn man sie deßwegen ab-

!0S »
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beruft, weil sie von einem Recht Gebrauch macheu, da» mau
ihnen zugesteht?

Nig geler. Ich erlaube mir eine einfache Berichtigung.
Ich habe nickt gesagt, wie Herr Blösch mir unterschiebt, mau
könne einen Kommissär mit Umgehung deS AmtSverweserS in
einen Bezirk schicken. Auch habe ich nicht gesagt, der Große
Rath könne den RegierungSralh oder da» Obergerichl abberufen,

sondern einstellen und im Uebrtgen nach dem Gesetz ver.
fahren.

Herr Berichterstatter. Wenn man berichtigen will,
so muß man selbst richtig rappsrtiren. Ich hab« gesagt, man
habe vor einigen Tagen die Lehre aufgestellt, die Absenkung
eine» Kommissär» sei verfassungswidrig und heute räume man
sogar untergeordneten Beamten das Recht ein, gegenüber ihren
Obern die Verfassung zu interpretiren. Ich denk« übrigens:
wa» für da» Obergericht gilt, gilt auch für den Regierung»,
statthalter» und ich setze den Fall, wenn, wie wir es berett»

gesehen haben, der Amtsverweser ebenso eigensinnig ist, wieder
Regierungsstatthalter?

Der Paragraph wird mit der vom Herrn Berichterstatter
zugegebenen Modifikation durch da» Handmehr genehmigt.

8- 3-

Herr Berichterstatter. Durch die Aenderung de»

zweiten Artikels hat dieser keine Modifikation erhallen. Er heißt:
Der RegierungSralh wird, die BezkkSwahlen zeitig genug an»
ordnen.

Karlen, Major. Ich möchte nur den Wunsch ausdrücken,
daß die Wahlversammlungen in den Bergzegendea nicht zu früh
angeordnet werden, damit fi« Zelt haben, sich vorzubereiten.

Der Paragraph wird unverändert durch da» Handmehr
genehmigt. - - /

8- 4.

Mit der Erneuerung der Regierungsstatthalter soll auch
die Erneuerung der Amrsverweser stattfinden. Bi» dieselbe
stattfindet, bleiben die Betreffenden im Amte.

Der 8. 4 wird unverändert durch da» Handmehr ge-
nehmigt.

§. S.

Der ReglerungSrath ist mit der Vollziehung diese» Dekrete»
beauftragt.

Unverändert wie oben.

Ebenso der Eingang: der Große Rath, auf den Antrag
de» RegterungSralheS und in Ausführung de» Z. k der
Verordnung über die Anordnung von Wahlen und Konstituiruog
der ueuen Behörden vom 3. April 1850, beschließt :c.

Herr Präsident. Ich halte dafür, da» Dekret sei de-
finitiv angenommen.

E» erfolgt keine Einsprache.

Zweite Redaktion de» Dekret» über die Form
de» Vorschlages und der Wahl der Bezirks-
beam ten.

Herr Regierungspräsident, al» Berichterstatter,
z 1 hat in der ursprünglichen Redaktion so gelautet: „Die
Slimmqxbung für die den Amtsbezirken Kraft der §§. 47, 53
und 59 der StaacSversassung zustehenden Vorschläge und

Wrhlen Von Bezirksbeamten wird bis zur Erscheinung eine»
allgemeinen Wahlgesetze» kirchgemeindweise geschehen." Hier
ist namentlich die Frage gefallen, warum e» heiße, daß die
Stimmgebung „kirchgemeindeweise", anstatt in „politischen
Versammlungen", wie in 8- 3 der Verfassung vorgeschrieben sei,
stehe. Mau hat dieser Bemerkung Rechnung getragen und nun
„in politischen Versammlungen" hingesetzt; ferner außer dm
schon zitirten Paragraphen der Verfassung noch in Parenthesen
gesetzt „(§. S der Verfassung)."

Die Genehmigung erfolgt durch da» Handmehr.

Heer verichterstatter. § 2 hat so gelautet: »Zu
dem Ende versammeln sich die stimmfähigen Bürger jeder Kirch-
gemeinde in der Pfarrkirche oder in einem andern von dem
Regierungsstatthalter de» Bezirk» zu bestimmenden Lokale "
Sobald vorausgesetzt wird, daß einzelne Kirchgemeinden mehr
al» eine politische Versammlung bilden, so muß folgender Satz
al» Ergänzung aufgenommen werden: „jede» Kirchspiel» oder
selbstständigen Wahlbezirk»."

Die Genehmigung erfolgt durch da» Handmehr.

Herr Berichterstatter. §. 3 hat gelautet: „Diever-
Handlungen in jeder KirchgemeinvSversammlung werden durch
den Präsidenten de» EinwohneegemeinderarhS der OctSgemeinde,
in welcher da» Versammlungslokal gelegen ist, oder durch ein
andere», von dem Gemeinderathe zu bezeichnende» Mitglied
eröffnet." Es ist hier eine Aenderung verlangt worden. und
dieselbe wurde angebracht; eine zweite wurde nicht verlangt,
sie ist aber die Konsequenz einer frühern. Anstalt: „in jede«
Kirchgemeinde," muß e» heißen: „in jeder politischen
Versammlung." Sodann nach: „durch den Präsidenten de» Ein-
wohnergemeinderatheS" — „oder im Verhinderungsfälle durch
«iu andere» Mitglied desselben."

Die Genehmigung erfolgt durch da» Haodmehr.

F. 4 bleibt uuverändert.

Herr Berichterstatter. Z. 5 hat gelautet: „Hierauf
fragt der provisorische Präsident die Versammlung an, ob
Jemand anwesend sei, der das Stimmrecht nicht besitz». Ueber
allsällige Reklamationen entscheidet die Versammlung sofort
und endlich durch offene» Slimmenmehr." Hier wird in Folge
eine» erheblich erklärten Anzüge» am Anfang eingeschoben:
„Hierauf bezeichnet der provisorische Präsident einen oder einig»
provisorische Sekretäre und einen oder einige provisorische
Srimmenzähler und fragt ac."

Die Genehmigung erfolgt durch da» Handmehr.

Herr Berichterstatter. ESist bei §. 6 der Antrag ge-
stellt worden, nach „offenes" zu setzen „absolute» Stimmen-
mehr"; ferner vor „Präsidenten" das Wort „definitiven" «in-
zuschalten. Ich kann beides zugeben.

We in g art. Ich habe es vielleicht beim Verlesen de»
Z. 5 überhört; allein wenigsten» ist e» mir nicht zum Bewußtsein

gelangt, daß etwa» von meinem erheblich erklärten Antrag«
die Rede gewesen wär«. Derselbe ging dahin: daß diejenigen,
deren Wahlfähigkeit bestrillen sei, während der Entscheidung
nicht milstimmen dürfen, sondern auslreten müssen. Ich hah«
nicht gehört, daß diesem Antrage nachgekommen worden wär«
und bitte daher den Herrn Regierungspräsidenten, dieser
Bemerkung Rechnung zu tragen.



Herr Berichterstatter. Der 5 ö ist bereits
angenommen; allein eS ist sehr wohl möglich, daß ein Irrthum
mit untergelaufen ist, weil der Antrag nicht beim §. 5 gestellt
wurde. Ich bitte indessen, die Berathung fortzusetzen, da man
später darauf zurückkommen kaun.

Karlen von Diemtigen. Der Zusatzartikel ist nicht
erheblich erklärt worden; ich habe ihn gestellt.

Die Genehmigung deS 8. 6 erfolgt durch daS Handmehr.

Die 88. 7, 8, 9, 10 und 11 bleiben unverändert.

Herr Berichterstatter. §. 12 erleidet eine Aenderung»

die damit zusammenhängt: ob man grundsätzlich daS

System annehmen wolle, welches Herr alt-StaalSschreiber
Gonzenbach vorgeschlagen hat. Die Aenderung besteht darin,
daß ein Satz in diesem Paragraphen gestrichen und in einen

andern übergetragen wird. Allein daS hängt davon ab, welche

von den beiden Wahlbehörden die Stimmzettel zu verlesen hat.
Geschieht diese Verlesung in der Kirchgemeinde, so kann man
eS dort gleich vorbringen, wenn sich zeigt, daß so und so viele

Stimmzettel ungültig'sind; werden sie aber in der Amtsver-
sammluvg verlesen, so müssen auch allfällige Anstünde dort
angebracht werben. Diese Frage influirt nun aber etwa 10

oder 12 Paragraphen, und wir haben sie daher grundsätzlich

zu entscheiden. Je nachdem daS eine oder andere System

angenommen wird, können wir unS dann auch in das Detail der

Berathung einlassen. Ich erlaube mir erstlich, etwas über daS

System selber anzudeuten. DaS vorgeschlagene System ist ganz
dasjenige, daS schon für die NationalrachSwahlen vorgeschlagen

wurde. Nach dem andern würden in den politischen
Versammlungen die Stimmzettel ausgetheilt, eingesammelt, abge-
lesen und gesehen, wie viele Borschläge gefallen find, und das

Resultat in die Amrsversammlung gerragen. Auf diesem Wege
kann zwar allerding» der betreffende Beamte nicht sagen: diese

oder jene Person hat mir gestimmt; allein er kann sagen: in
Vieser Kirchgcmeinde oder Versammlung find so viele Stimmen
auf mich gefallen, in der andern so viel«. Herr Gonzenbach

hat nun, um diesen Uebelstand zu heben, vorgeschlagen, die

Stimmzettel nur austheilen, einsammeln und zählen, und ist

die Verhandlung gültig, nicht ablesen zu lassen, sondern die

Zahl derselben einfach zu Protokoll zu nehmen und fie zu siegeln.

Erst in der allgemeinen Wahlversammlung würden sie eröffnet.

Bon den verschiedenen eingelangten Päcklein von Stimmzetteln
würde sodann zuerst dasjenige genommen, welches den Regie-

rungsstatthalter angeht. Die Zettel der einzelnen Gemeinden

würden aber zusammen in eine Schachtel geworfen » dann
gemischt und erst abgelesen, so daß der betreffende Beamte nur
weiß: in diesem Bezirke habe ich so und so viele Stimmen
erhalten, aber von wem und in welcher Gemeinde, weiß er nicht.
Man kann nicht verkennen, daß diese» System seine Bor- und

Nachtheile hat, und in dieser Beziehung muß man also abwägen
und untersuchen. Ein Vortheil, den der Antrag des Herrn
alt-StaatsschreiberS Gonzenbach hat, ist derjenige, daß die

Idee, welche in der Verfassung liegt, von einer einzigen
Versammlung vollständiger erhallen wird, als bei den einzelnen

Abstimmungen der Gemeinden. Die ganze Operation des

Verlesen» und ZählenS der Zettel findet in der Zentralversammlung
statt, und der betreffende Bezirksbeamte weiß nicht, wo er

Stimmen erhalten oder nicht erhalten hat. ES kann z. B.
der Fall vorkommen, daß in einem Amtsbezirk», wo etwa

10,000 Stimmende find, 9000 auf einen Beamten fallen, 1000

aber nicht. Man kann auch annehmen, daß diese 1000 einer

einzigen Gemeinde zukommen und er auf dem andern Weg
dann wüßte, welche Gemeinde dieß betrifft, während, wenn die

Zählung in der Zentralversammlung geschieht, er dieß nicht
erfährt. Das find also zwei Vortheile. Der Vorschlag hat aber

auch eine Schattenseite Wir müssen unS denken, wie das Volk
diese Verhältnisse auffaßt. Das Volk will nicht gerne von den

Wahlen heimgehen, ohne daß es wüßte, was es gemacht. Nun
weiß eS zwar auf diesem Wege auch, waS es auf den Stimm.
Mel geschrieben; allein unsere Leute wollen heimbringen, waS
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daS Resultat gewesen, und wenn fie nun nicht? heimbringen
und sie am Abend gefragt werden: was habt ihr dann gethan?
— so werden fie antworten: wir haben einen Zettel beschrieben,

diesen hat man in einen Sack gethan und geflegelt. SS
liegt einmal im Geiste deS Volke», das nicht gerne zu haben.
Dieses Verfahren ist aber auch geeignet, «inen ziemlichen Grad
von Mißtrauen zu erregen, und wenn die Leute sehen, daß die
Zettel unverlesen an «inen dritten Ort transporlirt werden,
so sehen fie solches nicht ohne Mißtrauen an. Der Borschlag
hat also feine Vor- und Nachtheile. ES frägt sich nun: welches

wiegt daS andere auf? Welche Umstände geben den
Ausschlag? Man hat geglaubt, da daS Dekret nur ein provisorisches
fei und höchstens ein- oder zweimal zur Anwendung komme,
da man am Borabend sei vor Erlassung einer bleibenden
Wahlverordnung, so lohne eS sich der Mühe, den Versuch zu machen.
DaS ist auch der Grund, welcher den AuSschlag gegeben hat.
Denn sonst, glaube ich, werden sich die Gründe für und gegen
so ziemlich die Wage halten. ES ist daher vor Allem über daS
Prinzip zu entscheiden.

Niggeler. Ich hingegen sehe mich veranlaßt, den
ursprüngliche» Antrag der Regierung wieder aufzunehmen, und
zwar wesentlich auS den Gründen, welche der Herr Berichterstatter

angeführt hat. Das Volk will wissen, waS es macht
und es hat Mißtrauen gegen jede Geheimnißthueret. Man hat
gesagt, man wolle einen bloßen Versuch machen; allein ich
mache darauf aufmerksam, daß die nächsten Wahlen nicht bloße
Versuche sein sollen, sondern daß fie äußerst wichtig sind. ES
sollen sämmtliche Bezirksbeamtungen auf 4 Jahre neu bestellt
werben. Am allerwenigsten soll man den n uen Behörden
Beamte geben, gegen welche von vorneherein einige« Mißtrauen
herrscht. Dieses macht stch aber geltend gegen Wahlen, welche
auf diese Art geschehen. ES tritt sehr leicht der Fall ein, daß
Betrügereien vorkommen. Man kann freilich sagen: der Re-
gierungSrath wird rechte Vorschläge gemacht haben, auch der
Gemcindöpräfivent wird seine Sache recht machen. Wenn aber
der Fall eintritt, daß der Stimmenzählec und der Gemeinds-
präfioent einverstanden find, daS Siegel abnehmen und allenfalls,

wenn der Sack mit lauter konservativen Stimmen
gefüllt ist, ein paar Dutzend radikale hineinthun, und so umgekehrt?

Die Kontrolle ist also höchstens 2 oder 3 Beamten
überlassen. Sie bietet demnach nicht die Bortheile, welche man
zum BorauS haben muß, weil nun einmal eine einheitliche
Versammlung im Sinne der Verfassung doch nicht da ist. Die
Verhandlungen würden nur noch mehr zersplittert. Ob nun
die Zettel in den Gemeinden abgelesen werden oder an den
Hauptorten, da» ändert an der Sache fast nicht». Allein auch
der zweite Punkt, daß nämlich der Regierungsstatthalter oder
der Gerichtspräsident nicht wisse, wo er die Stimmen erhalten
habe, ist nicht stichhaltig. Ja allen Amtsbezirken, welche ich
kenne, weiß man ungefähr wie die Stimmen gefallen find;
sie werden vielleicht kaum ein halbes Dutzend Stimmen machen,
die fie nicht kennen, daS werden mir selbst die Mitglieder der
andern Seite zugeben müssen. Man kennt gegenwärtig die
politische Stimmung der einzelnen Gegenden zu gut, alö daß
man sich nicht auSkennen sollte. Und ich glaube auch, man
solle aus seiner politischen Ueberzeugung keinen Hehl machen.
Man hat sich seil Langem geübt, die politische Ueberzeugung
auSzusprechen, man wird eS auch in Zukunft thun. Ich glaube
daher, durch den Borschlag deS Herrn Gonzenbach wird der
Zweck nicht erreicht, und stimme zum ursprünglichen Antrag
der Regierung.

Beutler. Auch ich müßte diese Ansichten angelegentlich

empfehlen. Herr Gonzenbach mag seinen Antrag gut
gemeint haben; doch müßte ich ihn bestreiken. E» ist ganz
richtig, daß der Fall eintreten kann', daß ein Beamter, wenn
er weiß, wo er am meisten Stimmen erhalten hat, ein Aug'
auf die Gegend hat. Im Allgemeinen aber habe ich nicht eine
so schlechte Meinung von den Beamten, daß fie deßwegen
ungerecht sein sollen, weil fie wüßten, eine Gegend habe ihnen
nicht gestimmt. Allein es würde auch einen schlechten
Eindruck machen, wenn daS Volk gezwungen wäre. nicht mehr
nach den bisherigen Formalitäten zu wählen. DaS Volk ge-
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wohnt sich sehr schwer an etwas Anderes. Ich stimme daher

zum Antrage des Herrn Niggcler.

O b r e ch t. Ich könnte unmöglich zum Antrage deS

Herrn Gonzenbach stimmen, sondern müßte unterstützen. waS

Herr Niggcler gesagt hat, nämlich den frühern Antrag der

Regierung aufzunehmen. Nur Probiren in solchen Sachen
müßte in hohem Grade Aufsehen erregen. DaS Volk will
denn auch wissen, was denselben Tag vorgegangen ist. Wenn
eine namhafte Zahl ungültiger Namen aus den Zetteln geschrie-
den stehen, so ist eS in der BezirkSversammlung freilich viel
schwieriger, zu entscheiden. Ich kenne einen Fall, wo an 100

solcher Zettel vorkamen. Kurz, man kann in jeder Angelegenheit

Erfahrungen machen- Proben und Künsteln ist aber

nicht gut in solchen Sachen. Es möchte vielleicht ein Unterschied

sein, da eS nur kurze Zeit bleibend sein soll.

H e b l e r. Ich erlaube mir auch, in einigen Worten
meine Ansicht zu eröffnen. Gerade der Grund, welcher bei

der Regierung den Ausschlag gegeben hat zu Gunsten deS

Antrags deS Herrn Gonzenbach, daß die Sache nur kurze Zeit
dauern soll, entscheidet bei mir gegen den Antrag. DaS Volk
ist an daS Alte gewöhnt, und findet es brauchbar; ohne Noth
rollen wir eS nicht ändern. Ich möchte daher lieber das
bisherige Provisorium beibehalten. Sie wissen auch. wie schwer
das Volk sich an etwas Neues gewöhnt, bis es begründet
findet, daß etwas zweckmäßig sei- Ich bin im Allgemeinen mit
Her-n Niggcler darüber einverstanden, daß wir den Zweck nicht
erreichen. Man weiß bereits vor den Wahlen, wie die Stimmen

fallen. Der Mensch hat die Eigenschaft, zu wundern,
und diese Neugierde wird fich auf irgend eine Weise Geltung
verschaffen. Man wird aber auch das Interesse an den Wahlen

schwächen. DaS Beschwerliche der Wahlverhandlung fleht
daS Volk, und muß eS mitmachen; das Interessante bleibt
ihm verborgen. Die Garantie der eigenrlichen Volkswahl
schwindet, weil man sich nicht mehr in großer Zahl versammeln

wird. Ich gebe noch zu, daß Alles regelmäßig hergeht.
Wir haben jedoch Erfahrung, daß eS gerade bei solchen Dingen

nicht immer am regelmäßigsten zugeht. In der Gemeinde
kann man eine Unregelmäßigkeit sogleich durch Vornahme einer
neuen Verhandlung berichtigen. Das Schlimmste davon ist,
daß die Versammlung gezwungen ist, noch einmal die Operation

vorzunehmen. WaS fleht daS Volk beim andern Verfahren?

Vier Päcklein von Stimmzetteln. Und wenn so einPäck-
lein, z. B dasjenige für den Regierungsstattbalter, unter die
andern gerüttelt wird, welche Verwirrung! Das bisherige
Verfahren hat fich als brauchbar erwiesen; ich ziehe eS also
einem neuen Provisorium vor.

W e n g e r. Ich unterstütze den Antrag deS Herrn Nig-
geler entgegen demjenigen des Herrn Gonzenbach, und zwar
desto mehr vom Standpunkte der Zweckmäßigkeit. Ich mache
darauf aufmerksam, daß die Hauptgaranlie, welche man darin
findet, daß die Versammlung das Bureau selbst wählt, daß
die Stimmzettel von den Slimmenzählcrn ausgetheilt und
eingesammelt werden, daß diese Garantie wegfallen würde, wenn,
wie ich dafür halte, eine Centralbehörde die versiegelten Packln»

öffnen würde. Ueberhaupt würde die Garantie der
Öffentlichkeit bedeutend schwinden.

F r i e d l i. Es ist noch nicht bemerkt worden, welchen
Uebelstaud der Vorschlag des Herrn Gonzenbach für die Prs-
sivenien der politischen Versammlungen und die Gemeindepräsidenten

zur Folge hätte in den Gemeinden, wo zwei politische
Parteien sich schroff gegenüber stehen. Welche Verlegenheit
würde man Sen Präsidenten bereiten? Sie möchten die Sache
noch so gut gemacht haben, so müßten sie bstrogen haben.

W e i n g a r t. Herr Präsident, meine Herren! Weil ich
fand » daß nach dem Verfahren des Herrn Gonzenbach der
Betrug sehr leicht sei, so war ich so frei, einen Zusatz
vorzuschlagen. Wie dem Betrug zuvorzukommen sei, muß man bei
allen Gesetzen ins Auge fassen. Allein abgesehen von der
L ichtigkei, wie betrogen werden könnte durch Substituirung

von falschen Stimm etteln, ist ein anderer Ueb-lstand nicht z»
übersehen: daß es immer und ewig ein schiefes Licht auf die
Gemeindepräsidenten werfen müßte. Allein selber um daS zu
erreichen, was Herr Gonzenbach im Auge hat, muß man
gegen seinen Antrag stimmen. Denn ich frage: wann genießt
ein Beamter Achtung und Vertrauen vor dem Volke? Gerade
bei der Ueberzeugung, baß kein Betrug vorgekommen ist bei
seiner Wahl. Und welches Licht muß es auf einen Beamten
werfen, wo eine ganze Partei sagen kann : wir haben die
Ueberzeugung oder die stärkste Vermuthung, daß, wenn kein Unterschleif

stattgefunden hätte, er nicht da wäre. Auf diese Weiss
müßte er seine Achtung ruiniren, und wenn er auch ein
ordentlicher Mann wäre; man würde ihm damit —um mit dem
Volke zu reden — den Laden unter den Füßen wegnehmen.
AuS diesem und vielen andern Gründen stimme ich dagegen.

v. Gonzenbach. Herr Präsident, meine Herren! Ich
will Sie nicht lange aufhalten. Die gesellschaftliche Stellung
meines Antrags hat sich sehr verändert. Früher hatte er doch
noch Verwandte, Bekannte und Gönner, jetzt wäre er gar er»
Vater- und mutterloses Kind, wenn ich nicht dazu stehen würde.
Warum schreiben Sie denn auch Ihre Stimm; ttel und stimmen

nicht offen ad? Um dem Individuum die möglichste Freiheit

zu geben. Nlcht jeder redliche Bürger ist zugleich ein
wüthiger Bürger, um seine politische Ueberzeugung offen zu de-
kennen. DaS Ges-tz wollte auch de n weniger Muthigen
Gelegenheit geben, sein politisches Recht auszuüben. Er darf
also seine Stimme schreiben. Auch diese Freiheit den Gemeinden

einzuräumen bei der Wahl der Bezirksbeamten ist der
Zweck meines Antrages, und diese Freiheit haben die Gemeinden

nur, wenn ihr Volum nicht öffentlich geschieht. Der Be-
zirksdeamte, wenn er weiß, in wie vielen und in welchen
Gemeinden er gewählt wurde, ist «in Gemeindsbeamter. Er wird
denjenigen Gemeinden wohl wollen, die ihm wohl gewollt.
Ich war auch Bezirksämter und hatte Höhe genug, um «S

denjenigen nicht nachzutragen, welche mir nicht gestimmt
haben. Allein eS gibt Beamte, welche nicht stark genug find,
sich darüber hinwegzusetzen, und ich behaupte, auch eine solche
Gemeinde, die ihm nicht gestimmt, wird nicht ganz frei sein
ihm gegenüber während der 4 Jahre seiner Amlêdauer. Die
Freiheit der Srimmgebung wird also durch meinen Antrag
befördert, und daS ist bei einem Wahlgesetz etwas sehr Wichtiges

; und zweitens wird auch die Freiheit und Unbefangenheit
des Gewählten gegenüber seinen Wählern befördert. Er weiß
dann nicht, wer ihm gestimmt hat, und wenn eine Gemeind«
seine Hülfe anspricht, und die Gemeinde sich darauf beruft:
ich habe dir auch gestimmt, so kann er nicht gleich sagen:
Nein, du hast mir nicht gestimmt. Bei den NationalrathS-
und Großrathswahlen ist es mir ganz gleichgültig, wie Sie da
verfahren. Die Ungeduld der Wähler anerkenne ich, sie ist
aber auch das Einzige, was man mit Grund anführen kann.
Aber wo ich zwischen Freiheit und Ungeduld zu wählen hab«,
da gebe ich der Freiheit den Vorzug. DaS Mißtrauen ist freilich

eine traurige Erscheinung. Aber daß eS so weit gehe,
daß gegen den Präsidenten und zwei Ausgeschoffene dov
Ansammlung, daß gerade gegen diese Männer deS allgemeinen
Vertrauens es sich geltend mache, sie möchten daS Siegel «-
offnen, kann ich kaum glauben. Zum Schlüsse gebe ich Ihnen
die Versicherung: Welches auch daS Schicksat meines Antrags
sei, er ist kein leichtfertiger.

Karl eu von der Mühlematt. Meine Gründe sind
meistens schon angebracht worden, und ich kann mich dahes
kurz fasse». Ich schließe mich den Motiven an, welche gegey.
den Ankrag des Herrn Gonzenbach angeführt wurden. Ich
will nur Einiges ergänzen. Man hat nach weiner Anficht zu
wenig Nachdruck darauf gelegt, daß die Wähler dadurch in
eine Lage kommen, welche gar nicht einen guten Eindruck
machen würde, in eine Lage, an der sie sich sehr stoßen würden.
Man wundert fich gewöhnlich am meisten über das Resultat.
Was würde nun daS für eine Wirkung machen, wen» dem
Volke dieses vorenthalten würde? Die: daß die Wahlversammlungen

in der Folge sehr schwach besucht, und der eigentliche
VolkSwille gar nicht an den Tag kommen würde. DaS Inte-
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zahlreich als möglich besucht werten; eS liegt aber auch im
Interesse einer neuen Verwaltung, daß daS Volk seine Souveränität

recht in vollem Maße ausübe, damit man seinen Willen
kenne. Ich muß mich daher dem Antrage des Herrn Nig-

geler anschließen.

V. W atten w yl von Dießbach. Ich erlaube mir nur,
uoch einen Vortheil des Antrages des Herrn Gonzenbach
hervorzuheben. Er verhindert nämlich, daß die einzelnen Stimmzettel

beurtheilt werden können, von wem fie herrühren. Bei
der Nationalrathswahl von Langnau geschah dieß. So waren
im Wahlkreise Huttwyl eine Menge Stimmzettel undeutlich
beschrieben. Der Präsident fragte, wer dieselben geschrieben
habe? und auS der Versammlung antworteten die Betreffenden,

sie Härten eS so und so gemeint. In Trub geschah das
Gleiche; aber da wurden die betreffenden Zettel als ungültig
Verworfen, während man sie am andern Ocre annahm. Wenn
die Zettel aber an Einem Orte erlesen werden» so kann dieses
nicht geschehen, sondern es wird einfach über deren Gültigkeit
entscheiden.

Karlen von Diemtigen. Ich gehe von derselben Ansicht

aus, wie Herr Fürsprecher Hebler, daß man von einem
Gesetz, welches sich nach der Erfahrung slS praktisch und gut
erwiesen hat, nicht so leicht abweichen solle. ES ist ja
bekannt, daß der Berner im Allgemeinen, etwa die letzten Wahlen

ausgenommen, sehr schlaff gewesen ist, und nimmt man ihm
nun auch das Interessante von der Verhandlung Hinweg, so

wird man sich noch weniger beteiligen. Herr Gonzenbach
meint seine Sache sehr gut. Bloß habe ich zu bemerken, daß
er sich widersprochen hat. Er sagte, es müsse mehr o!er weniger

auf den Beamten einen Eindruck machen, wenn er wisse,
aus welchen Gemeinden er gewählt worden sei. DaS glaube
ich zwar nicht. Auf der andern Seite bemelkt er, er könne
nicht glauben, wie ihm von anderer Seite der Vorwurf deS

leicht möglichen Betruges gemacht werde. Der Betrug ist allerdings

leicht möglich; allein auch ich habe das Zutrauen zu den
Gemeindsbeamlen, daß sie nicht so leicht betrügen und auS
blinker Leidenschaft mißhandeln.

G feller. Ich sehe mich veranlaßt, als Präsident einer
Wahlversammlung bei der Nationalrathswahl von Langnau
zu erklären, warum die undeutlichen Stimmzettel in Huttwyl
anerkannt wurden, in Trud aber nicht. Diejenigen von Huttwyl

waren im Protokoll der Wahlversammlung anerkannt
gewesen währenddem dieß bei derjenigen von Trub nicht der
Fall war. Dieß nur, damit man nicht etwa glaubt, es sei

bei der Prüfung der einzelnen Wahlresulmte nicht mit der
gleichen Elle gemessen worden. WaS die vorliegende Frage
betrifft, so halte ich dafür, daß die Vornahme der Wahl nach
dem neuen Antrage der Regierung nicht als volkschümlich
aufgenommen würbe, sondern man wäre vielmehr unbefriedigt
darüber. Die Gründe dafür sind bereits angegeben worden.
Ich möchte nur auf einen Umstand aufmerksam machen. Man
hat ein großes Gewicht darauf gelegt» daß es nicht gut sei,
wenn ein Rcgicrungsftatthaller w,ssc » in welchen Gemeinden
er Stimmen erhalten Hat oder nicht. Ich halte dafür, es müsse
ein solcher ein schlechter Regierungsstalthaller sein, wenn er
solchen Gründen Gehör gebe, seine Pflicht zu verletzen. Es
soll vielmehr ein Grund für ihn seit?, gerecht zu sein und sich

beliebt zu machen. Wenn er von einer Gemàìe gewählt wird,
so mag er untersuchen, warum man ihn gewählt hat ; und
umgekehrt, wenn er irgendwie nicht gewählt wurde, damit er dis
Vorurtheile gegen ihn zerstreuen könne. Ich stimme zum
Antrage deS Herrn Niggeler.

v. Wottenwyl von Dießbach. Ich habe damit nicht
gemeint, daß in Langnau nicht mit der gleichen Elle gemessen

worden sei.

T e u tl « r. Ich muß noch auf den Uebelstand aufmerksam

machen, wie ungeheure Mühe eS namentlich ältern Leuten
machen müßte, wenn fie so weit, etwa 4—5 ober gar 6 Srun-
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den nach dem Vczllkêhauplorte gehen müßten und wenn dann
daS Volk bis Nachmittag 2, 3 Uhr, oder uoch später an den

Verhandlungen Theil nehmen muß. ES können nicht Alle
zweispännig sah« en oder heimreisen. Ich bitte, auch darauf
Rücksicht zu nehmen.

Abstimmung.
Für den Antrag des Regierungsrathes kprin-

zipiell derjenige deS Herrn v. Gonzenbach) Minderheit.

Herr Berichterstatter. Nach diesem Entscheide bleibt
§. 12 unverändert. Denn die Abänderung war nur bedingt
durch die Annahme deS Grundsatze», welcher im Antrage deS

Herrn v. Gonzenbach enthalten war. Ebenso bleibt 8. 13 nach
dieser Kchlußnahme unverändert. Dergleichen 8- 14 und 15.
Bei 8- 16 dagegen find zwei Bemerkungen erveblich erklärt
worden, die h er in Frage kommen. Der 8- 16 lautete
ursprünglich: „Am folgenden Tage treten sämmtliche Präsidenten
jedes Amtsbezirks zu der vom NegierungSstalthalter zu bestimmenden

Stunde, ain Hauptorce des Bezirks, in dem vom gleichen

Beamten zu bezeichnenden Lokale» zur AuSmittlung deS

Gesammtergebnisses der Abstimmung zusammen. Die Versammlung

hat daS Recht, dem Präsidenten noch Jemanden
beizuordnen. Im Verhinderungsfälle des Präsidenten bezeichnet das
Bureau auS der Zahl der Anwesenden einen Stellvertreter/'
Hier findet vorerst eine Redaklionsverbesserung statt. Es soll
nämlich heißen anstatt „die Präsidenten jedes Amtsbezirkes",
„die Präsider-ttn sämmtlicher politischer Versammlungen jedes
AmtsbezukeS". Di«ß ist ein Punkt; der zweite betrifft die
Schlußstelle: „Die Versammlung u. s. w." Die Einzahl ist
nicht deutlich genug; darum setze man: „Die Versammlun-
g en." Ferner wurde eine Bemerkung erheblich erklärt,
wonach den Präsidenten, namentlich in den kleinern Amtsbezirken,
je 1 oder 2 Personen beigegeden werden sollen. Allein §. 16
dürste an sich genügen mit den zugegebenen Modifikationen.

Minder. Könnte man nicht statt „am Hauptorte deS

Bezirkes" sagen: „zu der vom Regierungsstatthal.'er zu
bezeichnenden Stunde und an dem von ihm zu bestimmenden
Orte." Ich erinnkre nur an Trach'elwald, daS ganz am
äußelsten Rande deS Amtsbezirkes liegt.

Herr Berichterstatter. ES wären keine großen
Schwierigkeiten, diese Bestimmungen aufzunehmen; indessen

ist es bei solchen Verhandlungen immer wünschenswerlh, daß

zum Voraus die Versammluggsoete festgesetzt seien. Wenn
dieß im Gesetzt vorgesehen ist, dann weiß Jedermann, woran
er sich zu hatten hol. In Teachselwald findet sich freilich ein
Uebelstand voc; allein wenn ich den allgemeinen Vortheil über
dem einzelnen im Auge Habe, so scheint mir jener größer.

Herr Präsident. Es dürfen keine mucn Anträge
mehr gemacht Werten.

Die Genehmigung deS 8- 16 erfolgt durch das Handmehr.

Herr Berichterstatter. Der Z. 17 bleibt unverän-
dert. Bei 8 18 liegt ein einziger Antrag vor, der nicht
berücksichtigt wurde bei der zweiten Berathung wegen zu Grunde-
legung des Kattages von Hrn. Gonzenbach. ES wäre nun nach
dem Wort „Versammlung" in der Neu Zeile einzuschieben vaS

Wort „öffentlich"; ebenso soll starr „KirchgemeindSversamm-
lung" gesetzt werden „politische Versammlung".

Dis Genehmigung »rfolgt durch das Handmehr.

Herr Berichterstatter. Bei F. 19 ist der Ankrag
gestellt worden, deutlich zu bestimmen, daß daS absolute Mchr
nach „den eingelangten gültigen Stimmzetteln" bestimmt wxx-
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den solle. Namentlich bei der zweiten Berathung wurde der
Wunsch geäußert, eS möchte daS Wort „gülligen" beigefügt
werden. SS ist kein« Schwierigkeit vorhanden, obschon eS sich

von selbst verstanden hätte.

Gig ar- Ich weiß nicht, ob daS Wort „gültigen" nicht
eine Toialänderung in die Sache bringt. Ich möchte Auskunft
darüber und glaube, daS absolute Mehr werde nach der Zahl
der eingelangten Zettel bestimmt. Wenn z. B. 1000 ausgetheilt

sind und eben so viele wieder einkommen, so ist daS
absolute Mehr 501, abgesehen davon, daß sich beim Ablesen die
Ungültigkeit von 30—40 Stück herausstellen kann. Ich fasse

die Sache so auf.

Herr B eri chterstatter. Wenn eS diesen Sinn hätte,
dann wäre die Bemerkung vollkommen richtig. Denn auch die
weißen Zettel werden gezählt, ob ein Name daraus stehe, ob
deutlich oder nicht. Aber ich will einen Fall setzen, den nämlich,

man habe gedruckte oder gestempelte Zettel ausgetheilt, so

ist nicht der gedruckte oder der gestempelte Zettel ungültig, son-
dern derjenige, welchem diese Bezeichnung mangelt. Wenn
daS Wort „gültigen" Zweideutigkeiten erregt, so lasse man eS

lieber fallen. ES versteht sich von selbst, daß die ungültigen
Zettel nicht gezählt werden.

Die Genehmigung erfolgt durch das Handmehr.

Die §§. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 und 27 bleiben UU-
verändert.

Herr Berichterstatter. Bei §. 23 haben wir einen
Zusatz, des Inhaltes, daß, insofern dieses provisorische Gesetz
auch auf GroßraihSwahlen angewendet werbe, bet Eröffnung
der Versammlung auch diejenigen Paragraphen der Verfassung
abgelesen werden sollen, welche die GroßraihSwahlen betreffen.
SS bettiffl die §5> 0, 10 und 20.

Genehmigung durch daS Handmehr.

Herr Berichterstatter. Die Schlußstelle bleibt
unverändert. Hingegen muß ich auf den Eingang und auf die
Bemerkung de« Herrn Großrath Weingart zurückkommen. Wir
wollen zuerst die letztere erledigen. Sie mögen mich entschuldigen

; der Antrag de» Herrn Weingart ist nicht übergangen,
sondern von mir nur übersehen worden. Herr Karlen hat
geglaubt er sei nicht erheblich erklärt worden. DaS Ist irrig.
Derselbe wurde wirklich erheblich erklärt. SS soll ausgedrückt
werden, daß, wenn nach der ersten Anfrage neue Mitglieder
eintreten, über deren Stimmfähigkeit entschieden werde, „wobei

diejenigen, deren Slimmrecht angefochten ist, nach den
allgemein darüber bestehenden Vorschriften einzeln oder klassenweise

den Austritt zu nehmen haben." Diesem ist beigefügt:
„Ueber daS Slimmrecht von Personen, die bei der Konstilui-
rung der Versammlung nicht gegenwärtig waren und später
eintreten, steht der Versammlung daS gleiche Recht in Betreff
der Entscheidung der Stimmberechtigung zu." WaS den ersten
Punkt betrifft, so ist derselbe letzthin umständlich erörtert worden.

Darüber ist Zedermann einverstanden, daß, wenn da»
Slimmrecht eineS Individuums angegriffen wird, der Betreffende
nicht selbst daS Recht hat, darüber abzustimmen. Mir dem
Grundsatz des AuSrrilleS bin ich einverstanden, aber in der
Anwendung ist nicht so leicht zu entscheiden. ES ist gar keine
Schwierigkeit vorhanden, wenn die Beschwerde Einen allein
berührt; derselbe allein tritt auS und ein Anderer bleibt
vorläufig drinnen. Erst nachher kommt die Reihe an die Andern,
deren Slimmrecht auch noch bestritten sein mag. Allein ich
habe letzthin darauf aufmerksam gemacht, daß Fälle eintreten
können, wo nicht Einer nach dem Andern abtreten muß. Ich
habe das Beispiel einer Kompagnie Soldaten angeführt, die
irgendwo in Garnison liegen, ohne dort domilizirt zu sein. Da
kann man gewiß nicht sagen: zuerst muß der Feldweibel hinaus,

die übrigen stimmen alle mit; hernach — der Reihe nach

— Einer uach dem Andern; sondern Sie sind gewiß mit
einverstanden, daß in diesem Fall« die ganze Kompagnie
miteinander abtreten und die übrige Verhandlung entscheiden soll,
ob sie beiwohnen darf oder nicht. So ist «» am besten, man
beziehe sich auf die allgemein darüber geltenden Borschriften.
SS wird gut sein, zuerst über das Prinzip zu entschtideo, dann
da» Uebrige besonders zu nehmen.

Handmehr.

Herr Berichterstatter. Wir hätten also eine
Bestimmung zu berathen, dahin gehend, daß zwar diejenigen,
welche bet der Konstituirung anwesend waren: stimmfähig bleiben

für diesen Tag, daß aber über die Stimmfähigkeit der
später Kommenden besonders zu entscheiden sei.

Hebler. Ich stelle den Antrag aus Streichung. Ich
habe bei den vielen Wahlversammlungen gesehen, daß da, wo
die Sache in bester Ordnung vor sich gegangen ist, gewöhnlich

unmittelbar nach der Konstituirung der Versammlung da»
Lokal geschlossen wurde. DaS scheint mir eine unerläßliche
Bedingung der Ordnung. Wenn Sie diese Bemerkung
aufnehmen so fürchte ich, es werden auch solche Personen, die

noch viel später kommen, Einlaß begehren; man wird sich auf
daS Gesetz stützen: Wer an der Wahl Theil nehmen will, der
komme zur rechten Zeit. Man kann die Sache stets so

einrichten, daß man «ine, eine viertel oder eine halbe Stunde früher

bereit ist. Wer gar zu spät kommt, soll die Versammlung

nicht mehr stören, er hat zu wenig Eifer und darf sich

nicht beklagen, wenn er ausgeschlossen wird.

Tr achsel. Dieser Zusatz ist früher von mir gestellt und
nachher von Herrn Niggeler aufgenommen worden. Ich
erlaube mir, mit einigen Worten auf daS, waS Herr Hebler für
Streichung angebracht hat, zu erwidern. Sie wissen, Herr
Präsident, meine Herren, daß eS bet den Wahlen, besonder»
bet den Bezirksbeamten, sehr oft den ganzen Tag geht, bi» die

Verhandlung zu Ende ist. Bis die Versammlung eröffnet,
durch den Präsidenten angefragt und durch die Versammlung
entschieden ist, ob Nichtstimmberechligte anwesend seien und bi»
nach geschehener Konstituirung der Versammlung vergeht
gewöhnlich einige Zeit. Unterdessen kann noch eine bedeutende

Anzahl Leute kommen und Einlaß begehren. Soll man ihnen
dann daS Lokal verschließen? DaS scheint mir doch zu weit
gegangen, daS Slimmrecht zu sehr verkümmert und der Freiheit

deS Bürgers zu nahe getreten. Ich könnte deßwegen nicht
dazu stimmen. Daß übrigen» eine Bestimmung der Art nöthig
ist, darüber sind wir wohl einverstanden; sonst könnte un» die

Verhandlung über die Pruntruter Wahlbeschwerde darüber
belehrt haben. Hierüber kein Wort! Zch stimme zum Antrage
der Regierung.

Kurz. Ich erlaube mir auch einige kurze Bemerkungen,
um Herrn Hebler zu zeigen, daß er von einer irrigen Voraussetzung

ausgegangen. Herr Hehler will anführen, wie mau e»

in Bern gemacht hat. Hier ist eS so gegangen : Während die
Stimmzettel vertheilt wurden, wurde geschlossen; bi» da hatte
Jeder hineinkommen können. Aber sobald die Stimmzettel
ausgetheilt und wieder eingesammelt waren, wurde wieder
geöffnet, weil bei einer großen Versammlung man die Leute nicht den

ganzen Tag in einer Kirche beisammen behalten kann, um zu
sehen, was herauskomme, um daS Resultat zu vernehmen.
DaS ist wahrscheinlich bei allen größern Versammlungen so

gewesen, oder wenigstens bei den meisten. WaS ist die Folge
davon? Man kommt zu einer spä'ern Stunde wieder hin,
manchmal erst am Abend. Ist ein absolute» Mehr vorhanden,
so wird eS mitgetheilt und die Versammlung geht heim. Ist
keine» herausgekommen, so wird mit dem 2cea Skcutiuium
fortgefahren, da» die Fortsetzung deS ersten ist; und wenn man
da nicht verlangen könnte, daß solche Leute auch mitstimmeu
können, so würde man vielleicht Hunderte von der Sciwmge-
bung ausschließen. Gerade für den Fall, daß die Forlsetzung
der Verhandlungen nothwendig wird, ist eS zweckmäßig, daß
der Antrag der Regierung aufgenommen werde.



Herr Berichterstatter. Diese Erwiderungen ersparen
mir die Mühe, zu widerlegen, was Herr Hebler angebracht
bat. Doch hat man etwaS übersehen. ES ist schön und gut,
wenn nach einmaliger Konstituirung der Versammlung Niemand
mehr hineinkomme. Aber wenn doch noch Leute hineinkommen,
io muß es der Versammlung doch zustehen, zu untersuchen, ob
dieselben stimmfähig seien. Entweder lasse man gar Niemand
mehr hinein, oder dann muß der Versammlung diese» Recht
zust.hen.

Hebler. Ich ziehe meinen Antrag zurück.

Handmehr für den Antrag deS Regìungsrathes.

Nach einer Redaktionsveränderung im Eingange wird da»

ganze Dekret angenommen.

Vom Präsidium wird bemerkt, e» folge die Verlesung des
Finanzberichtes, wenn die Versammlung damit einverstanden
fti, ohne daß derselbe vor der Hand Gegenstand einer Debatte
sein könne, sondern später in seiner Beziehung zum Besolbungs»
gesetz.

Stämpfli. Was diesen Finanzbericht betrifft, so erlaube
ich mir auch ein Wort darüber. Wider die Verlesung an sich
habe ich nichts. ES ließe sich allerdings derselben widersetzen,
insofern man streng an der Tagesordnung festhalten wollte.
Aber wie gesagt, ich widersetze mich dieser Verlesung nicht, in»
sofern der Bericht nicht schon in das Tagblatt selbst übergehen
soll Dann prvlestire ich. Denn ich verlange, daß der Bericht
von dem Großen Rathe selber behandelt werden soll. ES sind
so viele Dinge unter daS Publikum ausgestreut worden von
von angeblichen Defizits u. s. w. Ich werd« über jede» Punkt,
wo der abgetretenen Regierung ein Vorwurf gemacht wird,
klaren Wein einschenken und über jeden Punkt Rede stehen.
Zum Voraus sage ich zur Beruhigung von meinen Freunden
und Bekannten, daß im Archiv der abgetretenen Verwaltung
kein einziges Aktenstück fehle. Deßwegen wünsche ich, daß
vorläufig nicht ein einseitiger Bericht der Regierung im Tagblatte
veröffentlicht werde, wie letzthin der Bericht des Herrn
Regierungspräsidenten Blölch in der Pruntruter Angelsgenheil; son-
der» man soll zuerst hier darüber eintreten uud die Sache
behandeln.

Herr Regierungspräsident. Was da» letztere be-

betrifft, so gestehe ich offen, daß es mir sehr auffalll, wenn
man zuerst die Regierung interpellirt, ihr dann hinrendrcin Vor-
würfe macht, wenn sie die Verhältnisse darstellte, nicht wie
man sie gerne ficht, sondern w e fie find. Ich hatte lauter
offizielle Aktenstücke vor mir und keinen Buchstaben gesagt, als
waS darin gestanden. Ich verdiene daher diesen Vorwurs nicht-
WaS den Finanzbericht betrifft, so erscheint derselbe vor der
Hand nicht im Verhandlungsblatt, wenn es gewünscht wird.
Das Recht der Veröffentlichung bleibt aber der Behörde
unbenommen.

Stämpfli. Dieses Recht bestreike ich dem Großen
Rathe nicht.

Fuel er, RegierungSralh als Berichterstatter. Gestern
ist alS ganz bestimmt aus die Tagesordnung gesetzt worden die

Behandlung des Besoldungsgesetzes und der Finanzbericht. ES
ist nämlich vielfältig der Wunsch geäußert worden, einen Be-
richt zu vernehmen, wie es mit den Finanzen deS Kanton»
stehe. Jetzt ist die Finanzdireklion bereit, diesen Bericht abzu-
statten. Ich muß noch vorausschicken, daß es nur ein Bericht
ist, der nicht mit einem Antrag schließt. Er enthält nicht»,
als wa» in den Dokumenten enthalten ist; ich habe mich wohl
gehütet, etwas darin aufzunehmen, wozu ich nicht stehen darf.
Die sofortig« Verlesung verstößt sich übrigens weder gegen
Verfassung, noch gegen da» Reglement. Eine Antwort auf
die Interpellation ist erfolgt und ich sehe auch um so weniger
Hindernisse vorhanden, heute meinen Bericht vorzulegen, als
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derselbe, wie da» Besoldungsgesetz, auf der Tagesordnung steht.
WaS den letzten Punkt besonder» betrifft, so glaube ich, der
Antrag wär« zweckmäßig, daß bei der sehr vorgerückten Zeit
und in Betracht, daß eine sehr ausgedehnte Diskussion zu
erwarten ist, so wie auch, baß fast alle Mitglieder den Wunsch
äußern, so schnell alS möglich die Sitzung zu schließen, der
StaatswirlhschaslSkommission der Auftrag ertheilt würde, den
Gesetzcsmlwurf zu prüfen, damit die Behandlung in einigen
Wochen erfolgen könnte. Zu gleicher Zeit könnte man ihr
noch einige andere Gegenstände zuweisen. Nachdem nämlich der
RegierungSralh gesucht hatte, sich über die Lage der Finanzen
Licht zu verschaffen, hat er gefunden, daß es durchaus noth-
wendig sei» für die nächste Zeit ein Geldanleihen zu machen,
weil gar nicht vorauszusehen »st, daß den Bedürfnissen, die an
den Staat gerichtet werden, auf andere Weise entsprochen werden

könnte und die Regierung in arge Verlegenheit gesetzt
würde. Die StaatSwirlhschaflskommission könnte auch in dieser

Beziehung eine Aufgabe erfüllen. Sie hätte also diese
dreifache Ausgabe: den Bericht zu prüfen, sowie das Besoldungsgesetz

und endlich zu untersuchen, inwiefern die Aufnahme eine»
Staatsanleihen» einzuleiten sei. Bis dahin kann für die
Bedürfnisse dcS Staates gesorgt werden, da wir uns doch innerhalb

der nächsten 2 Monate wieder versammeln werden. Man
könnte dieses auf die erste Tagesordnung de» nächsthin
zusammentretenden Großen Rathes setzen.

Bützberger. Ich bin einverstanden, daß das
Besoldungsgesetz der Skaatswirthschaflskommisslon überwiesen werde,
doch soll dasselbe bis vor nächsten Sitzung dem Volke bekannt
gemacht werden.

Herr Präsident. Da daS Besoldungsgesetz heute auf
der Tagesordnung ist und die Finanzdireklion selbst die
Ueberweisung an die StaarswirthschaflSkommission beantragt, so will
ich dieseu Punkt zuerst in Umfrage setzen.

Stettler. Ich verlange vor Entscheidung dieser Frage
die Verlesung de» Finanzberichtes.

Stämpfli. Ich bringe nur eine faktische Berichtigung
an. G-stân als der Präsident von Verlesung deS Finanzberichtes

sprach, habe ich dagegen reklamirt und er hat hieraus
seinen Vorschlag zurückgezogen. Indessen ich wünsche auch,
daß der Bericht verlesen werde, nur dagegen erhebe ich mich,
daß er nicht so einseitig unter daS Volk hinausgeworfen werde.
Der Bericht soll aus die Tagesordnung gesetzt und hier selbst
behandelt werden; wir wollen die darin enthaltenen Angaben
prüfen. Damit bin ich sodann einverstanden, daß das Besol-
bungSgesetz bis zur nächsten Sitzung verschoben werde.

Herr Berichterstatter. Weil in meinem Finanzberichte

viele Zahlen vorkommen, so ist eS fast unmöglich, mündlich

Bericht zu erstallen, und ich lege daher meinen schriftlichen
Bericht vor.

Die Verlesung deS Finanzberichte» erfolgt und nach deren
Beendigung wird vom Präsidium bemerkt, e» werde keine DiS-
kussion gestalten und auch von sich auS den Druck des Berichts
in den Äerhandlungöblättern nicht gestatten. Das Recht der
Regierung wird vorbehalten.

SS wird die Frage aufgeworfen, ob man nicht damit
abbrechen und dafür Morgens 7 Uhr beginnen wolle, allein durch
da» Präsidium wird entgegnet, «S möchte zweckmäßiger sein, jetzt
fortzufahren mit kleineren Geschäften und dann morgen daS
Besoldungsgesetz und den DekretSemwurf über den Bezug von
Armenlellen zu behandeln.

Herr Regierungspräsident. Ich habe der
Versammlung noch anzuzeigen, daß jede der 6 Direktionen dem

R-gierungsralh ei'n.n bssonderu Bericht abgelegt hat, per 8«

nicht in der gleichen Ausdehnung wie der Finanzbericht. Es
sind alle diese Berichte bereit, zur Kenntniß deS Großen Rath»
auf den Kanzleitisch gelegt zu werden. Es wäre wohl
zweckmäßig, den Finanzbericht der Staatöwirthschaflskommission zu
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überweisen, damit fi» über denselben in der nächsten Sitzung
Bericht erstatte.

Stämpfli. Ich wünsche namentlich, daß die verschiedenen

Hauptpunkte des Finanzberichtes von der Kommission
genau untersucht werden, damit die Mitglieder des Großen RalheS
sehen, wohin die Ausgaben gekommen find. ES ist gar leicht,
so im Allgemeinen etwaS zu rügen und zu tadeln.

Herr Präsident deS RegierungSratheS. Ich halte das
für billig und habe nichts einzuwenden. Ich will sogar einen

Schritt weiter gehen und stelle den Antrag: es der Staats-
wirthschaftskommission zu überlassen, auch fernere Aufschlüsse

zu verlangen von den Behörden.

Herr Präsident. Dieses Recht hat die Kommission
schon verfassungSgemäß.

ES wird die Frage angeregt, ob nun nicht abzubrechen
und um 4 Uhr wieder zusammenzukommen sei; allein in
Betracht. daß die RachmittagSsitzungen selten gut ausfallen, wird
fortgefahren.

B o rtr a g des RegierungSratheS um Ermächtigung zur
kaufsweisen AuShingabe des untcnher der Kirche zu Thun
liegenden sogenannten ProvisorenhauseS sammt Terassenumfang
und Garten von ungefähr 20 Klaftern, an Herrn Gottlieb
Stähli, Lehrer daselbst, um Fr. 10,000 unter Zahlungsgedin-
gen räch dem Gesetz vom 8. August 1840.

Sträub» Regierungsrath, als Berichterstatter. Herr
Präsident, meine Herren! DaS Gebäude, warum »S sich

handelt, befindet sich in Thun, und zwar in einer schönen Lage
mit prächtiger Aussicht. ES hat dem Staate bisher nur 100
Franken Zins eingetragen, während er alle auf demselben
lastenden Kosten, wie die Brandsteuer und die Teilen, tragen
mußte, und gegenwärtig eine Ertrareparatur von 150 F-.
nöthig wird. Die frühere Regierung hat gefunden, das Gebäude
könne besser vnkaufc werden, als es zuerst den Anschein hatte.
Bei einer Kaufsteigerung hatte Herr Stähli daS höchste Gebot
gethan mir 5000 Fr. Später aber wünschte er zu wissen,
wie daS Haus auShingegeden werden könne. Nach d-r An.
ficht deS frühern FinanzdireklorS sollte ein Antrag von 10,000
Franken dem Großen Rathe vorgelegt werden. Man hat das
nun gethan, und eS ist auch in der Folge so viel darauf
geboten worden. Da dieser 'verkauf dem Staate w-ientlichk vor-
theile bringt, so wird auf Genehmigung deS Verkaufs ang«.
tragen.

Stämpfli. Ich bin mit dem Antrage der Regierung
einverstanden, und möchte den H-rrn Berichterstatter nur fra-
gen, ob die gesetzlichen Gedinge auch eingehalten werden?

Herr Berichterstarter. Die gesetzlichen Gedinge
werden erfüllt.

DurchS Handmehr genehmig?.

Folgenden Rehabilitations-, Büß-, Strafnachlaß - und
Slrafumwandlungsgesuchen wird

I. entsprochen:

». auf den Antrag der Direktion der Justiz und Polizei
und des NegierungsracheS:

1) Gottlieb Johri von Adelbvdm» welcher vom Ober-
gericht am 19. März 1817 wegen gemeinschaftlich mir zwei
Diebsgenossen zur Nachtzeit und mittelst eines von ihm heim-
lich weggenommene» Schlüssels begangenen Diedstählen zu 1

Jahren Ketten vcrurtheilt worden ist;
2) Samuel Ackermann, Fuhrhalter von Othmarsiagen,

welcher vom Gerichtspräsidenten von Aarwangeu am 11. Ok-
tobcr 1817 wegen Zollverschlagniß zu 90 Fr. Buße verurtheilt
worden ist.

Arim. Auch die Finanzdirektion hat aus E.itspiechung des

Gesuchs angetragen.

3) Johann Haller von Lötzwyl, KantonS Aargau, wel-
cher vom Amtsgerichte Bern am 18. Dez. 1810 wegen
Verabreichung von Arzneimitteln gegen Bezahlung und unbefugten

Mischen» in die ärztliche Praxis auf unbestimmte Zeit zu,
Verbannung auS dem Kanton verurtheilt worden ist;

l>. auf den Antrag deS RegierungSratheS und entgegen dem

Antrage der Direktion der Justiz und Polizei:

4) Samuel Ch ate lain, Fuhrmann von Tramelan-
DessouS, welcher vom Obergerichte am 23. Juli 1819 wegen
Mißhandlung zu 15 Monaten KantonSverweisung verurtheilt
worden ist.

Den unter Nr. 1 und 4 genannten Jossi und Chatelain
wird der Rest ihrer Strafzeit, dem Samuel Ackermann te»

StaatSanthetl der Buße nachgelassen; dem Haller hingegen
sein« unbestimmte VerweisungSzeit in eine bestimmte von 1 Jahr,
vom 1. August d. I. an, umgewandelt;

II. nach dem Antrage der Direktion der Justiz und
Polizei der Abschlag ertheilt:

5) Kaspar Wyßlen zu Goldbach, welcher vom Richter?«

amt Burgdorf am 14. Jan. d. I. wegen unbefugten Brennen»

geistiger Getränke zu einer Buße von Fr. 100 verurtheilt

worden ist;
K) Peter Künzi, Vater, Mechaniker von und zu Uebschi,

welcher vom Richleramc Thun am 22. April 1843 wegen
Uebertrelung deS Ohmgeldgcsctze» zu einer Buße von Fr. 100
verurtheilt worden ist;

7) Mclch. Leuenberger zu Oberried bei Köniz, welche,
vom Obergerichr am 28. Januar 1850 wegen Theilnahme an
den Unruhen in der Scadc Bern am 15. unv 18. Oktober
1846 zu 3 Monaten unabkäuflicher Leistung auS dem Amte
Bern verurtheilt worden ist;

8) Christ. Brnggeli von Wählern, welcher vom
Obergericht am 7. August 1817 wegen Dubstäh'.en zu 4 Jahren
Kelten verurtheilt worden ist;

9) Benedikt Fischer von RüeggiSberg, welcher vom Ode,-
gerichte am 9. Juli 1849 wegen Diebstahl peinlich zu 18
Monaten Zuchthaus verurihnlt worden ist;

10) Job. Hermann von Rohrbach, welcher vom
Obergerichr am 3. September 1849 wegen Diebstahl peinlich zu
18 Monaten Zuchthaus verurcheilt worden ist;

It) Sam. Hofmann von Oberbütsch-l. welcher vom
Obergericht am 0 Juli 1817 wegen Diebstählen zu 3'/z J
ihren Kette» verurtheilt worden ist;

12) Jak. Zehnder von EriSwy!, welch»- vom Ob«rg«.
richt am 27. August 1819 wegen Diebstahl peinlich zu 15
Monaten Zuchthaus verurtheilt worden ist;

13) Mar. Schär, geb. Oeschgen, von Röthenbach, welch«
Vom OSergerichte am 8. August 1816 wegen Diebstählen peinlich

zu 5 Jahren Zuchthaus verurtheilt worden ist;
14) Pet. Willi von Wablern, welcher vom Obergericht«

am 25. August 1319 wegen Diebstahl peinlich zu 15 Monaten

Zuchthaus verurtheilt worden ist;
15) Joh. Zürcher vom innern Lanperswylviertel, welcher

vom Oderzerichte am 17. April 1347 wegen gefährlichen
Diebstahls zu 4 Jahren Ketten verurtheilt worden ist;

10) D. I. C. Wieg sam vou Bern, welcher vom
Obergerichte am 1. Mai 1847 wegen betrügerischen und murhwtl-
ligm GeldScags zu 4 Jahren Ketten verurtheilt worden ist;

17) JsS. U Risen von Hatkwyl, welcher vom Ober,
gerichte am 9. Oktober 1817 wegen Unterschlagung und B -
rrüzereien zu 4 Jahren Ketten verurtheilt worden ist;

13) Thad. Schmid von Herznach, Kancons Aargem,
welcher vom Obergerichke am 28 August 1817 wegen wieder
holten Versuchs zu: Brandstiftung zu 5 Iah.en Kelle: vecur-
lheiit worden ist;



IS) Christ. Flächiger von Lauperswyl, welcher vom
Oberg-nchre am 5. Fedr. 1813 wegen Falchmünzerei und
AusgebenS von falschem Gelde zu ä'/z Jahren Zuchihaus ver-
urlpeilt worden ist;

20) Jos. Laissue von Courgenay, welche? vom
Obergerichte am 18. Juni 1319 wegen Diebstahl und Widerstand
gegen einen Polizeiagenlen vet seiner Verhaftung zu 3>/, Jahren

Zuchthaus verurtheilr worden ist;
21) Job. Schnag von Wynigen, welcher vom Obergerichte

am 20, März 1817 wegen Diebstählen und Eingren-
zungsübertrelung peinlich zu 4 Jahren Zuchthaus verurtheilr
worden ist;

22) U. Badet, Jos. Stephan und Fr. Humard von
Fregiccourt, welche vom Obergerichte am 12. März 1819 wegen

Tôdtung in conwinslism, die beiden Elstern zu 6, die Letztem

zu 3 Jahren ZuchihauS verurtheilr worden sind;
23) Burgcrgemeinde Vinelz, welche am 23. Oktober 1317

vom Richlcramk Erlach wegen unbefugten FällenS und Ber-
kaufenS von 170 Tannen zu Fr. 282 Buße verurtheilr worden

ist;
21) I. Leschen ne von Seut, Gem. Glovelier, vom Ober-

gerichte am 22, März 1818 wegen D'ebstah's mittelst
Einbruch und Einsteigen zu 15 Monaten Ketten verurtheilr;

25) Erben deö Christ. Röthlisberger, gew. Handelsmann

in Word, vom Obcrgcrichte am 21. Jan. 1818 wegen
Zoll- und OSmgclosverschlagntß zu Fr. 593. 20 verurtheilr,
wovon der Grope Ralb die Hälfte des StaatsautheilS
nachgelösten hat am 7. Sept. 1813.

Die Borträge redst den Beilagen gehen zum Verhalt und
zur E'ôffnung au den RegierungSralh zurück.

Wt

wünsche daher, daß die Dringlichkeit dieses WunscheS'gnerkannt
würde.

Herr Präsident des RegierungSratheS. Nur zwei
Worte darüber. Der Vortcag über daS aufzunehmende
Anleihen liegt bereit, oder kann wenigstens morgen vorgelegt werden,

um der StaalSwirthschaftèkommission überwiesen zu wer-
d n. Bis die Sache im Reinen ist, wird die Regierung ihr
Mögliches thun.

Ein Anzug, unterzeichnet von Herrn I. Karlen von
Erlenbach und zwtt andern Mitgliedern, betreffend Wünsche
in Bezug auf verschiedene VerwaltungSgegenstände, die in
einer am 10. Febr. 1850 zu Erlenbach stattgehabten
Volksversammlung ausgesprochen wurden, wird verlesen und auf den
Kaozl-ilisch gelegt.

Nächste Sitzung MorgenS 7 Uhr.

Schluß der Sitzung um 3 Uhr.

Für die Redaktion:

Karrer, Fürsprecher.

Ueber eine Vorstellung des Herrn alt Oberförster Roden,
betreffend Erläuterung deS 8. 1 der Fischerverordnung und
das A scheu mir Angeln, wird zur Tagesordnung geschritten.

Herr Präsident, Ich erlaube mir eine Bemerkung
in Betreff der noch aus den Jahren 1817, 13 und 49 vom
alten Großen Rathe her vorhandenen Anzüge und Mahnungen,

welche sich in der Regel nach einer Gesammtcrneuerung
nicht mehr fortsetzen. Ich möchte daher die Zustimmung des

Großen RarhcS dafür, daß man fle aus der Schachtel schaffe.

Zeigt sich daS Bedürfniß, so kaun ja die Sache durch neue
Anzüge angeregt werden.

Stämpfli. Ich halte dieses für überflüssig So
viel ich wich erinnere, sind diese Anzüge in der letzten April-
fitzung von Herrn Vieepräfiöent Carlin für obsolet erklärt worden.

Dieß nur als Aufschluß.

SS wird der Sache keine weitere Folge gegeben.

Tagesordnung auf morgen: Dekretsentwurf über den

Bezug von außerordentlichen Armentellcn, Besoldungsgesetz,
Antwort auf lue Interpellation wegen Prunlrut und einiges
Andere.

Karlen von Diemtigen. Da mehr alS 200 Begehren
an tie Oberländer Hypochckarkaste vorliegen im Betrage von
mehr als 210,000 Fr., da ferner der größere Theil der Pc-
lee ren in Betreibung sich befindet, und die Finanzdirektion selbst

gesagt hat, es könne nicht anders, als durch ein Anleihen
geholfen werden; so möchte ich eS im Interesse dieser Personen,
um fie nicht der Verlegenheit auszusetzen, vielleicht von HauS
und Hof getrieben zu werden dringend der Regierung
empfehlen wenn mög'ich, auf der Stelle zu entsprechen. Die
Regierung hat nur im Gegentheil zu befürchten, daß Unzu-
frieoeuheir und politische Manöver die Folg« sein würd n. Ich

Sechste Sitzung

Samstag, den 4. August 1850.

Morgens um 7 Uhr.

Präsident: Herr Oberst Kurz.

Beim Namensaufruf erzeigen sich abwesend mit Sot-
schuldigung: die Herren Boivin, Moser zu Herzogenbuchsee,
Roth zu Wange», Hubler, Känel von Bargen; ohne
Entschuldigung - die Herren Brüggimann, Bühl-r, Bützberger,
Fleury, Chevrolet, Gerber, Knechtenhofer Hauptmann, Kohler,
Küng, I. U. Lehmann, Lehmann zu Rüedtligen, Michaud,
Minder, Rìkli, Rikschard zu Aarmühle, Schafter Prokurator,
Schmalz Wirth. Schmid Arzt» Schneeberger, Schürch, Streit,
Teuscher, Tieche, Verdat, Zumstein, Kaiziger.

Das Protokoll wird verlesen und genehmigt.

Fischer, Regierungsrath. Gestern wurde der Amtsantritt

der neuen Beamten auf den 1. Cöristmonat festgesetzt,
weil der Herr Berichterstalter solches zugegeben hakte. Er
bemerkte jedoch deutlich, daß bei Abänderung deS Termins zum
Amtsantritt der neuen BezirkSbeamten eintretenden Falls die
Handhabung der Ordnung in solchen Bezirk?» vorbehalten
bleibe, wo allenfalls die gesetzlichen Befehle der Regierung nicht
befolgt werde«. Ich trage darauf an, daß diese Bedingung
auch in daS Protokoll aufgenommen werde.

Stämpfli. BiS dahin war das nie und nimmer Uebung,
daß Motive des Berichterstatters in das Protokoll aufgenom-

tvv»
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mm werden, wenn nicht darüber eine förmliche Abstimmung
stattgefunden hatte. Sollte dieß dennoch genehmigt werden,
so könnte ich mit gleichem Fug verlangen, daß in Zukunft
meine Reden auch in das Protokoll kommen. Wider eine solch«

Ergänzung deS Protokolls muß ich protesttren.

Fischer, Regierungsrath. Die Versammlung wird
darüber entscheiden.

G y g a r. Da« Protokoll soll nichts enthalten, als waS
beschlossen worden ist.

Släm p fli. Ich muß noch einmal bemerken, daß eine

solche Ergänzung nach dem Reglement nicht zuläßig ist.

Herr Präsident. Protestation kann ich keine an-
nehmen, sondern ich muß, da die Abstimmung verlangt worden

ist, solche vor sich gehen lassen; eS würde jedoch im An-
nahmSfalle der vorgeschlagene Zusatz nicht als ein Zusatz zum
gestrigen Protokoll aufgenommen werden, sondern als eine
Erklärung in vaS heutige Protokoll, welche auch von heut zu
daliren wäre.

Abstimmung.
Für Ausnahme der beantragten Erklärung 35 Stimmen.
Dagegen 3s «

S r â m p s l i. Ich wünsche, daß der aufzunehmende
Vorbehalt abgelesen werde.

H-rr Präsident. Derselbe lautet: «Mit 85 gegen 38
Stimmen wird befohlen, folgende Erklärung in daS heutige Protokoll

einzurücken: Erklärung des Berichterstatters des Reg.-Raths»
dahin gebend, daß bei Abänderung des Termins zum Amtsantritt
der neuen BezirkSbeamten eintretenden Falls die Handhabung der
gesetzlichen Ordnung in solchen Bezirken vorbehalten bleibe, wo
allenfalls die gesetzlichen Befehle der Regierung von den
Beamten nicht befolgt werden-"

Reichen bach. Ich geb» hier die Erklärung ab, daß
ich weder für noch gegen die Aufnahme dieser Erklärung ge-
stimmt habe, weil die Regierung bereits, laut Verfassung und
Gesetz, die Pflicht hat, die nöthigen Maßregeln für Handhabung

der Ruhe und Ordnung zu treffen, und weil die Regierung

in der Aufnahme einer solchen Erklärung eine Autorisation

zu Gewalrmaßregeln erblicken könnte.

Herr Präsident. Ich erkläre diese Voraussetzung alS
unzuläßig, weil eine solche Zumuthung von vornherein nicht
stattfinden soll-

Wen ger. Ach trage darauf an, daß statt deS AuS-
druck« „befohlen" ein anderer, milderer Ausdruck gewählt
werde.

Herr Präsident. Ich kann diesem Anzug« nicht
entsprechen, weil dieser Ausdruck im Reglement enthalten ist.

S t â m p f l i. Gegen ein solches peocestor« pro estire ich.
Ach wünsche, daß Herr Regierungspräsident selbst seine Mei.
nung abgebe.

Herr P râ si d e n t. Der Große Raih hat beschlossen,
daß diese Erklärung unler'm heutigen Datum in daS Protokoll
aufgenommen werde, und dabei muß eS bleiben.

Srämpfli Ich prolestir« noch einmal dagegen. Ich
glaube nicht, daß wider» oder vielmehr ohne den Willen des
Herrn BerichtnstatterS eine solche Erklänmg aufgenommen
werden kann, man sollte warte», bis Herr Präsident Blösch
da ist.

Herr Präsident. Ich kann diese Protestation nickt
berücksichtigen.

Slâ m p fli. Ich mache sie dennoch.

Lehmann, Dr. An der Tagesordnung ist der Dekrcts-
entwurf, betreffend die Berechtigung der Einwohnerg-meinten
zum Bezug von Armentellen für die Jahre 18^9 und 1850.
Ich trage nun darauf an, daß diese wichtige Angelegenheit
heule nicht behandelt werde, denn ein so wichtiger Gegenstand
sollte nicht am letzten Tage, wo Jedermann aus dem Punkt
ist, nach Hause zu reisen und ein Theil der Mitglieder bereits
nach Hauie ist, so daß man der Sache nicht die gehörige
Aufmerksamkeit schenken kann. Ich trage daher aus Verschiebung
der Behandlung dieses Dekrets an, und dieß um so mehr, als
daS Dekret dem Volke nicht bekannt gemacht worden ist. Sie
werden mir gewiß zugeben, daß, wenn je ein Gesetz bekannt
gemacht zu werben verdiente, dieß eS ist.

Fischer, Regierungsrath, alS Berichterstatter. Die
Versammlung wird entscheiden, inwiefern sie diesem Antrage
Rechnung tragen will. In die Sache selbst will ich nicht ein-
treten, wôhlaber bin ich so frei, darauf aufmerksam zu machen, daß
eS dringlich ist, die Sache an die Hand zu nehmen, indem bei

Abfassung deS Vorschlags bereits 14 Gemeinden, und seither
noch drei, um die Beziehung von Tellcn »ingekommen sind,
theil» um den Ausfall im Armengut zu decken, theils um kon-
rrahirte Schulden des ArmengulS abzubezahlen, theils eing».
gangene Verpflichtungen rücksichtlich der Armenversorgung zu
erfüllen. Ich mache dabei ansmerkmm, daß eS sich hier nicht
um eine Regel handelt, sondern bloß um eine außerordentliche
Maßregel, welche durch die Umstände geboten ist Ich füge
noch bet, daß einzelne Gemeinden bereit» in Betreibung sind,
und daß man gerade wegen der Dringlichkeit dieleS Dekrets
heute den Ansang der Sitzung auf 7 Uhr verlegt hat. Wir
scheint eS, allfällige Anträge auf Verschiebung hätten gestern
gemacht werden sollen, und nicht jetzt, da die Sache bereits
auf der Tagesordnung ist.

G fell er. Ich möchte den Antrag deS Herrn Lehmann
unterstützen, obschon ich die Dringlichkeit der Sache ganz gut
fühle, denn nicht nur 17 Gemeinden, sondern wohl 60 biS7V
sind im gleichen Fall, und es muß allen erwünscht sein, wenn
diese Sache einmal eine Erledigung findet, dessenungeachtet
begreife ich nicht, daß man die Sache wieder auf den letzten
Tag verspart hat, indem man seit 20 Jahren weiß, daß die

GamstagSfitzungen stetS wenig besucht gewesen sind, und daß
an einem Samstag niemals wichtige Sachen in Berathung
kamen. Namentlich herrscht geg»n là. c. des 8. 1, welcher
die Gemeinden ermächtigt, für die laufenden Bedürfnisse Tellen
zu erheben, bedeutendes Mißtrauen, weil man fürchtet, daß
darin ein Anfang zur Beziehung ordentlicher Tellen liege- Ich
stimme daher zu Verschiebung auf die nächste Sitzung, mildem
Wunsche, daß das Gesetz schon im Anfang der Sitzung behandelt

werde.

Herr Präsident. Ich kann hier keine Diskussion
zugeben, sondern will einfach die angesetzte Tagesordnung
handhaben.

Stäm p fli. Es liegt ein Antrag auf Abänderung der
Tagesordnung vor, und da verlange ich, daß das Wort über
diesen Punkt gestattet werde, indem ich dafür Halle, eS liege
nicht in der Kompetenz de» Präsidenten, über einen Antrag
auf Abänderung, ohne DlSkussion abstimmen, oder gar den-
selben außer Acht zu lassen.

v. Er lach. Es ist noch gar nichts abgelesen worden,
was eine Diskussion veranlassen könnte, daher soll man vorerst

zur Tagesordnung schreiten.

Sträub, R«gierungSrath. Ich bin der nämlichen An-
ficht, man soll zuerst den Vortrug anhören und den R pporl
deS Berichterstatters.

Im o b e r st eg. Ich möchte bemerken -



(Von Snte der Rechten wird mit großem Geräusch nach
Abstimmung gerufen).

Jmobersteg. Ich habe daS Recht, zu reden.

Zeer led er. Abstimmung, Abstimmung!

Herr Präsident. Ich erkläre, daß ich Niemand mehr
daS Wort geb«, sondern zur Tagesordnung schreite.

Stämpfli. Nur noch ein Wort. Wir wollen
beantragen, daS Eintreten auf die Frage überhaupt zu verschieben»
so daß dieser Antrag angebracht werden muß» ehe man zur
Tagesordnung übergebt, denn wenn man den Vortrag abliest
und den Rapport anhört, so ist das schon immer eine Art deS
Eintretend.

A u b ry. Ich verlange ebenfalls, daß zur Tagesordnung
geschritten werde, und kann ein solches Verfahren nicht
begreifen.

Herr Berichterstatter. Auf der einen Seite sagt
man, man habe zu wenig Zeit, um daS Gesetz zu behandeln,
und auf den andern will man noch vorher eine Vorfrage
behandeln ; das kann nicht gehen, und ich bitte den Herrn
Präsidenten, da» Reglement zu handhaben und abstimmen zu lassen.

Abstimmung.
Für Beibehaltung der Tagesordnung 90 Stimmen.
Dagegen 78 _

Tagesordnung,
„Vortrag der Direktion des Innern und deS

RegierungSralheS mit Projekt-Dekret,
betreffend die Ermächtigung der Einwohnergemeinden

zum Bezug von außerordentlichen
Armentellen für 1349 und 1350.

Im Zebpunkl, da die Vorarbeiten zum Erlaß des n«uen
Armengesetzes begannen, war man mit den Schwierigkeiten,
welche der Uebergang von dem System der obligatorische«
Unterstützung zum System der freien Wohlthätigkeit mit sich brin-
gen werde, zum Theil nicht hinlänglich vertraut, zum Theil
konnte man vie Hindernisse, die sich in den Weg stellen werden,

unmöglich voraus wissen. Die Folge dieser eingetretenen
Schwierigkeiten ist dann auch die nicht zu läugnende Thatsache,
daß die Grundsätze deü Armenge! etzeS in einem großen Theile
des KantonS gar nicht die gehörige Geltung erhalten haben,
und sich sogar theilweise Unwillen dagegen offenbart, und zwar
von Seite der Gebenden wie der Genießenden.

Die im April 1850 versammelte Spszialko m mission für
da» Armenwcsen, bestehend aus Mitgliedern auS allen Landestheilen.

sagt daher in ihrem Bericht:
„ES wurde allgemein anerkannt, daß die tief eingreifenden
Veränderungen, die daS Gesetz über das Armenwesen mit

»sich brachte, in höchst ungünstige Zsitverhältnisse fielen. Die
»LebenSmittelnorh, sowie durch die innern und äußern Unruhen
„vielfach gestörten VerkehrSverhältnisse nahmen die Kräfte dsS

„Staats, der Gemeinden und aller für daS Wohl der Armen
„sich lebhaft interessirenden Bürger so sehr in Anspruch, um
„nur der momentanen Noth lindernd entgegen zu treten, daß
„von allen Seiren weil weniger geschehen konnte zu durchgreifender

Gestaltung deS Armenwesens." Ferner sagt der
Bericht : „Ein anerkannter Hinderungsgrund für eine gedeihliche
„Gestaltung deS ArmenwesenS ist die durch die allgemeine Ver-
„dienstlosigkeit hervorgerufen» bedenkliche Zunahme von Bettlern

und Vaganten. Die öffentliche Meinung ist leider an
„den meisten Orten noch nicht so weit gediehen, daß es dem

„Wohl des Ganzen und der Einzelnen viel ersprießlicher wäre,
„die Krä'te der Wohlthätigkeit in eine rechte Orlsarmenpflege
„zu conrentrireu, als sie durch Almosen an herumziehende Bett-
„ler zu zersplittern."

Als Haupthemmniß wird im Bericht ferner der Umstand
bezeichnet, daß sich die Gemeinden an den Begriff einer geord-
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neten, aber zugleich freiwilligen Armenpflege nichk gewöhnen
können. Diese Ansichten der Spezialkommission werden durch
die gemachten Erfahrungen leider nur zu sehr bestätigt.

Die freiwilligen Armenvereine find erst auf die Zahl von
87 gestiegen, dagegen fehlen sie noch in 76 Kirchgemeinden.
Die an die Stelle der Armenvereine bestellten Spendkommis-
sionen sind auS angeblichem Mangel an Hülfsmitteln unthätig,
obgleich ihnen die nämlichen Hülfsmittel zu Gebote stehen,
wie den Armmvereinen, mit Ausnahme deS StaatSbeitragS.

Aus den Berichten der Armenvereine über ihr Wirken
geht unläugbar die Thatsache hervor, daß sie ungemein besser
wirken, als die bisherigen Behörden, weil sie nur die unter
ihrer Aufsicht lebenden Armen besteuern, somit den einzelne»
Armuthsfall genauer untersuchen und beurtheilen, mit kleinern
Mitteln weil mehr ausrichte», und ebenso durch Rath als durch
That helfen. Allein in Fällen, wo eS größerer Hülfe bedarf,
wie bei Verkostgeldung einer alten, gebrechlichen Person (für
80 bis 100 Fr.)» Versetzung eines Irren in die Irrenanstalt
(für 75 Fr.), Versorgung etneS Waisenkindes (für 40 bis 50
Fr.), blieben die Armenvereine ganz unvermögend zur Hülfe
und überließen den Gemeinderäthen alle dahertgen Obliegenheiten.

So beschränkt sich die Thätigkeit der Armenvereine, wofern

sie nicht die ganze Armenpflege mit den Hülfsmitteln dem
Gemeinderath abgenommen haben» meisten» nur auf momentane

Unterstützungen, auf Ankauf von Samenkartoffeln, auf
Einrichtung von Spinnanstalten, auf Austheilen von Armenland

und Aufsicht über dasselbe; hingegen blieb den bisherigen
Gemeindebehörden, Einwopnergemeinderätheu und Burgerrä-
then das ganze übrige Armenwesen, so weit eS mit größern
Auslagen für einzelne Personen verbunden war.

Hinwieder verminderten sich die Hülfsmittel der bürgerlichen

Armenpflege, wie sie durch Gemeinde- und Burgerräthe
ausgeübt wird, zusehends durch die Reduktion der Armentellen,
die im Jahr 1348 begann, und von wo an sie jährlich um ein
Viertel vermindert werden sollten.

So sollte nach dem Gesetz die Summe der Gemeindetellen
im Jahre 1848 nur noch betragen 99,481 Fr., im Jahre 1849
74,611 Fr-, im Jahre 1850 wird sie betragen 49.741 Fr.» und
im Jahre 1851 24,871 Fr.» und mit dem 1. Januar 1852
ganz aufzuhören.

Im Augenblick, da auS den oben angefühlten Ursachen,
besonder» in Folge eingetretener Verdienstlosigkeit, die Armuth
sichtlich im immerwährenden Zunehmen begnffen war, viele,
früher an die Armentellen bettragende Familien nun selbst
vor die Gemeinverärhe mir Steuerdegehren traten, verminderten

sich die Hülfsmittel, statt sich zu mehren. Freilich sollte
die frei» Wohlthätigkeit an die Stelle treten; allein der Fort-
bezug der Tellen, obgleich dieselben reduzirl waren, hinderte
daS Aufkommen dieser organifirten Wohlthätigkeit, indem der
Gedanke Manchem sehr nahe lag, eS müsse jetzt doppelt für
die Armen bezahlt werden; vorerst „gezwungen" mi telst Tellen,

dann „freiwillig" mittelst L ebessteuern. Diese Behauptung

beruhte zwar theilweise auf Irrthum und Borurtheil, denn
wenn die Telle, wie an vielen Orten, auf «in Viertel reduztrt
ward, so stand dem wohlhabenden Bürger wohl nicht schwer,
auf freiwilligem Wege die entstandene Lücke wenigstens einigermaßen

zu ersetzen.

Auf diese Weise häuften sich die Schwierigkeiten der
Ausführung des Armeng-ietzeS von Jahr zu Jahr. Die Gemeinden

suchten sich nun auf verschiedene Weise zu helfen. Einige
der gewöhnlichen AuSkunftSmittel werden hier angeführt:

1) die Abtheilung der zu verdingenden Kinder auf die Güter

gegen eine sehr geringe Entschädigung. Man
erreichte dadurch eine weit bessere und zweckmäßigere
Erziehung der armen Jugend und eine große Ersparniß
an baarem Gelde, allein auf indirekte Weise ward die

Zwangstelle fortgesetzt;

Z) die Erkennung von Armentellen nach Bedürfniß und ohne

Einholung höherer Bewilligung.
So lange keine Klage erhoben wurde, konnten diese

Tellen nicht als ZvangStellen angesehen werden, zumal
sich die Gemtindedürger ohne Einsprache von irgend ei-
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ner Sn'le auS eigenem Antrieb mil Auflagen belegten.
3) U beischreilung tes Tcllmsrimums und Einlangung um

nachträgliche Genehmigung;
4) Kontrahiren von Schuldrn ohne Bewilligung der Be«

hölde, und dahrrige Schwächung des Arwen^uls. Freilich

blieben die Tu.l beS A mengulS die nämlichen, nach

wie vcr, allein die konirahirien Schulden, bestehen nun
solche in Geldaufbrüchen oder in Ausstellung von
Obligationen an die Armcngutsverwalter für tue von ihnen
geleisteten Vorschüsse, mußten wted-r als so viele Passiva
,n Rechnung gebracht werden, und schwächten nicht nur
das Kapital» sondern verwickelten die Administration.

Diese Verhältnisse bewogen dann die gcs.tzgebende Behörde,
schon im Armengesetz §, 39 für daS Jahr 1647 außerordent-
l-ch- Armenkellen zu gestallen. Man burs e damals hoffen,
durch diese AuSnahmSbestimmung den dringendsten Bedürfnis»
sen entsprechen zu können.

Allein im Jrhr 1843 wiederholten sich die Gesuche um
Bewilligung von außerordentlichen Armenteilen» und eS sahen
sich die vorberalhenden Behörden genöthigt, auch für daS Jahr
1843 in Beirachl der Zeilumstände einen daherigen Antrag
dem Großen Rath zu bringen, der dann auch ohne Schwierigkeit

von demselben genehmigt wurde. DaS Dekret datirt
vom 16. Mai 1343.

Seither erneuerten sich die Begehren nach Extra-Armen-
kellen in bedeutendem Maße. Mitunter mochte man bei deren

Erkennung von Seite der EinwvSne.gemeinden etwaS zu schnell

zu diesem Entschlüsse gekommen fe>n, indem in den Versammlungen

Mancher zur Erkennung von Armentcllen stimmte,
der selbst wenig oder nichts dazu beitrug; allein im Ganzen
kaun man doch von der Ansicht ausgehen, es we.de sich eine

Gemeinde nicht selbst mit Auflagen fü.'ü «rmenweseu belegen,

wenn sie nicht von deren Nothwendigkeit überzeugt sei,

uns ein daheriger Beschluß werbe nicht aus bloßer Liebhaberei
gefaßt.

Der Regierungsrath war aber durch daS Gesetz gebunden,

daS ausdrücklich nach dem Jahr 1343 keine auß-rordenl-
lichen Armenkellen gestaltete, und zudem mußte sowohl er, alS
die Direktion beS Innern, fürchten, durch fernere Bewilligungen

werde der in der Verfassung aufgestellte Grundsatz der
freien Wohlthätigkeit unvermerkt umgangen, indem die Jahr
für Jahr erneuerte Bewilligung von außerordentlichen Armen-
lellen am Ende eine Gewohnheit, eine leere Form werde, um
die Armentellcn auf einem antern Wege einzuführen, während
sie. wenn nicht nach dem Buchstaben, doch nach dem Geist der
Verf.ssung aufgehoben seien. Dieß ist der Grund, warum die

Direktion deS Innern sich nicht entschließen konnte, auch für
die Jahre 1849 und 185V die Gestaltung von außerordentlichen

Armentellcn bei oberer Behörde zu beantragen.
Einzig in denjenigen Fällen erlaubte der Regierungsrath

eine Ausnahme von der Regel, wo es sich handelte:
1) um Deckung eineS im Armengut entstandenen Defizits,

oder
2) um Rückzahlung kontrahirter Schulden, da denn bei

größern Summen die Vertheilung der Tellen auf mehrere

Jahre g-statket wurde; oder
3) um nachträgliche Genehmigung bereikS in frühern Jahren

bezogenen Armentellen.

Hingegen wurden Enra-Tellbegehieu konsequent
abgewiesen :

1) wo nur die laufenden Ausgaben für daS Armmweseu
daraus bestrilteu werten sollten, oder

2) wo es sich aus den Rechnungen ergab, daß bei strenger
Beobachtung der Vorschriften deS Armengeietzes (namentlich

8 4) die gesetzlichen Hülfsmittel ausgereicht hätten.
Solcher Bewilligungen wurden ertheilt, und zwar mit steter

Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und der G öße
der Schwierigkeit der einzuziehenden Teilbeträge:

s. zu Tilgung von Schulden an die folgenden 16 Ge¬
meinden :

Bernisch-M-ssen, Bowyl, Schwendibach, Völligen,
Lü eifiüh, Urtenen, Walienwpl, Affolteru im s. E.,

Kcauchthal, Ochlenberg, Reichenbach, Bätlerkinden, Ker-
zensec, Waltringcn, LandiSwyl, Längevbühl;

6. alS nachträgliche Genehmigung des bereits überschritte¬
nen MarimumS ter Armenlelle an folgende 11
Gemeinden :

Ursendack, Höfen, Rülhi bei Thurnen, U beschi,
Münchenbuchsee, Goudiswyl, Wynau, Bleienbach, Müh-
leberg, Wyleroltigen, Lanznau.

Es liegt aber jetzt neuerdings eine Anzahl von Begehre«
vor, die im Allgemeinen die Ansicht aussprechen, die termalige
Lage der Gememden sei im Armenwesen eine unhaltbare
geworden; auf der einen Seile sei durch die Armenvereine ihnen
keine Erleichterung geworden, indem die Ansprüche an die Ge-
meinven eher zu- alS abgenommen haben; die Tellen haben
sich vermindert und seien am Erlöschen, und somit sei eine
der Hauprqncllen versiegt, die Hülse des SraatS sei zwar be-
deuleud und ancrkennenSwerlh, reiche aber leider nicht hin.

Die 13 eingereichten Begehren lassen sich nun in folgend«
Kategorien abtheilen:

1) Gemeinden, welche einfach die Bewtlli-
gung zum Bezug von außerordentlichen
Armenkellen verlangen.
s. Rütte bei Thurnen ist schon zweimal abgewiesen

worden; das Deficit von 1849 beträgt wegen mangelnden
Hülfsmitteln Livr. 1039. Die ordentliche Armea-

telle nur Livr. 152 96. Stellt die Schwierigkeit dar,
wegen der Verkeilung der Kirchhöre Thurnen in acht
Einwohnergemeinden einen Armenverein zu gründe».
Bezieht vom Staat Livr. 254. 9V Rp.

l>. Ferendalm 1349 Einnahmen Livr. 1361. 24'/«.
Auögab-n „ 1843. —
Deficit Livr. 486. 75°/,.

Hier handelt eS sich lediglich um die Aufbringung
der HültSmiitel zu den laufenden Ausgaben im Armen-
weseu. B.ztêpt vom Staat Livr. 191. 55.

c. Horenbach und Buchen bat auf 1. Jcnner 165V
ein Deficit von Livr. 1931. 66., für dessen Deckung
keine Hülfsmittel angewiesen sind. Die Gemeinde
anerkennt daS wohlthätige Wirken des Armenvereins der
Kirchhöre Schwarzen.ck, findet aber die Hülfe bei
Weitem ungenügend. Will auS der Telle vorzüglich
die Restanz deS frühern AllmosncrS bezahlen. Bezieht
vom Staat jährlich Livr. 692. 32.

6. Ob er bal m hat pro 1849 noch ein Bedürfniß vo»
Livr. 350, um eingegangene Verpflichtungen für
Kostgelder zu erfüllen. Bezieht vom Staat jährlich L. 706.

s. H as leb er g hat ein Deficit von k. 520. 80., will
dasselbe decken, um KostgeldSoe-pflichtungen erfüllen zu
können; anerkennt dankbar das Wirken deS Armenver-
einK der Kirchgemeinde Meiringen, findet aber d«ssen

Hülfe lange nicht hinreichend. Bezieht vom Staat
jährlich L. 373 96.

k. LandeSwyl muß für die laufenden Ausgaben im
Jahr 1350 entweder Schulden kontrahiren oder L. 1900
an außerordentlicher Armenlelle beziehen. Bezieht vom
Staat L. 1072 jährlich

g. F a h r ni hat pro 1849 für die gewöhnlchen AuSgabea
ein Deficit von L. 750; weiß keinen andern AuSweg
als Armentellen, wofür die Gemeinde schon abgewiesen
worden ist. Die Behörde sieht sich zwischen den Förde-
rungen deS Gesetzes und der Humanität so hinlingo-
brängt, daß sie ihre Stellung länger nicht zu halten
vermag. Bezieht vom Staat L. 689 jährlich.

2) Gemeinden, welche die Bedürfnisse durch
Angriff des Kapitals veSArrneugulSbe-
streitenwollen.

». Schwendibach hat eine R.stanz von Betrag L. 2l3.
42. an einen Allmoöner zu berichtigen, und weiß kein
ander-s Mittel, als daS Armengut um so viel zu schwächen,

natürlich in der Beglaubniß, eine Armentelle
dürfe nicht bewilligt werden. Bezicht vom Staat
jährlich L. 151. 60.



ì>, Aefsligen hat nach und nach zu? Deckung der
Ausgaben im Gemeinde- und Armenwesen die Gemeinde-
und Armengüter angegriffen, obgleich die Weisung vom
RegierungSrath am 4 Juli 1349 dahin gieng, nicht
nur nicht weiter zu schreiten, sondern das Fehlende zu
ersetzen. NmerdingS verlangt diele Gemeinde, das
Armengut bis auf die Summe von L. 109, sage hundert,
herabsetzen zu dürfen. 1340 betrug solches noch L. 1431.

Z) Gemeinden, welche nicht sowohl Armentellen
erheben wollen, als vielmehr die Unmöglich-
keit darstellen, ferner ihre Pflicht gegen die
Armen mit den gesetzlich angewiesenen
Hülfsmitteln zu erfüllen, und daher entweder
außerordentliche Staatshülfe verlangen oder mit Aufgeben

ihrer Stellen in der Gemeindeverwaltung drohen,

s. Diemtigen weist nach, daß die Noch der Armen
zusehends im Zunehmen begriffen sei und die Last
nachgerade unerträglich werde. Laut Büdget pro 1850 sind

Kinnahmen L. 2733. 75.
Ausgaben „ 7421. 02.

Also Deficit L. 4082.. 27.

Dies» Summe sollte fast vollständig an Kostgeldern laut
eingegangenen Verpflichtungen bezahlt werden. Die
Hypothekarkasse vereinigt gegenwärtig daS Armengut
der Gemeinde, welcher Viele Kapitalien aufgekündet
worden sind. Bezieht an Staatsdeitrag L. 1624 95.

b, Lauperswyl hat für daS Jahr 1850 ein Deficit von
L. 2000, so daß die Passivrestanz des abtretenden All.
moSners von L. 3300 allein diese Summe mehr als
verbraucht. Auch hier sind eS die Pfl-ggelder, welche

di, meisten Hülfsmittel aufgeben. ES muß der wichtige
Umstand bemerkt werben, daß in dieser Gemeinde ein
sehr thätiger und finanzielle Opfer bringender Aemm«
verein besteht und die Bedürfnisse für das Armenwesen
doch so iehc im Steigen begriffen find. LauperSwyl
glaubt sich gegen andere Gemeinden zurückgesetzt,
obgleich es einen Staaisbeitrag von L. 3302. 95. bezieht.

». Lauperswyl-Viertel (TmbsÄachen) hat, obgleich
mehr alS 1 pro Mille an Armentellen bezogen worden,
auf 1. Jenner 1349 ein Deficit von L. 900. 96. Diele
Gemeinde mußte, um nur die dringendsten Bedürfnisse
zu bestreiken, wiederholt, jedoch ohne Einwilligung der
Behörde, zu Geldaufbrüchen schreiten. ES wird daher
nicht sowohl eine Armentelle als ein entsprechender,
außersrdentl cher StaatSzvschuß verlangt. D eser betrug
nun bei den geringen im Büdget ausgesetzten Summen

pro 1317 L. 182 30., pro 1848 nichts. Der ordentliche

StaatSbeitrag ist L. 1778. 36.

à. Kirchlindach hat pro 1350 eine Einnahme
von L. 1017. 22'/,.
eine Ausgabe von „ 3i06. 32'/,

Somit ein Deficit von L. 1060. 10.

Fragt daher um Weisung, woher es, da eS keine Tellen
beziehen dürfe, das Fehlende hernehmen solle. K-rchlin-
dach bezieht vom Staate L. 490. 85.

Außer diesen angeführten Gemeinden gibt eS noH viele,
von denen in Erfahrung gebracht worden, daß sie auf eine

Gestattung von außerordentlichen Armentellen warten, um
dann sofort ihre daherigen Eingaben zu besorgen. Werden

nun diese verschiedenen Thatsachen in Erwägung gezogen,
bedenkt man vorzüglich:

1) daß die Nothwendigkeit vorhanden ist, die Armengüter
wieder auf ihren Normslstand zu bringen, nachdem sie

durch Kapita'angriff oder Kontrahinmg von Schulden auf
den Namen des Armenguts geschwächt worden;

2) daß eS unter den damaligen Verhältnissen im Armen-
wesen nicht oedenkbar ist, mittelst Ersparnissen das

entstandene Deficit zu decken;

3) daß die Armenbehördsn genöthigt sind, die eingegangenen

Verpflichtungen für Kostgelder an Privaten und öffentliche
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Anstalten zu erfüllen und ihnen die nöthigen Hülfsmittel
angewiesen werden müssen;

4) daß selbst in der Verfassung nur ein allmäliger
Uebergang vom System der obligatorischen Armenunter-
stützung zu demjenigen der freiwilligen vorgesehen ist;

5) daß eS sich zudem nur um eine momentane Maßregel
handelt:
so kann die unterzeichnete Direktion nicht umhin, bei dem

RegierungSrath den Antrag zu stellen, wie früher für das
Jahr 1843, so dermalen auch für die Rechnungsperiode von
1849 und 1850 die außerordentlichen Armentellen zu gestalten,
was aber, alS eine Ausnahme von dem Armengesetz, Sache
eineS besondern vom Großen Rathe zu erlassenden Dekretes ist.

Weit entfernt, durch die beantragte Maßnahme der
Entwicklung der Grundsätze deS ArmengesetzeS hemmend in den
Weg zu treten, glaubt man hierseirs im Gegemheil, ein« der
größten Schw erigkeften zu beseitigen. Denn nichts schadet
der Ausführung deS Armengesetzes so sehr in den Augen eines
groß.n Theils d-r Bevölkerung, als wenn Unmögliches gefordert

und auf die Zeilverhältnisse keine Rücksicht genommen wird.
Dadurch, daß man im geeigneten Augenblick scheinbar

nachgibt und das Prinzip nicht auf die äußerste Spitze treibt,
mag am ehesten daS letztere gerettet werden, besonders bei
Reformen, welche, wie diejenige des Armenwesens, so tief in
alle Verhältnisse des Lebens eingreifen.

Damit übrigens solche Crtratellen nicht leich sinnig
beschlossen und genehmigt werden, wird beantragt, daß sie

1) von der Gemeinde mit »/, Stimmen erkannt werden;
2) sollen die gesetzlichen Requisite beobachtet werden, als

Einrücken in'S Amtsblatt, Verlesen in der Kirche, Anzeige
der Traktanden :c. ;

3) soll der Negierungsstalthalter einen einläßlichen Bericht
erstatten;

4) soll die Direktion des Innern die Frage der absoluten
Nothwendigkeit genau untersuchen;

5) sollen sie nur die folgenden drei Fälle beschlagen:
». Deckung eines geschehenen Kapital Angriffs deS Ar-

mengutS;
t>. Bezahlung von kontrahirten Kapitalschulden;
c. Erfüllung bereits eingegangener Verpflichtungen für

Kostgelder u. dgl.
Man wird zwar vielleicht gegen den vorliegenden Antrag

den Einwarf erheben wollen, der Staat sei laut Verfassung
und Armengesetz verpflichtet, das Fehlende zu ersetzen, wenn
die Gemeinden mit ihren Hülfsmitteln nicht ausreichen, uno
somit könne es sich im vorliegenden Fall um kein anderes
AuSknnftömittel handeln, als um Erkennung der erforderliche»
Summe auS SlaatSgeidern, um diesen und noch andern sich
meldenden Gemeinden zu helfen.

Diese Anficht aber, wenn man den Buchstaben und Sinn
der Verfassung unbefangen auffaßt und besonder« den geschichtlichen

Gang der Entstehung dieser Verfassungsbestimmungen
verfolgt, ist eine durchaus irrige.

Die Verfassung hat nicht die Centralisation deS Armenwesens,

wohl aber „die frei Wohlthätigkeit/ wie
sie im Jura gesetzlich besteht, als Hauptgrunbsatz aufgestellt.
AlS Uebergangsmittel bezeichnet sie Armentellen und Staats-
beitrüge, welche letztere nicht üoer 400,000 Fr. gehen soll-n.

Eine Centralisation deS Armenwesens ist nun eine an
und für sich so unausführbare und auch in keinem Lande in'«
Leben gerufene Einrichtung. daß sie auch von Niemanden direkt
angestrebt wird.

Allein noch gefährlicher nnd wegführender als die
Centralisation wäre daS oft vorgeschlagene System, den GemeindS-
behörden unbeschränkt die Armenbesorgung zu überlassen und
dem Staate bloß die Pflicht vorzubehalten, die erforderlichen
Hülfsmittel aus der Staatskasse zu liefern. Sicher würde
der Staat ungleich mehr Hergenommsn werden, wenn auf seine

Rechnung gewirchschaflet würde, als wenn er durch seine eigenen

Beamten die Administration des ArmenwesenS leitete.
Ued tgens ist der Staat keineswegs im Fall, ohne Ueber-
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legung seine bisheriges Leistungen in'S Unendliche ju vermehren.

Waö die «rüste des SlaatS, die ihre Schranken haben,
wie diejenigen der Privaten und Korporalionen, zu leisten
vermochten, daS ist bis jetzt geschehen, wie auS Folgendem
erhellt :

Die Ausgaben im Armenwesen betrugen im Jahr 1348
Fr. 354,502, 25,, im Jahr 1349 Fr. 408.595. 65, ohne
Berechnung der Administrations- und Büreaukosten. An eine

Verminderung kann in der nächsten Zukunft nicht gedacht werden,

da zu den bisherigen Leistungen noch hinzukommen die

Beitrüge an die Erbauung de» JrrenhauseS, der Unterhalt der
neuen Irrenanstalt, die Erbauung eine» zweckmäßigen Kan-
tonsspitals, die Erweiterung der bestehenden Krankenanstalten
u. s. w.

Sollen daher nicht alle und jede Erweiterungen der Ar-
menanstalten von vornherein grundsätzlich unterbleiben, so muß
zu den M tteln des Staats Sorge gelragen und von der
Centralisation des ArmenwesenS, in der einen wie in der
andern Form, geradezu abstrahirt werden.

Die Direktion des Innern schlägt Ihnen daher, auf obige
Gründe gestützt, folgendes Dekret zur Vorlegung an den Großen

Nrth vor:
Dekret.

Der Große Rath teS KantonS Bern,
in Betrachtung, daß die Theuerungsjahre 1816 und 1857,

und die daraus entstandene Verdienstlosigkeit und Geldklemme
einzelne Gemeinden zu außergewöhnlichen Auslagen im Armenwesen

nölhiglen,
auf den Antrag des Regicrungsraths,

beschließt:
1) Eine Einwohnergemeinde ist berechtigt, unter Beobach¬

tung der gesetzlich vorgeschriebenen Förmlichkeiten und
unter Vorbehalt der Genehmigung deS Regierungsraths
für die Jahre 1819 und 1850 außerordentliche Armenkellen

zu erkennen, jedoch ausschließlich zu .folgenden
Zwecken:

». zu Deckung eineS Ausfalls im Armengut;
b. zu Abbezahlung von konlrahirten Schulden des Ar¬

menguts;
c. zur Erfüllung bereits eingegangener Verpflichtungen

rücksichtlich der Armenbesorgung.
2) Ein daheriger Beschluß erfordert zwei Drittheile der an¬

wesenden Stimmfähigen,
3) Die Gemeinden» welche im Falle sind, von dieser Befug-

niß Gebrauch zu machen, haben ihr Begehren nach An-
leitung des S. 6 der Vollziehungsverordnung deS

Armengesetzes vom 2l. Mai 1347 an den RegierungSstalt,
Halter zu Handen des Regierungsraths vor dem 1. April
1851 einzureichen.

4) Der Regierungsrarh wird solchen Gemeinden nach Maßgabe

der Ves fassung (z 85 l. litt, c.) mit außerordent-
lichen Zuschüssen zu Hülfe kommen.

Bern, 22. Juli 1850.

Ferner wird verlesen ein Vor trag deS RegierungS-
rathes über eine Vorstellung der VolksvereinSsektion von Büren,
dahin gehend, es möchte im obigen Dekretsentwurf nicht
eingetreten werden.

Der Antrag deS RegierungsrakheS geht dahin, über diese

Vorstellung zur Tagesordnung zu schreiten.

Hrr Berichterstatter. Sie kennen alle die große
und überwiegende Wichtigkeit des Armenwesens, so wie eS fich
il, ter heuligen Zeit überhaupt und besonders im Kanton Bern
gestaltet hat. Im Kanron Bern handelt eS fich um nicht
weniger als circa30,000 Besteuerte, und um die Verwendung deS

Betrag« von Armengütern, welche einKapital Von 10 Willtonen

repräsentiern. Sie wissen, meine Herren, daß mau sich

im alten Kantone in einer schwierigen Lage befindet, und daß
diese Schwierigkeiten theilweise erhöht worden sind durch ten
Umstand, daß daS Armenwesen in einer Umgestaltung begriffen
ist, und wir deßhalb unS in einer Übergangsperiode befinden.
Diese Schwierigkeiten wurden auch von der abgetretenen
Regierung erkannt, indem fie im Jahr 1848 mit Anträgen
gekommen ist, welche von der Versammlung gut geheißen worden

find.

Herr Präsident. DaS zunehmende Geräusch veran-
laßt mich, Sie, meine Herren, um Stillschweigen zu ersuchen.

Herr Berichterstatter. Heute handelt eS fich,
ebenfalls wie damals, um Abhülfe momentaner Bedürfnisse,
indem fich diese gegenwärtig in erhöhtem Maße geltend machen.
Viele Gemeinden haben, in Folge der Theurung von 1817
auf 1813, und der daraus erfolgten Verdienstlostgkeit, zur
Deckung ihrer nothwendigsten Bedürfnisse, die Armengüter
angreifen müssen; andere haben auS gleichem Grunde auf Rech-
nung der Armengüter Schulden kontrahirt, und noch andere
Gemeinden haben wegen der vielen Armen Verpflichtungen ein-
gegangen, welche fie jetzt ohne eine außerordentliche Telle nicht
zu halten im Stande find. Die gleichen Gründe» welche im
Jahr 1848 den Großen Rath Veranlaßren» auß-rordentlich«
Armenlellen zu bewilligen, sind nun heut» ebenfalls vorbanden,
indem sich das Gleichgewicht des Bedürfnisses mit den vorhandenen

Mitteln zu dessen Befriedigung noch nicht hergestellt hat,
hauptsächlich deßhalb, weil eben die Jnkrafttrelung deS neuen
ArmengesctzeS mit den Zeiten der Theurung, der Verdienstlostgkeit

und des Geldmangels, zusammengetroffen ist. Dies»
Bedürfnisse müss-n für einmal berücksichtigt werden, sonst haben
wir statt der beabsichtigten Reorganisation deS ArmenwesenS
eine Desorganisation desselben. ES sei mir erlaubt, mir einigen

Worten nachzuweisen, welches die Natur deS vorliegenden
Dekretes ist. Der Art. 85 der Staatsverfassung schreibt vor:
„Die gesetzliche Pflicht der Gemeinden zur Unterstützung der
Armen ist aufgehoben. Die allmählige Durchführung dieses

Grundsatzes ist Sache der Gesetzgebung." Die letztere
Bestimmung wurde deßhalb aufgenommen, weil man wohl wußte,
daß mit Aufhebung der gesetzliche» Armenuntsrstützungspflicht
daS Uebel noch nicht gehoben sei, und daß die Durchführung
dieses Grundsatzes nur successive geschehen könne. Jedenfalls
aber sollten hienach die Teilen nach und nach abnehmen uns
nicht zunehmen. Ferner ist zur Erleichterung der Umgestaltung

die Vorschrift in die Verfassung aufgenommen» daß bis
zur gänzlichen Durchführung dieses Grundsatzes der Staat
nebst den Gemeinden zu Besorgung der Armen Beiträge leisten
soll. Die Slaalszuschüsse sollen je nach den Mitteln der
Gemeinden mindestens Vs und höchstens e/g der fehlenden Summe
betragen, und den Gemeinden, in welchen ungeachtet der
Staalszuschüsse die zu erhebenden Armentellen 1 vom Tausend
übersteigen, kann der Staat mit außerordentlichen Zuschüssen
zu Hülfe kommen. Die Beiträge an die frühern Armentellen
im Betrag von Vs bis «/g derselben sollten jedoch im Ganzen
die Summe von 100,000 Schweizerfranken jährlich nicht
übersteigen. Das Armengesetz, welches Anno 1847 erlassen wurde,
hat nun in Betreff der Armenunterstützung drei wichtige
Bestimmungen aufgestellt. Vorerst hat es die Unterstützungen
begrenzt auf Kinder, Arbeitsunfähige und Greise, welche
vermögenslos find; 2cenS soll die Armenpflege kirchgemeindsweise
durch Armenvereine geschehen; 3tenS wurde die Betheiligung
des Staates bet der Armenpflege näher regulirt, und z.B.
vorgeschrieben, daß die Sraatsarmeupflege vermittelst Armeu-
anstalten, Stipendien, Synoden, Unterstützung der Gemeinden
bei Errichtung von Armenanstalten u. f. w. geschehen soll.
Was die Beiträge des Staats an die GemeindSarmenlellen
betrifft, so wurden diese als bloße Uebergangsbestimmungz» in
daS Gesetz aufgenommen, gleich wie der Bezug der Gemeindstellen

selbst. Man hat ein Steuermarimum bezüglich der Ge«
meindslêllen aufgestellt, und dieselben bestimmt nach dem Durch-
schnillsertrag der bezogeneu Armentellen vom Jahr 1810 bis
1845. Bei der Ausführung hat man fich aber überzeugen
müssen, daß die auf diese Weise festgesetzten HülfSquellen an
vielen Orten nicht genügen, weil die Gemeindslellen successive



von Jahr zu Jahr um ein Biertheil abnehmen solle«. Es
mußte daher den Gemeinden, namentlich auch in Folge der
außerordentlichen Zeitverhältuiss« gestartet werden, außerordentliche

Arment-llen zu beziehen Im Mai 1848 wurde das da.
heri^e Dekret erlassen. Ich weiß nun nicht, ob dasselbe einer
zweimaligen Berathung unterlegt und vorher dem Volke be»

kannt gemacht worden ist, im Gegentheil muß ich dies sehr be-

zweifeln, und man wird damals die Sache so angesehen haben,
alö handle es sich um eine blos momentane Abhülfe. DaS
sr-gliche Dekret handelt indessen blos von außerordentlichen
Teilen pro 1848, und mithin hatte der Große Rath keine Bs-
fugniß mehr, von diesem Momente an außerordentliche Tellen
zu bewilligen. Dessenungeachtet, und ich mache darauf besonders

aufmerksam » wurde die abgetretene Regierung in die
Nothwendigkeit versetzt, obscho» fie keine gesetzliche BafiS halte,
sondern geradezu in Abweichung vom Armengesetz in gegebenen
Fällen außerordentliche Armenrellen zu gestatten. Ich habe hier
ein V-rzeichniß von 14 solchen Begehren um Gestaltung
außerordentlicher Armentellm, welche in den Jahren 1849 und 1850
entsprochen worden ist. Ich will Sie jedoch mit Ablesung der-
s.lken nicht belästigen, aber ich stütze mich darauf, um damit
allfälligen Einwendungen zu begegne«, und den Schritt, wel-
chen hier die Regierung vorschlägt, zu rechtfertigen. In die-
sem Stadium hat die gegenwärtige Regierung nun das Armen-
welen vorgefunden, und cS hat sich gefragt, sollen wir so

fortfahren. sollen wir fernern Ansuchen von uns aus entsprechen,
wenn sie nothwendig sind, oder wäre es nicht zweckmäßiger,
wie pro 1848, so auch pro 1849 und 1850 auf gleicbe Weise
zu Verfahren, unter Vorbehalt von angemessenen beschränkenden
Bestimmungen. Won glaubte, daS l-tztcre sei angemessen, und
bat doßhalb den vorliegenden Dckreisenlwms hierher gebracht.
Würden Sie nicht eintreten, so wären die betreffenden Gemeinden

gezwungen, sich sonstwie Abhülfe zu verschaffen, wobei die
meisten in der aller schlimmsten Lage wären. Sie werden auS
dem Dekret ersehen haben, daß nur in drei Fällen außerordentliche

Krmentcllen pro 1849 und 1850 bewilligt werden sollen,
nämlich 1) zur Deckung ihres Ausfalles im Nrmengut, Lst zu
Abdèzahlung von komrahirten Schulden des ArmengmS, 3) zu
Erfüllung bereirS eingkgangener Verpflichtungen rücksichtlich der '
Armenbcsorgung. Wie wichtig es ist, dsn Uebsrgang von
früheren Zuständen zu denjenigen, welche man j tzt im Auge hat,
nicht zu hemmen, dadurch, baß man die Grundsätze auf die

Spitze treibt, wird Niemand außer Acht lassen. In den Jahren
1847 1848 und 1849 find bei 130 solcher Begehren

eingelangt, welchen rheilweise entsprochen worden ist, theilweise
aber nicht. Ich mache Sie ferner aufmerksam, daß es Noth
thut, die Sache schleunig zu behandeln, indem durch die
außerordentlichen Zeiten, durch die Ledensmitkelnoth im Jahr 1847,
und durch den Geld- und Arbeirsmanxel vom Jahr 1848 bereits
eine gewaltige Störung in der Einführung des ArmcngesctzcS
eingetreten ist. Man kann diese Störungen Niemanden zur
Lost legen, aber eben so wenig kann man sie unberücksichtigt
lassen ES kann sich nicht darum handeln, hier die in der
Verfassung aufgestellten Grundsätze und daS Ärmengesetz vom
Jahr 1847 einer Revision zu unterwerfen, sondern eS handelt
sich gegenwärtig blos um eine momentane Abhülfe einer
bestehenden Noth Das Armcngesetz an sich wird vielleicht späterhin

einer Revision unterworfen werden müssen, und eS wird
dies um so weniger auffallen, als bereits die frühere Regierung
eine Spezialkommission zusammenberufen hat, welche sich mir
dem gegenwärtigen Zustand deS ArmenwesenS und den Mit.
teln, demselben zu begegnen, befaßt hat. Der Bericht wurde
seiner Zeit veröffentlicht, und wird vielen von Ihnen, meine
Herren, bekannt sein. Ich hoffe, im Laufe deS nächsten Win-
rerS in dieser Beziehung Anträge vorlegen zu können. Ich
wiederhole nochmals, eS handelt sich heute nicht um die Grundsätze

deS ArmengesetzeS, sondern bloß um eine momentane Maß-
regel, welche durch die Umstände unbedingt geboten ist. Indem

ich mich jetzt auf daS Gesagte beschränke, bin ich so frei,
anzutragen, daß man sofort in die Behandlung deS vorliegenden

Dekrets eintrete, und selbiges artikelweise behandle.

vr. Leh m ann. Ich ergreife daS Wort, weil Niemand
sonst dasselbe ergreifen zu wollen scheint. Ich erkläre zum
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voraus, daß wirklich ein großes Bedürfniß vorwaltet, daß
einzelne Gemeinden wirklich in einer traurigen Lage sich befin-
den, und daß eS anerkennenSwerrh ist, wenn die Regierung an
Abhülfe gedacht hat. Es find sehr viele Gemeinte», denen die
Mittel zur Unterstützung ihrer Armen abgehen, die nun
entweder Schulden machen, ober die Armen in der größten Noth
darben lassen. ES frägt sich nun, entspricht dieses Dekret dem
Bedürfniss«, und ist eS geeignet, den herrschenden Uedelständen
abzuhelfen. Ich glaube diese Frage verneinen zu solle» und zwar
aus mehreren Gründen. Vor allem aus genügt daS Dekret
nicht, und es wird nur sehr wenigen Gemeinden damit
geholfen sein. Die betreffenden Gegenden erwarten nämlich, daß
doch endlich der Staat leisten werde, was er in der V-àssung
zu leisten versprochen hat, und auf waS die betreff«nden
Gegenden, gestützt auf die Verfassung, einen gegründeten Anspruch
haben. Diese Gemeinden begehren nicht Erlratellen, sondern
sie verlangen eben, so lang sie nachweisen können, daß der
Staat noch nicht daS leister, waS sie nach der Verfassung zu
verlangen berechtigt find, daß der Staat seinen Verpflichtungen
vorerst nachkomme. In der Verfassung heißt es nämlich:
„Wenn der Ertrag der Armengürer, so wie andere zu diesem
Zweck vorhandenen Mittel, für den Unterhalt der Armen nicht
hinreicht, so soll bis zur gänzlichen Durchführung des Grundsatzes

der freiwilligen Unterstützung der Armen daS Fehlende
durch Gemeindetellen und Staalszuschüsse ergänzt werden." Ich
kann nachweisen, daß dies in vielen Gemeinden nicht in vollem
Maße geschehen ist. Ich mache ferner aufmerksam, daß dieses
Gesetz nicht un Sinn und Geist der Verfassung ist, denn die
Verfassung hebt die obligatorische Unterstützung der Armen auf,
während daS vorliegende Dekret die Anficht wenigstens
begünstigt als solle der Grundsatz der obligatorischen
Unterstützung wieder eingeführt werden. DaS Ärmengesetz vom Jahr
1847 stützt sich auf den Grundsatz der freiwilligen Armenpflege,
und entspricht in so weit der Verfassung, dieses Dekret aber
nicht. Nach dem Ärmengesetz sollen mit diesem Jahre die Tekea
aufhören. DaS wußte man schon lange voraus, und wenn
in dieser Beziehung daS Armengesetz eine Modifikation nöthig
gehabt häire, warum ist man nicht mit einem daherigen Gesetze
früher hieher gekommen? Was mich hauptsächlich an diesem
Dek et stoßt, ist, daß eS Armentellm gestatten null, um
lausende ÄuSgaben im Armenwesen zu decken. Was die Deckung
der auf Rechnung des ArmengmeS gemachten Schulden betrifft,
so bin ich in so weit einverstanden, daß diese Schulden erledigt
werben müssen. Ader eS braucht dazu keines Dekretes deS Großen
Rathes, sondern eS halber RegierungSralh die Mittel in Händen,
solches von sich aus anordnen zu können. Die ganz oder theilweise
verbrauchten Armengüter müssen ganz sicher ersetzt werden, und
ich möchte in dieser Beziehung dem Regicrungsrathe die größte
Aufmerksamkeit empfehlen und es ihm sehr an das Herz legen,
AU«S das zu thun, waS dahin führen kann, verbrauchte
Armengürer wieber zu ersetzen. Die Armengüler sind als
unantastbares Gut in der ganzen Welt angesehen, und es soll nun
einmal nicht zugegeben werden, daß sie ohne Bewilligung der
höchsten Behörden sollen verbraucht werden können. Ich spreche
d>e Erwartung aus » daß die Regierung i» dieser Beziehung
Allee thun werde. Was die lausenden Ausgaben betrifft, so

frägt eö sich, waS in dieser Beziehung geschehen soll, um die
nöthigen Mittel den Gemeinten an die Hans zu geben. Das
soll offenbar nur durch Anwendung verfassungsmäßiger Mittel
geschehen. Dahin gehören vor Allem auS StaalSbeirräge, ferner
die im §. 13 dev Armengesetzes angegebenen Mittel, dann die

Organisation und die gehörige Thätigkeit der sreiwill gen
Wohlthätigkeit. Auch in dleser Beziehung spricht sich das Armcngesetz

in Z. 17 entschieden aus u. s. w. Das, meine Herren!
find die verfassungsmäßigen unv gesetzlichen Mittel, wie den
Gemeinden in Betreff der Armenumrrstützung an die Hand
gegangen werden soll. Was den Ertrag der Armengüter
betrifft, so wird dieser wohl überall seinem Zwecke gemäß
verbraucht werden, und in dieser Beziehung will ich nichts
bemerken; waS die Staarsbeiträge an die Armentellen betrifft,
so muß ich erklären, daß dieselben ganz sicher demjenigen nicht
entsprechen, waS die V-rfassnng vorschreibt, und gerade in
diesem Umstände liegt der Houp gründ der Verlegenheit im
Armeuweseo und warum eö nicht möglich war, auch nur die
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nothwendigsten Unterstützungen verabreichen zu können. Zwar
hat der Staat den Gemeinden Beiträge an die Armenrellen
verabreicht, wie eS die betreffenden Paragraphen deS Armenge,
setze» vorschreiben; allein der fatale Umstand ist der, daß diese

Paragraphen so lauten, daß es unmöglich war, den Gemeinden

diejenigen Steuerbeilräge zukommen zu lassen, welche ihnen von
Rechtswegen gehörten. Man hat in dieser Beziehung große

Irrthümer begangen und Manches nicht berechnet, waS beim
Durchschnitlsertrag der Teilen hätte berechnet werben sollen.
Den Durchschnitlsertrag der Teilen hat man begründet auf den

Ertrag der Armenlcllen aus den Jahren 1840—1845 » indem

man glaubte, aus diese Weise komme man zu einem Resultate,
welches mit den Vorschriften der Verfassung übereinstimme, und
-S erhielten so die Gemeinden daS Fehlende über den Ertrag
der Armengüter. Man hat sich jedoch in dieser Beziehung sehr

geirrt, indem man nicht daran dachte, daß in vielen Gemein,
den nicht nur Armentellen in baar bezogen, sondern die Armen
auch auf andere Weise unterstützt worden find. So hat man
z. B. an den sogenannten Umgang nicht gedacht und ebenso

wenig an die Vertheilung der Armen auf die einzelnen Güter.
Beide Unterstützungsweisen verursachen den Gemeinden keine

Auslagen, und eS wurden daher für diese auch keine Armentellen

bezogen, während durch daS Armengesetz namentlich der
Umgang verboten ist, und für die Armen, welche früher
vermittelst deS Umgangs erhallen worden sind und kein baareS

Geld kosteten, jetzt baareS Geld ausgegeben werben muß.
Würde diese UnterstützungSweise beim Durchschnitlsertrag der
Armentellen berechnet worden sein, so wäre für einzelne Ge-
metnden der SlaatSbeilrag bedeutend höher ausgefallen. E»
wurde deßhalb von den betheiligcen Gemeinden seither öfters
reklamirt; aber die Regierung verwies auf das Armengesetz
nnd sagte dann immer, es sei ihr nicht möglich, gestützt auf
dasselbe, mehr zu geben. Man hat sich auch bei Berechnung
der Staatsbeiträge in anderer Beziehung geirrt. Man glaubte
nämlich, wenn man eS vom Jahr 1840 bis 1845 mit den in
diesem Zeitraum bezogenen Tellen habe machen können, so werde

man eS mit dem nämlichen Beilrag auch in Zukuuftmachen können,
und zwar um so mehr, als die seither eingeführte, freiwillige Ar-
menunterstützung wesentlich nachhelfen werde, und namentlich
die arbeitsfähigen Armen strenger und besser beaufsichtigt würden.

Aber auch in dieser Beziehung hat man sich bedeutend
verrechnet. Man hat nämlich nicht daran gedacht, daß bei
den einen Gemeinden in dem erwähnten Zeitraum mehr ver-
braucht, als zusammengetellr worden ist, entweder weil die

Tellin vor 1840 schon bezogen waren, oder weil ein Theil
davon, gerade um die Ausfälle zu decken, erst nach dem Jahr
1845 bezogen wurden. So kam eS dann, Saß die Durchschnitts,
berectnung eine unrichtige war und einzelne Gemeinden im
Verhältniß zu viel, andere aber zu wenig Staatsbeiträge er.
hielten. Dieß ist namentlich der Fall bei denjenigen Gemeinden,

welche zufälligerweise in dem Zeilraum von 1840—1845
Tellen bezogen, um frühere Ausfälle zu decken oder um auch
noch im Jahr 1840 daraus die Aemenuutcrstützungen zu be-
streiten. Man hat wieder bei einzelnen Gemeinden nicht in
Anschlag gebracht, daß sie möglicherweise über den Ertrag der
Armengüter hinaus zufällige außerordentliche Einnahmen
hatten, wie z. B. in Folg« Restitution von Steuern, in Folge
Tellvcrklagnisse u. s. w., so daß in Folge dieser außerordent.
lichen Einnahmen während dieser Zeit weniger g«ellr werden
mußt«, al« dieß ohne dies» zufälligen außerordentlichen Et»,
nahmen der Fall gewesen wäre. Man hat ferner nicht daran
gedacht, daß die Jahre 1840—1845 fruchtbare und solche Jahre
waren, wo Jedermann leicht Verdienst und Geld erhalten
konnte» so daß die in j«mm Zeitraum bezogenen Armentellen
wohl für jene günstigen Zeiten, nicht aber für außerordentliche
Jahr« genügen konnten, wie diejenigen von 1847 und 1843

waren. Endlich hat man vergessen, alsogleich nach Erscheinung
deS «rmcngesetzes den Stand der Armengüler festzustellen.
Wenn man dieß gethan hätte, so würde sich erzeigt haben,
daß eine Meng« Armengüler bedeutende Defizits harten, und
dann wäre eS damals gerade die rechte Zeit gewesen, um
selbige deck«! zu lassen. Zuletzt ist deS UmstaàS zu erwähnen,
daß auch der Etaat nickt nach Bedürfniß und im Verhältniß,
Nie die Armenlelltn abgenommen haben, die im Armengesetzs

bestimmte Betheiligung des Staate? hat eintreten lassen können,
woran hauptsächlich die außerordentlichen Zeitumstände schuld
find. ES ist zwar Vieles geschehen und eS hat der Staat in
Betreff von Armenanstalten, ZwangSarbeitSanstalten u. s. w.
Vieles gethan. aber leider nicht in dem Maß, wie eS hätte
sein sollen. Man wird nun zugeben, daß, wenn Alles dieß
vorausgesehen worden wäre, die Staatsbeiträge der Verfassung
entsprechender ausgefallen wären und daß, wenn nicht
außerordentlich ungünstige Zeilen eingetreten wären, das Uebel nicht
diese Größe erreicht hätte. ES können diese außerordentlichen
Zeiten und die durch selbige entstandenen Folgen nicht als
Regel angenommen werden, und wenn wieder gewöhnlich«
Zeiten eintreten, so werden die Verlegenheiten, in denen man
sich jetzt befindet, ebenfalls theilweise verschwinden. Daß die
abgetretene Regierung daS Mögliche gethan hat, daS anerkennt
der Berichterstatter selbst. Nun fragt es sich, waS soll jetzt
geschehen? und da gebe ich zur Antwort: es ist vor Allem
aus nöthig, daß man dasjenige, waS die Verfassung vorschreibt,
den Gemeinden vollständig zukommen lasse; daß, wenn de»

Ertrag der Armengüler und die ordentlichen Armenlellen nicht
ausreichen, der Staat außer den ordentlichen Beiträgen mit
außerordentlichen nacbhelse; daß ferner dem 8> 13 deS Armen«
gesetzeS in böserem Maße Folge gegeben werd«, und daß die
von der Verfassung bestimmte Summe von 400,000 Fr. voll-
ständig zu angegebenem Zweck gebraucht werde. Daß die
vorhandenen Geldmittel dazu nicht ausreichen, das ist für mich
kein Grund; denn vor Allem auS ist eS unsere Pflicht, den
Vorschriften deS Gesetzes Genüg« zu leisten. Die Verfassung
geht über Alles, und eS hat dieselbe deu Weg bezeichnet, wo
die fehlenden Mittel erhältlich sind, nämlich durch den Bezug
direkter Steuer«. Ich zweifle übrigens nicht, daß sich auch
in andern Zweigen der Verwaltung Ersparnisse machen lassen.
Es scheint mir endlich Zur, daß die Gemeinden, welche bisher
unter der Armenlast fast erlegen find, das versprochene Aequi-
valent erhalten, welches denjenigen Gegenden vertheilt worden
ist, welche durch Ablösung der Zehnten und Bodenzinse so groß«
Vortheile erlangt haben. Ein Hauptpunkt bleibt immer die
Förderung der freiwilligen Wohlthätigkeit, und ich glaube, eS

ist in dieser Beziehung der gegenwärtigen Regierung leichter,
selbige zu fördern, als eS der frühern war. Wenn die
gegenwärtige Verwaltung diesem Zweige ihre besondere Aufmerksamkeit

schenkt, so erwirbt fie sich ein besonderes Verdienst, und
wenn daS Institut der Armenvereio« überall gehörig eingeführt
und organisirt ist, so werden viele der Armenklagen von selbst
aufhören. Ich schließe gegen das Eintreten.

Tr achs « l. Herr Präsident, meine Herren Auch ich
sehe mich veranlaßt, in dicsîr Eintrelungsfrage ein Wort zu
sprechen. Ich bin der Ansicht, man solle eintreten und zwav
gestützt auf die Verfassung § 85, lit. c, wo eS heißt: „Wenn
der Ertrag der Armengüler, so wie anderer zu diesem Zweck«
vorhandener Mittel niche hinreicht, so wird bis zur gänzlichen
Durchführung obigen Grundsatzes das Fehlend« durcb Ge-
meindelkllen und Slaakszuschüffe ergänzt." Herr Präsident,
mein« Herren! Ich glaube, es handle sich also bloß darum,
den Grundsatz, der die Verfassung aufstellt, zu verwirklichen.
Wir können also nicht im Zweifel sein, wenn es sich bloß
darum handelt, eine so wichtige Bestimmung in der Verfassung

auszuführen. Da das Gesetz tu vielen Sachen nicht
ganz ausführbar ist, so ist eS doch der Grundsatz der Verfassung.

Mit dem Grundsatz allein ist es nicht gemacht, bei
Weitem nicht. Ich glaube auch, wenn man die Armen mit
Worten speisen und mir Papier kleiden könnte, wir könnten
uns die Armentellen auf viel« Jahre ersparen. Allein da dieses

nicht der Fall ist, da die Armen auf andere Weise unterstützt

und versorgt werden müssen, so muß nothwendig nach
der deutlichen Bestimmung der Verfassung der Bezug von
Tellen bewilligt werden. Ich frage Sie, wohin führt eS, wenn
wir in dieses Dekret nicht eintreten? Es wird vorerst die
Regierung in die peinlichste Verlegenheit gerathen; eine ganze
Menge von Begehren um Bewilligung von Tellen langen ein.
Die Regierung ist genöthigt, die Gemeinden abzuweisen und
was bleibt ihnen anderes übrig, als ihre Armen herzubringen
und zu sagen: da habet Ihr st«. Herr Präsident, meins



Herren! Wenn wir den Gemeinden vor Allem die Pflicht
aufbinden, zu ihren Armengütern zu sorgen, so dürfe« wir fie
auf der andern Seite nicht in die Nothwendigkeit versetzen, daß
fie nothgedrnngen Angriffe darauf machen. Wenn sie keine
Mittel mehr haben, die Armen zu trösten, ihre Rechnungen
von den obern Behörden nicht mehr passirt werden, so kommt
daS Rechnungswesen ins Stocke», und was ist die Folge davon?
Herr Präsident, meine Herren! Es tst die richtige Bemer.
kung gemacht worden: es tritt eine gänzliche Desorganisation
ein und die Armen werden preisgegeben, und daS kann doch
gewiß unsere Abficht nicht sein. Deßwegen glaube ich, es sei

ja freilich der Fall einzutreten, da die vorgeschlagene Maßregel
gar nicht so weit geht und für die Zukunft keine Bestimmung
aufgestellt wird. ES wird ja beim Nothwendigsten sein
Bewenden haben.

G fell er. Die Lage, in der daS Armenwesen sich

befindet, ist bedenklich. Wem aber ist die Schuld zuzusprechen,
laß die Lage so ist und nicht anders? Weder der Regierung,
noch den Gemeinden, noch sonst irgend Jemanden, nach meinem
Dafürhalten, sondern ich glaube einzig den außerordentlichen
Zeitumständen. Wären diese nicht eingetreten, so glaube ich,
hätte daS Armengesetz allerdings können- durchgeführt werden,
jedenfalls weiter als eS geschehen ist. Nicht daS Armengesetz
trägt also die Schuld, sondern die außerordentlichen Zeiten;
ich wiederhole eS. Diese haben die Gemeinden in die
'Verlegenheit geführt, in der fie sich wirklich befinden. Ich erlaube
mir, dieß mit einigen wenigen Beispielen zu begründen. Die
Gemeinde Trub hat einzig im Jahre 1847 nicht weniger alS
30,000 Fr. für daS Armenwesen ausgegeben. Andere
Gemeinden, wie Signau, welche in gewöhnlichen Zeiten jährlich
etwa 5000 Fr. ausgeben, find in den letzten Jahren, nament-
lich von 1847 auf 1848 in den Fall gekommen, 15-16,000
auszugeben, und doch wird dieser Gemeinde Niemand vorwerfen

können, daß sie nicht eine musterhafte Administration habe.
Andere Gemeinden, wie Langnau, kommen in ähnliche Fälle,
und so glaube ich, mochte eS fast überall sein, wo die
Gegenden mit Armen belastet find. ES wundert mich daher nicht,
wenn viele Gemeinden in diese fatale Lage gekommen find, in
der sie sich nun befinden, um so weniger, wenn ich annehme,
daß die Regierung, eben auch wegen der außerordentlichen
Zeitumstände, nicht leisten konnte, was fie nach der Verfassung
hätte leisten sollen, und namentlich hätte leisten können, wenn
daS Armeogesetz hätte durchgeführt werden können. In diesen

Zeiten hätten den ärmer» Gegenden die 400,000 Fr. vollständig

ausbezahlt werden sollen. Ist das geschehen? Herr
Präsident, meine Herren! Ich glaube, nein. In den Jahren
1347 und 1848 wurden wirklich 88,000 Fr. bezahlt; eine
schöne Summe. AlS außerordentlicher Staatsbeitrag wurden
1347 15,000 Fr. bezahlt. Das Jahr 1848 lieferte keinen
außerordentlichen Beilrag; 1849 und 1850 ebenfalls keinen.
An die Armenvereine wurden bloß im Jahre 1849 etwa 9000
Fr. ausgegeben. DaS ist auch ein Grund, warum eS mich
nicht wundert, warum die Gemeinden in diese bedenkliche Lage
gekommen find. Zudem ist den Gemeinden ja verboten, Ar«
mentellm zu beziehen, nach der Verfassung. Sie find also
darin sehr beschränkt und nach meinem Dafürhalten ganz richtig.

Man muß indessen einsehen, daß wenn einerseits der
Staat nicht leistete, waS er hätte leisten sollen, die Gemeinden
andererseits nicht mehr die Mittel hatten, den außerordentlichen
Zeiten zu begegnen und daß es daher ganz natürlich ist, wenn
fie in diese Lage gekomtnen sind. In dieser Lage, Herr
Präsident, meine Herren! find wir nun, und um herauszukommen,
müssen die Defizits der Gemeinden gedeckt und daS Armengesetz

den Zeiten angepaßt werden. Es ist also nothwendig:
1) die Defizits, welche seit 1346 in den Gemeinden entstanden,

zu reguliren, und 2) daS Armengesetz einer Revision zu
unterwerfen. WaS das erste betrifft, so bin ich mit dem vorliegenden

Dekretsentwurf nicht einverstanden, derselbe hat mir nur
halb gefallen und ich bin daher gegen daS Eintreten. Ich
hätte gewünscht, die Regierung hätte mehr im Sinn deS

Antrages der seiner Zeit niedergesetzten Spezialkommisston ein
Dekret gebracht. Der Antrag geht dahin: die Armengüter
sollen wenigstens in dem Btstand von 1846 erhalten werden
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u. s. w. und dann, allfällige D.fijsts sollen durch Armentellen
von höchstens 1°/o gedeckt werden. In diesem Sinne hätte

ich ein Dekret gewünscht und den Gemeinden nicht nur
anempfohlen, dos Defizit zu decken, sondern es ihnen befohlen»
daß hierin Ordnung geschaffen werde. Denn ich bin überzeugt,
daß in den meisten Theilen des Kantons zu wenig Ordnung
im Armenwesen herrscht und daß von daher unS ein« Reorganisation

Noth thut. Es liegt im Interesse deS Staates unv
der Gemeinden. Wenn man möglicher Weise noch ähnliche
kritische Zeiten zu bestehen hätte, wohin müßte man kommen,
wenn dieser Zustand nicht regulirt würde? Vor Allem also
muß für Deckung der Defizits gesorgt werden, und weil der
vorliegende Gesetzesentwurf nicht genügt, so bin ich gegen daS
Eintreten. WaS die Revision des Armengesetzes betrifft, so ist
man durch - die- außerordentlichen Zeiten zum Bewußtsein
gekommen, daß dasselbe muß abgeändert werden. Ich erlaub«
mir dann später, darauf aufmerksam zu machen, in welchen
Punkten die Aenderung meistens Noth thut. Für heute
beschränke ich mich auf das Gesagte und schließe mit dem An-
trag : daß, wenn sollte eingetreten werde», die Sache in dem
angeregten Sinne an den Regierungsraih oder an eine besonders

niederzusetzende Kommission gewiesen werde.

B « utler. Ss liegt etwas Wahres in dem waS Hr.
Großrath Trachsel anführte- ES möchte nun auffallend sein,
warum ich das Wort ergreife. Ich komme aus einer Ge-
meinde, wo sehr viele Arme find. ES ist bemerkt worden,
man dürfe bei den Armen nicht nur fragen: ist er arbeitsfähig

oder nicht, und wenn er arbeitsfähig ist, ihm dann jede
Unterstützung nehmen. Wenn auch so ein armer Mann S oder
6 Batzen täglich verdient, waS ist das, wenn er Unterhaltung
und Kleidung daraus bestreiken muß? Was sagt nun die
Verfassung zu der Armenfrage? In §. 85, lit. a heißt eS:
„Die gesetzliche Pflicht der Gemeinden zur Unterstützung der
Armen ist aufgehoben." Weiter geht aus der Verfassung hervor,

daß mit dem Jahre 1852 die Tellen sollen aufgehoben
sein. Ja, weil man hört, daß ein großer Theil de« Volkes
einmal so gestimmt ist, will man es erzwingen? Das Armengesetz

ist da und die Versassung, und wir sollen dennoch Tellen
bewilligen? Wir würden damit einen Verstoß gegen Verfassung

und Gesetz begehen. Es ist freilich ein großer U-bel-
stand eingetreten; allein einmal ist nun daS Gesetz da und wir
müssen ihm Achtung verschaffen. Ich könnte daher unmöglich
eintreten und muß zur Verwerfung oder wenigstens zur Rück-
weisung behufs elwaS Besserem stimmen. ES wirb ohnedieß
daS Volk unzufrieden sein und zu Klagen veranlaßt werden;
noch mehr ist dieß der Fall, wenn solch« Verstöße gegen
Verfassung und Gesetz vorkommen. SS heißt dann, eS ist nur
darauf abgesehen, die Steuern in hohem Maße zu beziehen.
Die Armenanstalten werden doch nicht mehr unterstützt, wie
fie hätten können. Und waS will man sagen, wenn man die
betreffenden Artikel vernichtet und ein anderes Gesetz hat?
Wir find jetzt nicht mehr im Stande, so viel zu leisten; Tellen

bezogen! u. s. f. Ich stimme auS voller Ueberzeugung
gegen das Eintreten.

Röthlisberger, Regierungsrath. Herr Präsident,
meine Herren! ES kommt mir sehr auffallend Vor, daß die
Eintr«tenSfrag« eine so lange Diskussion veranlaßt. Ich hab«
geglaubt, wir seien Alle einig über die Dringlichkeit der vorgeschlagenen

Maßregel. Herr Regierungsstatthalter Gfeller hat mir
auS dem Herzen gesprochen. Um so weniger konnte ich
begreifen, wie er sodann zum Schlüsse kommen konnte, nicht
einzutreten. Er hat freilich gesagt, es müssen energischere Mittel,

durchgreifendere Maßregeln getroffen werden; allein ich
glaube, Herr Präsident, meine Herren, solche seien immer noch
zu treffen, da das vorliegende Dekret kein bleibendes sein, sondern

nur momentan aushelfen soll. Daß daS Erstere gesche-
hen soll, davon find wohl Alle überzeugt. W«r aus dem Lande
lebt, entweder selbst Gemeindevorsteher ist oder mit solchen ve---
kehrt, der hat Gelegenheit, zu sehen und zu hören, wie «S da
mit den Armen steht. Gehen Sie hin in die ärmern
Landgemeinden, in die Gemeindehäuser, wo sich die Vorgesetzten
versammeln; da begegnen ihnen weinende Weiber, arme Greis«
und Hülflose Kinder und vor ihnen die verzweiflungsvollen
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Borgesetzten, welche nicht wissen, wie sie helfen können. Wenn
Sie diele« Sckauspiel miiansehen würden, ich bin überzeugt,
Sie würden bald von der Dringlichkeit dieser, wenn auch nur
momentanen, aber plötzlich nothwendigen Hülfe nicht im Zweifel
sein Das »st der Standpunkt, von dem auS die Regierung die

Sache betrachtet, um sofort mit etwas wenigstens der Noth
abzuhelf-n. Ich bitte Sie sehr, solche Gemeinden nicht zur
Beczweifiung zu bringen, sondern vor der Hand für den Augen-
blick das Dckier anzunehmen, damit die Gemeinden doch wenig»
stenS einige Mittel haben, dem drängenden Elend zu steuern.
Daß turchgrcifendere Maßregeln getroffen werden müssen,
darüber find wir Alle einig; dieselben stehen jedcch immerhin noch

mehr oder weniger in der Ferne. Ick bitt« Sie dah.r, in
Beìrachc der Dringlichkeit und der Große der Noth einzutreten.

Dr. Schneider. Herr Präsident, meine Herren! Ich
verdanke dem Regierungsrarh, daß er diesen Gegenstand hierher

gebracht hat; allein ich muß sagen, ich hätte gewünscht,
derselbe wäre später und desto umfassender angeregt worden,
clS eö der vo:liegende Antrag ist. BeceitS im letzten Frühjahr
war ich im Falle, in derjenigen Stellung, welche ich damais
einnahm, dem Großen Rathe zu erklären, daß künftigen Herbst
eingreifendere Maßregeln getroffen werden müssen und zu
diesem Ende ist auch bereits e-ne Kommission niedergesetzt worden,

welcke einen umfassenden Bericht dem RegierungSralhe
vorgelegt hat. Nun hätte ich gewünscht, der Herr Direktor
deS Innern hätte diesen Bericht »nd vielleicht auch denjenigen
teS Hrn. Wallhard «ur Hand genommen und einen umfassenderen
Entwurf ausgearbeitet. Ich kom»« nun auf einig« Punkte zu

sprechen und zunächst aus denjenigen, wohin das Dekret, wie
es jetzt ist, suhle Die erste Folge ist die, daß wir dllS nächst»

Jahr cas ganz gleiche Dekret wieter haben werden. ES ist

ein äbnl cheS »m Jahr 1848 erlaff-n worden; aber schon dieseS

war blos U>b>rgangtgesetz, daS man jetzt hätte vermeiden
sollen, besonders ta mu dem Jahre 1851 die Geme.ndelellen
vhneti ß evshrre» lollen. Ich seh« bevor, daß wir noch in
diesem Jahre auch ein Gesuch für die Zukunft vor dem Großen
Rathe zu behandeln haben werden. Uedervieß mache ich gleich
Anfange da»auf au merk am, daß, wie das Dekret im Z. H

volsälägi, «S den Gemeinden fakultativ überlassen bleibt, Dellen

zu beziehen. E« wird nun allerdings Gemeinden geben,
welche solche beziehen melden, andere werden eS nicht thun,
aber dann dos nächste Jahr mir den gleichen Reklamationen
kommen, n ie jetzt di ie 16, und so wird der Uebelstand
fortwährend erhallen. Darum, Herr Präsident, meine Herren,
wünsche ich, daß man genau unlersw-ide zwischen den verschiedenen

Defizits der Gemeinden. Bei Defizits, die offenbar und
rci« nur du ch Verschulden von Gemeinden entstanden find,
möchte ick eS der Gemeinde nicht nur fakultativ üderlass-n,
»oudern dieselbe anhalten, auf diesem oder einem andern Weg«
eS zu decken. Der Staat hat ein großes Interesse, daß dos
Armcnvermögen der Gemeinden erhallen werde, sonst würbe
di« Etaattkosse immer mehr in Anspruch genommen. Ich
möchte eS daher nicht nur fakultativ, sondern obligatorisch
machen, dafür aber unterscheiden zwischen den verschiedenen
Defizits. Im andern Falle aber, wo die D«fiM den
Uebergängen des Armengesetzes zuzuschreiben find, da soll der Staat
behülflich sein. Allein auch hiefür ist im Dekrete nicht gesorgt,
und das ist e'ne wesentliche Lücke. Ich erlaub» wir dann
ferner, Herr Präsident, meine Herren, darauf aufmerksam zu
machen eus 8. 1, litt, c, wo eS heißt: „Zur Erfüllung bereits
eingegangener Verpflichtungen rückfichilich der Armenbesorgung."
Wenn dieses Dekret auch nur für 1850 soll seine Geltung
haben, so befürchte ich dennoch in Folge der litt, c, daß
Gemeinden, die dieses Jahr roch bedeuiende Verpflichtungen
eingehen, das nächste Jahr wieder kommen und außerordentliche
Dellen verlangen. Ich sehe darin also nur die Verlängerung
eines Uebclstandes, eines Uebelstandes, der nun einmal da ist
und der auf i gend eine Weis« ausgehoben werden muß. Wo
möglich aber muß radikal geholfen werden, damit nicht immer
wieder Fehler zum Vorschein kommen. Herr Präsident, meine
Herren, ich möchte nun namenilich darauf aufmerk,am machen,
wie diele Defizits entstanden sein mögen. Ihre Quelle liegt
theils in der Verfassung, theils tu den UebergangSdestimmuu-

gen deS Armengesetzes, zum Thstl aber auch in den
außerordentlichen Verhältnissen der letzten 4 Jahre, endlich auch tnter
Verwaltung der Gemeinden selbst. In der Verfassung li gr
eine der Ursachen insofern, als es darin heißt, der Staat
übernehme eS, nur im Verhältnisse der Dellen, welch« die Gemeinden

bezogen, Beiträge zu liefern. Was ist die Folge davon?
Sehr viele Gemeinden, welche verhällnißmäßig wenig Telstn
erhoben, oder ihre Armen in Umgang geletzt, au» Ine Garer

versetzt haben u. s. f. kommen in N chtheil. Allein eS

liegt auch elwaS in der Art und Weise, wie die Durchschnittsrechnung

gemocht worden ist. DaS Gesttz hält flcb streng an
den Worrlant der Verfassung und man hat allerdings erwar-
ken können, daß so etwas eintreten werde Als Bafis wurde
ein Durchschnitt von 6 Jahren angenommen; waS war die

Folg« davon? Daß Gemeinden, die im Jahre 183S bereiis
einen ordentlichen Vorschuß in der Kasse hallen, diesen Von
1840-46 sufbrauchlen und also verhällnißmäßig !«hr wenig Dellen

bezogen, während umgekehrt Gemeinden noch im Jahre 1846,
als im letzten Jahr» der Durchschnittsrechnung, Defizits und
Kapiralangriffe machte«. Wäre daS nicht geschehen, so wä?r
der Tcllendurchschnill auch bedeutend höher gekommen. Endlich
find Gemeinden, die in dieser Periode bedeutende Legale erholten

haben. Ich zirire nur die Gemeinde Bleienbach; die Folge
davon war, daß man nicht nöthig halte, zu kellen. Endlich
muß ich noch Gemeinden anführen, die im Falle waren, dc-
deutende Rückerstattungen zu erhalten von solchen ihrer ehemaligen

Besteuerten, di» unterdessen reich geworden und gestorben
waren. Auch dadurch erhielt die Durchschnittsrechnung ein

umgekehrtes Verhältniß. DaS find alles Gründe, warum nicht
ein Durchschnitt vom eigentlichen Bctreffniß der Gemeinten
erzielt werden konnte. Streng nach dem Wortlaute der
Verfassung ist nur von Dellen die Rede. Es war immerhin nack-
kheilig für die Administration, baß fie eine Bafis annehmen
mußt», die fie nicht genau berechnen konnte Man hat nun
die Folgen davon gesehen. Vielen Einfluß übien auch die
außerordentlichen Zeilen aus diese Defizits mit ihren außerordentlichen

Verhältnissen, wie Krieg, Theurung, HungerSnolh u. s. w.
Damals fielen allerdings den Gemeinden eine Masse Von Leuten

zu, welche früher nicht unterstützt wurden. Theurung,
politische Bewegung rc. AlleS die» hat nicht dazu gedient, daß
der Erwerb hätte zunehmen können; die Armenlast mußte
dadurch vermehrt werten. Endlich aber tragen auch die Gemeinden
ihre Schuld an den Defizits. ES find Gemeinden gewesen, die

glaubten, der Siaat müsse jedes Defizit, baS fie machen» auS
den 400,000 Fr. decken. Sie haben daher ihre Kinder und
überhaupt ihre A,men sehr theuer bet Privaten untergebracht
und gingen Verpflichtungen ein, die fie mir ihren Dellen nicht
mehr bestreiken konnten; f»rn»r insofern, daß fie Jahre lang
die Austasten, die ihnen der Staat angeboten, nicht benutzten.
auS Unkenntniß, oder weil fie glaubten, es werde nicht gehen.
ES gibt Gemeinden, die ihr« Armen für 100 und 150 Franken

unterbrachten, während dem fie dieselben in Langnau hätten

versorgen können. Ebenso giebt eS viele Gemeinden, die
von den Spenden gar keinen Gebrauch gemacht haben bis in den

letzten Zeilen. Hätten fie es gethan, fie wären nicht verkürzt
worden. Dann find auch Gemeinden, die auf sehr leichtfinnige
Art ihre Defizit» vermehrstn. Nun aber, Herr Präsident,
meine Herren, wenn wir sehen, daß die Schuld der verschiedenen

Defizit» zum Theil denn doch auch in der Gesetzgebung
liegt und zum Theil allerdings auch in den Bestimmungen der
Verfassung, so kann das ganze Defizit nicht einzig den
Gemeinden überlassen werden und eS ist wünschenSwerlh, daß dieser

Punkt sehr berücksichtigt werde. Allerdings enthält auch
tz. 4 eine maßgebende Bestimmung. Der Maßstab ist bereit»
regulirr durch ein Gesetz und insofern er nicht verändert wird,
bleibt er. Es ist nicht ganz billig, wenn mau es streng nach
dem Gesetze annimmt; auch hier wird man modifiziren müssen.
Es heißt, die Gemeinden, weiche über Voo erheben, müssen
Unterstützung erhalten. Ich halte daher dafür, Herr Präsident,
meine Herren, wir sollen in dieser Sache unS nicht übereilen.
Ohnehin ist der Moment da, wo der Uebergang von den Grund-
sätzen der neuen Armengesetzgebung in ein neues Stadium mit
dem nächsten Jahre geschieht und man wird aiSdann, wenn
AlleS eingerichtet ist, finden, daß eS seineu leidlichen Gang



gehen wird. Ich habe daher geglaubt, man könne allerdingt
solle eintreten, aber die Sache zurückschicken an den Regierung»,
rath und die Direktion deS Innern, mit der Einladung, et
möch'e im Sinne der Verhandlungen der Kommission, die seiner

Zeit ist niedergesetzt worden, und nach den Anträgen, die
zum Theil schon im 'Berichte deS Herrn Walthard enthalten
sind, oer Entwurf vervollständigt, an die Mitglieder de» Großen

Rathe» ausgetheilt und in der nächsten Sitzung alt da»
Erste und Dringendste auf die Tagesordnung gesetzt werden.
Die Sache ist dringlich genug. Denn eS sind nicht nur etwa
16 Gemeinden, sondern 60—70, welch« DesizilS haben, von
denen freilich viele in frühere Jahre zurückgehen. Da» ganze
Defizit der sämmtlichen Gemeinden beträgt etwa 100,000 —
120,000 Fr. Von diesen find nur etwa 20—25 Gemeinden, die

ihre Defizits bei einer ordentlichen Verwaltung nicht ohne Teilen

decken können, die andern alle können e», wenn fit unter
gehöriger Lei-ung und Aufsicht stehen, ihre Rechnungen genau
durchsehen werden. Ich bin auch im Falle gewese«. die

Rechnungen mehrfach zurückzuschicken. Also nur 20 — 25 Gemeinden

bedürfen außerordentliche Teilen; e» wäre daher nicht gut,
unS heute schon so zu übereilen.

Tscha r n er von Kehrsatz. Herr Präsident, meine Heeren!

Gerade auS den soeben angeführten Gründen müßte ich

zum Eintreten stimmen; doch will ich Sie nicht lange aufhalten.

Ick billige überhaupt die Grundsätze des ArmengesetzeS,
denn ich finde es immer als ein, Abnormität, die gezwungene
Armenunterstützuug gar zu weil auszudehnen; allein ich
mißbillige die allzu unüberlegte Anwendung dieses Gesetze» die
so Vieles unmöglich gemacht und un» zu dem Standpunkte
geführt hat, wo wir jetzt find. Man bat nicht für gehörige
Uebergänge gesorgt, sondern nur auf Theorien gebaut, ohn«
fich praktische Fundamente zu schaffen. Man halte zur
Ausführung nicht die gehörigen Staaisanstalten eingerichtet. Wir
baden eine Irrenanstalt, wo nicht einmal die dringendsten Fälle
Platz finden, ein, Heilanstalt, die nicht «in Viertheil der
Betreffenden saßt, ein« Zwa-'gsarbeitSanstalt, die erst im Beginn
ist, wo nicht der zehnte Theil der Vagabunden und arbeitsscheu««

Leute Aufnahme findet. Wir haben noch gar keine

Anstalt für chronische Krankheiten, arme Greise u. dgl., wie
in andern Kantonen. DaS find die Anstalten, Herr Präsident,
meine Herren! die wir haben, oder die wenigsten» eingeleitet
und durchgeführt werden sollen. Aber zweitens war auch die

Periode vor 184*5 für die successive Verminderung dir Armen-
lellen zu kurz. Man hätte wenigsten« 10, eher noch 15 oder
20 Jahre zum Uebergang brauchen, und jährlich für ein Zehntel

oder Zwanzigstel die «rmentellen fallen lassen; im gleichen
Maßstabe rrä'« man mir den Kostgeldern der Kinder und der

armen alten Leute Versahren. Dann wäre endlich Harmonie
in die Sache gekommen. Da» find überhaupt Mängel, die

ich in der neuen Ordnung der Dinge al» sehr wesentlich
gefunden habe. Gegen die SlaarSbeilräge habe ich auch wesentliche

Klagen gehört. Der Herr Präopinant versteht r» zwar
gut, schöne Tab-llen auszustellen; allein dabei kam e» vor,
daß einzelne Gemeinden gar nichts. andere daS Doppelte er-
hielttn. Aber eben weil diese Mißverhältnisse einmal vorhanden

find, ist cS gewiß zweckmäßig, deute mehr oder weniger
in »aS Dekret einzutreten, oder wenigsten» den Grundsatz zu
regultren, den die abgetretene Regierung theilweise befolgte,
ober nicht durchführen konnte. DaS wollen wir jetzt einmal
rcguliren; doch möchte ich die radikale Kur nicht überstürzen,
weil man im September oder Oktober in den Fall kommen

wird, eine durchgreifende und sofortige Reviston deS ArmengesetzeS

aufzunehmen. Ich will den Behörden so viel als möglich

abwarten, damit fie Zeit finden, die Sache zu untersuchen
und zu moriviren, um uns etwas Gründliches vorzulegen, da-
mir nicht ein Machwerk zu Stande kommt, von dem wir in
1 oder 2 Jahren schon die Unmöglichkeit der Durchführung
einsehen. Überhaupt »ollen die Behörden mir der gehörigen
Muße zu Werke gehen. damit wir nicht wieber in neue
Mißverhältnisse kommen. Ich möcht» daher heute iu dem Sinne
eintreten, daß man der Direktion de» Innern die Autorisation
ertheile, nach gehöriger Untersuchung einigen Gemeinden Ertranken

zu gestatten, und dann hoffe ich, der RegierungSrath
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werde den Wünschen Rechnung zu tragen und für eine bessere
Organisation und eine bessere Sin, und Durchführung de» Ge-
setzes zu sorgen wissen.

G « i ß b ü h l e r. Herr Präsident, meine Herren I Während

man anführte, wie wir z» den gegenwärtigen Zuständen
gekommen find, hat man die Hauptsache nicht berührt. Nämlich

eine Hauptursache findet sich darin, daß ein Gesetz daS
Armenwesen der Gemeinden der allgemeinen Wohlthätigkeit
überantwortet ist. Dieser WohlrhätigkeitSfinn finder fich aber
nicht überall. Daher ist eS begreiflich, daß auch nicht überall
nach dem Gesetz administrirt wurde. Ist eS nun damit
gemacht. daß mau Testen bezieht, um die Schulden zu bezahlen?
Die Gemeinden wollen diese Maßregeln nicht, wenigsten» nicht
in d«m Maße, wie e» hier vorgeschlagen ist. Da» ist der
hauptsächlichste Punkt. Im Jahr 1816 hatte mau Z Hauptpunkte

im Auge, um das Land zu gewinnen: dem Seeland
versprach man die Liquidation des ZehntwesenS, dem Oberland
wurden 3—5 Millionen Geld in Ausficht gestellt, dem Emmenthal

sagte man: Euch nimmt man die Armen ab. Und nun?
M»it 1846 ist es nun. abgesehen von außerordentlichen
Zuständen, bald dahin gekommen, so viele Teilen zu beziehen,
olS vor dem Jahre 1846. DaS ist namentlich für das
Emmenthal sehr wichtig. Durch gründliche Gesetze kann da
geholfen werden, durch Gesetz,, die man auch vollziehen kann,
nicht nur durch Theorien, die zwischen Himmel und Erde
schweben. Ich kann Ihnen ein Betspiel als Beweis vorlegen,
wie die Verhältnisse stehen. Eine der besten» administrirten
Gemeinden im Emmenthal hat blo» für diese» Halbjahr schon
8800 Franken ausgegeben; dennoch hat sie einen bedeutenden
Ueberschuß, ein Bewei» daß die Verwaltung nicht so ganz
übel ist. Sie hat 118 alte Personen und 141 Kinder verkost-
geldet, und gibt dafür 6911 Fr. auS; überdieß hat fie noch
173 Arme zu unterstützen. Da» ist nur ein Beispiel. Ich
glaub« daher, «S handle fich nicht um dies« oder jene momentane

Maßregel, wie um Bewilligung von Teilen, sondern wir
müssen Grundsätze ausstelle». Ich stelle daher den Antrag,
daß sobald al» möglich da» Armengesetz revidirt, und, wenn
nicht heute schon, doch sobald als möglich die Grundsätze
veröffentlicht werden. Ich könnte daher in dieses Dekret nicht
eintreten. W-nn schon der Herr Berichterstatter sagt, die frühere

Verwaltung habe Bewilligungen zu Tellen ertheilt, so
möchte ich das nicht al» so maßgebend annehmen für die nächste
Zukunft. Man könnt« zwar dem RegierungSrath für einzelne
Fälle auch Vollmacht geben.

vr. Schneider. Die letzte Aeußerung veranlaßt mich,
etwas zu berichtigen. Es ist allerdings richtig, daß im Jahr
1S49—50 einer Menge Gemeinden gestattet wurde, außerordentliche

Tellen zu beziehe«. Allein wie wurde geteilt? ES ist
nicht richtig, wenn man sagt, die Tellen feien zur Deckung von
laufenden Ausgaben bezogen worden. Nein, gestützt auf daS
Gesetz von 1843, wurde einzelnen Gemeinden, etwa 20—30
an der Zahl, von der Regierung gestaltet, Tellen zu erheben,
um Defizits, die schon im Dezember 1848 bestanden, zudecken.
DaS ist ein wesentlicher Unterschied. Dazu war die Regierung

im Gesetze autorisirr, nicht aber um zur Deckung von
laufenden Ausgaben Tellen zu bewilligen. ES Ist aber
bekannt, daß eine Menge Defizit» bi» auf da» Jahr 1848
zurücklangen, und für solche Gemeinden ist der RegierungSrath
befugt, Tellen zu gestatten. Darin s»he ich einen Grund mehr,
um da» Geschäft in der Hauptsache zu verschieben und zur
Vervollständigung zurückzuschicken. Ich erlaube mir noch ein
Wort über den letztgefallenen Antrag. Ich will heute nicht
über die Grundsätze de» ArmengesetzeS sprechen; allein wenn
ein solcher Antrag zur Behandlung kommt, wodurch die Grundsätze

vom Armengesetz wesentlich verändert werden sollten, dann
wollen wir über Theorie und Prari» reden; dann wird man
zeigen, daß praktische Ansichten vorhanden find, so gut, al»
für die entgegengesetzte Meinung. Man hat diese Grundsätze
auch schon verwirklichen wollen, allein man kam mir dem
nämlichen Räsonnemenl und sagte: e» geht nicht. Fraget im Kanton

Reuenburg, wie e» dort gegangen; ich erinnere nur an
da» bekannte TheurungSjahr. und man weiß, welchen Widerstand
man dort gefunden hat. Ich glaube, die Frage, ob die Durch-
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führung deS ArmengesetzeS in Neuenburg zur Hebung der Jn-
dustcie beigetragen hat, bejahen zu können. Dessen ungeachtet
könnte ich hier einen Antrag, der wesentlich» Aenderungen
bezweckt, nicht unterstützen. Modifikationen, namentlich in den
Uebergangsbestimmungen, gebe ich zu.

Mützenberg. Wenn eS sich darum handeln würde,
heute Grundsätze aufzustellen oder obligatorische Teilen zu
bewilligen, so müßte ich mich gegen daS Eintreten auSsprechen,
weil ich will, baß die Sache gründlich untersucht werde, damit
wir einmal e:waS Gediegenes erhalten. Man hat bereits so

viele Gesetze und Dekrete, daß man in den Gemeinden nicht
einmal weiß, wie es steht. Weil eS sich aber um keine
obligatorische Teilen handelt, sondern nur in Betracht der Noch
vieler Gemeinden, um eine momentane Abhülfe, so sollen wir
nicht länger anstehen, dieselbe zu gewahren. Ich bin daher
für das Eintreten; ich will dann spater über das Nähere
eintreten» werte aber darauf antragen, lüt. a. zu streichen. Im
Uebrigen will ich nicht weitläufiger sein; es ist über daS
Eintrete» üderdüß schon lang« genug gereder worden.

F r t e d l i. Herr Präsident, meine Herren! Ich erlaube
mir auch noch, das Wort zu ergreifen über diese Sache. Ich
will zwar einireten, aber nicht sofort zur Behandlung schreiten.

Warum? Nach einem Gesetze vom 28. Jan. 1347 und
nach dem Armengesetze §. 33 selbst haben die Gemeinden das
Recht, im Jahre 1817 noch daS ganze Maximum der Tellen,
1818 noch s/4, 1849 2/4, »nd 1850 noch V« Zu beziehen. ES
fragt sich nun vorerst: haben die Gemeinden die Tellen, wozu
fie berechtigt waren, bezogen? Ich glaube, nein; wenigstens
geschah dieß in vielen Gemeinden nicht. Einige Gemeinden
mochten vielleicht glauben, der Staat müsse jetzt helfen ; wenn
wir nicht genug haben, so hilft unS der Staat I Andere find
durch die Publikation der Direktion deS Innern im Amtsblatt«

verführt worden. Ich will daher eintreten, aber die
Sache nicht sogleich behandeln, sondern stelle den Antrag: der
Regierungsrarh oser die Direktion deS ArmenwesenS soll
genau untersuchen: 1) ob die nach 8 33 deS Armengesetzes
erlaubten T-llen bezogen worden oder uichr, und 2) welche
Gemeinden vaben diese Tellen nicht bezogen? 3) werden die in
der Verfassung versprochenen Fr. 400,000 im Jahre 1850
ausgegeben ober nicht, und wo? Denn eS ist mir bekannt, daß
Gemeinden noch mehr Tillen bezogen haben. Sie haben sich

nlcht lange darum bekümmert und nicht gefragt. ES ist mir
auch bekannt, daß Gemeinden gar keine bezogen, sondern Schulden

gemacht haben; sie brachen Geld auf, oder nahmen vom
Almengut, und in diesem Falle glaube ich, man solle fie
anhalten, die Schulden zu bezahlen, und dafür haben fie kein
anderes Mittel, als die Tellen. E^st wenn ich über alle in
meinem Antrage enthaltenen Punkte Auskunft habe, will ich
dann allfällig erlauben, eine außerordentliche Telle zu beziehen.
Will man gar nicht eintreten, und AlleS von der Hanv weisen,

so fürchte ich, es gehe nicht gar zu lange, bis wir noch
größere Verlegenheiten haben. Denn immer kann daS nicht so

bleiben. Der Hunger wartet nicht so lang. Ich wiederhole
daher meinen Antrag.

Brüg ger. Ich halte eS für sehr wichtig, daß man
eintrete. Man soll wenigsten« dafür Tellen bewilligen, um
bereit» eingegangene Verpflichtungen und Schulden zu bezahlen.
Oder soll man warten, biS eS aufs Aenßerste kommt, bis sich
die Gemeinden gar nicht mehr zu helfen wissen und die Armengüter

auf die Gantsteigerung kommen? Nein, ich glaube, wir
sollen hier zur Hand nehmen, waS der Regierungörath
verlaugt und sofort eintreten.

Obrecht. Wer den 8. 85 der Verfassung NeSt, sei er
weiß oder schwarz, muß erstaunen, daß dazumal die Armen-
rellen nicht ganz aufgehoben worden find. Es heißt zwar
kir, s, : „Die gesetzliche Pflicht der Gemeinden zur
Unterstützung der Arme» ist aufgehoben." Aber wie aufgehoben?
„Die allmâlige Durchführung dieses Grundsatzes ist Sache der
Gesetzgebung." Es ist also nicht darin gesagt: eS dürfen keine
Tellen mehr bezogen werden. In einigen Gegenden hat man

eS so verstanden, in andern nicht. Von der allmäligen
Durchführung ist also die Rede. Seit 1843 ist dieß nicht geschehen

und doch ist es lange seither. An vielen Orten hat man so

viele Arme, daß die Steuern gar nicht hinreichen, sie zu erhal-
ten. Es heißt nun im 8- 85 ferner: „Wenn der Ertrag der

Armengüter, sowie anderer zu diesem Zwecke vorhandener Mittel,
für den Unterhalt der Armen nicht hinreicht, so wird bis zur
gänzlichen Durchführung obigen Grundsatzes daS Fehlende
durch Gemeindetellen und SlaatSzuschüsse ergänzt." Also wo
der Staat Beiträge geleistet hat, ohne daß Tellen bezogen
worden find, wurde gegen daS Gesetz gehandelt. DaS Gesetz

befiehlt den Bezug der Tellen, bis die neuen Grundsätze
durchgeführt find. Das findet Jedermann, der den 8> 85 lieSt, sei

es durch eine weiße oder schwarze Brille. Unsere Gegend will
nichts davon; aber an die Verfassung möchte ich mich denn
doch halten«

ES wird Schluß der Umfrag« begehrt.

Abstimmung.
Für Schluß 105 Stimmen.
Dagegen 28 „

Röthlisberger von M'msingen. Ich bin so frei,
Ihnen mit wenigen Worten zu erklären, daß ich die Dringlichkeit

der Sache sehr wohl einsehe und auch die Nothwendigkeit
der Abhülfe; ferner weiß ich, daß viele Gemeinden sehr

mit Armenlasten überhäuft sind. Ich möchte daher auch
eintreten hingegen die definitive Berathung auf die künftige
Sitzung verschieben. Ich bemerke einfach, daß den Gemeinden,
welche Srmentellen beziehen wollen, daS Mittel nicht genommen

ist. Ich will Ihnen ein Beispiel erzählen, wie man dem

Gesetze eine Nase dreht und eö umgeht. Wir haben eS in
unserer Gemeinde so gemacht: Wir sahen nämlich, daß wir der

Armenlast nicht abkommen, ohne zu tellen. ES wollte zuerst

auch nicht gefallen; aber sodann hat man eS auS freiem Willen

gethan. Man sagte: wir müssen einig sein und solch«

Tellen beziehen, indem wir freiwillig geben. Solche Mittel
habe» auch andere Gemeinden, bis das Gksetz berathen ist,
wenn sie dabei einig find.

L e h m a n n, I. B. Ich will nur kurz sagen, warum
ich nicht eintreten will. ES soll unS mit möglichster Beförderung

ein Gesetzesentwurf vorgelegt werden. Die Nothwendigkeit

ist hinlänglich dargethan. Man soll übrigens nicht nur
an die Wohlthätigkeit und das Mitleid der Gemeinden appel-
liren, sondern auch an daS Mitleid deS Staates. Die
Gemeinden wissen schon, welche Verpflichtungen sie haben. Der
Staat soll eS auch wissen. Wenn der Staat nicht hilft, so

gibt eS bald Mißtrauen. Es braucht für Vorlage eines
Gesetzesentwurfes nicht so lange Zeit. Der RegierungSrath weiß

ja, was Noth thut» sonst sagen eS ihm die Gemeinden schon
in ihren Bemerkungen.

Herr Berichterstatter. Herr Präsident, mein«

Herren! Ich hätte nicht erwartet, daß dieser Gegenstand schon
bei der Eintretensfrage so vielen Widerstand finden würd«.
Indessen habe ich mich im Laufe der Diskussion überzeugt, daß der
Widerstand größtenrheilS aus der Verwechslung zweier Bedürfnisse

herrühre. SS ist richtig, daß das Armengesetz von 1847
revidirt werden muß; darin scheint die Versammlung vollkommen

einig zu sein. ES ist daher natürlich, daß einzelne Redner

sich auch über diesen Punkt verbreiteten. Allein ebenso

überzeugt ist man, daß Bedürfnisse eristiren, und hier wach«
ich Sie darauf aufmerksam, daß, ehe und bevor diese Revision
an die Hand genommen, daS neue Armengesetz erlasse«
werden und in Kraft treten kann » waS immerhin ein« bedeutende

Zeit in Anspruch nimmt, ehe und bevor diese Verhältnisse

alle definitiv regulirt werden können, in der Zwischenzeit
den momentanen Bedürfnissen einzelner Gemeinden muß
abgeholfen werden. Man muß nicht vergessen, daß es zum
Theil Gemeinden betrifft, die gegenwärtig in Betreibung sind,
denen alle Mittel fehlen und die freiwillig zu Tellen schreiten
möchten. Man darf also diese zwei Sachen nicht verwechseln:



einnsseitS daS Bedürfniß der Revision deS allgemeinen ArmengesetzeS

und, wenn möglich, zur definitiven Regulirung deS

ArmenwesenS, was eine bedeutende Zeit voraussetzt; andererseits

die Nothwendigkeit, den Gemeinden mit den dringendsten
Hülfsmitteln beizuspringen, waS nur durch Bewilligung von
Teilen möglich werden kaun. Dieß ist der Standpunkt der
Regierung. ES handelt sich um eine momentane Maßregel,
um das «rmenwesen nicht einer vollständigen Desorganisation
zu überliefern und einigen Gemeinden, die in der äußersten
Noth find, zu helfen. Es ist nun die Besorgniß geäußert
worden, daß die Maßregel, wenn fie auch nur eine provisorische
sei, doch als Antezedens angesehen werde, dem Gesetze andere
Grundlagen zu geben, alS man gerne hätte. Solchen Besorgnissen

gegenüber glaube ich die bestimmte Zusicherung geben
zu dürfen, nicht nur als Berichterstatter, sondern auch für den

RegierungSrath, daß diese Maßregel, welche heute vorgeschlagen

wird, schlechterdings ohne Präjudiz für die Zukunft bleiben
soll. So viel zur Festsetzung des Standpunktes. WaS nun
die Sache selbst betrifft, so glaube ich, es sei viel angebracht
worden, wa» eigentlich gar nicht zur Diskussion gehört, weil
nur eine provisorische Maßregel in Frage steht. Weil daS

Gesetz durchgreifend verändert werden soll und das ganze Land
dabei inteeeffirt ist, so muß vorerst die verschiedene Stimmung
in den einzelnen Landesgegenden sorgfältig ausgemittelt und

geprüft werden, waS zum Theil schon geschehen ist, vielleicht
noch nicht ganz genügend; dann kann man erst daS Material
zusammentragen und vergleichen, der Gesetzesentwurf wird
dann dem Lande mitgetheilt und der Prüfung des Volke» un»
terstellt. Sodann geht es drei Monate bis zur eigentlichen
Berathung, also immerhin eine bedeutende Zeit. Ich beschränke

mich darauf, mit wenigen Worten einige Hauptpunkte zu
berühren, da eS sich nur um ein Provisorium handelt. ES ist
gesagt worden, der Staat leiste nicht so viel, alS die Verfassung

ihm vorschreibe, und es sei bis dahin auch kein Grund,
daß die Gemeinden sich außerordentlich betellen sollen. DaS
st unrichtig, so weit es die Auslegung der Verfassung betrifft.
A. öS hat den Grundsatz der obligatorischen Unterstützung
aufgehoben und sagt sodann: „Die allmälige Durchführung
dieses Grundsatzes ist Sache der Gesetzgebung." WaS nun
daS Weitere anbelangt, wie viel der Staat soll leisten bis zur
Durchführung dieses Grundsatzes, so ist die bindende Vorschrift
bloß die: er soll leisten Vs bis "/s, und damit diese Vs bis °/s
nicht in'S Unendlich« gehen, ist beigefügt, der Staarsbeilrag
dürfe jährlich nicht höher sein als 400,000 Fr. Die bleibende
Vorschrift aber ist Vs bis «/s. Man hat nun behauptet, die

Tellenbezüge sollten sich nicht nur nicht vermehren, sondern
eher vermindern, indem nach der Unterstützungspflicht durch
Aufhebung derselben die Ausgaben des ArmenwesenS abnehmen.
Allein, Herr Präsident, meine Herren! wmn ich noch strenger
sein will und für bekannt annehme, man habe einmal
400,000 Fr. versprochen, wenn Sie auf das Büdget Rücksicht
nehmen und besonders, was noch bevorsteht, wenn man nur
aus dem bisherigen Fuße fortfahren will, so ist die Summe
von 400,000 Fr. nicht nur bereits erreicht» aber bereits
überstiegen, nicht allein allerdings für Armeubeiträge, aber für
andere Ausgaben im Armenwesen» die alS nothwendig erachtet
wurden. Von 1840—44, also vor dieser Verfassung, war der

Beitrag, den der Staat an daS Armenwesen gab, jährlich im
Durchschnitt zirka 130,000 Fr. Nach Einführung der Verfassung

und deS ArmengesetzeS im Jahre 1848 erhoben sich die

Ausgaben für daS Armeuwesen bereits auf 354,500 Fr. Im
Jahre 1849 stiegen sie auf 408,595 Fr. Das muthmaßliche
Büdget für die Zukunft, auch ohne die übrigen direkten StaatS-
beitrüge, die reinen Normalausgaben sind 365,700 Fr.; für
1851, 52 und 53 409,750 Fr., wovon 40,000 Fr. für Bauten,
jährlicher Unterhalt für daS Irrenhaus 30,000 Fr., der
Unterhalt von andern Armenanstatten, die sich noch ausdehnen
werden, ist nicht inbegriffcn. Sie sehen, Heer Präsident,
meine Herren f daß der Staat auch in dieser Sache sein«

großen Lasten hat, und Sie sahen auch gestern auS dem

Finanzbericht, daß man ohnehin in den Fall kommen wird,
möglichste Vorsorge zu lr-ffen. Man sagt, der Grund, warum
daS Armengesetz nicht die Folgen hatte, die man voraussetzte,
lieg« vorzugsweise in den außerordentlichen Z-itumstänhen.
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Dieß ist theilweist richtig und ich gebe zu, daß namentlich die
LebenSmittelnoth einen großen Einfluß hatt«. Allein deßwegen
kann man nicht annehmen, daß der einzige Uebelstand in diesen

Verhältnissen liege. Der größte Uebelstand liegt in der
Sache selbst und wird nicht nur nicht verschwinden, sondern
immer mehr an das Licht treten. Ich erlaube mir, auf Einige»
aufmerksam zu machen: DaS Armengesetz ist hauptsächlich
von zwei Boraussetzungen ausgegangen: Vorerst glaubte man,
wenn man die Einnahmen einschränke, werden auch die
Ausgaben abnehmen; ferner die neuen Armenvereine werden
genügend an den Platz der bisherigen bürgerlichen Armenvereine
treten. Beide Folgen sind nicht eingetreten; sie konnten, auch
bet den günstigsten Zeitumständen nicht ganz eintreten. Man
will von einer Armenunterstützung abweichen, wie wir sie bisher

gehabt, die seit Jahrhunderten in Sitten und Gewohnheiten
eingewurzelt ist, und unS in eine solche führen, die die

Begriffe der Gebenden und Nehmenden von dem bisherige»
Moîu» abzieht. Wenn man dahin zielen wollte, die
Armenunterstützung auf eine andere Stufe zu bringen, so Härte man
nicht in einen sslchen Irrthum fallen, sondern namentlich auch
darauf dringen sollen, daß mit der gehörigen Schonung zu
Werke gegangen und nicht nur dafür gesorgt werde, die
Einnahmen zu beschränken, sondern auch die Ausgaben. Man soll
den Gemeinden gegen ungebührliche Ansprüche an die Hand
gehen. SS ist zwar schwer, die Sache in ein gehöriges

Geleise zu bringen; allein wegen einer bloßen
Voraussetzung von möglichen Mißbräuchen die Armenlellen
ganz verwerfen, ist nicht richtig. Im Gegentheil » alS man
diese freiwilligen Armenvereine an den Platz der bürgerlichen
setzte, habe ich nie erwartet, daß sie ganz in'S Leben treten
werden. Wäre daS Uebel nicht so eingewurzelt gewesen, so

würde eS vielleicht möglich gewesen sein, vielleicht auch, wen»
die Termine länger gestellt worden wären. Gerade in
Gemeinden die sehr belastet fl-id, geschah eS, daß die Armenvereine

am wenigsten durchgreifend wirken konnten, ja daß sie

an manchen Orten nicht einmal in'S Leben trete» können.
Ein solcher Armenverein hat nämlich keine sichern Einnahme»,
während er laufende Ausgaben besorgen sollte. Bei Gemeinden,

die bis auf 20,000 Fr. Ausgaben haben, wie will man
da annehmen, daß ein bloß freiwilliger Armenverein hinreicht?
Ich will damit nicht sagen, daß bet einer spätern Revision
Alles geändert werde; vielmehr wird man suchen beizubehalten,

waS irgend sich al» praktisch erwiesen hat. Allein ich
erlaube mir, auch auf dasjenige aufmerksam zu machen, waS
nicht genügt, wo man Abhülfe treffen muß, nicht nur durch
Geld, sondern dadurch, daß man sucht, die Organisation
einigermaßen anders zu stellen. Es ist bemerkt worden, man solle
das Eintreten erkenne«, aber gleichzeitig zur Revision des ganzen
Armengesetzes schreiten; man sei deßwegen gegen daS Gintreten
in dieses Dekret, weil man dadurch der Sache nicht vorgreifen
wolle. Ich will Sie nicht länger aushalten; allein just auS
diesem allgemeinen Bedürfnisse einer Revision scheint eS mir,
sei die Nothwendigkeit vorhanden, dafür zu sorgen, daß daS
Armenwesm in der Zwischenzeit in einem wenigstens einigermaßen

haltbaren Zustande erhalten werde. ES ist zwar eine

triviale Redensart; allein man darf eS wohl sagen: man muß
dafür sorgen, daß man in der Zwischenzeit von der Hand in
den Mund zu leben habe, und daS Dekret bezweckt nur dieses.
Daher sehe ich nicht ein, wie man aus Rücksicht gegen die
Revision deS bestehenden allgemeinen ArmengesetzeS nicht eintreten
will. ES sind sodann noch einzeln« DetailSbemerkungen
gemacht worden ; allein ich glaube, eS sei hiev nicht der Fall,
näher darauf einzutreten, sie beziehen sich alle mehr oder
weniger auf die Hauptfrage. Ich hoffe demnach, Sie werden, un-
vsrgreiflich der Hauptfrage, daS Eintreten erkennen, und bin
so frei, dieß zu beantragen, und füge bei, daß, wenn wider
Erwarten nicht einzutreten beschlossen werden sollte, sehr nach-
kheilig« und bedenkliche Folgen daraus entstehen würden. Ich
will nicht schrecke» oder drohen, es ist dieß nicht der Stellung
einer Regierung oder eines ihrer Repräsentanten angemessen;
aber ich befürchte sehr, daß eine vollkommene Desorganisation
in'S Armenwesen komme, wenn auch nur momentan, wenn von
oben herab nichks gethan wird, wen« die Gemeinden nicht
Mitttel haben, von der Hand in den Mund zu leben, weil sie
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sich nicht selbst helfen können. Einen Punkl muß ich noch
berühren. Man sagt: dazu braucht man kein Dekret, die
Regierung halte da von sich auS handeln können. Ich hätte dann
gerne gehabt, wenn man daS Gesetz angeführt Halle, kraft
dessen die Regierung von sich au» die Befugniß hätte,
außerordentliche Armenlellen zu bewilligen. GS ist nicht« Besseres,
als das; wenn daS Gesetz vorgewiesen wird, so ist der Antrag
vollkommen unnütz. Ein solche» Gesetz eristirt nicht, und der
Beweis liegt darin, daß der Regierungöralh auch im Mai 1843
um eine ähnliche Ermächtigung nachsuchte, weil er wollte
gedeckt sein. Die Regierung hat also schon damals eine beson-
dere Autorisation nöthig gehabt, und so auch jetzt, und der
Rcgierungsralh hat geglaubt, er würde sich verantwortlich
machen, wenn er von sich aus den Bezug solcher Teilen
gestattet hätte. Ich beantrage daher die artikelweise Berathung.

Dr. Lehmann. Der Herr Rapporteur hat wiederholt ge-
sagt, der StaatSbeitrag an die Gemeinden solle 2/4 bis »/« der
Teilen betragen. Zch wünsche nur. daß der betreffende
Paragraph der Verfassung abgelesen werde; zur Vereinfachung
will ich es selbst thun. Die betreffende Scelle heißt: „Wenn
der Ertrag der Armengüter, sowie anderer zu diesem Zwecke
vorhandener Mittel für den Unterhalt der Armen nicht
hinreicht, so wird bis zur gänzlichen Durchführung obigen Grundsatzes

da» Fehlende durch Gemeinderellen und StaarSzuschüffe
ergänze. Kiese Letzter« betragen, je nach den Mitteln der
Gemeinden, mindestens >/, und höchstens 2/4 der fehlenden
Summe u. s. w." ES ist also ein großer Unterschied zwischen
„Teilen" und „fehlender Summe". Ein zweiter Irrthum liegt
in der Behauptung, die frühere Regierung habe pro 1318 eine
Errraarmenlelle bewilligt. Zch bitte nur, die Ueberlchrifc deS

betreffenden Dekretes zu lesen. Dieß nur als Berichtigung.

Herr Berichterstatter. ES sind zwei Punkte berührt
worden; d-r erste betrifft die Auslegung der Verfassung. Ich
will Sie nicht lange damit aufhatten. Zch mache Sie nur darauf
aufmerksam, daß » wenn man vom Betrage einer fehlenden
Summe spricht, man auch in's Auge fassen muß, wie dieselbe
berechnet werden soll. Der Hauptgrundsatz der Verfassung
ist die Aufhebung der obligatorischen UnterstützungSpflicht.
Wenn also von einer fehlenden Summe gesprochen wird, so

kann nicht von einer steigenden, sondern nur von einer
abnehmenden Summe die Rede sein. Nun mußte man auch wissen,
welches der Maßstab der Rechnung sei, wenn die DurchschnitlS-
summe nicht erreicht wird. Was daS Dekret von 1843
betrifft, habe ich nur zu bemerken, daß, wenn man das vorliegende

Dekret mit jenem vergleicht, man findet, man sei weit
entfernt, hi-r weiter zu gehen, sondern dieses enthalte viel
größere Besch änkangcn, als daö frühere. Unter Anderm heißt
es darin: d ß keine Gemeinden Teilen beziehen dürfen, als
mit einer Mehrheit von 2/g Stimmen.

Abstimmung.
Für das Eintreten überhaupt 102 Stimmen.
Dagegen 58 „Für sofortige« Eintreten 92 „
Dagegen 67 „

Herr Berichterstatter. Artikel 1 lautet: „Eine
Einwohnergcmeinde ist berechtigt, unter Beobachtung der
gesetzlich vorge'chriebd'nen Förmlichkeiten und unter Vorbehalt der
Genehmigung de« Regierungsrathes für die Jahre 1843 und
1856 außerordentliche Armentellen zu erkennen, jedoch
ausschließlich zu folgenden Zwecken: s) zu Deckung eineS Ausfall»
im Armengur; I>) zu Abbezahlung von kontrahirten Schulden
deS ArmengutS; c) zur Erfüllung bereits eingegangener
Verpflichtungen rücksichtlich der Armenbesorgung." Ueber diesen
Arrik l habe ich nicht viel seizufügen. Er enthält dm Hauptpunkt

und ist in Uebereinstimmung mir Art. 1 deS Dekret»
vom 16. Mai 1843. Nur ist derselbe Viel strenger, al» der
dannzumalige. Ich wüß e nicht, au» was für Gründen nach
Erledigung der Eintrerungsfpage Zweifel erhoben werden könnten.

Ich empfehle Zhneu den Artikel zur Annahme.

Mütze nberg Herr Präsident, meine Herren! Ich habe
schon bei Behandlung der EintretungSfrage gesagt, der Art. 1

werde ich einen Antrag stellen. Wir haben schon bei ter Debatte
über daS Eintreten von vielen Seiten gehört, eâ sei eine absolute

Nothwendigkeit, daß im Armenwesen ein ausführliches
Gesetz projektirt und angenommen werde. Nun finde ich, eS

sei dieß eine so wichtige Sache, daß sie auch eine nähere Prüfung
verdwnt. Ein HauptauSfall im Armengut rührt vom Jahr
1847 von der sogenannten Mueshafenanstalt her. Dannzu-
mal sind durch ein Zirkular der Direktion des Innern die
Gemeinden bringend aufgefordert worden, solche Anstalten zu
errichten. Ich will daS nicht tadeln. Es wurde aber gleichzeitig

verordnet, daß nicht nur die Burger, sondern auch die

Einwohner Theil nehmen dürfen, daß dann aber der Staat
einen bedeutenden Theil der Ausgaben übernehmen werde.
Solcher Anstalten wurden nun ziemlich viele im ganzen Kanton
errichtet. ES ist mit der Slaaiszusicherung großer Mißbrauch
getrieben worden; jede Gemeinde hat gedacht : wir wollen machen,
daß unsern Armen dte'er Vortheil auch zukommt. Vorläufig
gestattete der Staat wenigstens etwas; man hatte zu wenig
Zeit, die Sache zu reguliren. Im Drang der Umstände hat
die Direktion deS Innern sehr vielen Gemeinden die Einführung

dieser Anstalt gestaltet und sich vorbehalten, mit Zeit und
Weile und mit genauerer Sachkenntniß auszumitteln, wie viel
dieser oder jener Gemeinde von daher nachzulassen sei. In
Folge dessm wurde auch das Armenwesen, daS bisher den Bur-
gervereinen überlassen war » nach dem Maßstabe der Armenvereine

eingerichtet» weil nicht wehr nur den Bürgern allein,
sondern auch den Einwohnern der Vortheil zukam. Nun fragt
es sich, ob, wenn ein Theil dieser Ausfälle daher rührt, daß
auch Ausburger Antheil am Genuß hatten, es sich damit auf
gleiche Weise wie mit gewöhnlichen Teilen verhalte? Nein.
Diese Frage verdient aber nähere Untersuchung, und eS

betrifft einen Gsaenstand, der durch die Verschiebung von
vielleicht einigen Monaten mir keinem großen Nachtheil verbunden
ist. Es ist allerdings in jüngster Zeit mehr bezahlt worden,
alS früher. Was war die Folge davon? Diejenige, daß neue
Spekulationen gemacht wurden, aber deßwegen die arme» Leute
es nicht viel besser hallen, als bei ihren Eltern oder eigenen
Leuten. Di-ß war namentlich bei den Kindern der Fall, wo
sie nicht gut genährt und gekleidet wurden. DaS ist ein sehr

großer Uedelstanv » namentlich seit man etwaS mehr bezahlt
hat. Diejenigen, welche Kinder übernehmen, machen do.ch keine

guce Spekulation In verschiedenen Landestheilen wird sehr

verschieden bezahlt; deßwegen wird es gut sei», wenn die
Direktion des Innern sich damit befaßt, die Sache recht zu
untersuchen. Es ist eme merkwürdige Sache um daS Armenwesen;

ich habe gesehen, daß keine Gemeinde verändern gleich
ist. Ich wußte zuerst nicht, wie man sich helfen könnte. Da»
Gesetz wird geradezu nicht ausgeführt, und daher weiß man
nicht, woran sich halten. Aus diesem Grund» da namentlich
die Ausfälle ees ArmenweienS sich theils auf die Uebelstände
deS Gesetzes stützen, dann auch zum Theil auf die Zeitumständ»,
dann auf Ursachen theils bürgerlicher, theils örtlicher Natur,
ist eS nothwendig, daß die Sachs näher geprüft werde. Ich
beantrage daher, litt, a zu streichen und die Sache im eigentlichen

Srmengesetz zu reguliren.

Gfeller. Herr Präsident, meine Herren! Da ich, wie
ich bereits auseinandersetzte, ecwaS gründlicher mit den
Gemeinden verfahren und es ihnen nicht nur freistellen möchte,
Armentellen zu dem angegebenen Zwecke zu beziehen, sondern
da ich wünsche, der Große Rath solle den Gemeinden befehlen,
solche z»r Deckung ihres Defizits zu beziehen, — so bin ich
so frei, Ihnen zu empfehlen, meine» Antrag, wie ich ihn
gestellt habe, anzunehmen.

B e u t l e r. Wenn man mich schon nicht anhören wollte,
so bin ich dennoch so frei, daS Wort zu ergreifen. Ich gebe

zwar zu» daß ich etwas lndenschafclich gewesen srin mag. Ich
will bloß bemerken, daß, wenn man die traurige Lage der
Armen darstellt, ich einverstanden bin, daß Hülfe hergeschafft
werden muß; aber gegen den Sinn und Geist ter Verfassung
kann ich denn doch nicht stimmen. Ich habe seiner Zeit Mittel



und Wege vorgeschlagen; ich bedaure, daß sie nicht bessern

Anklang gefunden haben; ich weiß nicht, ob man eS als un-
klug oder ungesetzlich ansah, oder ob man fürchtete. eS möchte
einer großen Klasse vom Volke etwas aus dem Sack gezogen
werden, was man nicht gerne habe. Man soll eine Staats»
armentelle anordnen oder nach dem Steuersysteme helfen. Gehl
das nach dem gerechten und wahren Maßstabe? Man könnte
dem ganzen Land helfen, so viel als möglich; aber man muß
es mit einander ertragen und zwar nach dem Steuersystem;
wenn die 400,000 Fr. nicht hinlänglich sind, auf ander« Weise.
Ich glaube also, man soll den Gemeinden durch StaatSar-
menlellen zu Hülfe kommen und die Sache bei der Wurzel
angreifen, nicht auf dies« Weise.

Gigar. Herr Präsident, meine Herren! Vor Allem
möchte ich Herrn Mützenberg «ine Bemerkung machen. Er
trägt auf Streichung der lilt, a. an. Ich glaube, das sei nicht
nothwendig. Ich glaube auch, es gebe nicht viele Gemeinden,
die pressiren, daS Armengut durch Teilen auf den Normal»
standpunkl zu stellen, litt. », wird nicht viel nützen, aber auch
nicht viel schaden. Dagegen beantrage ich, litt. c. zu streichen.
Es kann sein, daß ich in einem Irrthum bin, möglicher Weise
in einem gewaltigen, aber ich glaub«, daß eS an vielen Orten
an der Verwaltung fehlt. Wenn man dieser nun Mittel an
die Hand giebt, diese vielleicht leichtsinnige Verwaltung
fortzusetzen so wird geradezu dem Zweck deS ArmengesetzeS ent»
gegengearbeitet. Ich denke mir den Fall so. Wenn wir
solchen Gemeinden Teilen bewilligen, so kommt es so, wie
wenn ein Bauer mit einigen Maßen Roggen zu dem Markt
geht; er kommt um daS Gewächs und wenn da« Jahr herum
ist, so muß er ztnsen und kann eS auS dem Erlös doch nicht.
So gehl eS diesen Gemeinden, sie werden übers Jahr wie:ee
in den gleichen Fall kommen, là a. und b. lasse ich also
stehen; sie w»rd»n nichts nützen, aber auch nicht viel schaden.

Im Allgemeinen glaube ich, dieses Gesetz bringe keine guten
Früchte. Man beruft sich auf Borgänge, namentlich auf das
Dekret von 1843 und sagt, so nothwendig es damals gewesen,
sei eS jetzt. Ich gebe daS zu. Aber wenn wir jetzt sollen
beschließen, so kommen wir über das Jahr ganz sicher wieder in
diesen Fall, wenn nicht eine vollständige Reorganisation
vorgenommen wird Geht es einmal, so geht es auch zweimal und
was man zweimal gethan, geht zum dritten Male noch viel
leichter.

Frtedli. Ich bin so fcei, meinen vorigen Antrag in
Anregung zu bringen. Ein Gesetz von 1847 enthält
Bestimmungen über den Bezug von Teilen und da ich sicher bin, daß
viele Gemeinden die Tellen nicht bezogen haben, aus mehreren
Gründen und zwar auch aus politischen, so möchte ich nach
dem Wort« „Einwohnergemkinde" einschalten: „welche
nachweist, daß sie die nach §. 39 festgesetzten ordentlichen Tellen
bezogen hat." Ich weiß nicht» ob ich ein Beispiel anführen
soll oder nicht; wenn eS solche Gemeinden giebt, die 1 oder 2
Jahre auS politischen Gründen keine Tellen mehr bezogen
haben ; bet diesen würde eS jetzt auch zu politischen Zwecken
ausgebeutet. Ich möcht« auch litt. ». streichen. Diese Bestimmung
ist zwar nicht gefährlich; allein ich trage Bedenken, Gemeinden,

und ich weiß solche, die eine große Schuldenlast haben»
und nicht ein gar angenehmes Tellreglement, zu veranlassen,
nach diesem Reglement die Ausfälle zu decken. Zudem ist diese

Bestimmung nicht absolut nöthig. Hingegen ist gerade
dasjenige, waS Herr Gigar streichen will, daS, waS man jetzt
haben muß.

Tscharn er von Kehrsatz. ES ist hier ein Ausdruck im
Dekretevorschlag, der mich etwaS stößt. Es heißt: „Eine Ein»
wohnergemeinde ist berechtigt ,c " Viele Einwohnergemein-
den werden nun vielleicht, um ihr« Blößen zu decken, solche
Tellen beziehen und dem Regierungsrathe mehr oder weniger moralische

Gewalt anthun. Ich möchte daher den Wortlaut entweter
dahin verändern: „Einer jeden Einwohnergemeinde kann vom
RegierungSrathe gestattet werde» w " DaS Wort „berechtigt"
möchte doch zu weit gehen. Zudem möchte ich die Direktion
des Innern aufmerksam macheu auf eine früher bestandene
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Verordnung, in Hinsicht der schlechten Verwaltung einzuschrei-
ten durch Sinforderung der Rechnungen. Ein großes Uebel
ist allerdings die Nichtbeachtung bestehender Vorschriften. ES
find sicher viele Beamte schuld an der Verschwendung der Hülfs-
quellen, weil sie nicht zu rechter Zeit und in gehöriger Form
die Armenrechnungen untersucht haben. Unter der frühern
Verwaltung hall« man kein« Gelegenheit, die Gemeinderechnungen

zu rechter Zeit zu untersuchen, weil der Zeitpunkt nicht
geeignet schien. Ich habe damals schon gesagt, woher die
schlechte Verwaltung herrührt und ich halte emige Mittel geben
können für die Zukunft. Man muß von oben herab die
Gemeinden durch die Regierungsstatthalter anfragen und untersuchen

lassen. Finder man Uebelstände, so stelle man Anträge»
damit der Sache kann abgeholfen werden. Man solle also
behutsam sein in den Ausdrücken und den Gemeinden nicht zu
viel Befugniß einräumen, damit auch die Direktion des Innern
in Zukunft mehr Mittel und Wege habe, einer schlechten
Verwaltung Schranken zu setzen.

Jmobersteg. Herr Präsident, meine Herren! Ich habe

nur ein Paar kurze Bemerkungen anzubringen. Ich muß den

Antrag deS Herrn Gigar unterstützen, da litt. » und l>. un-
gefährlich find, nnd weil ich fand, eS sei am Orr, die
Gemeinde», welche den guten Willen haben, ihre Defizits nach
und nach zu decken, nicht daran zu hindern. Man sagt freilich,
man wolle sie nach und nach dazu anhalten; aber da» ist nicht
der eigentlich« Zweck. Ich möchte daher litt. c. als den ersten

wenn auch leisen Angriff auf die Verfassung bekämpfen. Mau
sagt, es sei eine bloß vorübergehende Maßregel; allein ich bin
überzeugt, wir werden diese Maßregel auch daS nächste Jahr
haben» zwar immer nur vorübergehend, dann ist der K. 85 der
Verfassung illusorisch und der Erfolg ist der (ich rede namentlich

gegenüber jenen Gegenden, die in Folge der Ausgleichung
der Verfassung SraatSsteuern erhallen, die sie früher nicht hatten,

keine Zehnten und Bodenzinse rc.), daß st« die StaatS-
steuern wie früher bezahlen müssen und überdieß die Armen-
steuer^ Deßwegen will ich mich au die Verfassung halten»
lieg« dieser Zweck gegenwärtig schon in Absicht oder nicht.
Ich sehe daS Resultat voraus. Hier fügt sich die Minderheit;
aber geht in die Gemeinden hinaus und schaur, ob und wie
gerne man die Steuer bezahlt.

Tscharn er, B. L. Herr Präsident meine Herren Ich
erlaube mir auch einige Worte und beginne mit der Frage:
wa» will diese» Dekret? Daß eine Gemeinde, wenn 2/z Stim-
mm sich dazu verstehen, die Befugniß habe, zu b«sttmmten
Zwecken eine Ercratelle zu beziehen. Ich hörte sagen, e» werben

viele Gemeinden Lust haben, solche zu beziehen. Ich habe
nichlS darwider. Allein welche Gemeinden werden Freude daran
haben? Haben die Gemeinden im Allgemeinen nicht Abgaben
aller Art? Brandassekuranz., Grund-, Vermögenssteuer, Kosten
mir Zehnten und Bodenzins? Gewiß keine Gemeinde wird,
wenn nicht nothgedrunge», zu diesem Mittel greifen. ES würde
sehr große Unzufriedenheit erregen, namentlich auch deßwegen,
weil eS die Gemeinden selbst verlangen und dringend verlangen.
Man kann unmöglich das im Ernste voraussetzen, wa» man
angedeutet hat. ES ist eine von der Noth abgedrungme,
momentane Maßregel der Direktion deS Innern oder de« Re-
gierungSratheS, welcher die Befugniß erhallen soll, Armentellen
zu bewilligen. Die Gemeinden heischen ja nichts Anderes, als
waS gerade vorher Herr Dr. Schneider selbst gesagt hat. Wen»
wir zuwarten, so werden die Gemeinden uns fragen. was sie

mit ihren Armen machen sollen — todlschlagen oder waS? Ich
frage: wenn eine Gemeinde eine bedeutende Armenlast aus sich

hat, wenn sie kein Geld hat, die Armenlellen herabgesetzt find,
woher soll sie Geld nehmen, um die Armen zu erhalten? ES
ist hier gar leicht zu erkennen: macht daS so und so; aber mir
dem Ausführen ist eS anders. Ich stimme durchaus zum An-
trage deS RegierungkratheS.

Tra chsel. Auch ich e.laube mir, Ihnen litt. a. l». und c.
zu empfehlen. Man ka»n dafür nichts Neues mehr anbringen;

e» ist dafür und dawider gesagt worden, waS zu sagen

ist. Aber ich erlaube mir, etwas weiter zu gehen; dafür habe
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ich das Wort ergriffen. Durch Art. 1 ist nur für die

Vergangenheit gesorgt, für die Zukunft nicht. Im Armenwesen
muß aber auch für die Zukunft gesorgt werden. Die meisten
Gemeinden haben sehr viele arme Haushaltungen und einzelne

Personen zu besorgen, Kranke, Greise und Kinder, denselben

HauSzinS und Kostgelder zu bezahlen versprochen. So hat
GuggiSberg, eine Gemeinde von nicht mehr als 3000 Einwohnern,

für nicht mehr alS 60 Haushaltungen den HauSzinS zu
bezahlen versprochen auf den 11. November oder noch früher.
Kann die Gemeinde ihr Wort nicht halten, so können diese

Haushaltungen ihre Wohnungen nicht mehr innehaben. DaS
Gleiche ist mit den Kostgeldern. Der Tag kommt, wo fie ver-
fallen; die Gemeinde muß eS machen. Wenn fie aber nicht
die Zusicherung hat, wie fie die Verpflichtung erfüllen kann,
so find Gemeinde und Arme auf die Gaffe gestellt. E» ist
also unumgänglich nothwendig, hierin Vorsorge zu treffen.
DaS Fehlende, sagt man, soll dmch StaatKsteuern erhoben
werden. DaS ist sehr wichtig und wird berathen und erledigt
werden mit dem eigentlichen Armengesetze; allein bis dabin
vergeht einige Zeit und biSdahin muß auch Vorsorge getroffen
werden. Ich beantrage daher nochgedrungen eine litt, à, so

lautend: „Zur Tilgung der im Jahre 1850 für längsten« ein

Jahr unumgänglich einzugehenden Verpflichtungen für HauSzinS

und Kostgelder."

Herr Berichterstatter. Herr Präsident» meine

Hrrren! ES find verschiedene Anträge im Widerspruche mit
einander gefallen. Von einer Seite meinte man, e« werde im
Dekret zu weit gegangen und man wollte daher diese oder jene
Bestimmung streichen; von anderer Seite wird behauptet, eS

sei nicht vollständig genug und eS wurde ein Vorschlag gemacht,
die Maßregel noch weiter auszudehnen. Ich will, soweit eS

der Fall sein mag, in die einzelnen Anträge eintreten. Vor
Allem will man litt, s streichen. ES ist bereit« aufmerksam
gemacht worden, daß Alle« dem Ermessen d«r Gemeinden
anheimgestellt ist, daß dieselben Niemand zwingt. Ich sehe daher
keine Nothwendigkeit, diese Bestimmung zu streichen. Ferner
ist festgesetzt, daß, wie eS au« den spätern Artikeln hervorgeht,
zum Theil auch aus diesem, der Regierungsrach jeweilen genau
untersuche, wie eS fich verhält und wenn er eS den Umständen
angemessen findet, so kann er, wie das Beispiel von Spiez
zeigt, auch die Gestattung einer Armemelle verweigern. Die
Streichung ist daher nicht nothwendig. Ich mache ferner darauf

aufmerksam, daß von anderer Seite umgekehrt der Antrag
gestellt wurde, nicht bloß Teilen zu gestatten, sondern zwangs-
weise erheben zu lassen, wo dringende Defizits zu decken seien,
also just der Gegensatz. Einige sodann möchten weeer daS

Eine noch daS Andere. Ich gebe zwar zu und finde selber,
die entstandenen Defizits werden müssen gedeckt werden, wenn
einmal daS ganze Armenweseu regulirt werden soll; daS ist
klar. Nur glaube ich nicht, daß dieses in unsere tranfiwrisch«
Maßregel gehöre, sondern eS wird bei den Hauptbestimmungen
deS neu zu revidirendcn ArmengesetzeS zur Sprache kommen.

Ich könnte daher den Antrag des Herrn Gfeller nicht empfehlen

Ich fürchte, eS würde einige Mißstimmung hervorrufen.
Erst dann hieße es, man wolle vorgreifen. Ich möchte daher
nicht weiter geben, alS was absolut nöthig ist, um den tran-
fitorischen Zweck zu erreichen und den Gemeinden die
Möglichkeit zu verschaffen, ihren Verpflichtungen Genüge zu leisten.
Ein fernerer Antrag g«ht dahin, lilt, c zu streichen, mit der
Einwendung, die Ausgaben kommen oft daher, daß die
Verwaltung fehlerhaft sei und wenn man nicht die größte Sorgfalt

anwende, so werde man nie auS diesem Provisorium kom-
men. In diesem Einwürfe liegt etwas Wahres und ich bin
weit entfernt, zu erklären, er sei nicht begründet. Nichts dcsto-
weniger muß ich mich dafür verwenden, daß lin. c nicht
gestrichen werde, weil eS viele Gemeinde« betrifft, die diesen

Vorwurf nicht verdienen. Denn fie befinden fich in der größten

Verlegenheit. ES ist bereits darauf aufmerksam gemacht
worden, daß viele derselben für Kostgelder gutgesprochen und
für HauszinS Verpflichtungen eingegangen find, Gemeinden,
die zum Theil diesen Vorwurf gar nicht verdienen. Wenn diese

Bestimmung gestrichen würde, so wär« gerade diesen Gemeinden
nicht geholfen, oder es wären die dringendsten Fälle ausge¬

schlossen, wo Betreibungen vor der Thüre find. Ich möcht«
den« doch davor warnen. Von Herrn alt-RR. Tjcharner ist
eine Redaktionsverbesserung vorgeschlagen worden. Indessen
weise ich auf den nachfolgenden Art. 3 hin, der ausdrücklich
vorschreibt, daß nicht nur die Genehmigung deS RegierungS-
ralheS, sondern auch die Voruntersuchung des RegierungSstalt-
halterS vorausgehen solle. Diese Modifikation erscheint daher
nicht als nothwendig. Der wichtigste Antrag ist derjenige deS

Herrn Trachsel auf Ausdehnung im Gegensatz zu allen andern
auf Beschränkung deS D-kreteS. Er begründet ihn damit:
wenn auf nächsten Martini so und so viele Arm«, von denen
man weiß, man muß fie unterstützen, fich vor den Gemeinderath

stellen, von idm Hülfe verlangen, so geht dieß über daS
Jahr 1850 und 1851 hinaus» und wenn man bei diesem
Dekrete bleibt, wie dann helfen? Diese Schwierigkeit ist der
Direktion de» Innern nicht entgangen. Sie hätt, gewünscht,
einen solchen Artikel aufzunehmen und wenn fich dafür ein«
Mehrheit finden könnte, einen solchen auszunehmen, so wäre
sie sehr erfreut darüber; denn eine solch« Bestimmung wär«
sehr nothwendig. Allein «in B-denken ist nicht zu verhehlen,
daS nämlich, weil viele Mitglieder dieser hohen Versammlung
besorgen, eS möchte dieses Dekret vorgreifen und zu
Konsequenzen fähren, die man zu vermeiden wünschte. Daher fand
der RegierungSrath, man möchte fich auf dieses allerdings
Nothwendigste beschränken und eS der Versammlung überlassen, ob
fie noch einen Schritt weiter gehen wolle. Der Antrag deS

Herrn Trachsel geht dahin (wiederholt denselben). Wie gesagt,
wenn die Versammlung glaubt, ihn annehmen zu können, so

halt« ich dafür, er entspreche dem Zwecke deS Gesetzes. Ich fü»
mich habe nicht geglaubt, denselben vorschlagen zu sollen; man
könnte ihn al« allzusehr präjudirlich für die Zukunft ansehen
und wenn daher einzelne Mitglieder glauben, daß damit zn
weit gegangen würde, so begreife ich e» auch ganz gut» wenn
die Versammlung dafür hält, fie könne ihn nicht annehmen.
So viel an mir, bin ich mit dem Antrag de« Herrn Friedli
einverstanden und empfehle ihnen den Art. 1 so, wie er lauter,
zur Annahme.

A b st im m uu
Für Art. 1 mit oder ohne Abänderung

Dagegen
Für Streichung von litt. s.
Für Streichung von litt. c.
Für den Antrag deS Herrn Trachsel

g-

S2 Stimmen.
32 Stimmen.

4 Stimmen.
23 Stimmen.
24 Stimmen.

§. 2.

Ein daheriger Beschluß erfordert zwei Drittheile der
anwesenden Stimmfähigen.

Wird ohne Diskussion durch» Handmehr angenommen.

8. 3

Die Gemeinden, welche im Falle find, von dieser Befug-
niß Gebrauch zu machen, haben ihr Begehren nach Anleitung
deS § K der VollziehungSverordnung deS ArmengesetzeS vom
21. Mai 1867 an den RegierungSstattbalter zu Handen de»
NegierungsratheS vor dem 1. April 1851 einzureichen.

Ohne Diskussion durchS Handmehr angenommen.

§. 4.

Der Regierunzsrath wird solchen Gemeinden nach Maß.
gäbe der Verfassung (§. 35 l. Int. c.) mit außerordentlichen
Zuschüssen zu Hülfe kommen.

Gfeller. Ich erlaube mir bloß eine Bemerkung, keinen

Antrag. Bekanntlich find hie bisher erfolgten außerordentli-



eben Zuschüsse sehr mager ausgefallen, indem bloß im Jahr
1849 Fr. 15,000 und zwar für das Jahr 1847 ausgetheilt
worden find; für die Jahre 1843, 1849 und 1850 wurde bis
jetzt nichlS bezahlt. Ich wünsche nun, daß die Regierung diesem

Artikel wirklich Folge geben werde.

Vlösch, Regierungspräsident. Ich antworte bloß auf
die Bemerkung des Hrn. Gfeller, daß ich glaube, es sei hier
ein Mißverständniß, indem schon vor einiger Zeit die Repartition

außerordentlicher Zuschüsse pro 1848 von meiner Hand
unterzeichnet worden ist. Ich glaube, dieselben seien ausbezahlt.

Da dieß aber nicht der Fall zu sein scheint, so kann
ich die Versicherung geben, daß jedenfalls die AuSbezahlung
augeordnet ist.

Herr B er ich ter statter wiederholt die Versicherung
d«S Hrn. Regierungspräsidenten, und givt die Zuficherung, daß
die Direktion deS Janern sich bestreben werde, den Bemerkungen

des Hrn. Gfeller nach Kräften nachzukommen.

Der Artikel wird ohne Abänderung durch» Handmehr
angenommen.

Der Große Rath deS KantonS Bern,
in Betrachtung, daß die Theurungsjahre 1846 und 1847

und die daraus entstandene Berdienstlofigkeit und Geldklemme
einzelne Gemeinden zu außergewöhnlichen Auslagen im Ar-
wenwesen nöthigten,

auf de» Antrag deS RegierungSratheS,

beschließt:
Richard stellt den Antrag, den Ausdruck „Geldklemme*

zu streichen, weil eS ihm'scheine, ein solcher Ausdruck passe

nicht in ein Gesetz.

Herr Berichterstatter. Ich schließe mich dieser
RedaklionSverbesserung an.

DurchS Handmehr mit dieser Veränderung angenommen.

Herr Berichterstatter. Ich bin so frei, die
endliche Redaktion des eben berathenen Gesetzes vorzulegen. ES
ist ein einziger Antrag zu §. 1 erheblich erklärt worden;
derselbe wurde von Hrn. Friedli gestellt. Es lautet nun die
Redaktion so: „Eine Einwohnergemei.ide, welche nachweist, daß
fie die » durch F. 30 des ArmengesetzeS bewilligten Teilen
bezogen hat, ist berechtigt ac."

Veranlaßt keine Diskussion.

Blösch, Regierungspräsident. Ich bin im Falle, eine
Ordnungsmotion zu machen. Ich setze voraus, daß Sie heute
die Sitzung schließen werden. An der Tagesordnung find noch
daS Besoldungsgesetz und der Anzug, betreffend die Absenkung
eines außerordentlichen Kommissars nach Pruntrut. Ich darf
nun erwarten, daß, da in dem Anzug die Anschuldigung
enthalten ist, es habe die Negierung verfassungswidrig gehandelt,
Sie den Großen Rath nicht auflösen werden, ohne vorher
diesen Vorwurf gegen den R<-gierungsrakh entweder bestätigt,
oder aber unbegründet erklärt haben. Sie werden wohl be-

greifen, daß der Regierungsralh nicht gerne diesen Vorwurf
biS zur näitzsten Sitzung auf sich lasten laßt. Ich stelle daher
den Antrag, daß man vorerst den Anzug und dann «st, wenn
eS noch Zeit ist, daS Bisolbungsgcsctz behandle.

Herr Präsident. Da man sich bereits so ziemlich
verständigt har, das Besoldungsgesetz der GtaarswirthschafrK.
komwtssion zu überweisen, so glaube ich, man könne ganz gut
bei dsr Tagesordnung bleiben, das Besoldungsgesetz vornehmen
und selbiges ohne Diskussion der StaatswirrhschaflSkommissiou
überweisen.
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Blösch Regierungspräsident. Wenn ich die Zuficherung.
hätte, daß über daS Besoldungsgesetz keine Deliberation
entstände, so könnt» ich beistimmen. Ich habe aber keine Garantie
und stelle daher wiederholt meinen Antrag.

Ni g geler. Ich will bei der Tagesordnung bleiben,
indem eS mir zweckmäßig scheint, den Anzug nicht jetzt zu
behandeln, wo bereit» schon so viele Mitglieder sich entfernt
haben. Es handelt sich im Anzüge um einen Grundsatz» und
zwar um einen sehr wichtigen Grundsatz, und diesen möchte
ich nicht von einer Versammlung entscheiden lassen, welche so

wenig zahlreich ist. Ich mache den Hrn. Präsidenten noch
aufmerksam, daß e« bisher gebräuchlich war, am Samstag die
Sitzung zwischen 11 und 12 Uhr zu schließen, damit die
Mitglieder des Großen Rathes, welche auf dem Land wohnen, über
den Sonntag nack Hause kommen können. Ich stelle deßhalb
den Antrag, die Tagesordnung in so weil betzubehalten, daß
vorerst das Besoldungsgesetz behandelt, und dann die Sitzung
geschlossen werde.

Hiltbrunner. Herr Präsident, meine Herren! Ich
dagegen

Herr Präsident. Ich gebe über diese Vorfrage keine
Diskussion zu. Ich habe gestern, wo die Versammlung noch
sehr zahlreich war, den Anzug auf die Tagesordnung gesetzt,
und wenn die betreffenden Mitglieder denselben nicht so wichtig
gesunden haben, um da zu bleiben» so sind sie daran Schuld,
wenn der Anzug in ihrer Abwesenheit behandelt wird. Ich
schreite zur Abstimmung über die Ordnungsmolion.

Abstimmung.
Für sofortige Behandlung 98 Stimmen.
Für Verschiebung 43 „

Anzug der Herren Großräthe Niggeler, Jmober-
steg, Slämpfli, Bützberqer, Karrer ic., dahin
gebend, eS sei der Beschluß d eS Re gierung Srathe S,
wodurch mit Umgehung deS AmlSverwesers, dem Hrn. Großrath
Boivin, als außerordentlichen Kommissär, die gesammte
Verwaltung von Prunrrut, so weit dieselbe dem
Regierungsstarthalter oblag, übertragen wurde, als verfassungS-
und gesetzwidrig zu kassiren.

Niggeler. I» einer der letzten Sitzungen deS Gr.
Rathes hatte ich die Ehre, den Regierungspräsidenten zu
interpelliert über die Einstellung deS Regierungsstatthalterö von
Pruntrut, und insbesondere über die Absendung eineS
außerordentlichen KommissärS, in der Person des Hrn. Boivin, nach
Pruntrut» und die Frage zu stellen, ob demselben wirtlich, mit
Umgehung des AmtSverweierS, die ganze Bezirksverwaltung
übertragen worden sei. Der Herr Präsident hat den Tag
darauf geantwortet. Er hat sich jedoch nicht bloß auf die
gestellten Fragen beschränkt, sondern ist weiter gegangen, und
hat in seiner Weise ein Bild deS ganzen KantonS entworfen,
und dann sich namentlich mit den Amtsbezirken Jnterlaken
und Pruntrur beschäftigt. Ich finde mich nun jetzt nicht
veranlaßt, über alle die Punkte einzutreten, welche der Herr
Regierungspräsident berührt hat. Es gibt vielleicht Gelegenheit,
ein anderes Mal darauf zurückzukommen. B oß zwei Bemerkungen

seien mir erlaubt. Ich habe vorerst gefunden, eS

habe ei« großer Theil des Berichtes ni»r hieher gehört, und
zweitens möchte ich mich gegen daS B>!d deS KantonS Bern,
wie es von Hrn. Regierungspräsident Blösch entworfen worden

ist, verwahren, denn eS ist keineswegs an dem, daß in
der Art, wie der Bcrichterstalrer im Bericht schließen läßt, unterdcv
abgetretenen Regierung Unordnung eherrscht hat, und eben so

wenig, wenn auch wirklich einzelne Unordnungen vorgefallen
find, ist die Ursache davon da zu suchen, wo sie der Hr.
Regierungspräsident gefunden haben will. SS ist wahr, es find
in einzelnen Gegenden Unordnungen vorgefallen, aber wenn
mau auf die Ursachen «nserer öffentlichen Zustände und deren

411*



878

Zerrüttung zurückgeht, so findet man, daß die Schuld nicht
aus Eeire der abgetretenen Regierung, sonser« auf derjenigen
ihrer Gegner lastet. Zeh frage Sie, find solche Austritte, wie
wir fie in den letzten Zeiten gesehen haben, vor ungefähr einem
halben Jahr vorgekommen? muß man nicht vielmehr eingestehen,

wenn man gewissenhaft sein will, daß diese Erscheinungen
im Kanton erst seit einem halben Jahre eristiren, und daß fie
da find in Folge der Agitation gegenüber der abgetretenen
Negierung? Wer hat agirl, meine Herren, wer hat aufgereizt
durch Schrift und Wort, wer hat durch Versprechen und
Vorspiegelungen aller Art die Gemüther aufgeregt? Ist eS

erwa die abgetretene Regierung? Nein! meine Herren, e»

kam dieß von ganz anderer Seit« her, und eS mahnt mich
dieser Bericht und die darin enthaltene Anktage gegen die ab-
getretene Regierung an die Fabel, wo der Wolf oben und daS
Lamm unten am Bach stand, und der Wolf daS Lamm
beschuldigte, eö mach« ihm daS Wasser trüb. Dieß, meine Herren,

im Allgemeinen. — WaS nun Pcunrrut betrifft, so übergehe

ich auch hier alle», was in Betreff deS Hrn. RegierungS-
statthalterS Braichet angeführt worden ist. Die Regierung
war kompetent, denselben einzustellen und gegen ihn eine
Untersuchung anzuheben. Die Gericht« werden dann seiner Zeit
entscheiden, ob Hr. Braichet schuldig oder unschuldig ist. WaS
ich dagegen zu rügen habe, und auf waS sich mein Anzug
bezieht, daS ist die Folge der Erklärung des Hrn. Regierungspräsidenten

: eS sei wahr, daß der RegierungSrath, wegen der
Einstellung deS Hrn. RegierungsstatthalterS Braichet, einen
eigenen Kommissär nach Pruntrut gesandt, und diesem, mit
Uebergehung deS AmlSverwescr», die ganz» BezirkSverwaltung
übertragen habe. Ich betrachte dieses nun als eine Berfas-
sungs - und Geietzesverletzung. Der 8. 48 der Verfassung
lautet: „Der RegierungSstatrhalter besorgt, unter der Leitung
deS Regierungsrathes, die Vollziehung der Gesetze und
Verordnungen» und die Verwaltung und Polizei in seinem Amtsbezirk."

Mit andern Worten: der RegierungSstatlhalter ist der
ordemliche administrative Beamte »n seinem Amtsbezirk. Dann
heißt e» im nämlichen Paragraphen am Schluß: „DaS Gesetz
wird seine AnuSverrichlungen näher bestimmen." ES ist mir
nun kein Gesetz bekannt, als dasjenige vom Jahr 183 l über
die Ordnung und Geschäftsführung der Behörden. SS macht
dieses Gesetz hier Regel. In diesem Gesetze finden Wir» daß
in VerhineerungStällen der AmrSverweser der ordentliche
Stellvertreter deS RegierungSstalthalter» ist. In Pruntrut
befindet sich nun auch ein Amrsverweftr, und e» ist derselbe
nicht eingestellt; eS hätte aiso der AmlSverweser von Pruntrut,
von dem Moment an, wo der Regierungsstatthalter eingestellt
worden, als gesetzlicher und verfassungsmäßiger Vertreter deS

RegierungSstatthalkerS die BezirkSverwaltung übernehmen sollen.
Hat nun die Regierung diesen gesetzlich vorgeschriebenen Weg
befolgt? Nein! sondern was macht die Regierung? Sie
überträgt, mit Umgehung deS vom Gesetz bestimmten
Stellvertreters sämmtliche Funktionen deS RegierungSstatthalterS
und die ganze BezirkSverwaltung einem außerordentlichen
Kommissär, und kreiri so, in Bezug auf den Amtsbezirk Pruntrut
einen, weder von der Verfassung noch von den Gesetzen
anerkannten AuSnahmSzustand. ES soll nun der Große Rath
diesen AuSnahmSzustand nicht dulden, denn mir gleichem Fug und
Recht könnte in allen denjenigen Amtsbezirken, wo gegenwärtig
keine RegierungSstatrhalter find, ebenfalls außerordentliche, von
der Regierung zu erwählende Kommissäre Hingesandr, und
selbigen die ganze BezirkSverwaltung übertragen werden. Wenn
Sie der Regierung in Bezug auf Pruntrut ein solches Recht
zugestehen, so gestehen Sie eS ihr zu auch für alle andere
Amtsbezirke. Wir haben gegmwärtig im Amtsbezirk Laupen
Herrn AmlSverweser Ruprecht, welcher die Bezicksverwaltung
besorgt, zu Neuenstadt Herrn AmlSverweser Chiffeli, zu Schwarzenburg

H rrn AmlSverwcssr Fischer, zu S:gnau Herrn
AmlSverweser Hotel, zu Niederfimmenthal Herrn Haupimann Karlen,

zu Trachselwald Herrn AmlSv-cwà Widmer; überall
sind die RegieiungSstatthalrer daselbst verhindert, ihre bisherigen
Funktionen fortzusetzen, weil sie hier im Großen Rathe fitzen
und in Folge dessen ihre Entlassung eingegeben haben. Run
frage ich. warum läßt der Regierungsrath in allen diesen Amts-
bezirken dieregierungöstatthalterlichenFunktionen durch denAmtS-

Verweser besorgen, während einzig im Amtsbezirk Pruntrut ein
außerordentlicher Kommissär dafür aufgestellt wird Herr
Regierungspräsident Blösch hat zunächst zur Rechtfertigung d«S

RegierungSratheS angeführt den aufgeregten Zustand deS Amtsbezirks

Prunrrut; aber ich darf mich wohl auf den ersten,
vom Herrn Boivin an den RegierungSrath gesandten Bericht
berufen, worin er sagt, er habe bei seiner Ankunft den «m:S-
bezirk ganz ruhig gefunden, nur in der Stadt bestehe noch einige
Aufregung. Auf diesen Bericht bin hätte man denken sollen,
daß keine solche außerordentliche Maßregel nothwendig sei,
sondern daß man die ordentliche Bezicksverwaltung ganz gut hält»
dem Amtsvecweser übertragen können, während Herr Boivin
die spezielle Untersuchung gegen Herrn RegierungSstatlhalter
Braichet geführt hätte. Wäre bei der Ankunft deS Herrn
Boivin der ganze Amtsbezirk in großer Aufregung gewesen, so

daß man hätte annehmen dürfen, daß auf ordentlichem Wege
die Ruhe nicht erhältlich gewesen wäre, so wäre in diesem Fall
daS Verfahren der Regierung, wenn auch nicht gerechtfertigt,
doch wenigstens entschuldigt. So aber ist e» unbegreiflich,
w-ßhalb eine solche außerordentliche Maßregel getroffen wird,
obschon der Kommissär selbst berichtet. Ver Amtsbezirk sei

ruhig. Herr Regierungipräfivenl Blösch hat ferner gesagt, daß
bei der Wahl vec AmlSverweser gewöhnlich nicht die nämlichen
Fähigkeiten und Kenntnisse gefordert werden, wie bei der Wahl
der Regierungsstatthalter, und daß deßhalb die AmtSverweie»
nur gut seien, um die RegierungSstalthalter in ganz gewöhnlichen

Zeiten bei Abwesenheiten zu vertreten, z. B. wenn der
RegierungSstatrhalter an eine Kinvstaufe geht. Diese Anficht
ist nicht richtig, denn ich denke, die Regierung werde eS sich

zur Pflicht gemacht haben, ihre Vertreter zu ernennen» welche
fähig sind, in vorkommenden Fällen den RegierungSstatrhalter
in der Ordnung zu vertreten, uns sie werde nicht Ignoranten
dazu ausgewählt haben. Indessen angenommen, eS sei etwa»
daran, und e» harren die Amtsverwese? in der Regel nicht
diejenige Geschtcklichteit und Geschäftskenntniß, welche bei
RegierunqSstatlhalteen vorausgesetzt werden, so frage ich: warum
hat die Regierung in allen andern Amtsbezirken den AmlSverweser»

die Besorgung der BezirkSverwaltung überlassen, nur
einzig in Pruntrut nicht? Man muß annehmen, daß die
Regierung im ganz n Kanron gl-icheS Maß beobachtet habe, uns
da kömmt man dann zum Schluß, daß die AmrSverweer der
übrigen Amtsbezirke in Folge ihrer Stellung und ihre» Beruf»
fähiger gew.-sen seien, al» der AmlSverweser zu Pruntrut.
Winn wir invess.a auf die Personen eingehen, so finden wir
gerade daS Gegentheil, denn überall da, wo die Regierung
den AmrSvcrwesern die Bezirksverwaltung überlassen hat. find
dieselben Leute, von welchen man voraussetzen kann, daß ke t«
Verwaltungswesen, im Untersuchung»^», in Rech «fachen wenig
Kenntniß haben können, indem e» Landwirlhe, Aerzte u. s. w.
find, nicht aber solche» w:lch- die Rechtswissenschaft studier
haben. Wie steht eS nun in dieser Beziehung mir Pruntrut?
da ist nun merkwürdigerweise gerade da» Gegentheil, denn
dorr ist ver AmrSverweser ein Mann, ter daS Recht studirr und
der einen rechrswiffenschastkichen Beruf hat, indem er pateia-
tirrer Notar ist. Man dürste also da elbst am allerersten
annehmen eS habe der dortige AmkSvsweser tie erforderlichen
Fähigkeiten, um den RegierungSstalthalter zu remplaziren.
Aber ich stelle eine zweite Frage: har der RegierungSrath
irgendwie mit dem AmtSverwesec probier, hat er flch durch die
Erfahrung überzeugt, daß er nicht die nö-hizen Fähigkeiten
har, und nicht im Stande ist. de i RegierungSsta tpalter gehörig
zu vertreten? Hat die Regierung ihn je in Funkiion treten
lassen, und hat sie sich dann überzeugt, daß er seiner Aufgabe
nicht gewachsen ist? Nein, meine Herren! von dem allem ist
nichtS geschehe«. Der RegierungSrath hat mit ihm nicht pro-
birt, er hat sich nicht überzeugt, daß der Amtsverweser unfähig
ist, er hat ihn keinen Augmblick in Funktion treten lassen.
Wie kann nun der Herr Regierungspräsident sagen, der Amts-
Verweser habe nicht die nöthigen Kenntnisse und Fähigkeilen! Ich
würde fast den Grund, weßhalb die Regierung an andern Or-
ten die AmrSverweser hat funkrioniren lassen, nur nicht in
Pruntrut, anderSwo suchen. Vielleicht hat man e« in Pruntrut
wagen dürfen, und an andern Orten nicht. Mag nun aber
auch die Regierung Gründe gehabt haben, welche fie wolle,



sv ist da« zu Pruntrut eingeschlagene Verfahren geletz» und
darum auch verfassungswidrig. Nach Maßgabe der Verfassung
sind die Regierungsstatthaller die ordentlichen RegierungSver-
treler in den Amtsbezirken, und nach Maßgabe de» Gesetze«
find die AmrSverweier die ordentlichen Stellvertreter der
Regierungsstatthaller etwa« andere«, kennen Verfassung und Gesetz
nicht. Wenn nun Verfassung und Gesetz nicht« andere«
kennen, ist e« dann nicht beiden zuwider gehandelt, wenn die

Regierung mir Uebergehung de« Amtsverweser» eine dritte
Person mir der Bezi-ksverwaltung beauftragt? Die Regierung
hat da« Recht, auch den AmlSverweser einzustellen, aber die«
soll durch einen ausdrücklich«» Beschluß de« Regierungsrathe»
geschehen. In diesem Fall hat das Gesetz eine weitere Bestimmung

aufgestellt, indem es sagt, daß in vorkommenden Fällen
der Amtsverweser durch den Gemeindsprâstdenlen, also in
Pruntrut durch den Maire vertreten werden soll. Wer ist
nun Maire in Pruntrut? Es ist Trouillat, welcher ganz im
Sinn und Geist des Regierungsrathe« die Stellvertretung
versehen haben würde. Hätte dann dieser Herr Trouillat nicht
genügt, dann hätte auch er eingestellt werden können, und erst
dann wäre eS der Fall gewesen, einen außerordentlichen
Kommissär mir der Bezirksverwaltung zu beauftragen. Alle diese

eingestellten Beamten hätten aber, wohlverstanden, den
Gerichten überwiesen, und von diesen dann beurtheilt werden
müssen, ob die Einstellung gegründet war oder nicht. Bon
dem allem, obichon «» durch bestehende Gesetze vorgeschrieben
ist. Hai die Regierung ntchlS gethan, und auf dies« Thatsachen
gestützt, bin ich der Anficht, es habe sich die Regierung gegen
die bestehenden Gesetze, und also gegen die Verfassung verfehlt.
Man sagt auch, die abgetretene Regierung habe außerordentliche

Kommissäre geschickt, und will au« diesem Borgange eine
Entschuldigung für das Verfahren in Pruntrut herleiten. Da
muß ich vorerst bemerken, daß. wenn auch die abgetretene
Regierung sich wirklich hätte Willkürlichkeiten zu Schulden kommen

lassen, dieS kein Enischulvigungsgrund für die neue
Regierung ist» da «ine Willkührltchkeir die andere nicht berechtigt.
Herr Zeerleder bar der abgetretenen Regierung es zum argen
Vorwurf gemacht, daß sie zu Untersuchung von Wahlbeschwer-
den, bei welchen die betreffenden Re^ierungSstalthalter und
Amtsverweser detheiligt waren, außerordentliche Kommissäre
abgesandt hat. Ich erwarte von seiner Konsequenz » daß im
vorliegenden Fall Herr Zeerleder der gegenwärtigen Regierung
cS ebenfalls zu einem argen Borwurfe anrechne, weil sie auch,
aber nur in einem viel ausgedehnteren Sinne, einen Regie»
rnngSkommiffär nach Pruntrut ablandte. Ich darf nicht
annehmen, daß Herr Zeerleder die Absenkung von Kommissaricn
nur dann als verfassungswidrig halte, wenn sie von der
abgetretenen Regierung, nicht aber von der gegenwärtigen
Regierung ausgehen. Wie getagt, wenn die abgetretene Regierung

in Folge der «bsendung von außerordentlichen Kom-
missarien einen Vorwurf verdient, so ist e« nicht am Ort, daß
sich die neue Regierung darauf beruft und auf gleichem Fuße
fortfährt, sondern es wäre dann in ihrer Pflicht gewesen,
Verfassung und Gesetz besser zu handhaben, denn man hat ja die
neue Regierung gewählt, damit sie eS besser mache, alS die alle.
Abgesehen davon, so hat sich die abgetretene Regierung sowohl,
als die Regierung vom Zahr 1831 bis zum Jahr 1816,
niemals eine solche AuSnahmSregel erlaubt, wie eS sich die
gegenwärtige Regierung bet Pruntrut erlaubt hat. Wenn die

früheren Regierungen in außerordentlichen Fällen einzelne
Regierungskommissär« ernannt haben, so geschah dies immer mit
speziellen Aufträgen, und niemals wurde einem derselben die

ganze Bezirksverwaltung übertragen, wie «S jetzt geschehen ist.
Die Aufstellung von außerordentlichen Kommiffarten für
bestimmte Zwecke» namentlich zur Führung von Untersuchungen,
wo die ordentlichen Beamten nicht im Falle find, selbige zu
führen, ist im Gesetz vorgesehen. ES eristirt ein Gesetz vom
Zahr 1833 über die Aufstellung von außerordentlichen
Untersuchungsrichtern, welches der Regierung sogar gestaltet, für
Haupkunlersuchungen einen außerordentlichen Untersuchungsrichter

aufzustellen. Ferner steht im Gesetz über die Gerichis-
organisaiion vom Jahr 1831 die Befugniß in gegebenen Fällen,
starr der ordentlichen Voruntersuchungsrichter, außerordentliche
voruntersuchungSrichter abzuordnen, daher hat man sich immer
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darauf beschränkt, daß die Kommissar,e« für einzelne Fälle
ernennt, und daß die ordentlichen Beamten in ihren übrigen
Funktionen auf keine Wei<e beeinträchtigt werden. Da«
geschah z. B. hier in Betreff der Wahlen im Amtsbezirk Bern,
bei welchen auf Kassation angetragen worden ist, und man that
dieS erst dann, als der Regierungsstatthalter erklärte, e« sei

ihm rein unmöglich, die daherigen Untersuchungen gehörig und
zu rechter Zeit zu beendigen, indem er allzusehr mir Geschäften
überhäuft sei. Den Herrn Amrsverweser konnte man deßhalb
nicht verwenden, weil er als GroßrathSkandidal im nämlichen
Wahlkreis durchgefallen, und daher betheiligt war; au« gleichem

Grund durfte der Einwohnergemeinderathspräfident und
der Vizepräsident nicht verwendet werden, da auch sie bei den
Wahlen betheiligt waren. Die Regierung sah sich daher
genöthigt, wenn sie überhaupt der Untersuchung Folg« gebet»

wollte, einen außerordentlichen Kommissär zu bezeichnen, u«
dem Regierungsstatthalter an die Hand zu gehen. Ist etwa
in Pruntrut daS Nämliche der Fall? Nein! dort ist der
Amtsverweser ganz unbetheiligt, ebenso der Maire Trouillat, beid«
hätten daher ganz gut die Stelle de« Regierungsstatthalter«
versehen können. Sie sehen, meinen Herren! daß die von der
Regierung getroffene außerordentliche Maßregel in keiner
Beziehung zu entschuldigen ist. S» ist die vorliegende Frage ein»
Prinzipienfrage, und deßhalb hätte ich gewünscht, daß dieselbe

nicht am Ende der Sitzung, und zu einer Zeit, wo schon viele
Mitglieder fort find, in Behandlung komme, sondern auf die
nächste Sitzung verschoben werde. Meine Herren! ich mache
Sie aufmerksam, daß die Zeiten sich ändern können, und mit
diesen auch die Herrschaft der Ansichten, und daß ein solcher

Vorgang von den zukünftigen Behörden gewiß nicht unberücksichtigt

bleiben würde. Ja, meine Herren! wenn Sie heute
da« Benehmen der Regierung billigen, wenn Sie billigen, daß
die Regierung von sich au« und mir Umgehung der ordentlichen

Beamten außerordentliche Kommissäre auf Monate mit
der Uebernahme der ganzen Bezirksverwaltung beauftragen
könne» wer hindert die Regierung, die nämlich« Maßregel, wie
fi« jetzt in Pruntrut geschehen, auch auf andere Amtsbezirke
auszudehnen, und wo e« ihr nur beliebt, stall der ordentlichen
vom Volke und dem Großen Rath ernannten Beamten,
außerordentliche Ksmmissarlen auf Monate, ja auf Jahre hinzusenden,

»nd ihnen die gesammte Bezirksverwaltung zu übertragen!
ES könnte diese« dann auch zu einer Zeit geschehen, wo eS die
heutige Mehrheil bereuen würde, daß sie einen solchen vor»
gang sanklionirt habe. Glauben Sie nur, da« Volk will,
daß Verfassung und Gesetz gehandhabt werde, und es ist allen
Ausnahmszuständen abhold. Solche Maßregeln müssen bestimmt
Gährung erwecken, und ich zweifle daran, ob der deutsche Theil
deS Kauron« eine solche AuSnahmSregel so mit hinnähme, wie
e« im welschen Theil der Fall zu sein schein». Ich trage dahin
an» daß der Anzug erheblich erklärt und der Biltschrifrenkom-
mission oder irgend einer andern zu ernennenden Kommission
zur Berichterstattung überwiesen werde.

Herr Präsident de« RegierungSratheS. Herr
Präsident, meine Herren! Wa« die Konvenienz betrifft, die Frage
heute zu behandeln, oder zu verschieben, so hätte der Herr
Antragsteller mir diesen Punkt ersparen können. Denn wer einen
solchen Antrag bringt, eine solche Anklage gegen eine Regierung,

dem steht eS hintendrein sehr übel an, der angeklagleu
Behörde einen Vorwurf zu machen, wenn sie «inen Entscheid

verlangt. Nicht die angeklagte Regierung ist schul», daß e«

so gekommen ist, sondern der Herr Antragsteller selbst Wa«
den Antrag selbst betrifft, so werde ich nicht weitläufig sein.

Ich erlaube mir vorläufig zwei Bemerkungen: Man hat sich

gegen das Bild verwahrt, welches der Sprechende am Anfang
einer der letzten Sitzungen, freilich mit nicht sehr schmeichelhaften

Farben » von den Zuständen einiger Gegenden unser«
Kantons entworfen hat. Zch wünschte, man hätte den Kan-
ron verwahrt vor dem Original. Man hat ferner bemerkt,
der Borwurf fall« nicht auf die frühere Verwaltung, sondern

auf die andere Seite. Sie Alle, Herr Präsident» meine Herren!

werden mir gewiß das Zeugniß geben, daß ich die frühere
Verwaltung sehr schonend behandelte in meiner Antwort auf
die Interpellation — nicht weil ich mich etwa scheute die
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Wahrheit zu sagen. Ich dürfte dieses im frühern Großen
Rath, zu einer Zeit, wo ich in Minderheit war mit meinen
MeinungSgenossen; ich habe auch jetzt den Muth dazu. Ich
habe die abgetretene Regierung nicht weiter beschuldigt, weil
ich in den Akten nichr Grund dazu fand, und daS war mir
sehr angenehm. Wie übel angebracht aber der Versuch war,
die ausgehobenen Mängel und Gebrechen der frühern Opposition

anzunehmen, will ich in zwei Worten zeigen. Wer trägt
die Schuld, daß Regierungsstatthalter Braichel in Prunlrut
einen Flüchtling, trotz aller AuSweisungsbeichlüsse, 15 volle
Monate duldete? Wer ist schuldig, daß der gleiche Beamte be-

trügerischerweise einen Double emploi von 200 Louisdor machte?
Wer trägt die Schuld davon» daß am 2 Januar eine krank«
Lehrerin bei strenger Kälte in offenem Schlitten durch einen
Landjäger über die Grenze transportirr wurde, so daß dieselbe

an den Folgen gestorben ist? Wer ist schuldig, daß im Amte
Jnterlaken sich über 1200 rückständige Voglsrechnungen
vorfinden? daß ebendaselbst über 700 Büß- und über 70 eigentliche

Strafurtheile nicht vollzogen wurden? Wer trägt die

Schuld noch an vielem Andern? Angesicht» solcher Thatsachen»

die fich auf Akten stützen, sollte man uns mit solche»
Borwürfen verschonen. Ueber die Hauptfrage selbst kann ich
sehr kurz sein. Sie zerfällt in zwei untergeordnete Punkte:
in denjenigen der Kompetenz und in denjenigen der wohl oder
übel angewandten Befugniß. Denn man muß darin
unterscheiden. Die Regierung kann in einer Sache die Kompetenz
haben» aber einen sehr üblen Gebrauch davon machen; und
umgekehrt, kann eine Regierung einen Akt begehen, der sehr

gut scheint, aber sie kann inkompetent in der Sache sein. SS
irägt sich also vorerst: ist die Regierung kompetent, wenn
sie einen Regierungsstatthalter einstellt, mit Umgehung deS

AmtSverweserö einen Kommissär abzusenden? Man hat von
der Berkassung gesprochen; ich komme auch darauf zurück.

Im §. 33 ist die Stellung deS RegierungSrathes bestimmt.
Er lautet: „Der Regierungsrath besorgt innerhalb der Schranken

der Verfassung und Gesetze die gesammle
Regierungsverwaltung " Die Stellung des RegierungsratheS
ist alio eine klar bestimmte. Die Regierung hat die ganze
Staatsverwaltung auf dem Arme und ist dafür verantwortlich.

Daraus sind alle Befugnisse abzuleiten, welche in Folge
anderer Bestimmungen und Gesetze dem RegierungSralh
zustehen. In Z. 40 heißt eS noch spezieller: „Er trifft
die zur Handhabung der gesetzlichen Ordnung erforderlichen

Borkehren und wacht für die Sicherheit deS Staates."

— Die folgende Bestimmung berechtigt die Regierung

sogar zu nöthigen militärischen Vorsichtsmaßregeln, Daraus

ersehen Sie, daß vor allen Dingen eS dem Urtheil deS

RegierungSratheS anheimgestellt ist. zu entscheiden, welche Vor.
kehren nöthig seien zur Handhabung von Ruhe und Ordnung
u. s. w. Ihm ist aber auch dafür in erpressen Worten die
Verantwortlichkeit übertragen. Man geht weiter und beruft sich

auf den 8 43: „Der Regierungsstatthalter besorgt unter der
Leitung des RegierungsraibeS die Vollziehung der Gesetze und
Verordnungen und die Verwaltung und Polizei in seinem
Amtsbezirke. DaS Gesetz wird seine AmlSverrichtungen näher
bestimmen " Da, sagt man, ist nichts von einem Kommissär»
sondern nur vom Regierungsstatthalter die Rede, allo — ist
die Abfindung eineS Kommissärs verfassungswidrig! Wäre die-
s s Räsonnement richtig, so wäre auch die Wahl eineS Amtö-
verwàs, welche der Regierungsrath vornimmt, verfassungswidrig

; denn auch vom AmtSverweser steht kein Wort in der
Verfassung. Man hätte gut gethan, bevor man die Anklage
über Bersassungsverletzung anhob, zuerst zu untersuchen, ob
in der Stualsverfaffung etwas von einem AmlSverweser stehe.
Man ruft sosann das Gektz von 1832 an. Ich habe
dasselbe auch in der Hand, und was sagt es? Allerdings spricht
dasselbe von dem Amisverweser. Allun schreibt eS etwa vor,
daß er unter allen Umständen der einzige Vertreter des Re-
gierungöstauhalttrS sein soll? Man könnte daS angerufene Gesetz

viel eher gegen die Anzüger, als gegen die Regierung
anrufen. Es heißt im Artikel 3: „Der AmlSverweser vertritt
den Regierungsstatthalter in Fällen von Krankheit oder Abwe-
senhsil desselben." Der Fall der Einstellung oder Entsetzung
des RegierungsstatthalierS ist also gar nicht vorgesehen. Allein,

Herr Präsident, meine Herren! ich gehe noch einen Schritt
weiter. Insofern man die allgemeine Frage der Kompetenz
behandeln will, frage ich: und wenn der AmcSverweser todt
oder auch eingestellt ist? Ist die Regierung dann auch nicht
kompetent, ja, muß sie nicht für eine Stellvertretung sorgen 7

Ist nicht geradezu die physische Nothwendigkeit vorhanden?
Die Frage der Kompetenz stelle fich vollkommen gleich heraus,
nehmen Sie die Berumständungen, wie Sie wollen. Denn
entweder ist die Regierung in allen diesen Fällen kompetent,
oder sie ist eS in keinem. In dieser Beziehung müssen wir di«
Stellung der Regierung überhaupt inS Auge fassen, welche
durch die Verfassung so bestimmt ist, daß sie einerseits die Ver-
antwortlichkeit der ganzen Staatsverwaltung trägt, andererseits

die Befugniß hat, die nöthigen Vorkehren zu treffen.
Der RegierungSralh maß deßhalb in vorkommenden Fällen
nach seinem eigenen Urtheile handeln, nicht nach demjenigen
dritter Personen. Die Verfassung überträgt denn auch der
Regierung die W»hl deS AmlSoerwesers. Schon daraus
ergibt sich die natürliche Berechtigung, nölhigenfallS deren
Befugnisse einer andern Person zu delegiren! Ja, wenn der
AmlSverweser vom Großen Rathe gewählt würde, dann könnt«

ihr diese» Recht bestellten werden. So, denke ich, soll die
Kompetenz im Allgemeinen, Ksmmissarien in die Bezirke abzuordnen,

nicht zweifelhaft sein, und die Frage nur : war die Sachlage

im Amtsbezirke Pruntrut der Art, daß ei» Einschreiten
der Regierung alö gerechtfertigt erscheine? Ich habe darüber
in meinem frühern Vortrag« Auskunft gegeben, und will daher

heute nicht von Neuem darüber eintreten. Daß «S fich
verhalte, wie heule behauptet wurde, daß nämlich nach dem

Berichte deS Herrn Boivin der ganz» Amtsbezirk Prunlrut
ruhig gewesen sei, und nur in der Stadt etwelche Aufregung
geherrscht habe, ist nichr ganz richtig. Im ersten Berichte deS

Herrn Kommissär» heißt es, in den Landgegenden herrsche im
Allgemeinen Ruhe, in der Stadt aber große Auslegung. WaS
in den öffentlichen Blättern gestanden, und was heute hier
ausgemalt wurde, darauf gehe ich nichr ein. Dagegen erlauben
Sie mir, über die Stellung des AmlSverweser» noch zwei
Worte. Mau sagt immer,. eS sei unrichtig, wenn man den
AmtSverweser nicht auf eine Linie stelle mit dem Regierungsstatthalter.

Ich habe vor ein paar Tagen ein Betipi-l
angeführt, und hörte seither von einem ehrenwerthen Mitglied«,
da» selber AmlSverweser ist, den Einwurf, daß eS nicht passend

sei. Ich will daher noch einmal darauf zurückkommen.
Ich sagte, wenn der Reg'erungSsta rhalter an eine Taufe gehen
müsse, so v-rcrele ihn der AmtSverweser. Allerdings ist dieß

nichr der einzig» Fall, in welchem der AmtSverweser zu funk-
rioniren hat; so war eS nicht gemeint; «S gibt noch eine Menge
anderer Fälle, wie Krankheit u s. w. Aber daS ist nicht di«

Fra,e» ob der Am'Sverweser in solchen Fällen momentaner
Verhinderung den Regierungsstatthalter zu vertreten habe,
sondern ob er der Mann sei, um am Platz desselben auf längere
Zeit die ganze Amtsverwaltung zu übernehmen, und ob bei
seiner Wahl darauf gerechnet werde? Man darf die Frage
nicht vergessen: ob man nicht beim AmlSverweser viel geringere

Forderungen stelle» als beim Reg erungsstatrha lec. Dazu
liefert un« daS Gesetz selber die Antwort. Sie wissen, daß

für den Regierungsstatthalter gewisse B-dingungen vorgeschrieben

find. Er darf während seiner Au Sdauer weder Advokat,
noch Arzt, noch Notar sein. Ist daS bei dem AmtSverweser
auch der Fall? Sie wissen, daß in Pcunrrut der AmtSverweser

Notar ist. Ein RkgierungSstatrhalrer darf daS nicht fein;
aber bei einem Amtsverweser, bei dessen Wahl darauf gerechnet

wurde» daß er vielleicht im Ganzen 8 oder 14 Tage zu
funktionicen haben werde, wollte das Gesetz nicht so streng»
sein. Aber noch mehr; eS spricht noch ein anderer gesetzlicher
Grund für mich. Wenn man glaubt, baß der AmtSverweser in
solchen Fällen unbedingt an die Stelle des RegierungsstalihalterS
trete, wie kommt es den«, daß er nicht die ganze Besoldung
desselben erhält, sondern nur di« Hälirc? Würden nicht all«
AmtSverweser, die seither in den Fall kommen, zu funkrionirea.
gestützt auf eine solche Behauptung hin, beschwerend einkommen
und Entschädigung verlangen? Man sagt ferner, an andern
Orte» seien doch auch die AmlSverweser an die Stelle des Ne-

gierungSstatthalterS getreten, warum denn nicht such in Prun-



trut dit gleiche Maßregel angewendet worden sei? ES scheint
mir, darin gerade sollte der Beweis liegen, daß, wenn in
Pruntrut auf andere Weise verfahren wurde, Gründe vorliegen

mußten, so uod nicht anders zu handeln. Haben wir
etwa nach Niedersimmenlhal auch einen Kommissär geschickt!
Und doch wissen Sie, daß der dortige AmlSverweser hier sitzt
«nd nicht zu den Anhängern der Regierung zählt. Aber er ist
«in Ehrenmann! und man vertraut« ihm. Warum schick e

mau nach Signau keinen Kommissär? Weil Herr Dr. Hodel
dort gut fortkommt und eS daher nicht nöthig >st. Wenn die
Zustände von Pruntrut der Art wären, wie in andern
Amtsbezirken : glauben Sie, man würde nicht gerne auch dort sich

außerordentlicher Maßregeln enthalten haben? Ganz gewiß.
Allein ebenso kann ich Sie versichern, daß, wenn z. B. in
Riedersimmenthal. in Schwarzenburg oder Signau ähnliche
Zustände zum Borscheine kämen, wie wir sie in Pruntrut sehen,
die Regierung keinen Augenblick zuwarten würde, Kommissarien

am Platze der AmlSverweser hinzuschicken. Die Regierung

wird überhaupt jeden OrtS so handeln, wie sie eS

nöthig findet. Ich will nicht weiter auseinandersetzen, was ich
vor ein Paar Tagen die Ehre harre, über die Verhältnisse in
Pruntrut anzuführen, sondern lasse in dieser Beziehung die
Sache dem Urtheil deS Tribunals anheimgestellt. Um die
Borwürfe gegen die Regierung' zu widerlegen, habe ich
Beispiele auS der Bergangenheir angeführt. Nun wird eingewen-
bet, eine BerfassungSverletzung rechtfertige die andere nicht.
Ich bin damit ganz einverstanden und gestehe offen, daß ich
die Rechtfertigung der Adsendung eines Kommissärs für sehr
schwach ansehen würde, wenn sie sich bloß aus Vorgänge der
frühern Verwaltung stützte. Dennoch wurde der Sinn meiner
Worte ganz irrig aufgefaßt. Ich habe nicht gesagt: die
Adsendung eines Kommissärs ist zwar verfassungswidrig, aber
Ihr habt es auch so gemacht; sondern ich sagte: dt« Adsendung

eines Kommissärs ist nicht verfassungswidrig und ein
Beweis dafür liegt in der Thalsache, daß steiS so Verfahren
wurde. Die konstante Uebung konnte denn auch nicht geläug-
net werden. Aber wiederholt wird behauptet, nur für spezielle
Fälle seien Kommissäre ernannt worden. ES wurde schon
erinnert, daß hinsichtlich deS Prinzips dieß an der Sache n«chtS
ändere; daß man entweder das Recht allgemein hatte,
Kommissäre zu schicken, oder daß man eS gar nicht hatte. Aber
die Behauptung ist an sich unrichtig. Auch Beispiele allge-
meiner Missionen liegen vor. DaS Erste betrifft die Bestellung

deS Herrn Fürsprecher Hubler zum außerordentlichen
Adjunkten deS RegieruogSstatthalterS von Bern. Als solcher
erscheint er im RathSprorokoll am 1,8. Mai 1850. Nun möchte
ich bitten» den §.48 der Verfassung zu lesen und fragen: wo
darin von einem provisorischen Adjunkten deS Regierungs-
statthalterS die Rede sei? Ich kann aber, da man besonders
Gewicht auf diese Eigenschaft legt, auch einen welschen Amtsbezirk

anführen. WaS ist im Bezirke Freibergen geschehen wegen

eineS bloßen Charivari? Man hat allerdings Herrn Re-
gierungSstatthalter Sybold alS außerordentlichen Kommissär
hingeschickt, aber nicht allein, sondern an der Spitze eineS
Bataillons und einer Kompagnie Scharfschützen, uns man hat
nicht nur eine Untersuchung angehoben» sondern den Gemeinderath

von Freibergen eingestellt und waS gethan? Einen andern
dafür gewählt, der noch zur jetzigen Stunde die Gemeinde
verwaltet. DaS war eine ungerechte, eine verfassungswidrige
Verfügung und darauf werde ich mich, dessen seien Sie
versichert, nie als auf ein Anttzedens berufen. Ich erwarte also,
Sie werden die Unerheblichkeit deS AnzugeS aussprechen.

Müller, Gemeindspräsident. Vor einigen Tagen hat
Herr Niggeler Auskuft verlangt über einen Amtsbezirk und
Herr BlösÄ Hat ihm hierauf solche ertheilt, allein nicht nur
über Pruntrut, sondern auch über andere Amtsbezirke, nament-
lich auch über Jnrerlaken, und in dieser Beziehung erlaube ich
mir nun einige Berichtigungen anzuführen. ES wurden über
Jnierlaksn Sachen angeführt, die zum Theil nicht bestritten
werden können, zum Theil aber auÄ Dinge als Thatsachen
angeben, die bloße Anzeigen find. So namentlich auch in
Betreff deS sogenannten schwarzen Mannes in Untersee». Es
verhält sich damit so: die sogenannte Aufrichtung halte bei
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einem konservativen Bau stattgesunden. Die Arbeiter deS

Bauherrn waren auch konservativ. Nun wurde ein schwarzer
Mann hin auigtstellt, man kniere nieder vor demselben, zog
vor ihm den Hut ab und rief Verschiedene» dabei. Auf dem
Dache befand sich der frühere Großrath Rusi, welcher sagte:
Gottlob, daß ein Kommissär da ist! ES ist dieß der nämliche
Rusi, der jüngst durch amtsgerichtlicheS Urtheil wegen
Mißhandlung eineS jungen Mannes, den er in sein HauS einlud
und nieverschlug, zu einem Monat Leistung, 30 Pfd. Buße
und Tragung deS Schadens, wenn ich nicht irre, verurtheilt
wurde, H-rr Blösch hat sich bet seinen Angaben auf Akten
d-rusen; warum hat er nicht auch die Unterschriften abgelesen?
Man sagt, nur auf Veranstaltung des PfarrerS sei der eigentliche

Krawall unterblieben; allein e« ist gar nicht dieß. Mau
hat auch viel Aufhebens davon gemacht, daß eine Masse Leute
tn dieses Haus eingedrungen seien. Ja, daS ist sehr leicht
möglich bei einem Neubau, wo weder Fenster, noch Thüren

find.

Auf ein« Bemerkung von Seite deS Herrn Präsidenten,
daß dieß nicht in den Bereich der Umfrage gehöre und dem
Redner» wenn er sich bewogen fühle, dieß zu berühren, da»
Recht deS AnzugeS zu Gebote stehe, bemerkt derselbe, er werde
eS thun.

Stâm p fli. Ich erlaube mir nur zwei Bemerkungen.
Zunächst sagte der Herr Berichterstatter, seine Schilderung
habe nicht zum Zwecke, der abgetretenen Regierung Vorwürfe
zu machen. Besehen wir unS ein wenig den Standpunkt deS

Berichterstatters. Allerdings beschränkt sich seine Schilderung
zunächst auf zwei Amtsbezirke und sie ist so grell, daß, wenn
eS sich so verhält, allerdings eine Schuld auf die betreffende«
Bezirksbeamten fällt. Aber eS wurde dabei ausdrücklich
bemerkt, mehr oder weniger beziehe eS sich auf den ganzen Kanton.
Nun kann man allerdings sagen: damit ist die abgetretene
Regierung niSt direkt beschuldigt, insofern Personen und
Behörden nicht genannt sind Ich glaube aber, wenn dieß wahr
wäre, waS Herr Blösch Alles angeführt Hal, daß die Anklage
gegen eine Regierung, die es geschehen ließ», stark genug war,
und der Berichterstatter kann sich nicht damit entschuldigen,
daß er nicht die Regierung damit gemeint habe. Ich habe
mir diese Anklagen notirt und werde gelegentlich darauf
zurückkommen. ES wird sich dann zeigen, ob die Wahrheit
gesagt wurde oder nicht. Es ist mir leid für die Ehre deS
KantonS Bern, daß dieses Bild von seinen Zuständen gemacht
wurde. WaS den in Frage liegenden Punkt betrifft, so beruft
sich der Berichterstatter auf den S 37 der Verfassung. Allein
eS heißt dort : „innerhalb der Schranken der Verfassung und
Gesetze," hätte der Berichterstatter auf diese Worte den Nachdruck

gelegt, statt auf andere, er wäre nicht zu diesem Resultate
gekommen. Die Regierung ist freilich befugt, für die
Staatsverwaltung zu sorgen. Aber innert den Schranken der
Verfassung und Gesetze. ES ist nun wahr, die Verfassung sagt
von einem AmlSverweser kein Wort; aber wenn ein Gesetz
vorhanden ist, so fragt eS sich einfach: ist dasselbe im Widerspruch

mit der Verfassung? Ist die Regierung an diese» Gesetz
gebunden und hat sie innerhalb der Schranken deS Gesetzes
vom Jahre 1851 gehandelt? Der Berichterstatter beruft sich

darauf, daS Gesetz sehe nicht alle Fälle vor, nur denjenigen
der Krankheit und der Abwesenheit. Nun berufe ich mich einfach

auf den gesunden Verstand: hat der Gesetzgeber »S so

wollen, ja, wenn der Regierungsstatthalter nicht zufällig
lokalabwesend, oder wenn er nicht im Beete ist. wenn er eingestellt
ist u. l. f., dann soll nicht der AmlSverweser an seine Grelle
treten? Eine solche Auslegung hieße den gesunden Sinn deS

Gesetzes entstellt. Noch eine weitere und letzte Bemerkung.
Man sagt: ja, der Regiernngsrath könne die Amtsverweser
wählen und delegiren ihm also die Gewalt. Allein ich sage:
nicht die Behörde, welche wählt, delegirt die Gewalt eineS

Beamten; sondern die Gewalt wird nur vom Gesetze delegier.
WaS würde auS einer solchen Auffassung resulliren? Die
Regierung wählt ja noch eine Menge Beamten, wie Amtêschreiber,
Zeuzverwalter u. s. f. Will man nun der Regierung die

Befugniß zugestehen, daß sie in allen Fällen sagen könne: wir
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haben diesen Beamten gewählt; an uns fleht e» also, ihm sein
Amt abzunehmen und einer andern Person zu übertragen, die
unö besser gefällt? Nein! da» ist da» AbberufungSrechr, bloß
durch eine andere Thüre herein, und gegen diese» prvlestire ich
feierlich. Wenn da» Beispiel angeführt wird, daß die frühere
Regierung einen Gemeinderath eingestellt hat, so berufe ich
mich darauf, daß sie dieß gestützt auf die ausdrücklichen Be.
stimmungen der Gemeindegesetze that, da» durch die Verfassung
nicht abgeändert wurde. Ich bin au» voller Ueberzeugung
für die Erheblichkeit deS Anzüge».

Fischer, alt-Schultheiß. Ich habe nicht bald ein be-
trübendere» Gefühl gehabt, al» die Darstellung der Zustände
von Pruntrut in mir erweckt haben, und ich mußte annehmen,
daß nach dieser Darstellung und nach Anführung so unwidec.
sprechbarer Thatsachen man sich begnügen môchce. E» kam
mir daher der Anzug, welchen wir heute behandeln, wahrhaftig
etwa» unerwartet. Es giebt gewisse Grundzüge, die sich durch
alle Verfassungen hindurchziehen und die in den Verfassungen
verschiedener Act dennoch fast überall sich wiederholen. Einer
dieser Grundzüg« ist die Sorge, daß die Administration
ungehindert ihren Weg gehe, und daß eine Regierung im Stande
sei, auch wirklich und mir erforderlicher Kraft zu regieren.
Aber mir ist noch keine Verfassung zu Auge gekommen, welche
der obersten Vsllziehungöbehörde, also dem R-gierungSraih,
die Verantwortlichkeit al» Administrativbchörde auflegt und
ihr dann auf der andern Seile geradezu vie Hände binder, daß
sie in gegebenen Fällen gar nichk» darf wagen, um Ruhe uud
Ordnung in außerordentlichen Fällen herzustellen. Daß auch
unsere Verfassung da» nicht will, sondern daß sie im Gegen-
theil Fälle vorgesehen hat, wo der RegierungSralh ohne vor-
herige Anfrage beim Großen Rathe außerordentliche Maßregeln
anordnen darf, bewet»c der §. 40 der Verfassung» in welchem
e» heißt: „Er trifft die zur Handhabung der ges-tzlich-n Ocd-
nuug erforderlichen Vorkehren und wacht für die Sicherheit
de» Staat»." Ja, der Artikel geht noch weiter, indem e»

darin heißt: „In Fälleo von dringender plötzlicher Gefahr kann
er die militärischen vorläufigen Sicherheirsmaßregeln anwenden;
er soll aber dem Großen Rathe sogleich davon Kenntniß geben
und seine Entscheidung über die weiter» Vorkehren einholen."
Mithin sehen Sie, daß die Verfassung selbst die Befugniß, welche
der RegierungSralh in gegebenen Fälle» nehmen kann und
nehmen soll, sogar bi» zu militärischen Maßregeln ausdehnt,
wobei er sich die Berichterstarrung an den Großen Rath
vorbehält. Ich kann daher nicht begreifen, wie man die Absen-
dung eine» Kommissär» die unter allen Regierungen statlge-
funden hat, und wo die Nolhwndigkeit der Absendunz durch-
au» nicht kann in Zweifel gezogen werden, eine Verfassungsverletzung

nennen kann. Man hat von der Stellung de»
Amtsverwesers gesprochen uns gesagt, daS Verfassungswidrige
bestehe darin, daß der RegierungSralh den AmlSverweser
umgangen und den eingestellten Herrn Braichet nicht durch ihn
habe vertreten lassen. Ich muß hier aufmerksam machen, daß
vom Amtsverweser kein Wort in der V-rfassung steht, und
daß mir deßhalb etwas gewagt scheint, überhaupt von Ver--
fassungSoe,letzung zu sprechen. Dagegen ist ein Grundsatz in
der V-rfassung enthalten, welcher den RegierungSralh ermächtigt

zu Handhabung der gesetzlichen Ruhe uns Ordnung die
erforderlichen Vorkehren zu treffen, und diesen Grundsatz hat
die Regierung befolgt. Man sagt, der AmlSverweser von
Pruntrut sei ein achtungSweriher und fähiger Mann, er Härte
ganz gut den Regierungsstatthalter vertreten können. Ich
kenne den AmlSverweser von Pruntrut nicht, und ich will auch
annehmen, daß er ein ganz tüchtiger Mann ist; aber wenn
einmal in einem Amtsbezirk« die Aufregung so groß ist, wie
in Pruntrut, wenn solche Mißgriffe von Seiten de» obersten
BezirkSdeamten vorkomme«, wie daselbst, so kommen dann noch
ander« Eigenschaften in Betracht, und e» frägt sich dann auch,
hat der betreffende Smtsoerweser die erforderliche Unabhängig-
kett, die erforderliche Energie und den Willen, um die
Ordnung aufrecht zu erhalten, auch gegenüber seinem bisherigen
Odern. ES kann diese» Herr Präsident, meine Herren! in
der Regel nur durch einen außerordentlichen Kommissär ge-
schehkn; uur er ist im Falle, die Verhältnisse unparteiisch zu

zu übersehen. Auch in dieser Beziehung scheint daher die Bb-
sendung de» Herrn Voivin gerechtfertigt, und eS war der

Regierung wahrhaftig nicht zuzumuihen, einem Mann, welcher
bi» dahin in steter Verbindung mir Herrn Braichet war, und
nicht ganz unabhängig von ihm sein soll, solche außerordentliche

Funktionen zu übertragen. Ich finde im Gegentheil,
daß die Regierung und ihr bei dieser Gelegenheit eingeschla-
genes Benehmen alle Anerkennung verdiene, namentlich deß-
halb, weil sie bei einfachen Maßregeln geblieben ist, und nicht
zu außerordentlichen kostspieligen und lästigen Mitteln ihre
Zuflacht genommen hat. Ich Härte auch erwarten sollen daß dem

RegierungSralh eher Dank, al» Vorwürfe zu Theil werde,
weil er in Pruntrut die ganze Sache geordnet hat, ohne
Militär aufzubieten, und wert sie dem Kommissär nicht ein
Bataillon mitgegeben hat, wie dieß unter der abgetretenen
Regierung be» Fretberqen der Fall war. Man hat zwar die

Maßregeln und die Truppenaufgebote der abgetretenen Regierung

bei Anlaß der Unruhen in Fc-ibergen hier gebilligt, aber
man billigt solche Maßregeln immer, selbst wenn man die
Ueberzeugung hätte, daß andere Maßregeln besser am Orte
gewesen wären. Hätte die gegenwärtig, Regierung Truppen
aufgeboten, so würde man e» hier auch gebilligt haben, und
um so mehr sollten wir dankbar sein, weil sie die Ruhe und
Ordnung ohne solch« kostspielige Kraftanstrengungen hergestellt
hat. So wohlfeil find wir seit vielen Jahren nicht aus einer
Unordnung herausgekommen, und so viel an mir spreche ich
der Regierung den Dank auS, daß sie auf diese Weise Verfahren

ist. Ich glaubte, diese Bemerkungen machen zu sollen,
weil eS nicht in der Stellung de» Herrn Berichterstatter» war,
selbige zu machen. Ich stimme zur Nichterheblichkeit de»

Anzüge».

A u b r y. JH gesteh- offen, daß ich nicht erwartet hätte,
die Chefs der allen Verwaltung würden heure der Regierung
die Abienvung eine» außerordentlichen Kommissär» zum Borwurf

machen. Lag es nicht in ihrer Pflicht, eS zu thun, und
die Ordnung da wieder herzustellen, wo Andere die Unordnung
regieren harren lassen? Diese außergewöhnliche Maßregel wird
leider nur zu gut durch den Beginn der Untersuchung gerechtfertigt.

Man will der Regierung diese Kompetenz streitig
machen, man sagt, e» sei dieß eine Verletzung der Verfassung
und der Gesetze; aber die Verfassung spricht kein Wort vom
AmlSverweser, dem man gerne, man weiß warum, die Funktionen

de» Kommissärs übertragen möchte. Die angerufenen
Gesetze von 183 l und 1833 verbieten gewißlich die Sicherung
der öffentlichen Ordnung nicht. ES war dieß um so nö higer,
al» die gewöhnlichen Lärmer sogleich nach der Abreise des

Kommissärs wieder anfieagen, wenigsten» wird dieß in Prival-
briefen versichert. Wen« die Katze fort geht, tanzen die Mäuse.
Wie so dürfen die Anführer der alren Herrschaft von Gesetze«-
u-ld VecfassungSverletzunq sprechen, sie die «ine Gemeinde in
den Freivecgen eine» Charivac-S willen militärisch besetzen

lassen, während man zu Bern vor ihren Augen Chaàri»
brachte und Fenster einschlug. Damals bekümmerten die gleiche»

Männer sich darüber nicht. (Der Präsident mahnt den
Redner » er möchte b-i der Frage bleiben.) Sie haben noch
mehr gethan, diese heute so skrupulösen Männer, sie verurtheil-
ren ohne Untersuchung und ohne gerichtliche» Urtheil eine
unschuldige Bevölkerung zu den Kosten. Hierin wird man
Gesetzes - und Vecfassungsverletzung finden besonders wenn
man in Beirachc zieht, daß der Präfekl von Saignelegier
selbstherrlich Gemetnderälhe und eine Schulkommission und
zwar auf Befehl deS RegierungSrarhe» in schreiendem Widerspruch

mit klaren und bestimmten Gesetzen ernannt hat. Hr.
alt-Schultheiß Fischer hat übrigen» sehr gut gezeigt, daß im
speziellen Falle die Regierung nur eine durch die Verfassung
auferlegre Pflicht erfüllt halte; ich schließe mich an seine Be-
gründung an und werde gegen die EcheblichkeitSerklärung der
Molion stimmen

Srämpfli. Ich will nur eine Berichtigung anführen.
Herr Aubry hat behauptet, es seien in den Freibergen nur
einige Katzenmusik n aufgeführt worden. W«r aber die Akten
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kennnt» wird wissen, daß wiederholte Aufläufe gegen eine
Schulkommission stattgefunden haben.

Nig geler. Auch ich möchte eine Berichtigung anbringen.
Herr alt-Schulrheiß Fischer hat meinen Vortrag irrig aufge-
faßt. Er nimmt an, ich habe die Absendung von Kommiffa-
rien überhaupt tadeln wollen. Das tadle ich aber nicht. Dazu

hat die Regierung das Recht, allein nicht dazu, die Bezirks-
Verwaltung mit Umgehung des AmtSverweserS einem Kommis.
sär zu übertragen.

Herr Regierungspräsident. Nur zwei Bericht!-
gungen. Herr Müller hat mir vorgeworfen, ich hätte mich in
meinen Angaben nur auf Anzeigen gestützt. Allein daS ist

irrig; denn ich berufe mich sowohl auf den Bericht des Herrn
Kommissärs, alS auf denjenigen des Regierungsstatthalters deS

betreffenden Amtsbezirks. Ebenso muß mich Herr Srämpfli
ircig verstanden haben, wenn er gemeint hat, ich mache ihm
einen Vorwurf, daß die frühere Regierung eine Gemeindsbehörde

eingestellt habe. Dazu hatte die Regierung daS Recht;
aber sie hat nicht da» Recht dazu, andere zu wählen.

Schläppi. Herr Präsident, meine Herren! Ich habe
der ganzen Diskussion mit großer Aufmerksamkeit zugehört; ich
kann mich nicht anders aussprechen, als desto ernster bedauern,
daß ich sehe, wie noch immer zwei Parteien einander so schroff
gegenüber stehe», wie seil 16 oder 17 Jahren, seitdem ich in
dieser Behörbe fitze, noch nie. Allein ich erkläre offen, daß ich

glaube, der Anzug deS Herrn Niggeler sei sehr begründet und
daß wir ihn zum Beschluß erheben sollen. Ich weiß nicht, ob
ich einige Erläuterungen zur Satisfaktion desselben geben darf,
über Thatsachen, die sich in meiner Umgegend zugetragen.

Herr Präsident,
zur Sache gehörend.

Ich kann eS nicht zugeben, alS nicht

W ild b 0 lz. Ich erlaube mir nur eine kurze Bemerkung.
ES ist von Herrn Srämpfli an den gesunden Menschenverstand

appellirt worden, indem er behauptet, es könne keine andere

Auslegung des betreffenden Gesetzes statthaft sein, wo gesagt

ist: daß in Abwesenheit und Krankheit des Regierungsstatthal-
ters der AmtSverweser funktione, alS die, ßdaß derselbe in
allen Verhinderungsfällen obligatorisch funkrionire, während die

von der Regierung aufgestellte Theorie annimmt, diese Fälle
seien wohl absichtlich spezifizirt. Ich appelltre nun auch an
den gesunden Menschenverstand deS Herrn Stämpfli, und
namentlich an dessen Geschäftskunde, ob der Gesetzgeber eine solche

Redaktion gemacht haben würde in jenem Falle. Er würde
dann einfach gesagt haben: „Im Verhinderungsfalle w.", nicht
aber speziell zwei Fälle anführen.

Weber. Herr Präsident, meine Herren! Wenn man
den §. 46 der Verfassung lieSt, so sieht man erstens, daß die

Regierung, was sich übrigens von selbst versteht und in allen
Staaten der Welt sein muß, die Pflicht hat, Ruhe und Ordnung

zu handhaben. Ferner heißt e» im Nachsatz, daß sie in
außerordentlichen Fällen sogar mit Militär aufmarschiren tan«,
um diese Pflicht zu erfüllen. Wem steht nun aber da» Urtheil
zu, zu entscheiden, ob ordentliche oder außerordentliche Fälle
vorhanden seienz? Bei ordentlichen Fällen kann man allerdings
den AmtSverweser machen lassen. Sobald aber die Regierung
glaubt, und dieses Urtheil muß sie haben, und wenn sie eS nicht

hat, so ist sie nicht werth, Negierung zu sein, sobald sie glaubt,
die Umstände seien außerordentlich, und daß sie eS hie», waren,
ist vom Herrn Rapporteur schwarz auf weitzjdargethan worden,
so kann sie einschreiten. Die Regierung konnte nicht nur einen

Kommissär nach Pruntrut hinschicken, sondern wenn sie keinen

geschickt hätte, so würd« sie sich dem öffentlichen Wesen gegenüber

sehr verantwortlich gemacht haben. Ich glaube auch,
heute mußte jeder ächte Biedermann zum Eintreten stimmen;
die Negierung ist unter einer Anklage gestanden und darüber

mußte entschieden werden, und eine Regierung, sei sie von waS
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immer für einer Farbe, darf nicht so stehen, daß man ihr den
Schemel gleichsam unter den Füßen wegnehmen kann.

Abstimmung.
Für die Erheblichkeit
Dagegen

31 Stimmen.
9S Stimmen.

Der Entwurf eineS Besoldungsgesetzes wird durch»
Handmehr an die StaatSwirthschaftskommission zur
Berichterstattung gewiesen, ebenso der zweit« Theil dieses Gesetze»,
wenn er bis zur nächsten Sitzung vorgelegt werden kann.

Ein Vortrag de» RegierungSratbeS, betreffend die Schließung
eines Anleihen» von Fr. 300,000 neuer Währung

wird ebenfalls durchS Handmehr an die StaaiSwirthschaftS-
kommission zur Untersuchung und Berichterstattung gewiesen.

Ein Anzug, unterzeichnet von Herrn Großrath Richard,
betreffend die baldige Vorlegung eines Gemeindegesetzes, wird
Verlesen und auf den Kanzleirisch gelegt.

Der Präsident zeigt noch al» eingelangt einige Vorstellungen
und Bittschriften an, welche sämmtlich dem Regierung»-

rath zur Berichterstattung überwiesen werden.

Da» Protokoll der heutigen Sitzung wird verlesen und
genehmigt.

Der Herr Präsident erklärt, da sämmtliche Geschäfte nun
behandelt seien, die gegenwärtige Sitzung für geschlossen.

Schluß der Sitzung um 2 Uhr.

Kür die Redaktton:

Karr er, Fürsprecher.

ill»
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Gesetz
Ab»

die Erneuerungswahlen der Bezirksbeamten.

Der Große Rath des KantonS Bern,
auf den Antrag deS RegierungSratheS,

beschließt:

§. 1.

Jeder verfassungSgemäß eintretenden, ordentlichen oder

außerordentlichen Gesammterneuerung deS Großen Rathes und
deS RegierungSratheS folgt eine Erneuerung sämmtlicher Re-
gierungsstatthalter, Gerichtspräsidenten, Amtsrichter und Er-
satzmänner der Amtsgerichte.

§. 2.

Die neucrwählten BezirkSbeamten treten ihr Amt jewei-
len an

». bei einer ordentlichen Erneuerung, am 1. Heumonat;
i,. bei einer außerordentlichen Erneuerung deS Großen RatheS

einen Monat nach Konstitutrung desselben.

Im einen, wie im andern Falle erlölcht die AmtSdauer
der ältern BezirkSbeamten mit dem Amtsantritt der neuen.

8. 3.

Auf die Erneuerung der Regierungsstatthalter folgt je-
weilen auch die Erneuerung sämmtlicher AmtSverweser. Bis
Ke stattgefunden hat, bleiben die ältern AmtSverweser im Amte.

8. 4.

DieseS Gesetz soll durch öffentlichen Anschlag und
Einrückung in daS Amtsblatt bekannt gemacht und in die Sammlung

der Gesetze und Dekrete aufgenommen werden.

vorstehendes vom Großen Rathe am 2. dieses MonatS
genehmigtes Gesetz wird hiermit vor der stattzuhabenden zweiten
Berathung auftragsgemäß öffentlich bekannt gemacht.

Bern, den S. August 1850.

Der StaatSschreiber,

A. Weyermann.
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